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Vorwort 

Der iranisch-österreichische Dialog, der im Januar 1995 mit einer Konsul
tation in Tehran begonnen und im darauffolgenden Jahr zu einer ersten 
Begegnung geführt hat', war von Anfang als ein Oialogprozeß konzipiert. 
Man hatte sich darauf geeinigt, die Frage der Gerechtigkeit, insbesondere 
Problemfelder im Zusammenhang mit der Gestaltung einer gerechten Ord
nung des Zusammenlebens in den Mittelpunkt zu stellen. Die Dialog
in itiative sollte im Zeichen einer interdisziplinären wissenschaftlichen 
Zusammenarbeit stehen, die aus islamischer und christlicher Perspektive 
anstehende Fragen auf akademischem Boden aufgreift, um sie durch gemein
same Anstrengungen einer Beantwortung näherzubringen. 

Eine zwe ite bilaterale Konsultation2 ebnete den Weg für die nächste 
Begegnung, legte dafür das Thema „Werte - Rechte - Pflichten. Grund
fragen einer gerechten Ordnung des Zusammenlebens in christlicher und 
islamischer Sicht" fest und wählte als Tagungsort Wien. Wie vereinbart, 
wurden w ieder in der,Zeit der Vorbereitung die Manuskripte der einze l
nen Referate unter den Tei lnehmern ausgetauscht, so daß die Tage der Kon
ferenz vom 19. bis 22. September 1999 für einen intensiven Gedanken
austausch im Ansch luß an die einzelnen Impulsreferate genutzt werden 
konnten . Die Ergebnisse dieser zweiten Dialogrunde können nun wieder 
in beiden Konferenzsprachen veröffentlicht werden, ihre Präsentation erfolgt 
durch beide Dialogpartner in Zusammenarbeit mit der Kommission für Ira
nistik an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften im Rahmen 
einer akademischen Feier am Konferenzort Wien. 

Für das laufende D ialogvorhaben bleibt kennzeichnend, daß d ie Vor
bereitung der eigentlichen Konferenztage ebenso wie deren Auswertung 

' Veröffentl icht in: A. Bsteh - 5. A. Mirdamadi (Hrsg.), Gerechtigkeit in den internationa
len und interreligiösen Beziehungen in islamischer und christlicher Perspektive, Möd ling 1997; 
dies. (Hrsg.), 'Edälat dar rawäbet-e bain almilal wa bain-e adyän az d1dgäh-e andismandän 
musalmän wa masTbT, Tehrän 1998. 

' Sie fand in der Zeit vom 4. bis 12. Juli 1998 im Religionstheologischen Institut St. Gabriel 
statt. Aus Tehran waren dazu die Herren Hojat-ol-lslam Ali Akbar Rashadi und Seyed Abdol
majid Mirdamadi gekommen. 
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und Veröffentlichung einen integrierenden Tei l der gemeinsamen Bemühun
gen um die Vertiefung des gegenseitigen Verständnisses und des Bewußt
seins gemeinsamer Verantwortung angesichts der Prob leme in der Welt 
von heute bilden. 

Zeitlich traf die Veranstaltung dieser zweiten iranisch-österreichischen 
Dialogkonferenz mit dem Besuch des österreichischen Bundespräsiden
ten Dr. Thomas Klest i l in Tehran zusammen, bei dem am 21. September 
1999 zwischen der Republik Österreich und der islamischen Republik Iran 
auch ein „Memorandum of Understanding" unterzeichnet wurde, das in 
Artikel 10 festhält: ,,Beide Seiten begrüßen den christlich-islamischen Dia
log und setzen sich dafür ein, daß d ie Folge der hierzu veransta lteten Dia
logkonferenzen über die für September 1999 angesetzte Konferenz hin
aus fortgesetzt wird und daß die jeweiligen Konferenzergebnisse in Deutsch 
und in Farsi sowie gegebenenfal ls in anderen Sprachen veröffentl icht wer
den." Beide Länder begrüßen demnach eine politi sch unabhängige Dia
loginiti ative, die sich wichtigen Fragen des Zusammenlebens der M en
schen von heute auf nationaler und internationaler Ebene zuwendet, die 
Probleme in einem aufrichtigen akademischen D iskurs hinterfrägt, um aus 
islamischer und christlicher Si cht Ansätze zu erarbeiten, die zu einer kon
struktiven Lösung dieser Probleme beitragen können. 

Was in den Jahren seit Beginn des Dialogvorhabens gewachsen ist, ver
dankt sich zu einem wesentlichen Teil einem breiten Feld der Zusam
menarbeit, die engagierte Muslime und Christen immer mehr zu einem 
tätigen Miteinander verbindet. Spätere Generationen sollen einmal sagen 
können, daß wir es mit vielen anderen, die sich gleichfal ls dieser Aufgabe 
in unserer Zeit w idmen, gemeinsam unternommen haben, neue Wege der 
Verständigung und Zusammenarbeit zu suchen. Daß dies möglich ist, wol
len auch die beiden iranisch-österreichischen D ialogkonferenzen bezeu
gen, deren Veransta ltung und Veröffentl ichung nur durch ein kontinuierl i
ches und aufrichtiges Miteinander möglich geworden ist. 

Öffentliche Unterstützung finden unsere gemeinsamen Bemühungen 
auf iranischer Seite zur Zeit durch die „Organization for lslamic Culture 
& Communications", deren Leiter Ayato llah Mohammad Ali Taskhiri dies
mal auch persönlich an der Konferenz teilgenommen und maßgeblich mit
gewirkt hat, und auf österreichi scher Seite durch die Bundesministerien 
für auswärtige Angelegenheiten und für Bi ldung, Wissenschaft und Kultur 
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sowie durch den Magistrat der Stadt Wien, Geschäftsgruppe Kultur und 
W issenschaft. Auch die österreichische Kirche nimmt lebendigen Anteil 
an dem Dialoggeschehen, was anläßlich dieser 2. Iranisch-Österreichi
schen Konferenz vor allem in der Teilnahme des Alterzbischofs von Wien 
Kardinal König am Eröffnungsabend der Konferenz1 und in der Einladung 
von Abt und Konvent des Stiftes Melk zu einem Besuch dieser ehrwürdi
gen Stätte österreichischer Kultur und gelebter Frömmigkeit nach dem 
Abschluß der gemeinsamen Beratungen seinen Ausdruck fand. 

Besondere Bedeutung kam dem Empfang zu, zu dem der Erzbischof von 
Wien Kardinal Schönborn die Konferenztei lnehmer am Abend des letzten 
Konferenztages in das Erzbischöfliche Pala is eingeladen hatte. N icht schö
ner hätte dabei der Geist, der das Dialoggeschehen der zu Ende gegan
genen Tagung geprägt hatte, greifbar werden können, als in der Einladung 
des Kardinals zu einem Besuch in Iran, die Ayatollah Taskhiri bei dieser 
Gelegenheit aussprach. Kann doch im Gewähren gegenseitiger Gast
freundschaft ein Leitprinz ip eines aufrichtigen Dialoges zwischen den 
Gläubigen der verschiedenen Religionsgemeinschaften gesehen werden 
- das Öffnen der Türen des eigenen Hauses für den Anderen, um ihn auf
zunehmen, ihm eine Bleibe auf seinem Weg zu gewähren und so die 
Gemeinschaft des Weges zu bezeugen, die uns alle auf dem Weg zu Gott 
vereint. So sollte es im Febr,uar dieses Jahres zu jenem denkwürdigen 
Besuch von Kardinal Schönborn in Iran kommen, der möglich geworden 
war durch die in diesen Jahren gewachsenen freundschaftlichen Bezie
hungen zwischen beiden Ländern und den Kairos einer Begegnung, die 
maßgebliche Vertreter beider Religionsgemeinschaften dazu befähigte, sich 
gegenseitig der Gastfreundschaft des Anderen anzuvertrauen. 

Am Ende eines dreijährigen gemeinsamen Bemühens um die Vorberei
tung, Veranstaltung und Veröffentlichung unserer 2. Iranisch-Österreichi
schen Konferenz sei an erster Stelle Herrn Seyed Abdolmajid Mirdamadi, 
dem Mitherausgeber des Buches, Dank gesagt für eine intensive Zeit gemein
samer Anstrengungen, gemeinsamen Suchens dessen, was möglich ist, und 
geduldiger Arbeit an der Real isierung vereinbarter Schritte b is zum erfolg
reichen Abschluß dieses w issenschaftlichen Dialogvorhabens. Wir sind 
uns bewußt, daß w ir damit weithin Neuland betreten haben - mit großen 
Erwartungen, aber auch im Bewußtsein, daß es kein einfacher Weg sein 

'Siehe die Grußworte des Kardinals unten S. 37. 
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wird angesichts einer Vergangenheit, die in vieler Hinsicht immer noch als 
schwere Hypothek gerade auch über den Beziehungen zwischen den 
Angehörigen unserer beiden Religionsgemeinschaften lastet, und einer 
Gegenwart, die uns in vielfacher Hinsicht auch vor ganz neue Fragen und 
Proble_~e stellt. Doch haben wir uns gemeinsam auf diesen Weg gemacht 
in der Uberzeugung, daß wir angesichts der Entwicklungen in unserer immer 
mehr einswerdenden Welt dazu gerade als gläubige Menschen verpfl ich
tet sind. 

Dank sei auch denen ausgesprochen, die bei der Veranstal tung der Kon
ferenz die schwierige und anspruchsvolle Dolmetscharbeit mit großem 
Einfühlungsvermögen und persönlichem Interesse geleistet haben: Dr. 
Manutschehr Amirpur und Dr. Hadi Resasade. Der zuletzt Genannte hat 
auch wesentlich dazu beigetragen, daß die Veröffentlichung der Konfe
renz in beiden Konferenzsprachen, Farsi und Deutsch, nunmehr vorliegt. 
Besonders dankenswert war auch die fortgesetzte Unterstützung, die dem 
Dialogprojekt seitens der Kommission für Iranistik an der Österreichischen 
Akademie der Wissenschaften durch ihren Vorsitzenden Prof. Dr. Heiner 
Eichner und Dr. Nosratollah Rastegar zuteil geworden ist. Frau Mag. Bri
gitte Sonnberger, ansch ließend Frau Mag. Kerstin Feigl-Tomenendal und 
Frau Petra Gerl haben als Mitarbeiterinnen unseres Institutes zum erfolg
reichen Verlauf des Unternehmens wesentli ch beigetragen, Frau Gertrude 
Gruber war, wie bei allen Dialogveranstaltungen der Hochschule St. Gabriel, 
unersetzlich in ihrer umsichtigen Sorge um die vielfältigen organisatori
schen Belange. Auch ihnen gilt an dieser Stelle unser aufrichtiger Dank. 

Nicht nur die Gemeinsamkei ten betonen - und es sind viele grundle
gende Gemeinsamkeiten, die immer wieder sichtbar werden -, sondern 
sich auch den bestehenden Differenzen aussetzen, soll kennzeichnend 
sein für den Dialog zwischen Muslimen und Christen, um den es hier geht. 
Wir wollen auf keine ,Metaebene' ausweichen, die man durch Abstrak
tion von den Differenzen erreichen kann, sondern diese Differenzen aus
tragen in der Überzeugung, daß sie uns, tief genug verstanderi, nicht immer 
weiter auseinander, sondern zueinander führen werden, daß sie in ihren 
religiösen Wurzeln in das Erdreich Gottes hineinreichen, der uns helfen 
wird, als suchende Menschen nicht bei den divergierenden Elementen ste
henzubleiben, sondern Konvergenzen zu entdecken, die hinlänglich trag
fähig sind, unseren Weg inmitten aller bestehenden Verschiedenheit immer 
mehr miteinander zu teil en und gemeinsame Verantwortung für die Gestal-
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tung der Welt in der gemeinsamen Verantwortung vor unserem Schöpfer 
zu leben. Möge uns im Rahmen des laufenden iranisch-österreichischen 
Dialogvorhabens noch der eine oder andere Schritt in diese Ri chtung ge-

schenkt sein . 

Das Buch „Werte - Rechte - Pfl ichten" erscheint in dem Jahr, das auf 
Initiative des iranischen Staatspräsidenten Dr. Seyed Mohammad Khatami 
von den Vereinten Nationen als Jahr des „Dialogue among Civilizations" 
ausgerufen wurde. Von der ersten Begegnung im Oktober 1992 in Tehran, 
als Dr. Khatami noch der Iranischen Nationalbibliothek vorstand, über 
seine sich daran anschließende Teilnahme an der ersten internationalen 
christlich-islamischen Dialogkonferenz in Wien4 bis hin zu der nun vor
liegenden Veröffentlichung der zweiten iranisch-österreichischen Dialog
konferenz spannt sich ein weiter Bogen. Das Buch, das sich mit „Grund
fragen einer gerechten Ordnung des Zusammenlebens in christlicher und 
islamischer Sicht" auseinandersetzt, sei Dr. Seyed Mohammad Khatami, 
dem gegenwärtigen iranischen Staatspräsidenten, ein Zeichen tiefer Wert
schätzung und aufrichtiger Bewunderung für den Weg des Dialoges, den 
er nicht müde wird, selbst zu beschreiten und einer Welt voll von Ideolo
gien, Spannungen und Konflikten, aber auch großer Hoffnungen mahnend 
und ermutigend zugleich ins Gedächtnis zu rufen. 

Andreas Bsteh SVD 

St. Gabriel, im September 2001 

• Das Grußwort, das Dr. Khatami damals als Berater des Präsidenten der Islamischen Re
publik Iran am 30. März 1993 in W ien an die Konferenzteilnehmer gerichtet hat, ist veröffent
licht in: A. Bsteh (Hrsg.), Friede für die Menschheit. Grundlagen, Probleme und Zukunftsper
spektiven aus islamischer und christlicher Sicht (Beiträge zur Religionstheologie; 8), M ödling 

1994, 29-31. 
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Eröffnung der Konferenz 



PROFESSOR D R. ANDREAS BSTEH 

Vorstand des Rel igionstheologischen Instituts St. Gabriel 

Begrüßung 

Es ist für mich eine aufrichtige Ehre und Freude, Sie, sehr verehrte Damen 
und Herren, zur Eröffnungsfeier der Zweiten Iranisch-Österreich ischen 
Konferenz, die vom 19. b is 22. September 1999 hier im Hotel Regina zu 
Wien stattfinden w ird, begrüßen zu dürfen. 

Mein ehrerbietiger Gruß gi lt zunächst unserem verehrten Alterzbischof 
von Wien Kardinal Dr. Franz König. Seit über 40 Jahren begleiten und unter
stützen Sie, verehrter Herr Kardinal, unsere Bemühungen in St. Gabriel um 
die Begegnung mit den Menschen aus anderen Religionen, haben damals 
im Jahr 1959 unsere Pläne zur Gründung eines Afro-Asiatischen Instituts 
in W ien begrüßt und es als ki rch liche Einrichtung der Erzdiözese W ien ins 
Leben gerufen und haben seit dem Jahr 1975 die D ialoginitiativen unserer 
Theologischen Hochschule im Sinne der Erklärung 11 Nostra aetate" des 
zwei ten Vatikanischen Konzil s wohlwollend begleitet und immer w ieder 
auch persönlich daran teilgenommen, insbesondere als wir zu Beginn der 
90er Jahre vom österreich ischen Außenminister gebeten wurden, unsere 
Dialogbemühungen auch auf die wechselseitigen Beziehungen von Religion 
und Gesellschaft auf internationaler Ebene auszuweiten. 

Mein aufricht iger Gruß gilt namens unseres Religionstheologischen Insti
tuts Ihnen allen, sehr verehrte Damen und Herren, die Sie zu diesem Abend 
hierher gekommen sind - hierher gekommen sind zunächst als unsere w is
senschaftlichen Gesprächspartner aus der Islamischen Republi k Iran. Ich 
darf Sie als Gäste Österreichs, als unser aller Gäste ganz herzlich bei uns 
begrüßen: Verehrter Herr Ayatollah Taskhiri, Sie haben uns als Leiter der 
„Organization for lslamic Cu ltu re & Communications" vor drei Jahren am 
Eröffnungsabend unserer ersten D ialogkonferenz in Tehran so herz lich w i 11-
kommen geheißen und jetzt die Mühe nicht gescheut, persön lich m it nach 
Ö sterreich zu kommen, um als Gelehrter und Dialogpartner an dieser 
Tagung teil zunehmen. W ir begrü ßen Sie herzlich und danken Ihnen für 
Ihr Kommen. Herr Ayatollah Khamene'i mußte uns leider mitteilen, daß 
er aus gesundheitl ichen Gründen an der Tagung nicht persönlich teilneh
men kann. Er hat Herrn Mirdamadi gebeten, uns seinen Konferenzbeitrag 
zur Kenntnis zu bringen, und wi r dürfen Herrn Ayatollah Khamene'i unsere 
besten Wünsche fü r eine baldige Genesung übersenden. In gleich herzl i-
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eher Weise wende ich mich Ihnen allen zu und begrüße Sie als unsere 
Gäste auf dem Boden unserer Heimat: Sie, verehrte Herren Professoren 
Modjtahed Schabestari, Ali Akbar Rashadi, Abolghassem Gordji, Akbar 
Ganbari, Mohsen Khalidji und Reza Ali Reza'i. Einen besonderen Gruß 
Herrn Seyed Abdolmaj id Mirdamadi, Secretary for lnter-religious Dialogue, 
der durch all die Jahre immer mehr zu meinem aufrechten Freund und 
Weggefährten geworden ist. Es ist heute woh l für uns beide eine Stunde 
tiefer Freude, die wir miteinander teilen dürfen im Vertrauen auf den einen 
und allerbarmenden Gott, der uns den geraden Weg führt, den Weg derer, 
die sich in allen ihren Sorgen und Freuden ihm anvertrauen. 

Wir alle wären nicht hier, würden nicht auch auf österreichischer Seite 
eine Reihe von Gelehrten aus den Bereichen der Theologie und der Reli
gionswissenschaft, der Rechtswissenschaft, der W irtschaftswissenschaft 
und der Politikwissenschaft diese Dialogin itiative, die in ihrer interdiszi
plinä_ren Ausrichtung sicher einen besonderen Charakter hat, von Anfang 
an mittragen: Frau Prof. Ingeborg Gabriel und die Herren Professoren Ham
mer, Khoury, Luf, Peschke, Pich ler, Patz, Schneider und Vanoni. Ihnen 
allen, sehr verehrte Frau Kollegin und verehrte Kollegen, die Sie vor drei 
Jahren schon an der ersten Konferenz in Tehran teilgenommen haben und 
jetzt wieder bereit sind, an der Weiterführung des Dialoges mit unseren 
iran ischen Gesprächspartnern mitzuwirken, gilt an diesem Abend mein 
herz li cher Gruß und aufrichtiger Dank! 

Das Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten und das Bun
desministerium für Wissenschaft und Verkehr begleiten und unterstützen 
unsere Dialogbemühungen nicht erst im Blick auf das von den Vereinten 
Nationen für das Jahr 2001 ausgerufene Jahr des „Dialogue among Civi 
lizations", sondern bereits seit über 20 Jahren. Es ist mir eine besondere 
Freude und Ehre, Herrn Botschafter Dr. Rainer, stellvertretender Leiter der 
,,Kulturpoliti schen Sektion" des Außenamtes, als Vertreter von Frau Staats
sekretärin Dr. Ferrero-Waldner, und Herrn Sektionschef Dr. Kneucker, Lei
ter der Sektion für „Wissenschaftli che Forschung und internationale Ange
legenheiten" im Wissenschaftsministerium, sowie die verehrten Damen 
und Herrn der beiden Ministerien, die zu dieser Eröffnungsfeier unserer 
Tagung gekommen sind, begrüßen zu dürfen. Wovon Kultur und Wissen
schaft seit jeher leben, gewähren uns diese beiden Bundesministerien schon 
durch viele Jahre bei unserer Arbeit: die Freiheit des Gedankens und der 
Rede, die Freiheit der denkerischen Auseinandersetzung und des wissen
schaftlichen Meinungsaustausches - und die für die innere und äußere 
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. · ··t ·ssenschaftlicher Arbeit notwendige finanzielle Unterstüt-Kontrnu1ta w1 . . . . 
A f · ht·,gen Dank im Namen von uns allen, dre w rr uns in den Drenst 

zung. u nc 
dieser Aufgaben gestell t haben. . . . . 

Herrn Gesandten Hossein Farah1, der rn Vertretung des zur Zeit 1~ Tehran 
wei lenden Botschafters der islamischen Republik Iran S. E. Rahrm Pour 

We.ilt und uns ein Grußwort des Herrn Botschafters zur Kennt-unter uns . 
· b · en wird ebenso Herrn Kulturattache Hejazi, der verehrten Gattrn nis ring , . . . . . 

des Herrn Botschafters und der Gattin von Herrn Heiazr entbiete ich ern_en 
respektvollen Gruß. Wir fre~en uns über di~ for~gesetzte konstruktive 
z mmenarbeit mit der iranischen Botschaft rn W ien, von der der unab
h~~;ige akademische Charakter __ unse~er Dialogbemühungen nicht nur 

respektiert, sondern aktiv unterstutzt wird. . . . . . 
Herr Kardinal Christoph Schönborn und mrt rhm dre Krrche von W ren 

h ·ßt unsere Tagung herzlich willkommen. Wi r freuen uns, dann zum 
A~schluß unserer Gespräche bei Kardinal Schönborn im Erzbischöfl ichen 

Palais eingeladen zu sein. . . . 
Einen respektvollen und freundschaftlichen Gruß zugleich entbiete ,_eh 

dem geschäftsführenden Präsidenten der islamischen ~ laubensgemern
schaft in Österreich Herrn Prof. Anas Schakfeh, der sert unserer ersten 
christl ich-islamischen Begegnung im Jahr 1977 in St. Gabriel mit uns auf 

dem Weg des Dialoges verbunden ist. . 
Abt und Konvent des Stiftes Melk schon im voraus unseren herzlichen 

Dank, daß Sie uns am Tag nach dem Abschluß unserer Sitzungen im Stift 

empfangen werden. . . 
Die Bundeshauptstadt W ien gewährt unserer Konferenz rn dresen Tagen 

gastfreu ndliche Aufnahme. Es ist für uns eine besondere Freude, daß Herr 
Ku lturstadtrat Dr. Peter Marboe uns am zweiten Konferenztag namens des 
Bürgermeisters der Bundeshauptstadt D r. Michael Häupl zu einem Abend-
empfang in das Rathaus einladen wird. .. 

Einen herzlichen Willkommgruß dem Leiter der Kontaktstelle fur Welt
rel igionen im Sekretariat der Österreichischen Bisc~ofskonfe~enz u_nd Rek
tor des Afro-Asiatischen Instituts Petrus Bsteh, mit dem mich nicht nur 
unsere Farn i I ienbande, sondern seit vielen Jahren die Gemeinsamkeit einer 
Aufgabe verbindet, der in der Welt von heute auf der Suche nach neuen 
Wegen eines gedeihl ichen Zusammenlebens der Menschen aus den ver

schiedenen Religionen und Kulturen immer größere Bedeutung zukommt. 
Vonseiten der Österreichischen Akademie der Wissenschaften darf ich 

Herrn Prof. Dr. Heiner Eichner als Vorsitzenden der Kommission für Irani-
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sti k und einige seiner w issenschaftl ichen Mitarbeiter, insbesondere Herrn 
Dr. Rastegar herzli ch begrüßen. D ie intensive Zusammenarbeit mit der I ra
nistik-Kommission ist für den erfolgreichen Verl auf des wissenschaftlichen 
Dialoges mit unseren iranischen Gesprächspartnern von entscheidender 
Bedeutung. Ich darf Ihnen an dieser Stelle aufr icht ig dafür danken. 

Dem Dekan unserer Theologischen Hochschule St. Gabriel Prof. M itter
höfer und dem Rektor von St. Gabriel P. Hans Ettl schließl ich einen mit
brüderlichen Gruß. Alles, was unser Institut untern immt, lebt seit jeher von 
der Zustimmung und Unterstützung unserer Ordensgemeinschaft. Auch 
dafür soll einmal in al ler Ö ffentlichkeit ein aufrichtiges Wort des Dankes 
gesprochen werden. 

D ie w issenschaftliche Klausurtagung, zu der w ir uns in den kommenden 
Tagen zurückziehen dürfen, dient der Fortsetzung des interdisziplinären 
Gespräches, das w ir in den vergangenen Jahren begonnen haben und in 
dessen M ittelpunkt das Problem der ,Gerechtigkeit' bzw. der vielfältigen 
Unrechtserfahrungen in derWelt von heute steht. Diesmal soll aus islamischer 
und chri stlicher Sicht das für eine gerechte Ordnung des Zusammenlebens 
fundamentale Verhältnis zwischen Rechten und Pfli chten und deren Veran
kerung in verbindlichen Wertkriterien im Mittelpunkt des Interesses stehen. 
Angesichts der bedrängenden Probleme im Zusammenleben der Menschen 
auf nationaler und internationaler Ebene wollen w ir gerade als religiöse 
Menschen nicht müde werden, uns nach unsererVerantwortung vor Gott 
und den Menschen zu fragen, wollen und können nicht zufrieden sein, das 
einfach zu w iederholen, was die Generationen vor uns in ihrer Zeit gedacht 
und getan haben, da Gott uns einmal nicht danach fragen w ird, was diese 
oder jene Menschen vor uns, sondern was wir in unserer Zeit getan oder 
nicht getan haben - denn zu Ihm ist unsere Rückkehr und w ir werden von 
ihm über unser Leben zur Rechenschaft gezogen werden. 

Und von dem, was wir ungestört vom Lärm dessen, was das Alltagsinteresse 
der Menschen in Anspruch nimmt, in diesen Tagen miteinander denken und 
sprechen werden, soll nichts verloren gehen, vielmehr werden w ir es mit 
aller Sorgfalt w ieder aufzeichnen, bearbeiten und dann in Tehran in Farsi 
bzw. in Österreich auf Deutsch veröffentlichen. So mögen unsere Tagungen 
längerfristig umso mehr als ein besonnenes und zugleich leidenschaftliches 
Bekenntnis zur Notwendigkeit eines aufrechten Dialoges an die Öffentl ich
keit dringen und als konstruktiver Beitrag zur Bewä ltigung jener Probleme 
dienen, die auf dem Weg der Menschheit in die Zukunft einer Lösung harren. 

18 

Rezitation aus dem Koran, 

Sure 3 Al '/mrän, Verse 42-47 

42 Als die Engel sagten: ,0 Maria, Gott hat dich auserwäh lt 
~nd rein gemacht, und Er hat dich vor den Frauen der Welten

bewohner auserwählt. 
43 o Maria, sei deinem Herrn demütig ergeben, wirf dich 
nieder und verneige dich mit denen, die sich verneigen.' 
44 Dies gehört zu den Berichten über das Unsichtba~e,. die 
Wir dir offenbaren. Du warst ja nicht bei ihnen, als sie ihre 
Losstäbe warfen, wer von ihnen Maria betreuen solle. Und 
du warst nicht bei ihnen, als sie miteinander stritten. 
4s Als die Engel sagten: ,0 Maria, Gott verkündet dir ein Wort 
von Ihm, dessen Name Christus Jesus, der Sohn Marias, ist; 
er wird angesehen sein im Diesseits und Jenseits, und einer 
von denen, die in die Nähe (Gottes) zugelassen werden . 
46 Er wird zu den Menschen sprechen in der Wiege und als 
Erwachsener und einer der Rechtschaffenen sein.' 
47 Sie sagte: ,Mein Herr, wie soll ich ein Kind bekommen, wo 
mich kein Mensch berührt hat?' Er sprach: ,So ist es; Gott 
schafft, was Er will. Wenn Er eine Sache beschlossen hat, sagt 

Er zu ihr nur: Sei!, und sie ist.'" 
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Lesung aus dem Neuen Testament, 
Matthäusevangelium Kapitel 7, Verse 21-27 

,/
1 

Nicht jeder, der zu mir sagt: ,Herr! Herr! ' 
wird hineinkommen in das Reich der Himmel 

sondern der, der den Willen meines Vaters in den Himmeln tut. 
22 

Viele werden an jenem Tage zu mir sagen: 
,Herr! Herr! Haben wir nicht in deinem Namen prophezeit 
und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben 
und in deinem Namen viele Machttaten vollbracht? 
23 Und dann werde ich ihnen bekennen: 
,Niemals habe ich euch gekannt. 

Weichet von mir, die ihr Täter der Gesetzlosigkeit seid.' 
24 

Jeder nun, der diese meine Wort hört und sie tut, 
wird einem klugen Mann gleichen, 
der sein Haus auf den Felsen baute. 
25 

Und es fiel der Regen, und es kamen die Fluten, 
und es bliesen die Winde, und sie stürmten gegen jenes Haus 
und es stürzte nicht ein, 

denn es war auf den Felsen gegründet. 
26 

Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut 
wird einem törichten Mann gleichen, ' 
der sein Haus auf den Sand baute. 
27 

Und es fiel der Regen, und es kamen die Fluten, 
und es bliesen die Winde, und sie stießen gegen jenes Haus 
und es stürzte ein, 
und sein Sturz war groß." 

-
SEYED ABDOLMAJID MIRDAMADI 

Secretary for lnter-religious Dialogue 
Organization for lslamic Culture & Communications 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, sehr geehrte Damen und Herren! 

A f · htiger Dank bewegt mich anläßlich der Eröffnung dieser Konferenz. 
U rtC h. h D" 1 Bedeutet sie doch die Möglichkeit, jene ira_nisch-österre_ic 1sc e 1a og-

initiative im Interesse der Vertiefung der Beziehungen zw1sche~ lsla~ und 

Ch · tentum fortzusetzen, die seit Jahren in Zusammenarbeit zwischen 
rts d d R 1· . dem Zentrum für den interre ligiösen Dialog in Tehran un em e 1g1-

onstheologischen Institut St. Gabriel gepflegt wird. Gott, dem Erhabenen, 
sei dafür in herzl icher Freude Dank gesagt. . 

Was bisher erzielt w urde, ist herausgewachsen aus unseren gemeinsa
men Bemühungen, die auf die erste internationale christlich- islamische 
Konferenz in W ien 11Friede für die Menschheit" im Jahr 1993 zurückgehen'. 
an der auch unser heutiger Staatspräsident Dr. Seyed Mohammad Khatam1 
teilgenommen hatte. Dort w urde das Interesse an einem ?ila~eralen Dialog 
geweckt. Gegenseitige Besuche der österreichischen und 1ran1schen Außen-
minister trugen damals das ihre dazu bei. . 

So kam es zunächst zu einigen vorbereitenden Kontaktnahmen zwi
schen unseren beiden Institutionen in Tehran und in Wien, bei denen sich 
herausstell te, daß es in dem geplanten Dialog um grundlegende Fragen 
gehen müsse, w ie vor allem um gemeinsame Anstrengungen zum Thema 
Frieden bzw. in vielleicht noch dringlicherer Weise zum Thema Gerech
tigkeit, das uns in weiterer Folge beschäftigen sollte. Unter dem Titel 
Gerechtigkeit in den internationalen und interreligiösen Beziehungen" 

fand dann im Jahre 1996 in Tehran die erste iranisch-österreichische Kon
ferenz statt, bei der das Thema der Konferenz aus untersch iedl ichen Blick
w inkeln betrachtet und in seiner religiösen, kulturellen, politischen und 
ökonomischen Aktuali tät diskutiert werden konnte. Darüber hinaus aber 
suchten wir durch den Austausch unserer jeweiligen islamischen und christ
l ichen Standpunkte Antworten auf die vielen offenen Fragen zu f inden, mit 
denen die Welt heute konfrontiert ist. 

Die bisherigen gemeinsamen Überlegungen haben im Geiste des Dia
loges viele Übereinstimmungen sichtbar werden lassen, sie haben gezeig~, 
daß gerade das eingehende Stud ium und das wache Ernstn~hmen de: rel i
giösen Grundsätze von beiden Seiten neue Verstehenszugange zu diesen 
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Grundsätzen eröffneten. D iese Einsichten hätten wir nicht jeder für uns 
alleine erreichen können, sondern nur auf dem Weg des Dia loges und der 
Zusa~menarbeit. Denn würden w ir es so machen, w ie es in der Vergan
genheit geschehen ist, wü rden die D ifferenzen von Tag zu Tag immer größer 
werden. Was unsere Welt heute nötig hat, ist eine stärkere Hinwendung 
zu Problemen w ie sie die Stichworte Familienkri se, Umwelt, Armut und 
~n.alphabetismus, Identi tätskr ise, verantwortete Sittlichkeit und Spiritua
l 1tat ansprechen. Die gemeinsamen Anstrengungen auf dem Gebiet des 
Glaubens, der Theologie, der M oral, der sittlichen Gebote und anderer 
Prinzipien, deren Befolgung zu Glück und Rettung füh ren w ird - dem End
z!el aller göttlichen Religionen -, sollen in einer geistigen Haltung des Mit
einanders erfo lgen, ungeachtet aller Fragen der Chronologie von Offen
barung, von religiösen Geboten oder Entscheidungen von Gelehrten. Sie 
alle haben letztendlich nichts anderes als Befreiung und Rettung zum Inhalt. 
So heißt es in Vers 62 von Sure 2 des Heiligen Korans: 

11
Diej enigen, die 

glauben und diej enigen, die Juden sind, und die Christen und die Säbier, 
all die, die an Gott und den Jüngsten Tag glauben und Gutes tun erhalten 
ihren Lohn bei ihrem Herrn, sie haben nichts zu befürchten, und sie wer
den nicht traurig sein." 

Das Verständnis dieser Möglichkeit der Rettung mußte zwar nach Auf
fassung der christlichen Welt verschiedene Phasen durchlaufen, doch räumt 
d~s Zweite Vatikanische Konzi l die Möglichkeit der Rettung auch den Gläu
bigen der anderen göttl ichen Religionen ein. In ähnlicher Weise entspre
chen auch andere Erklärungen dieses ökumenischen Konzils, was manche 
Fragen des Lebens nach dem Tode anbelangt, ursprünglichen islamischen 
Vorstellungen. Umgekehrt hat auch die islamische Kultur und Zivilisation 
im Lauf der Geschichte in manchen Fällen von der christlichen Zivil isation 
prof itiert. Man darf darin die Frucht eines besseren gegenseitigen Kennen
!erne.ns sehen, .zu dem es in früherer Zeit und in der Gegenwart gekommen 
1s~'. ein Ergebn is von Dialog und Zusammenarbei t wie in unserem gegen
wart1gen Falle. Dies alles weist auf den einzigen Ursprung der göttl ichen 
Offenbarungsrel igionen hin, deren Aufgabe es ist, die Menschheit zu Glück 
und Rettung zu führen - gestern ebenso w ie heute und morgen. 

. B~i unser: r letzten Dialogkonferenz wurde betont, daß das Prinzip Gerech
t1gke1t auf die Gesetzgebung des gerechten Gottes selbst zurückzuführen ist 
und daß die menschlichen Gesellschaften daher verpflichtet sind, vom Stand
punkt ihrer Gesetzgebung aus diesem Prinz ip zu folgen. Der Grundsatz der 
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G htigkeit steht im M ittelpunkt der alt- und neutestamentlichen Offen-
erec hl h h b d. ·· 1· barung ebenso wie im Zentrum des Korans. Tatsäc ic a en 1e ~ott 1-

h Schriften in der Geschichte der Menschheit und der gesellschaftlichen 
c en „ lf I h . h Beziehungen hinsichtl ich der Uberwindung vie ä tigen Unrec ts eine_ nac -
hal tige Rolle gespielt. Doch nicht nur in ihnen, sondern auch 1n d:r 
Geschichte der Propheten, der lauteren rel igiösen Führer-der lmäme -, 1n 
der Tradition der Theologen und der Glaubensgelehrten wird dieses ~n lie
gen vertreten. So hat z.B. ein angesehener katholischer Theologe die Uber
zeugung ausgesprochen, daß ohn~_das beharrl iche F_esthalten a~ den Tugen
den der Gerechtigkei t, der Versohnungs- und Friedensbereitschaft das 
Bekenntnis zu dem einen Gott ein leeres Wort bzw. eine Lüge ist. 

Da die Sicherung und die Beobachtung der Gerechtigkeit in den inter
nationalen Beziehungen eines der Hauptziele unserer letzten Dialogkon
ferenz war, wurde dabei in besonderer Weise der Forderung nach Gerech
tigkeit auf globaler Ebene, im Verhältn is der souveränen Staaten zueina.n
der und im Bereich der individuellen Rechte Beachtung geschenkt. In die
sem Zusammenhang haben w ir festgestellt, daß es nur dann möglich ist, 
gute Beziehungen zwischen den Staaten herzustellen, wenn im Herr
schaftsbereich der einzelnen Regierungen und auf globaler Ebene Gerech
tigkeit zwischen den Menschen wa ltet. Das ~ber ist nur möglich, _wo. die 
Bereitschaft zu einem t iefen Umdenken da 1st - was uns alle mit einer 
großen Verantwortung konfrontiert, die wir in unserem _Lebe~ wahrzu
nehmen haben. Betrifft doch die uns von Gott auferlegte Pflicht, fur Gerech
t igkeit zu sorgen, nicht nur alle indiv iduelle~ Bela~ge a~f den unte_r
sch iedlichen Ebenen unseres Lebens, sondern 1st daruber hinaus auf die 
Verpfl ichtung zu gemeinsamen Anstrengungen auszuweiten, an Regie
rungen und an die gesetzgebenden Organe auf nationaler und internatio
naler Ebene entsprechende Empfehlungen und Appelle zu richten . 

In diesem Sinne konnten w ir bei der vergangenen Konferenz das Thema 
Gerechtigkeit auf dem Gebiet der rel igiösen Grundlagen, von Ku ltur, Mystik, 
rechtlicher Ordnung, Politi k und W irtschaft erörtern und darüber in ganz 
neuer Weise einen eingehenden Gedankenaustausch pflegen. Es gelang 
darüber hinaus, sämtl iche Referate sowie die sich in den Plenardiskussio
nen an die Referate anschl ießenden Anfragen und Gesprächsbeiträge in 
einer harmon ischen Zusammenarbeit in den beiden Konferenzsprachen 
Farsi und Deutsch zu veröffentl ichen, so daß sich heute bereits tausende 
Exemplare des Buches in den Händen von Menschen befinden, die an die
sem Dialog interessiert sind. 
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Die große Spannwe ite des Themas ,Gerechtigkeit' im Bereich der Reli
gion und die Aufgabe, nach gemeinsamen Grundlagen der Gerechtigkeit 
in unseren Traditionen zu suchen, führte uns die Notwendigkeit einer Fort
setzung des begonnenen Dialogs deutlich vor Augen. So sahen w ir uns 
veran laßt, die Auseinandersetzung mit diesem Thema in verstärktem Maße 
nochmals in Aussicht zu nehmen und uns den Grundfragen einer gerech
ten Ordnung des Zusammenlebens unter den drei Gesichtspunkten II Werte 
- Rechte - Pflichten" neuerli ch zuzuwenden. Wir sind heute nach einem 
Jahr intensiver Vorbereitungen, bei denen wi r keine Mühe scheuten und 
auch keinen Augenblick an der Sinnhaftigkeit des Unternehmens zwei
felten, Zeugen der Reali sierung dieses Vorhabens in Kontinuität mit dem 
vorangegangenen D ialog. 

Wir freuen uns, daß die Veranstaltung unserer Dialoge und deren Kon
tinuität dazu geführt haben, daß dieses Projekt offiziell in den Text des 
jüngsten Kulturabkommens zwischen Ihrem Land und unserem Land auf
genommen wurde, woraus erhellt, daß die christlich-islamischen Dialoge 
von den für die kulturellen und politischen Angelegenheiten unserer bei
den Länder zuständigen Stellen als eine w ichtige religiöse und kulturelle 
Kommunikationsebene angesehen wird. Ich möchte mich an dieser Stelle 
bei beiden Regierungen für ihre Aufmerksamkeit und für ihr Interesse bedan
ken, das sie diesem interreligiösen Dialogvorhaben schenken, einem Dia
log, der ganz im Zeichen des über Initiative unseres beliebten Präsiden
ten eingeleiteten 11 Dialoges der Zivil isationen" steht. 

Schließlich ist es mir ein besonderes Anl iegen, dem Religionstheologi
schen Institut St. Gabriel, besonders Herrn Professor Bsteh und seinen w is
senschaftlichen Kollegen meinen Dank für ihre unermüdlichen Bemühun
gen auszusprechen. Mein Dank gilt in gleicher Weise dem Bundesministe
rium für auswärtige Angelegenheiten, im besonderen Herrn Botschafter 
Dr. Gerhard Rainer, der österreichischen Botschaft in Tehran und dem Bun
desministerium für Wissenschaft und Verkehr in Wien auf der einen Seite 
und den M itgliedern der wissenschaftlichen Delegation der islamischen 
Republik Iran auf der anderen Seite, die uns ungeachtet ihrer vielfältigen 
anderen Verpflichtungen aus Interesse und in Hinsicht auf die Bedeutung 
dieser Dialoge ihre Unterstützung zugesagt haben. Meinen aufrichtigen 
Dank richte ich gleichzeitig an das iranische Außenministerum sowie an 
die Botschaft und an die Kulturvertretung der islamischen Republik Iran in 
Österreich. Es drängt mich, an dieser Stelle auch all jener Persönlichkeiten 
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d nken d ie an unseren bisherigen D ialogveranstaltungen aus Liebe zu ge e , 
zum Dialog und zur Zusammenarbeit mit ander~n teilge_nomm~n ha~en 

d bereits aus unserer Mitte gegangen sind. In diesem Sinne mochte ich 
un llem den Namen von Professor Mohammad Taqi Ja'fari erw ähnen, vor a . 

d b i unserer vorangegangenen D ialogrunde noch unter uns weilte. Im 
er e . d 1 • h 

Gedenken an ihn ersuche ich den Herrn Konferenzv?rs1tzen en, _a s Ze1c e~ 
der Pietät und unserer großen Achtung vor seiner reinen Seele eine Schwei-

geminute abzuhalten. 
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BOTSCHAFTER DR. GERHARD RAINER 

Stellv. Leiter der kulturpol itischen Sektion des 
Bundesministeriums für auswärtige Angelegenheiten 

Eminenzen, 
Exzellenzen, 
meine Damen und Herren! 

Darf ich Sie im Auftrag der Frau Staatssekretärin Dr. Ferrero-Waldner sehr 
h~rzlic~ willkommen heißen. Die Frau Staatssekretärin bedauert, wegen 
eines dringenden Termins bei der Generalversammlung der Vereinten Natio
nen in New York Sie nicht persönlich begrüßen zu können . 

Der österreichische Außenminister Dr. Alois Mock hat Anfang der 90er 
Jahr~ die ln'.tiative zu einem internationalen christlich-islamischen Dialog 
ergriffen. Dieser W iener Dialog leistet einen bedeutenden Beitrag zur welt
weiten Diskuss ion um eine gerechte Ordnung für das Zusammenleben der 
versch iedenen Völker und Kulturen, der unterschiedlichen politischen und 
gesellschaftl ichen Systeme, der Menschen in den unterschiedlichen Reli 
gionsgemeinschaften und Ethnien in der Welt von morgen. Die Aktualität 
der Problem~tellu~g wird uns in jüngster Zeit wiederum vor Augen geführt 
durch die Krisen in Ruanda und Burundi, im Sudan ebenso w ie in Bos
nien-Herzegowina und im Kosovo, in Irland und in Osttimor. Österreich 
'. st überzeu?.t' daß es keine vertretbare Alternative zum Dialog gibt, der 
immer und uberall mit denen gesucht werden muß, die zu einem offenen, 
vorurteilslosen Gespräch bereit sind. 

. Im Rahm_~n dieses weltweiten christlich-islamischen Dialoges, dessen 
bisherige Hohepunkte internationale Konferenzen in den Jahren 1993 und 
1997 in Wien waren, haben die Außenminister Österreichs und des Irans 
im Jahre 1995 iranische und österreichische Theologen, Rechts-, Sozial-, 
Politik- _und Wirtschaftswissenschaftler zu bilateralen Gesprächen einge
laden. Eine erste irani sch-österreichische Konferenz im Jahr 1996 in Teheran 
hat sich mit dem Problem der Gerechtigkeit in den internationalen und 
interrel igiösen Beziehungen befaßt. Erfolgreiche Publikationen in Deutsch 
u~d in Farsi wurden herausgegeben. Es sollte damit ein Dialogprozeß einge
(eitet we~_den, der die österreichischen und iranischen Gesprächspartner 
immer naher an die tatsächlichen Probleme der Welt von heute heran
führt, um sich mit ihnen aus christlicher und islamischer Perspektive kritisch 
und konstruktiv auseinanderzusetzen. 

26 

Ich bin überzeugt, daß die erfreul iche Entwicklung dieses österreichisch
iranischen Dialoges zu den Voraussetzungen beigetragen hat, die den Besuch 
des österreichischen Bundespräsidenten im Iran ermöglicht haben. Bundes
präsident Klesti l, der morgen nach Teheran fährt, wird auch das erste Staats
oberhaupt eines Staates der Europäischen Union sein, das seit der iranischen 
Revolution den Iran besucht. Unsere guten Wünsche für eine erfolgreiche 
Mission im Interesse des gegenseitigen Verständnisses und der Verstärkung 
der Zusammenarbeit unserer beiden Staaten werden ihn begleiten. 

Im Anschl uß an d ie Konferenz in Teheran stellt sich die heute begin
nende zweite Runde des österreichisch-iranischen Dialogs einem Aspekt, 
dem besondere Bedeutung zukommt für eine gerechte Ordnung im Zusam
menleben der Menschen: dem Verhältnis von Rechten und Pflichten und 
der Frage ihrerVerankerung in einer verpflichtenden Werteordnung, in bin
denden Wertmaßstäben - ein Aspekt, für den die rel igiösen Trad itionen 

der Menschheit besondere Verantwortung tragen. 
Abschließend möchte ich noch auf die Initiative des iranischen Präsi

denten Dr. Khatami zurückkommen, der einen weltweiten Dialog der Zivi
lisationen vorgesch lagen hat. Über seine Initiative wurde das Jahr 2001 
zum „U N-Year of Dialogue among Civi li zations" bestimmt (GA-Res. 53/22 

vom 4. II. 1998). 
Österreich begrüßt diese umfassende Initiative, an der sich mit Verant

wortl ichen aus allen gesellschaftl ichen Bereichen auch Wissenschaftler 
beteiligen werden, deren Rat po li tische Entscheidungsträger dringend 
benötigen. Damit sind auch die hier vertretenen iranischen und öster
reichischen Wissenschaftler angesprochen, einen Beitrag zum Dialog der 

Zivilisationen zu leisten. 
Den Dank der Frau Staatssekretärin möchte ich an Prof. Dr. Bsteh wei

terleiten für seine unermüdliche und kompetente Vorbereitung und Durch
führung dieser Veranstaltung. Ihr Dank geht auch an das Bundesministe
rium fü r Wissenschaft und Verkehr, das in interministerieller Kooperati
onsbereitschaft die Veranstaltung nicht nur mit großem Interesse begleitet, 
sondern auch mit seiner Erfahrung und seinen finanziellen M itteln zum 

Gelingen der Konferenz beiträgt. 
Eminenzen, Exzellenzen, meine Damen und Herren, die Sie an der 

österreichisch-iranischen Konferenz tei lnehmen, auch im Namen der Frau 
Staatssekretärin v iel Erfolg für Ihre im Interesse eines friedlichen Zusam
menlebens der Menschen gelegenen Bemühungen. 
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SEKTIONSCHEF D R. RAOUL F. K NEUCKER 

Sektion für wi ssenschaftliche Forschung 
und internationale Angelegenheiten im Bundesministerium 

für Wi ssenschaft und Verkehr 

Die zweite iranisch-österreichi sche Konferenz über Grundfragen einer 
gerechten Ordnung des Zusammenlebens in christlicher und islamischer 
Sicht "Werte - Rechte - Pflichten" eröffnen w ir am Vorabend des Staats
besuches des Herrn Bundespräsidenten in Teheran. 

In der Delegation des Staatsbesuches befinden sich nicht nur Diplo
maten, Beamte und Vertreter der Industrie, diesmal auch - ganz bewußt -
Vertreter der Wissenschaft, nämlich Generaldirektor HR Dr. Wilfried Sei
pel für die Bereiche Archäologie und Museen, ferner für die Bereiche Neue 
Werkstoffe, Medizin/Aids, Biotechnologie/Biologie, Verkehrs- und Infor
mationstechnologien fünf bedeutende österreichische Forscher, die als 
Multipl ikatoren wirken sol len. Sie unternehmen eine erste Erkundigungs
mission, der bald eine zweite folgen wird. Die Vertreter des iranischen 
Staatspräsidenten und des Bundesministeriums für Wissenschaft und Ver
kehr haben vor kurzem gemeinsam diese mögli chen Kooperationsfelder 
ausgewäh lt und ein Verfahren der Wiederaufnahme der lange unterbro
chenen wissenschaftlichen Beziehungen zwischen Österreich und dem 
Iran vereinbart. Die beiden Missionen dienen der Entwicklung konkreter 
gemeinsamer Forschungsprojekte; und ich zweifle nicht, daß die Partner
suche erfolgreich sein wird. Zahlreiche persön liche Kontakte und Vorar
beiten geben zu dieser Überzeugung Anlaß. Danach kann der Entwurf 
eines wissenschaftl ich-technischen Abkommens vorbereitet und der neuen 
österreichischen Bundesregierung bzw. der Regierung der islamischen 
Republik Iran vorgelegt werden. 

Mit diesem Vorgang schließen Österreich und der Iran für eine neue 
Generation von Forschern an die erfolgreiche Tradition der früheren Zusam
menarbeit wieder an: Es ist an die Kooperationen in Sprachwissenschaft, 
Iranistik, Archäologie (vor allem in Laristan), Philosophie und Botanik zu 
erinnern. Ich bin überzeugt, daß auch geisteswissenschaftliche Gemein
schaftsprojekte wieder zu den vorerst geplanten naturwissenschaftlichen 
Projekten hinzutreten werden. 
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Das al les sind Brücken zu einem Neuanfang der Beziehungen! Aber 

Brücken geschlagen haben bereits die iranisch-österreich ischen Konfe
renzen, durch die zahlreiche persön liche Beziehungen entstanden sind, 
vor allem durch St. Gabriel auf österreichischer Seite. M it anderen wurde 
St. Gabriel Trägerorganisation fü r den Dialog "Christentum - Islam", eine 
Initiative der iranischen und österreichischen Außenminister. 

Es war eine Ehre für das Bundesmin isterium für Wissenschaft und Ver
kehr mitzuhelfen, daß diese Dialoge durchgeführt werden konnten . Sie 
berei teten ein w issenschaftlich es Forum für rel igionswissenschaftl iche, phi
losophische und rechtswissenschaftliche Vergleiche, sie haben darü ber 
hinaus aber neue forschungspol it ische Anstöße gegeben. D ie Konferenz, 
zu der ich namens des Bundesministeriums für Wissenschaft und Verkehr 
allen Teilnehmern Erfo lg, Bereicherung und Freude wünschen darf, ist zu 
einem Brückenpfei ler für die erwei terte wissenschaftl iche Zusammenar
beit zwischen Iran und Österre ich geworden. 
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AYATOLLAH MOHAMMAD Au TASKHIRI 

Head of the Organization for lslamic Culture & Communications 

Im Namen Gottes, des Barmherzigen, des Erbarmers 

Es ist mir ein aufrichtiges Bedürfnis, al len hochgeschätzten Persönlichkei
ten, die Professor Bsteh bereits namentl ich erwähnt hat, meinen dankba
ren Gruß zu entbieten. Mein besonderer Dank gilt dem Religionstheolo
gischen Institut St. Gabriel, das uns die Gelegenheit für diese wertvol le 
Begegnung bereitet hat. 

Ich freue mich besonders darüber, daß die österreichische Regierung, 
das österreichische Volk und verschiedene Einrichtungen des Landes die
sen Dialog ermöglicht haben. Hat doch Österreich in Europa seit jeher 
eine Vorreiterrolle bei der Veranstaltung solcher Dialoge wahrgenommen. 

Ich danke Gott, dem Erhabenen, daß die Vereinten Nationen die Anre
gung der islamischen Republik Iran aufgegriffen haben, das Jahr 2001 zum 
,,Jahr des Dialoges der Zivilisationen" zu erklären. Der interreligiöse Dia
log vermag in besonderer Weise den Weg für einen ernsthaften Dialog der 
Zivilisationen in der Welt zu ebnen, weil die Religion und die religiösen 
Gebote das Herz der Kulturen bilden. Ohne Zweifel kann ein aufrichtiger 
Dialog wesentlich dazu beitragen, daß es zu einem besseren gegenseiti
gen Verständnis zwischen den Religionen und Zivi I isationen kommt ebenso 
wie zu einem Gedankenaustausch und zur Zusammenarbeit zwischen den 
religiösen Führern und den Gläubigen. 

Derartige Dialoge können auch eine w ichtige Rolle bei der Bewälti
gung von Krisen in der Welt spielen, beispielsweise im Zusammenhang 
mit Spannungselementen im Bereich von Familie, Menschenrechten, spi
rituel len Werten und Umwelt sowie im Kampf gegen Unrecht und Tyran
nei. Sie können ein friedliches Zusammenleben zwischen den Völkern, 
Zivi lisationen und religiösen Minderheiten fördern, indem sie die gegen
seitige Wertschätzung unter den Religionen und Ku lturen vertiefen helfen. 
In der Folge dieser Dialogin itiativen mag es auch da und dort zur Grün
dung von Vereinen, Körperschaften und zwischenstaatlichen Kommissio
nen kommen, die für den Frieden und die Harmonie in der Welt arbeiten. 
Solche Dialoge können dem Weltfrieden dienen, zu einer tieferen Begrün
dung und Sicherung von Gerechtigkeit und Brüderlichkeit beitragen und 
die spirituellen Werte in der Welt verbreiten helfen. In diesem Sinne hat 
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Ayatol lah Seyed Mohammad Kham~ne'i, der_ Führer der l~lamischen Repu
blik Iran, mit Recht betont, daß D ialoge, die auf derartigen Grund lagen 
aufruhen, fruchtbringend und segensreich sein können. 

Dialoge dieser Art haben seit dem Sieg der islamischen Revolution in 
Iran unter der Führung von Ayatollah Khomeini stattgefunden, und so konn
te sich unser Land um die Pflege kultureller Beziehungen zu den Gläubigen 
anderer Rel igionen, besonders zur christlichen Religionsgemeinschaft be-

mühen. 
In aller Kürze sei hier auf eine Reihe von Dialogen hingewiesen, die im 

Rahmen dieser Bemühungen veranstaltet wurden: 
• zwei Dialogkonferenzen mit der russisch-orthodoxen Kirche 

in Tehran und in Moskau, 
• vier Dialogkonferenzen mit der griech isch-orthodoxen Kirche 

in Tehran und in Athen, 
• eine Dialogveranstaltung in Tehran mit dem vatikanischen Rat 

der katholischen Kirche, 
• zwei Dia loge mit dem ökumenischen Weltkirchenrat 

in Tehran und in Genf, 
• eine Dia logrunde mit der Agnelli-Stiftung in Italien zum Thema 

,,Religion, Gesellschaft und Staat in Ital ien und in Iran", 
• je eine Dialogveranstaltung in Tehran und in Birmingham 

mit dem Zentrum für christ lich-i slamische Beziehungen, 
• eine Dialogtagung mit der zoroastrischen Weltorganisation, 

die den Heiligen Schriften des Islams und der Zarathustra-Religion 

gewidmet war, und 
• schließlich zwei Dialogkonferenzen mit dem Rel igionstheologischen 

Institut St. Gabriel. 
Natürlich so llen diese Dialoge fortgesetzt werden, wobei wir auch ver

schiedene Pläne für einen Dialog mit dem Buddhismus in unsere Agenda 
aufgenommen haben. 

Dialoganstrengungen dieser Art können, w ie gesagt, geeignete Lösungen 
für die verschiedenen Krisenherde in unserer Welt vorbereiten helfen, deren 
Zeugen wir leider sind - moderne Kriege, in die Islam und Christentum 
hineingezogen sind. Unmenschliche Ereignisse, wie wir sie heute im Kosovo 
ebenso erleben w ie in Osttimor, in Berg Karabach, Palästina, Sudan und 
Ruanda können nicht dem Wunsch der göttlichen Rel igionen entsprechen, 
denn die göttlichen Religionen verfolgen erhabenere spirituelle Ziele, die 

auf Höheres gerichtet sind. 
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Der Heilige Koran spricht über die Propheten, ohne Unterschiede zwi
schen ihnen zu machen. Zwei Aufgaben sind ihnen gestellt: ,,Und w ir 
haben aus der Mitte jeder Gemeinschaft einen Gesandten erstehen lassen: 
,Dienet Gott und meidet die Götzen.' [ ... ]" (Koran 16,36). 

Ein Kommentar zu diesem koranischen Vers erläutert ihn fo lgender
maßen: Wir sollen untereinander wetteifern zum einen auf der Rennbahn, 
die zu Gott hinführt, und zum anderen auf jener, die uns von den Dämo
nen, von der Gotteslästerung und dem Satan wegführt. In diesen beiden 
Richtungen liegen die Hauptziele aller göttlichen Religionen. Selbstver
ständlich haben sämtliche Propheten die Menschen aufgefordert, an die 
Einheit Gottes zu glauben, w ie es auch die Verse des Korans bezeugen. 
Wenn ich hier nur den einen oder anderen davon zitieren kann, verfolgen 
sie doch das gleiche Ziel, wie der schon angeführte Vers. So heißt es an 
einer anderen Stelle im Koran: ,,Und Wir haben keinen Gesandten vor dir 
geschickt, dem Wir nicht offenbart hätten: ,Es gibt keinen Gott außer Mir, 
so dienet Mir.'" (Sure 21,25). 

Gott zu verkünden und die Menschen vor der Sünde zu warnen, das 
war die Aufgabe aller Propheten. Sie w urden dazu bestellt, die Wahrheit 
zu festigen. Ihnen al len gilt es zu folgen. Sie mahnen uns: ,,Eßt reine Spei
sen und verrichtet gute Taten." (Koran 23,51 ). Und sie richten sich gegen 
Übeltäter und Verschwender: ,,Eßt und trinkt, aber seid nicht maßlos. Er 
liebt ja die Maßlosen nicht." (Koran 7,31 ). Schließlich sind sie es, die die 
Fesseln und Ketten entfernen, die man auf die Schultern der Völker gelegt 
hat: ,,[ ... ] und er nimmt ihnen ihre Last und die Fesseln, die auf ihnen lagen, 
ab." (Koran 7,157). 

Dies zeigt, daß alle diese Auseinandersetzungen unter den Menschen 
und deren Zuordnung zu den Religionen aus unserer Sicht als unakzep
tabel zu verurteilen sind, wenn man dieses eine Ziel, das den Propheten 
gesteckt ist, berücksichtigt. Und es ist notwendig, daß alle Gläubigen der 
göttl ichen Religionen einander die Hände reichen, damit sie gemeinsam 
auf eine Welt des Friedens und der Freundschaft zugehen und miteinan
der den Weg der Spiritualität gehen. 

Am Ende mei ner Rede möchte ich mich noch einmal bei der öster
reich ischen Regierung für ihre grundsätzlichen Standpunkte bedanken, bei 
den Ministerien für Äußeres und für W issenschaft und Verkehr für ihre 
freundliche Unterstützung und Zusammenarbeit, bei S. E. Kardinal Kön ig, 
bei den wissenschaftlichen Mi tarbei terinnen des Religionstheologischen 
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Instituts St. Gabrie l und bei allen Persönl ichkeiten und Einrichtungen, die 
uns auf diesem Weg unterstützt haben. Wie Sie sicher w issen, ist mein 
Land in diesen Tagen Gastgeber des Präsidenten der Republi k Österreich. 
Es ist aus meiner Sicht ein Besuch, der einen Wendepunkt in den bilate
ralen Beziehungen unserer beiden Länder ein leitet. 

Ich hoffe, daß Begegnungen w ie diese Tag für Tag ertragreicher, nützli
cher und zum Wohl aller Menschen sein werden. Ich danke Ihnen. 

as-salämu 'a/aykum wa-raf)matu llähi wa-barakätuha. 

33 



S. E. EBRAHIM RAHIM POUR 

Botschafter der islamischen Republik Iran in Wien 
[verlesen durch den stellvertretenden Botschafter Hossein Farahi] 

as-salämu 'alaykum wa-raf:,matu 1/äh! 

Lassen Sie mich zu Beginn meiner Freude über diese wissenschaftliche 
rel igiöse Veranstaltung Ausdruck geben, die sich die Aufgabe gestellt hat, 
die Ethik zweier großer göttl icher Religionen weiter zu erforschen, und 
ihre Veranstalter hiezu beglückwünschen. Ich möchte aber auch Herrn 
Professor Bsteh, der durch seine Aktivitäten und Bemühungen für das kon
tinuierliche Zustandekommen so lcher Begegnungen verantwortlich ist, 
und dem österreich ischen Außenministerium für seine Unterstützung, die 
es diesen Gesprächen angedeihen läßt, meinen besonderen Dank aus
sprechen. In den auf diese Weise bislang möglich gewordenen Seminaren 
darf man darüber hinaus das Ergebn is jener Aktivitäten und Schritte sehen, 
die durch die seinerzeitigen Außenminister beider Länder S. E. Dr. Velayati 
und S. E. Dr. Mock mit dem Ziele der verstärkten Annäherung beider Län
der und des tieferen gegenseitigen Verständnisses zwischen Islam und Chri
stentum gesetzt wurden. In Zusammenarbeit zwischen dem Institut St. 
Gabriel in Österreich und der Organ isation der islamischen Kultur und 
Beziehungen in Iran war das erste Seminar mit Wissenschaftlern und Exper
ten beider Länder im Jahr 1996 in Tehran veranstaltet worden. Und nun 
ist die zweite Runde der gemeinsamen Gespräche angesagt, was beweist, 
w ie erfolgrei ch der bisherige Verlauf der Bemühungen gewesen ist. Für uns 
alle bedeutet dies Anlaß zu Freude und Hoffnung. 

Am Beginn dieser Gespräche vor einigen Jahren waren w ir Zeugen kon
tinuierli cher und fortschreitender Entw icklungen im Bereich des Dialoges 
zwischen den Zivilisationen geworden - im Zeichen jener Theorie des Dia
loges der Zivilisationen, die von Präsident Khatami, dem Präsidenten der 
Islamischen Republik Iran entwickelt w urde und die, von der internatio
nalen Gemeinschaft begrüßt, in das Programm der Vereinten Nationen 
Aufnahme fand. Dadurch konnte eine spürbare Veränderung herbeigeführt 
werden. Eine neue Atmosphäre bildete sich im Zusammenhang mit dem 
Dialog zwischen den Kulturen und unterstrich die große Bedeutung und 
Notwendigkeit eines intensivierten gegenseitigen Austausches der Ansich
ten aus der Perspektive des Glaubens und der Kulturen. Die positiven 
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Impulse dieser Entw icklung, die unleugbar sind, haben sich auf die Bezie
hungen zw ischen den Nationen und sogar zw ischen den Regierungen aus

gewirkt. 
Obwohl doch in der Grundstruktur eine t iefe Gemeinsamkeit des Glau

bens an die Einheit Gottes besteht, steht dennoch aus der Sicht mancher 
heutiger Experten der gegenseitige Meinungsaustausch der beiden großen 
Religionen, von Islam und Christentum bedauerlicherweise vielfach auch 
im Zeichen divergierender Positionen. Trotzdem wird der weitaus größere 
Teil der Gespräche an dieser Tagung zu sehr fruchtbaren Ergebn issen fü hren 
und sich als ein vernünftiger Weg erweisen zur Vertiefung der Beziehun
gen zwischen den Gläubigen beider Religionen und zur gegenseitigen 
Respektierung des Glaubens, wodurch Mißverständnisse jeglicher Art über
wunden werden können. 

Der von Ihnen geführte Dialog kann aus meiner Sicht und aus der Sicht 
der Experten neben versch iedenen anderen Elementen, die glücklicher
weise auch zu einer Vertiefung der Beziehungen zwischen Iran und Öster
reich geführt haben, als eine Säu le der pol itischen und kulturellen Bezie
hungen zwischen unseren beiden Ländern betrachtet werden . In einer Zeit, 
da die islamische Republik Iran in ihrer grundsatzpolitischen Ausrichtung 
Schritte zur Vermeidung von Spannungen unternommen hat, kann der Dia
log als eine w ichtige und w irksame Mögl ichkeit betrachtet werden, eine 
weite Ebene der gegenseitigen Verständigung zu gewinnen, um zu einer 
verstärkten bilateralen Kooperation zu gelangen, in der Frage des friedli
chen Zusammenlebens einen aktiven Beitrag zu leisten und auf interna
tionaler Ebene eine vernünftige Rol le zu spielen. 

Da der Termin dieser Tagung mit dem der Reise S. E. Thomas Klesti l, des 
Bundespräsidenten der Republik Österreich, nach Tehran zusammenfäll t, 
kann ich zu meinem Bedauern an ihr nicht persönlich teilnehmen. Doch 
hoffe ich, sehr verehrte Anwesende, noch vor dem Ende Ihres Seminars 
mit Ihnen zusammentreffen zu können. 

Ich wünsche Ihnen abschließend fü r diese Tagung, daß sie die freund
schaftlichen Beziehungen und das gegenseitige Verständn is weiter auszu
bauen vermag, und hoffe, daß die Behandlung der auf ihrer Tagesordnung 
stehenden Themen wie in der Vergangenheit so auch diesmal zu einem 
Ergebnis führen w ird, das einer verstärkten Zusammenarbeit zwischen 
unseren beiden Nationen den Weg bereiten· kann und einen weiteren Schritt 
zur Erreichung w ichtiger Ziele bedeuten wird. Hoffe ich, daß das gegen-
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seitige Verständnis zwischen den Gläubigen der islamischen und christli
chen Religionsgemeinschaften auf dieser Tagung durch Gottes Erbarmen 
weiter vertieft wird, so würde dies jedenfalls, fernab von Resignation und 
Unhei l, einen weiteren pos itiven Schritt zum Aufbau einer heileren, freien 
und glückl ichen Welt für die Menschheit bedeuten. 

Nochmals aufrichtigen Dank und as-salämu 'alaykum wa-raf:,matu 1/äh! 
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KARDINAL DR. FRANZ KÖNIG 

A lterzbischof von Wien 

Es ist für mich als Alterzbischof von Wien und als Mitglied des Kardinals
kol legiums in der katholischen Kirche eine Auszeichnung und Freude 
zugleich, an der heute beginnenden Zweiten Iranisch-Österreichischen 
Konferenz tei lnehmen zu können. Gerne erinnere ich mich an die erste 
Begegnung dieser Art vor etwa drei Jahren, die sich mit dem Thema der 
Gerechtigkeit in unseren internationalen und religiösen Beziehungen 
beschäftigte. Das gute menschl iche Klima damals hatte alle Tei lnehmer 
ermutigt, das begonnene Werk fortzusetzen. Es ist nicht nur das vorberei
tete Thema für diese Konferenz, das heißt 11Werte - Rechte - Pflichten", 
das uns helfen soll, eine gerechte Ordnung des Zusammenlebens in christ
licher und islamischer Sicht gemeinsam zu überlegen, sondern es ist vor 
allem auch die menschliche Begegnung und der Dialog, die uns aus ver
schiedenen Religionen und Kulturen hier zusammenführen, um dadurch 
das gegenseitige Vertrauen zu stärken. 

Ich begrüße sehr herzlich unsere Gäste aus dem Sekretariat für den Inter
religiösen Dialog in Tehran und ich freue mich, daß Prof. Bsteh mit sei
nem Religionstheologischen Institut in St. Gabriel sehr umsichtig und ziel
strebend an dieser Konferenz mit all den notwendigen Vorbereitungen am 

Werke ist. 

Gerne denke ich in dieser Stunde an meine Besuche in der schönen 
StadtTehran sowie im ganzen Land vor vielen Jahren. Und gerne erinnere 
ich mich an meine religionsgeschichtl ichen Studien, die sich in meinen 
Universitätsjahren so intensiv mit den Gathas und den Awestischen Quel len 
sowie mit der Rel igion des Zarathustra beschäftigt haben. Diese Erinne
rungen verbinden mich in besonderer Weise mit dem Iran und seiner großen 
Geschichte. 

Heute geht es aber darum, daß wir miteinander den Friedensdienst der 
Religionen, vor al lern auch unserer beiden Religionen für die Zukunft schät
zen und ausbauen. Daher wünsche ich der heute beginnenden Konferenz 
für die nächsten Tage sehr v iel Erfolg, eine weitere Stärkung des gegen
seitigen Respektes und Vertrauens im Interesse unserer Länder und unserer 
gemeinsamen Zukunft. 
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Das Menschenbild als Leitmaß 
fü r die Ordnung des Zusammenlebens 

Heinrich Schneider 

1. Statt einer Einleitung 

AUfs erste scheint klar zu sein, was mit der Überschrift zu diesem Beitrag 
gemeint ist: Wie das Recht die Ordnung des menschlichen Zusammen
lebens ordnet, das hängt davon ab, welche Vorstellung vom Menschen die 
Schöpfer eines Rechtssystems im Sinn hatten. Auch in den ganz grund
legenden Zielen und Verfahrensweisen der Politik drücken sich Überzeu
gungen von der Natur und von der Bestimmung des Menschen aus. 

Gleichwoh l ist es nicht überflüssig, gleich zu Anfang auf einige Impli
kationen des Themas hinzuweisen: Das Menschenbild gibt es in unserer 
Welt, und auch in unserer eigenen Gesel lschaft, nicht nur im Singu lar. Es 
ist nicht das Resu ltat w issenschaftlicher Analyse oder philosophischer Spe
kulation, sozusagen der gültige, geläuterte Begriff des Menschen oder gar 
die Idee des Menschen, sondern die Vorstellung, die Menschen von ihrer 
Wesensart, von ihrer Lebensaufgabe, von den Möglichkeiten und Grenzen 
ihres Denkens und Handelns haben. So stehen verschiedene Menschen
bi lder einander im Widerstreit oder im Wettbewerb gegenüber, oder viel
leicht auch nur in einem undiskutierten Nebeneinander. Und daher sind 
auch unterschiedliche Leitbilder der Gesellschaftsordnung und der Gesell
schaftsgestal tung (der Politik) im öffentlichen Bewußtsein präsent. 

Gleichwoh l gibt es in unserer Tradition alte Erbschaften, die das Leit
bild menschlichen Miteinanderlebens lange Zeit hindurch geprägt haben 
und die in Erinnerung gebracht werden sollten, wenn es darum geht, 
,,Grundfragen einer gerechten Ordnung des Zusammenlebens in christli
cher und islamischer Sicht" zu erörtern. 

Dabei kann nicht nur von christlicher Theologie die Rede sein, denn das 
Christentum ist vom Prinzip der spannungsvol len Zusammengehörigkeit von 
Göttlichem und Menschlichem geprägt, wie sich das bereits im Gedanken 
der Inkarnation ausprägt und in der Christologie begriffl ich entfaltet wurde. 

Wenn also hier ein Beitrag in einer christlichen, näherhin in einer christ
lich-europäischen Perspektive vorgelegt werden soll, dann gilt es, sich auf 
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das Wichtigste zu konzentrieren; so darf man sich an das berühmte Wort 
von Karl }aspers erinnern, das aus einer Zeit europäischer Selbstbesinnung 
- gleich nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs - stammt: ,,Europa, das 
ist die Bibel und die Antike". 1 

So w ird im nächsten Schritt (Abschnitt 2) an einige Beiträge der Antike 
zu unserem Thema erinnert und dann im übernächsten (Abschnitt 3) auf 
einige spezifisch christl iche Gedanken aufmerksam gemacht. 

Im Anschluß daran wi rd die Frage nach der Einschätzung der neuzeitlichen 
Aneignung und Umformung dieser Erbschaften gestellt (Abschnitt 4) und 
auf die Problematik einer heute weitverbreiteten Redeweise in bezug auf 
die thematisierten Probleme angedeutet (Abschnitt 5). 

2. Grundlegende Vermächtnisse der griechischen Antike 

2.1 Die Antike hat unserer Kultur eine Füll e von Erbschaften überant
wortet, von der griechischen Epik und Lyrik und von der Tragödie bi s zum 
römischen Recht. Doch legt gerade unser Thema die Erinnerung an ein ige 
Lehren der klassischen griechischen Philosophie nahe. 

Auch in der Zeit ihrer Begründung herrschte Unsicherheit über Men
schenbilder und Gesell schaftsordnungen. Die überkommenen Weltbilder 
und Moraltraditionen waren umstri tten und zerrüttet. Die Sophisten hat
ten gezeigt, wie bislang herrschende oder ihnen mit aufkläreri schem Elan 
gegenübergestellte Lehren und Normen der Rechtfertigung handfester In
teressen dienten, etwa denen des alten Kriegeradels oder der Reichen oder 
jenen des Proletariates und seiner Führer. , Wahrheit' wurde als, Ideologie' 
entlarvt. War also Poli tik nur das verbrämte oder das nackte Machtstreben, 
war die Orientierung am ,Willen der Götter' oder an den ,Gesetzen der 
Natur' Lug und Trug, oder Illusion? 

2 .2 Platon zeigt auf, daß sich die widerstreitenden Ordnungskonzepte 
durchschauen lassen durch die Zurückführung auf Leitbilder menschlicher 
Lebensführung. Die Poli s ist der Mensch im Großen, ihre Verfassung ist 
sozusagen die lnstitutional isierung eines bestimmten ,bfos', eines, way of 
life'. Es gibt drei typische Entwürfe humanen Lebens: die Befriedigung der 
Vitalbedürfnisse und der davon abhängigen Interessen (das Leben im Reich 
der Notwendigkeit) zum ersten; das ~ngagement für Aufgaben, die das 

' K. Jaspers, Vom europäischen Geist, München 1947 (es handelt sich um eine 1946 in 
Genf bei den „Rencontres Internationales" gehaltene Rede). 
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Leben sinnvoller machen (die Betätigung für das Gemeinwesen, für die 
Kultur, die gesteigerte Selbstverwi rklichung in solcher Betätigung) zum 
zweiten; und zum dritten die Ausrichtung auf ein göttl iches unbedingt 
Gutes, die auch noch die edlere po li tische und kulturel le Betätigung hin
ter sich läßt, ihr aber die richtige Orientierung gibt. 

Die Sinngebung und Ausprägung menschlichen Daseins ist das Maß der 
Politik. Die Verfassung der Polis setzt Menschentypen und Motive in ein 
spezifisches Verhältn is zueinander: Bestimmte Institutionen bringen Men
schen einer bestimmten Art in füh rende Stellungen (oder verbessern zu
mindest die entsprechenden Chancen), so daß ihr Lebensleitbild vorb il d
lich, ,maßgebend' wird. Je nachdem, w ie die Polis verfaßt ist, kann sich 
Pol iti k typischerweise vor al lern um materielle Interessen drehen oder aber 
im Zeichen anderer, in Platons Sicht höherer Anliegen stehen. Wo erste
res der Fall ist, wo menschliches Leben und politisches Geschehen vom 
Luststreben, von materiellen Interessen und vom Kampf um deren Durch
setzung bestimmt ist, herrscht Entfremdung von den eigentlichen Mög
lichkeiten menschenwürdiger Existenz: ein Zustand, m it dem man sich 
nicht zufrieden geben darf. Triebmenschen sol lten entmachtet, geistige 
Anlagen kul tiviert und Geistmenschen maßgebl ich werden. Anders gesagt: 
Am besten ist jene O rdnung, die dem besten Leitbild menschlicher Lebens
führu ng die größten, dem verächtlichsten, way of life ' die geringsten Chan

cen gibt, zum herrschenden zu werden. 
Platons „Poli teia" ist also zugleich eine kri tische Theorie der entfrem

deten, der ungerechten, unmorali schen, geistvergessenen Polisordnung 
und eine Darlegung der unzu längl ichen und der erstrebenswerten inne
ren Verfassung des Menschen. D ie in dieser Schrift entfaltete ,Pol itische 
Anthropologie' macht die Probleme des menschlichen Selbstverständnis
ses und der Existenzausrichtung einerseits sowie die Probleme der recht
lich-politischen Ordnung des Zusammenlebens und ihrer Sinnorientierung 
anderseits in wechselseitiger W iderspiegelung begreiflich - aber in kriti
scher und praktischer Absicht: der menschlichen Lebensführung (der Er
ziehung und der Selbsterziehung) w ird ebenso wie der Politik ein Leitmaß 
vorgestellt, das der Zerrüttung des morali schen Bewußtseins entgegen
wirken und eine A lternative zum po litischen Nihilismus erschließen sol l. 

2.3 Wenn Platon das phil osophische Lebensideal in ein Strukturmodell 
der besten Polis übersetzt, führt dies zu der Vorstel lung, daß sozusagen 
alles der philosophischen Ideenschau dienstbar gemacht und die Pol is als 
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strenge Herrschaftsordnung im Zeichen der Ungleichheit begriffen w ird. 
Dagegen wehrt sich Aristoteles. Jeder Mensch, abgesehen von ,defekten' 
Exemplaren der Gattung, ist ein „zöon 16gon echön", al so fähig, sich mit 
seinesgleichen über das Rechte und das Unrechte (und auch über das Zu
trägliche und das Abträgliche) zu verständigen, wenn auch die intellektu
ellen und moralischen Anlagen (die dianoetischen und die ethischen Tugen
den) unterschiedlich entwickelt zu sein pflegen. Wahrhaft menschenwürdig 
ist daher nur eine Ordnung des Zusammenlebens, die dem Rechnung trägt: 
N icht eine ,despotische', in der nur Befehl und Gehorsam gilt, sondern 
eine ,politi sche', in der die Bürger gemeinsam definieren, was gilt und was 
erstrebt werden sol l; ni cht w illkürlich, sondern nach Maßgabe des Rechts. 
Die Inhaber politi scher Herrschaftsämter müssen dem Recht und dem Ge
meinwohl verpflichtet sein. Aristoteles betont, daß die Polis als eine Rechts
genossenschaft aus freien Bürgern besteht, ihrer Natur nach zur Gleichheit 
tendiert und nur dann gedeiht, wenn die Mitglieder durch eine Haltung 
der Solidarität (philfa) miteinander verbunden sind; politische Solidarität 
(philfa politike) beruhe auf der Gemeinsamkeit der Geisteshaltung (hom6-
noia). Je mehr die gegebenen Verhältnisse die Auskristalli sierung dieser 
Prinzipien gestatten, desto ,menschlicher' ist die Lebensordnung. Dies 
meint der berühmteste Satz der antiken politischen Theorie, der Mensch 
sei ein 11zoon politikon physei" : Seiner Wesensbestimmung nach sei der 
M ensch ein zur Polis berufenes, zum Miteinander in Freiheit, in gerechter 
Gleichheit und in Solidarität bestimmtes Lebewesen. 

Aristoteles verkennt freili ch nicht, daß die Verwirklichung dieses Leit
bildes nur in Grenzen möglich ist-beschränkt z. B. durch die Bedingungen 
und Grade intellektueller und moralischer Mündigkeit, durch die mit der 
Leiblichkeit mitgegebenen Lebensumstände und durch die Bedingungen 
materieller Existenzfristung. M enschen sind in ihrer Wesensart gleich, in 
ihrer Ausstattung ungleich, so daß es unterschiedliche Grade der Verant
wortung und Mitbestimmung gibt. Aber es ist die Aufgabe der Politik, die 
Polis zum Besseren hin zu verändern, die Chancen der Freiheit, der gleich
heitsorientierten Gerechtigkeit und der Solidarität zu mehren - und dies 
heißt zugleich: sich um die Kräftigung der intellektuellen und moralischen 
Qual itäten der Bürger zu bemühen. 

2.4 Selbstverständlich erscheint heute v ieles am platonischen und aristo
telischen Denken als zeitgebunden, etwa der Gedanke, daß die Träger der 
Poli s nur die vollbürtigen ,Oikodespoten' sind, in deren Hauswesen es 
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Frauen und Unfreie gibt, denen die Tei lhabe an der poli tischen Rechtsge
nossenschaft versagt ist. Auch die moderne Differenzierung „des Öffent
lich-Rechtlichen und des Privat-Sittl ichen"2 kennt Aristoteles ebensowe
nig w ie Platon. Beide sprechen der Pol itik eine ethische Aufgabe zu: die 
Menschen besser zu machen. Auch die Theologie der beiden Philosophen 
steht zur b ibl ischen Lehre vom persönlichen Schöpfergott (und erst recht 
zur christlichen Erlösungslehre) in großer Distanz. 

Trotzdem kommt es nicht von ungefähr, daß man sich in unserem Zivi
lisationskreis immer w ieder an die Politische Philosophie der Griechen, 
besonders an die platonische und d ie aristotel ische, erinnert hat. Ihr ver
danken w ir neben vielem anderen den paradigmatischen Aufweis des Zu
sammenhangs von menschlichem Selbstverständnis einerseits und gesel l
schaftlich-pol it ischer O rdnung anderseits und in Verbindung damit auch 
den Gedanken, daß die politische Ordnung im D ienst der Entfaltung der 
menschlichen Anlagen (der Tugenden) stehen, aber auch auf der Freiheit 
der Mitgl ieder des Gemeinwesens beruhen sol l. 

Diese Gedanken gehören zu den Fundamenten des politischen Huma
nismus, zu dem sich unser Z ivi lisationkreis bekennt, wobei gerade die grie
chische Phi losophie zeigt, daß politischer Humanismus nicht das Prinzip 
der ,Souveränität' des M enschen einschließen muß, sondern sehr wohl die 
Überordnung Gottes einsch ließen kann: Zu den bekanntesten Lehraussa
gen Platons gehört der Satz, daß nicht der Mensch das Maß aller Dinge ist 
(wie Protagoras behauptet hatte), sondern Gott. So ist es nicht verwun
derlich, daß die Lehre der griechischen Kl assiker später von christlichen 
Philosophen und Theologen aufgegriffen (frei lich auch nicht unwesentlich 
modifiziert) wurde. 

3. Die christl iche Sicht des Menschen 

3.1 „Europa, das ist die Bibel und die Antike", sagte}aspers; die Bibel, das 
ist zunächst das Alte Testament. Dort aber ist der Mensch das Ebenbild 
Gottes und Herr der übrigen Schöpfung (vielleicht sollte man heute eher 

. ' Diese Termini im Anschluß an L. Oeing-Hanhoff, Metaphysik und Geschichtsphilosoph ie, 
in:/. 8. Metz u. a. (Hrsg.), Gott in Welt. Festgabe für Karl Rahner, Freiburg u. a. 1964, Bd. 1, 
240-268, hier: 256. Siehe dazu weiter unten Abschnitt 4. Im zunächst folgenden Abschnitt 3 
wird freilich gezeigt, daß diese ,moderne' Vorstellung schon im Denken des Mittelalters auf
trat und zwar von einem der größten christlichen Kirchenlehrer, zumindest ansatzweise, for
mul iert wurde. 
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sagen: zur ihrer verantwortlichen Verwaltung, Ausgestaltung und Betreu
ung berufen1

) . Immer wieder aber wird betont, daß der Mensch seinem 
Schöpfer und Herrn Gehorsam schuldet, daß er vergänglich und ohn
mächtig ist und daß er aufgrund der Schuld des Ungehorsams sein Leben 
in Mühsal führen muß. 

Gleichwohl erhebt die Gottebenbildlichkeit den Menschen über alle 
Erdenwesen. Neuere Auslegungen betonen, daß ,Ebenbildlichkeit' Ähn-
1 ichkeit und Verwandtschaft bedeutet'; jedenfalls bekundet das Alte Testa
ment eine Ich-Du-Beziehung zwischen Gott und Mensch5: Gott spricht 
zum Menschen (Jürchte dich nicht, denn [ ... ) ich habe dich bei deinem 
Namen gerufen[ ... ]." Ues 43, 1 ]), sein Herz schlägt für ihn (vgl. Jer 31,20), 
er würdigt sein Volk einer frei geschenkten Gemeinschaft, neigt sich ihm 
als Bundesherr und Bundespartner zu.6 Der jüdische Gelehrte Martin Buher 
hat gemeint, wei l im Sinai-Bund Gott selbst als das ausschließliche poli
tische Oberhaupt des Volkes erscheint, kenne die ihr entsprechende Ge
meinschaftsordnung eigentlich die Verfestigung von Herrschaftsstrukturen 
(etwa in Form des Erbkön igtums) nicht; charismatische Führung sei nur ein 
"Kommen und Gehen der Ruach", und die menschl iche Seite der Gottes
herrschaft sei eine Art Theopo l itie, im Gegensatz zur damals verbreiteten 
theokratisch legitimierten Sakral monarch ie.7 Gottes Treuezusage wird aller-

' Im herrschenden modernen Verständnis verknlipft sich der Ausdruck ,Herrschaft' von 
vornherein mit ,Unterdrückung' und ,Ausbeutung'; die vormoderne Erfahrung, daß Herrschaft 
(zumindest auch) Schutz und Schirm und damit eine Wohltat bedeutet, liegt fern. 

' Vgl. 0. Loretz, Die Gottebenbildlichkeit des Menschen (Schriften des Deutschen Instituts 
für Wissenschaft! iche Päclagogi k), München 1967. Auch von Adam wird gesagt, er zeugte einen 
Sohn nach seinem Bild und Gleichnis (Gen 5,3). In der Politischen Theologie alter Hochkulturen 
(etwa der ägyptischen) gilt der König als Ebenbild und Sohn Gottes; dabei muß man beden
ken, daß in älteren Kulturen Verwandtschaftsbeziehungen dasVerständnismodell für zwischen
menschliche Beziehungen überhaupt darstellen. Die dort dem Herrscher (etwa dem Pharao) 
zugesprochene Gottesähnlichkeit wird erst im Alten Testament auf den Menschen schlechthin 
bezogen; so W Pannenberg, Anthropologie in theologischer Perspektive, Göttingen 1983, 72, 
mit Verweis auf WH. Schmidt, Die Schöpfung~geschichte der Priesterschrift, Neukirchen 1964, 
136 ff. Indessen kannte man schon im alten Agypten die Vorstellungen, alle Menschen seien 
aus dem Leib Gottes hervorgegangen: siehe E. Hornung, Der Mensch als „Bild Gottes" in Ägyp
ten, in dem oben angeführten Buch von 0. Loretz, S. 123-156, hier: 136. 

' Siehe A. Deißler, Gottes Selbstoffenbarung im Alten Testament, in: J. Feiner - M. Löhrer 
(Hrsg.), Mysterium Salutis, Bel. 2: Die Heilsgeschichte vor Christus, Einsiedeln u. a. 1967, 
226-269, hier: 243 ff. 

• A. a. 0. (Anm. 5) 248 ff. 
' M. Buber, Königtum Gottes, Heidelberg ' 1956. (Buber selbst verwendet nur die Begriffe 

„Theopolitik" und :,theopolitisch".) Die Einführung des Königtums geschieht auf Drängen des 
Volkes und erscheint dem Propheten Samuel als zunächst ärgerlich und unheimlich. 

46 

..... 

dings vom Volk mit Untreue vergolten und, schu ldig geworden, b ittet es 
durch seine Repräsentanten um Schonung vor dem Zorn Gottes und um 
Vergebung. Aber zum alttestamentl ichen Glauben gehört die zunehmend 
dringliche Hoffnung auf eine endgültige und vol lkommene Verwirklichung 
des Heilswi llens Gottes am "Tag des Herrn"; sogar derart, daß er nicht nur 
dem getreuen Teil seines auserwählten Volkes durch die Verleihung eines 
neuen Herzens und eines neuen Geistes an seinem Reich des Friedens An
teil geben wird, sondern al len Völkern. In unterschiedlichen Umschrei
bungen bildet sich das Bild eines Heilsmittlers (Messias als Sohn Davids, 
Gottesknech( Menschensohn) heraus, auf den die gläubigen Juden bis 

heute warten. 

3.2 Jesus von Nazaret verkünde( daß eben dieses Gottesreich nahe ist, 
und die nachösterliche Verkündigung proklamiert seinen Anbruch als Frucht 
der Menschwerdung, der Selbsthingabe (am Kreuz und im Tod) sowie der 
Auferstehung des Sohnes. Das Heil hat begonnen, seine volle Verwirkli
chung steht bis zur Wiederkunft Christi und bis zur Verwirkli chung eines 
Neuen Himmels und einer Neuen Erde nach dem Endgericht noch aus. 
Aber man kann andeutungsweise umschreiben, wie es sich zeichenhaft 
darstel len sollte: al le seien Brüder und zum Dienst füreinander bereit, kei
ner lasse sich Meister, Vater oder Lehrer nennen ... 

Den Gläubigen (das heißt: jenen, die Gottes Anruf wahrnehmen, Ja dazu 
sagen und ihr Leben diesem Ja gemäß einrichten und führen in der Gottes
und Nächstenliebe) wird aufgegeben, sich in den Dienst dieser neuen Le
bensform zu stellen. 

Die auf dem Neuen Testament beruhende und aus dem Glaubensbe
wußtsein der christlichen Gemeinde erwachsende Theologie faßt ein neues 
Verständnis des Menschen und der gottgewollten Gestaltung des Zusam
menlebens in Begriffe. 

Der Mensch ist das Wesen, zu dem Gott sein unbedingtes Ja gespro
chen hat, das ganz ursprünglich schon zur Freundschaft mit Gott berufen 
war und das nun diese Freundschaft wieder zugesprochen bekommt und 
zur Mitwirkung an Gottes Werk der liebevollen Heiligung der Schöpfung 
gerufen ist; dieser anspruchsvo llen Einladung kann der Mensch folgen -
oder sich versagen. Gott will frei lich das Heil aller Menschen, gleichwohl 
respektiert er deren Freiheit. 

Freiheit ist damit ebenso wie Gottgerufenheit ein Wesensmerkmal des 
Menschen. 
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3.3 Für die Herausbildung der christlichen Lehre vom Menschen als eines 
fr~ien und eben dabei voll und ganz auf Gott verwiesenen Wesens spielt 
die Entfaltung des Personbegriffs die Schlüsselro lle. 

~ er ~erson_begriff w urde gegenüber vordem üblichen Verwendungs
weisen t1efgre1fend umgedeutet8; und zwar insbesondere einerseits im Zu
sammenhang der Entwicklung derTrinitätslehre und anderseits im Kontext 
d~_r Christologie. Erst im Anschluß an die dabei erarbe iteten Begriffs
klarungen kommt es zur Verwendung des Personbegriffs im Blick auf den 
Menschen als solchen. 

3.3 .1 Gott ist der wesenhaft Eine; aber in dieser Einheit lassen sich, so die 
Theologie, drei ,Personen' (griechisch: ,Hypostasen') unterscheiden, was 
immer wieder zu Mißverständnissen (nämlich im Sinn eines Tritheismus) 
führte, so daß man immer wieder versucht hat, das abzuwehren und das 
lnein~nd~r der Dreieinigkeit zu umschreiben (n icht: durch Auflösung des 
Gehe1mn1scharakters begreiflich zu machen).9 Es ging seinerzeit vor allem 
um die Sicherung des Erlösungsgedankens: Christus kann nur dann das 

. ' Etymologisch wird heute oft auf das etruskische Wort ,phersu' verwiesen, auf den Namen 
eines Unterweltgottes und seine Maske in dramatischen Darstellungen; davon wird die Be
deutung ,Maske', ,d_argestellte Rolle im Drama' abgeleitet. In der Rechtssprache bezieht sich 
der Ausdr~ck aufTrager von Rechten, die i_n einem dramenähnlich verstehbaren Prozeßgang 
,vertr~ten, handelnd dargestellt werden, insbesondere aber auf die typischen ,Rollen' des 
Anklagers, des Verte1d1gers, der Zeugen und des Richters. Bei Cicero bedeutet der Ausdruck 
auch so~iel wie die amtliche Rol le als Inbegriff von Aufgaben z. B. eines Magistrats. Theolo
gisch wird das Wort _zunächst im Kontext der Analyse und Auslegung von Texten verwendet: 
es geht um die _ldent1fmerung der ,Person' des Sprechenden, des Angesprochenen oder des
sen, von d~m die Rede 1st (vgL d1e_Verwendung in der Grammatik!), so daß ausgemacht wer
den kann, 111 welcher Perspektive eine Aussage steht. Siehe den ausführlichen Artikel Person" 
(von M. Fuhrmann u. a.), in: J. Ritter - K. Gründer(Hrsg.), Historisches Wörterbuch d~r Philo
sophie, ßd. 7, Basel 1989, Sp. 269- 338, sowie A. Stolz, Der Personbegriff im allgemeinen, in: 
Deutsche Thomas-Ausgabe, Bd. 3, Salzburg u. a. 1939, 404 ff. 

' Katechismus der Katholischen Kirche, M ünchen u. a. 1993, 98, zit iert die beiden Aussa
g~n der 11. Synode von Toledo (675): ,,Der Vater ist dasselbe wie der Sohn, der Sohn dasselbe 
wie ?,er Vater, der Vater und der Sohn dasselbe wie der Hei lige Geist, nämlich von Natur ein 
Gott , und doch zugleich: ,,Der Vater 1st nicht derselbe wie der Sohn, noch ist der Sohn der
selbe wie der Vater, noch ist der Heilige Geist derselbe wie der Vater oder der Sohn"._ Zur 
formellen Verurteilung der z. B. vo~. Johannes Philoponos (ca. 550) und später noch von an
de'.en_ Theologen vertretenen Dre1gotter-Lehren und anderer „trinitarischer Häresien" s. zum 
Be1sp1el M. Schmaus, Katholische Dogmatik, Bd. 1, München •1960, 427-430, sowie L. Scheff
czyk, Lehramtl1che Formulierungen und Dogmengeschichte der Trinität, in: J. Feiner - M. Löh
rer (H'.sg.), a. a. 0. (Anm. 5) 14~-220, hier-v. a. 161 ff. Als ein Beispiel für die zeitgenössische 
christliche Theologie der Einheit_ Gottes 1n drei Personen vgl. das gedankenreiche Buch von 
K.J. Wallner, Gott als Eschaton. Tn~1tansche Dramatik als Voraussetzung göttlicher Universalität 
bei Hans Urs von Balthasar (Herl1genkreuzer Studienreihe der Philosophisch-Theologischen 
Hochschule Heiligenkreuz; 7), Heil igenkreuz 1992. 
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Heil bewirken und die Hei ligung nur dann vo ll wirksam werden, wenn 
die Einheit von Gott, Christus und dem den Menschen zuteil werdenden 
Pneuma außer Zweifel gebracht wurde. '0 Die drei göttl ichen Personen sind 
füreinander und ineinander', und so vol lzieht sich in Gott ein unendlicher 

Liebesprozeß in wechselseitiger Hingabe, die einen gleichzeitigen Selbstand 
voraussetzt; wenn Gott - w ie die christliche Lehre besagt - die Liebe ist, 
wenn Liebe nicht als in sich selbst verschlossen begriffen werden soll, dann 
braucht ein Liebender einen Geliebten, und wenn Gott in sich selbst vol l
kommen ist, dann muß es dieses Miteinander, Füreinander und Ineinan
der in Gott selbst geben. Man hat das mit dem Wort vom "Lebensaustausch 
der göttlichen Personen" und vom ) nnertrini tarischen Gespräch" zu um-

schreiben versucht. 11 

3.3.2 Die andere Grundlage des christlich-theologischen Person-Ver
ständn isses ist die Herausarbei tung der Lehre von Jesus Christus dem Gott
menschen: Weder so llte er als ein lediglich besonders gottgesegneter 
Mensch begri ffen werden, noch aber als der göttliche Logos in einer bloß 
menschlichen Gestalt (ohne voll und ganz wirklich Mensch zu sein); dies 
führte zur sogenannten ,Zweinaturenlehre': Christus ist zugleich wahrer 
Mensch und wahrer Gott im vollen Sinne. Aber wie ist die "Lebensein
heit" Jesu zu begreifen - w ie ist es denkbar, 11daß dieser Mensch zugleich 
in seiner Menschl ichkeit verständl ich bleibt und im Ganzen seines Da
seins mit Gott eins ist?"12 Die Lösung lautete: die göttl iche und die mensch
l iche W irklichkeit sind in einer Person miteinander verbunden (,hyposta
tische Union') und diese ist die ,zweite Person' des dreifaltigen Gottes; in 
Jesus Christus denkt und handelt der göttliche Logos und er spricht sich in 
Jesu Rede aus, er ist das Ich der Person Jesu Christi - redet und handelt in 

10 L. Scheffczyk, a. a. 0. (Anm. 9) 184 ff. . . . 
11 M. Schmaus, Katholische Dogmatik, Bd. 4/2, München '1959, 614-621. Die h1mml1sche 

Seligkeit des vollendeten Menschen wird S. 620 f. ~ls _Einbeziehung in diesen ':"'ahrheits- und 
Liebesaustausch umschrieben. - Daß man zur begrifflichen Fassung des Geme111ten (oder Ge
ahnten) den Personbegriff verwendet'. wird heute zuweilen a!s p~obl~matisch ~mpfu~den, weil 
es im Beisichsein Gottes ja nicht drei verschiedene ,Su~1ekt1v1tate~ und ,Fre1 he1ten. gibt, 1N1e 
man dann denken möchte, wenn man den Personbegnff so begreift, wie heute ublrch, nam
lich bezogen auf die menschliche Personalität; vgl. etwa K. Rahner, Systematischer Ent""'.urf 
einer Theologie der Trin ität, in: J. Feiner - M. Löhrer (Hrsg.), a. a. 0. (Anm. 5) 369-401, hier: 
385-393 (Die Aporetik des „Person" -Begriffs in derTrin itätslehre). . . .. 

12 Diese Formulierung im Anschluß an IN. Pannenberg, Grundzüge der _Chnstolog,e, Gu
tersloh ' 1966, 324; dazu Ch. Schönborn, ,,Aporie der Zweinaturenlehre". Uberlegungen zur 
Christologie von Wolfhart Pannenberg, in: Freiburger Zeitschrift für Philosophie und Theolo
gie 24 (1977) 428-445, hier: 429 f. 
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Jesus Christus. Seine menschliche Natur wird sozusagen voll vom Gottes
wort durchdrungen, ohne ihr menschliches Sosein zu verlieren, aber auch 
ohne daß der Logos in die menschliche Natur sozusagen eingeschmolzen 
w ird. Jesus war einer von uns, stand auf unserer Seite Gott gegenüber und 
entschloß sich sozusagen für uns (als ,zweiter Adam') zum Gehorsam ge
genüber dem Willen des Vaters. Er war Versuchungen ausgesetzt und konnte 
gar klagen: ,,Mein Gott, warum hast Du mich verlassen?!" Und doch ist er 
sowoh l auferweckt worden w ie auferstanden, da Gott sich mit dieser 
mensch lichen Wirklichkeit (die als menschliche erlösungsbedürftig ist) vol l 
identifiziert und damit seine Schöpfung nochmals bejaht hat ... Im Zug der 
Auseinandersetzung über die damit angedeuteten Probleme wird also der 
Person begriff herausgearbeitet: ein i ndividuel I selbständig existierendes 
Geistwesen (Boethius: ,,persona est natu rae rationali s individua substan
tia", die individuelle Substanz einer vernünftigen Natur). 

3.3.3 Im Mittelalter wird dann ausgiebiger erörtert, inwiefern dem Men
schen als solchem Persona lität zukommt - ob und inwieweit die trinitäts
theologisch und christologisch erarbeiteten Umschreibungen auf ihn über
tragen werden können. Dabei kommt auch die rechtsbezogene Bedeutung 
ins Spiel: ,persona' ist ein ,nomen iuris' oder eine ,res iuris'; Personen sind 
Träger von Rechten, und es kommt ihnen ,Würde' und eine gewisse Macht 
zu, insbesondere in bezug auf das Handeln. 13 

Besonders bedeutsam ist die Lehre Thomas von Aquins: Die Person ist 
durch sich und für sich, hat Selbstand - und sie kann erkennen und wol
len, d. h. sie hat Zugang zu Wahrheit und Freiheit. So wird jedes mit einer 
Vernunftnatur begabte Individuum ,Person' genannt, weil das in einer ver
nunftbegabten Natur gründende Fürsichsein von hoher Würde ist. ,Per
sona'bezeichnet ja im gängigen sozialen Sprachgebrauch jemanden, dem 
eine besondere Würde zukommt. Hier aber geht es um die sozusagen 
ontologische Würde der menschlichen Natur, kraft ihrer seinsmäßigen Per
sonalität: in dieser Beziehung bezeichnet ,Person' sogar das Vollkommenste 
in der gesamten Wirklichkeit. 1

• Durch sein Personsein ist der Mensch als 
solcher die Krone der Schöpfung, als Person erreicht er die vornehmste 
Seinsweise in dieser Welt, seine Würde überragt al le anderen irdischen 
Geschöpfe - eben weil er, auf seine Weise, eine Qualität hat, die in aller-

" Vgl. den Artikel „Person", in: /. Ritter - K. Gründer (Hrsg.), a. a. 0 . (Anm. 8), hier: Sp. 
283-300. 

" Thomas von Aquin, Summa theol. 1 q. 29 a. 3 . 
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dings unendlich vol lkommener Weise Gott zugeschrieben werden kann : 

Geistigkeit und damit Freiheit. ' 5 

Im Beisichsein, das seiner selbst bewußt (,,super seipsum reflectitur") 
auf Wahrheit hin erschlossen und ausgerichtet ist, aber auch auf das Gute 
hin (voluntas), ist er Herr seines Handelns, w ird nicht nur zum Agieren ge
trieben, wie andere Wesen'6, und dies beruht auf einer besonderen, die 
Gottebenbildl ichkeit begründenden, verleihenden Ermächtigung durch 
den allweisen und allgütigen Schöpfer. 

Man hat dies weitergedacht:1' Die Personalität des Menschen ist in sei
nem Angerufensein von Gott begründet; als Person ist er unausweich lich 
auf Gott bezogen, ,,weltlich-leibhaft Partner Gottes"; er kann dem Anruf 
folgen oder ihn verwerfen. Jedenfalls aber ist er im Besitz seiner selbst, 
fähig zu Einsicht und Entscheidung, und damit verantwortli ch (vor Gott 
und seinesgleichen); als einmalig und unvertauschbar nicht einfach Ex
emplar einer Gattung, in gewissem Sinn der Einsamkeit überantwortet, 
aber doch aktiv und passiv zur Gemeinschaft berufen, weder zur Isolation 

noch zum Eingehen in eine Masse bestimmt. 
Als Kreatur verdankt sich der Mensch nicht sich selbst, als Person ist er 

durch den erweckenden Anruf Gottes, durch Gott selbst konstitu iert; aber 
er lebt leibhaftig in der Welt, ist den biologischen Existenzbedingungen 
unterworfen, auf andere verwiesen, von der Natur und von der Kultur ab
hängig, freilich auch zu ihrer Ausgestaltung fähig (und zur Sorge um sie 
berufen). Mit al ledem ist der Mensch ein der Natur zugehöriges, auch Trieb
impulse und Leidenschaften erfahrendes, ein auch physischer Not und 
dem Tod ausgesetztes, insbesondere auch ein geschichtliches Wesen; ein 
,zoon politik6n'; aber zugleich in eine Wirklichkeit einbezogen, die alle 
Natur und Gesell schaft transzend iert. 

Der Sinn dafür ist dem Menschen eben durch den Anruf Gottes verliehen, 
aber dieser Anruf kann u. U. auch ganz ,anonym' zu Bewußtsein kommen: 
als Bewußtsein sittl icher Pflicht, als Gewissensspruch; wo immer der Mensch 

" Vgl. Thomas von Aquino, Das Geheimnis der Person (Summa Theologica 1, 29, 1-3). 
übersetzt und erläutert von A. Hufnagel, Stuttgart 1949. Die Personalität kann man auch Gott 
zuschreiben, aber auf eine noch höhere Weise (excellentiori modo). 

" Thomas von Aquin, Summa theol. 1 q. 1 a. 29: Vernunftwesen „habent dominium sui 
actus et non solum aguntur, sicut alia, sed per se agunt", und dies bedeutet einen eigenartigen 
und vollkommeneren Modus der Besonderheit und der Individualität (ebd.). 

17 Das Folgende im Anschluß v. a. an: A. Cuggenberger, Art. ,,Person", in: H. Fries (Hrsg.), 
Handbuch Theologischer Grundbegriffe, Bd. 2, München 1963, 295-306; K. Rahner, Art. 
,,Mensch", IV. Theologisch, in: Lexikon für Theologie und Ki rche', Bd. 7 (1962), Freiburg u. a., 
Sp. 287-294. 
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etwas Gutes wi ll, ist Gott -bewußt oder unbewußt - immer mitbejaht, ob
schon der menschliche Selbstvoll zug „ im leibhaftigen Geist immer circa 
media ad finem gesch ieht" .18 Das heißt: der Mensch ist ein sittliches Wesen, 
wei I Gott den Wi I len und das Gespür für die gebotene Ausrichtung der Exi
stenz in ihm wachgerufen hat, als Grund (principium) und als Horizont 
(finis) des geistigen Lebens; die entsprechende Hinordnung wird durch die 
Liebe bewirkt. Die menschliche Freiheit ist also - vor aller Wahl zwischen 
einzelnen Objekten - dieser Selbstvollzug; in ihm eröffnet sich Wahlfrei
heit. 19 Der freie Mensch steht frei lich auch in der Gefahr, in den Kurzschluß 
der geistigen Selbstbefriedigung zu verfallen (statt aus dem amor Dei, der 
liebenden Ausrichtung auf das Wahre und Gute, aus dem amor sui zu 
leben)20, und dieser Gefahr ist die Menschheit kraft ihrer Sündigkeit verfallen 
- allerdings auch diesem Verfa ll durch die Erlösung enthoben. 

Daraus ergeben sich auch Konsequenzen für die Ordnung des Zusam
menlebens: Personsein ist Mitsein. Zusammen leben ist nötig und dem Men
schen wesentlich; für Thomas von Aquin ist der Mensch, in Übernahme der 
aristotel ischen Formel, ein ,animal socia/e'; aber auf Grund der Achtung und 
der Solidarität, die menschliche Personen einander schulden, ist auch das, 
was für Aristoteles der in der Verfügung des ,oikodesp6tes' stehende ,oikos' 
war, eine ,societas '; Menschen sind gehalten, einander als ,socii' zu be
trachten. Alles Miteinander aber muß - ohne daß Ungleichheiten in so man
cher Hinsicht geleugnet werden - auf Achtung vor den Anderen beruhen, die 
ebenso Personen sind, gottbezogen existieren und daher durch jegl iche Aus
beutung und Vergewaltigung entwürdigt würden. Kraft ihrer ,Gottebenbild
l ichkeit' (die durch die Menschwerdung Christi noch einmal erneuert und 
intensiviert wurde) und ihrer Gottbezogenheit bedeutet die Entwürdigung 
einer menschlichen Person aber zugleich die Entwürdigung Gottes.21 

3 .3 .4 Welche Folgerungen daraus für die Ordnung des Zusammenlebens ab
zulei ten sind, hat das christliche Denken seit jeher beschäftigt. Nur auf we
nige Aspekte sol l, mit knappen Andeutungen, aufmerksam gemacht werden: 

1
• /. 8. Metz, Christliche Anthropozentrik. Über die Denkform des Thomas von Aquin, Mün

chen 1962, 79. 
" }. 8. Metz, Freiheit als philosophisch-theologisches Grenzproblem, in: ders. u. a. (Hrsg.), 

Gott in Welt, Bd. 1, a. a. 0. (Anm. 2) 287- 314, hier: 299. 
20 Vgl. Thomas von Aquin, Summa theol. 1/ 11 q. 73 a. 1. Die Charakteri sierung des „amor 

sui" durch das Bild des „cor incurvatum in se" geht auf Augustinus zurück. 
21 Im Mitmenschen begegnen wir Gott - dem Evangel ium zufolge haben wir das Christus 

angetan, was w ir dem geringsten seiner Brüder angetan haben: Mt 25,31 ff. 
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Die Menschen stehen unter dem Anruf Gottes und in der Pfl icht, sich 
diesem Anruf zu öffnen und sich nach dem Guten auszurichten. Aber eben 
darin bewährt sich ihre Würde; das w ird z. B. in den Lehraussagen über 
das natürliche Sittengesetz (11 lex naturalis") deutl ich: es ist „participatio 
legis aeternae in rational i creatura": der Mensch hat Anteil am Plan der 
göttl ichen Weltregierung.22 Dieser Plan zielt auf die Verwirklichung des für 
den Menschen, die menschl iche Gesel lschaft und die Schöpfung insge

samt Guten. 
Ganz grundlegende Orientierungen gibt die menschliche Natur dem 

Willen vor, in Gestal t der , inclinationes natura/es' (die Willensbewegung 
ist nichts anderes als die ,Hinneigung' des Willens zu etwas23

). Die dem 
Menschen von Natur aus (die Geistnatur eingeschlossen!) gegebenen Nei
gungen beziehen sich erstens auf die Selbsterhaltung (die Wahrung des 
Lebens), zweitens auf die allen Lebewesen (animalia) eigenen natürlichen 
Strebensziele (Vereinigung von Mann und Frau, Erziehung der Kinder u.dgl.) 
sowie drittens auf die Strebensziele der Geistnatur, und diese sind die Gottes
schau (als das höchste für den Menschen erstrebenswerte Gut), sowie die 
Erfordernisse, die guten Bedingungen des Gemeinschaftslebens (,,ad hoc 
quod in societate vivat") .24 Da auch im Stand der Erlösung die mensch
liche Natur nicht ihre Ordnung verl iert, gilt dies weiter. Aber das ,neue 
Gesetz des Geistes und der Freiheit' besteht in der Richtschnur, die der 
Glaube in der Liebe dem freien Handeln vorgibt, dank der Eingießung des 
Hei ligen Geistes.25 Was äußere Verhaltensvorschriften betrifft, so ist das 
Bekenntnis des Glaubens und der Vollzug der Sakramente geboten; was 
aber andere ,äußere Werke' anlangt, die aus der Gnade (also vermöge des 
,neuen Gesetzes der Freiheit') getan werden, so steht es jedem frei, nach 
seinem Ermessen zu entscheiden, was er tun und lassen soll, und die je-

22 Thomas von Aquin, Summa theol. 1/11 q. 91 a. 2; die deutsche Umschreibung nach L. 
Oeing-Hanhoff, Metaphysik und Geschichtsphilosophie, in:/. 8. Metz u. a. (Hrsg.), Gott in 
Welt, Bd. 1, a. a. 0 . (Anm. 2) 260. 

23 Thomas von Aquin, Summa theol. 1 q. 29 a. 1. 
" In der Sicht Thomas von Aquins sind in der Schöpfungsordnung alle niederen Strebun

gen und Bewegungen auf die höheren hin ausgerichtet; die ,inc/inatio' auf die Gottesschau 
hin ist nicht als eine höhere Schicht der niederen ,aufgestockt', sondern sie liegt dem Ge
samtstreben des Menschen zugrunde, erweckt ihn zum personalen Leben: W Kluxen, Philo
soph ische Ethik bei Thomas von Aquin, Mainz 1964, 154 f. Das bedeutet für die Praxis: alle 
,Neigungen' bedürfen der Lenkungen durch die Vernunft. 

" S. zum Beispiel U. Kühn, Via Caritatis - Theologie des Gesetzes bei Thomas von Aqu in, 
Göttingen 1965, 192 ff. - Gott hat nämlich, nach Thomas von Aquin, zunächst die menschli
che Natur Christi mit Gnade erfüllt - und: ,,Von dort ist sie auf uns übergeströmt (exinde est 
ad nos derivata)." : Thomas von Aquin, Summa theol. 1/11 q. 108 a. 1. 
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weiligen Vorgesetzten können ihren Untergebenen entsprechende An
ordnungen geben -ganz anders als im Alten Bund. 26 Die, Werke der Liebe' 
gehören ohnedies zu den bleibend aufgegebenen Handlungen des Sit
tengesetzes. Die Vorschriften über den Gottesdienst aber und ebenso die 
Rechtsvorschriften, die die Ordnung des Zusammenlebens regeln, sind der 
menschlichen Freiheit überantwortet27

, soweit hier das natürl iche Sitten
gesetz Ermessensräume vorgibt. 

Doch gibt es vielerlei Aufgaben im Leben, also Möglichkeiten und Nöti
gungen der Willensbetätigung auf Besonderes hin, und ein Mensch kann 
auch bei redlicher Bemühung um die Erkenntnis der jeweils bestmögli
chen Entscheidung dazu kommen, daß er diesen oder jenen Umstand für 
wichtiger oder dringlicher hält als einen anderen - so, daß er daher etwas 
anderes will als ein Mitmensch in ganz ähnlicher Situation. Nur zu oft 
kann man für diese oder jene Entscheidung Gründe finden; vielleicht ver
hilft die Vernunft zur Einsicht in den Vorrang einer Aufgabe vor einer an
deren; jemand kann aber auch durch ,zufällige Gedankenverbindungen' 
oder durch hervorstechende Eindrücke, die sich ihm in der aktuellen Si
tuation und beim Nachdenken aufdrängen, oder aufgrund seiner indivi
duellen Veranlagung, info lge seiner Charakter- und Schicksalsprägung zu 
einem anderen praktischen Urteil kommen als sein Nächster.28 M it ande
ren Worten : es gibt da keine unfehlbare Sicherheit, man kann keineswegs 
immer erkennen, was Gott unter den gegebenen Umständen von einem 
erwartet; wenn man aber dabei ehrlich das Gute tun wi ll, ist das Handeln 
gut, und es muß respektiert werden.29 Zwar kann Gott dem Menschen in 
solchen Situationen mithilfe der übernatürlichen Geistgabe des Rates 
(donum consilii) Hilfe leisten30; aber das Wissen darum ist nicht verfügbar: 
Es gibt keine unbedingt verläßliche Vergewisserung über die eigene innere 
Verfassung (etwa in Gestalt einer perfekten Ausleuchtung des eigenen oder 

2• Thomas von Aquin, Summa theol. 1/11 q. 108 a. 1 . 
27 Thomas von Aquin, Summa theol. 1/11 q. 108 a. 2: ,,[ .. . ] relinquuntur humano arbitrio" . 
28 W Kluxen, a. a. O. {Anm. 24) 209 f., unter Verweis auf Thomas von Aquin, Quaestiones 

disputatae de malo, 6. 
" Thomas von Aquin, Summa theol. 1/11 q. 19 a. 10: ,,Sed in particulari nescimus quid Deus 

velit. Et quantum ad hoc, non tenemur conformare voluntatem nostram divinae voluntati."Vgl. 
etwa}. Criindel, Die Lehre von den Umständen der menschlichen Handlung im Mittelalter 
{Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters; 39,5), Münster 1963, 
638 ff. Siehe auch Thomas von Aquin, Summa theol. q. 91 a. 3: Die praktische Vernunft hat 
es mi t den „operabilia" zu tun, den Aufgaben {Gegenständen des Handelns), aber diese sind 
„singularia et contingentia", einzel haft und zufäl lig, entsprechende Richtmaße geben daher 
keine verläßliche Gewißheit. 

30 Vgl./. Criindel, a. a. 0 . {Anm. 29) 644 f.; W Kluxen, a. a. 0 . {Anm. 24) 210. 
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gar des fremden Gewissens).31 Die unbedingte Pfl icht, das zu tun, was man 
nach ernsthafter Bemühung als richtig erkannt hat, ist der Grund für die 
unbedingte Achtung vor dem Gewissen, die schon Thomas von Aquin dazu 
bri ngt, die Unantastbarkeit auch des objektiv irrenden Gewissens zu be
jahen: man müsse eher bereit sein zu sterben (oder den Ausschluß aus der 
Kirche hinzunehmen), als dem eigenen Gew issen untreu zu werden .32 

Soll das Menschenbild Leitmaß fü r die O rdnung des Zusammenlebens 
sein, dann ergeben sich aus dem Dargelegten weittragende Fo lgerungen. 
Das gilt vor allem für die Einsicht, daß der Mensch als Ebenbild Gottes 
(und als Bruder Christi) nicht entw ürdigt werden darf und daß seine Frei

heit Respekt verdient. 
Dies kann selbstverständlich nicht zur Anarchie führen, aber zu einer 

gesellschaftlichen und politischen Ordnung, die es dem Menschen erlaubt, 
seinen ,inclinationes natura/es' zu entsprechen, und die im Zeichen der 

Freiheit steht. 
Fü r Thomas von Aquin war angesichts der zu seiner Zeit herrschenden 

sozialen Rea li täten und Leitbilder v ieles selbstverständlich, was inzw i
schen mit den dargelegten Grundüberzeugungen kaum verträglich scheint: 
Er bejahte die Todesstrafe für Häretiker, und auch die Sklaverei lehnte er 
ni cht schlichtweg ab. Aber er sah die Differenz zwischen dem, was um 
des gedeihlichen Zusammen lebens wi llen vermittels einer allgemein ver
bind lichen Rechtsordnung geboten werden muß, einerseits, und den Wei
sungen Gottes, denen der Mensch zum Gelingen seines Lebens zu folgen 
verpflichtet ist, anderseits: Zwar lehrt Thomas im Anschluß an Aristoteles, 
daß die Ordnung des Gemeinwesens im Dienste der Tugendentfaltung 
steht, aber die Rechtsordnung darf dabei nicht zu weit gehen.33 „ Das Ziel 

31 Der Mensch kann sich nicht an die Stelle Gottes versetzen, der in das Herz sieht, und 
sich auch nicht „vor sich selbst zum ,unbefangenen Richter' erheben", sondern nur auf Ver
gebung hoffen, denn der Herr ist es, der ans Licht bringen wird, was verborgen ist, und der die 
bewegenden Absichten der Herzen offenbar machen wird (1 Kor 4,4 f.): /. 8. Metz, a. a. 0. 
(Anm. 19) 303 . 

" Thomas von Aquin, Summa theol. 1/11 q. 19 a. 5. Vgl. auch den Hinweis von/. C. Zieg
ler, Vom Gesetz zum Gewissen. Das Verhältnis von Gewissen und Gesetz und die Erneuerung 
der Kirche, Freiburg u. a. 1968, 78, auf die These im Sentenzenkommentar 2 sent. 2,38,2. Zur 
Bedeutung dieser Lehre vgl. auch/. 8. Metz, a. a. 0 . (Anm. 18) passim. Der V~rtragende hat 
auf die Sache bereits in seinem Beitrag „Gestaltungsprobleme der Gerecht1gke1t 1m weltpoli
tischen Kräftefeld" bei der ersten Konferenz dieser Art 1996 in Tehran hingewiesen, siehe A. 
8steh - S. A. Mirdamadi (H rsg.), Gerechtigkeit in den internationalen und interreligiösen Be
ziehungen in islamischer und christlicher Perspektive, Mödling 1997, 275- 316, hier: 283. 

n Die gesellschaftlich-politische Rechtsordnung (das menschliche Gesetz) hat dem „bonum 
commune civitatis" zu dienen (Thomas von Aquin, Summa theol. 1/11 q. 90 a. 2), und so gehen 
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des menschli chen Gesetzes besteht nämlich in der zeitlichen Ruhe des 
bürgerlichen Gemeinwesens", und so hält es 11die äußeren Handlungen in 
Schranken", die 11den Zustand des Friedens im Gemeinwesen stören kön
nen".34 Das ist auch deshalb gerechtfertigt, weil guter Wille und Gewis
senhaftigkeit gar nicht gesetzlich erzwungen, sondern nur in Freiheit ak
tuiert und entfaltet werden können. 35 

Thomas von Aquin begreift also den Unterschied zwischen ,Moralität' 
und ,Legalität' als Erfordernis der Respektierung der Freiheit, ungeachtet 
der Verpfli chtung des Menschen zu seiner Vervollkommnung (zur Entfal
tung des Tugendlebens). Daraus ergibt sich zum Beispiel, daß Straffreiheit 
einer Handlung keineswegs deren ethische Erlaubtheit anzeigt. 

Ein kompetenter Interpret der Lehre des Aquinaten hat dazu gesagt: die 
Kirche hätte sich auf ihrem Weg zur Anerkennung des modernen freiheit
lichen Rechtsstaates manchen Umweg ersparen können, wenn sie seine 
diesbezüglichen Grundeinsichten ernster genommen hätte; tatsächl ich hät
ten 11erst antikirchliche Aufklärung und antiklerikale Staatsführungen durch
gesetzt, was die Kirche mit Fug und Recht auf Grund ihres Glaubens als 
ih re ureigene Konzeption hätte anbieten können".36 

4. Freiheitliche Ordnung als Konsequenz? 

4.1 Es ist eine geläufige Ansicht, daß die Entwicklung der gesellschaftli
chen und politischen Leitbilder im neuzeitli chen Europa eine Abkehr von 
der christlichen Denktradition darstell t: 11das neuzeitliche Denken sei in 
seinem Kern ,unchristlich' ( ... ). 1137 Soeben ist eine Gegenthese referiert wor
den: Thomas von Aquin, der 11engelhafte Lehrer" (doctor angelicus), der 

Gesetzgeber darauf aus, ,,die Bürger gut zu machen", also die Entfaltung der Tugend zu för
dern (Summa theol. 1/11 q. 92 a. 1 ). Gleichwohl ist sie nicht dazu da, al le Laster zu verhindern, 
sondern vor allem jene, ohne deren Eindämmung die menschliche Gesellschaft keinen Be
stand haben könnte (Summa theol. 1/11 q. 96 a. 2). Umgekehrt gebietet die Rechtsordnung Wohl
verhalten insoweit das Gemeingut der Gerechtigkeit und des Friedens gewahrt wird (Summa 
theol. 1/11 q. 96 a. 3). Gesetze, die die Menschen moralisch überfordern, führen dazu, daß die 
Dinge sch limmer werden. 

" Thomas von Aquin, Summa theol. 1/11 q. 98 a. 1. 
" Thomas zufolge ist es widerspruchsvoll zu denken, der Mensch könne gezwungen wer

den; auch nicht von Gott, geschweige denn von einer weniger mächtigen Instanz; siehe/. B. 
Metz, a. a. 0 . (Anm. 18) 62 f. 

1
• Thomas von Aquin, Das Gesetz. Kommentiert von 0. H. Pesch, in: Die Deutsche Tho

mas-Ausgabe (hrsg. von der Philosophisch-theologischen Hochschule Walberberg bei Köln), 
Bd. 13, Graz u. a. 1977, 742. 

" J. B. Metz, a. a. 0. (Anm. 18) 135. 
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Fürst der Scholastik1136, stehe am 11Anfang der Neuzeit als der im Grunde 
~on einem christlichen, von der Erfahrung der Offenbarung bestimmten 
Mensch- und Weltverständnis getragenen Epoche", die wir „erst noch auf 
ihren christl ichen Grund hin erkennen müssen".39 

Daß in dieser Sicht tatsächl ich typisch-neuzeitlichen Gedankengebäu
den, die gängiger Auffassung nach ganz und gar im Gegensatz zur vor
modern-christlichen Tradition stehen, auch Positives abgewonnen werden 
kann, soll - wenn auch nur skizzenhaft-andeutungsweise - im Blick auf 
die Vorstellungen gezeigt werden, die Immanuel Kant über die Ordnung 
des Zusammen lebens entwickelt hat, ausgehend von seinen Bemühun
gen, die bekannten vier Fragen zu beantworten, die sich im Hinb_lick a_uf 
ein für die Vernunft akzeptables Menschenbi ld stellen (,,Was kann ich wis
sen? Was soll ich tun? Was darf ich hoffen? - Was ist der Mensch?"). 

4.2 Kant gil t als jener Phi losoph, der einerseits die herkömmliche Seins
philosoph ie aus den Angeln gehoben und anderseits mit der Idee der 
menschlichen Freiheit radikal ernst gemacht hat, indem er die Autonomie 
des menschlichen W illens jener Philosophie oder Theologie entgegen
setzte, die die Verfassung der Natur oder den Willen Gottes zum Maßstab 
oder zum Grund des rechten Handelns genommen hatten. 

Dies ist auch die Grund lage seiner Rechts- und Staatsphilosophie: die 
innere und äußere Freiheit der Person ist das Leitmaß der Ordnung des 

Zusammenlebens. 
Freiheit als Unabhängigkeit von der nötigenden Willkür eines anderen, 

sofern sie mit jedes andren Freiheit nach einem allgemeinen Gesetz zu
sammen bestehen kann, ist das einzige jedem Menschen, kraft seiner 
Menschheit, zustehende Recht. Die 11angeborene Gleichheit" (also nicht 
in einer Gemeinschaft von Anderen Pflichten auferlegt zu bekommen, 
wenn das nicht auf Gegenseitigkeit beruht) ist darin ebenso enthalten w ie 

11
die Qualität des Menschen, sein eigener Herr (sui iuris) zu sein" .40 Das 

Recht ist dazu da, die freie W illkür durch Grenzziehung zwischen den 
Freiheitsgebräuchen zu gewährleisten; es ist also 11der Inbegriff der Be
dingungen, unter denen die W illkür des einen mit der Willkür des andern 

" J. Gründel, a. a. 0 . (Anm. 29) 580. 
" So Karl Rahner in seiner Einführung zu/. B. Metz, a. a. 0. (Anm. 18) 9- 20, hier: 16 und 19. 
• 0 Die Metaphysik der Sitten, in: /. Kant, Schriften zur Ethik und Religionsph ilosophie, 

2. Teil (Immanuel Kant. Werke in zehn Bänden hrsg. von W. Weischedel), Darmstadt 1971 
(1968), Bd. 7, 309-634, hier: 345. - Die in dieser Werkausgabe in gesperrter Schrift aufschei-
nenden Hervorhebungen werden hier kursiv wiedergegeben. . 
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nach einem allgemeinen Gesetze der Freiheit zusammen vereinigt wer
den kann. "41 Wenn aber ein Freiheitsgebrauch die Freiheit anderer gemäß 
einem so lchen Gesetz behindert, so ist es nötig, diesem Unrecht Zwang 
entgegenzusetzen: das Recht ist mit der Befugnis zu zwingen verbunden.42 

Menschen, wenn sie 11 nicht umhin können, in wechselseitigen Einfluß auf 
einander zu geraten"43

, sind gehalten, in einen rechtlich geordneten Zustand 
ihres Zusammenlebens einzutreten, also in einen solchen, worin „jedem 
das Seine [ ... ] gegen jedes anderen Eingriff gesichert werden kann"44

, also 
sich zu einer 11civitas" zu verein igen - zu einem Staat als der 11Vereinigung 
einer Menge von Menschen unter Rechtsgesetzen"45

, wobei das 11öffentliche 
Recht'' der „ Inbegriff der äußeren Gesetze" ist, d ie die „ durchgängige Zu
sammenstimmung" der Freiheiten möglich machen.46 

Aber die Gesetze sind nicht nur dazu da, die Freiheit eines jeden zu si
chern, sie müssen auch in der W illensentschl ießung der Rechtsgenossen 
ihren Grund haben. A lles Recht soll von der gesetzgebenden Gewalt aus
gehen, und damit es gerechtes Recht sei, muß die gesetzgebende Gewalt 
"niemand unrecht tun können"; die Gesetzgebung muß daher in der Hand 
des übereinst immenden vereinigten Willens des Volkes liegen, denn wenn 
jemand über sich selbst beschließt, tut er sich kein Unrecht (,,volenti non fit 
iniuria"): dann gilt, daß „ein jeder über alle und al le über einen jeden eben
dasselbe besch l ießen".4 7 Das sichert ihre Freiheit, keinen anderen als selbst
gegebenen Gesetzen unterworfen zu sein, und so ist Freiheit nicht nur das 
Prinzip für einen bestimmten Bezirk der Lebensführung, sondern das Prin
zip für die rechtliche Ordnung des Zusammenlebens schlechthin. 

Eine der Freiheit dienende Civitas zu errichten und aufrechtzuerha lten ist 
das größte Problem für die Menschengattung; der Mensch ist nämlich ein 
Wesen, das "einen Herrn nötig hat", weil die Befolgung des Gesetzes zu
wei len erzwungen werden muß; aber da die 11Herren" - denen die zwangs
weise Durchsetzung des Rechts obliegt-ebenso wie alle anderen Angehörigen 
des Menschengeschlechts GI ieder des Gemeinwesens „aus so krummem 

., A. a. 0. (Anm. 40) 337. 
" A. a. 0. (Anm. 40) 338 f. 
' ' Über den Gemeinspruch: Das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nicht für die 

Praxis, in: /. Kant, Schriften zur Anthropologie, Geschichtsphilosophie, Politik und Pädagogik, 
1. Teil: Werkausgabe (Anm. 40), Bd. 9, 125-172, hier: 144. 

" A. a. 0. (Anm. 43) 144. Es geht also nicht nur um die Sicherung der Freiheit, sondern 
auch um die des rechtmäßig erworbenen Mein und Dein. 

" A. a. 0 . (Anm. 40) 431. 
" A. a. 0. (Anm. 43) 144. 
" A. a. 0. (Anm. 40) 432. 
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Holze [ ... ] gemacht" sind, ist die Aufgabe prekär.48 Aber sie ist lösbar, ,,selbst 
für ein Volk von Teufeln (wenn sie nur Verstand haben)".49 Nicht auf die in
nere Moralität der Menschen darf die Errichtung des Staates, und damit der 
Rechtsordnung, gegründet werden; umgekehrt: erst in deren Rahmen kann 
man eine gute moralische Bildung eines Volkes erwarten.50 

Daß eine Rechtsordnung, auch ohne von Moralität getragen zu sein, zu
stande kommen kann, beruht auf einem in der Natur selbst angelegten Me
chan ismus, der Menschen dazu nötigt, 11sich zu disziplinieren"51

, sie können 
nicht ganz ungesel lig leben, aber in wi lder Freiheit52 können sie 11nicht lange 
nebeneinander bestehen"53, in ihrer „ungesell ige [n] Geselligkeit"54 müssen 
sie sich dazu bequemen, eine Rechtsordnung einzuführen, sich Zwangs-

f 'h h k 1155 gesetzen zu unterwer en, mag es I nen auc „sauer an ommen . 
Im Dienst der Freiheit soll die Rechts- und Staatsordnung stehen, wei I nur 

so der Mensch menschlich leben kann, als Träger von Vernunft und Wil len. 
Freiheit schließt die Vielfalt der Möglichkeiten ihres Gebrauchs ein. Men
schen sind so verfaßt, daß sie ih r Handeln nach allen möglichen Sehnsüch
ten, Z ielen und Bedürfnissen ausrichten; sie streben nach ,Glückseligkeit', 

aber im Zeichen ganz gegensätzlicher Vorstellungen darüber. 
Kant meint nun, daß niemand mich zwingen kann, auf seine Art (wie 

er sich das Woh lsein anderer Menschen denkt) glücklich zu sein, und so 
darf auch niemand eine Befugn is dazu haben wollen. Ein jeder darf „seine 
Glückseligkei t auf dem Wege suchen, welcher ihm selbst gut dünkt", wenn 
er dem entsprechenden Recht des Anderen nicht Abbruch tut. Es wäre 
nämlich ein die Freiheit aufhebender Despotismus, würde eine Regierung 

II 
die Untertanen als unmündige Kinder" behandeln, 11die nicht unterscheiden 

können, was ihnen wahrhaftig nützlich oder schädlich ist".56 

4 .3 Man hat ge I egentl i eh vermerkt, das modern-! i berale unterscheide sieh 
vom älteren europäischen Denken dadurch, daß es sich nicht an den Pfl ich-

" Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht, in: /. Kant, Schriften 
zur Ethik und Religionsphilosphie, 2. Teil (Anm. 43), Bd. 9, 31-50, hier: 40 f. 

'' Zum ewigen Frieden, in: /. Kant, Schriften zur Ethik und Religionsphilosphie, 2 . Teil 
(Anm. 43), ßd. 9, 191-251, hier: 224. 

•0 A. a. 0. (Anm 49) 224. 
51 A. a. O. (Anm. 48) 40 . 
52 Vgl. auch a. a. 0. (Anm. 49) 212. 
" A. a. 0 . (Anm. 48) 40. 
" A. a. 0 . (Anm. 48) 37. 
55 A. a. O . (Anm. 43) 155 . 
" A. a. 0. (Anm. 43) 145 f. 
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ten des Menschen, sondern an seinen Rechten orientiert.5
' Indessen gilt 

Kant - aus gutem Grund - als der Philosoph der über alle , inclinationes 
natura/es' erhabenen Pflicht. Was rechtl ich erlaubt ist und ermöglicht wer
den muß, ist nicht schon sittlich gut. Die Freiheit des Menschen berech
tigt nicht zur moralischen Pflichtvergessenheit, im Gegenteil. Die Ein
schränkung der Freiheit durch die Vorgabe von Glückseligkeitsleitbildern 
wäre deshalb ,despotisch', weil dadurch die Mündigwerdung des Men
schen verh indert würde, die Selbstkultivierung, die allemal nötig ist, weil 
es zu einem Chaos widerstreitender Handlungen führen würde, gäbe man 
sich seinen jeweiligen Neigungen hin. So muß der Mensch die Freiheit 
unter Gesetze der Einheit bringen.58 Wäre die Glückseligkeit das Orien
tierungsprinzip des Wollens und Handelns, dann führte dies zur chaoti
schen Vielfalt - eben wegen der unterschied! ichen Glücksei igkeitsvorstel
lungen. So bedarf es eines den Glückseligkeitsvorstellungen überzuord
nenden Orientierungsprinzips, das eine universale Einheit des Wi llens stif
ten kann, also von höchster Al lgemeinheit sein muß. 

Kant nennt dies das Sittengesetz, und er faßt es rein formal: der Han
delnde ist für die Vernunftgemäßheit seines Tuns verantwortlich; für die 
Folgen seines Handelns kann man ihn streng morali sch nicht verantwort
lich machen, die ,gute Absicht' aber ist ebenfalls nicht genug; geboten ist 
vielmehr die Entschlossenheit, das Gesetz der Vernunft selbst zum Prinzip 
des Willens zu machen. Das Sittengesetz nötigt ihn mit dem, was er „a ls 
guter Wi lle immer schon selbst wi ll ", in al ler Beschränktheit und Ge
brechl ichkeit; es läßt sich nicht w irklich anschauli ch machen, sondern nur 
umschreiben, in Form des „kategorischen Imperativs", für den Kant nicht 
von ungefähr eine Vielzahl von Formulierungen vorl egt.59 Da der Mensch 
auch ein sinnliches Wesen ist, muß der gute Wi l le gegen die Bedürfnisse 
und Neigungen (das moralisch undisziplinierte Glückseligkeitsstreben) 
durchgehalten werden und ,Tugend' erstrebt werden; diese ist die Stärke 
der Maxime der Pflichtbefolgung, diese Stärke zeigt sich in der Überwin
dung von Hindernissen (in Gestalt der pflichtwidrigen Naturneigungen).60 

Dem pflichtgemäß Aufgegebenen „aus Neigung, oder Furcht" zu folgen 
ist nicht wahrhaft sittli ch, sondern erst die Pfli chterfüllung aufgrund der 

" W Hennis, Politik als praktische W issenschaft. Aufsätze zur politischen Theorie und Re-
gierungslehre (Piper-Paperback), München 1968, 28. 

'" /. Kant, Reflexionen zur Moralphilosophie, Akademieausg. Bd. 19, S. 284, Nr. 7204. 
" Vgl. H. Saner, Widerstreit und Einheit, München 1967, 286 ff. 
00 A. a. 0. (Anm. 40) 525, siehe auch 537 f., sowie 541: ,,Die Tugend ist immer im Fort

schreiten und hebt doch auch immer von vorne an." 
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Achtung vor einem Gesetz, auch wenn das „einigen Neigungen großen 
Abbruch tut" .61 Das heißt nicht, man müsse sich gegenüber al len Neigungen 
versagen; sie sind legitim, solange sie den Primat des Sittengesetzes nicht 

usurpieren. 
Allemal ist das sittliche Leben des Menschen ein beständiges Ringen 

um die Etablierung und Wiederherstellung des Primats des unbedingt guten 
Willens. Die menschliche Schwäche und Gebrochenheit ist damit immer 
wieder überfordert, die menschliche Gesellschaft ist allenfalls auf einem 
unendlichen Weg zum Besser- und Gutwerden.62 

Was der Mensch sich dabei pfl ichtgemäß „zum Zweck machen soll", 
ist zweifach: Die 11 eigene Vollkommenheit" und die J remde Glückselig
keit". Eigene Vervollkommnung bedeutet die Kultivierung der Naturanla
gen und der sittlichen Denkungsart (,,bis zur reinsten Tugendgesinnung"), 
auch auf Kosten der Bedürfnisbefriedigung.63 Sich aber die Vervollkomm
nung eines anderen zur Pflicht machen zu wollen, ist w idersinnig, weil 
man sich dann zu etwas verpfl ichtet, was nur dieser andere selbst tun kann 
(die Vol I kommen heit eines Menschen besteht darin, daß er selbst imstande 
ist, sich seinen Zweck nach seinen eigenen Bedürfn issen von Pfli cht zu 

setzen).64 

Die Rechtsordnung schafft und sichert also den Raum für die Entfaltung 
eines menschenwürdigen Lebens des Einzelnen und für ein menschen
würdiges Zusammenleben. 

Wenn Menschen eine Rechtsordnung einführen oder akzeptieren, dann 
schl ießt dies die Achtung voreinander ein: das Recht als solches setzt vor
aus, daß mit der Rechtlichkeit gerechnet werden kann, das heißt, daß alle, 
an die es sich wendet, moral ische Wesen und damit Rechtsgenossen sind. 
Anders kann es nicht sein: ,,Ein jeder Mensch hat rechtmäßigen Anspruch 

" Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, in: /. Kant, Schriften zur Eth ik und Religions
philosophie, 1. Teil : Werkausgabe (Anm. 40), Bd. 6, 23. 25. 

" A. a. O . (Anm. 59) 293. 
" Man darf also nicht nach dem Glück (im gängigen Sinn des bleibenden Zustandes der 

Zufriedenheit) streben, sondern allenfalls nach der II Würdigkeit, glücklich zu sein" (/. Kant, 
Kriti k der reinen Vernunft: Werkausgabe [Anm. 401, Bd. 4, 678) - obschon die Erfahrung zeigt, 
daß moralische Tugendhaftigkeit und Glückseligkeit (im Sinn der Erfüllung der Bedürfnisse und 
Neigungen) in diesem Leben oft nicht zusammengehen; außerdem ist es „ dem Menschen nicht 
möglich, so in die Tiefe seines eigenen Herzens ein zuschauen, daß er jemals von der Reinig
keit seiner moralischen Absicht und der Lauterkeit seiner Gesinnung auch nur in einer Hand
lung völlig gewiß sein könnte", mag er auch der Rechtmäßigkeit der Handlung völlig gewiß 
sein: A. a. 0 . (Anm. 40) 523. 

"' A. a. 0. (Anm. 40) 514 ff. 
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auf Achtung von seinen Nebenmenschen, und wechselseitig ist er dazu 
auch gegen j eden anderen verbunden." Dies macht die Menschenwürde 
aus; ,,denn der Mensch kann von keinem Menschen (weder von anderen 
noch so gar von sich selbst) bloß als Mittel, sondern muß jederzeit zu
gleich als Zweck gebraucht werden und darin besteht eben seine W ürde 
[ ... ], dadurch er sich [ ... ] über alle Sachen erhebt. Gleichwie er also sich 
selbst für keinen Prei s weggeben kann [ ... ], so kann er auch nicht der eben 
so notwendigen Selbstschätzung anderer, als Menschen, entgegen han
deln, d. i. er ist verbunden, die Würde der Menschheit an jedem anderen 
Menschen praktisch anzuerkennen [ ... ] . 1165 

- und dies rechtfertigt die Aus
richtung der Rechtsordnung an der Freiheit. 

4.4 Aber die bürgerliche Verfassung des Gemeinwesens (die freiheitlich
rechtsstaatliche Ordnung) ist auch noch um einer anderen Aufgabe w illen 
notwendig. Sie ist auch dazu da, die Herausbildung einer „ Republik unter 
Tugendgesetzen" zu ermöglichen, also die Chance für die Entfaltung eines 
„ethischen gemeinen Wesens" zu eröffnen.66 Dieses ist eine Idee, der die 
wirkl iche Welt, ,,so viel als möglich gemäß zu machen", aufgegeben ist; ein 
,,corpus mysticum der vernünftigen Wesen"67

, dessen GI ieder von ihrer Frei
heit im gegenseitigen tätigen Wohlwollen und in freundschaftlicher Solida
rität Gebrauch machen, eine „freiwillige, allgemeine und fortdauernde 
Herzensvereinigung".68 Sie ist das „höchste in der Welt mögliche Gut" -
aber man kann es sich nicht als Menschenwerk vorstellen; seine II Verfassung" 
dürfte nicht auf Rechtsgesetzen beruhen, die nur das äußere Verhalten steu
ern könnten; vielmehr muß das ethische Gemeinwesen vom Innersten her 
gestiftet werden. Sein Gesetzgeber könnte nur ein mora lischer Weltregent 
sein, d. h. das ethische „corpus mysticum" ist nur 11als ein Volk Gottes, und 
zwar nach Tugendgesetzen", denkbar, mithin als eine Art Kirche.69 Aber den
noch darf der Mensch die Herausbildung eines ethischen Gemeinwesens 

~' A. a. ?· (Anm. 40) 600 f. Weder intellektuelle noch moralische Unzulänglichkeit recht
fertigen es, Jemandem die Achtung seiner Menschenwürde zu versagen. Spricht man jeman
dem allen Verstand ab, ist Verständigung über Wahrheit und Irrtum unmöglich. Auch dem l a
sterhaften darf man nie allen moralischen Wert absprechen - dann nämlich könnte er auch 
nie gebessert werden, ,,welches mit der Idee eines Menschen, der, als solcher (als moralisches 
Wesen), nie alle Anlage zum Guten einbüßen kann, unvereinbar ist." A. a. 0 . (Anm. 40) 602. 

66 Die Religion innerhalb der Grenzen der blassen Vernunft, in: /. Kant, Schriften zur Ethik 
und Religionsphilosphie, 2. Tei l: Werkausgabe (Anm. 40), Bd. 7, 645- 879, hier: 757-759. 

•
1 A. a. 0 . (Anm. 63) 679. 

68 A. a. 0. (Anm. 66) 762. 
•• A. a. 0. (Anm. 66) 758; eine „unsichtbare Kirche", weil sie in dieser vollkommenen Form 

kein Gegenstand möglicher Erfahrung ist (760). Da der Mensch von Natur verderbt ist, muß 
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nicht einfach dem Walten Gottes überlassen: ,,Er muß vielmehr so verfah
ren, als ob alles auf ihn ankomme"70

, obschon „von dem guten Wi llen der 
Menschen nie gehofft werden könnte, daß sie zu diesem Zwecke mit Ein
tracht hinzuwirken sich entschließen würden 11

11
, weil der menschliche Wi lle 

der „aus krummem Holz gemachten" Menschen aus sich heraus nie so gut 
und so stark sein wird. Christl ich gesprochen: man kann es sich nur als Frucht 
der Gnade, als übernatürlich bewirkt, vorstellen. 

W ie verha lten sich aber corpus politicum und corpus mysticum zuein-

ander? 
Ein eth isches Gemeinwesen (wie es der Idee nach tendenziell mensch

heitsumfassenden Charakter haben mag) kann zwar „mitten in einem pol i
tischen [ ... ], und sogar aus allen Gliedern desselben bestehen", und es 
kann auch im Grund kaum Bestand haben, ,,ohne daß das letztere zum 
Grunde liegt".72 Denn selbst, wenn man sich die Menschen "auch so gut
artig und rechtliebend" denkt, ,,wie man will", bedarf ihr Zusammenleben 
dennoch einer pol itischen Rechtsordnung, weil sonst jeder tun mag, "was 
ihm recht und gut dünkt", was zu Konflikten füh rt, die dann keine verläß
liche Bewältigung fi nden. 73 Die vollendete Friedens- und Liebesgemein
schaft setzt also auf Erden die staatliche Rechtsgemeinschaft voraus. 74 Die 
Bürger eines politischen Gemeinwesen sind zwar verpflichtet, sich für die 
Entwicklung des ,ethischen Gemeinwesens' zu engagieren; aber sie sind 
berechtigt, im 

11
ethischen Naturzustande", in dem sie sich als solche be

finden, zu bleiben; Politik ist ja Rechtssetzung und Rechtsdurchsetzung, 
und Recht ist zwangsbewehrt. Daß ein Staat aber seine Bürger zwingen 
soll te, in ein ,ethisches Gemeinwesen' einzutreten, wäre in sich wider
sprüchlich, weil dieses ja aufTugendgesetzen beruht, die nur freiw il lig be
folgt werden können. Also: ,,Weh [ ... ] dem Gesetzgeber, der eine auf eth i
sche Zwecke gerichtete Verfassung durch Zwang bewirken wollte! Denn 

die entsprechende Hoffnung (nämlich zusammen mit seinesgleichen ein gottgefälliger Mensch 
zu werden) auf dem Glauben an ein übermenschliches Verdienst beruhen (780). 

,o A. a. O. (Anm. 66) 760. 
" A. a. 0. (Anm. 66) 753. 
" A. a. 0 . (Anm. 66) 752. 
" A. a. 0. (Anm. 40) 430. 
" Der Ausdruck im Anschluß an Helmut Kuhn, der gemeint hat, der „ Begriff des vollendeten 

Zusammenlebens in einer Friedens- und Liebesgemeinschaft" sei ein „eidetisches Apriori der 
Politik", das „als allgemein anerkannter und ausdrücklich oder unausdrücklich mitgedachter 
Maßstab auch dort gegenwärtig ist, wo die politischen Meinungen am schärfsten aufeinan
derpra llen": H. Kuhn, Philosoph ie - Ideologie - Polit ik, in: Zeitschrift für Politik N. F. Bel. 10 
(1963) 4 ff., hier: 17. 
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er würde dadurch nicht allein gerade das Gegenteil der ethischen [sc. Ver
fassung] bewirken, sondern auch seine po li tische untergraben und unsicher 
machen."75 

Mit anderen Worten : Der Ph ilosoph des liberalen Rechtsstaates, der für 
eine Verfassung der Freiheit plädiert, die jedem die Möglichkeit gibt, die 
Glückseligkeit nach Gutdünken zu erstreben, sieht darin zwar die höch
ste Aufgabe der Politik, aber keineswegs das Um und Auf des menschli
chen Zusammenlebens. Das erhabenste Leitbild des menschlichen Mit
einanderseins liegt in einer ,metapolitischen' Dimension. 

Ihre Entfaltung setzt aber die pol itische Freiheitsordnung voraus, und 
beide müssen, dürfen nicht aufeinander reduz iert werden.76 

Das alles steht in deutlicher Differenz z.B. zur Konzeption Thomas von 
Aquins; auch schon in bezug auf die Grundverständnisse der Verfassung 
des Menschen und in bezug auf die Begründung der Menschenwürde und 
der sich aus ihr ergebenden Konsequenzen. 

Trotzdem wäre es verfehlt, vergleichbare Blickrichtungen oder gar ver
gleichbare Einsichten nicht wahrhaben zu wollen. Daß es Gemeinsam
keiten gibt, w ird vor allem dann deutl ich, wenn man dem Denken beider 
Autoren eine Auffassung gegenüberstel lt, die heute - in den Sozialwissen
schaften, aber auch im vorwissenschaftlichen Gedankenaustausch - überaus 
einflußreich ist. Sie findet ihren Ausdruck in der Gewohnheit, überall dort, 
wo es um normative und präskriptive Aussagen und um ihre Begründun
gen geht, um das Gute und Gebotene, von, Werten' zu reden. Wer das tut, 
weiß freilich oft nicht, was mit dieser Redeweise verknüpft oder in ihr im-

" A. a. 0. (Anm. 66) 754. 
76 Auch Hegel, der an die aristotelische Konzeption der Verknüpfung von Ethik und Pol itik 

im sittlichen Gemeinwesen anknüpft (vgl. J. Ritter, Metaphysik und Politik. Studien zu Aristo
teles und Hegel, Frankfurt/M. 1969, 297 f.), geht doch von der Einsicht Kants aus, daß Freiheit 
,,die letzte Angel ist, auf der der Mensch sich dreht", und daß der Mensch „keine Autorität" 
gelten läßt, wenn sie gegen seine Freiheit geht (S. 283); für die Gesellschaft und den Staat ist 
die Freiheit des Selbst in sich, das Gewissen, ,,unzugänglich", sie bleiben jedem Zugriff der 
Gewalt entzogen (S. 284). Auch für Hegel, der freilich im Unterschied zu Kant den aristoteli
schen Gedanken der institutionellen Vermittlung der Ethik wieder aufgreift, gäbe es jedoch 
,,ohne eine staatli ch ermöglichte Rechtsordnung( ... ) keine moralisch-sittliche Freiheit des Ein
zelnen, weil erst die Rechtsordnung( ... ) Raum für Verantwortung und Sittlichkeit gibt, weil sie 
den Handelnden von der gar nicht zu übernehmenden Totalverantwortung für alle Folgen sei
nes Tuns und Lassens entlastet und so die von uns al lein zu übernehmende endliche Verant
wortung für unser Tun und seine Folgen ermöglicht. So ist der Staat die Wirklichkeit der sittli
chen, bürgerlichen und politischen Freiheit." : L. Oeing-Hanhoff, Freiheit und Solidarität. Zur 
Kritik des liberalistischen und sozialistischen Freiheitsverständnisses, in: C. Pö/tner(Hrsg.), Per
sonale Freiheit und plural istische Gesellschaft, Wien 1981, 9-21 , hier: 13. 
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pliziert ist-wie denn überhaupt heutzutage nur noch selten bedacht wird, 
daß ,Wörter' auf ,Begriffe' bezogen sein können, die mehr oder weniger 
weitreichende und konsequenzenreiche Wirklichkeitsdeutungen bei sich 
haben. 

5. Die Gefährdung der Menschenwürde durch die ,Werte'? 

S.1 Für Kant w ie für Thomas von Aquin ist der Mensch ein Wesen der 
Freiheit, und eben deshalb kommt ihm eine spezifische Würde zu. 

Für Thomas beruht das auf der Gottebenbi ldlichkeit und auf der Erlöst
heit, für Kant ist die Autonomie der „Grund der Würde der mensch lichen 
und jeder vernünftigen Natur" : als Vernunftwesen kann und soll der Mensch 
an der allgemeinen Gesetzgebung teilnehmen. Deshalb muß er, von sei
ner Zugehörigkeit zum Reich der Natur abgesehen und über sie hinaus, 
nur jenen Gesetzen untertänig sein, die er sich selbst gibt. Diese Selbst
gesetzgebung, die wiederum die Würde des Menschen bekräftigt und auf 
ihr beruht, muß selbst "eine Würde" haben.77 

Der Mensch ist selbst in einem möglichen Reich der Zwecke „Zweck 
an sich selbst", und das heißt: notwendig für jedermann „Zweck", d. h. 
nie nur ausnutzbares Mittel für andere eigene Zwecke.78 

Denn: )m Reiche der Zwecke hat al les entweder einen Preis oder eine 
Würde. Was einen Preis hat, an dessen Stel le kann auch etwas anderes, 
als Äqu ivalent, gesetzt werden; was dagegen über allen Preis erhaben ist, 
mithin kein Äquivalent verstattet, das hat eine Würde."79 Die Schätzung 

" A. a. O. (Anm. 61) 69. 
" A. a. 0. (Anm. 61 ) 60. So läßt sich der kategorische Imperativ auch demgemäß formu

lieren: ,,Handle so, daß du die Menschheit, sowohl in deiner Person, als in der Person eines 
jeden andern, jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchest." Dies ist eine 
Konsequenz daraus, daß der Mensch „ keine Sache" ist (S. 61 ). Gegenstände unserer Neigun
gen haben nur einen bedingten Wert, keinen absoluten, und ebenso unsere Neigungen selbst 
(man kann sich wünschen, frei von ihnen zu sein). Alles, was w ir durch unsere Handlungen 
erwerben können, hat bedingten Wert. Auch d ie Wesen, deren Dasein auf der Natur beruht, 
haben, wenn sie vernunftlose Wesen sind, nur einen relativen Wert als M ittel und heißen daher 
Sachen, dagegen vernünftige Wesen Personen genannt werden; ihre Autonomie (daß sie Zwecke 
an sich selbst sind) verdient Achtung und schränkt insofern alle W illkür ein (S. 60). 

79 „Was sich auf die allgemeinen menschlichen Neigungen und Bedürfn isse bezieht, hat 
einen Marktpreis; das, was, auch ohne ein Bedürfnis vorauszusetzen, [ ... ) einem Wohlgefa llen 
am bloßen zwecklosen Spiel unserer Gemütskräfte, gemäß ist, einen Affektionspreis"; zu Prei
sen austauschbar ist also alles, was in das Reich des Bedingten gehört, der natürl ichen Glück
seligkeit zuliebe erstrebt w ird: ,,Geschicklichkeit und Fleiß im Arbeiten haben einen Markt
preis; W itz, lebhafte Einbi ldungskraft und Launen einen Affektionspreis; dagegen Treue im Ver-
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dessen, was eine Würde hat, setzt diese „über allen Preis unend li ch weg, 
mit dem sie gar nicht in Anschlag und Vergleichung gebracht werden kann 
ohne sich gleichsam an der Heiligkeit derselben zu vergreifen. " 80 Weshalb 
betont das Kant so wiederholt und nachdrück lich? Woh l um eine alterna
tive Sichtweise abzuwehren. 

Daß es sich dabei um das Menschenbild und die Ordnungskonzeption 
des Zusammen lebens von Thomas Hobbes handelt, w ird deutlich, wenn 
man sich Hannah Arendts treffende Darstellung vergegenwärtigt81

: 

11 Der Wert des Menschen ist ,sein Preis, das ist das, was für den Ge
brauch seiner Kraft gegeben werden würde'. Der Wert ist das, was früher 
Tugend geheißen hat, und wird festgestell t durch die ,Schätzung der an
deren ', die als Gese ll schaft konstituiert in der öffentlichen Meinung die 
Werte nach dem Gesetz von Nachfrage und Angebot bestimmen. Die uns 
aus der neuesten Philosoph ie so bekannte Transformierung der Güter und 
Tugenden der traditionellen Philosophie in Werte [ ... ] tr itt uns hier zum 
ersten Male entgegen. Aber bei Hobbes ist die Tatsache, daß es Werte nur 
als Austausch-Werte geben kann und daß der Wertbegriff daher von Hause 
aus ein gesellschaftlicher Begriff ist [gemeint ist: ein Begriff der bourgeoi
sen Gesellschaft kalkulierender Nutzen- und Machtchanceninteressenten, 
Anm. des Autors], noch durch keinen ideal istischen Nebel verhü llt. Daß 
ein ,absoluter Wert' ein Widerspruch in sich se lbst wäre, hat gerade er zur 
Genüge gewußt. Indem er die Tugend und sogar den Menschen selber als 
Wert bestimmte, wollte er ja gerade feststellen, daß nichts existiere außer 
dem, was in der Gesellschaft gegen etwas anderes austauschbar ist. Diese 
allgemeine Austauschbarkeit hat mit dem Preis, der von Haus aus [ ... ] ein 
[ ... ] ökonomischer Begriff ist, [ ... ] insofern etwas zu tun, als jedes zu einem 
Wert gewordene Gut oder jede in einen Wert transformierte Tugend ihren 
Preis hat, nämlich dasjenige, wofür ihr Besitzer bereit wäre sie einzutau
schen. Die Vergesellschaftung der Güter, der Tugenden und sch I ießl ich der 
Menschen, die sich darin beweist, daß alles zum Wert w ird, über dessen 
jeweiligen Preis im allgemeinen Austausch die Gesellschaft entscheidet, 
führt automatisch in einen radikalen Relativ ismus, in dem Absolutes über
haupt nicht mehr festzustellen ist, weil ja [ ... ] die eines Absoluten gar nicht 
fähige Gesellschaft einen Maßstab hergeben müßte[ ... ]. 

sprechen, Wohlwollen aus Grundsätzen [ ... ] haben einen innern Wert", weil nichts an ihre 
Stelle gesetzt werden könnte ... A. a. 0 . (Anm. 61 ) 68. 

80 A. a. 0. (Anm. 61 ) 69. 
" H. Arendt, Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, Frankfurt/M. 1958, 219 f. 
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Was im Austausch und Kampf der Werte mi teinander den Ausschlag 
gibt, ist Macht [ ... ]. Daher ist der Wi lle zur Macht die Grundleidenschaft 
des Individuums [ ... ] " . 

Damit hängt der ständige Machtwettbewerb zusammen, der den Charak
ter eines Krieges all er gegen alle hat. Daß dies zu r Begründung des Staates 
führt, der also, nach Hannah Arendt, eine „bedingte Garantie gegen das Tot
geschlagenwerden" leistet, klingt auch bei Kant noch an: Die ungesell ige 
Gesell igkeit nötigt zur Unterwerfung unter eine durch Zwangsgewalt auf
rechterhaltene Rechtsordung. Aber das Recht setzt, für Kant, seinem Begriff 
nach voraus, daß die Adressaten Rechtsgenossen sind, die die Fähigkei t zum 
verantwortlichen Handeln und zur Anerkennung des Richtigen besitzen. 

Bei Hobbes indessen wird Überlebenssicherheit durch ein Gesetz ge
währleistet, ,,das weder auf einem Naturgesetz noch auf dem Wort Gottes 
noch auf irgendwelchen menschlichen Maßstäben von Recht und Unrecht 
beruht (es hat mit den Kategorien von Recht und Unrecht im traditionel
len Sinne [ ... ] nicht das geri ngste zu tun), [ ... ]. Nichts hält [ ... ] Hobbes für 
unsinn iger und gefährlicher als die traditionell en Unterscheidungen zwi
schen tyrann ischer Wi llkür und Gesetz [ ... ] " . 

Die Gesellschafts- und Ordnungskonzeption Hobbes' setzt voraus, daß 
Menschen nur von natürlichen Neigungen, insonderheitvon Leidenschaften, 
angetrieben sind; , Vernunft' steht allenfalls in deren D ienst, und die Ori
entierung des Handelns an ,Werten', die allemal auf dem Markt ihren Preis 
haben, bedeutet die Negation der Menschenwürde. Wer sich für etwas 
Unbedingtes engagiert, ja sogar um seiner Gew issensüberzeugungen wi 1-
len den Tod auf sich nimmt (was für Aristoteles w ie für Kant ein Kriterium 
der Mora lität ist), ist für Hobbes ein Verrückter (der 11madness" verfallen). 

5.2 Hobbes' Konzeption des menschlichen Zusammenlebens gilt v ielen 
als unzu länglich (auch wenn sein Gedanke, nur die Nutzung der Todes
furcht garant iere die Überlebenssicherung, im Konzept der Weltfriedens
sicherung durch nukleare Abschreckung noch einmal bemerkenswerte Ak
tualität erlangt hat). 

Aber die von ihm eingeführte Verwendung des Wertbegri ffs im Zusam
menhang mit Fragen der mensch lichen Grundorientierung und der O rd
nung des Zusammen lebens, und auch mit der Begründung von Rechten 
und Pflichten, ist nicht nur geläufig, sondern geradezu selbstverständl ich 
geworden . Das drückt sich beispielsweise auch in der Übung aus, die für 
eine Gesellschaft maßgebenden Ordnungsprinzipien und die Begründun-
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gen für politische Leitbilder unter dem Titel von ,Grundwerten' zu disku
tieren.82 Der Begriff ,Grundwerte' ist, zumal im Plural, zu einer Sammel
bezeichnung für al l das geworden, was jemandem ein besonders wichti
ges gesellschaftspolitisches Anl iegen ist und was er daher auf eine prinzi
piel le Ebene erhebt. Wenn Soziologen definieren: ,,Werte sind das, worauf 
man Wert legt, was einem etwas wert ist", dann gelten als ,Grundwerte'_ 
oder ,oberste Werte' - die Dinge oder Anliegen, die dem Sprechenden be
sonders v iel wert sind und die er daher auf ein besonders hohes Postament 
legt. Daß entsprechende Postamente stets hinauf- oder hinuntergeschraubt 
werden können, weil der Wertbegriff stets den Zusammenhang möglicher 
Verwertung und Entwertung bei sich hat, ist jenen, die sich mit Karl Marx' 
Analyse der Warenwelt und der kapital istischen Gesellschaft beschäftigt 
haben, geläufig. Aber auch konservative und andere Seinsdenker, aber auch 
liberale Theoretiker haben die Logik des Wertbegriffs durchschaut.83 Er er
möglicht nämlich eine Strategie des Ausweichens gegenüber praxisrele
vanten Wahrheitsfragen (wie z. B. gegenüber den oben zitierten berühm-

" Vgl. zum Beispiel K. Bayertz - H. H. Holz (Hrsg.), Grundwerte-Diskussion. Der Streit 
um die geistigen Grundlagen der Demokratie (Kleine Bibliothek; 138), Köln 1978; C. Gor
schenek(Hrsg.), Grundwerte in Staat und Gesellschaft, München 31978; 0. Kimminich (Hrsg.), 
Was sind Grundwerte?. Zum Problem ihrer Inhalte und ihrer Begründung (Schriften der Ka
tholischen Akademie in Bayern; 80), Düsseldorf 1977; K. Lehmann, Art. ,,Grundwerte", in: 
Staatslexikon (hrsg. von der Görres-Gesellschaft), Bd. 2, Freiburg ' 1986, Sp. 1131-113 7; H. 
Schneider, ,,Grundwerte" - Eine Leerformel in Diskussion?, in: actio catho lica (Wien) H. 3 
(1978) 17-32. 

•
1 Martin Heidegger nennt den „Wert und das Werthafte" den „positivistischen Ersatz für 

das Metaphysische" und bezeichnet den „ Wert" als „die kraftlose und fadenscheinige Verhül
lung der platt und hintergrundlos gewordenen Gegenständlichkeit des Seienden" (M. Hei
degger, Holzwege, Frankfurt/M. ' 1963, 210 und 94). Helmut Kuhn meint: ,,Unerachtet ihrer 
w issenschaftlichen Ausdrucksform zeigt die Wertphilosophie die Symptome einer Auflösung 
des Gedankens der Vernunft. Die Vernunft ist nicht mehr das Licht, das den Weg erleuchtet. 
Statt dessen funkeln uns Irrwische entgegen: Wertgefühle, erschaute Wertwesenheiten, freie 
Wertsetzungen [ ... ]"; tatsächlich ist „Wert" der „üblich gewordene sterilste aller philosophi
schen Termini" (H. Kuhn, Das Sein und das Gute, München 1962, 151 und 184). Robert Spae
mann hat prägnant gezeigt, daß die moderne westliche Zivi I isation auf der Denk- und Lebens
form ( .. . 1 des funktionalen Äquivalententauschs" beruht, daß „zentrale B;griffe des Christen
tums in d_iese Denkform nicht übersetzbar sind"; er hat auch vermerkt, daß Heidegger „schon 
den Begriff des Wertes als die geheime Aufhebung des in ihm Gemeinten" bezeichnet habe, 
,,als Vorboten des Nihilismus" (R. Spaemann, Einsprüche. Christliche Reden (Sammlung Hori
zonte; N. F., 12), Einsiedeln 1977, 74 ff. und 41). 

'-".gl. ferne_r zum Beispiel J. Gebhardt, Die Werte. Zum Ursprung eines Schlüsselbegriffs der 
pol1t1sch-soz1alen Sprache der Gegenwart in der deutschen Philosophie des späten 19. Jahr
hunderts, in: R. Hofmann u. a. (Hrsg.), Anodos. Festschrift für Helmut Kuhn, Weinheim 1989, 
35 ff.; U. Matz, Rechtsgefühl und objektive Werte. Ein Beitrag zur Kritik des wertethischen 
Naturrechts (Münchener Studien zur Po litik; 6), München 1966, v. a. 15 ff. und 81 ff.; C. Schmitt 
- E. Jüngel - 5. Schelz, Die Tyrannei der Werte, Hamburg 1979; E. Voegelin, Die neue Wissen
schaft der Politik. Eine Einführung, München 1959, 30 ff. 
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n Fragen Kants, vor allem der Frage, was wir tun sollen, und was der 
~ensch ist), indem mögl iche Antworten von vornherein zu bloßen ,Mei
nungen' umgedeutet werden, deren Anerkennung Lust, deren Ab lehnung 
Unlust hervorruft, so daß der ,Geltungswert' dieser Meinungen mit ande
ren Vortei len und Nachteilen kommensurabel wird. Normativ relevante, 
praktisch maßgebende ,Einsichten', Gewissensüberzeugungen u. dgl. wer
den ,vermarktbar', indem sie als ,Werthaltungen' sozusagen zu ,ideellen 
Interessen' umgedeutet werden, die dann gegenüber anderen Interessen 
(etwa auch materiellen) aufgewogen oder ausgetauscht werden können -
wenn sie nicht überhaupt als Widerspiegelung oder Verschleierung mate
riel ler Interessen, als deren ,ideologischer Überbau' gelten. 

Ihnen gegenüber ist es dann sinnvoll, eine Haltung einzunehmen, die 
sich in Sätze bringen läßt w ie: ,,Was ist mir das wert?" oder: " Das kauf' 

ich D ir nicht ab! 1184 

Das werden viele, die den Wertbegriff unbedenklich verwenden, weil 
er 

11
zum Zentralbegriff der Diskussion menschlicher Ordnungsprobleme" 

geworden ist85, nicht vor Augen haben oder nicht wahrhaben wollen. Viel
leicht geht es ihnen gerade nicht um die Beliebigkeit subjektiver Schät
zungen, sondern umgekehrt um die Rückbindung des normativen Be
wußtseins an Unverfügbares. Zuweilen gewinnt man den Eindruck, als 
sollten Positionen des Naturrechts oder der Rechts- und Moraltheologie in 
moderner klingendem Sprachgewand zur Geltung gebracht werden. Daß 
dazu ihre Formul ierung als ,Wertfragen' oder ,Wertpositionen' denkbar 
ungeeignet ist, wird nicht wahrgenommen.86 

5.3 Das hängt auch damit zusammen, daß die öffentliche Erörterung ent
sprechender Probleme in der westlichen ,wissenschaftlichen Z ivil isation' 
kaum mehr im Rahmen überkommener philosophischer oder gar theolo-

" Das grundlegende Deutungsmuster ist dann das utilitaristische, wie es z. B: bei Jeremy 
Bentham entwickelt w ird; vgl. dazu den Beitrag über Bentham von M. Weber, in: M. Hen
ningsen (Hrsg.), Vom Nationalstaat zum Empire, München 1980, 91 ff. sowie M. Hereth, Frei
heit, Politik und Okonomie (Serie Piper; 87), München 1974. 

" }. Gebhardt, a. a. 0 . (Anm. 83) 36. 
86 Daß die Annahme, man könne dem auf Grund der Bestimmung eines ,höchsten Wertes' 

oder durch ein ,objektives Wertsystem' bzw. eine ,Wertehierarchie' entrinnen (also, mit den 
Begriffen Kants zu reden, etwa die Würde in die Werteordnung als_oberste Spitze h_ineinz.~
nehmen), fragwürdig ist, zeigt zum Beispiel N . Luhmann, Zweckbegriff und Systemrat1onalitat. 
Über die Funktion von Zwecken in sozialen Systemen (Suhrkamp-Taschenbuch Wissenschaft; 
12), Frankfurt/M . 1973, 36 ff. Werteordnungen erfordern „geradezu einen elastischen Oppor
tunismus" (S. 40). 
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gischer Begriffsfelder stattfindet, sondern häufiger in der Verwendung von 
Redeweisen und Deutungsmustern der herrschenden Sozialwissenschaft.01 
Sie ist von einigen sprachregelnden Weichenstellungen bestimmt, die es 
verdien.en, zum Bewußtsein gebracht zu werden.88 

Die entsprechenden Redeweisen bringen nämlich erheb! iche forschungs
und explikationsstrategische Vorteile für die Entwicklung einer erklären
den (also an naturwissenschaftlichen Erkenntniszielen orientierten) Theo
rie des menschlichen Verhaltens und des Funktionierens sozialer lnterak
tionszusammenhänge mit sich. Aber je mehr sie das Denken über die 
menschliche und gesellschaftliche Realität prägen, desto bedenklicher sind 
die Folgen für das menschliche Selbstverständnis und für die Politik. 

Max Weber, der (auch in bezug auf Nordamerika) einflußreichste Sozio
loge des frühen 20. Jahrhunderts, hat den ,Wertbezug' der Kulturwissen
schaften maßgeblich charakterisiert: Wir al le 11glauben" an die „Geltung 
letzter und höchster Wertideen", in deren Licht ein 11endlicher Ausschnitt 
aus der sinnlosen Unendlichkeit des Weltgeschehens" mit 11Sinn und Bedeu
tung bedacht" w ird. ,,[ ... ] ohne die Wertideen des Forschers gäbe es kein 
Prinzip der Stoffauswahl [ ... ] ."89 

Der einflußreichste amerikanische Soziologe dieses Jahrhunderts, Talcott 
Parsons, überträgt diesen Grundgedanken, der bei Weber die Real itäts
rekonstruktion des Wissenschaftlers betrifft, auf die Realitätserfahrung des 
Menschen in seiner Lebenswelt: Was Menschen als w ichtig und bedeutsam 
wahrnehmen oder setzen, wird unter dem Titel ,Werte' rubriziert. 

Max Weber sprach noch von „Wertideen", was andeutet, daß er die Urn
funktionierung von sinngebenden Leitprinzipien, Vorstellungen, Symbol
konfigurationen usw. zu bloßen ,Werten ' (nämlich Präferenzindikatoren) 
noch als bedenkl ich empfand. Gleichwohl hielt er „Wertüberzeugungen" 
und Kulturideen nicht für „wahrheitsfähig"; eben deshalb übernahm er von 
seinen erkenntnistheoretischen Gewährsleuten die schroffe Alternative 
zwischen „Tatsachen-" und „Werturteilen" und hielt letzte für irrational, 
subjektiv und al lenfalls für kulturspezifisch intersubjektiv. 

87 Dazu: M. Bock, Soziologie als Grundlage des Wirklichkeitsverständnisses. Zur Entste
hung des modernen Weltbildes, Stuttgart 1980. 

„ Das folgende im Anschluß an H. Schneider, Anmerkungen zum Problem der politischen 
Kultur, in: H. Feichtlbauer - W. Girkinger - A. Klose (Hrsg.), Zwischenrufe. Wort ergreifen, 
Schweigen brechen, Taten setzen in Kirche und Gesellschaft. Festschrift zum 60. Geburtstag 
von Eduard Ploier, Linz 1990, 154 ff.; dort auch die Nachweise im einzelnen. 

89 M. Weber, Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre, hrsg. v.}. Winckelmann, Tübin
gen ' 1968, 180. 182. 213. 
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Parsons geht einen Schri tt weiter: Er will menschl iches Handeln kausal 
erklären, indem er es auf Bestimmungsfaktoren zurückführt, und es geht ihm 
darum, auch Sinnorientierungen, motivierende ,Ideen' usw. als solche kausal 
wirksame Bestimmungsfaktoren zu erfassen. Eben dazu interpretiert er sie 
als ,Werte', d. h. er bringt sie in den Horizont von Präferenzordnungen, 
macht sie zu Bestimmungsgründen einer Vorzugswahl, und so lassen sie 
sich auf eine Skala des relativen Motivationsgewichts projizieren.90 Sie werden 
als Faktoren derVerhaltensdetermination genommen. Ideelle Orientierungen 
werden als meßbare Kräfte aufgefaßt, die die Neigung zu bestimmten Ver
haltensweisen mehr oder wen iger-womöglich quantifizierbar-verstärken 
oder abschwächen. ,Ku ltu rgehalte', ,Ideen', ,Überzeugungen' werden als 
Beeinflussungsfaktoren des Handelns begriffen, die die Chance des Auftretens 
bestimmter Verhaltensweisen vergrößern oder vermindern. Also: Sinnunter
stellungen, ,mora lische Gefühle' (erinnern wir uns an Kants Aussagen hier
über) werden zunächst zu Indikatoren der Verhaltensdisposition umfunk
tioniert, und dann wird über diese so geredet, als würden sie das Handeln 
menschl icher Personen anleiten . 

Zu welch seltsamen Betrachtungsweisen die Reifizierung des Präferenz
indikators ,Wert' führt, kann man im Blick auf das folgende Zitat erkennen, 
das aus einem recht bekannten Buch eines Parsonianers entnommen ist9' : 

Werte sind sowohl Erklärungen einer sozialen Situation (ob die Er
klä~u ng kausal oder mythisch ist, tut nichts zur Sache) als auch Maßstäbe 
eines Handelns, das geeignet ist, eine gewünschte (hoch bewertete) Auf
lösung oder Bewältigung einer Situation herbeizuführen. Sie erklären zum 
Beispiel, warum ein kastenloser H indu (ein ,Unberührbarer') d ie verach
teten Arbeiten verrichten muß, die ihm in der indischen Arbeitstei lung zu
gewiesen si~d (er hat in einer früheren Inkarnation ein Verbrechen be
gangen); und sie sagen ihm auf abstra kte Weise, wie er sich in seiner jet
zigen Stellung verhalten sol l (sein Los hinnehmen) und sich damit den Weg 
zu einem besseren Status in einer späteren Inkarnation bereiten [ ... ]" . 

90 Dies wird in der modernen Soziologie ganz allgemein so gehandhabt; nur manchmal 
wird noch der Bezug zu subjektiven Begründungsgesichtspunkten mitgedacht, aber für das 
wissenschaftliche Operieren ist das unbeachtlich. Vgl. statt vieler etwa N. Luhmann: ,,Werte 
sind allgemeine, einzeln symbolisierte Gesichtspunkte des Vorzieh_ens von Z~ständen oder 
Ereignissen", in: ders., Soziale Systeme. Grundriß emer al lg~meme~ Theorie (S_uhrkamp 
Taschenbuch Wissenschaft; 666), Frankfurt/M. 1987, 433. Zahlreiche weitere Def1111t1onen des 
Begriffs, die das belegen bei: R. Lautmann, Wert und Norm. Begriffsanalysen für die Soziolo
gie (Dortmunder Schriften für Sozialforschung; 3 7), Köln u. a. 1969. 

" Ch. Johnson, Revolutionstheorie (Revolutionary Change, 1966), Köln 1971, 36. 
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Tatsächlich ,sagen' natürlich Werte (so wie sie sozialw issenschaftlich de
finiert werden, nämlich als Präferenzindikatoren) gar nichts - sie sind auch 
als solche „grundsätzlich indiskutabel"92 

-, und erst recht geben sie keine 
Erklärungen im Sinne von Antworten auf die Frage, warum und um welcher 
Leitvorstellungen w illen jemand eine bestimmte Handlungsweise für sinn
voll hält. Nur wer die Vorstellungen, die in der Hindu-Gesellschaft über 
den Sinn des menschlichen Lebens, über die Abfolge und Inkarnationen 
über die Auswirkung bestimmter Handlungsweisen auf das Schicksal nach 
dem Tode, über die Voraussetzungen und Konsequenzen des Kastensystems 
usw. sich oder anderen verständlich machen kann, ist imstande, das zu 
,erklären', was hier, Werte' angeblich ,sagen', w ie wenn sie Texte oder gar 
sprachfähige Wesen wären. 

Die Umfunktionierung entsprechender Vorstellungen, Überzeugungen, 
Bestandteilen von ,Sinnwelten - universes of meanings' zu ,Werten' nimmt 
ihnen den inhaltlichen Sinn, kraft dessen sie einer vernünftigen Ausein
andersetzung zugängl ich wären. 

Dadurch, daß die entsprechende Sichtweise das in Politik und Gesell
schaft herrschende Grundverständnis ,kultureller' (und ,geistiger') Probleme 
weitgehend bestimmt, ist es dann auch möglich, Glaubenshaltungen, Phi
losophien, Gewissensüberzeugungen u. dgl. als grundsätzlich gleichartige 
,Wertsysteme' zu betrachten und auch irgendwelche Ordnungen von ,Rech
ten' und ,Pflichten' als Ausfluß von solchen anzusehen, die irgendwem auf 
Grund seines eigenen ,Wertsytems' unterschiedlich schätzungswürdig er
scheinen mögen - je nach seiner ,Neigung', wie Kant sagen würde. 

5.4 Was sich für das Menschenbild als Richtmaß für die Ordnung des Zu
sammenlebens ergibt, wenn man die Implikationen der von HannahArendt 

am Beisp iel der Theorie von Hobbes gezeigten Umfunktionierung von 
Ideen, Gewissensüberzeugungen, Tugendkonzeptionen, Rechts- und Pflicht
vorstellungen usw. zu , Werten' konsequent ernst nimmt, kann man bei
spielhaft an den Darlegungen eines repräsentativen amerikanischen Phi
losophen der Gegenwart erkennen93

: Richard Rorty meint, man könne sich 
sinnvollerweise nur an subjektiven, in aller Regel „ethnozentrisch" ak-

92 
/. Habermas, Dogmatismus, Vernunft und Entscheidung - Zu Theorie und Praxis in der 

verwissenschaftlichten Zivi lisation, in: ders., Theorie und Praxis, Neuwied u. a. 1963, 231-257, 
hier: 242, siehe auch 243. 249. 247. 

" Als Beleg für seine Reputation vgl. etwa: /. Habermas, Rortys patriotischer Traktat in: 
Süddeutsche Zeitung (München), Ausg. v. 27./28. Februar 1999, 13. ' 
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zeptierten Werten orientieren; Objektivität sei eine Illusion; wir sollten 
Sch luß machen" mit 11der Formul ierung von Theorien der ,Wahrheit' oder 

der ,Erkenntnis'", die uns suggerieren, wir könnten der Relativität der Ethno
zentrismen entrinnen. Auch gelte es, die Vorstellung zu verabschieden, es 
gebe in uns 11ein Etwas - das Wesen des Menschen, das Gewissen-, das 
mehr ist als das Ergebnis der historisch bedingten Sozialisierung und idio
synkratischer Umstände", weil wir einsehen müsse~.' ,,daß das Ich kein Zen
trum hat".94 Der Autor macht kein Hehl aus seiner Uberzeugung, daß seine 
,,Philosophie" die eigene Kultur, in Gedanken gefaßt, wiedergibt, insbe
sondere was die 11Beziehung zwischen Pragmatismus und amerikanischer 
Kultur und Politik" betrifft.9s Objektivität sei allenfalls ethnozentrische lnter
subjektivitä t, für jeden Pragmatisten sei das Prädikat 11wahr" led igl ich ein 
Ausdruck der Empfehlung% (der Neigungsgemäßheit, würde Kant sagen); 
die seit Platon für die Phi losophie grundlegende Unterscheidung zwischen 
Wissen und Meinung in bezug auf das, was uns wichtig ist und was wir tun 
sollen, sollte aufgegeben werden; der Pragmatist 11meint, über die Wahrheit 
gebe es nichts weiter zu sagen, als daß jeder von uns diejenigen Überzeu
gungen als wahre empfehlen wi rd, an die zu glauben er für gut befindet".97 

Allerdings kann man auch meinen, unser Denken sei durch )nstitutional i
sierte Normen" bestimmt, aber für deren Wahrheit gebe es keine Kriterien: 

II Wenn man zu einer bestimmten Zeit an einem bestimmten Ort nicht an 
bestimmte Dinge glaubt, muß man es wahrscheinlich büßen"98

; schon 
Nietzsche habe verlangt, w ir müßten uns mit dem Gedanken abfinden, die 
Wahrheit sei nichts als 11ein beweg! iches Heer von Metaphern, Metonymien, 
Anthropomorphismen [ ... ], die, poetisch und rhetorisch gesteigert, übertragen, 
geschmückt wurden und die nach langem Gebrauch einem Volke fest, kano
nisch und verbindl ich dünken".99 

Mit Paul Feyerabend meint Rorty, wir sol lten uns der Metapher entledigen, 

11das menschl iche Tun überhaupt" (und insbesondere die Forschung) sei etwas 
Konvergierendes - nein, es ist vielmehr „etwas Wucherndes"; w ir sollten uns 
also 

11
von den Motiven [ ... ] befreien, die einst zur Annahme von Göttern führ-

.. R. Rorty, Solidarität oder Objektivität?. Drei philosophische Essays (Universal-Bibilio-
thek; 85 13), Stuttgart 1988, 5 f. 

., A. a. 0. (Anm. 94) 7. 
96 A. a. 0. (Anm. 94) 15. 
" A. a. 0. (Anm. 94) 16. 
" A. a. 0 . (Anm. 94) 18 und 20 f. 
99 A. a. 0. (Anm. 94) 30. 
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ten." '00 Freud habe gezeigt, daß Hume recht hatte, als er meinte: 11 Die Ver
nunft ist die Sklavin der Leidenschaften und sol lte ihre Sklavin sein".101 

Unsere Seele ist so etwas wie ein Miteinander von Quasi-Personen mit 
je ihren ,Weltanschauungen' und Neigungen, und das bedeute die ,Ver
menschlichung' dessen, 11was die platonische Tradition für tierische Triebe 
hielt", aber auch dessen, was früher 11als göttl iche Inspirat ion galt" .102 Das 
Gewissen, als Inbegriff von 11 Erinnerungen an idiosynkratische Ereignisse11103, 
w ird zu einer von mehreren Geschichten über unsere innere Verfassung (es 
gibt mindestens drei: die vom Es, vom Über-Ich und vom Ich), und keine 
von ihnen verd ient Bevorzugung. Freud hat die 11 herkömmli che Vorstellung 
von einer hierarchisch gegliederten menschlichen Natur" revidiert, und so 
ist es nur empfehlenswert, 11daß man vom Drang zu r Läuterung abläßt[ ... ] 
und eine ,Toleranz gegenüber Ambigu itäten' entwickelt [ .. . ] .11104 Selbstkul
tivierung kann entweder im Sinn Platons das Streben nach Läuterung be
deuten oder das 11ästheti sche Leben", wie es Kierkegaard kritisch beurteilt 
hat: getragen von dem Wunsch nach Selbst-Erweiterung, also danach, 
)mmer mehr Möglichkeiten in sich aufzunehmen [ ... ], sich ganz und gar 
der Neugierde hinzugeben [ ... ]"; dank Freud seien w ir fäh ig, 11 uns selbst 
nicht mehr als mehr oder wen iger gelungene Exemplare eines gemeinsa
men menschlichen Wesens zu sehen, sondern als etwas Mittelpunktloses, 
als Zufallsgruppierungen kontingenter und idiosynkratischer Bedürfn isse", 
ohne daß w ir uns einreden müßten, 11die spezifisch moral ischen Forde
rungen [ ... ] hätten Vorrang vor allen anderen.11 105 

So sol lte man 11Fortschritt" als 11eine Mögl ichkeit" denken, )nteressantere 
Dinge zu tun und interessantere Personen zu sein" 106

, nicht aber als Wachs
tum und Stärkung der Vernunft; Demokratie sei eine schätzenswerte Sache, 
aber Versuche, sie 11auf mehr zu gründen als die erfreulichen Zufäl ligkeiten 
der jüngsten Entwicklung", seien fragwürdig'07

, und ebenso 11der Gedanke, 
die Zugehörigkeit zu unserer biologischen Art bringe gewisse ,Rechte' mit 
sich", was von den Verfechtern dieser These mit der für Rorty abwegigen Auf-

100 A. a. 0. (Anm. 94) 23. 
101 A. a. 0. (Anm. 94) 49. 
102 A. a. 0. (Anm. 94) 50. 
101 A. a. 0. (Anm. 94) 61 . 
104 A. a. 0. (Anm. 94) 50 f. 
105 A. a. 0. (Anm. 94) 55. 57. 
106 A. a. 0 . (Anm. 94) 23. 
10

' A. a. 0. (Anm. 94) 8; Rorty kritisiert mit diesem Hinweis den ,Fundamentalismus' von 
Jürgen Habermas, der sich in seinem Streben nach ,allgemeingültigen' Aussagen bekunde. 
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fassung begründet w ird, daß 11mit den biologischen Ähnlichkeiten der Besitz 
von etwas Nichtbiologischem einhergeht, was unsere Art mit einer nicht
mensch lichen Realität verbindet". - Derartiges vermittle "metaphysischen 
Trost" - aber auch das sei ein ,,Ethnozentrismus". 108 Was als 11rational" oder 
fanatisch" (als anerkennenswert oder als nichtswürdig) gilt, richtet sich " nach 

// 

der Gruppe, vor der man sich rechtfertigen zu müssen meint [ ... ]. Für die 
pragmatistische Gesellschaftstheorie ist die Frage, ob die Rechtfertigungs
möglichkeiten vor der Gemeinschaft, mit der man sich identi fiz iert, Wahr
heit impliziert, sch licht belanglos.11 109 So hat die liberale Demokratie, als der 
Inbegriff der in unserer ethnozentrischen Kultur herrschenden Normen und 
Meinungen, den Vorrang vor der Philosophie.110 

5.5 
11
Sapienti sat" -die zitierten Aussagen sollten genügen. Wer die phi lo

sophische und die christliche Tradition auch nur ein wenig kennt, der kann 
nur mit Beklemmung feststel len, w ie unmißverständli ch und radikal d ie 

Sinngehalte dieser Tradition hier negiert werden. 
Immanuel Kant meinte seinerzeit, d ie Orientierung ausschl ießl ich an dem, 

was uns reiz- und lustvoll, angenehm und glücksvermehrend erscheint, sei 

11
pathologisch". Das gelte sogar für jene Einstellung, in der man seine Pflichten 

erfüll t, wei l man daraufhin irgendwelche Befriedigungen erhofft. Wenn je
doch 

11
Eudämonie (das Glückseligkeitspri nzip) statt der Eleutheronomie (des 

Freiheitsprinzips der inneren Gesetzgebung) zum Grundsatz aufgestel lt w ird, 
so ist die Folge davon Euthanasie (der sanfte Tod) aller Moral."111 Kant betont, 
daß das moral ische Gefühl jedem Menschen eigen ist (was freilich seine Ver

kümmerung nicht ausschließt). 
Auch zufolge der christl ichen Lehre gehört es zur ontologischen Verfas

sung des Menschen, daß er sich auf ein über alle Wertordnungen hinaus
gehendes Gutes hin ausrichtet (das Streben nach der Gottesschau gehört für 
Thomas von Aquin zu den ,inclinationes natura/es'). 

Immerhin hat man aber innerhalb der christlichen Theologie unserer Zeit 
ernsthaft die Frage aufgeworfen, ob d ie Menschheit sich zurückentwickeln 
könnte „in eine Herde intel ligenterTiere, die, ohne sich selbst überantwortet 

zu sein, nur von sich selbst weg leben."112 

108 A. a. O. (Anm. 94) 28 f. 
109 A. a. 0. (Anm. 94) 85. 
110 A. a. O. (Anm. 94) 82 ff. 
111 A. a. O. (Anm. 40) 506. 
112 K. Rahner, Schriften zur Theologie, Bd. 8, Einsiedeln u. a. 1967, 294. 
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Gläubige Christen mögen sich angesichts dessen zu beten gedrängt 
fühlen: 11 Emitte Spiritum tuum et creabuntur, et renovabis faciem terrae _ 
Herr, sende Deinen Geist aus, und al les wird neu geschaffen werden, und 
Du wirst das Angesicht der Erde erneuern". Sie werden sich überlegen 
müssen, was man zur Bewältigung dieser Gefahr tun kann. Und sie sol l
ten das gemeinsam mit all en anderen Menschen tun, denen es ein Anlie
gen ist, daß sich der Mensch seiner Würde würdig erweist (wei l sonst der 
Sinn für die Menschenwürde kraftlos wird und schwindet). 

6. Eine Schlußbemerkung 

Zur Aufgabe der menschlichen Selbstbesinnung gehört auch die Verge
wisserung über die Begriffe, die man in der Diskussion über das Verständn is 
des Menschen und über die Ordnung des Zusammenlebens verwendet. 
Wie gesagt: nicht selten wird heute in programmatischen Aussagen posi
tiv von ,Werten' gesprochen, und zwar in der Absicht, auf Forderungen 
der Vernunft oder auf unbedingte Verbindlichkeiten hinzuweisen: ,Wert
orientierte Politik' soll im Kontext dieses Sprachgebrauchs zum Beispiel eine 
Politik sein, die sich nicht im bloßen Ringen um Macht erschöpft, sondern 
von der unbedingten Anerkennung der Menschenwürde und von daraus 
ableitbaren Erfordernissen leiten läßt. Ob diese Redeweise dem eigentlich 
Gemeinten gerecht wird oder womöglich von ihm wegführt, das soll te hier 
erwogen werden. 

Aber in W irklichkeit ist d ie Frage nach den Redeweisen nicht die w ich
tigste. W ichtiger sind die Erfahru ngen und die Einsichten, die für die Ord
nung des Zusammenlebens maßgeb li ch sein müssen, wenn diese Ordung 
menschenwürdig und gerecht gestaltet sein so ll. 

Manche, ja vielleicht die wichtigsten dieser Erfahrungen und Einsich
ten sind den Menschen schon vor langer Zeit gegeben worden, und w ir 
können sie in den Hei ligen Schriften unserer Religion finden, aber auch 
Werke bedeutender Denker und D ichter können uns bei der Vergewisse
rung darüber hilfreich sein. 

Wahrscheinl ich wi rd es immer w ieder nötig sein, diese Erfahrungen und 
Einsichten so zu meditieren und in Worte zu fassen, daß ihr Gehalt nicht 
verlorengeht. 

Nicht weniger nötig ist es, daß man wahrnimmt, was der gerechten O rd
nung des menschlichen Zusammenlebens in der konkreten und erlebten 
Realität w iderspricht, und daß man - wie es die Konzilsväter des Zweiten 
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Vatikanums formu lierten - 11gegen jedwede gesellschaftliche oder poli t i
sche Verknechtung entschieden ankämpft" .113 Auch darin kommt das W is
sen von der Verfassung, von der Aufgabe und von der Bestimmung des 
Menschen zum Ausdruck, womöglich überzeugender als im b loßen Ge

dankenaustausch darüber. 

"' zweites vatikanisches Konzil, Pastorale Konstitution über die Ki rche in der Welt von 
heute „Gaudium et spes'~ Art. 29. 
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Anfragen und Gesprächsbeiträge 

Menschsein im Taskhiri Für seinen wissenschaftlichen, geschichtlich 
Anruf Gottes und philosophisch fundierten Beitrag spreche ich Pro-

fessor Schneider hohe Anerkennung und Dank aus. In 
~inem ersten Teil möchte ich in mehrfacher Hinsicht auf seine Ausführungen 
uber Thomas von Aquin zurückkommen, die vielfältige Assoziationen zu 
unseren koranischen Vorstellungen ausgelöst haben. 
Da ist fürs erste die Vorstel lung vom Menschen als eines Wesens im Spannungs
feld v?n ,l~h' un? ,Du', von Gott und Mensch; in welchem Spannungsfeld 
zugleich ein Zueinander in Liebe bestehen kann, durch das dem Menschen 
göttliche Eigenschaften zuteil werden. Diese Zweidimensionalität des Men
schen tritt uns im Koran vor allem da entgegen, wo Gott den Propheten des 
Islams anspricht und ihm sagt: ,,Sprich! " (Koran 2,80 u. ö.), ,,Lies!" (Koran 
96, 1.3; vgl. 16,98; 17,45 .106; 87,6); oder ihn auffordert: ,,Stehe nachts zum 
Gebet auf!" (Koran 73,2 ) und ihm gebietet: ,,0 Gesandter, achte darauf, daß 
du Unsere Worte den Menschen richtig mitteilst!" (Koran 5,67). 
So wird deutlich, daß es im Menschsein einerseits um eine unverwechsel
bare Zweiheit geht - um ein reines Gegenüber von Gott und Mensch, wobei 
?er Prophet als objektive Verkörperung der Menschheit überhaupt anzusehen 
1st. Andersei~s gibt es eine Art von Göttl ichkeit des Menschen, die bis zur 
Stufe der Einswerdung von Mensch und Gott geht. Wenn Professor Schneider 
von einem Eintreten der göttlichen Vernunft in die Gedanken des Menschen 
spricht, so findet sich diese Auffassung in einer bestimmten Weise auch im 
Koran, wenn dort von Menschen gesprochen wird, die durch Gott belehrt 
mit ihrem Gott eins geworden sind, rabbäniyün (vgl. Koran 3,79) . 

angeborene Eine andere Vorstellung, auf die Professor Schneider 
und erworbene hingewiesen hat - der Unterschied zwischen der dem 
Würde Menschen mit seiner Natur angeborenen Würde und 

einer vom Menschen persönlich erworbenen Würde 
findet sich gleichfalls im Koran ausgesprochen, wenn es dort heißt: ,, In 
Wahrheit haben wir den Menschen Würde geschenkt. " (Koran 17,70) und 
zugleich gesagt wird: ,,Der Angesehenste von euch bei Gott, das ist der 
Gottesfürchtigste von euch." (Koran 49, 13). 

Gedenken Ein weiterer Gedanke, der im Referat vorgebracht 
Gottes gibt dem wurde, war der, daß das Gedenken Gottes, dikr, dem 
Leben Sinn Leben der Menschen Sinn gibt. Er findet sich im Koran 

in ganz ähnlicher Weise, wenn es dort heißt: ,, Im Ge-
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denken Gottes beruhigen sich die Herzen." (Koran 13,28). 

G f
„h d Andere koranischeAussagen sprechen vom Menschen 

ott u rt en 1 . W d . . L b h s· 1· h a s einem esen, as in seinem e en nac 1tt 1c -
Menschen in 

keit strebt. Das moralische Streben des Menschen ent
seine Freiheit 

springt demnach seinem Inneren und bedeutet keines
wegs eine Einschränkung seiner Freiheit. So heißt es an einer Stelle: ,,Wir 
haben ihn den (rechten) Weg geführt [ ... ]. " (Sure 76,3). Dies bedeutet, daß 
Gott ihn in seinem Inneren berührt. Am Menschen liegt es nun, den gött
lichen Gaben gegenüber dankbar zu sein; er kann sich jedoch auch den 
Geboten Gottes widersetzen. 

Unantastbarkeit 
eines Gläubigen 
übertrifft die des 
Gotteshauses 

Schl ießlich möchte ich im Anschluß an das Gehörte 
noch auf einen anderen Punkt zu sprechen kommen, 
der zeigt, w ie sehr Thomas von Aquin von den reli
giösen Lehren erfü ll t war und daß sich von da aus eine 
natürliche Entsprechung zu den anderen religiösen 

Lehren, insbesondere zu den islamischen erkennen läßt: Es ist der Um
stand, daß die Nichtbeachtung der Unantastbarkeit (/:wrma) des Menschen 
eine Verletzung der Unantastbarkeit Gottes bedeutet. Grund dafür ist, daß 
auch nach islamischer Anschauung die Unantastbarkeit eines Gläubigen 
die Unantastbarkeit des Gotteshauses [d. i. der Ka'ba] übertrifft. Die Un
verletzl ichkeit eines gläubigen Menschen ist also noch höher einzuschätzen 
als die Unverletzlichkeit des Hauses Gottes, wohin sich die Gläubigen bei 
ihren Gebeten richten. 

die Freiheit des Im zweiten Tei l meiner Wortmeldung möchte ich mich 
Menschen auf Kant beziehen. Er liebt die Freiheit und zugleich 

weiß er um das Gesetz. Doch ist Kant so sehr von der 
und Gottes Recht 
über ihn 

Freiheit begeistert, daß er behauptet, niemand könne 
dem Anderen sein Glück aufzwingen. Aber, wer ist die

ser ,Niemand'? Wird darunter das menschliche Individuum verstanden, 
könnte man viel leicht sagen, daß kein Mensch berechtigt ist, einem an
deren sein Glück aufzuzw ingen. Doch ist es Gott, der in seiner Göttl ich
keit das al leinige Recht über den Menschen hat, ein wahres Recht über 
das Wesen des Menschen. Und die Menschen müssen sich als Unterta
nen - um diesem Recht Gottes über sie zu entsprechen - auf den Weg der 
Vol lkommenheit machen. Hier bekommt nun ,Freiheit' als Freiheit Gott 
gegenüber keinen Sinn mehr. Denn die Freiheit des Menschen Gott ge
genüber bedeutet die Zerstörung des Menschen. Professor Mohammad 
Taqi }a 'fari pflegte in diesem Zusammenhang nicht einfach von Freiheit 
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zu sprechen, sondern von einer ,vernünftigen Freiheit', und d ies meint jene 
Freiheit, die sich im richtigen Rahmen bewegt. 

Menschenwürde Schneider Parallelen zwischen christlichen und islami
schen Auffassungen sind sicher nicht verwunderli ch; 
allein, wenn man in Rechnung stel lt, daß Thomas von 
Aquin bekanntlich Aristoteles über den lateinischen 
Averro ismus, über eine muslimische Vermittlung also 

vor aller mög
lichen Leistung 
des Einzelnen 

kennengelernt hat. Ungeachtet v ieler Gemeinsamkeiten gibt es jedoch auch 
Untersch iede. So sind, was das Verständnis der menschlichen W ürde an
belangt, nach christlicherVorstellung zwei Dimensionen der gottgegebenen 
W ürde des Menschen noch vor al ler Tugendbewährung des Einzelnen zu 
beachten: die Dimension der Schöpfung und jene der Erlösung, w ie es in 
dem alten Gebet der Christen zum Ausdruck kommt, das mit den Worten 
beginnt: ,,Deus, qui humanae substantiae dignitatem mirabiliter condidisti, 
et mirabilius reformasti - Gott, der du die Würde des Menschen wunderbar 
erschaffen und noch w underbarer erneuert hast". Die Tatsache, daß sie die 
Würde des Menschen in dieser zweifachen Weise grundgelegt sehen, mahnt 
Christen, nie zu vergessen, daß dem Menschen eine grundlegende W ürde 
zukommt vor allen Graden einer zusätzlichen Würde, die jemand allenfalls 
durch eigene Leistungen oder Tugenden erwerben kann. Verständlich, daß 
daher in unserer Tradition große Bedenken bestehen, die Menschenwürde 
eines bestimmten M enschen an dessen persönliche Qualitäten und Leistun
gen zu binden. Selbst der Geringste, und daher auch der Behinderte, der 
zum vernünftigen Denken nicht Fähige, ja der noch nicht geborene Mensch, 
der noch keinerl ei Verdienste erworben oder irgendwelche Leistungen vol l
bringen konnte, hat eine Menschenwürde und verdient Achtung. 

Daß es w ichtig ist für den Menschen, sich selbst zu fin 
den und ruhig zu werden, wenn er an Gott denkt und 

ruhe gehören in 
dieser Weltzeit betet, ist ein Gedanke, dem ich dankbar zustimme. Die 

Ruhe und Un-

christliche Tradition räumt freilich auch der Unruhe in 
zusammen 

dieser Weltzeit einen gebührenden Platz ein, w ie dies 
in dem bekannten Wort des Bischofs von H ippo Augustinus (gest. 430) 
zum Ausdruck kommt, w enn er von dem „cor inquietum" spricht, von dem 
,,unruhigen Herzen", das erst in Gott selbst seine vollkommene Ruhe fin
det (Confessiones 1, 1 ). Unruhe in dieser Welt gehört demnach zu unse
rem Leben. Wie könnte es auch anders sein angesichts der Unvollkom
menheiten und Ungerechtigkeiten in unserer Welt? Müssen wir uns da
durch nicht erregt und zutiefst beunruhigt fühlen? Daß man trotzdem einen 
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festen Standpunkt im Glauben haben kann, der einem Sicherheit und in 
einem bestimmten Sinne auch eine unerschütterliche Ruhe gibt, liegt auf 
einer anderen Ebene. Beides gehört, wie ich meine, zusammen. 

den Menschen 
nicht zu seinem 
Glück zwingen 

Was Kant betrifft, so sagt er ja auch, daß mir nicht nur 
der gestirnte H immel über mir, sondern auch das Ge
setz in mir sagt, wozu ich bestimmt bin und was mein 
Auftrag ist. Und wei l dahinter kein Zwang steht, gibt es 

in der chri stl ichen Tradition ja auch die Vorstellung, daß einmal am Ende 
aller Zeiten d ie Vollendung des Menschen nicht im Zeichen einer bestimmten 
Untertanenrol le stehen werde, sondern eines „conregnare cum Deo" -eines 
Gestaltens der Wirkl ichkeit in der Teilhabe an Gottes Machtvollkommen
heit. Wovor der Mensch jedoch Furcht haben muß und was es zu meiden 
gil t, das ist die Neigung, anderen seine eigenen Glückseligkeitsvorstel lun
gen aufzuzwingen. Spricht Kant in diesem Zusammenhang von ,Glücksei ig
kei t', so meint er, was Menschen sich an irdischen Dingen wünschen, was 
sie zur Befriedigung ihrer Bedürfn isse anstreben. Solange es sich dabei nicht 
um offenkundig unsittliche Neigungen handelt, soll man ihnen in dieser 
Hinsicht nichts aufzwingen und nichts vorschreiben, ja man sol l sie in ihrem 
eigenen, persönlichen Streben unterstützen, weil sie auf diese Weise als 
Menschen wachsen können und dadurch möglicherweise auch ihre Fähig
kei ten gestärkt werden, dem Willen Gottes zu entsprechen. 

h 
. Khoury Ein Wort zu dem, was unter dem Begriff ,Wert' 

Wert- auc ein d d k D · b k 1· h · . B "ff verstan en wer en ann: as 1st e annt 1c zum einen, 
normativer egn d ·· 1· h E. h"" d E. 1 was man er person 1c en insc atzung es inze nen 
überlassen w i ll, wei l dem Einen in einem sehr subjektiven Sinne dieses 
wertvoll ist, dem Anderen aber jenes. Mit dem Begriff können jedoch auch 
die Grundlagen und d ie Legitimierung von bindenden Normen gemeint 
sein, von verpfl ich tenden Geboten, d ie gerade nicht im Belieben des Ein
zelnen stehen. 

das Gesetz Gottes 
Kam Professor Schneider in seinem Referat auf den Un
terschied zwischen Moralität und Legalität zu spre-
chen, so geht es dabei auch um die Frage, ob vom Staat 
erlassene Gesetze das richtige Instrument sind, von den 

ist eines - seine 
Handhabung 
durch den Men-
sehen ein anderes Bürgern die Einhaltung des Gesetzes Gottes einzufor-

dern. Ayatollah Taskhiri hatte in seinem Gesprächs
beitrag die wichtige Feststellung gemacht, daß das Gesetz Gottes, das das 
Glück des Menschen w i ll, keine Vergewaltigung der Freiheit mit sich brin
gen könne, ja daß es eventuel l d ie Freiheit des Menschen erst in Wahrheit 
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ermögl iche. Unsere Frage bezieht sich jedoch nicht so sehr auf das Ge
setz Gottes als auf die Handhabung dieses Gesetzes durch die Menschen, 
näherhin durch die Herrschenden: Haben diese das Recht, den Menschen 
zu seinem Glück zu zwingen, das Gott für ihn wi ll? 

Sch ließlich zur Aussage des Referates, daß die Einhai-
das ,Sittengesetz' h h 

tung der Gesetze der Freiheit des Mensc en an eimge
und die Freiheit 

stellt ist, sowe it das Sittengesetz dafür Spielraum läßt. 
des Menschen 

Ist mit diesem Begriff ,Sittengesetz' w ieder das gemeint, 
was die Muslime ,das Gesetz Gottes' nennen? Dann wäre die Freiheit des 
Menschen auch w ieder ausgeschaltet, wo das Sittengesetz keine Spielräume 
zuläßt. 

religiöse Grund
lagen für Rechte 
und Pflichten im 
Christentum? 

Gordji Die Ausführungen von Professor Schneider 
können, so meine ich, ohne weiteres auch von Mus
limen akzeptiert werden. Was ich davon profitiert habe, 
ist die Feststellung, daß der christliche Glaube nur eine 
Sammlung von moral ischen und spirituellen Inhalten 

darzustellen scheint, während andere Probleme, w ie jenes, das die Rechte 
und Pflichten der Menschen betrifft, Themen sind, die die Philosophen und 
die großen Denker der Menschheit diesem Glauben von außen hinzuge
fügt haben, damit eine vollständige Summe ihrer Rechte und Pflichten ent
stehe. Meine Frage ist nun, ob dies tatsächlich so ist oder ob die Rechte 
und Pflichten des Menschen auch religiöse Grundlagen im Christentum 
haben. 

Vorbehalte 
gegenüber Wert
begriff bleiben 

Schneider Ich weiß, ,Werte' im Sinne von Grundlagen 
zu verstehen, die normative Weisungen legitimieren, 
entspricht einer weitverbreiteten Redeweise. Im Zeichen 
der materialen Wertethik hat es unter Sozialwissen

schaftlern und Juristen Bemühungen gegeben, al le normativen Probleme 
in diese Sprache zu übersetzen. Alles in allem bleibe ich desungeachtet 
bei meinen Bedenken dagegen, daß das gut geht, daß dabei ni cht Wich
tiges verlorengeht. 

Als Politikwissenschaftler ist es für mich leicht, auf die 
Ermessensräume 

Frage nach der Freiheit im Rahmen des Sittengesetzes 
im Rahmen 
dessen, was auf
gegeben ist 

einzugehen. Ist doch al les zu tun, was das gemeinsame 
Wohl der Menschen, das ,bonum commune' fördert, 
die unbedingte Aufgabe der Politik. Wie sie zu erfül len 

ist, hängt verständlicherweise von mannigfachen historischen Umständen 
ab, und in dem Maße ist es auch Sache der menschl ichen Freiheit, wie 
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Menschen ihre Staatsverfassung gestalten . Das kann natürl ich nicht be
deuten, daß zwischen Rechtsstaat und Diktatur, zwischen freiheitl icher und 
totalitärer Ordnung nach Bel ieben gewäh lt werden könnte - die Entschei
dung für die der Menschenwürde eher entsprechende Ordnung steht nicht 
in der Wi llkür des Menschen. W ie freil ich vorgegeben Gebotenes und freier 
Entscheidungsraum gegeneinander abgegrenzt werden können, darauf w ird 
kaum eine immer und allgemein gü ltige Antwort gegeben werden können, 
weil dies nicht zuletzt vom Stand der Entwicklung der geistigen Fähigkeiten 
der Menschheit abhängt. So waren Sklaven zu gewissen Zeiten eine selbst
verständliche Tatsache, während es für uns heute ebenso selbstverständlich 
ist, daß es keine Sklaven geben darf. Es hängt aber u. a. auch von den kon
kreten materiel len Lebensumständen ab. In einer wohlhabenden Gesel l
schaft w ird man vieles anders beurtei len als in einer Gesellschaft der Armut 
und noch einmal anders in einer Gesel lschaft, in der Arme und Reiche 
nebeneinander leben. Da sind die Ermessensräume dessen, was aufgege
ben ist, versch ieden. 

Schließl ich ist mir eine Klarstellung wichtig. Ich habe Christentum mehr 
nicht über das Christentum gesprochen, sondern über 

als eine Sammlung 
Folgerungen aus einigen Glaubensinhalten für die Ge

moralischer 
. sta ltung der Ordnung des Zusammenlebens. Denn das 

Weisungen Ch . lb · f" · h k · · s nstentum se st 1st ur m1c emeswegs eine amm-
lung von moralischen und sittl ichen Prinzipien, sondern bedeutet die durch 
Gottes Gnade ermöglichte Entschlossenheit, im Dank gegen Gott den Anruf, 
der vom Leben und Sterben Jesu ausgeht, wahrzunehmen und aufzugrei
fen. Daraus können in der Folge moralische Sätze ableitbar sein, der Anruf 
selbst und die Berei tschaft, dazu Ja zu sagen, liegen jedoch tiefer als eine 
Sammlung moralischer und sittlicher Prinzipien. 

immer die 
eigene Verant-
wortung mit ins 
Spiel bringen 

Die Pflichten ihrerseits, von denen im Neuen Testament 
ausführlich die Rede ist- man denke etwa an das Gleich
nis vom barmherzigen Samariter-, ergeben sich aus 
diesen ethischen Pri nzipien. Mit manchen christlichen 
Phi losophen von heute würde ich hier nur gerne be

tonen, daß es bei einer ernsthaften Befassung mit christl icher Ethik immer 
auch darum gehen wird, die philosoph isch aufgeklärte Reflexion der eigenen 
unmittelbaren eth ischen Erfahrung mitzuberücksichtigen. Wäre es doch zu 
wen ig, sich dabei einfach auf eine Bibelstelle zu beziehen, vielmehr gi lt es 
immer wieder zu fragen, was dieses oder jenes nun tatsächlich bedeutet 
und wie es dazu gekommen ist. Es ist ja nicht immer so einfach wie im 
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Fal le jenes Geschundenen und Geschlagenen, den man da am Wegrand 
liegen sieht, spontan wissend um den Hintergrund seiner aktuellen Lage 
und um seine Hi lfsbedürftigkeit. Allein, das könnte jemand genauso wissen, 
der das Neue Testament nie gelesen hat, daß man dem helfen muß. Das 
heißt: Sicher ist das Wort Gottes unverzichtbar w ichtig für den Christen, 
um seine Pflichten vor Gott und den Menschen in rechter Weise zu erken
nen, doch entbindet das keinen Menschen vom Nachdenken über seine 
Pflichten. 

was beinhaltet 
der Begriff 
,Gesetz Gottes'? 

Schabestari Es könnte auch für die Frage von Profes
sor Gordji wichtig sein, noch eine klarere Antwort zu 
erhalten auf die Frage, was man unter ,Gesetz Gottes' 
von christlicher Seite versteht. Bedeutet, Gesetz Gottes' 

in der islamischen Welt auch einige Sammlungen von bestimmten festge
schriebenen Gesetzen, so wird darunter viel leicht in der christl ichen Welt 
etwas anderes verstanden. 

Daran möchte ich eine persönliche Frage anschließen: 
Kriterien, ob eine 
Politik christlich Ob es für den Christen einen ganz klaren Maßstab gibt, 

um feststellen zu können, daß eine bestimmte Pol itik 
christl ich oder nicht- bzw. antichristlich ist, ob sie dem

gemäß annehmbar ist oder abzulehnen. Gibt es m. a. W. eindeutige Kriterien 
für diese Feststel lung, über die man daher auch vernünftig und mit intel lek
tuel ler Redl ichkeit sprechen kann, führt ein logischer Weg zu dieser Fest
stellung oder geht sie auf eine weiter nicht mehr hinterfragbare Entschei
dung zurück? 

oder nicht? 
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Das Bild vom Menschen im Islam und seine Bedeutung 
für das Leben der Gesel lschaft 

A li Akbar Rashadi 

11W ir gehören Gott, 
und w ir kehren zu Ihm zurück." 

(Koran 2, 156) 

Die ,Lehre vom Menschen', die ,Anthropologie', hat die Aufgabe, das 
Wesen des Menschen und seinen Stellenwert, die aus seinem Wesen er
fließenden Eigenschaften sowie die sich daraus w iederum ergebenden Hal
tungen und Verhaltensweisen zu erforschen. Die jeweilige Auffassung vom 
Menschen trägt maßgeblich zu den Unterschieden zwischen den einzelnen 
Religionen, Weltanschauungen, Ideologien, Sekten und Gesellschafts
theorien bei . 

Die Anthropologie b ildet die Grundlage für die Human- und Sozial
wissenschaften, sie hat einen bestimmenden Einflu ß auf den religiösen 
Glauben und auf das Gottesbi ld, es kommt ihr tragende Bedeutung zu für 
die jeweil ige Forschung nach dem Wesen der Erkenntnis und für die Kos
mologie. Ohne konkrete Interpretation des Menschen gibt es m. a. W. für 
keine Religion oder Pseudoreligion, gibt es für kein Weltverständnis bzw. 
für keine Weltanschauung eine plausible Erklärung. 

Die Richtungen innerhalb der Wissenschaft vom Menschen lassen sich 
unter sehr versch iedenen Gesichtspunkten einteilen. So kann man bei
spielsweise zwei Hauptrichtungen unterscheiden -eine, die dem Menschen 
eine Wesensmitte zuerkennt, eine andere, die ihm eine solche M itte ab
spricht. Doch finden sich auch innerhalb der zuerst angeführten Richtung 
Auffassungen vom Wesen des Menschen, die sich grundsätzl ich voneinan
der unterscheiden, je nachdem ob man dem Menschen gegenüber pessi
mistisch eingestel lt ist oder optimistisch. Im Detai l sind jedoch auch diese 
beiden Betrachtungsweisen je für sich noch einmal sehr unterschiedlicher 
Art. Ähnliches gi lt für die andere Hauptrichtung in der Anthropologie, für 
jene, die dem Menschen ein ihm eigenes Wesen abspricht: sie zeigt sich 
gleicherweise aufgeteilt in einzelne Richtungen und diesen wiederum zu
geordnete Untergl iederungen. 
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Der Islam sieht im Menschen ein Geschöpf, dem ein besonderes Wesen 
eignet und das zwei Seinsbereichen zugeordnet ist. Er sieht im Menschen 
ein Geschöpf mit guter Veranlagung und edler Ausstattung, ein Geschöpf, 
das der übrigen Kreatur gegenüber privilegiert ist, ausgerüstet mit Vernunft 
und Entscheidungskraft, das sich in ständiger Veränderung und Entwick
lung befindet, stets unter der Obhut und An leitung seines Schöpfers, von 
seinem Denken und Wollen immer auf eine nutzbringende und für ihn 
günstige Ausrichtung bedacht, gutgesinnt, nach Vollkommenheit strebend 
und befähigt, sie auch tatsächli ch zu erreichen. 

Des Menschen Schöpfung ist dem Koran zufolge, wie die aller anderen 
Geschöpfe, eine sinnvolle und zielgerichtete Schöpfung, sein Leben dazu 
bestimmt, gekrönt zu werden mit einem guten Abschluß. Aufgrund seiner 
ewigen Seele bilden Diesseits und Jenseits für den Menschen zwei zu
sammenhängende Seinsphasen - der jenseitige Abschnitt in einem natür
lichen und unbedingten Zusammenhang mit dem diesseitigen. 

Der Lehre Mubammads (~allä 1/ähu 'aläyhi wa-sallama) entsprechend 
ist der Mensch entscheidungsfähig und -befugt, wei I er mit Wissen und Ver
nunft begabt ist. Als solcher kann er aber auch in die Pflicht genommen 
werden und muß deshalb Verantwortung tragen. 

Der Lehre vom Menschen widmet der Koran, das w ichtigste Zeugnis der 
islamischen Religion, besondere Aufmerksamkeit. Ein Blick in die Suren 
dieses maßgeblichen Buches zeigt, daß etwa ein Viertel al ler Koranverse 
über den Menschen Auskunft gibt. Seine besondere Art und seine Eigen
schaften werden beschrieben, seine Verhaltensweisen, die seinem zwei
dimensionalen, Geist und Körper in sich vereinenden Wesen entspringen, 
werden analysiert. Desgleichen erörtert der Koran die Art der Beziehung 
zwischen den einzelnen menschlichen Eigenschaften und Verhaltenswei
sen, wie sie zusammenspielen und in welcher Weise sie der Entfaltung des 
Menschen dienen. 

Aus koranischer Sicht ist der Mensch bereits von seiner Erschaffung an 
mit einem ihm eigenen Wesen ausgestattet, ist ihm ein Ziel gesetzt und eine 
Grundausrichtung zu eigen. Er ist in der Folge auch nicht zwangsläufig und 
unabänderlich gleichsam auf einen einzigen Kurs bzw. Weg hin program
miert, wie dies etwa im Bereich des Materiellen der Fall ist, insofern der 
Materie nur der Weg des Materiellen offensteht. 

Daß der Mensch mit einem besonderen, ihm eigenen Wesen ausge
stattet ist, erhel lt aus den konkreten Weisungen, die der Koran dem Men-
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sehen gibt. Gleiches bestätigen auch jene Verse, die von einem Wesens
verlust derer sprechen, die in die Irre gingen und sich dabei selbst verloren 
haben. Viele Koranverse, w ie zum Beispiel der 30. Vers von Sure 30 oder 
der 51. Vers von Sure 17 weisen mit aller Deutlichkeit auf das von Gott 
erschaffene ursprüngliche Wesen des Menschen hin. 

Demnach verfügt er, wie schon erwähnt, über ein zweidimensiona les, 
Geist und Körper umschließendes Wesen und ist ein Geschöpf, das durch 
zwei Phasen, eine nicht-irdische und eine irdische, gekennzeichnet ist, 
wobei sich die nicht-irdische Seite seines Wesens in seiner fitra, d. i. in 
seiner auf Gott ausgerichteten inneren Anlage äußert, die irdische Seite 
hingegen in seiner physischen Natur. Beide Dimensionen seines Wesens 
bzw. seiner Identität stehen jedoch im Zeichen einer Vielfalt von Detai ls, 
und, obwoh l diese mannigfa ltigen Details der diesseitigen w ie der jensei
tigen Dimension seines Wesens keine gemeinsame Wurzel haben und von 
ihrer Herkunft her nicht zusammengehören, stehen sie sich doch gegen
seitig nicht im Wege. 

Die Identität des Menschen entspri ngt also sowoh l seiner physischen 
Natur wie seiner fitra, seinem ursprünglich von Gott geschaffenen Wesen. 
Auf seine Persönlichkeitsbi ldung nehmen freil ich noch zwei andere Fakto
ren Einfluß: der eigene Wi lle sowie Umwelt und Erziehung. Die Persönl ich
keit jedes Einzelnen steht somit unter dem Einfluß dieser beiden Momente 
-verschieden stark oder schwach, je nachdem wie intensiv sie auf die Per
sönlichkeit einwirken. Art und Intensität des Zusammenwirkens oder aber 
Nicht-Zusammenwirkens zwischen dem Willen des Menschen, von Umwelt 
und Erziehung auf der einen und der fitra des Menschen auf der anderen 
Seite trägt entweder zur Entfaltung, Vervollkommnung und Stabi lisierung 
seiner ,Menschlichkeit' bei oder aber sie w irken sich in einer seiner schöp
fungsgemäßen Identität ganz entgegengesetzten Weise aus. 

Bisweilen würdigt der Koran die hohen Tugenden und Qualitäten des 
Menschen, dann mißb illigt er w ieder sein niedriges Verhalten und seine 
schlechten Eigenschaften. Der Grund für diese unterschiedliche Beurtei
lung bzw. für die krasse Verschiedenartigkeit der Eigenschaften und Ver
haltensweisen in bezug auf die Gesinnung und Werthaftigkeit des Menschen 
liegt in der Zweid imensional ität seines Wesens. 

So w ird der Mensch einmal als Geschöpf beschrieben, das Gott zu sei
nem Statthalter erkor (Koran 2,30), in das er von seinem Geist einhauchte 
(Koran 15,29; 32,9; 38,72), das er mit hohen Vorzügen ausstattete (Koran 
4,95), dem er alle Dinge samt ihren Namen lehrte (Koran 2,31 ), dem er den 
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Vorrang einräumte vor den übrigen Geschöpfen (Koran 17,70); vor ihm 
gebot er den Engeln, sich niederzuwerfen (Koran 2,34; 7, 11 ; 17,61; 18,50; 
20,11 6; 15,29. 31; 38,72). Dem Koran zufolge hält Gott den Menschen für 
würd ig und fähig, bis zu den Grenzen seiner Gottheit emporzusteigen 
(Koran 53,9). 

Dann aber bezeichnet er den Menschen w ieder als schwach und hilf
los (Koran 4,28), als Tyrannen und als einen, der sehr zum Unrecht neigt 
und äußerst undankbar ist (Koran 14,34), als offenkund ig streitsüchtig 
(Koran 16,4), als voreilig und hastig (Koran 17, 11 ), als undankbaren Leug
ner (Koran 1 7,67), als geizig und engherzig (Koran 17,100), streitsüchtig 
und zänkisch (Koran 18,54), als töricht und albern (Koran 33,72), bar jeder 
Hoffnung (Koran 11,9), verzweifelt (Koran 41 ,49), kleinmütig (Koran 70, 19) 
und mutlos (Koran 70,20), als Saboteur (Koran 70,21 ), als wankelmütig 
und lab il (Koran 70, 20 f. ), hochmütig und verblendet (Koran 82,6), frev
lerisch und ungehorsam (Koran 96, 6 f.), als undankbar (Koran 100,6) und 
als Verlierer (Koran 103,2). 

Wo die Rede von der gottnahen Dimension des Menschen ist, von sei
nem ,himmlischen'Wesen, seiner natürlichen, ihm innewohnenden Größe 
und Würde sowie von seiner Fähigkeit, sich zu entfalten und zu vervoll
kommnen, da w ird anerkennend von ihm gesprochen. Kommen hingegen 
seine irdischen Triebe zur Sprache, tri fft ihn Rüge und Mißbilligung. 

11 D ie beiden Seinswelten -
Du warst es, der sie miteinander verband. " 
Keineswegs sind die Menschen aus islamischer Sicht zu Sündenlast und 

sünd igem Tun verurteilt, keinem wird von vornherein Glück oder Unglück 
in die W iege gelegt. Da der Mensch jedoch frei ist, sich selbst zu entscheiden, 
und Handlungsfreiheit genießt, sich also Gutem oder Schlechtem zuwenden 
kann, hat er folgl ich auch die Mögli chkeit bzw. Freiheit, sich mit Frevel zu 
besudeln und als Unglücklicher oder ,Verlierer' das Diesseits zu verlassen. 
Doch ist niemand von vornherein zu Sünde, Niedrigkeit, Schande und Ehr
losigkeit geschaffen und dazu verurteilt bzw. darauf festgelegt. 

Die Verse 29 bis 34 der zweiten Sure sind die ersten Verse im Heiligen 
Koran, die über die Schöpfung und über den hohen Rang des Menschen 
im Universum des Seins sprechen. Dort heißt es: 

11
29 Er ist es, der für euch all es, was auf der Erde ist, erschaffen hat, dann 

hat Er sich zum Himmel aufgerichtet und ihn zu sieben Himmeln gestal
tet. Und Er weiß über alle Dinge Bescheid. 30 Und als dein Herr zu den En
geln sprach: «Ich werde auf der Erde einen Nachfolger einsetzen.» Sie sag-
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ten: «Wi llst Du auf ihr einen einsetzen, der auf ihr Unhei l stiftet und Blut 
vergießt, während w ir dein Lob singen und deine Hei l igkeit rühmen?» Er 
sprach: «Ich weiß, was ihr nicht wißt.» 31 Und Er lehrte Adam al le Dinge 
samt ihren Namen. Dann führte Er sie den Engeln vor und sprach: « Tut mir 
die Namen dieser kund, so ihr die Wahrheit sagt.» 32 Sie sagten: « Preis sei 
Dir! Wir haben kein Wissen außer dem, was Du uns gelehrt hast. Du b ist 
der, der alles weiß und weise ist. » 33 Er sprach: «0 Adam, tu ihnen ihre 
Namen kund.» Als er ih re Namen kundgetan hatte, sprach Er: «Habe Ich 
euch nicht gesagt: Ich weiß das Unsichtbare der H immel und der Erde, 
und Ich weiß, was ihr offen legt und was ihr verschweigt?» 34 Und als W ir 
zu den Engeln sprachen: «Werft euch vor Adam nieder.» Da warfen sie 
sich nieder, außer lbli's. Der weigerte sich und verhielt sich hochmütig, 
und er war einer der Ungläubigen." 

Im Ansch luß an die eben zitierten Koranverse wollen w ir uns nun eini
gen Aspekten zuwenden, die darin zur Sprache kamen: 

(1) Die guten Gaben der Erde wurden erschaffen, damit der Mensch 
sie nutze. 

(2) Im Hinblick auf die hohe Bedeutung oder aber die besondere Be
ziehung zwischen der Schöpfungsart und dem Kalifat des Menschen einer
seits und den Engeln anderseits setzt Gott die Engel, noch bevor er den 
Menschen erschafft und ihn mit dessen Aufgabe betraut, über sein Vorhaben 
in Kenntnis. 

(3) Der Mensch w ird mit der Bestimmung erschaffen, ,Statthalter Gottes 
auf Erden ' zu sein, worin auch der Sinn seines Geschöpfseins liegt. Aufgrund 
dieser seiner Bestimmung ist der Mensch das vortrefflichste aller Geschöpfe 
und fäh ig, göttliche Eigenschaften, wenn auch nur in sehr begrenztem 
Maße, zu erlangen. 

(4) Im lichte der Mittei lung Gottes oder im Wissen um das Verhalten der 
dem Adam vorausgegangenen Menschen bzw. menschenähnlicher Geschöpfe 
oder angesichts der Tatsache, daß der Mensch aus Erde erschaffen wurde und 
von daher, aufgrund seiner irdisch-materiellen Triebe und Interessen, mit sei
nen Mitmenschen und -geschöpfen in Kol lision und Konflikte geraten w ird, 
ahnen die Engel das skrupellos-kriegerische Verhalten des Menschen gegen
über seinen Mitmenschen ebenso voraus w ie sein unheilvolles, zerstörerisches 
Vorgehen seiner Umwelt und der ganzen Kultur gegenüber. 

(5) Der Einspruch der Engel im Zusammenhang mit der Erschaffung des 
Menschen und mit dessen Bestimmung, Statthalter Gottes auf Erden zu 
sein, ist nicht gegen Adam selbst gerichtet, denn Adam war ausgezeichnet 
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mit Unfehlbarkeit, er richtete kein Unhei l an und vergoß nie unschuldiges 
Blut. 

Daraus ist ersichtlich, daß die Bestimmung zu r göttlichen Statthalter
schaft keinesfalls auf Adam beschränkt ist, sondern alle Menschen meint 
die ihrer würdig, d. h. die w issend und gerecht sind. Einige Koranvers~ 
stellen auch klar, daß Menschen guter Gesinnung nicht mit den Frevlern 
auf eine Stufe zu stellen sind - sie sind einander nicht gleich. Toren, stolze 
Menschen und Tyrannen sind also zur göttl ichen Statthalterschaft weder 
geeignet noch befugt. 

(6) Im Unterschied zur voreiligen Annahme und Schlußfolgerung der 
Engel besteht das Ziel der Schöpfung nicht alleine darin, Gott zu preisen, 
zu heiligen und in Anbetung vor ihm niederzufallen. Darin ist nicht das ein
zige Kriterium für die überragende und bevorzugte Stellung des Menschen 
der übrigen Kreatur gegenüber zu sehen. Vielmehr ruhen in der Schöpfung 
des Menschen viele Geheimnisse und in seiner Persönlichkeit v iel Wert
volles, was den Engeln verborgen war. Daß diese Geheimnisse und Schätze 
sich jedoch in einigen Menschen kundtun, darin darf man einen gewissen 
Ausgleich für die Verderbtheit und Blutgier einiger anderer sehen. 

(7) Daß der Mensch aufgrund seines Geschöpfseins und der in ihm woh
nenden Werte Statthalter Gottes auf Erden ist, bedeutet, daß er berechtigt 
und befugt ist, die Natur zu ,erobern' und die Gaben der Schöpfung zu nut
zen. Damit ist ihm jedoch keinesfa lls ein Freibrief ausgestellt für das Ver
üben von Unrecht, für Mord und Totschlag oder für die Zerstörung der Um
welt und der Lebensbedingungen auf unserem Himmelskörper. 

(8) Erkenntnis und Wissen sind von höchstem Wert und bedeuten die 
größte Gottesgabe. Es geht dabei um die von Gott verl iehene Fähigkeit des 
Menschen, die Erkenntnis aller Wahrheiten dieser Welt zu erlangen. Das 
damit erreichte Wissen des M enschen übersteigt bei weitem das der Engel. 

In diesem höheren Wissen und Verstehen liegt das Kriterium für den 
Vorrang des Menschen, der ihn über die übrige Kreatur erhebt. Ohne Zwei
fel hat dies auch innerhalb der menschlichen Gesellschaft als ,Prüfstein' 
zu gelten für den je verschiedenen Rang unter den Menschen. 

(9) Die Engel gestehen nach einem Vergleich, den sie zwischen sich 
und den Menschen anstellen, ihre Unkenntnis ein in bezug auf das be
sondere Geschöpfsein des Menschen und den Maßstab für die ihm eigene 
Qualifikation, sie bekunden die eigene Unterlegenheit und des Menschen 
Überlegenheit, und sie bestätigen Gottes weise und kluge Entscheidung, 
den Menschen als seinen Statthalter einzusetzen. 
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(10) Die ,transzendente Welt' und die ,immanente' Welt bi lden die beiden 
großen Seinsbereiche. Quelle al len Wissens und aller Weisheit ist der al !wis
sende und allweise Gott. Er ist der eigentliche, wahre Lehrer des Menschen. 
Er gewährt ihm sein Wissen kraft der menschlichen Vernunft- als ,innerem 
Propheten' - und mittels der Offenbarung - als ,äußerem Verstand'. 

(11) In Anbetracht der höheren Gelehrsamkeit des Menschen und zum 
Zeichen für d ie göttl iche Statthalterschaft, die dem Menschen verliehen 
ist, gebot Gott den Engeln (und möglicherweise auch den anderen Ge
schöpfen, da in dem betreffenden Kontext auch lblis, Satan, der nicht den 
Engeln zugehört, genannt wird), sich vor Adam niederzuwerfen. Während 
alle anderen diesen Aufforderungen nachkamen, weigerte sich lblis aus 
Neid und Hoffärtigkeit, dies zu tun. 

So ga lt, entsprechend Vers 11 der siebten Sure, diese N iederwerfung 
Adam und seinem Gesch lecht: ,,Und Wir haben euch erschaffen. Dann 
haben W ir euch gestaltet. Dann haben Wir zu den Engeln gesprochen: 
«Werft euch vor Adam nieder.»" 

(12) Und aus den Versen 34 und 39 derselben Sure geht unzweideutig 
hervor, daß der Mensch vom ersten Augenblick seiner Erschaffung an bis 
zum heutigen Tag und für die Zukunft bis zum Tag der Auferstehung in die 
Pfl icht genommen war und ist und seine Aufgabe zu erfüllen hat. 

Viele weitere Aspekte finden sich in den angeführten Koranversen, auf 
die wir aber in diesem Beitrag aus Zeitgründen nicht näher eingehen wollen. 

Seine besondere Würde und die ihr entsprechenden Rechte sind dem 
Menschen verl iehen aufgrund des Verstandes und der Entscheidungskraft, 
die ihm gegeben sind. Und da es dem Schöpfer allen Seins selber gefallen 
hat, dem Menschen diese Rechte zu verleihen, ist niemand berechtigt, sie 
dem Menschen wieder zu nehmen, sie ihm zu verweigern oder sie zu ver
letzen. 

Was nun diesen Wert des ,Rechtes auf Leben', der in der dem Menschen 
innewohnenden ,Menschenwürde' wurzelt, anbelangt, hat der Koran einen 
wesentl ichen Grundsatz aufgestell t: Demnach ist ,Einer' gleichzusetzen mit 
,unendlich Vielen', das heißt, ,ein Mensch' ist gleich ,alle Menschen'. Die 
heutige Gesellschaft, die den Menschen als ,Maß aller Dinge' erklärt hat 
und ständ ig von ,Humanismus' und ,Respektierung der Menschenrechte' 
spricht, sollte d ieses fortschrittliche, von Gott offenbarte Prinzip an die Spitze 
ihres Denkens und ihrer Gesetzgebung setzen. So heißt es im 32. Vers der 
fünften Sure im Anschluß an den Bericht über die bewegende Geschichte 
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von Kain und Abel: 11Wenn einer jemanden tötet, jedoch nicht wegen eines 
Mordes oder wei l er auf der Erde Unheil stiftet, so ist es, als hätte er die 
Menschen al le getötet. Und wenn jemand ihn am Leben erhält, so ist es 
als hätte er die Menschen alle am Leben erhalten. " ' 

Da er Verstand und W issen hat, ist der Mensch berechtigt und autori
siert, Entscheidungen zu treffen. Er ist frei und mit W issen erschaffen, damit 
er geprüft werde. Ist er nun w illentl ich nicht bereit, sein W issen und seine 
Freiheit dafür einzusetzen, daß er sich in Richtung Vollkommenheit ent
w ickle, und entzieht er sich der göttli chen Führung und den ihm gestell
ten Aufgaben, so w ird er sich dafür zu verantworten haben. 

In vielen Koranversen kommt darauf die Sprache. So lesen w ir in Sure 76, 
die auch a/-fnsän, ,der Mensch', genannt wird, in Vers 1-3 : ,,Gab es (nicht) 
für den Menschen eine Zeitspanne, in der er kein nennenswertes Ding 
war? Wir haben den M enschen aus einem Tropfen, einem Gemisch er
schaffen, um ihn zu prüfen. Und Wir haben ihn mit Gehör und Augenlicht 
versehen. Wir haben ihn den (rechten) Weg geführt, ob er nun dankbar 
oder undankbar ist. " In Vers 29 von Sure 18 heißt es: ,,Und sprich: Es ist 
die Wahrheit von eurem Herrn. Wer nun w ill, möge glauben, und wer wi ll, 
möge ungläubig sein." Im weiteren erklärt der Koran in Sure 90: 

11
Haben 

Wir ihm nicht [ ... ) beide Wege gewiesen?" (Vv. 8 u. 10). Und in den Ver
sen 7 bis 10 von Sure 91 heißt es: 11Bei der Seele und dem, was sie zu
rechtformt und ihr ihre Lasterhaftigkeit und ihre Frömmigkeit eingibt! Dem 
wird wohl ergehen, der sie läutert, und der wird enttäuscht sein, der sie 
mit Missetaten überdeckt." 

Über seine Sinne und seinen Verstand erlangt der Mensch Verstehen 
und Kenntnis der W irklichkei t. Sie sind ihm gegeben worden, so daß er 
entscheidungsfähig ist und für sein Tun belangbar und verantwortlich. Und 
die Bewohner der Hölle erklären, wenn sie nach dem Grund ihrer Höllen
strafe befragt werden: ,,Hätten wir nur gehört und Verstand gehabt, wären 
wir nun nicht unter den Gefährten des Höllenbrandes." (Koran 67, 1 O). 
Während in Vers 72 von Sure 33, nicht ohne Verwunderung und unter Hin
weis auf die vor Anfang der Schöpfung übernommene Verantwortungsbe
reitschaft des Menschen, gesagt w ird: 11 Wir haben das Vertrauenspfand den 
Himmeln und der Erde und den Bergen angeboten, sie aber weigerten 
sich, es zu tragen, sie waren erschrocken davor. Der M ensch trug es - er 
tut w irklich Unrecht und ist sehr töricht." 

Doch ist zu bedenken, daß jegliches Tun, das freier Entscheidung ent
springt, mit tausenderlei Bedingungen und Voraussetzungen verknüpft ist, 
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was wiederum nicht so mißverstanden werden darf, als würde dadurch das 
Tun und Lassen des Menschen im Zeichen von Zwang stehen. Die lmäme 
der Sra (a/ayhim as-saläm) stel len daher den in einigen islamischen Glaubens
richtungen vertretenen Theorien, die von ,Fatalismus' sprechen oder umge
kehrt von einer ,absoluten Verfügungsgewalt' des Menschen ausgehen, die 
Auffassung amr bayna 1-amrayn gegenüber: Daß der Mensch weder in einem 
fatalistischen Sinne zu seinem Tun und Lassen genötigt wird, noch, daß ihm 
Gott uneingeschränkte Verfügungsgewalt gegeben hat, sondern etwas, das 
zwischen diesen beiden Annahmen situiert ist. Auf diese Auffassung wäre 
bei passender Gelegenheit noch näher einzugehen. 

Der Koran sagt, daß jene Menschen, d ie in die Hölle kommen, nach 
dem Grund gefragt werden, warum sie hier sind. ,,Und sie sagen: ,Hätten 
wir nur gehört und Verstand gehabt, wären wir nun nicht unter den Ge
fährten des Höl lenbrandes."' Daraus geht hervor, daß Erfahrung und Ver
nunft die Erkenntn ismittel des Menschen sind und der Mensch um ihret
wi llen mit Freiheit begabt ist, dazu verpflichtet, veranwortl ich zu handeln. 

Weil das diesseit ige und jenseitige Leben zwei aufeinander fo lgende 
Perioden des menschlichen Lebens darstellen und Wirklichkeiten bedeu
ten, die miteinander untrennbar verbunden sind, und das jenseitige Leben 
wie ein Spiegel ist, in dem man sein diesseitiges Leben einmal wieder 
schauen w ird, darum ist jener Mensch glücklich, der sich im D iesseits für 
sein ewiges Glück eine Grundlage geschaffen hat. Derjenige aber, der im 
Diesseits Grausamkeit, Finsternis und Erniedrigung gewählt hat, der muß 
im Jenseits die Folgen davon tragen. 

Angesichts der Tatsache, daß sich der Mensch immer in Veränderung 
und Entwicklung befindet, kann es für ihn keinen Stillstand oder ein Ste
henbleiben geben, wäre dies doch gleichbedeutend mit Rückschritt. Er, 
der ständig in Bewegung begri ffen ist, bewegt sich entweder noch vor
wärts oder er regrediert, er bewegt sich nach oben oder nach unten. Eben 
diese Botschaft w ird uns in Sure 103 vermi ttelt, wenn es dort heißt: 11 Beim 
Nachmittag! Der Mensch erleidet bestimmt Verlust, außer denjenigen, die 
glauben und die guten Werke tun, und einander die Wahrheit nahelegen 
und die Geduld nahelegen." Auch auf diesen Prozeß der Aufwärtsentwick
lung wäre einmal in einer eigenen Abhandlung näher einzugehen. Hier wo l
len wir uns mit dem Hinweis begnügen, daß dem Menschen Vervol lkomm
nung und Glück möglich werden, wenn und in dem Maße es ihm gelingt, 
die beiden D imensionen, die diesseitige und die jenseitige, miteinander in 
Einklang zu bri ngen. Führt doch der Weg des Menschen zu Vollkommen-
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heit und Glück über das Brechen innerer und äußerer Scheinzwänge (be
dingt durch seine eigene Mentalität, durch fam iliäre, ethnische oder allge
mein menschliche Erbanlagen oder durch umweltbedingte, kul turelle, ge
schichtliche und soziale Faktoren) bzw. über die Möglichkeit, sich eben die
ser scheinbar ursächlich w irkenden Faktoren im Sinne der Vervol lkomm
nung zu bedienen, indem es ihm - gestützt auf die beiden Gottesgaben von 
,Verstand' und ,Offenbarung' - ge lingt, diese entwicklungshemmenden 
Kräfte umzupolen in Faktoren, die sich positiv für ihn auswirken und sein 
Glück fördern. W ird jedoch eine der beiden, die menschliche Identität bilden
den Dimensionen, von denen im Vorangehenden schon die Rede war, ausge
schaltet oder nimmt eine von ihnen zum Schaden der anderen überhand, 
sind Identitätsverlust und Selbstentfremdung die Folge. 

So kann sich der Mensch gleichsam vom N ullpunkt seines Daseins in 
zwei Richtungen - bis in deren Unendlichkeit hinein - entw ickeln: bis zu 
dem höchstmöglichen Gipfel der Ehre oder hinunter in die tiefste Tiefe der 
Niedrigkeit, b is zu gottähnlichen Höhen der Vollkommenheit, der göttli
chen Statthalterschaft w ürdig werdend, oder bis hinunter in das unterste 
Animalische, versinkend in absolute Verirrung- wobei allerdings der all
gemeine schöpfungsgemäße Werde- und Entwicklungsgang des Menschen 
an und für sich auf einen guten beglückenden Schluß zu verläuft. 

D ie verschiedenen Ausprägungen der Gesinnung und Wesensart des 
Menschen haben auch ihre Auswirkung auf sein irdisches und soz iales 
Leben. Deshalb soll im weiteren zusammenfassend auf die Folgen hinge
wiesen werden, die das Menschenbild im Islam für das soziale Leben hat, 
für die im Islam geltenden Vorstel lungen, wie das Leben der Gesellschaft 
zu ordnen und zu regeln ist. 

(1) Der Islam versteht zunächst den Menschen als Teil des gesamten 
Seins, als lebendigen Tei l jenes Ensembles, das das Sein als ganzes bildet. 
So steht der M ensch in offenkundiger und dynamischer Beziehung zu Gott, 
zum Universum, zu Natur, Lebensraum und Umwelt, zur Gesellschaft und 
zum Mitmenschen. Das Leben in Gemeinschaft mit dem anderen Ge
sch lecht, in Ehe und Familie, ist ihm ein natürliches Bedürfnis. 

(2) Dem Islam gemäß ist der Mensch verpflichtet, sich Kenntn is und 
Klarheit über sich selbst zu verschaffen und sich dabei mit Fragen ausein
anderzusetzen, wie: Was war ich?Wer bin ich?Was werde ich sein?Woher 
komme ich? Wo bin ich? Wohin werde ich zurückkehren? Warum kam 
ich? Warum muß ich wieder gehen? Was habe ich getan? Was habe ich 
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zu tun? Davon geht ein w irksamer Einfluß auf seine Gesinnung aus und 
f sein Verhalten in seinem irdischen und sozialen Leben. 

au d .d. (3) Da dem Menschen ein spezifisches Wesen eignet, as zwei 1men-
ionaler Art ist, bedarf er für sein Leben und für seine Entwicklung einer 

~rdnung, die um seine natürl ichen geistigen und physischen Bedürfn isse 
weiß und ihnen in ausgewogener Weise Rechnung trägt. Ist dies nicht der 
Fall, w ird sich der Mensch nicht nur nicht entfalten und vervollkommnen 
können, sondern in Gefahr sein, sich in Identitätskrisen und Selbstent
fremdung zu verl ieren. Mit anderen Worten : Eine Ordnung, die sich ent
weder bloß seiner materiellen Bedürfnisse angelegen sein läßt oder sich 
nur um seine geistigen Bedürfnisse kümmert, wird dem zweidimensiona

len Wesen des Menschen nicht dienlich sein. 
(4) Aus islamischer Sicht kann man von einer geeigneten Lebensordnung 

sprechen, wenn und in dem Maße sie dem Menschen - g~stüt~t auf _seine 
naturgegebene, ihm innewohnende Würde - dazu verhilft, sich bis zur 
höchstmögl ichen Würde und Vol lkommenheit zu entfalten. Die tatsächl iche 
Achtung und Respektierung der dem Menschen eigenen ,Menschenwürde' 
setzt voraus, daß die islamischen Rechte, wie das ,Recht auf Leben', das 
Recht auf Gedankenfreiheit' und das ,Recht auf Rede- und Pressefreiheit' 

~ewährleistet sind. Voraussetzung für einen intensiven Fortschritt in Richtung 
menschlich er Entfaltung und Vervol lkommnung ist frei I ich, daß die göttlichen 
Gebote, die in genauer und tiefgehender Kenntnis des Menschen erlassen 
wurden, eingehalten werden und daß auch eine bewußte und freie Bezie
hung eines jeden zum Schöpfer und Herrn des Seins gefördert w ird . In diesem 
Sinne ist es erforderlich, daß das Gottesbewußtsein der einzelnen Menschen 
durch die Ordnung und Gestaltung des gesel lschaftlichen Lebens garantiert 
und gefördert wi rd. Und auf diese Weise wird in noch höherem Maße die 
Möglichkeit für die innere Vervollkommnung der einzelnen Menschen und 
ihrer vielfäl tigen Begabungen gewährleistet. 

(5) Der Rang des Menschen als eines göttlichen Statthalters verlangt 
ebenso w ie seine Begabung mit Vernunft, Entscheidungs- und Verfügungs
kraft, daß er in seinem privaten und sozialen Leben sowohl von seiner Ver
nunft in geeigneter Weise Gebrauch macht wie von Gottes Offenbarung. 
Denn aus islamischer Sicht w irkt sich das Ausblenden der Vernunft ebenso 
nachteilig aus und zum Schaden der Dinge, um die es geht, wie wenn man 
dabei die göttlichen Offenbarungen übergeht. Schiebt man die Vernunft bei
seite, kommt dies einem Verleugnen des Menschen gleich. Ein Ausklammern 
des geoffenbarten Wortes aber bedeutet ein Verleugnen Gottes. 
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(6) Der Mensch ist in islamischer Betrachtung von gutem Wesen, er ist 
wohlwollend und auf Nutzen bedacht, er strebt nach Vollkommenheit, ist 
entwicklungsfähig und an Recht, Gerechtigkeit und vernünftigen Gesetzen 
ebenso interessiert wie an Erziehung und Bildung, und er lehnt, seinem 
Wesen entsprechend, Unrecht und Niedertracht ab. Deswegen bedarf er 
um seiner Entfaltung und Veredelung wil len einer Lebensweise bzw. einer 
Lebensordnung, die diesen seinen Eigenschaften und Neigungen Rechnung 
trägt und sie fördert. 

Die betreffenden Eigenschaften, Erwartungen und Neigungen des Men
schen nehmen selbstredend und spürbar auch Einfluß auf sein Leben in 
der Gesellschaft und finden ihren Niederschlag im Rechtswesen, in poli
tischen Prozessen und Entscheidungen, in der Wirtschaftsentwicklung, im 
kulturellen Leben und in der Ethik. 

Der Mensch im Islam betrachtet sich nicht als Mittelpunkt der Welt, er 
ist nicht skrupellos, ist kein Menschenverachter, nicht profitsüchtig und 
kein nackter Materiali st. Und um seiner persönlichen Interessen, um sei
nes Komforts und Vergnügens willen setzt er nicht das Wohl seiner Mit
menschen aufs Spiel und die Gesundheit der Natur. 

(7) Acht Elemente sind es vor allem, die dem Menschen vorgegeben 
sind, mit denen er ständig konfrontiert ist: 

• metaphysische Gebote und religiöse Weisungen sowie gleichsam eine 
, Pat ina', die sich aus althergebrachten philosophisch-ku lturellen An
schauungen gebildet hat; 

• persönliches Erbgut; 
• die eigene Geschichte; 
• soziale Rahmenbedingungen in der Form von Recht und Gesetz (als 

geschriebene Bestimmungen und Regelungen) bzw. von Tradition und 
Brauch (a ls ,ungeschriebenes Gesetz'); 

• Selbstachtung im Sinne des Interesses an der Wahrung des eigenen 
Gesichtes: da jeder Mensch eine Vorstel lung, ein Bild von sich selbst hat 
- ob dies nun der Wahrheit entspricht oder ein bloßes Wunschbild ist-, 
ist er, bewußt oder unbewußt, daran interessiert, daß dieses Bild, das er 
von sich und seiner eigenen Persönlichkeit hat, gewahrt und in den Augen 
anderer unversehrt bleibt, daß es wie seine eigene Identität als unantast
bar respektiert wird; 

• äußere Erfordernisse, deren Erfüllung seine physische Natur verlangt; 
• innere Erfordernisse, die Einschränkungen aufgrund seiner inneren 

natürlichen Veran lagung mit sich bringen; 
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• das auf Gott ausgerichtete Selbst des Menschen, fitra, mit seinen auf 
Entfaltung und Vervollkommnung ausgerichteten Neigungen und Tendenzen. 

Keiner wird den limitierenden und bestimmenden Charakter dieser Ele
mente leugnen, niemand aber auch ihren positiven erzieherischen und ent
wicklungsfördernden Einfluß abstrei ten wollen. Dank seiner Vernunft und 
seiner Entscheidungskraft kann und sollte der Mensch die angeführten, ihm 
allem Anschein nach auferlegten Faktoren stets neu bedenken und sie im 
Rahmen eines immer wieder neu anzusetzenden dynamischen Vorgehens 
im Interesse seiner Entw icklung und Vervollkommnung einsetzen. 

(8) Diesseits und Jenseits stel len für den Menschen zwei zusammen
hängende Phasen im Ganzen seines Lebens dar, das Jenseits hat er als 
unabänderli che naturgegebene Fortsetzung seines Erdendaseins zu ver
stehen. Al l sein Streben und Mühen gilt daher aus islamischer Sicht nicht 
allein dem irdischen Leben - was jedoch umgekehrt keinesfa l ls bedeutet, 
daß der Mensch wegen des sich daran anschließenden jenseitigen Lebens 
sein Interesse an den Ehren und Freuden, die ihm das Diesseits bereitet, 
verlieren sol l. Wer hier in Ehren lebt, wird dort mit Ehren aufgenommen. 
Und wer in diesem Erdenleben Unrecht tat oder duldete, w ird dies im Jen
seits bitter zu spüren bekommen. W ird doch im vergänglichen Diesseits 
der Grundstein fü r ein -glückl iches oder unglückliches- Leben im Jenseits 
gelegt. 

Es zählt daher zu den wesentli chen Anl iegen des mensch lichen Lebens, 
die Erwartungen und Anforderungen des materiellen Erden lebens in Ein
klang zu bringen mit den Voraussetzungen für eine glückbringende Ewig
kei t. Darum hat sich eine Lebensweise, die der Würde und dem N iveau 
des islamiscben Menschen entspricht, ernsthaft zu kümmern. 

(9) Auf einer Konferenz über „ Die bürgerliche Gesellschaft", die unter 
Betei ligung iranischer und amerikan ischer Professoren im Jahr 1998 in Iran 
stattgefunden hat, erläuterte ich auf der Grundlage des islamischen Ver
ständnisses der Bez iehung zwischen Gott und Mensch das „Model l der is
lamischen Gesel lschaftsordnung" . Mit einer Kurzfassung dieser Ausfüh
ru ngen möchte ich nun diesen Beitrag abschließen. Es geht dabei im be
sonderen um den pol itischen Aspekt der islamischen Gesellschaftsord
nung, und ich hatte daher die Ausführungen sinngemäß unter das Thema 
,,Gottorientierte Demokratie- Demokrassi-ye Qodsi" gestel lt. Sie sind des
halb auch in einer po litischen Sprache verfaßt, und ich wiederhole meine 
seinerzeitigen Erläuterungen hier, weil sie sich auch auf die übrigen Be
reiche der islamischen Gesellschaftsordnung anwenden lassen. 
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So bilden meines Erachtens die fo lgenden sieben Gesichtspunkte aus 
islamischer Sicht den theoretischen und praktischen Rahmen der politi
schen Ordnung des Staates: 

(1) Der Sinn der Politik - das sind jene Grundgedanken, die von der 
Weltanschauung und vom Menschenbild her die Politik bestimmen. 

(2) Die Ziele der Politik - die drei Ebenen betreffen: 
• die letzten und eigentlichen Zielsetzungen, die der Vollkommenheit 

und dem ewigen Glück des Menschen bzw. der Gesellschaft gelten, 
• die ,mittleren ' Zielsetzungen, die für Gerechtigkeit, Freiheit und Sicher

heit Sorge tragen, sowie 
• die , instrumentalen' Zielsetzungen, die beispielsweise auf ,Entwick

lung', ,Fortschritt' u. a. hingeordnet sind. 
Jede dieser Zielgruppen dient der jeweils nächstfolgenden als Wegbe

reiterin und als Mittel dazu, ihre höheren Ziele verwirklichen zu können. 
(3) Das Recht- umfassend Grundrecht, Bürgerliches Recht, Strafrecht 

und Internationales Recht sowie Sozialbestimmungen für die Bereiche Poli
tik, Wirtschaft und Recht. 

(4) Die Moral- in bezug auf Politik, Wirtschaft und Rechtswesen; so
wohl die Verantwortungsträger als auch die Bevölkerung haben sich m. a. W. 
um menschliche Werte und um ei n menschenwürdiges Verhalten zu 
bemühen. So haben zum Beispiel die Verantwortlichen im Staat der Be
völkerung gegenüber Bescheidenheit an den Tag zu legen, an der Bevöl
kerung wiederum liegt es, in konstruktiver und begründeter Art Kritik zu 
üben am Vorgehen der Regierung. Weiters haben die Verantwortlichen 
unnötige Ausgaben und Verschwendung zu meiden, was der Gesellschaft 
und jedem Einzelnen in ihr gleichfalls empfohlen wi rd. 

(5) Das Programm -es soll so erstellt und demgemäß auch dabei so vor
gegangen werden, daß die gesteckten Ziele erreicht werden, Rechte und 
Gesetze realisiert werden sowie die Ethik zur Entfaltung und zum Tragen 
kommen können. 

(6) Die Strukturen - sämtliche Stellen, Ämter und Einrichtungen also, 
auf die der Staat und die Regierung zur Erfüllung ihrer Aufgaben angewie
sen sind. 

(7) Geschäftsordnungen und Methoden - jene Bestimmungen und Ver
fahrensweisen betreffend, die erforderli ch sind, um Recht und Gesetze, 
Moral, Programm und Strukturen des Staates in sachgemäßer Weise zu 
realisieren; so zum Beispiel die Abhaltung von Bevölkerungsumfragen im 
Zusammenhang mit Wahl und Nominierung der Verantwortungsträger. 
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Der Islam versteht nach unserer Auffassung die Religion als jene Quell e, 
die über den Sinn und die eigentlichen Ziele von Staat (Regierung) und 
Politik Auskunft geben kann. Und da der Verstand aus islamischer Sicht 
die Relevanz re ligiösen Denkens beweist und unterstützt, ist auch das Ur
teil der Verständ igen zu beachten. Aus diesem Grund kann ihnen bzw. der 
Bevölkerung die Wahl der oben (unter Pkt. 2) angeführten ,mittleren' wie 
der , instrumentalen' Zielsetzungen überlassen werden. 

Was die sozialen Rechte und Bestimmungen anbelangt, so werden sie 
in drei Kategorien eingetei lt: 

(1) in die klaren konkreten rel igiösen Anordnungen und 
(2) in jene, die sich aus den Grundsätzen und dem Ganzen der Rel i

gion ergeben und daraus ableiten lassen. 
Diesen beiden ersten Kategorien l iegen einerseits das klare Wort Gottes, 

göttl iche Offenbarungen, zugrunde und anderseits die logische Vernunft 
sowie mantiq igtihäd, die Logik der eigenen Bemühung, der Religionsge
lehrten und islamischer Rechtswissenschaftler, und zwar unter Berück
sichtigung der jeweil igen Erfordern isse von Raum und Zeit. 

(3) Schließlich geht es dabei um jene Regelungen, die von seiten der 
Bevölkerung bzw. der, Verständigen' erlassen werden. 

Die islamische Sozialethik, der Rel igion entnommen, ist ganz und gar 
von der Vernunft geleitet, und es gibt zahlreiche moralische Bestimmun
gen, die - im Rahmen des re ligiösen Denkens - auf dem von Sitte und Tra
dition getragenen Ermessen der, Verständigen' aufruhen. 

Was Programm, Struktur und Methodik der politischen Ordnung anbe
langt, so sind daran die Erkenntnisse der Human- und Sozialwissenschaf
ten, die Einsichten des Verstandes und die Ansichten der Verständigen 
ebenso beteil igt w ie die direkte oder indirekte (durch die Volksvertreter re
präsentierte) ,Stimme des Volkes'. 

Aus dem Gesagten ergibt sich zusammenfassend: 
1 /- D ie frommen religiösen Gelehrten sind die Geeignetsten auf Erden, 

die Rel igion Gottes zu erfassen und zu erklären, den göttlichen W il len zu 
verwirkl ichen und die Menschen zu ihrem wahren Glück zu leiten. In den 
Zeiten, da es - w ie es bei den schiitischen lmämen der Fall war - ,unfehl
bare Gottesmänner' gibt, 'alayhim as-saläm, obl iegt daher ihnen die Führung 
der Gesel lschaft. In den übrigen Zeiten aber wird einer der ganz großen und 
~ervorragenden Religionsge lehrten - der bewandert ist in der Phi losophie, 
in den islamischen Zielsetzungen, Geboten und in der rel igiös-pol itischen 
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Moral, der gerecht und tugendhaft ist, gut und gewandt Regie zu führen 
weiß, über das weltweite Zeitgeschehen im Bilde und vom Volke gewählt 
ist - mit dieser Aufgabe betraut. Fall s er jedoch den Führungsvoraussetzun
gen nicht mehr entspricht, verliert er automatisch seine Bevollmächtigung 
zu diesem Amt. 

2/- Die Legitimation der Herrschaft ist in Wahrheit mit dem bereits ange
führten Prinzip der „gottorientierten Demokratie", der „Demokrassi-ye Qodsi", 
die ein Ausfluß des Willens Gottes ist, gegeben. Soll sie jedoch funktionieren, 
muß der religiöse Staat in seiner Machtstruktur und in seinen Machtverhält
nissen zugleich auf der Akzeptanz der Menschen und ihrer Erwartungen ba
sieren. Das ist der Grund, warum ich diese Art von Demokratie als „gottorien
tierte Demokratie" bezeichnet habe. 

3/- Ein so geartetes Herrschaftssystem hat u. a. die folgenden Prinzipien 
und Besonderheiten akzeptiert: 

• die Gewaltentrennung zwischen den Bereichen Gesetzgebung, Recht
sprechung und Regierung; 

• die Beteil igung aller Einzelnen am Herrschaftsprozeß, die Wahl der 
politisch Verantwortlichen, die Kontrolle aller politischen Entscheidungen 
einschl ießlich ihrer Durchführung und die Kontrolle aller Einrichtungen, 
die Macht ausüben, durch die Öffentlichkeit; 

• die Gründung von politischen Parteien und Gruppierungen; 
• die Gleichheit aller Menschen vor dem Gesetz einschließlich der pol i

tischen Führer und jener Politiker, die in den obersten Rängen stehen; 
• die aufrichtige Achtung der Rechte der Minderheiten und des politi-

schen Gegners; 
• eine freie, aber verantwortungsbewußte Wirtschaftsführung; 
• die Rechenschaft, die der Staat zu geben hat. 
4/- In dem oben geschilderten Herrschaftssystem, das auf der Theorie 

der „gottori entierten Demokratie" basiert, sind Frömmigkeit, Fachkompe
tenz und Rücksicht auf das Al lgemeinwohl ineinander verwoben und w ird 
jeder Mensch in den Genuß dessen gelangen, was diese drei hohen Werte 
und Grundhaltungen versprechen. 

5/- In diesem System tei len die allgemeinen Führer und obersten Politiker 
miteinander bestimmte Überzeugungen -wie hinsichtlich des Sinnes der 
Politik und ihres Zieles, hinsichtlich des Rechtes und der Moral -, und die 
gegenseitige Loyalität zwischen der Allgemeinheit und den angeführten 
Stel len, die wie Blut im Körper der Herrschaft fließt, führt zu einer von 
Herzen kommenden Gemeinsamkeit und Entsch lossenheit. 
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6/- In diesem System sind Allgemeinheit und Regierende auf der einen 
und die einzelnen Staatsbürger auf der anderen Seite durch Pflichten und 
Rechte so miteinander verbunden, daß der Staat und die Gesellschaft dem 
Einzelnen gegenüber verantwortlich sind. Das pol iti sche System wird, 
indem es si ch auf die beiden erwähnten Elemente religiöser und rechtlich
demokratischer Art abstützt (s. oben Pkt. 2) und sie w ie Hebel einsetzt, 
sowie durch die angeführte Verbindung von Rechten und Pflichten zu 
einem höchst fu nktionsfähigen System. 
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Anfragen und Gesprächsbeiträge 

d 
.A k Gordji Im Anschluß an den wertvollen Beitrag, den 

re1 nmer ungen . h .. h b .. h . h d . A k 
zum Referat wir ge ort a en, moc te 1c re, nmer ungen ma-

chen. 
Zunächst ist nach meiner Ansicht darauf hinzuweisen, daß Wissen im Ver
ständnis aller rechtswissenschaftl ichen Gelehrten nicht als eine Vorbedin
gung dafür gilt, daß der Mensch zu etwas verpflichtet ist. Der Mensch kann 
also unter einer Verpflichtung stehen, ob er darum weiß oder nicht. 
Im weiteren scheint mir die Rede von einer übereilten Urteilsbildung der 
Engel [vgl. oben S. 88-91 J unpassend, da der Heilige Koran davon spricht, 
daß die Engel eine ganz bestimmte, ihnen zugewiesene Aufgabe haben; 
sie tun daher nicht mehr und nicht wen iger als ihre Pflicht. 
Hieß es im Referat schließlich, daß "'Einer' gleichzusetzen ist mit ,un
endlich Vielen'" [s. oben S. 91], so ist zu beachten, daß es im Koran heißt: 
"Tötet jemand einen [. .. ], so ist es, als hätte er die Menschen alle getötet." 
(Koran 5,32). Im besonderen ist hier darauf zu achten, daß gesagt wird: ,es 
bedeutet so viel, als ob er hätte'; dies w ird in der Philosophie mit dem Aus
druck l:wkm amtälwiedergegeben, der besagt, daß im Falle von zwei glei
chen Wesen eine Aussage über das eine Wesen im Prinzip auch als Aus
sage über das andere Wesen anzusehen ist. 

Gabriel Das Referat hat uns die koran ische Sicht
verlangt nicht 
Wachstum in der weise des Menschen nahegebracht. In den Darlegun-

gen, für die ich Herrn Rashadi sehr dankbar bin, war 
es für mich zum einen von besonderem Interesse zu 

Neuinterpretation 
hören, daß der Vernunft des Menschen bzw. seinem 

von Gesetzen? 

Erkenntnis auch 

Wissen als Gabe Gottes eine bedeutende Rolle zu-
kommt. Und an einer Stelle hieß es, daß die Quelle allen Wissens und 
aller Weisheit Gott selbst ist. Zum anderen war es für mich sehr wichtig 
zu hören, wie in den Ausführungen des Referenten die Prozeßhaftigkeit, 
der Werdecharakter mensch lichen Daseins betont wurde. 
Unter dem Eindruck dieser Überlegungen stellt sich mir nun die Frage, wie 
es mit dem Wachstum des Wissens und der Erkenntnis des Menschen in 
der Geschichte steht. Wenn im Referat von Herrn Schneider beispielsweise 
vom Menschenbild in der Antike die Rede war und dabei auch das Be
fangensein der damaligen christlichen Sichtweise des Menschen in dieser 
Vorstellungswelt der Antike zur Sprache kam, ist doch seither ein tiefgrei
fender Wandel im Wissen vom Menschen, in der Erkenntnis des Menschen 
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eingetreten. So wurden die Sklaven in der Antike offenkundig nicht wirk
lich als Menschen angesehen. Auch hat sich die Sicht der Differenz zwi
schen Mann und Frau in dieser Zeit gewandelt - galten doch Frauen, ge
rade was ihre Vernunftbegabtheit anbelangt, in weiten Bereichen der Ge
schichte nur teilweise als Menschen. 
Meine Frage ist nun: Wie verhält sich dieses Wissen, das dem Menschen 
als kreative Fähigkeit von seinem Schöpfer gegeben wurde, im besonde
ren zu den Gesetzen? Offenkundig ändert sich, wie zuletzt an den ange
führten Beispielen deutlich wurde, in der Geschichte auch das Wissen 
davon, was für den Menschen gut ist. Würde dies nicht gegebenenfalls 
eine Neuinterpretation von Gesetzen in einer jewei ligen Gesellschaft zur 
Folge haben müssen? 

Erniedrigung in 
keinem Falle 
hinzunehmen 

Taskhiri Zu dem, was Herr Rashadi mit guten Grün
den dargelegt hat, zuerst zwei persönliche Beobach
tungen: Wenn mit Recht gesagt w ird, daß der Mensch 
im Sinne des Korans nicht zu dilla, zu Erniedrigung 

und Unterdrückung verurteil t ist, so meine ich, daß dieser Sachverhalt 
noch darüber hinaus geht, insofern es dem Menschen auch nicht erlaubt 
ist, seine eigene Seele zu erniedrigen bzw. sie durch andere erniedrigen 
zu lassen. ,,Alles ist dem Menschen anheim gestellt, außer dies, eine Er
niedrigung hinzunehmen. " So heißt es in derTradition des Propheten. Das 
bedeutet, daß der Mensch nicht berechtigt ist, von der Ebene seiner W ürde 
und seiner Freiheit herabzusteigen. 

Im weiteren sehe ich den höheren Stellenwert der Men
des Menschen 
höherer Stellen- sehen gegenüber den Engeln nicht darin begründet, 

daß die Menschen ein höheres Maß an Vernunft und 
wert den Engeln 
gegenüber 

Wissen haben, sondern daß sie - im Unterschied zu 
den Engeln - die freie Wahl haben, sich Gott zu unter

werfen . Als reine Wesen weichen die Engel also nicht von dem ab, womit 
sie Gott betraut hat, während in der Tat dem Menschen aufgrund der Mög
lichkeit zu freier Entscheidung ein höherer Stellenwert zukommt. 

ohne Wissen 
keine moralische 
Verpflichtung 

Was die Frage nach dem Verhältnis von Wissen und 
Pflicht anbelangt, über die Herr Gordji gesprochen 
hat, so ist das W issen im moralischen Bereich eine Vor
aussetzung für die Erfüllung der Pflicht, das heißt, der 

Mensch muß um seine Pfl icht wissen, um ihr Folge leisten zu können. 
Ohne vorausgehendes Wissen gibt es also in diesem Bereich keine Ver
pfl ichtung. 
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die Menschen kön- Schließlich möchte ich auf die Frage von Herrn Khoury 
zurückkommen, ob eine Regierung und die jeweiligen 
Machthaber die Menschen dazu zwingen können, den 
göttlichen Gesetzen nachzukommen und sie zu be
folgen. Bejahe ich diese Frage, so stütze ich mich dabei 
auf die Tatsache, daß der Mensch Gottes Geschöpf ist 

nen angehalten 
werden, den gött
lichen Gesetzen 
nachzukommen 

und Gott daher über ihn ein natur- bzw. wesensgemäßes Verfügungsrecht 
hat. Hinzu kommt, daß Menschen, die sich durch freie Wahl zu einer Re
ligion bekennen und von deren Gesetzen, Propheten und Hei ligen Schrif
ten überzeugt sind, selbstverständlich diese Gesetze auch befolgen. Und 
einer religiösen Regierung, die diese Gesetze durchführt, ist dann klarer
weise Folge zu leisten. Ist ein religiöser Führer durch die zuständige Rats
versammlung gewählt worden, ist ihm ebenso zu folgen, wie wenn der 
Regierende der Prophet selbst ist. 

Wissen und 
Verpflichtung 

Rashadi Zum Thema, Wissen - <;/m 1 habe ich gesagt, 
daß im Wissen jenes Merkmal zu sehen ist, das den 
Menschen von den anderen Wesen, d. h. von Pflanzen, 

Tieren und nicht lebenden Wesen unterscheidet. Wer kein Wissen hat, hat 
auch keine Pflichten. Im islamischen Recht, fiqh, versteht man unter <i/m 
das Wissen über die Pfl icht, taktif. Dies ist auch der Grund, warum der 
Mensch von Gott angesprochen wird: auf daß der Mensch w issend und 
weise sei. Und Gott w ird am Tag der Auferstehung jene Menschen, die 
keinerlei Erkenntnis über Religion und über Gottes Gebote haben, nicht 
bestrafen, wei l sie selbst daran nicht schuld waren. 

übereilte Was meine Rede von einer übereilten Urtei lsbi ldung 
der Engel anbelangt, so verweise ich darauf, daß es im 

Urteilsbildung 
Koran heißt: ,,Und als dein Herr zu den Engeln sprach: 

der Engel? 
, Ich werde auf der Erde einen Nachfolger einsetzen.' 

Sie sagten: ,Willst du auf ihr einen einsetzen, der auf ihr Unheil stiftet und 
Blut vergießt, während wir dein Lob singen und deine Heiligkeit rühmen?' 
[ ... ]." (Koran 2,30). Mit Tabatabä 'T, einem der größten Koranexegeten, ver
treten viele von ihnen die Auffassung, daß die Engel an dieser Stelle zwar 
nur fragten, der Ton ihrer Worte jedoch den einer Frage überschritt und eine 
Urteilsbildung ihrerseits verriet, die überei lt war, wei l sie nicht abwarten 
konnten, das tatsächliche Ergebnis dieser Schöpfung zu erfahren. Dann hät
ten sie gesehen, daß der Mensch zwar Blut vergießt und Verderbni s über 
die Welt bringt, aber zugleich auch positive und erhabene Eigenschaften 
hat, und daß er daher wert war, erschaffen zu werden. War demnach ihre 
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Urtei lsbi ldung zunächst übereil t, haben die Engel dies freilich nach der Er
schaffung des Menschen eingestanden, indem sie einsahen, daß die Erschaf
fung des Adam doch sehr weise und vernünftig gewesen ist. 

Habe ich gesagt, eins bedeute soviel wie unendlich, 
jeder Mensch wie so habe ich im Hinblick auf Vers 32 von Sure 5 nicht 
alle Menschen 

sagen wollen, daß ein Mensch, wenn er einen Anderen 
tötet, berei t sei, alle Menschen zu töten. Vielmehr wollte 

ich damit sagen, daß hinsichtlich ihres Wesens zwischen den Menschen 
kein Unterschied gemacht werden darf und jeder Mensch bei Gott so v iel 
an Wert hat, daß, wer einem einzigen Menschen einen Schaden zufügt, 
das soviel bedeutet, wie wenn er diesen Schaden der ganzen Menschheit 

zugefügt hätte. 

zusammen 

Mit Recht hat Frau Gabriel in ihrem Diskussionsbei-
Verständnis des 

trag darauf hingewiesen, daß das Verständn is des Men
Menschen in steter 

sehen im Lauf der Zeit sich immer w ieder geändert 
Veränderung ... h p d · d · w h at. Das rinzip er Verän erung in unseren a r-
nehmungen und Erkenntn issen kann m. a. W. nicht bezweifelt werden. 
Auch wenn w ir den Koran lesen, bringen wir unser eigenes Verständnis 
zum Ausdruck, und alle, die islamische Theologie studieren, geraten dabei 
unter den Einfluß unterschied li cher islamischer Quellen und Autoritäten. 
So habe auch ich nichts anderes versucht, als in meinem Beitrag mein eige
nes Verständnis einzubringen. Ich habe mich dabei frei lich auf eine Defi
nition des Menschen bezogen, die Gott im Heiligen Koran (Sure 2,30-34) 
geoffenbart hat, und sie in zwölf Punkten zu entfalten gesucht. 

... doch immer auf 
objektive Argu
mente zu gründen 

Ich muß natürlich damit rechnen, daß einige Elemente 
meiner Interpretation nicht richtig waren. Jeder drückt 
sich eben so aus, wie er die Dinge versteht, und die Ent
wicklung des mensch lichen Verständn isses der Wahr

heit in der Welt ist nicht zu bezweife ln. Allein, auch wenn jeder sein eigenes 
Verständn is der Wirkl ichkeit für wahr hält, sind doch nicht alle unter
sch iedlichen Auffassungen unterschiedslos gleich. Denn jede Interpretation 
und jedes Verständn is einer Sache muß auf objektiven Argumenten begründet 
sein, damit sie auch für andere nachvollziehbar sind. 

Veränderung 
auch in der 
Interpretation 
der Gesetze? 

Die zweite Anfrage von Frau Gabriel bezog sich auf 
die Erkenntnis des Menschen und ihren Einfluß auf die 
Interpretation der Gesetze. Fragt man also, ob auch 
die Interpretation des Gesetzes einer Evolution unter
liegt und veränderlich ist, wird man-obwohl man das 
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grundsätzlich a~_zeptiert - feststellen, daß die meisten Gesetze in der 1
4 

Jahrhun_dert~ wahrenden. Gesch i~hte d~s Islams einander sehr ähnlich, 
~enn nicht uberhaupt gleich geblieben sind. Werden auch die Gesetze in 
!ed~r Kultur und in jeder der großen Rechtsschulen des Islams, madhab 
in einer besonderen und detai llierten Form präsentiert und dienen sie da ' 
· d' F I nn in 1eser arm a s Richtlinien für die Entscheidungen der betreffend 
Schu le, haben wir doch nur wenige Fälle, wo das Verständnis dieser G:~ 
setze unterschiedlich bzw. gegensätzlich ist. 

Würde des Wie Ayatollah Taskhiri betont hat, sind die M enschen 
Menschen in den nicht dazu verurtei lt, sich erniedrigen zu lassen, sie 
Händen Gottes sind vielmehr dazu erschaffen, geschätzt und gel iebt 

zu werden. Das einzige, wozu der Mensch nicht be
rechtigt ist, ist in der Tat, daß er seine Würde mit Füßen treten läßt oder 
selbst mit Füßen tri tt. Denn es ist Gott, der sich die Würde des Menschen 
selbst vorbehalten hat, sie ist sein Eigentum, und er allein kann darüber 
entscheiden. 

Freiheit des Men- Ebenso hat er mit Recht festgestellt, daß das Kriterium 
sehen beruht auf für den Stellenwert des M enschen in der Schöpfung 
seiner Vernunft- nicht in erster Linie der Verstand des Menschen ist 
begabung ~uch nicht sein Wi~sen, sondern seine Freiheit. wa; 

ich betonen wollte, 1st, daß die Freiheit des Menschen 
ihrerseits auf Wissen beruht, daß der Mensch sich frei entscheiden kann 
weil er vernunftbegabt ist. ' 

Demgegenüber mag die Entscheidungsfreiheit der Engel zwar auf einer an
deren Ebene liegen, sie selbst scheint mir jedoch gegeben zu sein. Dafür 
spricht in meinen Augen ihre Frage bzw. ihr Protest im Zusammenhang mit 
der Erschaffung des Menschen. Wäre doch, wenn sie keine andere Wahl 
hätten, als das durchzuführen, was Gott w ill, keinerlei Platz mehr für eine 
solche Frage. 

besondere Pichler In seinem Referat hat uns Herr Rashadi dan-
Stellung des kenswerterweise manches von einem grundlegenden 
Menschen Verständnis des Korans und daraus abgeleiteter Ge-

setze vermi ttelt. Auf zwei Kritikpunkte, die Professor 
Gordji bereits angesprochen hat, wollte auch ich hinweisen: Auf die Un
terschiedlichkeit in der Fragestellung, ob es sich nun um Engel handelt 

oder_ um den ~enschen - hier scheint mir die Beachtung einer ganz ent
scheidenden d1fferentia specifica unumgänglich. Und bezüglich der Auf
fassung, daß einer, wenn er einen einzigen Menschen tötet, er damit die 
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anze Menschheit getötet habe, gibt es vielleicht eine Brücke zu der christ
fichen Auffassung, auf die Professor Schneider in seinem Referat bereits 
eindringlich hingewiesen hatte: daß eine Verletzung der Würde des Men
schen zugleich eine Verletzung der Würde Gottes bedeutet und damit in 
weiterer Folge auch w ieder eine Verletzung der Würde des Menschlichen 
schlechthin. Dies scheint mir soweit klar. 

Eine andere Frage hingegen, die schon Professor Scha-
Geschichtlichkeit . h h I b s 84) h · · bestan angesproc en at [vg . o en . , sc eint mir 
des Men_schen weiterer Betrachtung wert: die Frage der Bedingtheit 
u~? ?edi_ngte bzw. der Relativierung grundlegender Gültigkeit von 
Gultigkeit von Gesetzen, wenn man der Geschichtlichkeit des Men-
Gesetzen sehen in entsprechender Weise Rechnung trägt. Was 

ist nun tatsächlich Gottes Gesetz? Und worin liegt der Unterschied in der 
Beantwortung d ieser Frage von christl icher wie von islamischer Seite, wenn 
man dabei von jener Interpretation ausgeht, die uns im Referat von Pro
fessor Rashadi vorgelegt wurde? 

Khoury Ich habe zunächst mit großem Interesse fest-
Geschöpfsein gestell t, daß Herr Rashadi die Menschenrechte doppelt 
und Vernunft des d h 
Menschen 
begründen die 
Menschenrechte 

zum Tragen. 

begründet: einmal kommen dem Menschen iese Rec te 
zu, weil er Gottes Geschöpf ist, und zum anderen, weil 
der Mensch mit Vernunft und Entscheidungsfreiheit aus
gestattet ist. Es kommen hier demnach beide Elemente 

Nun aber zu einigen Fragen: 
(1) Wie ist das mit Berufung auf die lmäme der ST'a an-

Gottes Wille geführte Axiom amr bayna 1-amrayn [vgl. oben S. 93) 
und die Freiheit konkret zu verstehen? Einerseits besagt es, daß der 
des Menschen Mensch nicht in einem fatalistischen Sinne zu seinem 

Tun und Lassen genötigt wird, andersei ts, daß ihm von Gott nicht uneinge
schränkte Verfügungsgewalt gegeben ist - und daß die Lösung ,zwischen' 
diesen beiden Annahmen läge. Worin besteht aber diese Lösung tatsächl ich? 
Gibt es dazu in der Literatur der Sra eine Antwort? Kann es ausreichen, in 
dieser Frage zu sagen, es gibt zwei Pole, und unsere Position liegt dazwischen, 
wenn man bedenkt, daß mit dem einen Pol der unantastbare Bereich des ab
soluten Willens Gottes gemeint ist und mit dem anderen Pol der Bereich der 
menschlichen Entscheidungsfreiheit. Was gehört in den unantastbaren Be
reich des absoluten Willens Gottes, und was wird nun wirk lich der freien 
Entscheidung des Menschen überlassen? Diese Frage müßte geklärt werden. 
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Gut und Böse_ (2) Die guten Eigenschaften des Menschen, die im 
ein Problem des Koran auch aufgelistet werden, werden im Referat 

wenn ich es richtig verstanden habe, der immater'iel~ 
ganzen Menschen 

len Seite des Menschen zugesprochen, während die 
schlechten Eigenschaften der materiellen Seite zugeteilt werden. Auch wenn 
dies eine theoretische Frage zu sein scheint, aber läßt sich ein Dualismus 
dieser Art wirklich durchhalten? Ist nicht der ganze Mensch- mit Leib, Seele 
und Geist- mit guten Eigenschaften ausgezeichnet und zugleich mit schlech
ten Eigenschaften behaftet? An einer Stelle heißt es im Koran:,,[ ... ] Die Seele 
gebietet ja mit Nachdruck das Böse[ ... ]." (Koran 12,53). Somit ist nicht nur 
der Körper der Grund für das Böse, vielmehr gehört es zum ganzen Men
schen, daß er gute und böse Eigenschaften hat. 

Ziel und Mittel (3) Sch ließlich zur Rolle des Staates: Steht der Staat im 
menschlichen Dienste der Freiheit des Menschen oder im Dienst eines 
Glücks vom Staat von einer Religion - ob dies nun der Islam ist, das Chri
verordnet? stentum oder sonst eine Religion - positiv definierten 

und angeordneten Glücks des Menschen? Spricht man 
vom Glück des Menschen, so gehört dazu auch die Frage nach der Rol le 
des Staates, wenn es im Referat hieß, daß die Religion die Quelle ist, die 
über Sinn und Ziele des Staates Auskunft gibt: Gibt die Religion nur Aus
kunft oder bestimmt sie auch die Ziele und die Mittel dazu? Steht der Staat 
also, wie eingangs schon gefragt, im Dienste der Freiheit des Menschen oder 
im Dienst eines dem Menschen positiv verordneten Glücks? 

was ist in Schneider Im Anschluß an die von den beiden letzten 
Wahrheit ,Gottes Rednern aufgeworfene Frage: Was ist nun in Wahrheit 
Gesetz'? ,Gottes Gesetz'? Oder anders gefragt: Woran erkennen 

wir den Wi llen Gottes? Sind ,Gottesmänner und Rechts
gelehrte' imstande, uns zu sagen, was Gott von uns wil l? 
In jedem Falle ist davon auszugehen, daß wir uns alle verpflichtet fühlen, 
dem Willen Gottes gemäß zu handeln. Für den christlichen Bereich scheint 
es verhältnismäßig einfach zu sein, auf die Frage, was Gott von uns wi ll, zu 
antworten:,,[ ... ] Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, 
mit ganzer Seele und mit all deinen Gedanken. Das ist das wichtigste und 
erste Gebot. Ebenso wichtig ist das zweite: Du sol Ist deinen Nächsten lieben 
wie dich selbst. An diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz samt 
den Propheten." (Mt 22,37-40 parr.). Das ist also die höchste Aufgabe des 
Menschen, und sie läßt sich gewiß nicht zur Gänze in staatli che Gesetze 
übersetzen. Sie schl ießt die Gerechtigkeit ein, geht aber über sie hinaus. 
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damit sich der 
Andere in seinen 
gottgeschen kten 

Anlagen 
entfalten kann 

Doch was heißt es konkret? Die Antwort könnte so lau
ten: Jemanden lieben heißt, sein Wohl bejahen und 
demgemäß handeln, so daß sein Leben gelingt, oder: 
so daß er Gottes Anruf nicht überhört- w ie der Gläu
bige sagen w ird. Es bedeutet, dem anderen so zu be
gegnen, daß er seine Freiheit bewähren kann, so daß 

sich seine Anlagen und Begabungen entfalten können. In meinem Referat 
habe ich von den vier, inclinationes natura/es' gesprochen, die der Mensch 
von seinem Schöpfer erhalten hat - von der Selbsterhaltung bis zu gelin
gendem Leben in einer w irklich mensch lichen Gesellschaft und in der Aus

richtung auf Gott. 

weitere Konkreti-
sierungen im 
Verantwortungs
bereich des 
Menschen 

Vieles, was zur weiteren Konkretisierung dieser Ge
bote gesagt und vorgeschrieben wird, liegt nach unse-
rer Tradition in der Entscheidungsfreiheit des Men
schen, im Ermessen der menschlichen Gesellschaften 
- wobei die Regierenden eben besondere Verantwor
tung dafür tragen. Doch das ist Sache des Menschen, 

die er in seiner Freiheit zu verantworten hat. Soll das aber nicht soviel be-
deuten w ie Wi ll kür, sondern etwas, das dem Willen Gottes bestmöglich 
entspricht, gilt es an dieser Stelle weiter zu fragen, w ie dies gewährleistet 

werden kann. 
Ich komme hier noch einmal auf meine Gewährsleute zurück, auf die ich 
mich in meinem Referat berufen habe, im besonderen auf Thomas von 
Aquin, der nicht nur eine Möglichkeit der Konkretisierung sieht durch 
strikte logische Ableitung, auf dem Weg der Schlußfolgerung, sondern 
durch die Konfrontation bestimmter oberster, d. h. unbedingt geltender 
Sätze bzw. Gebote mit meinem eigenen, persönlichen Bild von der kon
kreten Situation, um so hier und jetzt zu einer moralisch verantwortlichen 
Entscheidung zu kommen. Mit anderen Worten, der modus conclusionis 
reicht zur Konkretisierung menschlichen Handelns nicht immer aus, er 
muß vielfach durch den modus determinationis ergänzt werden. 

Antworten 
müssen oft 
gesucht werden 

So gi lt unbedingt: ,,Du sollst nicht töten !" - ob ich nun 
Gebote wie dieses aus der Offenbarung weiß oder ob 
mir mein Gewissen das gesagt hat, weil ich nie das 
Glück hatte, Normen sittlichen Handelns aus dem Schatz 

einer Offenbarung kennenzulernen. Und dennoch kann sich die Frage stel
len, ob etwa ein Polizist, um andere Lebensgüter zu schützen, hier und jetzt 
bei der Verfolgung eines Räubers die Waffe anwenden darf. Fragen wie diese 

109 



k~nn ich nur beantworten, wenn ich den angeführten Grundsatz mit meinem 
Bild von der konkreten Si tuation konfrontiere. 
Das Schwierige dabei ist, daß wir offenkundig die Bilder von unserer Situ
ation immer nur geprägt durch ein bestimmtes Vorverständnis und zudern 
aus untersch iedl icher Perspektive wahrnehmen: So kann, was für die Familie 
gut ist, u. U. der Vater anders sehen als die Mutter oder die Tochter. Das läßt 
mich zögern zu behaupten, daß der Mensch imstande sei, alle Wahrheit zu 
::'issen. In der konkreten Entscheidungslage wissen wir es sehr oft nicht. 
Ahnlich kann man auch um das Budget einer Gemeinde oder eines Staates 
ringen. Wer w ill immer sagen, was hier oder dort ,Wille Gottes' ist? Das 
Zweite Vatikanische Konzil ist davon ausgegangen, daß in bestimmten Si tu
ationen auch redlich gesinnte und sich um bestes Wissen und Gewissen 
bemühte Christen zu unterschiedlichen Antworten auf diese Frage kommen 
und daß möglicherweise keiner von den Betroffenen einfachh in die Autori
tät der Kirche für seine Position in Anspruch nehmen darf (vgl. die Pastoral
konstitution "Gaudium et spes", Art. 43) . Bestimmte Fragen können somit 
nach der Meinung unserer Gottesgelehrten weder aus den Heiligen Schriften 
und deren Auslegung noch auch unbedingt durch die Moraltheologie be
antwortet werden, sondern vielfach nur im Dialog. 

zur Frage nach Da~ is~ auch m~ine Antwort auf die Frage nach einer 
einer ,christlichen christlichen Polit ik. Es gibt christliche Politiker, es kann 
Politik' auch Meinungsunterschiede unter ihnen geben. Ähn-

li ch kann es auch Politiker - im Plural! -geben, die für 
viele Christen akzeptabel sind, die sie unterstützen können oder die sie sich 
s~gar verpfl ichtet fühlen zu unterstützen. Umgekehrt kann es Politiker geben, 
die von Chri sten nicht unterstützt werden so llen oder können. Solange diese 
U~ters~heidung klar ist, weiß der Gläubige auch ungefähr, welche Mögl ich
keiten ihm der W ille Gottes eröffnet. Aber ein eindeutiges, zweifelsfreies 
Wissen, was Gottes Wi lle hier und jetzt von uns verlangt, das gibt es (zumin
dest) nicht immer. Und in diesen Situationen, sagen uns unsere Gottesgelehr
ten manchmal, müsse nun jeder nach bestem Wissen und Gewissen seiner 
persönlichen Verantwortung entsprechend handeln. 

Gesetz Gottes Luf Die Diskussion scheint sich zu Recht auf das 
will in Freiheit Problem zu konzentrieren: Was ist das ,Gesetz Gottes' 
gewußt und und in welcher Weise kann es in einer Gesellschaft 
gelebt werden verw irklicht werden? Professor Khoury hat ein Span-

nungsproblem angesprochen, das in diesem Zusam
menhang aufbrechen kann: das zwischen ,Glück' und ,Freiheit' . Denn, 
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wenn gesagt wird, daß Gott den Menschen in seinem Gesetz einen Weg 
zum Glück weise, so stel lt sich die Frage, ob d ieser Weg zum Glück nicht 
nur dann an sein Ziel kommt, wenn er von den Menschen in einer frei ver
antworteten Weise aufgenommen und vollzogen werden kann. Ist es nicht 
selbst ein Teil des ,Gesetzes Gottes', daß sein Gesetz in Freiheit gewußt 
und gelebt w ird? Das aber würde nicht bloß eine einmalige Annahme eines 
Glaubens, sondern eine permanente Bewährung menschlicher Freiheit an

gesichts der Gebote Gottes bedeuten. 
Müßte man aber in diesem Falle nicht sehr vorsichtig 
sein hins ichtlich der Zulässigkeit staatlichen Zwanges? 
Ist doch die Gefahr groß, daß man einen Zwang zum 
Guten ausübt, wenn man zum Glück, und sei es auch 

menschliche 
Freiheit und 
staatliche Politik 

zum Glück im Sinne der Gebote Gottes, zwingt-einen Zwang, der mensch
liche Freiheit bedroht. In einem solchen Fal le würde eine staatliche Poli
ti k total itär, selbst wenn sie sich dabei auf Gottes Gebot beruft. 

Unterscheidung 
von Recht und 
Moral notwendig 

Die Unterscheidung von Recht und Moral, die in der 
christlichen Tradition durchaus geläufig ist, kann in die
ser Frage weiterhelfen. Während sich auf der morali
schen Ebene menschliches Handeln verantwortlich auf 

Gottes Anruf hin bewegt, ist die rechtl iche Ebene gleichfalls auf Gottes 
Gebot bezogen - doch in einer ganz anderen Weise: geht es doch in die
sem Bereich des Rechtes darum, die grundlegenden Voraussetzungen für 
ein auf Gott hin bezogenes verantwortliches Handeln des Menschen zu 
schaffen, indem etwa das ,Recht auf Leben', das ,Recht auf fried l iches Zu
sammenleben' und das ,Recht auf Gewissensfreiheit' sichergestel lt wer
den. Diese Differenzierung von Recht und Moral erscheint aus Gründen 
der Achtung menschlicher Freiheit, die auch ein Teil des Gottesgebotes ist, 
notwendig. Es wäre wertvol l, in der weiteren Diskussion von beiden Sei

ten auf diese Differenzierung noch näher einzugehen. 

die Freiheit des Mirdamadi In beiden Vorträgen, die wir bisher hörten, 
Menschen und war die Freiheit der Entscheidung ein zentrales Thema. 

die Freiheit Jesu Dabei meinte Herr Rashadi mit Bezugnahme auf die 
Theorie des amr bayna 1-amrayn, daß der Mensch in 

stärkerem Maße sich selbst entscheiden kann, als daß über ihn entschieden 
ist. Herr Schneider vertrat seinerseits die Auffassung, daß der Mensch als 
ein fre ies Wesen erschaffen w urde, das sich selbst entscheiden kann, das 
über ibtiyär, über die Wahl freiheit verfügt. Auch in der Situation des Ange
sprochenseins durch Gott würde er mubayyarbleiben, d. h. frei in seiner 
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Entscheidung, das Wort Gottes anzunehmen bzw. es abzu lehnen. Hier 
stel lt sich mir die Frage, in welchem Umfang die Freiheit der Entscheidung 
in der Person Jesu Christi gegeben war, von der die christl iche Theologie 
sagt, daß in ihr zwei Naturen, eine göttliche und eine mensch liche Natur 
waren. 

kann Regierung 
den Menschen 
Entscheidungen 
aufzwingen? 

Rashadi Angesichts der Kürze der noch verbli ebenen 
Zeit möchte ich mich in meiner Antwort nur auf die 
letzte Frage beziehen, die Herr Luf gestellt hat, möchte 
dabei jedoch nicht verabsäumen, für alle Fragen zu 
danken, die in den Wortmeldungen unserer gelehrten 

Freunde zuletzt aufgeworfen wurden. 
Zur Meinung also, daß der Staat bzw. die Regierung eines Staates seine 
bzw. ih re Entscheidungen und Vorstellungen den Menschen nicht aufzwin
gen können. Ich pflichte dieser Auffassung im allgemeinen bei, insofern 
es unzulässig ist, in einer absoluten Weise zu fordern, daß es der Regierung 
oder einem anderen gesetzli chen Organ erlaubt sei, ihre Vorstellungen 
unter Zwang durchzusetzen. Sie ist jedoch in einer Hinsicht nichtzutreffend: 
insoweit ein Gesetz, auf das sich die Menschen einigen - ob es nun ein 
Gesetz ist, das die Menschen nach ihrem eigenen Verständnis machen, 
oder ein göttl iches Gesetz, das von einer Gesellschaft akzeptiert worden 
ist und zu dessen Einhaltung sich alle verpflichtet haben -, zu seiner Durch
führung einer Garantie bedarf. Jeder weiß, daß nicht alle Menschen sich 
in einem Gemeinwesen dem Gesetz und der Moral gegenüber verpflichtet 
fühlen. Dann ist es notwendig, solche Menschen zur Einhaltung der Ge
setze zu zwingen. Dieser Zwang bedarf gegebenenfalls auch der Gewalt. 
Selbstverständlich kann dieses Recht zur Durchsetzung eines Gesetzes 
nicht als Vorwand dafür dienen, den Standpunkt eines Individuums ande
ren aufzuzwingen. 

unveränderliche 
Regelungen im 
Leben der 
Gesellschaft 

Taskhiri Der Islam hat für sämtliche Bereiche der Ge-
sellschaft bestimmte Vorstellungen. Da manche dieser 
Bereiche einen stabi len, unveränderlichen Charakter 
haben, sind fü r sie naturgemäß stabile und unveränder
liche Regelungen erforderli ch. Gelten für andere Be

reiche jedoch veränderliche Bedingungen, sind auch die für sie geltenden 
Bestimmungen veränderl ich . 
Stabilen Charakter haben jedenfalls alle Bereiche des gesellschaftlichen 
Lebens, die einen direkten Bezug zur gottbezogenen Natur des Menschen, 
fitra, haben. Beispielsweise sei hier auf die Familie verwiesen: Für diesen 
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Bereich gibt es unveränderliche, absolute Gesetze, so für den Fall der Ehe
sch ließung, für die Annull ieru ng einer Ehe und für d ie Ehescheidung, für 
den Fall des Ehebruchs, hinsichtlich der Homosexuali tät von Männern oder 
hinsichtlich der Erbschaft. 

flexible Regelun
gen im Rahmen 
allgemeiner poli
tischer Richtlinien 

Es gibt jedoch auch flexible Gesetze, für deren Verab
schiedung und Durchführung den allgemeinen politi
schen Richtl inien, siyäsa, entsprechend, die der Islam 
gleichfa l ls vorlegt, das Staatsoberhaupt bzw. die isla
mische Regierung zuständig sind. Beispiele für solche 

al lgemeine politische Richtlinien sind etwa das Verbot individueller Kapi
talanhäufung in einer Gese llschaft sowie Fragen der Produktion, des Han
delsaustausches, der Inflationsbekämpfung. Über sie entscheiden f:,äkim 
as-sar', das sind in einem islamischen Staat die Gesetzgeber oder Richter, 
je nach den Erfordernissen einer bestimmten Zeit, und sie sorgen auch für 
deren Durchführung. Werden also in sich variable Entscheidungen über 
das Budget eines bestimmten Jahres oder über andere veränderl iche Mate
rien getroffen, hat dies immer in Befolgung dieser politischen Richtl inien, 
siyäsa, zu geschehen. 
Diese beiden Aspekte gil t es also im Auge zu behalten, wenn w ir sagen, 
daß der Islam eine gesellschaftsbezogene Rel igion ist. 

zum Verhältnis 
von Recht und 
Moral 

Was schließlich die von Herrn Luf angesprochene Frage 
zum Verhältnis von Recht und Moral anbelangt: Die 
Moral bi ldet aus islamischer Sicht die Grundlage für 
die sozialen Rechte, doch werden die entsprechenden 

Gesetze auf der gesellschaftlichen Ebene durchgeführt. Selbstverständl ich 
beinha lten manche rel igiösen Gesetze und Bestimmungen auch moral ische 
Aspekte, wenn etwa gesagt wird, daß dieses oder jenes moral isch empfeh
lenswert wäre. Doch ist dies nicht mit den oben erwähnten absoluten Ge
setzen zu verwechseln. 
Darüber hinaus sind w ir überzeugt, daß die Religion in die gesellschaftlichen 
Angelegenheiten eingreifen und stabi le Gesetze für die unveränderlichen 
Bereiche in der Gesellschaft vorlegen kann. So gilt beispielsweise im Islam, 
daß Zinsen in der Wirtschaft in sich verboten sind, d. h. notwendigerweise 
in einem W iderspruch zu einer islamischen Wirtschaftsauffassung stehen, 
oder daß das Trinken von Wein verboten ist, wei l dieser dem Körper und 
dem Verstand des Menschen Schaden zufügt. 
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Die Grund legung der Werte als Kriterien 
fü r sittliches Verhalten aus islamischer Sicht 

M. Modjtahed Schabestari 

Es ist al lgemein anerkannt, daß w ir im Islam kein offizielles und zentrales 
Lehramt zur Interpretation und Auslegung von theologischen Fragen haben. 
Dies führte dazu, daß im laufe der Geschichte islamische Theologen, Phi
losophen, Mystiker und Rechtsgelehrte (fuqahä ') die Freiheit und Mög
lichkeit hatten, sich (ausgehend von unterschiedlichen Vorverständnissen) 
über die „Wertmaßstäbe des sittlichen Handelns aus islamischer Sicht" zu 

äußern. 
Ich möchte an dieser Stelle zuerst die ,Wertmaßstäbe' benennen, von 

denen die w ichtigsten Repräsentanten dieser oben genannten Denkrich
tungen ausgegangen sind. Danach werde ich meine Meinung dazu äußern, 
in welcher We ise w ir uns als Musl ime gegenüber den allgemein aner
kannten ,Werten' verhalten, d ie sich aus dem Zusammen leben der Men
schen besonders in Staat und Gesellschaft unserer Zeit ergeben, bzw. 
möchte ich erklären, von welchen islamischen Grundbegriffen w ir die An
erkennung dieser Werte unserer Zeit ableiten können. 

1. Die Entwicklung der Wertmaßstäbe in der islamischen Geschichte 

1.1 Ich wi ll mich zunächst mit den Ursprüngen der theologischen Sicht
weise befassen und nenne hier zwei sehr bekannte Theologen. Der eine 
von ihnen ist einer der großen Repräsentanten der mu'tazilitischen Schule 
und heißt Qä</i 'Abd a/-Cabbär (gest. 1025), und der andere ist der Be
gründer und bedeutendste Vertreter der as'aritischen Schule namens Abü 
1-f:{asan al-As'ar, (gest. 935/6). Der zuerst genannte Theologe entwickelt 
seine ganze Eth ik unter Berufung auf zwei Grundbegriffe, die seiner Mei
nung nach Hauptmaßstäbe für das sittliche Verhalten enthalten. D ie bei
den Begri ffe lauten: f:wsn wa-qubb 'aq/T- die von der natürl ichen Vernunft 
abgeleitete Unterscheidung zwischen dem Guten und Bösen. Er meint, 
daß alle Menschen ein gemeinsames vernünftiges Urteil darüber besi tzen, 
was gut und was böse ist, und ist der Auffassung, daß alle Menschen auf
grund ihrer natürlichen Vernunft imstande sind, beispielsweise Gerech-
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tigkeit als etwas Gutes und Ungerechtigkeit als etwas Böses zu beurteilen. 
Und 'Abd al-Cabbär vertritt die Meinung, daß, was durch die Vernunft als 
gut oder böse akzeptiert wird, auch von Gott als gut oder böse angesehen 
w ird. Dies bedeutet, daß die natürliche Vernunft ein Instrument darstellt 

' mit dem man Gottes Gebote und Verbote verstehen kann. So ist die mensch-
liche Vernunft eine Vernunft, die auf den Willen Gottes ausgerichtet ist. ' 

Demgegenüber meinte Abü 1-/-:fasan al-As'arT, daß die Vernunft nicht 
zwischen sittlichen und unsittlichen Handlungen unterscheiden könne. Er 
sah die einzige richtige Antwort auf diese Frage in Koran und Sunna, d. i. 
in der Tradition des Propheten: Was im Koran als gut und sittlich bezeichnet 
wird, ist gut, und was als unsittlich benannt wird, ist sch lecht. Er war nicht 
auf der Suche nach allgemeinen Maßstäben für das sittliche Verhalten. Um 
die Richtigkeit einer Handlung zu bestimmen, sollte man nach seiner Auf
fassung nur Koran und Sunna heranziehen.2 

1.2 Islamische Philosophen orientieren sich an der aristotel ischen Ethik. 
An dieser Stel le kann ich stellvertretend für viele an Ibn Miskawayh (gest. 
1030) erinnern. Er folgt in seinem Hauptwerk „ Tahdi'b al-abläq wa-tathi'r 
al-a'räq" Aristoteles und nennt vier Hauptbegriffe der Moral: 'iffa, sagä'a, 
bikma und 'adäla -Maßhalten, Mut, Weisheit und Gerechtigkeit. Er macht 
diese Begriffe zur Grundlage seiner Ethik. So kann man sagen: Islamische 
Phi losophen bezeichnen eine Handlung dann als sittlich, wenn sie den 
Kriterien von Maßhalten, Mut, Weisheit und Gerechtigkeit entspricht.3 

1.3 Unter islamischen Mystikern, die sich in grundlegender Weise mit der 
Frage der Ethik befaßt haben, findet sich an erster Stel le Abü /-:fämid al
Cazzäl, (gest. 11 11 ). In seinen Werken „ l~yä' 'ulüm ad-di'n" (Wiederbe
lebung der Religionswissenschaften) und 11 K1miyä' as-sa'äda" (Das Elixier 
der Glückseligkeit) begründet er eine systematische islamische Ethik. Grund
lage seiner Überlegungen bilden die beiden Hauptbegriffe muhlikat(Unheil 
bringende, unhei lvol le Dinge) sowie mungiyat(rettende und heilbringende 
Dinge). Demnach ist eine Handlung sittl ich, wenn sie den Menschen zu 
nagät ubraw,ya (zu eschatologischer Rettung) führt, dagegen ist eine Hand
lung unsittlich, wenn sie halaka ubraw,ya (eschatologisches Unheil) mit 

' Qar;/1 'Abd al-Cabbar ibn Af)mad, al-U~ül al-bamsa, Kairo 1965, 39 ff. 
' Abü l-ffasan al-As'ari, al-Luma' fi r-radd 'alä ahl az-zayg wa-1-bida', Beirut 1952, 71. 
' Ibn Miskawayh, TahdTb al-abläq wa-tathTr al-a'räq, Isfahan o. J., 23-51 . 
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sich bringt. Die Ethik von al-Cazzäl, basiert auf einem eschato logischen 
Denksystem. Er geht in seinen Überlegungen von einer besonderen Aus
legung des Korans aus, indem er die beiden Begriffe mung,(Rettung brin
gend) und muhlik (Unheil bringend) aus. dem Koran ableitet.4 _An dieser 
Stelle möchte ich einen berühmten Koraninterpreten unserer Zeit nennen, 
der ebenfalls mit starken mystischen Tendenzen in seinem berühmten Ko
rankommentar 11al-M1zän fi' tafsi'r al-qur'än" sein Moralsystem auf der Basis 
von koranischen Inhalten entwickelt. Es ist Mul)ammad /-:fusayn Tabatabä'T, 
ein Mann, der die religiösen Diskussionen der vergangenen 50 Jahre in 
Iran und in der islamischen Welt sehr stark geprägt hat.5 

Diese beiden muslimischen Denker -al-Cazzal,und Tabätabä'1-haben 
neben dem auf den Anschauungen von muhlikät(unheilbringenden Hand
lungen) und mungiyät (rettenden Handlungen) basierenden ethischen 
System noch von einem anderen Moralsystem gesprochen. Dieses ethi
sche System, das über dem ersten System (Heil und Unheil) steht, ist das 
ethische System (ta wl)1d)1 das nur von Mystikern und Schülern der Mystik 
bewältigt und verstanden werden kann. Der Maßstab dieses Systems ist 
nicht die halak oder nagät ubraw,ya (eschatologisches Unhei l oder Heil), 
sondern die Unterscheidung der Handlungen danach, ob sie im Einklang 
stehen mit tawb,d oder nicht. tawl)1dwird hier definiert als „eine Lebens
führung, die alle Seienden und alle Ereignisse allein im strah lenden Licht 
Gottes sieht." al-Cazzäl1und Tabätabä'1sprechen also von zwei Arten des 
Moralsystems und der sittlichen Maßstäbe. Diese beiden Systeme wider
sprechen sich nicht, doch steht das zweite System über dem ersten. 

1 .4 An dieser Stelle möchte ich auch auf die fuqahä', die Rechtsgelehrten, 
eingehen, die sich mit einer Ethik des fiqh, der islamischen Rechtswis
senschaft, beschäftigen. Man kann diese als ,Ethik des fiqh', als rechts
wissenschaftlich orientierte islamische Ethik, bezeichnen. Diese Gelehr
ten gehen von fünf Grundanliegen der sar,'a aus. Es sind dies: 

• Schutz des Lebens, 
• Schutz der Vernunft, 
• Schutz der Religion, 
• Schutz des Eigentums, 
• Schutz der Fami lie. 

• Abü fjamid al-Cazzali, 11:iyä' 'ulüm ad-dTn, Bd. 1, Damaskus o. J., 1-5. 
' Mubammad fjusayn Tabafaba'i, al-Mizän fitafsTr al-qur'än, Bd. 1, Beirut ' l 973, 370-382 . 
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as-5ätib, (gest. 1388) in seiner Schrift „al-Muwäfaqät" und al-Cazzä/1 
in „al-Musta~fä" haben diese fünf Maßstäbe erläutert. Große islamische 
Rechtsgelehrte waren stets bemüht, ihre fatwäs (Rechtsgutachten) diesen 
Kriterien entsprechend zu formulieren. So ist die herrschende Lehre, daß 
jede fatwä zumindest einem dieser fünf Kriterien genügen sol l.6 

2. Wertmaßstäbe des sittlichen Verhaltens in unserer heutigen Zeit 

Ich bin oben kurz auf die versch iedenen Maßstäbe des sittlichen Verhal
tens in der islamischen Geschichte eingegangen. Die oben genannten Maß
stäbe und Kategorien haben auch heute in der islamischen Gesellschaft 
ihre Geltung behalten und spielen bei der Bestimmung des ethischen Ver
haltens der Muslime eine wichtige Rolle. 

In der heutigen Welt sind aber auch neue Wertmaßstäbe in den islami
schen Gesellschaften von aktueller Bedeutung. Es scheint so, daß die bis
herigen Kategorien und Denkmuster nicht mehr allein in der Lage sind, 
den neuen Anforderungen zu genügen. 

Als Beispiele möchte ich an dieser Stelle soziale Gerechtigkeit, politi
sche Freiheit und Gleichheit, Solidarität aller Menschen und allgemein an
erkannte Menschenrechte erwähnen. Die neue Bedeutung dieser Werte 
ergibt sich daraus, daß die Menschheit Staat und Gesellschaft in unserer 
Zeit neu definiert. Diese neuen Werte sind also Resultat einer kulturellen 
und gesellschaftlichen Entwicklung in den letzten Jahrhunderten. Gehe 
ich von dieser Realität aus, neige ich dazu, daß wir diese Begriffe nicht 
unbedingt in den ursprünglichen Quellen des Christentums und des Islams 
suchen müssen. Denn unsere klassischen kanon ischen Schriften sind lange 
vor unserer gegenwärtigen Zeit, die diese neuen Wertdefin itionen mit sich 
gebracht hat, entstanden. Wir haben heute die Aufgabe, nach Wegen zu 
suchen, die es uns möglich machen, zwischen den neuen Werten und un
seren Quellen (Koran und Sunna) eine Verbindung herzustellen. 

Wie können wir nun heute aus religiöser Perspektive über die neue Be
deutung dieser Werte sprechen? 

Im Kontext dieser Frage möchte ich zwei Bemerkungen machen: 
a) Im Koran finden wir anthropologische Begriffe, von denen wir die 

Anerkennung und Akzeptanz der neuen Wertmaßstäbe ableiten können. 

' as-SatibT, al-Muwäfaqät, Bd. 2, Teil 1: Maqä~id as-säri' . 
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In diesem Zusammenhang möchte ich im besonderen auf drei Begri ffe hin

weisen: 
• auf d ie Würde der Menschen, 
• auf die koranische Auffassung, daß alle Menschen banü Ädam 

(Kinder Adams) sind, sowie auf 
• den allgemeinen Begriff von qist bzw. 'ad/ (Gerechtigkeit).7 

b) Die zweite Bemerkung, die ich für noch wichtiger halte, ist: Der 
Koran richtet sich an alle Menschen und spricht alle Menschen an. Die 
zentrale Bedeutung dieser Feststel lung ist, daß der Koran alle Menschen 
als gleichberechtigt anspricht. Denn: Alle Menschen werden ohne Aus
nahme von Gott angesprochen. D ieses ,Ansprechen der Menschen' aber 
bedeutet, daß Gott alle Menschen als ,Personen' ansieht, denn man kann 
nur eine Person ansprechen. Eine Person hinwiederum kann nur als ein 
Wesen mit natürlichen Rechten definiert werden. Solange diese Rechte 
nicht anerkannt sind, ist auch der Mensch als Person nicht anerkannt. 
Indem Gott alle Menschen ohne Ausnahme als ,Person' bezeichnet, wil l 
Gott alle als Träger von Grundrechten anerkennen. 

W ir können also alle mensch lichen Werte unserer Zeit aus der anthro
pologischen Perspektive des Korans beurteilen. Wir können diese neuen 
Werte anerkennen bzw. annehmen und damit unsere gegenseitigen mensch-
1 ichen Bez iehungen und unsere gesell schaftlichen Systeme darauf auf
bauen. Wir können in dieser Weise hinsichtlich der islamischen Maßstäbe 
des sittlichen Verhaltens ein neues Kapitel zu unseren bisherigen in unse
rer Geschichte entwickelten Diskussionsthemen hinzufügen und damit die 
islamische Kultur bereichern. 

7 Vgl. Koran 95,4; 17,70; 57,25. 

11 9 



Anfragen und Gesprächsbeiträge 

Unterscheidung Pichl er An die sehr klaren, in mancher Hinsicht auch 
von Gut und kritisch hinterfragenden Ausführungen des Referenten 
Böse kraft der möchte ich zwei Fragen ansch ließen: 
Vernunft? Da ist zunächst, etwas provokativ formu liert, die Frage, 

. ob und inwieweit es eine begründete Unterscheidung 
zwischen Gut und Böse gibt, die ausschließlich Sache der Vernunft ist; in
wieweit es also eine Unterscheidung von Gut und Böse gäbe ohne Gott. In 
einem grundlegenden Werk der (vor allem anglikanisch geprägten) Moral
philosophie des 18. Jahrhunderts, die u. a. für die Wirtschaftsauffassung des 
Abendlandes wichtig geworden ist, hat Francis Y. Hutehesan (1694-17 46/7) 
ganz im Geiste der Aufklärung die Möglichkeit einer glückl ichen Organi
sation menschlichen Zusammenlebens rein von der Vernunft her begrün
det. Der Staat könne demzufolge für Glück und Glückseligkeit - für „ das 
größtmögliche Glück der größten Anzahl" -seiner Bürger sorgen, ohne dafür 
auf Gott rekurrieren zu müssen. Meine Frage wäre also, ob für Professor 
Schabestari die von ihm dargelegte Auffassung über das, was gut und böse 
ist, aus islamischer Sicht ohne unmittelbaren Rekurs auf den göttlichen Willen 
denkbar und vertretbar wäre. 

,Kardinaltugen
den' und 
Hauptbegriffe 
islamischer Moral 

Die zweite Frage bezieht sich auf die Hauptbegriffe 
der Moral im Verständnis der islamischen Philosophen. 
Sehe ich recht, wenn ich davon ausgehe, daß es sich 
dabei um eine Wiederbelebung und um einen Rück
griff auf die v ier Kardinaltugenden handelt, die schon 

bei Aristoteles zu finden sind und w ie w ir sie als solche kennen? Ersetzt 
man ,Mut' durch ,Tapferkeit' und ,Weisheit' durch ,Klugheit', w ürde es 
sich in etwa um eine Gleichheit der Begriffe handeln. Inwieweit stehen m. 
a. W. die vier Hauptbegriffe der Moral , w ie sie im Referat zur Sprache 
kamen, in einer unmittelbaren Para llel ität zu dem Verständnis der Kardi
naltugenden in der Antike? 

ältere Traditionen Vanoni Die ,soziale Gerechtigkeit' w urde von Pro
und der Ruf nach fessor Schabestari als Beispiel dafür angeführt, daß es 

in unserer Zeit neue Werte und neue Wertmaßstäbe 
gebe. Angesichts der Tatsache, daß ,soziale Gerech

tigkeit' doch ohne Zweifel auch in der älteren Tradition des Islams bereits 
ein höchster Maßstab für sittliches Handeln war, stellt sich die Frage, wel
che Bedeutung Professor Schabestari dem Wort ,neu' in seinen von mir 

neuen Inhalten 
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angesprochenen Ausführu ngen beigemessen hat. Wurden und inw iefern 
wurden, wenn dies der Fall ist, ältere Traditionen durch moderne Ent

wicklungen mit neuen Inhalten gefüllt? 
. Schabestari Die Frage, ob die muslimischen Philo-

ariStotelische sophen in ihrer Tugendlehre die Auffassung des Aristo-
Kategorien von teles von den sogenannten ,Kardinaltugenden' über-
muslimischen nommen haben, ist m. E. mit einem einfachen Ja zu 
Philosophen beantworten. lhrVerständnis in der Tradition der musli-
übernommen mischen Phi losophen hat also meiner Meinung nach 

keine neue Interpretation gebracht. 
In der Frage, ob die Unterscheidung zwischen Gut und 
Böse Sache der Vernunft ist, gehe ich davon aus, daß 
jede Zeit verpflichtet ist, das, was im sozialen, w irt
schaftlichen und politischen Bereich ebenso wie in den 

Sache der 
Vernunft um des 
Glaubens willen 

anderen Gesellschaftsbereichen gerecht ist, immer wieder neu zu defin ie
ren. Und das ist die Sache der Vernunft. Das bedeutet für mich näherhin, 
daß der Mensch in der Auseinandersetzung mit den verschiedenen Wirk
lichkeitsbereichen, besonders um herauszufinden, was hier und jetzt, in 
dieser oder j ener Hinsicht gerecht ist, seine Vernunft anzuwenden hat, weil 
er dazu von Gott verpflichtet ist. Für mich gibt es also keine Vernunft ohne 
Glauben, auch stehen Vernunft und Glaube nicht nebeneinander, sondern 
die Verpfl ichtung des Menschen, seine Vernunft anzuwenden, kommt aus 
dem Glauben. Denn ich verstehe die Vernunft des Menschen nicht als eine 
,zirkulare' Vernunft, als eine, die sich um sich selbst dreht und sich selbst 
genügt, sondern als eine, die sich auch von Gott angesprochen weiß. So 
gesehen ist der Mensch immer an beides gebunden, an Offenbarung und 
Vernunft. Beides ist nicht voneinander zu trennen, also auch nicht in der 
Art, wie es der von Professor Pichler zitierte anglikanische Moralphi losoph 
getan hat, indem er eine Vernu nft postul ierte ohne Gott. 
Darin liegt offensichtlich der Unterschied, wenn ein Gläubiger von Ethik 
spricht oder einer, der nicht glaubt. Ersterer lebt mit seinem Glauben und 
mit seiner vom Glauben akzeptierten und anerkannten Vernunft, insofern 
der Glaube den Menschen als eine Person sieht und diese wiederum nicht 
begri ffen werden kann ohne Vernunft. Ich sehe daher den Unterschied 
zwischen den Auffassungen in der Ethik nicht so sehr in der Unterschiedlich
keit begründet, wie diese oder jene ethische Verpflichtung inhal!!ich definiert 
wird-da kann es in bestimmten Fragen große, ja vollständige Ubereinstim
mung geben, in anderen hingegen mehr oder weniger große Auffassungs-
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untersc~iede. D~r ha_uptsächlic~e Unterschied liegt in der Begründung der 
Inhalte, in der Orientierung und in der Motivation. Konkret also in der Fra 
die uns in diesem Dialogvorhaben vor allem beschäftigt, warum man üb!;: 
haupt nach der Gerechtigkeit in den verschiedenen Bereichen unserer Le
benswelt strebt und sich verpflichtet fühlt, sie auf diese anzuwenden. 

neue Verhältnisse Schließlich zur Frage von Professor Vanoni: Man hat 
verlangen Neu- sich zweifelsohne sowohl im Islam w ie im Christen-
definition von turn auch in früheren Zeiten um soziale Gerechtig-
dem, was sozial keit bemüht. Wenn ich von neuen Werten spreche 
und gerecht ist und von der Notwendigkeit, bestimmte Werte neu zu 

definieren, so versuche ich damit dem Umstand Rech
nung zu tragen, daß die Muslime im Unterschied zu dem, was sie zu einer 
anderen Zeit, in oftmals ganz anderen ökonomischen, gesellschaftlichen 
und politischen Verhältnissen im Sinne der sozialen Gerechtigkeit getan 
haben, gerade um der sozialen Gerechtigkeit willen heute etwas anderes 
und gelegentli ch etwas ganz anderes zu tun haben. Diese geänderten Be: 
dingungen verlangen immer w ieder neue Definitionen dessen, was ge
recht und sozial ist. Würde man also das, was früher gerecht war, unbe
sehen und unverändert auf die heutigen, veränderten Zeitverhältnisse über
tragen, würde man heute nicht mehr dem Anliegen sozialer Gerechtigkeit 
entsprechen. Daher meine Forderung nach je neuer Definition bestimm
ter Werte aufgrund der zu jeder Zeit geltenden Verpflichtung zu sozialer 
Gerechtigkeit und den sich immer wieder verändernden Zeitverhältnis
sen, die eine gerechte Ordnung verlangen. Das bedeutet für mich Ge
rechtigkeit als Verpflichtung des Glaubens, ganz im Sinne dessen, was das 
arabische Wort mi$däq meint. 

Rashadi In seinen wi ssenschaftli chen Erörterungen zur vorgenomme-
hat Professor Schabestari die islamischen Gelehrten in nen Einteilung der 

islamischen Ge- vier Gruppen eingeteilt. Diese Einteilung ergibt sich 
lehrten meines Erachtens hauptsächlich aus den Gegenstän-

den, mit denen sich diese Gelehrten beschäftigt haben, 
und nicht so sehr aus bestimmten gedanklichen Tendenzen, von denen sie 
bei ihrer Arbeit geleitet waren. So gilt etwa Tabätabä'Tal s ein rationali sti
scher Philosoph, der in die Ri chtung der Mu'tazila tendiert, während sich 
al-Cazzä/Tverpflichtet fühlt, den heiligen Texten, nU$Ü$, zu folgen. Diese 
beiden Persönlichkeiten kann man nicht in eine Reihe setzen. Auch haben 
einige islamische Rechtswissenschaftler im Zusammenhang mit ihren Ar
gumentationsverfahren rational istische M ethoden angewendet. Man kann 
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auch diese Gelehrten mit anderen Rechtswissenschaftlern, die diese Me
thoden nicht benutzt haben, nicht in eine Reihe setzen. 
Alles in al lem wollte ich darauf hinweisen, daß man die angeführten vier 
Gruppen nicht generell im Sinne einer Einteilung der musl imischen Gelehr
ten nach den von ihnen angewandten Methoden und Gedankenrichtungen 
betrachten kann. Zudem ist daran zu erinnern, daß in jedem Wissenschafts
bereich versch iedene Prinzipen gelten, die nicht unbedingt etwas mit Moral 
und Ethik zu tun haben. Die im Referat angeführten fünf Grundanliegen der 
sarT'a haben jedenfa lls nur in der islamischen Rechtswissenschaft einen rechts
wissenschaftl ichen Sinn, jedoch nicht im Bereich von Moral und Eth ik. 

neu sind die 
geschichtl ichen 
Verhältnisse, 
nicht die Werte 

Was den zweiten Tei l seiner Ausführungen betrifft, hat 
Professor Schabestari die Auffassung vertreten, daß es 
in unserer Geschichtsepoche vielfach um neue Werte 
geht, um Werte also, die in früheren Zeiten noch nicht 
zur Diskussion standen; als Beispiele führte er ,soziale 

Gerechtigkeit', ,politische Freiheit und Gleichheit' u. a. an. Diese Werte 
könnten daher als solche noch nicht in den religiösen Quellen, die aus 
früherer Zeit stammten, thematisiert worden sein. Der Referent sch lägt nun 
in diesem Zusammenhang im Sinne des igtihäd-Prinzips eine neue Me
thode zur Ablei tung moderner Fragestellungen aus den religiösen Texten 
vor. Ich meine jedoch, daß einige dieser als neu bezeichneten Werte, wie 
Freiheit und soziale Gerechtigkeit, weder alt noch neu sind, und man hat 
sie in der Vergangenheit ebenso beachtet wie man sich in der Gegenwart 
um sie bemüht. Neu mögen die geschichtl ichen Verhältn isse sein, auf die 
man die betreffenden Wertinha lte anwendet, mi$däq, woraus jedoch kei
neswegs geschlossen werden darf, daß das Thema selbst, mawdü', und die 
Beurtei lung des Sachverhalts, bukm, sich verändern würden. Wesent l ich 
erscheint mir also, daß z. B. mawdü' oder bukm immer schon Inhalte der 
religiösen Texte waren, daß es jedoch darauf ankommt, neue Verhältnisse 
neu zu definieren und diese Werte der Religion, wie den Grundsatz der 
menschlichen Würde oder den des qist, Gerechtigkeit, und der mensch
lichen biläfa, Statthalterschaft Gottes, in Beziehung zu ihnen zu bri ngen 
- was Aufgabe der Rechtsgelehrten ist. 

fünf Grundanlie-
gen der sarT'a -
Allgemeingut im 
Islam? 

Khoury Wir hören immer wieder von jenen ,Grund
anli egen der sarT'a - maqä$id as-sarT'a 1

1 wie sie auch 
im Referat von Professor Schabestari in den fünf Punk
ten zur Sprache kamen und die für die klassischen Men
schenrechte im Islam stehen. Ist diese Auffassung isla-
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misches Gemeingut oder steht dahinter nur die Meinung des einen ode 
anderen islamischen Gelehrten? r 

mit sunnitischen Zweitens: Im Referat hieß es, daß die As'ariten von der 
Schulen Annahme ausgehen, die moralische Quali tät einer 

Vergleichbares H~ndlung würde Sache einer pos itiven Festsetzung 
auch in der Sr<a? sein. Konkret: ob etwas gut oder böse ist, sei im Koran 

festgelegt, und er sei d ie alleinige Erkenntnisquel le da
für. Meine Frage wäre in diesem Zusammenhang, ob es nur in der sunni
tischen Trad ition neben der as'aritischen auch eine mu'tazili tische Schule 
gi_?t, :ine Schule also, die hinsicht li ch der Beurteilung dessen, was gut und 
bose 1st, der menschl ichen Vernunft einen maßgebl ichen Stel lenwert ein
räumt, oder ob es auch in der Sl'a in dieser Frage differierende Meinun
gen und unterschiedliche Theorien gibt. 

der Ansatz_ und Drittens: So sehr ich dem Versuch der Vermittlung zwi
die Folgerungen, sehen der Tradition einerseits und den Aufgaben der 
die daraus zu Gegenwart anderse its, w ie er im Referat vo rgelegt 
ziehen sind w urde, im Ansatz zustimme, frage ich mich doch, ob 

das nicht zu neuen Prob lemen führen könnte. Eine 
Sache ist also der Ansatz, den ich, w ie schon gesagt, begrü ße, ein ande
res aber ist die Aufgabe zu überlegen, w ie und was dann aus diesem An
satz tatsächli ch bzw. im Detail weiter entwickelt werden sol l. 

Hauptkriterium_ Taskhiri Wollen w ir die Kriterien für das sittli cheVer-
der offenbarte halten aus islamischer Sicht erörtern, gil t es natürlich 
Wille Gottes neben diesen verschiedenen sekundären Kri terien, den 

far'T-Kri ter ien, dem einen Hauptkr iterium entspre
chende Beachtung zu schenken - dem W illen Gottes, der für die Men
schen festgelegt worden ist. Alle M einungsunterschiede, von denen Pro
fessor Schabestari in seinem wertvo l len Beitrag gesprochen hat, gehen auf 
das Bemühen des Menschen zurück, diesen Wil len Gottes zu ergründen. 
Ob nun die Mu'tazil iten die Vernunft betonten und daran festhielten, daß 
das, was die Vernunft erkennt, auch durch das Gesetz bestätigt w ird. Oder 
wenn w ir an die Auffassung von As'ar,denken hinsicht lich des Korans und 
der Sunna. In ähnli cher Weise haben andere, wie w ir gehört hatten, be
tont, daß alles, was uns dazu bewegt, die göttlichen Gebote zu befolgen, 
Rettung, nagä, bewirkt, während das, was uns veranlaßt, Gottes Gebote 
zu mißachten, Verderben und Tod, haläk, mit sich bringt. Ebenso die Rechts
gelehrten, die die Grundanliegen der sarT'a vertreten, sie alle verdanken 
das dem klar kundgewordenen W il len Gottes. 
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Kriterium ist die 
Vervollkommnung 
des Menschen 

Doch, was ist das Kriterium für den W illen Gottes? Of
fensichtlich die Vervollkommnung des Menschen. Denn 
Gott hat die allein wahre, absolute Erkenntnis von dem, 
was das menschl iche Leben beinhaltet und bedeutet, 

und das ist als Kriterium dafür anzusehen, was er will. 
. . d In einem zweiten Schritt möchte ich auf die Frage der 
islamis~~e Gr~n 

1 
- modernen Kriterien eingehen, von denen der Referent 

sätze fur so21a e · f d d . . gesprochen und die er versucht hat, au en Koran un 
Gerecht1gke1t d . ·· b 

1
. f ·· k f .. h M · E ht ,e U er 1e erung zuruc zu u ren. eines rac ens 

hat man dabei zu berücksichtigen, daß der Islam, wenn erz. B. von sozialer 
Gerechtigkeit spricht, nicht so sehr einen allgemeinen Begriff meint, son
dern Inhalte damit verbindet, die einer bestimmten Ordnung entsprechen, 
und er wendet hinsichtlich der Real isierung der sozialen Gerechtigkeit seine 
eigene Methode an. So legt er im Hinblick auf die Verwirklichung der so
zialen Gerechtigkeit zwei wesentl iche Grundsätze vor: Der eine Grundsatz 
ist der des takäful, der ,sol idarischen Verantwortung' der Mitgl ieder der isla
mischen Gesellschaft füreinander. Der zweite Grundsatz ist der der ,Gleich
heit' aller, ta'ädul, jedoch nicht im Sinne eines allgemeinen, abstrakten Be
griffes, sondern im islamischen Verständnis von Gleichheit. Dafür ein Beispiel: 
Der Islam hat für die Frauen in al len Bereichen bestimmte Rechte vorgese
hen. ,,Für sie sind im gleichen Ausmaß, w ie für sie Pflichten festgelegt sind, 
auch Rechte vorgesehen." (Koran 2,228). Dem Islam zufolge hat also die 
Gleichheit in der Gesel lschaft konkrete Konnotationen, wenn es etwa heißt, 
daß hinsichtlich der Erbschaft für die Frauen die Hälfte der Rechte der Männer 
vorgesehen ist (vgl. Koran 4, 11 ). Das zuletzt Angeführte hängt damit zu
sammen, daß die Frau im Unterschied zum Mann nicht für den Lebens
unterhalt der Familie, nafaqa, zu sorgen hat. Eine ähnliche Auffassung be
zügl ich der Gleichheit gi lt auch für den Bereich des Strafrechts. 

. . . . Zusammenfassend: W ill man die modernen Werte auf 
spez1f1sch 1slam1- . .. 

1
. h · 1 · h G dl ·· k . die ursprung 1c en 1s am1sc en run agen zuruc -

sches Begriffs- .. . d. · d f II · h · d v t·· d · .. . fuhren, 1st 1es Je en a s nie t 1m mo ernen ers an nis 
verstandnis d b ff d B ·ff ·· 1· h E ·bt · b er etre en en egri e mag 1c . s g1 e1 n e-
stimmtes Begriffsverständnis von sozialer Gerechtigkeit im Marxismus, ein 
anderes in der kapitalistischen Ordnung. Es ist daher nicht möglich zu 
sagen, daß sich der Islam den Wert der sozialen Gerechtigkeit in seinem 
modernen Verständnis des Begriffes zueigen machen kann. Vielmehr hat 
man dabei jenen Begriff zu berücksichtigen, den der Islam in dieser Hin

sicht selbst gebildet hat. 

125 



ein historischer 
Hinweis 

Gordji Im Zusammenhang mit den von Professor 
Schabestari vorgebrachten Gedanken möchte ich auf 
die folgenden Punkte hinweisen: 

Zunächst darf festgehalten werden, daß 'Abd al-Cabbär zwar als einer der 
ältesten Denker in der Schule der Mu'taliziten gilt, ihr Begründer war je
doch Wä$il ibn-'Atä' (gest. 748). 

wie Prinzipien 
anwenden? 

Ein zweiter Punkt, auf den ich zu sprechen kommen 
möchte, ist, daß die fünf Grundanliegen, von denen 
im Referat die Rede war, bis auf eines oder zwei von 

ihnen im Hinblick auf die religiösen Pflichten zu verstehen sind; sie haben 
mit der Moral und mit den sittlichen Handlungen der Menschen nichts zu 
tun. Auf die angeführten Grundanliegen ist zurückzukommen, wo immer 
hinsichtlich der Rechte Gottes gegenüber dem Menschen keine eigenen 
religiösen Texte vorhanden sind. In dieser Sitzung sprechen wir jedoch 
nicht über die Gottesrechte, sondern über die moralischen und sittlichen 
Verpflichtungen in den zwischenmensch lichen Beziehungen. Kommen wir 
diesen Verpflichtungen nach, können wir sicher sein, daß w ir uns so ver
halten haben, w ie es Gott gefällt. 

,soziale Gerech
tigkeit' und die 
islamischen 
Rechtsvorschriften 

Drittens, wenn gesagt wurde, daß die soziale Gerechtig
keit einen Wert darstelle, der grundlegend ist für den Be
reich der politischen Verantwortung, in seiner heute ak
tuellen Bedeutung aber nicht ohne weiteres aus den ver
bindlichen Quellen des islamischen Rechts und der Moral 

erhoben werden kann, möchte ich darauf hinweisen, daß man in den isla
mischen Rechtsvorschriften, in den af:,käm-i sar' drei Gruppen unterscheiden 
kann: (1) zunächst die Gruppe der individuellen Verpflichtungen (a/:,käm-i 
ibti$ä{i), wie Gebet, Fasten, Almosen u. a., (2) sodann die Gruppe der öffent
lichen Verpflichtungen (a/:,käm-i 'umüm!), wie die Pflichten der Regierung, 
des Staatsapparates, der Abgeordneten und viele andere, (3) und schließlich 
jene Verpflichtungen, die zwischen diesen beiden Gruppen liegen als Pflichten, 
die sowohl einen individuellen als auch einen die Allgemeinheit betreffenden 
Aspekt haben, wie im Fall einer Heirat, die zwei einzelne Individuen betrifft 
und zugleich die Öffentlichkeit, die dieses Geschehen zwischen den beiden 
Individuen anerkennen muß. 

Nun werden für die beiden zuletzt angeführten Bereiche Gesetze erlassen, 
die für die einzelnen Menschen und für die Öffentlichkeit verbindlich sind. 
Das Thema ,soziale Gerechtigkeit' hingegen betrifft beide Bereiche, zäh lt 
jedoch nicht zu den Grundlagen des islamischen Rechts und der Mora l. 
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Schließlich findet sich im Koran, wie bekannt, der Be
zur Bezeichnung 

, griff bal,fa, der in v ielen Fällen soviel wie ,Stellvertreter' 
Gottesgesetz b d · d · b d · d d ' e eutet, etwa wenn 1eman st1r tun ein an erer es-

sen Position einnimmt. Er findet sich jedoch an einigen Stellen auch in der 
besonderen Bedeutung der Statthalterschaft Gottes auf Erden, bal,fatu llähi. 
Man hat demnach auf diese zweifache Bedeutung des Wortes zu achten, 
nicht zuletzt da, wo gesagt wird, daß Gott und Menschen Gesetze erlassen 
und dann in beiden Fällen von ,Gottesgesetzen ' gesprochen w ird. 

Neuinterpretation 
der religiösen 
Quellen nötig 

Schabestari Es gibt tatsächlich Meinungsunterschiede, 
ob Werte w ie pol itische Freiheit, Gleichberechtigung 
oder soziale Gerechtigkeit in der heutigen Welt neu 
definiert wurden oder nicht. Dabei geht es nicht nur 

um die Frage, ob bestimmte Gesetze, d ie in unserer Zeit erlassen wurden, 
gerecht sind oder nicht. Es geht vielmehr um die grundsätzliche Frage, ob 
und inwieweit diese Werte in der heutigen Zeit eine neue Definition be
kommen haben oder nicht. Wollte man näher auf das Für und Wider in 
dieser Frage eingehen, würde dies den gegebenen Rahmen sprengen. Fü r 
den Fall aber, daß diese Frage mit Ja zu beantworten ist, versuche ich eine 
neue Methode für die Interpretation der rel igiösen Quellen zu erarbeiten, 
die die Mögl ichkeit gibt, in dem besagten Sinne Zugang zu finden zu einer 
neuen Definition bestimmter Werte. 

.
11 

G Im weiteren möchte ich unterstreichen, daß hier nicht 
w~skwJ· 

1
h ott 1 die Verpfl ichtung zur Diskussion steht, letztendlich in 

wir ic von uns. allem unserem menschlichen Tun und Lassen das zu 

suchen, was Gottes Wil le ist, w ie dies die As'ariten ebenso suchen w ie die 
Mu'taziliten und die Mystiker, unter denen ich namentlich auf al-Gazzä/1 
hingewiesen habe und auf at-Tabätabä't. Daran kann kein Zweifel sein . 
Wichtig und entscheidend ist hingegen meines Erachtens die Frage, wie wir 
feststellen können, was tatsächlich Gottes Wille ist. Sonst kann jeder sagen 

11 lch w i l l" und das als Gottes Wil len ausgeben. Es gi lt also immer wieder 
neu Methoden zu entw ickeln, die uns helfen, in verantwortlicher und selbst
kritischer Weise herauszufinden, was Gott wirklich wil l, damit wir nicht 
seinen göttlichen Wil len mit unserem eigenen verwechseln. 

geht es um be
stimmte Systeme 
oder um Grund-
orientierungen? 

Es gibt auch Auffassungsunterschiede unter den Mus
l imen, ob es im Sinne des Islams darum geht, ein be
stimmtes wirtschaftl iches System zu suchen, ein be
stimmtes Farn i I iensystem oder eine konkrete politische 
Ordnung, wenn man diese Themen methodisch und 
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w issenschaftlich angeht. Wäre ein solches Vorgehen in der Tat wissen
schaftli ch zu rechtfertigen und zu verteidigen? Die Frage, ob es im Islam 
unsere Aufgabe ist, für all die verschiedenen Bereiche jewei ls bestimmte 
möglichst für alle Zeiten gültige Systeme, ni.?äm, aufzustel len oder ob wi~ 
nicht dafür Sorge zu tragen haben, daß in den verschiedenen Bereichen 
des menschlichen Zusammenlebens Werte zur Geltung kommen, die in 
jeder Zeit auf dem Boden des Glaubens immer w ieder neu zu definieren 
sind und die Impu lse und Orientierungen geben können für den Aufbau 
entsprechender Systeme im politischen Bereich, im w irtschaftlichen oder 
etwa im familiären Bereich, diese Frage ist hier gestellt. Auf die unter
sch iedlichen Meinungen dazu kann in der Kürze der Zeit wiederum nicht 
ausführlich eingegangen werden. 

eine 
Klarstellung 

Hinsichtli ch des Diskussionsbeitrages von Professor 
Gordji möchte ich zunächst nur sagen, daß ich zwar 
nicht weiß, w ie mein Referat übersetzt worden ist, daß 

ich jedoch sicher nicht gesagt habe, daß 'Abd al-Cabbärder Begründer der 
mu'tazilitischen Schule ist, wohl aber, daß er einer der großen Repräsentan
ten dieser Schule war und bedeutende Werke darüber geschrieben hat. 

Regierungsgrund
sätze müssen 
sich auf politische 
Wertbegriffe zu
rückführen lassen 

Wichtig erscheint mir jedoch seine Aussage, wenn ich 
sie recht verstanden habe, daß man von Grundsätzen 
und Grundrechten der Regierung sprechen könne, ohne 
diese notwendigerweise auf bestimmte poli tische Wert
begriffe zurückführen zu müssen. Ich kann diese Auf
fassung nicht tei len. Es erscheint mir vielmehr eine un

abdingbare Voraussetzung dafür zu sein, von Grundlagen einer Regierung 
erst dann und in dem Maße sprechen zu können, wenn klargestellt ist, was 
sie insbesondere unter pol itischer Freiheit, pol itischer Gleichberechtigung 
und sozialer Gerechtigkeit verstehen will. M an hat also Begriffe wie pol i
tische Freiheit und Gleichheit oder sozia le Gerechtigkeit als Werte anzu
erkennen, die in ihrer lnhaltlichkeit geklärt werden müssen - erst dann 
kann man von einer Grundlage einer Regierung sprechen. 

h. htl· h . Hammer Ich möchte noch einmal auf die Frage zurück-gesc 1c 1c Je 
d f. . kommen, die schon mehrfach angesprochen worden ist, 

neu zu e rnreren, 
G tt 

.
11

, besonders aber jetzt im Referat von Professor Schabe-
was o wr ! 

stari thematisiert wurde: Wie verankere ich Grundwerte 
bzw. normative Ansprüche im Willen Gottes und welcher Methode habe ich 
dabei zu folgen? Auf welchem Weg kann ich m. a. W. den Willen Gottes er
kennen, um fähig zu werden, ihn in die Real ität umzusetzen? Besonders 
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wichtig und bedenkenswert dabei scheint mir das von Professor Schabestari 
entwickelte Programm zu sein, die Aufgabe des Menschen, Gottes Wi llen 
und Gottes Weisungen im Licht neuer geschichtlicher Situationen immer 
wieder neu erkennen bzw. neu definieren zu müssen. 

gesellschaftliche 
Übereinstimmung 
und Eigenverant

wortung -
Recht und Moral 

Aufgrund der gesellschaftl ichen Dimension unseres 
Menschseins stellt sich damit aber auch die Frage, in 
welchem Maße w ir uns als Menschen in einer bestimm
ten Situation über den wahren Willen Gottes einig sein 
müssen, um gedeih li ch miteinander leben zu können . 
Damit spreche ich noch einmal das an, was Professor 

Luf im Vorangegangenen bereits zum Verhältnis von Moral und Recht bzw. 
zwischen privatem und öffentl ichem Bereich gesagt hat [vgl. oben S. 110 f.]. 
Impliziert nicht, anders gefragt, eine derartige geschichtliche Sicht der 
Dinge im weiteren auch die Einsicht, daß immer wieder neu abzugrenzen 
ist, was als W ille Gottes zwischen den Menschen für ihr friedliches Zu
sammen leben außer Streit gestell t und in welchen Bereichen jeder Mensch 
dann aber auch in seiner Eigenverantwortung belassen werden muß, ohne 
daß das gedeihliche Zusammenleben davon abhängt, daß alle Menschen 
aktuell in dieser Erkenntnis übereinstimmen? 
. d M h . Man kann in dieser Frage auch von der koranischen 
Je erh 

I 
ensGc ern Sicht des Menschen als ,Statthalter Gottes' ausgehen -

Statt a ter ottes . B ·tt f. . d · ··b · · d k · h ern egrr , ur en es ,m u rrgen rn er oranrsc en 
Tradition und in anderen Offenbarungsrel igionen auch andere Bezüge gibt. 
Dabei w ird deutlich, daß der Mensch einerseits als von Gott in Freiheit ein
gesetzt verstanden wird und anderseits genau über die Grenzlin ie zwischen 
dem, worüb~r sich die Menschen einig sein müssen bzw. was jedem Ein
zelnen in seiner Eigenverantwortung zu überlassen ist, nichts Definitives 
gesagt w ird. Betrachtet man das Ganze jedoch geschichtlich, wird ein guter 
Grund dafür erkennbar: der Umstand, daß diese Grenzziehung den Men
schen in ih rer geschichtl ichen Verantwortung aufgetragen ist. 

wie weit kann die Könnte man also, das wäre meine Frage an die muslimi
Statthalterschaft sehen Gelehrten, den Begri ff des Statthalters im Koran 

aus der jewei I igen gesch ichtlichen Situation immer wie
der neu so aus legen, daß der grundsätzliche Anspruch, 
der in diesem Begriff liegt und der besagt, daß jedem 

für andere 
Menschen gehen? 

einzelnen Menschen diese Statthalterschaft zukommt, tatsächl ich gewahrt 
bleibt? Dann könnte es offenbar nicht sein, daß einzelne Menschen und 
einzelne Regenten gleichsam für ihr gesamtes mitmenschliches Umfeld diese 
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göttliche Statthalterschaft monopolisieren und damit ihre Mitmenschen zu 
Wesen degradieren, die gar nicht anders können als Gottes Willen zu er
füllen. Wie weit darf also in politischer Hinsicht die Statthalterschaft für an
dere Menschen gehen, ohne daß die unverzichtbare Eigenverantwortung 
jedes einzelnen Menschen als Statthalter Gottes gefährdet wird? 

wie neue Begriffe 
mit islamischer 
Weltanschauung 
in Beziehung zu 
bringen? 

Ganbari Habe ich seinen Beitrag, in dem Professor 
Schabestari auf die mit der Wertediskussion in der islami
schen Welt verbundenen Fragen eingegangen ist, recht 
verstanden, so war darin von Grundsätzen die Rede, die 
maßgeblich sind für die sozialen Verhältnisse in unserer 
Zeit, die aber zugleich in Übereinstimmung stehen sollen 

mit der koranischen Weltanschauung. Es ist in der Tat davon auszugehen, 
daß es viele Begriffe, die heute im Gebrauch sind, in der Vergangenheit gar 
nicht gegeben hat. Die Brücke von ihnen zur Basis der islamischen Weltan
schauung kann nun durch eine Hermeneutik der Heiligen Schrift des Korans 
geschlagen werden oder durch eine entsprechende Auslegung der Erzählun
gen, riwäyät, und der Aussprüche des Propheten, /:,ad,t. Meine Frage ist, ob 
sich die Auffassungen des Referenten, die er in diesem Zusammenhang in 
früheren Publikationen geäußert hat, verändert haben. 

historische 
Entwicklung 
einzubeziehen 

Ob der Begriff ,soziale Gerechtigkeit' ein moderner 
Begriff ist? Man versucht heute, viele Begriffe aus der 
Welt der Sunna mit Begriffen unseres modernen Zeit
alters zu vergleichen, und behauptet dann, daß dieser 

oder jener Inhalt die Auffassung der Religion wiedergebe. Es scheint, daß 
man auf der Grundlage der Gesellschaft keinen Begriff der sozialen Ge
rechtigkeit entwickeln kann, ohne die ganze historische Entwicklung im 
Verständnis der Gerechtigkeit einzubeziehen. 
Eine andere Frage ist, ob wi r die modernen Begriffe losgelöst oder in Ver
bindung mit den alten Begriffen zu verstehen suchen sollen. Ist ei n Begriff 
in einer neuen Weise und abgelöst von dem, was früher einmal war, zu 
betrachten, so betreten w ir damit den Boden der modernen Welt und wird 
sich notwendigerweise unsere heutige Auffassung von unseren früheren 
Auffassungen unterscheiden. Es ist mir an dieser Stelle nicht möglich, in 
dieser Frage ein persönliches Urteil zu bilden, doch meine ich, daß wir, 
bevor wir die Auffassung der Religion zu einem Thema verkünden, dieses 
Thema zunächst gründlich zu studieren haben und erst dann in der Lage 
sein werden, ein Urteil darüber zu bilden, was von der Religion her zu 
dem betreffenden Thema zu sagen ist. 
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wie normative 
Unbedingtheit mit 
Geschichtlichkeit 
zu verbinden? 

Luf Wie vermittle ich einen Anspruch normativer Un
bedingtheit, der in einem Prinzip des göttli chen W il
lens gelegen ist, mit den Anwendungsbedingungen in 
Geschichte, w ie verbinde ich also Unbedingtheit mit 
Geschichtlichkeit? Mit dieser Frage hat Herr Schabe

stari ein ganz zentrales Problem angesprochen, das sich gleicherweise für 
christliches Denken stel lt. Sein Argument finde ich einsichtig und über
zeugend: daß ein Prinzip in dem Augenb lick, da es in die Anwendungs
dimension gerät, hermeneutisch immer neue Antworten finden muß-ohne 
daß es als Prinz ip aufhört zu bestehen. So gibt man gerade dann den An
spruch sozialer Gerechtigkeit nicht auf, wenn man darauf Bedacht nimmt, 
daß er in einer Feudalgesellschaft etwas Unterschiedliches bedeutet wie 
in einer entw icke lten Industriegesel lschaft. Die Unbedingtheit des An
spruchs sozialer Gerechtigkeit würde sich unter den besagten Verhältnis
sen demnach gerade in der Verschiedenheit der geschichtlichen Antwor
ten durchhalten. 

koranisches Men- Patz Zunächst nur die Bemerkung, daß ich die in den 
schenbi ld und Ausführungen von Herrn Professor Schabestari zur Spra

che gekommene Verknüpfung von koran ischem Men
schenbi ld und (juristischem) Person begriff vor dem Hin

tergrund neuerer rechtshistorischer Forschungen über die christlichen Wur
zeln des ,subj ektiven Rechts' für ein besonders interessantes Thema halte, 
das noch weiterer Untersuchungen aus vergleichend-religionsrechtl icher 
Sicht bedürfte. 

Person begriff 

das Erbrecht der Eine andere Frage, die im Vorangegangenen von einem 
anderen muslimischen Teilnehmer angesprochen wor
den ist, bezieht sich auf das Erbrecht der Frau. Wenn 
es bei uns immer häufiger der Fall ist, daß musl imische 
Familien von den Frauen erhalten werden, weil der 

Frauen in den 
geänderten Bedin
gungen von heute 

Mann keine Arbeit findet, muß die Frau aus diesem Grund in eine Identitäts
krise geraten. Man wird in dieser Gesellschaft schwerlich die Bestimmung 
über das halbierte Erbrecht der Frau mit der Begründung verteidigen können, 
daß sie ja niemals für eine Famil ie wi rd sorgen müssen. Welche andere 
Antwort haben islamische Juristen für die betroffenen Frauen? 
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Wertmaßstäbe des sittlichen Handelns 
aus christlich er Perspektive 

Karl-Heinz Peschke 

1 n den wachsend pi u ral i sti sehen Gesellschaften unserer Zeit wird der gru nd
legende Wertekonsens zunehmend schwieriger und minimaler. Dennoch 
bedarf das gedeihl iche Zusammenleben in Staat und Gesellschaft gemein
samer Wertmaßstäbe für gemeinsame Normen, für eine gerechte Ordnung 
der Gesellschaft und für das gemeinsame Handeln. Die neuere Diskussion 
über die Grundwerte der Gesel lschaft und des menschlichen Lebens hat 
darin einen ihrer wesentlichen Gründe. 1 Unsicherheit über den Sinn des 
Lebens, Ratlosigkeit gegenüber den Zukunftsaufgaben der Menschheit und 
eine allgemeine Lebensangst tragen zu dieser D iskussion bei.2 

Im umfassendsten Sinn ist Wert eine Realität, deren Existenz, Erhaltung, 
Erwerb oder Förderung wünschenswert erscheint, die also ein Gut darstel lt.3 

Wertmaßstäbe jedoch ergeben sich aus jenen Werten, die Zwecke und Ziele 
des Handelns identifiz ieren . Sie werden zu Orientierungsstandards und wir
ken normierend für die Personen, die sich zu ihnen bekennen und unter 
ihnen handeln. Höchste Werte haben entsprechend den Charakter von ober
sten Zwecken und Zielen.4 Als Wert gi lt aber auch, 11was im Hinbl ick auf 
ein bestimmtes Ziel nützlich ist"5

• Letztere Art von Werten werden als Dienst
werte bezeichnet (etwa materieller Besitz) gegenüber den Zielen des Strebens, 
die als Selbstwerte bezeichnet werden (etwa die Entfaltung der Person). 

1 Im Hinblick auf die heutige lebhafte Diskussion um Werte und Grundwerte mag es über
raschen, daß der Begri ff ,Wert' in der Phi losophie erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhun
derts auftaucht. Die Alten sprachen nicht vom Wert, sondern vom Gut und seiner Gutheit. 

' Siehe: ,,Grundwerte und Gottes Gebot. Gemeinsame Erklärung des Rates der Evangeli
schen Kirche in Deutschland und der Deutschen Bischofskonferenz" (hrsg. von der Kirchen
kanzlei der Evangelischen Ki rche in Deutschland und dem Sekretariat der Deutschen Bischofs
konferenz), Gütersloh u. a. ' 1979, 7. 

' ,,Der Wert als philosophischer Begriff wird als das bestimmt, was erstrebenswert, lie
benswert ist (od. ein Objekt dazu macht), was der Anerkennung, Bewunderung würdig ist, wo
durch Hochschätzung od. Achtung bewirkt werden, od. als das, was im Hinblick auf ein be
stimmtes Ziel nützlich ist." U. de Finance, Art. ,,Wert, Wertphilosophie", in: K. Rahner [Hrsg.], 
Herders Theologisches Taschen lexikon, Bd. 8, Freiburg u . a. 1973, 159-163, hier: 159). 

• Siehe dazu Ch. Hubig - ). H. Müller, Art. ,,Wert", in: Staatslexikon (hrsg. von der Cörres
Gesellschaft), Bd. 5, Freiburg ' 1989, Sp. 963-966, hier: 964. 

' Art. ,,Wert, Wertphilosophie", a. a. 0. (Anm. 3) 159. 
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Dabei werden die höheren Werte zu Kriterien des angemessenen Gebrauchs 
und der sinnvollen Verwirklichung der untergeordneten Werte. Letzte Krite
rien für die rechte Wahl und die sinnvolle Verwirklichung der versch iedenen 
Werte sind offensichtlich die höchsten Ziele und die letzte Bestimmung des 

Mens~_hen. Si_e ~ind die Wertmaßstäbe für das rechte Handeln überhaupt, 
d. h. fur das s1ttl1ch gute Handeln. Um diese grundlegenden Wertmaßstäbe 
und letzten Ziele des sittl ichen Handelns geht es im Zusammenhang der 
Darlegungen hier. Welcher Art sind sie nach der Lehre der heiligen Schriften 
des Christentums und nach der christlichen Theologie? 

1. Grundlegende Wertmaßstäbe nach der Heiligen Schrift 

Nach dem Alten Testament ist das letzte Ziel des Menschen und damit der 
grundlegende Wertmaßstab seines Handelns Gottes Lob und Preis. Die 
Menschen, w ie alle Geschöpfe überhaupt, sind dazu berufen, Gott durch 
ihr Wort und ihre Existenz zu verherrl ichen. ,,S ie sollen die Herrlichkeit 
des Herrn verkünden, seinen Ruhm auf den Inseln verbreiten. " Ues 42, 12)6• 

Sonne, Mond und Sterne, Meere, Land und Berge, Pflanzen und Tiere, die 
Menschen und alle Nationen werden aufgefordert, sich im Lobpreis Gottes 
zu vereinigen. 7 

Im Buch Genes is erhält der Mensch des weiteren den Auftrag, die Erde 
in seine Obhut zu nehmen, sie zu bebauen und zu hüten (Gen 1,28 und 
2, 15). Er soll d ie Welt entfalten und gestalten nach dem Beispiel Gottes, 
ihres Schöpfers, und in Zusammenarbeit mit ihm. Denn immer noch war
tet die Welt auf eine letzte Vollendung und Umgestaltung, die Gott in einer 
künftigen Zeit bewirken w ird. ,,Schon erschaffe ich einen neuen Himmel 
und eine neue Erde. Man w ird nicht mehr an das Frühere denken, es kommt 
niemand mehr in den Sinn. " Ues 65, 17; vgl. 66,22).8 

Steht in diesen Aussagen Gottes Ehre und Werk im Zentrum, so rückt 
in anderen Texten das Heil des Menschen als ein höchster Wert in den Vor
dergrund. Gott ist Retter und Heil für sein Volk. Das Hei l wird oft in der 

• Vgl. Jes 42, 10-1 2; 43,7; Jer 13, 16; Mal 2,2. 
' Zum Beispiel Psalm 96; 145; 148; 150. 
' Schrittweise und zumal während des Exi ls wuchs „der Glaube an eine kommende Hei ls

zeit, die der Urzeit entsprechen und sie noch übertreffen sollte an eine Endzeit in der Gott 
die wechselvolle Geschichte zu einem Ende bringen und seine

1

Schöpfung volle~den würde. 
[ ... ] es bleibt eine Tatsache, daß Israel die Frage nach dem Sinn der Geschichte tiefer und um
fassender gestellt hat als andere Völker[ ... ]" . (R. Schnackenburg, Christliche Existenz nach dem 
Neuen Testament, Bd. 2, München 1968, 152 f.). 
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Befreiung aus zeitl icher Bedrä ngnis gesehen9
, es ist aber auch eine religiöse 

Verheißung. Gott wird das Haus Israel von allen Makeln reinigen, indem 
er ihm die Gabe seines Geistes schenkt (Ez 11, 19 f .; 36,26 f.). Er wird kom
men, um sein Volk und die ganze Erde in Gerecht igkeit und Heiligkeit zu 
erneuern. 10 In einer anderen Wendung wird die Gottverbundenheit als höch
stes Ziel des sittlichen Tuns angesehen. Wicht iger als alle individuellen 
Güter ist die Kenntnis Gottes und die Freundschaft mit ihm. In diesem Wis
sen betet der Psalmist: ,,Ein einziger Tag in den Vorhöfen deines Heil igtums 
ist besser als tausend andere. Lieber an der Schwelle stehen im Haus mei
nes Gottes als wohnen in den Zei ten der Frevler." (Ps 84, 11 ).11 

Die Auffassung des Neuen Testaments vom Sinn des menschl ichen Le
bens und der Geschichte greift die Überl ieferungen des Alten Testaments 
auf und fügt weitere Sichtweisen hinzu. Die Verherrlichung des Vaters im 
Himmel war das An liegen Jesu während seines irdischen Lebens.12 In wieder
holten Preisungen spricht die frühe Kirche die Einladung aus: ,,Unserem 
Gott und Vater sei die Ehre in alle Ewigkeit! Amen. " (Phil 4,20).13 Charakte
ristische Beschreibung des letzten Zieles in den Evangel ien ist Jesu Verkün
digung vom Gottesreich. Das Bild beinhaltet, daß Gottes W ille die höchste 
und letzte Autorität für den Menschen ist und daß in der Erfü llung dieses 
W ill ens das Heil des Menschen wie der gesamten Schöpfung liegt. Das 
Gottesreich ist der kostbare Schatz und die wertvolle Perle, für die der Mensch 
bereit sein muß, alles andere einzusetzen (Mt 13,44-46).1

• 

Ein anderes Bi ld spricht von der jenseitigen Wohnung bei Gott als der 
eigentl ichen Heimat des Menschen. Die Gläubigen haben in dieser Welt 

• 2 Sam 22,3.47 f.; Ps 35,26 f.; 62,6; Jes 63,8 f.; Jer 31,7-9; Hos 13,4. 
10 Ps 67,2 f.;" 96; Jes 45,7 f.; 49,6.8; 52,7-10; 61, 1 O f. 
11 Auch Ps 25,4 f.; 27,4; 63,2-5; 84,2-5; Jer 9,22 f. Dennoch ist einzuräumen, daß neben 

diesem Verständnis von der Bestimmung des Menschen noch ein anderes Motiv für das sittli
che Verhalten ex istiert, das nicht weniger stark ist und eudämonistischen Charakter trägt. Irdi
sche Segnungen sind dann die Verheißungen für ein sittlich gutes Leben und für Israels Treue 
als Nation, so z. B. irdischer Besitz, viele Kinder, langes Leben, Sieg im Krieg, ein ruhmvolles 
Jerusalem usw. 

12 Joh 8,49 f.; 15,8; 17,4; vgl. Lk 2, 14. 
11 Vgl. 1 Kor 10,31; Eph 3,20 f.; 1 Tim 1,17; Jud 25. 
" ,,Euch aber muß es zuerst um sein Reich und um seine Gerechtigkeit gehen; dann w ird 

euch alles andere da zugegeben." - betont Jesus in der Bergpredigt (Mt 6,33; vgl. 25, 1 - 12.31-46; 
Mk 1, 15; Lk 12,29-32; 18,28-30). Die Urkirche kennt ebenfalls das Motiv des Gottesreiches 
(Apg 14,22; 28,23; Röm 14, 17; 2 Thess 1,5; Offb 11, 15), aber der Nachdruck liegt bei ihr auf 
der Erwartung der Wiederkunft des Herrn zum letzten Gericht und zur Vollendung aller Dinge 
in seinem ewigen Reich, die den Gläubigen nicht unvorbereitet antreffen darf. ,,Das Ende aller 
Dinge ist nahe. Seid also besonnen und nüchtern, und betet!" (1 Petr 4,7; auch 1 Kor 1,7 f.; 
Phil 1,9-11; 1 Thess 3,12 f.; 5,23; Jak 5,7 f.). 
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keine bleibende Stätte. Ihre wahre Heimat ist im Himmel. '5 Das Buch der 
Offenbarung zeichnet das Bi ld vom neuen Jerusalem, dessen Erscheinen 
den Kampf der Kinder Gottes mit den Mächten des Bösen belohnen und 
krönen w ird . Es hat kosmischen Charakter und w ird auch beschrieben als 
,,ein neuer Himmel und eine neue Erde" (Offb 21,1). 

Das Gut des Hei ls in seiner rel igiösen Dimension nimmt im Neuen Te
stament einen zentralen Platz ein. Jesus ist gekommen, um zu retten, was 
verloren war; um die Welt zu retten und nicht um sie zu richten. '6 Die Apo
stel haben bei ihrer Predigt kein anderes Anliegen als das Heil von Juden 
und Heiden '7; denn Gott w ill das Hei l aller Menschen (1 Tim 2,4; 4, 1 O). 
Ein anderes Bi ld für die gleiche Gabe ist das des ewigen Lebens. Frucht 
der Bekehrung ist des Menschen Heiligung und das ewige Leben. '8 

Die Beschreibungen des letzten Zieles durch die Heilige Schrift, nämlich 
Gottes Verherrlichung, sein Reich, der neue Himmel und die neue Erde, 
das Hei l und die Gemeinschaft mit Gott, sind sicherlich noch bildhaft und 
in gewisser Weise unbestimmt. Um zu Wertmaßstäben für das sittliche Han
deln zu gelangen, ist eine genauere und ausdrückli chere Definition des 
letzten Zieles w ünschenswert. Dennoch enthalten die Aussagen der Heiligen 
Schrift bereits einige grundlegende Einsichten dafür. Erstens ist d ie Schöp
fung nicht das Produkt eines blinden Schicksals. Sie ist v ielmehr das Werk 
eines weisen und vorausschauenden Schöpfers, der sie nach einem ge
ordneten Plan und mit einem umfassenden Ziel strukturiert hat, das sich in 
einem Prozeß stetiger Entfaltung verwirkl icht. Zweitens kreist das Endziel 
nicht nur um die Vollkommenheit und das Glück des Einzelnen, auch nicht 
bloß um das Wohlergehen von einzelnen Gruppen; es umfaßt vielmehr die 
Menschheit als ganze und darüber hinaus die Gesamtheit der Schöpfung; 
es ist von universaler und kosmischer Natur. Drittens ist dieses Z iel innerlich 
mit den göttlichen Wirklichkeiten verbunden und daher letzt! ich religiösen 
und nicht profanen Charakters; es gipfelt in dem von Gott gewährten Heil 
und in der Gemeinschaft mit ihm. Die endgültige Antwort auf die tiefe und 
v ielgestaltige Sehnsucht des Menschen w ird nicht in der Form irdischer Er
rungenschaften gegeben, sondern in der Form einer Umwandlung, die von 
Gott selbst gewirkt w ird. 

" 2 Kor 5,8 f.; Phil 3,20 f.; Hebr 11, 13-16. 
1• Lk 1,68-71.77; 2,30; 19,9 f.; Joh 3, 17; 6,39 f.; 12,47. 
" Apg 13,26.47; 28,28; 1 Kor 9,22 f.; 10,33. 
" M t 19,28 f.; Mk 10,29 f.; Joh 3, 16; 5,24; 10,9 f.; Röm 6,22; 1 Tim 6, 12. Das Heil des 

Menschen wi rd noch in vielen anderen Begriffen und Bildern beschrieben, z. B. als Trost, Lohn, 
Friede und Gerechtigkeit Gottes, Befreiung, Gotteskindschaft, Schau Gottes. 
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2. Wertmaßstäbe im Licht der theologischen Reflexion 

Mehr als jede andere Lehraussage im einzelnen offenbart die grundlegende 
Auffassung vom Sinn der menschl ichen Existenz das Verständnis, das eine 
Religion, Phi losophie oder Weltanschauung vom Menschen hat. Der Exi
stenzsinn kondensiert deren Anthropologie wie in einem Brennpunkt und 
beeinflußt ihre Werturtei le entscheidend. Papst)ohannes Paul II. betont daher 
die fundamentale W ichtigkeit eines korrekten Verständnisses vom letzten 
Sinn des Lebens. ,,Den letzten Sinn des Lebens und seine Grundwerte w ie
der zu erfassen ist die große Aufgabe, die sich heute für die Erneuerung der 
Gesellschaft stellt. Nur das verantwortungsbereite Wissen um den Vorrang 
dieser Werte erlaubt dem Menschen, die ihm an die Hand gegebenen, un
geheueren Möglichkeiten in einer solchen Weise zu nutzen, daß sie der 
wahren Förderung der menschl ichen Person dienen."'9 

Grund legende Gedanken zum letzten Sinn des Lebens finden sich im 
zweiten Vatikan ischen Konzil (1962- 65). Es stellt eine besonders maßgeb
liche Instanz im christlichen Bereich dar.20 Die Christen - so führt das Kon
zil aus- sollen auf ihrer Pilgerschaft zur himml ischen Vaterstadt das suchen 
und nach dem sinnen, was oben ist. Dazu gehört ihre Verpflichtung, die Ge
meinschaft mit Gott zu pflegen durch den Lobpreis seines Namens, durch 
Gebet und Kontemp lation und durch gemeinsamen Gottesdienst. Denn das 
Menschl iche ist letztl ich „auf das Göttliche hingeordnet und ihm unterge
ordnet[ ... ], das Sichtbare auf das Unsichtbare, die Tätigkeit auf die Beschau
ung, das Gegenwärt ige auf die künftige Stadt, die wir suchen"21

• 

Die Berufung der Christen zur Gemeinschaft mit Gott und zum Gottes
dienst mindert jedoch keineswegs das Gewicht ihrer Verpflichtung, bei der 
Entwicklung dieser Welt mitzuw irken, zum irdischen Fortschritt beizutra
gen und sich für die Vervoll kommnung der Schöpfung einzusetzen. In 
bezug auf die irdische Welt wi rd Gottes Ehre durch die Entfaltung des 
Schöpfungswerkes und die Verwirklichung des göttlichen Planes in der 
Geschichte erfüll t. Die Menschen dürfen mit Recht überzeugt sein, ,,daß 
sie durch ihre Arbeit das Werk des Schöpfers weiterentwickeln, daß sie für 

" Papst Johannes Paul II., Apostolisches Schreiben ,,Familiaris Consortio" über die Aufga
ben der christl ichen Familie in der Welt von heute (Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls, 
hrsg. vom Sekretariat der Deutschen Bischofskonferenz; 33), Bonn 1981, Nr. 8. 

20 Siehe besonders: Pastorale Konstitution über die Ki rche in der Welt von heute "Gaudium 
et spes", Art. 33-39. 

21 Konstitution über die heilige Liturgie „Sacrosanctum Concilium", Art. 2. 
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die Wohlfahrt ihrer Brüder sorgen und durch ihre persönliche Bemühung 
zur geschichtlichen Erfüllung des göttlichen Planes beitragen"22. Daher ge
langt der Mensch zur Gemeinschaft mit Gott ebenso durch seine aktive 
Mitarbeit an der Verwirklichung der göttlichen Pläne w ie durch das kon
templative Leben des Gebetes und Gottesd ienstes. 

Die Entfaltung von Gottes Schöpfung verwi rklicht sich in verschiede
nen Bereichen. Der M ensch ist gerufen, durch sein Wirken die Möglich
keiten der Erde zu erschließen und die Natur zu entfalten. 11Wenn näm
lich der Mensch mit seiner Handarbeit oder mit Hilfe der Techn ik die Erde 
bebaut, damit sie Frucht bringe und eine würdige Wohnstätte für die ge
samte menschliche Familie werde [ ... ], dann führt er den schon am An
fang der Zeiten kundgemachten Auftrag Gottes aus, sich die Erde untertan 
zu machen und die Schöpfung zu vollenden [ ... ] ." 23 Zugleich ist ihm auf
getragen, die naturgegebene Umwelt zu behüten und sie vor Schaden zu 
bewahren. Er trägt Verantwortung für sie. 

Ebenso hat der Mensch die Aufgabe, sich selbst zu erhalten und zu ent
falten . 11So w ie das menschl iche Schaffen aus dem Menschen hervorgeht, 
so ist es auch auf den Menschen hingeordnet. Durch sein Werk formt der 
Mensch nämlich nicht nur die Dinge und die Gesell schaft um, sondern ver
vollkommnet er auch sich selbst. Er lernt vieles, entwickelt seine Fähigkeiten, 
überschreitet sich und wächst über sich empor. Ein Wachstum dieser Art 
ist, richtig verstanden, mehr wert als zusammengeraffter äußerer Reichtum. 112• 
Die Gesellschaft muß dem Menschen in der Aufgabe beistehen, ein men
schenwürdiges Leben zu führen, seine Fähigkeiten zu entwickeln und zur 
vollen menschlichen Würde heranzureifen. Die soziale Ordnung muß sich 
dauernd am Wohl des Einzelnen orientieren. Das aber bedeutet gleichzei
tig, daß ein jeder nicht nur um seine eigene Selbstentfaltung besorgt sein 
darf, sondern auch die des Anderen berücksichtigen und fördern muß. 

Zum Einsatz für den Fortschritt der Welt gehört die Betei I igung am Leben 
der sozialen Gruppen. Den M enschen ist die Förderung des Prozesses 
einer gesunden Sozialisierung im wirtschaftlichen, kulturellen und politi
schen Bereich aufgetragen und das sowohl im nationalen Bereich als auch 
auf der Ebene der Menschheit als ganzer. Gott hat die Menschen näml ich 
nicht zu einem Leben in Isolierung geschaffen, sondern zur Schaffung einer 
sozialen Einheit. 11Diese Solidarität muß stetig wachsen bis zu jenem Tag, 

22 A. a. 0. (Anm. 20) Art. 34; vgl. auch 67. 
" A. a. 0. (Anm. 20) Art. 57; vgl. auch 34. 
' ' A. a. 0. (Anm. 20) Art. 35. 
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an dem sie vollendet sein w ird und die aus Gnade geretteten Menschen 
als eine von Gott und Christus, ih rem Bruder, gel iebte Famil ie Gott voll
kommen verherrl ichen werden .1125 

Zusammen mit der transzendenten muß auch die zeitl iche Dimension 
des Hei les Berücksichtigung finden. Papst Paul VI. stellt fest, daß die Kirche 
die Pfl icht hat, die Befreiung von Mi ll ionen menschlicher Wesen zu ver

künden, und 11die Pflicht zu helfen, daß diese Befreiung Wirklichkeit wird, 
für sie Zeugnis zu geben und mitzuwi rken, damit sie ganzheitlich erfolgt1126. 
D iese Befreiung begreift die Überwindung von allem ein, was die Menschen 
unterdrückt, wie Hunger, chronische Krankheit, Analphabetismus, Armut, 
Ungerechtigkeiten in den internationalen Beziehungen und Situationen des 
Neokolon ialismus.27 Befreiung und Heil sind somit eng miteinander ver
bunden. Sie sind aber dennoch nicht in eins zu setzen. So mahnt der Papst 
gleichfalls an, daß 11 es für die Ankunft des Reiches Gottes nicht genügt, die 
Befreiung herbeizuführen sowie Woh lstand und Fortschritt zu verwirk li
chen"28. Auch die besten Strukturen bleiben unwirksam und werden bald 
unmenschlich, wenn jene, die in ihnen leben, keine Bekehrung des Her
zens erfahren und sich nicht von der Selbstsucht der Sünde befreien. Hei l 
ist das 11große Gottesgeschenk, das in der Befreiung von al lern besteht, was 
den Menschen niederdrückt, vor allem aber in der Befreiung von der Sünde 
und vom Bösen, in der Freude, Gott zu erkennen und von ihm erkannt zu 
werden, ihn zu schauen und ihm anzugehören"29

. 

Die Darlegungen kurz zusammengefaßt, besteht also der umfassende Sinn 
des menschl ichen Lebens in der Verherrlichung Gottes und der Verwirkli
chung seines Schöpferplanes für die Welt. Darin einbegriffen sind als grund
legende Teilziele: (1) die Dienstbarmachung der Erde, ihre Erhaltung und Ent
fa ltung; (2) die Erhaltung und Entfal tung der menschlichen Person (der eige-

" A. a. 0 . (Anm . 20) Art. 32; vgl. auch Art 24. 
26 Papst Paul VI., Apostolisches Schreiben „Evangelii nuntiandi" über die Evangelisierung in 

der Welt von heute (Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls, hrsg. vom Sekretariat der Deut
schen Bischofskonferenz; 2), Bonn 1975, Nr. 30; s. auch den gesamten Kontext von Nr. 30-39. 

" Hier fügt sich die „Verminderung und Vermeidung von Unrecht und Leid" ein, die für 
Ingeborg Gabriel - auf dem H intergrund der biblischen Überlieferung - das „Letztkriterium 
christlicher Ethik" sind (/. Gabriel, Der Beitrag der Religionen zu einem Weltethos, in: A. Th. 
Khoury - C. Vanoni !Hrsg.], ,,Geglaubt habe ich, deshalb habe ich geredet". Festschrift für 
Andreas Bsteh zum 65. Geburstag IReligionswissenschaftliche Studien; 47), Würzburg u. a. 
1998, 107-124, hier: 124). Es bleibt aber doch zu ergänzen, daß neben diesem negativen Kri
terium die Hei lige Schrift auch die positiven Kri terien der Verherrlichung Gottes, der Aufer
bauung seines Reiches und des neuen Lebens kennt. 

28 A. a. O. (Anm. 26) Nr. 35. 
29 A. a. O. (Anm. 26) Nr. 9. 
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nen wie der des Nächsten), in der auch ihre Hei ligung einbegriffen ist als 
grundlegender Aspekt des Heils; (3) die Förderung des Gemeinwohls und 
der Solidarität der Menschheitsfamilie insgesamt, was die Befreiung von 
Strukturen des Mangels und des Unrechts einsch ließt.30 

Selbst wenn für Nicht-G läubige die Rede von Gottes Verherrlichung und 
von dem ewigen Heil wenig oder nichts bedeutet, werden sie doch der 
Konkretisierung dieser Begriffe im Sinne der weiteren Entfaltung des Schöp
fungswerkes und der angeführten Teilziele zustimmen können w ie auch 
der Forderung nach der Befreiung des Menschen von allem, was ihn an 
der Verwirklichung dieser Aufgaben behindert. Der Inhalt dieser Ziele und 
Aufgaben w ird von den Menschen in weitem Maße geteilt. Es ist frei lich 
einzuräumen, daß die hier vorgelegten Zie le und Aufgaben sittlichen 
Mühens nur einen Rahmen bilden, innerhalb dessen selbst für jene, die 
den Glauben an den einen Schöpfergott teilen, w iederholt unterschiedli
che sittliche Optionen möglich erscheinen (wie etwa hinsichtlich der Zuläs
sigkeit der friedlichen Nutzung der Kernenergie oder des Einsatzes der 
Gentechnik). Dennoch bieten die genannten Ziele eine Orientierung, die 
eine wesentl iche Hilfe darstellt für eine grundsätz li che Einsicht in das, was 
rechtens ist, und für ein vernünft iges Urteil.3 ' 

3. Das Gebot der Li ebe als Wertmaßstab des Handelns 

Das Neue Testament kennt allerdings - im Sinne des Alten Testamentes 
(vgl. Dtn 6,5 und Lev 19, 18) - noch eine andere grundlegende Weisung, 
die von zentraler Bedeutung ist: das große Gebot der Liebe. Es trägt den 
Menschen auf, Gott zu lieben aus ganzem Herzen und den Nächsten zu 
lieben w ie sich selbst. Nach Jesu Worten ist das das größte und erste 

'
0 Eine etwas er"".eiterte, _der Beachtung werte Zusammenstellung der grundlegenden Ziele 

der menschlichen Existenz b1etetjohannes Messner unter dem Stichwort „existentielle Zwecke": 
(1) Selbsterhaltung, eingeschlossen körperliche Unversehrtheit und gesellschaftliche Achtung; 
(2) ~elbstvervollkommnung, eingeschlossen die Ausweitung der Erfahrung und des Wissens 
sowie die Verbesserung der _Lebensbedi ngungen; (3) Fortpflanzung und Erziehung von Kin
dern; (4) wohlwollende Anteilnahme an der geistigen und materiellen Wohlfahrt der Mitmen
schen; (5) soziales Zusammenwirken zur Förderung des allgemeinen Nutzens; (6) Kenntnis 
und Verehrung Gottes und die Vereinigung mit ihm:}. Messner, Das Naturrecht. Handbuch der 
Gesellschaftsethik, Staatsethik und Wirschaftsethik, Berlin ' 1984, 42. 

" Für eine ausführliche Darlegung des Themas vom letzten Ziel in Schrift und theologi
scher Reflexion, siehe K.-H. Peschke, Christliche Ethik. Grundlegungen der Moraltheologie, 
Trier 1997, 43-69. 
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Gebot. 32 Ist nicht dieses Gebot ein weiterer, wichtiger Wertmaßstab des 
sittl ichen Handelns? 

Liebe zu Gott aus ganzem Herzen bedeutet die vorbehaltlose Erfüllung 
von Gottes W illen.33 Worauf aber ist Gottes W ille gerichtet, d. h. welche 
Ziele und Werte sollen erreicht und verwirklicht werden? Eben jene Rea
litäten sollen erreicht werden, die oben aus der Heiligen Schrift erhoben 
wurden: Gottes Ehre undVerherrlichung, sein Reich, die Gemeinschaft mit 
Gott, der neue Himmel und die neue Erde, das ewige Heil. Alle weiteren 
Anforderungen und Gebote stehen letztlich im Dienste dieser Ziele und 
erhal ten ihren Sinn und Wert von ihnen her. 

Die zweite Hälfte des großen Gebotes trägt den Menschen auf, den Näch
sten zu lieben wie sich selbst; oder in der Form der „Goldenen Regel": ,,Alles, 
was ihr von anderen erwartet, das tut auch ihnen." (Mt 7, 12; Lk 6,31 ). Das 
ist eine Regel praktischer Weisheit. In der Tat w ird es um die Welt sehr viel 
besser stehen, wenn die Menschen sie stets beachten. Dennoch ist diese 
Regel nur eine vorläufige und nicht eine endgültige Norm. Denn es kann 
sehr wohl sein, daß ein Mensch sich Dinge wünscht (etwa Drogen, be
denkliche Freiheiten), die der Selbstl iebe ebenso widersprechen w ie der 
Liebe zum Nächsten. Sie sind unrecht, wenn gegeben, und unrecht, wenn 

empfangen. 
Daher überschreitet das Neue Testament diese Norm, indem es den 

Menschen das Beispiel der Liebe Christi als ein neues Maß der Liebe gibt. 
,,Wie ich euch geliebt habe, so sollt auch ihr einander lieben." Uoh 13,34; 
vgl. 15, 12). Jesu selbstlose Hingabe fü r das Wohl und Hei l der Mitmen
schen veranschaulicht für die Christen die wahre, aufrichtige Liebe. Doch 
nach welchem Kriterium hat Jesus selbst die Menschen geliebt? Letztend
li ch führt das Beispiel Christi w iederum zu den Erfordernissen des Reiches 
Gottes als dem endgültigen Kriterium der Liebe. Die Nächstenliebe ist um 
so vol lkommener, j e mehr sie den Nächsten befähigt, an der Verwirkl i
chung von Gottes Schöpfungs- und Heilsplan mitzuarbeiten und seinem 
Reich zu dienen. 

" ,,Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit 
all deinen Gedanken. Das ist das wichtigste und erste Gebot. Ebenso wichtig ist das zweite: 
Du sollst deinen Nächsten lieben w ie dich selbst." (Mt 22,37-39; ebenso Mk 12,30 f.; 
Lk 10,27). 

" Den Wil len des Vaters zu erfü llen, ist für Jesus wichtiger als die Nahrung des Leibes. 
„Meine Speise ist es, den Wi llen dessen zu tun, der mich gesandt hat, und sein Werk zu Ende 
zu führen." Uoh 4,34). Dem entspricht die zentrale Bitte des Vaterunsers: ,,Dein Reich komme, 
dein W ille geschehe [ ... ]" (Mt 6, 10). 
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Der Goldenen Regel nahe verwandt ist ein Maßstab des sittlichen Han
delns aus dem philosophischen Bereich, der gleichfalls häufig als letzte sitt
liche Orientierung herangezogen wird, der 11kategorische Imperativ" Kants: 
"Handle so, d_aß die Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip 
einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könne." Jede sittl iche Norm muß 
in der Weise universalisierbar sein, daß sie für jede Person oder Gruppe gel
ten kann, die sich in einer Situation von gleicher Art befindet. Eine Norm 
die diesem Kriterium nicht standhält, kann nicht ein gültiges sittliches Prin~ 
zip sein. Das ist - so wie die Goldene Regel - ein wichtiges Kriterium für 
die Ermittlung sittl icher Normen und sichert eine grundlegende Gerechtig
keit unter den Menschen. Dennoch ist dieser Imperativ nur ein negatives 
Kriterium für das Rechte, nicht zugleich auch ein genügendes Kriterium für 
das, was positiv als sittliche Pflicht zu gelten hat. Der Imperativ zeigt die 
gleichen Stärken und Begrenzungen wie die Goldene Regel. Beide sind 
wichtige Hilfen für die Auffindung der sittlichen Norm.34 Aber für sich allein 
genügen sie nicht. Beide bedürfen der Ergänzung durch inhaltl iche Wert
kriterien, wie in den obigen Ausführungen konkretisiert. 

4. Freiheit, Gerechtigkeit, Solidarität 

Das Wort ,Grundwerte' ist neuen Datums. Es hat seinen Ursprung im Go
desberger Programm der Sozialistischen Partei Deutschlands (SPD) von 
1959, wo es zum ersten Mal vorkommt. Dort heißt es: 

11
Freiheit, Gerech

tigkeit und Solidarität [ ... ) sind die Grundwerte des soz ialistischen Wol
lens."35 Eine Aufzählung der gleichen Werte, wenn auch nicht als Grund
werte bezeichnet, findet sich in der Friedensenzyklika Papst Johannes' 
XXIII. von 1963, erweitert um den vierten Wert der Wahrheit. Der Titel der 
Enzyklika „Über den Frieden unter allen Völkern in Wahrheit, Gerechtig
keit, Liebe und Freih't it" weist darauf hin, daß diesen Werten in dem Do
kument besondere Aufmerksamkeit geschenkt wird.36 In den Ausführun-

" Zwar verwehrt sich Kant dagegen, daß der kategorische Imperativ eine philosophische 
Formulierung der goldenen Regel der Nächstenliebe sei (Grundlegung zur Metaphysik der Sit
ten, BA 69, in: ':. Kant, Schriften zur Ethik und Religionsphilosphie, 1. Teil [Immanuel Kant. 
Werke in zehn Banden hrsg. von W Weischedel; Bd. 61, Darmstadt 1968, 62 ). Für A. Schopen
ha~er dagegen ist er nur ein „verblümter Ausdruck" der altbekannten goldenen Regel (in: Die 
?e1den Grundprobleme der Ethik, Leipzig 1927, 220 f.). Zweifellos stimmen beide Regeln in 
ihren praktischen Ergebnissen weitgehend überein. 

" Siehe hierzu H. Mockenhaupt, Die Bedeutung der christlichen Grundwerte für die Po
litik, in: Die Neue Ordnung 52 (1998), Heft 2, 91- 97, hier: 91 . 

" Mit den Anfangsworten des lateinischen Originales: ,,Pacem in terris"; gemeinsame Nen
nung oder Erklärung finden die genannten Werte in Nr. 35, 37, 45, 80, 149, 167. 
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gen des Dokumentes zu r pol itischen Ethik wi:d das ~ort Liebe du~ch ~o
lidari tät ersetzt.37 Bei Papst Johannes Paul II. findet sich ebenfa lls die Trias 
Solidarität, Gerechtigkeit, Freiheit, ergänzt bei ihm durch den Frieden als 
vierten Wert.38 Die drei Grundwerte setzen w ichtige Akzente und geben 
Orientierungen, die besonders im sozialen, rechtl ichen und politischen 
Bereich konkret bedeutsame Auswirkungen gezei tigt haben, w ie veran
schau li cht von den Menschenrechten. 

Die Tatsache freilich, daß die SPD und die neuen kirchl ichen Verlautba
rungen die gleichen drei Grundwerte vertreten, bedeutet nicht auch schon 
eine ebenso vol lständige Übereinstimmung im Hinbl ick auf deren Inhalt. 
Der Inhalt w ird bestimmt von der jeweiligen Weltanschauung und Anthro
pologie, und diese weisen Unterschiede auf.39 Das läßt deutlich werden, 
daß die genannten drei Grundwerte ihre endgü ltige Bestimmung erst durch 
die Ziele erhalten, in deren Dienst sie gestellt werden . Die drei Grund
werte sind wichtige formale Orientierungen für eine gerechte Ordnung 
der Gesellschaft, bieten aber nur partielle inhaltliche Wertmaßstäbe für 
das Gute und Rechte.•0 So kann niemand die Freiheit beanspruchen, alles 
zu tun, was immer ihm beliebt. Vielmehr stell t sich die Frage, wozu ein 
Mensch die Freiheit haben soll. Von daher leitet sich ab, auf welche Frei
heit oder Freiheiten er Anspruch hat. Und das bedarf inhaltlicher Wertmaß-

" A. a. O. (Anm. 36) N r. 80. Die Nummern 80-129 behandeln d ie vier Werte in beson
ders eingehender Form. 

" In der Ansprache zum 50. Jahrestag der Gründung der UNO am 5. O ktober 1995 for
dert der Papst zu gemeinsamer Anstrengung auf, eine „Zivilisation der Liebe aufzubauen'. die 
auf den universalen Werten des Friedens, der Solidarität, der Gerechtigkeit und der Fre1he1t 
gründet", in : Herder-Korrespondenz 49 (1995) 601; ebenso in der Ansprache vom 23. Juni 
1996 am Brandenburger Tor in Berlin, in: Herder-Korrespondenz 50 (1996) 41 2 . 

" So weist Papst Johannes Paul II. in seiner Sozialenzyklika „ Centesimus annus" von 1991 
darauf hin, daß der Hauptirrtum des Sozialismus anthropo logischer Natur sei'. indem er die 
transzendentale Bestimmung des Menschen übersieht und sich nur von Pragmatismus und Uti
litarismus leiten läßt (dt. Ausgabe mit einem Kommentar von W Kerber: Vor neuen Heraus
forderungen der Menschheit, Freiburg u. a. 1991, 35- 37 [Nr. 13]). 

•° Für Gerhard Lufist die „Freiheit der sittlichen Person für das Recht kein Wert unter an
deren, sondern Grundlage und Maßstab recht licher Wertsetzung" . Damit gegeben ist die Forde
rung, den anderen als Subjekt gleicher Freiheit ~nzuerkenn~n und nach Handlungsmax1m~n 
mit strenger Allgemeinheit zu handeln. (Siehe seinen scharfs1cht1gen Beitrag: Zur Problematik 
des Wertbegriffes in der Rechtsphilosophie, in: H. Miehsler u. a. [Hrsg.L Jus Human1tat1s. Fest
schrift zum 90. Geburtstag von Alfred Verdross, Berlin 1980, 127-146, hier: 146 und vgl. Anm. 
63). M it dieser Feststellung und Forderung ist aber noch keine Aussage darüber gemacht, wel
che Freiheit oder Freiheiten dem Menschen zuzusprechen sind und welche nicht. Das bedarf 
weiterer Maßstäbe, d ie in dem bloßen, nicht weiter qualifizierten Begriff der Freiheit nicht ent
halten sind. D iesen Maßstäben kommt eine übergeordnete Rolle zu. Auch die Rechtswissen
schaft kann nicht offen lassen, welcher Art sie sind, und muß sich der Aufgabe stellen, sie zu 
reflektieren. 
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stäbe.•1 Grundlegende Wertmaßstäbe dieser Art sind die oben dargelegten 
Ziele: die Entfaltung der Person, das Gemeinwohl, die Erhaltung und Ent
faltung der Schöpfung, das ewige Heil. Jener Mensch ist wahrhaft frei, der 
diesen Zielen und dieser seiner Bestimmung unbehindert nachkommen 
kann. 

Gleiches gilt für die Solidarität. Sie ist grundsätzlich ein Wert, aber eben
falls ein Dienstwert und nicht ein Selbstwert. Solidarität kann auch im 
Dienst einer Mafia stehen und sichert darum nicht aus sich allein gerechte 
Verhältnisse unter den Menschen. Der dritte Grundwert, die Gerechtig
keit, schließlich schafft ebenfalls nicht selbst die zu verwirklichenden Werte, 
sondern setzt sie voraus, vermittelt aber jene Ordnung, die allen Beteilig
ten in gleicher Proportion die Teilhabe an diesen Werten und deren Ver
wirklichung ermöglicht. 

Wie schon gesagt, nennen die päpstl ichen Dokumente zusammen mit 
diesen drei Grundwerten jeweils noch einen vierten Wert: die Wahrheit 
Uohannes XXIII.), bzw. den Frieden•2 Uohannes Paul II.). Von anderer Sei te 
wiederum wird die Gleichheit als ein weiterer Grundwert betrachtet, wie 
schon in der Trias der französischen Revolution enthalten: Freiheit, Gleich-

" ,,Die Grundrechte bieten dem einzelnen keinen Lebenssinn. Das Grundrechtssubjekt 
findet seinen Sinn nicht im Freiheitsrecht, sondern in dessen vernünftiger Aktualisierung: nicht 
in der Berufsfreiheit, sondern in der Arbeit; nicht in der Gewissensfreiheit, sondern in der guten 
Tat; nicht in der Rel igionsfreiheit, sondern im Glauben. [ ... ] Die Wissenschaftsfreiheit ge
währleistet noch keine leistungsfähige Forschung. Die Kunstfreiheit bringt nicht von selbst eine 
Blüte der Literatur hervor. Das Eigentumsgrundrecht als solches schafft noch keinen Wohlstand. 
Religionsfreiheit verbürgt nicht Religiosität. Mit Grundrechten allein ist kein Staat zu machen." 
O. lsensee, Ethische Grundwerte im freiheitlichen Staat, in: A. Paus [Hrsg.], Werte · Rechte · 
Normen, Graz u. a. 1979, 131 - 169, hier: 153). 

" Friede wird generell verstanden als die Abwesenheit von Streit und Krieg, gründend in 
einer gerechten Ordnung der Gemeinschaft. Als solcher ist er eine wichtige Voraussetzung für 
die Entfaltung der Person und der Gemeinschaft, ist er also ein Dienstwert und nicht ein letz
ter Wert. Nach Mahmoud Zakzouk (al-Azhar-Universität Kairo) anderseits ist der Friede für den 
Islam das höchste Ziel des Menschen. Friede wird hier verstanden als Übereinstimmung des 
Menschen mit Gott. Das arabische Wort für Frieden, saläm, so erklärt Zakzouk, bedeutet gleich
zeitig auch Heil. ,,Er ist das Heil des Menschen, der ihn sucht. Insofern ist er etwas, was jeder 
Mensch selber für sich zu schaffen hat, und zwar durch seine Hingabe an Gott." (M. Zakzouk, 
Friede in islamischer Sicht. Begriff und Notwendigkeit des Weltfriedens, in: A. Bsteh [Hrsg.], 
Friede für die Menschheit. Grundlagen, Probleme und Zukunftsperspektiven aus islamischer 
und christlicher Sicht [Beiträge zur Religionstheologie; 81, Mödling 1994, 69-91, hier: 69). 
Friede in diesem weiten Sinn als Harmonie mit Gottes Willen und als Heil ist in der Tat das 
höchste Ziel des Menschen, auch für das Christentum. In den Büchern der Bibel hat das Wort 
Friede (salöm) wiederholt eben diesen Sinn. Aber er ist zu unterscheiden von dem gebräuch
lichen und engeren Begriff des sozialen und politischen Friedens, der nicht mit dem Heil iden
tisch ist, sondern eine gesonderte, begrenztere Wirklichkeit darstellt. 
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heit, Brüderlichkeit. 43 (Die große Bedeutung des Gleichheitskriteri ums für 
eine gerechte Ordnung ist oben in den Reflex ionen zur goldenen Regel 
und zum kategorischen Imperativ angesprochen worden.) Diesen Werten 
könnten noch andere beigesell t werden, so etwa die verschiedenen Tugen
den, wie Treue, Wahrhaftigkeit, Verläßlichkeit, Fleiß, Ausdauer, O rdnung, 
Teamgeist. Sie alle sind für die Verwirklichung des Lebenssinnes und des 
letzten Zieles wichtige Werte, aber Dienstwerte und nicht Selbstwerte, und 
sie erhalten ihre wahre Werthaftigkeit erst von ihrer Finali tät. 

5. Offenheit für die Führung durch Gottes Geist 

Der vorliegende Beitrag hat die obersten Zwecke und Ziele des mensch
lichen Lebens als grundlegende Wertmaßstäbe des Handelns zum Gegen
stand. Orientiert an diesen Zielen und unter Zugrundelegung der konkreten 
Natur des Menschen und der Welt, sind die weiteren Werte zu ermitteln 
und abzuleiten, d ie für das Handeln der Menschen von Bedeutung sind. 
So etwa ist die Familie ein fundamentaler Wert für das Wohl des Einzel
nen wie der Gesellschaft, da der Mensch seiner persön li chen Berufung 
und den Aufgaben in der Gesellschaft nur wirksam nachkommen kann, 
wenn ein gesundes Famil ienleben in den Mitgl iedern der Gesellschaft die 
Voraussetzungen dafür schafft. 

Das letzte, höchste Ziel von Mensch und Schöpfung kann allerdings nur 
ein einziges sein. Nach der christl ichen Theologie ist dieses höchste Z iel die 
Verherrl ichung Gottes und die Verwirklichung seines Schöpfungs- und Heils-

" Ähn liche Grundprämissen haben im deutschen Grundgesetz Aufnahme gefunden, näm
lich - zusammen mit der Menschenwürde - Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit und Solidarität. 
Doch das sind nicht, w ie}. lsensee feststellt, juristisch scharfe Begriffe. ,,Sie sind lapidar, mit
hin volkstümlich . Sie sind pathetisch, also faszinierend. Sie sind unbestimmt, darin anpas
sungsfähig. Das Sinnvariable w irkt integrierend, weil es eine Vielzahl von Erwartungen auf sich 
zu ziehen vermag." In dieser Allgemeinheit werden sich alle Bürger gern zu diesen Werten be
kennen. Aber in den Händen von politischen Sektierern und Utopisten können sie jederzeit 
ihre revolutionäre, zerstörerische W irkung zurückgewinnen O. lsensee, a. a. 0. [Anm. 41 J 142). 
Die ebenfalls genannte Menschenwürde ist ein viel beschworener, aber opaker Begriff. Er iden
tifiziert nicht so sehr ein zu erreichendes Ziel als eine vorgegebene Qualität des Menschen, 
die es allerd ings - und insofern beinhaltet der Begriff eine Zielvorgabe - zu schützen gilt. 
Neben der Garantie der elementaren Lebensrechte wird die Menschenwürde vor allem kon
kret in den Forderungen der Freiheit und Gleichheit. Die Kataloge der Menschenrechte beru
fen sich demgemäß zu ihrer Begründung häufig auf die Menschenwürde (siehe W. Huber, Art. 
,,Menschenrechte/Menschenwürde", in: Theologische Realenzyklopäd ie, Bel. 22, Berlin 1992, 
577-602). Ein inhaltliches Kriterium dessen, worin die Lebensrechte bestehen oder was Frei
heit und Gleichheit fordern, bietet die Menschenwürde indessen nicht. Sie fordert nur als ein 
negatives Kriterium, daß diese Ansprüche nicht willkürlich beeinträchtigt werden dürfen. 
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planes. Die weiteren Teilziele, nämlich die Dienstbarmachung der Erde, die 
Entfaltung der Person und die Förderung des Gemeinwohles, müssen sich 
w iederum in den Dienst dieses höchsten Zieles stellen und erhalten von da 
her ihre genauere Bestimmung. So kann etwa die Entfaltung der Person im 
Abstrakten in vielen Richtungen erfolgen, doch erhä lt sie ihre konkrete Rich
tung und Bestimmung durch die Erfordernisse des Gemeinwohls und die 
persönliche Berufung von Gott im Dienst seiner Anl iegen. 

Sch i ießl ich ist festzuhalten, daß die konkrete Natur und Gestalt des letz
ten, höchsten Zieles der menschlichen Geschichte und der Schöpfung auch 
den gläubigen Menschen nicht bekannt ist, sondern nur Gott allein. Die 
Menschen vor hundert Jahren haben nicht voraussehen können, welche 
Entwicklung unsere Welt bis heute nehmen würde, und w ir unsererseits 
w issen nicht, welche Entw icklung die Welt in den nächsten hundert oder 
gar tausend Jahren nehmen wird. Die Welt glei cht einem Bauwerk, das im 
Werden begriffen und dessen endgültiger Plan nur dem Bauherrn bekannt 
ist. Darum muß die Menschheit offen sein für die Führung von Gottes 
Geist. Durch seine Eingebungen bewegt Gott Männer und Frauen immer 
von neuem, den Weg zu wählen, den sie nach seiner Absicht gehen sol
len, wo die Einsichten der Vernunft an ihre Grenzen kommen.44 

In diesem Zusammenhang verdient der Gemeinschaftsbezug aller sittl i
chen Entscheidungsfindung Beachtung. Er ist für die Ethik immer eine maßgeb-
1 iche Komponente.•5 Offensichtlich wird das gesammelte Verstehen der Ge
meinschaft vom letzten Ziel der Menschheit und der Schöpfung umfassender 
sein als die Kenntnis des Einzelnen. Zwar ist zweifellos auch der Gemein
schaft nicht eine vo llständige Einsicht in die Pläne Gottes gegeben, und auch 

" Unter dieser Rücksicht erschei nt der Sinn des Lebens nicht so sehr als eine fest umris
sene Zielsetzung, sondern als eine ständige Aufgabe und Berufung, die letztlich darin besteht, 
den W illen Gottes zu tun. Wird der Sinn des Lebens so verstanden, läßt sich sagen: Das Leben 
„ist immer sinnvoll; selbst dann, wenn w ir die Zielrichtung seiner Entwicklung nicht kennen 
und w ir den Evolutionsprozeß selbst als zufällig, grausam und ungerecht und deshalb für uns 
womöglich als existentiell unakzeptabel empfinden. Jedes Leben ist von einer höchsten Schöp
ferhand gewollt und verantwortet." (W Holzhausen, Woran soll ich mich halten? Auf der Suche 
nach verbindlichen Werten, Mainz 1997, 174). 

" Hier dürfte das berechtigte Anliegen des Kommunitarismus liegen. Er betont gegenüber 
den auf der reinen Vernunft des Individuums (Kant, Raw/s) oder auch dem rationalen Diskurs 
der gesellschaftlichen Gruppe (Diskursethik) gründenden Ansätzen der Normfindung die not
wendige Ro lle der integrativen Gemeinschaft in der Findung sittlicher Normen. Zur Theorie 
siehe Ch. Zahlmann (Hrsg.), Kommunitarismus in der Diskussion. Eine streitbare Einführung, 
Berlin 1992; Axel Honneth (Hrsg.), Kommunitarismus. Eine Debatte über die mora lischen 
Grundlagen moderner Gesellschaften (Theorie und Gesellschaft; 26), Frankfurt/M. u. a. '1 994; 
A. Etzioni, Die Entdeckung des Gemeinwesens. Ansprüche, Verantwortlichkeiten und das Pro
gramm des Kommunitarismus, Stuttgart 1995 . 
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ihr Verstehen w ird immer w ieder der Ergänzung und Korrektur bedürfen; 
dennoch w ird das Verständnis der Gemeinschaft von der Bestimmung des 
Menschen das des Einzelnen in der Regel übertreffen. In gemeinsamer Kom
munikation müssen darum die Glieder der Gemeinschaft zu einem je besseren 
Verständnis ihrer Bestimmung und den sich daraus ergebenden sittlichen 
Forderungen finden. Sittliche Erkenntnis ist deswegen ganz wesentl ich ver
knüpft mit der Gemeinschaft und ih ren Traditionen. 

Dem entspricht, daß für das Zweite Vatikanische Konzil Gottes Geist 
vor allem in der Gemeinschaft w irksam ist. Es gibt seiner Überzeugung 
Ausdruck, daß dem Volke Gottes die Führung durch Gottes Geist zuteil 
w ird. ,,Im Glauben daran, daß es vom Geist des Herrn geführt w ird, der 
den Erdkreis erfüllt, bemüht sich das Volk Gottes, in den Ereignissen, Be
dürfnissen und Wünschen, die es zusammen mit den übrigen Menschen 
unserer Zeit teil t, zu unterscheiden, was darin wahre Zeichen der Gegen
wart oder der Absicht Gottes sind."' 6 Gottes Geist lenkt, klärt und animiert 
die Bestrebungen, durch die die Menschheitsfamilie sich bemüht, ihr Leben 
humaner zu gesta lten, die Schöpfung zu vervollkommnen und die kom
mende Zeit vorzubereiten. 

Diese Führung des Gottesgeistes wird nach der Lehre des Konzils ni cht 
nur den Christen geschenkt. D ie Gnade Gottes ist in den Herzen aller Men
schen guten Willens am Werk; denn „da es in Wahrhei t nur eine letzte 
Berufung des Menschen gibt, die göttl iche, müssen wir festhalten, daß der 
Heilige Geist al len die Möglichkeit anbietet, diesem österl ichen Geheimnis 
in einer Gott bekannten Weise verbunden zu sein"'7• Das österl iche Ge
heimnis besteht dari n, daß der Herr Jesus durch sein Leiden und Kreuz den 
Menschen einen Weg gebahnt hat, der sie befähigt, das neue Gebot der Liebe 
zu erfüllen und dadurch-wie er selbst vor ihnen -der Auferstehung entgegen
zugehen. Gottes Geist schenkt allen Menschen die Gnade, gemäß ihrer Be
rufung von Gott zu leben, ihren Beitrag zur Verwirklichung von Gottes Werk 
zu lei sten und schließlich zur Gemeinschaft mit ihm zu gelangen. 

•• A. a. O. (Anm. 20) Art. 11. 
" A. a. 0 . (Anm. 20) Art. 22. 
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Anfragen und Gesprächsbeiträge 

zur Problematik 
des Wertebegriffs 

Schneider Im Anschluß an das so reichhaltige Referat 
eine historische Remin iszenz zur Frage, wie die ,Grund
werte' in das Programm der Sozialdemokratischen Par

tei Deutschlands gekommen sind: An laß dafür war der Umstand, daß inner
partei lich ein Konsens hinsichtl ich der im Parteiprogramm bis dahin üblichen 
Gesellschaftsanalyse- mit dem Anspruch w issenschaftlicher Wahrheit- und 
bestimmter daraus abgeleiteter Folgerungen - mit dem Anspruch praktischer 
Wahrheit - nicht mehr zu erreichen war. Zudem wollte man sich auch für 
Bürger öffnen, die die sozialistische Weltanschauung, die wissenschaftl ich 
begründete Weltanschauung, wie es hieß, nicht akzeptierten. Das Stichwort 
,Grundwerte' wurde also in die soz ialdemokratische Parteiprogrammatik 
aufgenommen, weil man sich scheute, das Stichwort ,Wahrheit', im Sinne 
von wissenschaftlich gewonnener Wahrhei t für die Begründung des eige
nen politischen Wollens in Anspruch zu nehmen und so die Anhänger auf 
eine bestimmte, als wissenschaftlich betrachtete Gesellschaftstheorie zu ver
pflichten. Eine Öffnung der Partei für neue Bevölkerungsschichten sollte 
nicht an dogmatischen Hürden scheitern. 
Damit war im Zusammenhang mit dem Begriff ,Grundwerte' die fu nda
mentale Frage nach dem Verhältnis von ,Werten' und , Wahrheit' angespro
chen. Nun kann man innerhalb des Spektrums verschiedener Werte ohne 
Zweifel einen je unterschiedlichen Status derselben in bezug auf die Wahr
heitsfrage feststellen. So gibt es Tugenden w ie, Wahrhaftigkeit', ,Treue' oder 
,Fleiß', denen in dieser Hinsicht ein anderer Stellenwert zukommt als den 
angesprochenen Grundwerten von Freiheit oder Gerechtigkeit. 
Am Beispiel der ,Solidarität': Handelt es sich dabei um einen Dienstwert? 
Wenn Papst Johannes Paul II. sagt, man könne das in unseren modernen 
Sprachen damit Gemeinte auch mit dem traditionellen Begriff ,amicitia -
Freundschaft' wiedergeben, ist doch damit die Vorstellung angesprochen, 
die Aristoteles mit dem Begriff philfa verbindet - das Schönste also, das es 
für den Menschen im Leben überhaupt gibt, nicht nur ein Instrument. Er 
räumt allerdings ein, daß es da eine gewisse Rangordnung zu beachten 
gilt: Freundschaft um eines gegenseitigen Nutzens willen (das, was bei
spielsweise Menschen dazu führt eine Erwerbsgemeinschaft zu gründen) 
ist etwas anderes als Freundschaft um einer gewissen Annehmlichkeit wil
len (indem Menschen etwas miteinander genießen wo llen) oder im Inter
esse einer sittlichen Verpfli chtung (we il man sich gegenseitig verspricht, 
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sich mit dem Wohl des Anderen oder auch mit seinem Hei l identifizieren 
zu wollen). In diesem Kontext kann es dann in hohem Maße um Fragen 
gehen, deren Wahrheitsstatus für das Zusammen leben der Menschen von 
eminenter Bedeutung ist und die sich unausweich lich stel len, wenn es um 
jene gemeinsamen Grundüberzeugungen geht, die in der Lage sind, Men
schen in unseren Gesel lschaften miteinander zu verbinden. Damit hängt 
wohl auch die Frage nach dem Neuen im Referat von Professor Schabe
stari zusammen. 

Nähe zwischen 
koranischen 
und biblischen 
Aussagen 

Taskhiri Mit meinem Dank für den interessanten Bei
trag von Professor Peschke verbinde ich d ie Überzeu
gung, daß ein in seinen eigenen Glaubensgrundsätzen 
bewanderter Muslim, abgesehen von einzelnen Wor
ten, den ganzen Beitrag auch von seinem muslimischen 

Standpunkt aus bejahen könnte. Darin sehe ich einen neuerlichen Beweis 
dafür, daß die Quel le der beiden göttlichen Religionen eine ist. 
So hat der Autor in seinem Beitrag das Lob Gottes gepriesen -wie dies auch 
Sure 1 des Korans mit den Worten tut: 11al-/:,amdu li-1/ähi { ... ]- Lob sei Gott, 
dem Herrn der Welten" (Koran 1,2). Er sprach, wie dies auch in vielen Versen 
des Korans zum Ausdruck gebracht wird, von der Urbarmachung und der 
Kult ivierung des Lebensraumes ebenso wie vom Glauben an Gott, der - vor 
allem in Gebet und Gottesdienst- als Bewegung der Gläubigen zu Gott hin 
verstanden w ird, wenn es heißt: "O Mensch, du strebst mühevoll deinem 
Herren zu, und du wi rst ihm begegnen." (Koran 84,6). 
Die Erkenntn is der Majestät Gottes kam gleichfalls im Referat zur Sprache, 
ähnl ich w ie dies an v ielen Stell en im Koran geschieht. Es heißt zum Beispiel 
in einem göttli chen Ausspruch, f:,adJJ quds,: "Ich habe die Geschöpfe des
halb erschaffen, um Mich ihnen erkennbar zu machen", und an einer Stelle 
im Koran : Ich habe d ie Geschöpfe erschaffen, damit sie Mir gegenüber den 
Gottesdienst darbringen (vgl. Sure 51,56). Nicht zuletzt sind es auch die im 
Referat angeführten biblischen Aussagen: " Liebe deinen Nächsten w ie dich 
selbst" und: "Alles, was ih r von anderen erwartet, das tut auch ihnen", die 
der koranischen Botschaft ganz nahe stehen. 

erfreuliche 
Peschke Anknüpfend an die letzte Wortmeldung von 
Ayatollah Taskhiri kann ich nur meiner Freude Aus

Gemeinsamkeiten 
mit koranischen druck geben, daß vom Koran offensichtlich d ie glei-
A chen Anliegen vorgebracht werden. Es wäre sicher nütz-

ussagen lieh und lohnend, die koranischenTexteeinmal in einer 

ähnlichen Weise durchzustudieren, nicht zuletzt, was die Geltung der 
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„Goldenen Regel" anbelangt, die ja für das gedeihliche Zusammenleben 
der Menschen von umfassender Tragweite ist. 

Zur Stellungnahme von Professor Schneider kann dar
auf hingewiesen werden, daß die Grundwertediskusder sogenannten 

Grundwerte sion ihren Anstoß zwar durch das sogenannte „Godes-

zur Relativität 

berger Grundsatzprogramm" der Sozialdemokratischen 
Partei Deutschlands (1959) erhielt, das Anliegen jedoch in der Folge auch 
von der Christdemokratischen Union aufgegriffen worden ist; schließlich 
wurde das Thema Werte, w ie in meinem Referat gezeigt, in den vergange
nen Jahren auch in päpstlichen Verlautbarungen behandelt. 
Was die drei Werte -Gerechtigkeit, Solidarität, Freiheit- anbelangt, so ist 
ihnen bestimmt eine gewisse Relativität eigen und darum wurden sie von 
mir auch nicht als höchste Werte eingestuft. So manches ist natürlich an 
ihnen auch diskutabel, etwa, wenn man Solidarität einerseits als Dienst
wert ansieht und den Begriff zugleich mit Freundschaft übersetzt. Doch, 
hat nicht Solidarität eher mit einem gemeinschaftlichen Wirken und gegen
seitigen Helfen in einer größeren Gruppe zu tun, bei dem es also nicht nur 
um zwei oder drei Personen, wie im Falle von Freundschaft, geht? Freilich 
zeigt der Umstand, daß es bei der Solidarität auch um einen feindlich ge
sinn ten Zusammenschluß Anderen gegenüber gehen kann - wie etwa 
früher eine Solidarität von Katholiken in der Auseinandersetzung mit den 
Protestanten gepflegt wurde und umgekehrt-, in welchem Maße es sich 
dabei um einen relativen Begriff handelt, der erst eindeutig zu einem Wert 
wird, wenn er sich in den Dienst höherer Ziele stel lt. 

Werte 
und Wahrheit 

Damit ist bereits die Frage nach dem Verhältnis von 
Werten und (w.issenschaftlich erkannter) Wahrheit an
gesprochen. Es ist davon auszugehen, daß es bei den 

Wertkriterien sittlichen Handelns auch um eine bestimmte Weitsicht und 
im Zusammenhang damit in hohem Maße auch um Wahrheit geht. Etwa, 
wenn Christen und Muslime daran glauben, daß Gott die Welt erschaffen 
hat und dabei auch einen bestimmten Plan hatte. Das ist für sie die Wahr
heit. Und auf diesem Wege wird Gottes Wille zu einem höchsten Wert
kriterium für ihr Handeln. Dementsprechend wäre das Verhältnis zwischen 
Werten und Wahrheit zu bestimmen. 

Bedeutung des Khalidji Professor Peschke w ies darauf hin, daß es im 
Vorbilds für Um- Christentum darum geht, die vorgegebenen Werte in ent
setzung der Werte sprechende Handlungen umzusetzen, wobei in diesen 

Handlungen der Menschen dann wieder umgekehrt die 
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Werte sichtbar werden. Auf diesem Weg kommt es zu einem wechselseitigen 
Verhäl tn is zwischen den betreffenden Werten und Handlungen. 
Der Islam hingegen verpflichtet den Menschen zwar auch, die Werte in 
die Tat umzusetzen, er stellt dafür aber in der Gestalt des Propheten zu
gleich ein Vorbi ld bereit angesichts der Tatsac~e, daß die Menschen o~en
sichtl ich vielfältige Schwierigkeiten haben, die Ideale und Werte tatsach
lich in ihre Praxis zu übernehmen. Das liegt nicht zuletzt an der Diskre
panz zwischen dem, was die Absicht Gottes ist, einerseits, _und dem, wel
ches Verständnis und welche Theorien der Mensch von diesen wertebe
zogenen Sachverhalten hat, anderseits. Damit nu_n di: Musl'.m_e die sie ver
pfl ichtenden Werte möglichst unproblematisch in die Praxis ihres Lebens 
übernehmen können, stell t der Heilige Koran den Propheten des Islams 
als Verkörperung dieser Werte dar. Da die Muslime in allen Propheten Aus
erwählte und Untertanen Gottes sehen, richtet sich meine Frage an unsere 
christlichen Gesprächspartner, ob Jesus aus christlicher Sicht auch als eine 
Verkörperung der Werte betrachtet werden kann, wenn die Christen doch 
Jesus weder als Propheten noch als Gott anerkennen, sondern als Jeman

den der zwischen beiden steht. 
' Vanoni Das Referat stand ganz im Zeichen des Zie-

,zi~lgericht~te' les, war auf das ausgerichtet, was am Ende ist- auf das 
Ethik und die Ziel der Welt, der ganzen Schöpfung des Menschen. 
Frage nach den Und es hieß daß was mit dem höchsten Ziel zu tun 
,Prinzipien' hat, ein höchster Wert sei. Ich frage mich nun, ob und 

warum man heute nicht mehr von ,Prinzipien ' spricht. Ein Ausdruck, der 
früher in der Moraltheologie eine maßgebliche Rolle gespielt hat, ist er in 
der heutigen Diskussion so schwierig geworden, daß man es vorzieht, ihn 

zu meiden? 
Peschke Hat Dr. Kha lidji davon gesprochen, daß im koranischen Gesetz 
Beispiele vorgestellt werden, nach denen der Mensch handeln soll, und 
darauf hingewiesen, daß der Prophet ein besonderes Beispiel des Verhal
tens für den Muslim ist, läßt dies einen Christen natürlich spontan an Jesus 
Christus denken, der sich als Beispiel für unser Handeln gezeigt hat. ,, Ich 
habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an 
euch gehandelt habe." Uoh 13, 15), sagt Jesus, nachdem er den Jüngern die 
Füße gewaschen hatte. Nach christl icher Lehre ist ja Christus als das ~ensch
gewordene Wort Gottes wahrer Mensch und wahr~r Gott _zugle_1ch; und 
als wahrer Mensch kann er seinen Jüngern auch ein Vorbild sein. Nach 
welchen Kriterien, nach welchen Orientierungen bzw. Prinzipien aber hat 
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Jesus gehandelt? Letztendlich führt sein Beispiel wieder zu den Erforder
nissen des Reiches Gottes, zum Willen Gottes als höchster und letzter Auto
rität für den Menschen -als dem endgültigen Kriterium der Liebe. Die glei
che Frage möchte man auch an Mubammad richten: Nach welchen Krite
rien, nach welchem letzten Kriterium hat er gehandelt? 
Offensichtlich hat unsere jeweilige Gemeinschaft des Glaubens für uns 
beide, für Christen und Muslime, eine große Bedeutung im Hinblick auf 
unser Bemühen, die richtigen Kriterien für unser Handeln zu finden und 
sie anzuwenden. Denn so sehr die Werte, von denen ich im Referat ge
sprochen habe, einen allgemeinen Orientierungsrahmen abgeben, so sehr 
müssen wir doch immer wieder neu nach entsprechenden Konkretisie
rungen suchen, etwa heute in der Frage der Gentechnik oder bei der Ge
staltung einer zeitgemäßen Wirtschaftsordnung. Dabei sind wir wesent
lich auf die Hilfe unserer beiden Glaubensgemeinschaften angewiesen 
müssen aber zugleich Wege suchen, bei aller Unterschiedlichkeit der An~ 
sichten und Werturteile, doch zu einem neuen Miteinander des Verstehens 
und des Handelns zwischen unseren beiden Religionsgemeinschaften zu 
kommen. 

Daß das Wort ,Prinzipien' in meinem Referat nicht vorkam, war nicht be
absichtigt. Doch ist die 11Goldene Regel", von der ich sprach, ohne Zwei
fel als ein Prinzip sittlichen Handelns anzusehen, und wahrscheinlich 
ließen sich noch andere Prinzipien in meinen Ausführungen entdecken . 

ist nicht Werte- Khoury Wurde zu Beginn des Referates von einem 
konsens über- ,Wertekonsens' gesprochen, stellt sich für mich die 
haupt in Gefahr? grundsätzliche Frage, welche Relevanz eine Werte-

diskussion ganz allgemein in einer pluralen Gesell
schaft überhaupt noch haben kann, in der die Suche nach einem Werte
konsens immer mehr dabei ist, der Suche nach einem bloßen Interessen
ausgleich Platz zu machen. Ist m. a. W. die Rede von Werten tatsächlich 
noch relevant in unserer Gesellschaft? 

Peschke Eine Gemeinschaft braucht ein Minimum an Werten, um eine 
gemeinsame Basis zu haben für die nötigen Gesetze und Normen. Dafür 
ist ein Konsens erforderl ich, der heute zugegebenermaßen immer schwe
rer wird, ja in der Tat Gefahr läuft, überhaupt abhandenzukommen. Be
kennt man sich nun gemeinsam zu Gerechtigkeit, Freiheit und Solidarität 
als Grundwerte der Gesellschaft, ist schon Wichtiges geschehen, doch 
bleibt die Frage zumindest ein Stück weit immer noch offen, wie diese Be
griffe inhaltlich zu fü llen sind. 
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zum Verhältnis 
zwischen 
religiöser und 
wissenschaftlich er 
Wahrheit 

Schabestari Die Frage der Beziehung zwischen reli
giöser Wahrheit und wissenschaftlicher Wertwahrheit, 
die Professor Schneider gestellt hat, ist noch unbeant
wortet. Könnte man sich damit einverstanden erklären, 
wenn ein gläub iger Mensch die Auffassung vertritt, daß 
die von ihm im Glauben festgehaltene ethische Wahr

heit keinem wissenschaftlichen Diskurs ausgesetzt werden dürfe? Oder 
muß ein Gläubiger hinsichtlich der religiösen Wahrheit, die er in seinem 
Gewissen festhält, sich dennoch stets aufs neue einem ernsthaften Dialog 
mit w issenschaftlichen Wahrheiten aussetzen und sich auf ihn einlassen? 
Diese Frage scheint mir offen geb lieben zu sein. 

Unterscheidung 
von Gut und 
Böse hat ihren 
Bezug zur 
Wahrheitsfrage 

Peschke Mit gutem Recht, so scheint mir, w ird von 
Professor Schabestari auf diese Frage hingewiesen. 
Wenn es in der Ethik primär um Gut oder Böse geht, 
kann das sicher nicht heißen, daß damit die Frage nach 
dem, was wahr oder falsch ist, ausgeklammert w ird. 
Das Gute muß in jedem Falle mit der Wahrheit über

einstimmen und sich an ihr orientieren. Wenn wir beispielsweise als Chri
sten daran glauben, daß es nicht möglich ist, Gott die ihm gebührende 
Ehre zu erweisen, ohne auch seinem Schöpfungswerk zu dienen, der Welt 
in der Ehrfurcht vor ihrem Schöpfer zu begegnen und sie zu bewahren, 
dann entspricht für uns dieses sittliche Verhalten dem, was wahr ist. Ander
seits würde eine zerstörerische Einstellung der Welt gegenüber gegen das 

verstoßen, was wahr ist. 
Gabriel Im Zusammenhang mit der hier aufgeworfenen Frage scheint es 
mir nützl ich zu sein, an Aristoteles zu denken und an seine Unterscheidung 
zwischen streng wissenschaftlichen Wahrheiten, zum Beispiel mathemati
scher Art, und eth ischen Wahrheiten, die aufgrund der menschlichen Frei 
heit nur mit einem viel geringeren Gewißheitsgrad erkannt werden, was je
doch ihrem Wahrheitscharakter letztend l ich keinen Abbruch tut. 

Konturen der 
Freiheit immer 
schon im 
Freiheitsbegriff 
angelegt 

Luf Im Zusammenhang mit der Verwendung des Frei
heitsbegriffes war im Referat davon die Rede, daß nie
mand die Freiheit beanspruchen kann, um uneinge
schränkt das zu tun, was ihm beliebt; es bedürfe viel
mehr bestimmter Konturen der Freiheit, die sich aus der 
Beantwortung der Frage ergeben, wozu ein Mensch die 

Freiheit haben soll. Damit verbindet sich für mich die Frage, ob und inwie
weit diese Bezüge nicht immer schon im Freiheitsbegriff angelegt sind und 
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nicht bloß von außen an ihn herangetragen werden müssen: Konturen, die 
etwa mit dem Umstand gegeben sind, daß sich die Freihei t bezogen sieht 
auf den Mitmenschen, den es zu achten gilt und mit dem zusammen ge
deihl iche Formen des Zusammenlebens gefunden werden müssen; daß sich 
die Freiheit im wei teren bezogen sieht auf bestimmte naturale Bedingungen 
des Menschseins, die erst die nötigen Voraussetzungen dafür schaffen, damit 
ich als freies Wesen leben kann, oder auf ökonomische Bedingungen, die es 
mir erst ermöglichen, mich als ein freies Wesen zu bewegen. 

F ·h 't .. h Ich meine nun, daß sich das Problem, welche Freiheit re1 e1 sgewa r-
leistungen immer wieder geschützt werden muß bzw. beanspru-

no··t·g . ht chen kann, geachtet zu werden, weitgehend in einer 1 anges1c s . 
negativen Konsequenz ergibt: es stellt sich insbeson-negativer 

Erfahrungen dere in Verhältnissen, wo Menschen gedemütigt, er
niedrigt und instrumentali siert werden. In der negati

ven Erfahrung dieser Bedrohung des Menschen in seiner Humanität tritt 
uns die Notwendigkeit entgegen, Gewährleistungen menschlicher Freiheit 
einzufordern. 

,existentielle 
Freiheit' und 
,kategoriale 
Freiheiten' 

Peschke In dem komplexen Problemfeld menschli
cher Freiheit geht es zunächst um den Bereich einer 
grundlegenden, existentiellen Freiheit des Menschen. 
Sie kann ihm auch nicht in Verhältnissen genommen 
werden, in denen seine konkreten Freiheiten extrem 

eingeschränkt sind, wie etwa im Gefängnis oder unter totalitären politi schen 
Bedingungen. Diese existentielle Freiheit verwirklicht und entfaltet sich je
doch in konkreten Bereichen, so daß man mit Recht von kategorialen Frei
heiten, wie Redefreiheit, Lehr- und Lernfreiheit, Bewegungsfreiheit u. a. 
spricht. Und alle diese konkreten Freiheiten - im Unterschied zur existen
tiellen Freiheit - haben auch immer wieder gewisse Begrenzungen: wenn 
man beispielsweise an den verleumderischen Mißbrauch der Redefreiheit 
denkt oder an die Möglichkeit, die Forschungsfreiheit zum Zwecke von Gen
manipulation oder für Experimente an Embryonen auszunützen. 
Es kann kein Zweifel sein, daß es diese kategorialen Freiheitsräume weit
möglich zu wahren und notfalls anges ichts drohender oder aktueller Ge
fährdungen auch zu schützen gilt. Hier liegt auch die Bedeutung der Men
schenrechte, die sowohl die Ausübung der verschiedenen konkreten Frei
heitsvo llzüge garantieren wollen, aber auch über die Grenzen wachen, 
die dabei - im Interesse der Rechte des Anderen - nicht durch eine allen
fa ll s schrankenlose Ausübung der Freiheitsrechte des Einzelnen über-
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schritten werden dürfen. Das al !gemeine Kriterium für die Anwendung von 
Schutzmaßnahmen zur Wahrung von Freiheitsrechten scheint mir nun das 
Gemeinwoh l zu sein - das möglichst viel Freiheit erfordert, um der Krea
tivität des Menschen wi llen, deren das Gemeinwohl so dringend bedarf, 
das aber zugleich auf die Grenzen der Freiheitsrechte hinweist, überall da, 
wo deren Mißbrauch das Gemeinwohl gefährdet. 

wie mit 
verschiedenen 
Auffassungen 
in einem Land 

Rashadi Mit Recht hat Professor Peschke darauf hin
gewiesen, daß sich die menschl ichen Gesellschaften 
in ihrem Denken und in ihren Vorstellungen grundsätz
lich auf eine Vielfalt, takäJur, hin bewegen. Dieser Plura
li smus geht auf unterschiedliche Interpretationen der 

umgehen< d ·h B ·· d ·· k s · · einzelnen Werte un I rer egrun ung zuruc . o 1st 
Gerechtigkeit ohne Zweifel ein allgemein anerkannter Wert. Doch hinsicht
lich ihrer Begriffsbestimmung, ihrer Grundlagen und ihrer konkreten An
wendung kann es durchaus unterschied liche Auffassungen geben. Solange 
man sich m. a. W. auf der Ebene theoretischer Überlegungen bewegt, wer
den sich al le grundsätz lich zum Ideal der Gerechtigkeit bekennen, sobald 
man sich jedoch auf die Ebene der Praxis, der Anwendung auf die beste
henden Verhältnisse begibt, beginnen die Probleme, da spätestens dann 
die unterschiedlichen Auffassungen hinsichtlich der Definition des Be
griffes Gerechtigkeit manifest werden und jeder in der Praxis im Sinne sei
nes eigenen Verständni sses versucht, diesen für die menschliche Gesell
schaft grundlegenden Wert zu verwirk lichen. 
So bedeutet im marxistischen Verständnis Gerechtigkei t so viel wie Gleich
heit, w ährend andere Gleichheit ganz im Gegenteil als Ungerechtigkeit, 
?Ulm, empfinden. Daraus ergeben sich für mich zwei Fragen: Wie stellen 
sich die Regierungen und Rel igionsgemeinschaften ganz allgemein dem 
Problem der Pluralität angesichts so unterschiedl icher Auffassungen von 
Gerechtigkeit in einem Land, in dem keine dieser Auffassungen über eine 
eindeutige Mehrheit verfügt? Und: Wie begegnet insbesondere das Chri
stentum diesem Phänomen? 

Wert der 
Gerechtigkeit -
wie inhaltlich zu 
füllen? 

Peschke Das Problem, wie der Wert der Gerechtig
keit inhaltlich zu fü llen ist, ist mir bewußt; ich sprach 
daher auch in dieser Hinsicht von einer relativen Größe. 
Mit Hobbes, Spinoza und Kelsen kann man in diesem 
Kontext auf die Theorie eines ,positiven Rechts' zurück

greifen und die These vertreten, Norm der Gerechtigkeit seien die faktisch 
von einem Staat erlassenen Gesetze. Doch dagegen spricht, daß verbind-
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liehe Gesetze sich am Maßstab der Gerechtigkeit messen müssen und man 
sich auch da auf Gerechtigkeit beruft, wo es gar kein positives Recht gibt. 
Andere sehen im sozialen Nutzen das Kriter ium für die Gerechtigkeit. Was 
würde jedoch in diesem Fall von den Menschen gelten, die aufgrund ir
gendwelcher Behinderungen dem sozialen N utzen von vornherein nicht 
dienen können? Wieder andere vertreten eine Theorie der Gottesoffenba
rung, daß gerecht ist, was Gott offenbart hat und in bestimmten Heiligen 
Schriften n iedergelegt ist. Die christliche Tradition sch ließt sich überwie
gend der Naturrechtstheorie an: daß gerecht ist, was sich aus den Erfor
dern issen der natürl ichen Anlagen des Menschen ergibt, aus seinen inc/ina
tiones natura/es- was beispielsweise der Lebenserhaltung und -entfaltung 
dient, dem Recht auf Familie, dem Recht, in der Gemeinschaft mit den an
deren zusammenzuarbeiten, und dem Recht, als Geschöpf Gottes Gott an
zuerkennen und ihn auch in der Gemeinschaft des Glaubens zu verehren. 
Bei all dem bleibt jedoch auch im Rahmen dieser sogenannten Natur
rechtstheorie manches problematisch, so vor allem die grundlegende Frage, 
w ie man die Natur des Menschen nun tatsächli ch adäquat interpretiert 
und welches dementsprechend im einzelnen die Kriterien sind, für das, 
was gerecht ist. 

Grundwerte- Pichler Zum einen schien es mir problematisch, die 
diskussion Grundwertedebatte sozusagen am 11Godesberger Grund-
und Godesberger satzprogramm" der SPD aufzuhängen. Wäre nicht für 
Programm ~iesen Zweck v iel eher auf Dokumente w ie die Enzyk-

l 1ken " Rerum novarum" von Leo XIII. oder 11Quadrage
simo anno" von Pius XI. hinzuweisen und damit auf jene Impulse, die für 
die Entfaltung der katholi schen Soziallehre maßgeb li ch waren und zusam
mengenommen einen viel originäreren Anspruch verdienten? 
Was im besonderen den So lidarismusbegriff anbelangt, so erscheint dieser 
lange vor dem Godesberger Programm bereits in der eben erwähnten ka
tholischen Soziallehre als Grundwert definiert. Nicht zuletzt kann man dabei 
auch an den christlichen Sozialethiker Heinrich Pesch SJ und sein Standard
werk über " Liberalismus, Sozia lismus und christliche Gesellschaftslehre" 
(Freiburg 21898-1 901) denken. 

Im übrigen hat der Solidarismusbegriff im sozi alistischen Kontext auch 
einen kollektiv isti schen Hintergrund und Anspruch, wenn man etwa an 
Georges Sore/ (1847-1922) denkt und seine Schüler, einschließli ch u. a. 
Stalin!, die im Vergleich mit der christlichen Soziallehre ein ganz anderes 
Verständnis dieses Begriffs entw ickelten. Einen besonders liberalen An-
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spruch dem Godesberger Programm zuzubi ll igen erscheint mir jedenfalls 

nicht ohne weiteres angebracht. 
Peschke Wenn ich darauf hinwies, daß das Wort ,Grundwerte' neueren 
Datums ist, näherhin erstmals in dem erwähnten Programm der SPD aus 
dem Jahre 1959 verwendet w ird, trifft dies jedoch keinesfalls auch auf die 
Werte zu, die darin im einzelnen vertreten werden, wie Solidarität oder Frei
heit. D iese sind natürlich schon längst in anderen Grundsatzdokumenten, 
wie in den eben erwähnten päpstlichen Lehräußerungen, behandelt wor
den. Darüber hinaus habe ich in meinem Referat nachdrücklich auf die Tat
sache der unterschied! ichen Verwendung einzelner der angesprochenen Be
griffe aufmerksam gemacht, was ohne Zweifel gerade vom Begriff ,Solidari
tät' gilt. Doch kann ich mich in dieser H insicht auf das von Professor Pich ler 

bereits Gesagte beziehen. 

verbale Überein
stimmungen sind 
auf deren inhalt
liche Aspekte zu 
hinterfragen 

Vanoni Haben die Kollegen Taskhiri und Rashadi in 
ihren Wortmeldungen eine große prinzipielle Überein-
stimmung in den christlichen und islamischen Wert
vorstellungen betont, so meine ich, bei Herrn Rashadi 
dann bald w ieder eine Relativierung herausgehört zu 
haben. Ich finde dies auch richtig, da es ja gerade in 

dieser Hinsicht nicht so sehr um Wörter geht, als vielmehr um die Inhalte, 
die für den jewei ligen Gesprächspartner damit verbunden sind. So sollten 
w ir es uns bei der Frage nach möglichen Übereinstimmungen im christl ichen 
und is lamischen Werteverständn is nicht leicht machen und uns zum Beispiel 
des Problems bewußt sein, daß zwar möglicherweise in den Grundtexten 
unseres Glaubens, in Bibel und Koran, eine wirkliche Übereinstimmung in 
dieser oder jener H insicht gegeben ist, daß uns diese Tatsache jedoch nicht 
dazu verleiten soll, ohne weiteres anzunehmen, diese ursprüngliche Überein
stimmung, wie sie im biblischen und koranischen Wortlaut zum Ausdruck 
kommt, sei in dem aktuellen Verständnis unserer beiden Glaubensgemein
schaften auch heute noch so erhalten geblieben. Denn die Ursprachen unse
rer Glaubensurkunden haben ohne Zweifel andere Inhalte beispielsweise 
mit den Ausdrücken Gerechtigkeit und Freiheit verbunden als wir es in unse
rer heutigen Sprache tun, die über die Umwege der Vorstellungen des Römi
schen Rechts, über mittelalterl iche oder aufklärerische Denkweisen und 
über v iele andere Zwischenstationen geführt hat. Wir sollten uns also durch 
den Gebrauch gleicher Wörter nie dazu verführen lassen, Übereinstim
mungen anzunehmen, ohne das mit diesen Ausdrücken inhaltlich Gemeinte 

kritisch zu überprüfen . 
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kann Schutz Khoury Noch eine Rückfrage an Herrn Luf: Kann die 
bestimmter Option für die Schwachen und für die ihrer Freiheits-
Rechte wieder rechte beraubten Menschen dazu führen, daß der 
zurückgenommen Schutz der Rechte derjenigen, die bereits in einen be
werden? stimmten Genuß ihrer Freiheitsrechte gelangt sind, we-

nigstens teilweise wieder zurückgenommen wird? So, 
wenn der Fall' eintritt, daß ein Staat meint, unter Berufung auf eine von 
ihm getroffene Option für die Armen sozusagen eine ,Rationrerung' des 
woh lerworbenen Rechtsschutzes bestimmter Bevölkerungskreise vorneh
men zu müssen. Kann eine Gesellschaft m. a. W. unter Berufung auf eine 
solche Option wohlerworbene Frei heitsrechte Einzelner w ieder ein 
schränken und wenn ja, unter welchen Bedingungen? 
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Die Wertgrundlagen des is lamischen Rechts 
und der islamischen Rechtslehre 

Seyed Mohammad Khamene'i 

Einer der wesentlichen Faktoren für ein gerechtes und humanes Mitein
ander in der menschlichen Gesellschaft liegt in dem Maß, wie bestimmte 
Werte auf die Gesellschaft ebenso wie auf die Rechte und Pflichten der 
Menschen Einfluß nehmen. Um dies verständlicher zu machen, empfiehlt 
es sich, daß wir uns zunächst über den Sinn der Begriffe ,Wert' und ,Rechte 
und Pflichten ' klar werden. 

1. Werte 

Der Nutzen und d ie sozialen Auswirkungen menschli cher Eigenschaften 
und Verhaltensweisen sind, qual itativ gesehen, unterschiedlicher Art. Sie 
sind durchschnittl icher Art oder aber hervorragend. Als ,werthaft' versteht 
man nun ein soziales Verhalten oder aber eine anerkannte soziale Rol le 
bzw. Leistung, d ie von besonderer Bedeutung - sprich: Wertigkeit - sind 
und daher besondere Beachtung verdienen. 

Mit den rechtlichen, sozialen und geistigen Werten verhält es sich ähn
l ich wie mit den Werten, die in der Wirtschaft zählen, das heißt, die ma
teriellen Dingen zugesprochen werden und diesen Tausch- und Konkur
renzkraft verleihen. 

In der W irtschaft liegt das Kriterium fü r den Umstand, ob und inwie
weit etwas einen Wert darstellt, darin, daß dadurch ein bestimmter Not
stand oder ein Mangel behoben werden kann oder aber daß etwas Selten
heitswert besitzt. Auch in den Bereichen von Recht, Ethik und Sozialem 
unterl iegen Werte bestimmten Kriterien, denn nicht alles kann als wertvoll 
angesehen werden . Diese Wertekriterien herauszuarbeiten, die für die Be
lange von Recht, Ethik und Gesellschaft relevant sind, ist wichtig und von 

entscheidender Bedeutung. 
Es gibt natürliche Werte, die aus dem Wesen der Dinge fließen und in

folgedessen absolut, in gleichem Maße gültig und konstant sind und daher 
immer und überal l Geltung beanspruchen können. Es gibt aber auch Werte, 
die auf gewisse Überlieferungen, auf bestimmte Auffassungen und land-
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läufiges Profitdenken zurückgehen. Sie sind relativer und flüchtiger Art, 
sie werden der Realität nicht wirklich gerecht und sind somit ,Scheinwerte'. 

Die natürlichen Werte werden instinktiv erkannt. Weil sie, w ie die islami
sche Theologie erklärt, ihrer ,Natur' nach wertvoll sind, werden sie in ihrer 
positiven Qualität unmittelbar, sozusagen spontan, vom menschlichen 
Wesen erkannt. Das ist auch der Grund dafür, daß überall auf Erden jene, 
die ihren Mitmenschen beistehen, die mildtätig und opfermutig sind und 
sich in den Dienst der Gesellschaft stellen, geschätzt und geehrt sind. 
Ebenso werten alle großen Philosophen der Welt Gerechtigkeit, Wissen, 
Weisheit und dergleichen als Tugend. 

In der Philosophie, in der }:,ikma 'ama!Tya, deren Ziel die Selbstreinigung 
ist, gilt näherhin jegliches Tun, das als gut und vollkommen erkannt wird, als 
,Wert'. Und es versteht sich von selbst, daß dies nur von dem gilt, was wirk
lich und seinem Wesen, seiner realen Natur nach gut und vollkommen ist, 
nicht aber von dem, was bloß von vernünftigen Menschen und auf der Grund
lage vereinbarter Werte als gut und vollkommen betrachtet und vorgestellt 
wird. Die Mystik versteht unter , Vollkommenheit', ,Schönheit' und unter 
dem, was ,gut und recht' ist, jene Veredelung menschlichen Verhaltens, die 
sich an den göttlichen Eigenschaften orientiert; bisweilen auch ein ,Gott
nahe-Werden', die ,Vereinigung mit Gott' oder das ,Entwerden in Gott'. 

Während die Mystik den Begriff, Wert' wieder in anderer Weise erklärt, 
faßt die Soziologie seine Bedeutung in einem weiteren Sinn. Neben den 
natürlichen, wesensgemäßen Werten (die authentisch und allgemein gül
tig sind) kennt sie auch aus der Ratio bzw. aus überkommenem und Ge
wohnheit geborene Werte (d ie relativ sind, raum-, zeit- und gesellschafts
gebunden). Allerdings können auch sie letztendlich einem einzigen Beweg
grund bzw. Kriterium zugeordnet werden, nämlich dem ,Allgemeinwohl' 
bzw. dem ,Nutzen der Gesellschaft', die ganz und gar der Natur des Men
schen entspringen - was wiederum darauf hinweist, daß selbst relative 
Werte in allgemeinen, natürlichen Werten gründen können. 

Die muslimischen Philosophen und vielleicht auch jene aus der Zeit vor 
dem Islam verstanden das tatsächlich Gute, also das wahrhaft Gute als Wert. 
Was in Wahrheit gut ist, ist es in absoluter, konstanter und beständiger Weise, 
also unwiderruflich und durch keine wie immer gearteten traditionellen oder 
zeit-, raum-, situations-, gruppen- oder lobbybedingten Vorstellungen und 
Auffassungen aufhebbar. Das heißt, auch von dieser Warte aus kann das 
Gute nicht nur als ein Wert betrachtet werden, der von vernünftigen Men
schen und aufgrund menschlicher Vereinbarung geschaffen wird, sondern 
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als etwas, das aufgrund seiner Natur selbst einen Wert darstell t. 
Mit anderen Worten : Werte gründen immer in der menschlichen Natur, 

im ,Menschsein' des Menschen. Und da der Mensch - wie wir noch dar
legen werden - Teil des großen realen Weltganzen ist und, w ie die Philo
sophen sagen, zum nftäm af:,san, zur ,besten aller Ordnungen' gehört, muß 
auch das, was er als Wert erkennt, mit den Real itäten und Gesetzmäßig
kei ten der Welt in Einklang stehen bzw. ihrer Ordnung entnommen sein. 

,Wert' im islamischen Recht 

Bevor wir uns damit befassen, müssen wir zunächst dem nachgehen, was 
der Islam bzw. das islamische Recht unter dTn, Religion, versteht. Im Unter
schied zu dem, was Soziologie und Geschichte dazu sagen, setzt sich im 
Verständnis des Islams die Religion, dTn, aus den folgenden Elementen zu
sammen: 

(a) aus Weltanschauung und Glaubenssätzen, (b) aus Gesetzen (qawänTn) 

und (c) aus ethischen Richtlinien, die dem Propheten durch Offenbarung 
mitgeteilt wurden und die mit der fitra, der schöpfungsmäßigen Anlage 
des Menschen, den Gesetzmäßigkeiten im Universum und der göttl ichen 
Tradition übereinstimmen. 

Aufgrund dieser Übereinstimmung zwischen den islamischen Geboten 
bzw. Gesetzen und den Gesetzmäßigkeiten in der Schöpfung bezeichnet 
sich der Islam auch als d,n al-fitra, als im Einklang mit der Schöpfung ste
hende Religion. 

Im Koran, im 30. Vers von Sure 30, wird dTn als fitrat Alläh, als Schöp
fung Gottes interpretiert, um klarzumachen, daß die göttlichen Gesetze 
nicht mit der:i von Menschen erdachten zu vergleichen sind; daß sie nicht 
in oftmals irrigen Annahmen über das, was dem Menschen zum Wohle ist 
(ihm bi sweilen aber keinesfalls zum Wohle, sondern zum Schaden ge
reicht), fußen. Die göttlichen Gesetze gehen vielmehr - soweit sie den 
Menschen und sein Leben betreffen - mit der Weltenordnung und deren 
Gesetzmäßigkeiten konform. 

Im islamischen Recht ist also vom ,echten, wirklichen Wert' die Rede, 
von den tatsächlichen Werten, von denen auch Philosoph ie und Mystik 
sprechen. Und was die Wertekriterien im islamischen Recht betrifft, kön
nen sie als jene verstanden werden, die der Natur der großen Weltenord
nung entsprechen; mit anderen Worten: als bayr, zum Wohle gereichend, 
im nitäm a}:,san, in der besten aller Ordnungen. 

Sie sind also nicht ,erdacht', fußen nicht in Hypothesen oder rationali-
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stischen Erwägungen, ~ind nicht relativer Art, sondern stehen mit den Rea
litäten in der Welt der Schöpfung im Einklang. So gesehen ist es sicherlich 
kein Zufall, daß die islamischen fuqahä '1 die islamischen Rechtsgelehrten 
die Fähigkeit des Menschen, Wahrheiten unmittelbar erkennen zu können' 
als 'aql- als ,innere Vernunft' bezeichnen: als jene vitale, differenzierend; 
Kraft, die in allen Menschen veranlagt ist und Gutes von Schlechtem zu 
unterscheiden vermag. Möglicherweise handelt es sich dabei um das, was 
die Psychologie als ,Gewissen' bezeichnet. 

Was die Vernunft sozusagen ganz spontan als gut und recht erkennt und 
was sie befähigt, Gutes von Schlechtem zu unterscheiden, ist auf ihre na
turgegebene Beziehung zur Schöpfungsordnung- zu der sie ja als ,Teil des 
Universums' gehört - zurückzuführen. Es hat also mit menschlichen Ge
pflo?enheiten, mit Brauchtum, rationalistischen oder situationsbedingten 
Erwagungen und Entscheidungen nichts gemein. Die muslimischen Rechts
kundigen bezeichnen die Gebote der Vernunft als mustaqillät 'aql,ya- sinn
gemäß: als ,eigenständige Weisungen der Vernunft'. So ist die Vernunft in 
ihrem selbständigen Erkennen und Urteilen eine der Quellen, derer sich 
fiqh und das islamische Recht bedienen. 

Im islamischen Recht, im fiqh1 gibt es eine Regel, die besagt, daß das, 
was die Religion sagt, auch die Vernunft meint, und daß das, was die Ver
nunft für richtig befindet, auch die Religion als richtig bezeichnet: kullu mä 
bakama bih, s-sar'u bakama bih, /- 'aqlu wa-kullu mä bakama bih, /- 'aqlu 
bakama bih, s-sar'u. Es heißt auch, daß das in der Religion offenbarte Ge
setz, abkäm sar'!ya, deshalb gegeben worden ist damit es die Vernunft un
terstütze: al-wägibätu s-sar'!yatu altäfun fi 1-wägibäti /- 'aq/1yati. 

Das alles bestätigt, daß das Richtmaß für das offenbarte Gesetz und der 
von ihm bzw. im Islam gemeinten Werte das gleiche ist, mit dem die Ver
nunft im Namen der Natur bzw. der gegebenen W irklichkeit mißt. Das 
heißt also: das Richtmaß des offenbarten Gesetzes ist objektiv in Überein
stimmung mit den Gesetzmäßigkeiten der Weltenordnung und folglich ab
solut und unveränderlich. 

In diesem Zusammenhang sei auch jene Regel angeführt, die besagt, 
daß das, was die Religion, die Mul:iammad ($allä llähu 'a layhi wa-sallama) 
brachte, erlaubte oder aber untersagte, fü r alle Zeiten, bis zum Auferste
hungstag, Gültigkeit hat: balälu Mubammadin {$) t,alälun ilä yawmi 1-qiyä
mati wa-barämu Mubammadin ($) barämun ilä yawmi 1-qiyämati. 

Ein anderes Prophetenwort spricht davon, daß die Vernunft, 'aq/
1 

jene 
Kraft ist, die zur Anbetung Gottes und zu Gehorsam ihm gegenüber ver-
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an laßt: al- 'aqlu mä 'ubida bih, r-rabmänu wa-ktusiba bih, 1-ginänu (wört
lich: die Vernunft ist das, womit man dem Erbarmer dient und die Gärten 

[des Paradieses] erwirbt). 
Wie der Mensch durch das Befolgen der von Gott gegebenen Rel igion 

Zugang zum Paradies fi nden kann, so kann er dies ebenfalls erreichen, wenn 
er sich von seiner Vernunft leiten läßt und sich der göttlichen Schöpfungs
ordnung fügt. Das weist nochmals auf die Übereinstimmung hin zwischen 
Vernunft und Rel igion ebenso wie auf den Gleichklang der Werte im islami
schen Recht mit jenen der Vernunft bzw. der gegebenen Wirklichkeit. 

2. Rechte und Pflichten 

Rechte und Pfl ichten sind gemeinsam zu definieren, da sie zueinander 
gehören. Das heißt, das eine kann nicht ohne das andere erklärt werden. 

Ein ,Recht' bedeutet einen Anspruch auf bzw. eine Befugn is zu etwas, 
d ie zu respektieren Pflicht ist. Das Recht des einen ist also von den ande
ren zu beachten; sie sind ,verpflichtet', es nicht zu verletzen. 

Mit anderen Worten: Wo ein Recht ist, gibt es diesem Recht gegenüber 
auch eine Pflicht, das hei ßt die Pfli cht, dieses Recht zu respektieren. Und 
wo eine Pfl icht ist, gibt es auch diesbezüglich ein Recht. Rechte und Pflich 
ten, Berechtigt- und Verpflichtetsein sind Dinge, die zum menschlichen 
Leben, zu einem Leben in der Gemeinschaft gehören. 

Soweit uns bekannt ist, w ies zum ersten Mal lmäm 'AII ('alayhi s-saläm) 
- der erste lmäm der ST'a und Nachfolger des Propheten ($allä 1/ähu 'alayhi 
wa-sallama)- auf den engen Bezug zwischen Rechten und Pflichten hin. In 
einer seiner butbas (Ansprachen) sagte er: ,,Wann immer jemandem ein Recht 
gegeben ist, gibt es demgegenüber auch eine Pflicht. Und wo immer es eine 
Pflicht gibt, gibt es auf der anderen Seite auch ein Recht. Der einzige, für 
den es keine Pflicht oder Verpflichtung gibt, ist Gott, da sein Tun und Ent
scheiden immerdar von Gerechtigkeit begleitet ist." (Für Ihn erübrigt sich 
also ein Verpflichtetsein zu Gerechtigkeit): 11 Nahg al-baläga 11

, butba 216. 
Ein wichtiges Moment im Zusammenhang mit dem Thema ,Rechte und 

Pflichten' ist die Frage nach ihrer Herkunft, nach ihrer Quelle. Gelangt 
man zu den Rechten durch vertragliche Vereinbarungen, durch Gesetze 
der Gesetzgeber, oder haben sie - gleich den Werten - in der Weltenord
nung und Schöpfung verankert zu sein? 

Im Heiligen Koran, in den Versen 8 und 9 von Sure 7 al-A'räf, lesen wir: 
,,Das Wägen an jenem Tag erfolgt der Wahrheit entsprechend. Diejenigen, 
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deren Waagschalen schwer sind, das sind die, denen es wohl ergeht. Die
jenigen, deren Waagschalen leicht sind, das sind die, die sich selbst verloren 
haben, weil sie sich gegenüber unseren Zeichen ungerecht verhielten." 

Anders gesagt: Am Tage der Auferstehung wird das Gewicht auf der 
,Waage der Gerechtigkeit' al lein /:,aqq, Recht und Wahrheit, sein. Dem, 
dessen Waagschale schwer und gewichtig ist, w ird es dann wohl ergehen. 
Der aber, dessen Waagschale leicht ist, weil er frevelte und somit mit sich 
selbst leichtfertig umging, nimmt Schaden. Ähnliches bekunden auch an
dere Koranverse, u. a. der 72. Vers von Sure 6 al-An'äm. 

Aus koranischer Sicht bedeutet , /:,aqq'Wirkl ichkeit, Realität und daher 
Wahrheit. Was aber Wahrheit bzw. wahr ist, ist ,Recht' - in der Philoso
phie als nafs a/-amr bezeichnet, womit Real itäten bzw. Wahrheiten des 
Universums, der Welten, gemeint sind, also die ,reale, wahre Wirklich
keit'. Und in dieser Realität, in dieser W irklichkeit und Wahrheit, die das 
Richtmaß zur Bewertung des menschlichen Tuns und Lassens ist, fußen 
Rechte und Pflichten. 

Im Heiligen Koran wird Gott bisweilen als /:,aqq bezeichnet und damit 
auf seine absolute Existenz hingewiesen, darauf, daß er das eigentlich und 
wirkl ich Existierende ist. 

Gelegentlich wird aber der Begriff ,/:,aqq' auch auf seine Geschöpfe an
gewendet, auf Geschöpfe der verschiedenen Seins- bzw.Voll kommenheits
oder Unvol lkommenheitsstufen. 

Ganz al lgemein versteht der Koran jedoch alles, was vorhanden oder 
existent ist, als /:,aqq - weil es wirklich, wahr und somit ,Recht' ist. 

A llerdings werden auch vertragliche Vereinbarungen, irdische Gesetz
gebungen oder Regelungen, die aus der Gewohnheit hervorgegangen sind 
und auf solche Weise verbindl ich wurden, als /:,aqq bzw. ,Recht' bezeich
net - was jedoch nicht ganz korrekt ist. 

In jedem Fall e gehen Rechte - und so auch die daraus entstehenden 
Pfli chten - immer aus natürlichen Gesetzmäßigkeiten und Schöpfungs
wahrheiten hervor. Daher ist es richtig zu sagen: Quel le sämtlicher Rechte 
und Pfli chten ist der erhabene Gott selbst. Er ist Urgrund bzw. Ausgangs
punkt aller Wahrheiten und somit aller Rechte. 

Auch wenn man unserer Auffassung nach zu Recht davon ausgeht, daß 
es zwei Kategorien von Rechten gibt- zum einen die natürlichen, schöp
fungsbedingten Rechte und zum anderen j ene, die durch Menschen er
lassen werden-, so l iegt den vom Menschen festgelegten Gesetzen den
noch das natürliche Recht zugrunde. Grund dafür ist, daß der menschli-
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chen Gesetzgebung des Menschen Recht zu wäh len und zu entscheiden 
zugrunde l iegt; das heißt, daß der Mensch rechtens gehalten ist, das, was 
die menschl iche Gesetzgebung bestimmt, zu akzeptieren. 

Dieses Recht auf Achtung der Wi l lens- und Entscheidungsfreiheit des 
Menschen gründet jedoch in den natürlichen, elementaren Menschen
rechten und ist nicht etwa vom Menschen erlassen worden (ansonsten 
wäre die Glaubwürd igkeit seiner gesamten Gesetzgebung in Frage gestellt). 

Die natürlichen Rechte des Menschen - wie unter anderem das Recht 
auf Freiheit und Unabhängigkeit, das Recht auf Respektierung seines freien 
Wi llens und Entscheidens - sind in seinem menschlichen Wesen begrün
det. M it ihnen w ird er geboren, und ob sie von der Gesellschaft, von Tra
dition, Gepflogenheiten oder Religionen anerkannt werden oder nicht, hat 
darauf keinen Einfluß. Sie sind nicht übertragbar und keinesfalls käufl ich 
oder verkäuflich. Einige von ihnen werden freilich bisweilen aufgrund un
seres Lebens in der Gemeinschaft durch die Freiheiten und Rechte ande
rer ein wenig eingeschränkt. 

3. Wertekriterien bzw. -grundlagen im islamischen Recht 

Nachdem wir uns im Vorangegangenen klar geworden sind, was im Islam 
als ,Wert' bezeichnet w ird und w ie der Zusammenhang zwischen Rech
ten und Pflichten zu verstehen ist, wenden w ir uns nun den Wertekrite
rien bzw. -grundlagen im islamischen Recht zu. Unserer Meinung nach 
kommt der ,göttlichen Statthalterschaft des Menschen' in diesem Zusam
menhang die größte Bedeutung zu. 

Die Statthalterschaft (b iläfa) auf Erden, die Gott, der Erhabene, dem 
Menschen verliehen hat und die auch der Koran in Sure 2, Vers 30 zur 
Sprache bringt, betrifft ein Thema, dem im islamischen Recht entschei
dende Bedeutung zukommt. Sie kann im Zusammenhang mit den Werte
kriterien im islamischen Recht als erster und wichtigster Grundsatz ver
standen werden, weil sich daraus die Rechte und Pflichten des Menschen 
im einzelnen entwickelten. 

Näherhin sind es drei Statthalterschaft-Funktionen, denen die einzelnen 
Rechte und Pflichten des Menschen zugeordnet werden können. Es sind dies: 

• die Statthalterschaft des Menschen hinsichtlich der Erde, 
• seine Statthalterschaft in der menschlichen und nationalen bzw. bür

gerlichen Gesellschaft, 
• sowie sch ließl ich seine Statthalterschaft in der Fami l ie. 
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3 .1 Des Menschen Statthalterschaft hinsichtlich der Erde 

Zu den diesbezüglichen Pflichten des Menschen zählen die Kultivierung 
der Erde, die Wahrung und der Schutz des Lebensraumes bzw. der Um
welt von Mensch, Tier und Vegetation - im Koran als isti'mär bezeichnet 
(vgl. Sure 11, Vers 61 ). 

Daraus ergibt sich, daß der Mensch verpflichtet ist, alles, was seinen 
Lebensraum bzw. die Umwelt gefährdet, zu vermeiden. Ebenso ist ihm auf
getragen, sinn loses, ungerechtfertigtes Töten oderVertilgen von Lebewesen 
- ob Tier, ob Pflanze oder sonst ein Lebewesen - zu unterlassen bzw. zu 

verhüten. 
Diese Verpflichtungen gehen jedoch Hand in Hand mit den Rechten 

des Menschen, die Gottesgaben auf und in der Erde, in den Meeren und 
in Wasser und Luft zu nutzen. Hinsichtlich dieser Rechte und Pflichten 
sind die Menschen gleichberechtigt und -verpflichtet, das heißt, niemand 
hat das Recht, andere an der Nutzung dieser Gottesgaben zu hindern oder 
aber sie für sich zu horten. 

3.2 Des Menschen Statthalterschaft in der Gesellschaft 

Als Gottes Statthalter auf Erden ist der Mensch verpflichtet, eine den natür
lichen menschlichen Gesetzen entsprechende und wertorientierte Ord
nung aufzubauen, die den Prinzipien von Gerechtigkeit und Freiheit ent
spricht und die die Menschenrechte achtet. So soll er dazu beizutragen, 
daß die Gesellschaft unter dem Schutz einer solchen Ordnung das eigent-
1 iche Schöpfungsziel - sich geistig, intellektuel 1, wissensmäßig und eth isch 
immer weiter zu vervollkommnen - erreichen kann. 

Der Koran spricht klar und eindringlich davon, daß Gott den Menschen 
und das Universum erschaffen hat, nicht ohne ihnen einen Sinn zu geben. 
Er hat die Welt mit allen ihren Möglichkeiten und Gaben, zu denen vor 
allem auch die Religion gehört - jene Weisungen, die den Menschen zu 
einem besseren Leben anleiten und zu seiner Vervollkommnung führen 
wollen-, deswegen bereitgestellt, damit der Mensch auch tatsächlich das 
Ziel erreiche, auf das hin er ihn geschaffen hat. 

Diese wertorientierte Ordnung bildet die Grundlage einer gesunden 
Gesellschaft; einer Gesellschaft, die durch eine gottbegründete Herrschaft, 
durch eine religiöse Herrschaft im islamischen Sinn, regiert und entspre
chend geführt wird, indem sie einen zu ihrem Führer und Souverän wählt, 
der sich durch jene Eigenschaften auszeichnet, zu denen Gott, Religion 
und Gesetz aufrufen und die sie als gut und heilsam für die mensch liche 
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Gesellschaft empfehlen. Die Führung und Herrschaft eines weisen Sou
veräns, der mit den islamischen Grundsätzen und Gesetzen vertraut ist, 
über hervorragende Eigenschaften verfügt, von hoher islamischer Gesinnung 
ist, der zudem aufmerksam, wach und klug und mit den Geheimnissen 
einer guten Regie und Landesführung vertraut ist, wird wiläya genannt. 
Und diese wiläya ist die logische Folge jener anderen wiläya, die die natür
liche Herrschaft Gottes über seine Geschöpfe darstellt. 

Der Begriff wiläya besagt Wohlwollen, Souveränität, Autorität, er im
pi iziert aber auch das Moment der Liebe. Denn beides - Autorität und 
Liebe - sind in ihm enthalten. 

Im übrigen führte die Tatsache, daß beides - Autorität und Liebe - in 
wiläya entha lten ist, dazu, daß einige dem Begriff irrtümlicherweise nur 
das Moment der Macht, andere wiederum nur jenes der Liebe bzw. das 
der Güte zuordnen und dementsprechend übersetzen. 

Der Mensch hat aufgrund seiner Verpflichtung, für eine Ordnung Sorge 
zu tragen, die sowohl im Zeichen von ,Demokratie' als auch von ,Hei lig
keit' steht, auch Rechte. Diese Rechte meinen - abgesehen von seinen 
natürlichen mensch lichen Rechten - vor allem das Recht auf Sicherheit, 
auf ein ausreichendes Einkommen, auf Gesundheit und auf Möglichkeiten 
zu geistiger Entwicklung. Davon wird im weiteren noch zu sprechen sein. 

3.3 Des Menschen Statthalterschaft in der Familie 

Jeder Mensch hat, abgesehen von seinen übrigen Funktionen, auch in sei
ner Familie, als der kleinsten Einheit in der Gesellschaft, eine Funktion 
bzw. eine Rolle wahrzunehmen, aus der sich bestimmte Pflichten und 
Rechte ergeben. 

Aus is lamischer Sicht stell t jede Famil ie, so klein sie auch sein mag, eine 
Einheit mit administrativen, erzieherischen, wirtschaftlichen und po liti
schen Aufgaben dar, zu deren Bewältigung eine entsprechende institutio
nelle Absicherung nötig ist: die Institution Familie. 

Im Is lam kommt immer dem Mann die Hauptverantwortung in der ,Insti 
tution Fami lie' zu. Das heißt, er ist der Hauptverantwortliche für die mate
riellen und wirtschaftl ichen Belange der Fami l ie, für ih re Sicherheit und 
Verteidigung, fü r die Erz iehung und Ausbildung, für ihre soziale, geistige 
und ethische Förderung und Entwicklung usw. 

Diese Rolle des Mannes resultiert aus der göttlichen Statthalterschaft 
des Menschen. Denn Gott hat den Mann mit besonderen physischen, psy
chischen, nervlichen und geistigen Fähigkeiten ausgerüstet, die ihn in die 
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Lage versetzen, seine Verpfl ichtungen in der Familie zu erfül len und dem
entsprechend seine Rechte in ihr wahrzunehmen. 

Auch der Frau kommt eine wichtige, maßgebliche Rol le in der Familie zu. 
Sie ist - im Hinbli ck auf die Gewährleistung der natürlichen Schöpfungs
ziele-die eigentliche Achse der Familie und verantwortlich für die Regie in
nerhalb der Familie. Ihr obliegt es, die Kinder zu erziehen, für ein friedliches 
und freundliches Klima in der Familie zu sorgen und den Rechten ihres Gatten 
und ihrer Kinder, soweit sie dafür zuständig ist, zu entsprechen. 

Im Islam sind es also drei Pfeiler, die die Famil ie tragen. Der Reihen
folge nach ist es zuerst Gott, dann der Mann und drittens die Frau. W ill 
man den Begriff ,Famil ie' entsprechend interpretieren, sind dabei al le drei 
Pfei ler zu berücksichtigen. 

Es versteht sich von selbst, daß sich Mann und Frau im Interesse eines 
intakten und erfolgreichen Lebens bei der Wahrnehmung ihrer speziel len 
und gemeinsamen Pflichten immer ihrer Aufgabe als ,Statthalter Gottes' 
bewußt sein sol lten. 

Jede menschliche Verpflichtung, die der göttlichen Stattha lterschaft des 
M enschen auf Erden entspringt, bedeutet für den Menschen eine Aufgabe 
und hat in seinem Leben eine bestimmte Funktion. Und jede dieser Rollen 
ist verbunden mit einem Wert -ein Umstand, der insbesondere das Augen
merk der Soziologie auf sich zieht. 

Wer in diesem Zusammenspiel von Rechten und Pflichten, von Aufgaben, 
Rollen und Werten, seinen eigenen Verpfl ichtungen und der Rolle, die ihm 
zugewiesen ist, nicht gerecht w ird, vergeht sich gegen die Ordnung und den 
natürlichen Lauf der Welt. Er verstößt gegen die (schöpfungsmäßigen und 
rechtsverbindlichen) Weisungen Gottes und wird letztendlich als einer, der 
von dem großen Zug der Geschöpfe Gottes durch die Geschichte abgewi
chen ist, auf der Strecke bleiben - stehengeblieben in seinem Entw icklungs
prozeß oder aber anheimgefallen der Dekadenz und dem Untergang. 

Um den Zusammenhang zwischen dem Wert dieses göttlichen Amtes, 
der göttlichen Statthalterschaft, auf der einen Seite und den Gesetzen, Rech
ten und Pfl ichten des Menschen auf der anderen Seite in rechter Weise zu 
verstehen, gi lt es zu bedenken, daß jeder Mensch über eine Reihe von Gaben 
verfügt, mit denen seine individuel le und soziale Persönlichkeit ausgestattet 
ist. Da ist zunächst sein Leben, sein Lebendigsein, und die diesem Leben 
eigene Menschenwürde, die im einzelnen w iederum seine Selbständigkeit 
und Freiheit einschließt, sein Image in der Gesellschaft, das auch seine Fa
milie angeht, dann sein Eigentum, seinen Besitz und vieles andere. 
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Auch nichtreligiöse Weltanschauungen sprechen normalerweise von 
den natürlichen Grundrechten des Menschen, von den ,Menschenrech
ten' - davon, daß der Mensch ein Recht hat auf Freiheit, Eigentum, Le
bens- und Wohnraum, Familie etc. und daß die ihm eigene Würde, seine 
Menschenwürde, zu respektieren ist. Doch können jene, die diese ,Char
tas' erstellten, weder die Herkunft bzw. Wurzel dieser Rechte angeben 
noch einen Nachweis für deren Authentizität und Unantastbarkeit erbrin
gen. Solange aber nicht nachgewiesen wird, daß der Mensch beispiels
weise Statthalter Gottes auf Erden ist und ihm eine gottgegebene Würde 
eigen ist, ist auch die Tatsache seiner natürlichen, d. h. in seinem Wesen 
begründeten Würde und damit seiner menschlichen Grundrechte nicht 
beweisbar. Das heißt, jeder kann dagegen Einspruch erheben und irgend
welche Gegenargumente bringen -was jedoch in der Folge auch den Unter
schied zwischen dem Menschen und den anderen Wesen bzw. Geschöpfen 
in Frage stell t. 

Demgegenüber stehen im Islam - und viel leicht auch in den anderen 
himmlischen Religionen -die im Wesen des Menschen verankerten mensch-
1 ichen Grundrechte auf festem Boden. Als Statthalter Gottes verfügt der 
Mensch im Ganzen der Natur über seinen besonderen Wert. Sein Leben 
und sein Eigentum, seine Ehre sowie alle dem Menschen angeborenen und 
von ihm erworbenen Rechte können den begründeten Anspruch erheben, 
respektiert und beachtet zu werden. 

D ies führte dazu, daß im islamischen Recht drei Kategorien von Rech
ten entstanden: die ,natürlichen Rechte', das ,öffentliche Recht' und das 
,Privatrecht', und daß diese drei Kategorien Aufnahme in das wei te Feld 
der ,Rechte und Pfl ichten der Gesellschaft' fanden. 

Aus den natürlichen Rechten, der ersten Kategorie, gehen die Men
schenrechte und die politischen Rechte des Menschen hervor. Die Re
spektierung seines Wil lens, seines Entscheidungs-, Verfügungs- und Wahl
rechtes eröffnet ihm den Zugang zu sämtl ichen sozialen Rechten erster 
Ordnung, wie insbesondere zum Recht auf Gleichberechtigung, auf so
ziale Gerechtigkeit und zu den in Gesetz und Gewohnheitsrecht veran
kerten Freiheiten . 

Zwar hat jeder Mensch das Recht auf Selbstbestimmung, doch kann er 
im Rahmen der Gesel lschaft einen Teil dieses Rechtes der Regierung bzw. 
den Verantwortlichen der Gesel lschaft überantworten, damit eine poli
tische Ordnung, eine ,Regierung', wie allgemein gesagt w ird, zustande 
kommen kann. Denn aus der Sicht des Grundrechtes w ird eine Regierung 
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(1) von Menschen gebildet, die sich (2) in einem bestimmten Land zu
sammentun und organisieren und deren Gruppenwille (3) die Regierung 
des Landes hervorbringt. 

Alle legalen bürgerlichen Ordnungselemente der heutigen Zeit wie Par
lament, Regierungschef und Regierungskabinett, die Verantwortlichen der 
Exekutive, der Justizapparat und die übrigen Behörden - beispielsweise 
zur Verwaltung der Staatskasse, des Staatshaushaltes, des Volkseigentums 
und so fort - sie alle gehen aus dem ,Selbstbestimmungsprinzip' hervor, 
das heißt, aus dem Recht des Menschen zur Bestimmung über sich selbst, 
das er, aus eigenem freien Willensentscheid, in verschiedenen Hinsichten 
der Regierung anvertraut. 

Die zweite Kategorie, die das (aus den ,natürlichen Rechten' des in der 
Gemeinschaft lebenden Menschen hervorgegangene) öffentliche Recht 
betrifft, umfaßt Verfassungsrecht, Verwaltungsrecht, Strafrecht, das interna
tionale Recht und andere Rechtsbereiche. Dies hat zur Folge, daß unter 
Wahrung gewisser Rechte - wie des Rechts des Einzelnen auf Selbstbe
stimmung und seines Rechts, sich nicht einem illegalen Regiment unter
ordnen zu müssen - sein Leben, sein Eigentum und seine Würde durch das 
Gesetz, d. i. durch das ,Strafrecht' geschützt sind. Mit anderen Worten: Das 
,öffentliche Recht' geht aus den natürlichen, schöpfungsbedingten Rechten 
hervor und führt zu weiteren Rechten, die den Schutz des Lebens, des Eigen
tums, der Würde und der Freiheiten des Einzelnen betreffen. 

Wie in den anderen abrahamitischen Religionen gibt es auch im Islam 
- zur Ahndung von Vergehen gegen Leib und Leben - das qi$ä$- und diya
Gesetz. Bei Verstößen gegen Eigentum und Ehre findet das l:wdüd-Gesetz 
Anwendung. Für andere Vergehen w iederum ist das öffentliche Strafrecht 
- im fiqh als qänün at-ta 'z"irät bezeichnet - zuständig. 

Um noch einmal auf die Würde des Menschen und auf seinen Wert 
zurückzukommen, die es zu achten gilt: Sie sind nicht al lein in seiner ,gött
lichen Statthalterschaft' begründet, vielmehr wird im Islam ganz allgemein 
,Leben und Sein' -welchen Lebewesens auch immer- als Wert verstanden. 
Die fuqahä 'sprechen in diesem Zusammenhang von nafs mubarrama, sinnge
mäß von dem Respekt, der dem Leben jedweden Lebewesens gebührt. 

Und eben darin liegt der Grund, daß der Islam nicht nur Leben und Sein 
des Menschen achtet und respektiert, sondern aller Lebewesen. Dazu gehört 
auch der Schutz des Lebensmi lieus, spri ch: Umweltschutz, der Schutz von 
Tierwelt und jeglicher Vegetation. Auch sie haben Leben und Sein, wes
halb der Mensch verpflichtet ist, für ihre Erhaltung zu sorgen. Lediglich im 
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Fal le der Verteidigung bzw. um sein eigenes Leben dadurch erhalten zu 
können, ist der Mensch berechtigt, von anderen Lebewesen Gebrauch zu 
machen. Im Hei l igen Koran werden Tier- und Pflanzenwelt- diese Gaben 
der Natur - ausdrück lich als ni'ma, als Segensgaben bezeichnet [vgl. 
43, 12-13] . Daher ist im islamischen Recht das sinnlose bzw. ungerecht
fertigte Töten von Tieren verboten, baräm, und selbst in Kriegen ist es nicht 
gestattet, Bäume zu fällen oder Gewässer zu verseuchen. 

Im weiteren wären - im Zusammenhang mit der Würde des Menschen 
- noch jene Vortei le bzw. Vorzüge oder Privi legien zu nennen, die der Mensch 
erwerben kann. Und da sie ihn auch auf dem Weg seiner Entwicklung bzw. 
Vervollkommnung voranbringen, erreicht er durch sie in der islamischen 
Gesellschaft relat ive Überlegenheit über andere. Diese Privilegien sind alle
samt geistig-geistlicher Art: An erster Stelle steht der Glaube an Gott und 
das Befolgen des Islams bzw. das Befolgen ,der Religion Gottes' (womit 
manchmal, w ie aus dem Koran hervorgeht, auch andere abrahamitische 
Religionen gemeint sind)- ein geistig-geistliches Privileg, das jeder erlangen 
kann und das ihm zu noch mehr Würde und Ansehen verhilft. 

Auch in Ehrfurcht vor Gott begründete Tugend (taqwä), das Vermeiden 
von Frevel jeglicher Art, der Respekt vor dem Gesetz sowie W issen, Bi l
dung, karitatives Handeln, soziales Engagement etc. lassen seine W ürde 
und seinen Wert größer werden. 

Die gesetzlichen Bestimmungen der dritten Rechtskategorie sch ließlich 
beziehen sich auf Vereinbarungen, Verträge, Transaktionen und Vereinba
rungen, die irgendwelche Privatpersonen miteinander treffen . Sie werden 
zusammengefaßt unter dem Ti tel ,Privatrecht' oder ,Bürgerliches Recht'. 
Dieses Privatrecht ist demnach für Verträge und Abmachungen privater Art 
zuständig, für Belange, die sich auf die Personalien und die Identität von 
Personen beziehen, sowie gesetzl iche Regelungen in Sachen Ehe und Ehe
scheidung; darüber hinaus beinhaltet es einige Bestimmungen, die Nach
kommenschaft und Erbe betreffen. 

Das Privatrecht ist abgeleitet von den beiden zuvor angeführten Rechts
kategorien. Können daher die Rechtsordnungen der Welt keinen plausi
blen Grund für d ie Würde des Menschen und für sein Recht auf Entschei
dungs- und W illensfreiheit geltend machen -wiewohl ein derartiger Grund 
im Islam zu finden ist-, so wäre damit jedenfalls auch ihr gesamtes Pri 

vatrecht in Frage gestellt. 
Gründe bzw. Beweggründe, die maßgeblich sind für die Ausformung 

von Recht und Gesetz, sind mit den Rechtszielen vergleichbar. Denn: ,Ziel ' 
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ist, was man zu erreichen trachtet, was man als Ergebnis oder Resultat er
hofft. U nd indem w ir darauf hinarbeiten, kommen w ir schließl ich am Ziele 
an. Doch bevor wir uns auf es zubewegen, haben wir bereits eine Vor
stellung von dem, was wir ,erzielen' wollen, eine Vorstellung, die uns mo
tiviert, das Ziel zu erlangen bzw. zu schaffen. 

Der Unterschied zwischen Beweggrund und Ziel liegt also darin, daß 
ersteres letzterem vorangeht. Das heißt: Grund bzw. Beweggrund gehen 
dem Gesetz immer voran. Ziel und Ergebnis hingegen liegen in der Schaf
fung und Verabschiedung des Gesetzes und in dessen Durchführung. 

Wir können somit die Motivation zu einem Gesetz bisweilen auch als 
,Ziel' bezeichnen; oder, wie es hin und wieder heißt, als ,Sinn bzw. Geist 
des Gesetzes', als i)ikmat al-f:,ukm, w ie es die fuqahä' formulieren. 

Wie wir bereits erwähnten, steht im islamischen Recht die Entwicklung 
bzw. Vervollkommnung des Menschen im Vordergrund. Das bedeutet, daß 
Gesetze, Rechte und Pflichten so geartet sein müssen, daß sie ein geeigne
tes Lebensmi l ieu und eine gesunde, gute Gesellschaft gewährleisten. Um je
doch ein gesundes Lebensmilieu erreichen und der Gesellschaft zu Ruhe 
Sicherheit, physischer und geistiger Gesundheit, ausreichendem Einkomme~ 
u. a. verhelfen zu können, ist eine entsprechende ,öffentl iche Ordnung' not
wendig. Diese ist daher - im weiteren Sinne - sowohl Beweggrund und Kri
terium für geeignete Gesetze, Rechte und Pflichten als auch deren Ziel. 

4. Öffentl iche Ordnung 

Ein gedeih l iches Zusammenleben, Sicherheit und Ruhe sind in jedweder 
Gesellschaft nur im Schutze einer entsprechenden Ordnung möglich. Ord
nung wiederum ist in einem lande nur im Rahmen einer bestimmten Herr
schaftsordnung (Staatsordnung) aufrechtzuerhalten. Da einer legit imen 
Ausübung von Herrschaft im Islam die göttlichen Weisungen, wahre schöp
fungsgemäße mensch liche Werte und der Willensentscheid des Volkes zu
grunde liegen, gelten die Verteidigung und Wahrung dieser Herrschaft in 
Wirkl ichkeit dem Schutz der wahren gottgegebenen und dem M enschen 
als Geschöpf zugeordneten Werte, ni cht lediglich einer bestimmten Re
gierung und der Erhaltung politischer Macht. 

Im Schutz der islamischen, wertorientierten Staatsordnung werden Ein
richtungen des öffentlichen Dienstes geschaffen. Diese Einrichtungen, die 
wie der Name schon sagt- im Dienste der Öffentlichkeit stehen und deren 
Belange sie wahrzunehmen haben, können ganz allgemein unter dem Begriff 
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der , Behörde' zusammengefaßt werden. Zu dem damit angesprochenen Ver
waltungsapparat gehören Ministerien, Regierungsämter, Amtsstellen usw. 

Jedes zu dem Regierungs- bzw. Verwaltungsapparat gehörende Amt hat 
mit seinen im Verwaltungsrecht defin ierten Rechten entsprechende Pflich
ten wahrzunehmen. Das heißt, j e nach Ressort haben diese Dienststellen 
den jeweiligen Erfordernissen der Gesellschaft bzw. Öffentlichkeit nachzu
kommen und so in Zusammenarbeit mit den übrigen Verwaltungsämtern 
für Wohlergehen und Ordn ung der Gesel lschaft zu sorgen. Das Verwaltungs
bzw. Regierungswesen sowie - an seiner Seite - die Gesetzgebung und das 

Justizwesen bi lden zusammen den ganzen ,Staatsapparat'. 
Dem islamischen Staatswesen - einsch ließl ich aller ihm zugehörigen 

Einrichtungen - obliegen Pfl ichten, die ebenso Ziele der islamischen Ord
nung sind w ie Grundlagen bzw. Beweggründe zu Rechten, Aufgaben und 

geltenden Landesgesetzen. 

4.1 Wahrung der öffentlichen Ordnung 

Zusätzlich zu dem, daß die islamische Regierung die Aufgabe hat, die , isla
mische Ordnung' zu bewahren, ist die öffentliche Ordnung dem Islam zu
fo lge wesent liches Anliegen und Z iel von Recht und Gesetzgebung. 

Die Störung der öffentl ichen Ordnung (im Koran als fasäd und fitna -
sinngemäß: ,Unheil- und Unruhestiften' - bezeichnet) deutet der Koran 
als Krieg (muf:,äraba) gegen Gott (vgl. Sure 6, Vers 33) und legt dafür Höchst
strafen in dieser und der anderen Welt fest. 

fasäd, in welchem Zusammenhang auch immer, wird als Störung und Zer
störung der Gesundheit eines Gesamtorganismus aufgefaßt. Ebenso ist mit 
fitna die Verursachung von Unruhe, Aufruhr und Verwirrung in der Gesell
schaft gemeint. Aus der Sicht des Islams bedeutet dies ein schädliches und 
verwerfliches Vergehen, das 11schl immer ist als Töten" (Sure 2, Vers 191 ). 

D ie öffentliche Ordnung kann als Gesundheit der Gesellschaft bzw. als 
Widerstandsfähigkeit des Gesellschaftsorganismus gegen ,Krankheitserre
ger' jeglicher Art verstanden werden. Mit anderen Worten: D ie öffent liche 
Ordnung gil t als Garant für d ie Sicherheit der Gesellschaft. 

4.2 Praktizierte Gerechtigkeit 

Zu den Hauptzielen und -anliegen des islamischen Rechts zählt die Ge
rechtigkeit, fü r deren Verwirklichung der Staat, die Gesellschaft darin un

terstützend, zu sorgen hat. 
Dem Heiligem Koran zufolge und im Sinne der Argumentationsweise 
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islamischer Philosophie ist das Universum auf dem Prinzip der Gerech
tigkeit, 'ad!, aufgebaut, das darauf ausgerichtet ist, daß alles den ihm zu
kommenden Platz erhält. Als solches ist das Prinzip der Gerechtigkei t ein 
Gesetz, ein Weltordnungs- bzw. Schöpfungsgesetz, das bereits da war 
bevor sich die Legislative mit der Gesetzgebung im einzelnen befaßte. Got~ 
war es, der die Gerechtigkeit als sein Schöpfungsgesetz festgesetzt und ge
geben hat. Sie ist zutiefst ein göttliches Attribut, eine Eigenschaft Gottes, 
weshalb es heißt: ,,Gott ist 'ad/ (der Gerechte)". 

In Gesetz und Gesetzgebung, im gesamten Recht, das das Individuum 
ebenso betrifft w ie die Gesellschaft, hat die Gerechtigkeit, als Garantin für 
die Beachtung der gottgegebenen Ordnung im Zusammenhang mit den 
Rechten der Menschen, unbedingt verbindlichen Charakter und w ird als 
unausweich li che Pflicht verstanden. 

Das ,Prinzip Gerechtigkeit' besagt: Es ist Pflicht, jedem sein Recht zu 
geben. Da Gerechtigkeit auf solche Weise ein Natur- bzw. Schöpfungsprinzip 
1st, das der Gesetzgebung im einzelnen bereits vorausliegt, ist sie den Zielen 
und Beweggründen der Gesetzgebung zuzuordnen. Sind die Gesetze dann 
erlassen, haben sie daher verpflichtenden Charakter. Das heißt, die Gesetz
gebung verpflichtet Mensch, Gesellschaft und Regierung, die Rechte von 
allen und jedem zu respektieren und zu garantieren. Jedem muß also das 
ihm zustehende Recht eingeräumt werden. Dieser Verpflichtung nachzu
kommen, __ obl ie_gt in erster Linie dem Staat bzw. der Regierung. Anders ge
sagt: Zunachst 1st es der Gesetzgeber der Religion - also der erhabene Gott 
-, der die Gerechtigkeit als Beweggrund für Rechte und Pfl ichten gegeben 
~~t. In der Folge ist die islamische Regierung verpflichtet und angewiesen, 
fur deren Wahrung und Durchführung zu sorgen. 

So kann Gerechtigkeit auch als das Zünglein an der Waage und kön
nen Recht und Pflicht als die beiden Waagschalen verstanden werden. 
Wenn jeder seine Aufgaben und Pflichten erfül lt, wird niemand auf sein 
Recht verzichten müssen. Werden aber Rechte mit Füßen getreten bzw. 
den Menschen vorenthalten, so geht dies darauf zurück, daß eine Regie
rung oder Gesellschaft ihrer Verpflichtung, die Rechte anderer zu respek
tieren, nicht nachkommt. 

. Der St~at ist _angewi~sen, seine Aufgaben sowohl im Zusammenhang 
mit dem offentl ,chen w ,e auch mit dem bürgerlichen Recht wahrzuneh
men und auf eine konsequente Durchführu ng der Gesetze zu achten. In 
diesem Sinne sorgt das Justizwesen zum einen für die Lösung ziviler Streit
fä lle, das heißt, es schreitet ein, wenn gegen die Rechte von Zivilperso-
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nen verstoßen w ird, und zum anderen w ird es tätig, wenn es darum geht, 
die Rechte der Ö ffentli chkeit bzw. der Gesellschaft zu verteidigen. Dann 
wi rd ein Vertreter der Öffen tlichkeit hinzugezogen. 

4.3 Gute Moral 

Auch die Moral zählt zu den w ichtigen Stützen und Anliegen im islami
schen Recht. So heißt es in einem Prophetenwort, einer der Gründe für 
seine Berufung zum Propheten liege in seiner Aufgabe, die Moral zu för
dern und sie zu vervollkommnen: bu'i.ttu li-utammima makärima 1-abläqi. 
Und der Koran bezeichnet den Propheten als jemanden, der sich durch 
vortreffliche Mora l auszeichnet. Er gilt sozusagen als die „ Krone" guter 
Moral (Sure 68, al-Qalam, Vers 4). 

Die Moral spielt im islamischen Recht eine große Rolle. In allen seinen 
Bereichen kommt die Moral zu Wort. Selbst im Fal le einer kriegeri schen 
Auseinandersetzung mit einem Feind oder bei der Bestrafung von Übeltätern 
und Verbrechern hat sie ein gew ichtiges Wort mitzureden. Das Volk ist im 
Islam ebenso wie die Führer und Regierenden verpflichtet, moralisch zu 
handeln und die Moral hochzuschätzen. So ruft der Koran da, wo es um 
das qi$ä$-Gesetz (Vergeltung) und die Rechte des gesetzl ichen Klägers geht, 
zu Vergebung und Gnade auf (Sure 42, Vers 40; Sure 2, Vers 1 78). 

In der westlichen Welt werden Recht und Moral in der Regel getrennt 
voneinander gesehen. Während dort mittels gesetzlicher Maßnahmen für 
eine Durchführung von Recht und Gesetz gesorgt wird, ist dies im Zu
sammenhang mit der Moral nicht der Fall. 

Anders im islamischen Recht. Es legt Wert auf eine praktizierte Moral 
und sieht in diesem Sinne zur Gewährleistung bestimmter gravierender 
moralischer Belange auch gesetzliche Maßnahmen vor. Darüber hinaus 
aber ist es das Jenseits, in dem die Folgewirkungen eines sittlichen bzw. 
eines unsittl ichen Verhal tens erfa hren werden. In jedem Fall aber werden 
Recht und Gesetz als, Wächter' der Moral verstanden. 

4.4 Des Menschen Glück und geistige Entwicklung 

Es ist ein Unterschied zwischen dem, was der Islam - theoreti sch w ie auch 
in der Praxis- unter Glück versteht, und dem, was in den Augen der Men
schen normalerweise als Glück gilt. Denn, was die Menschen für ge
wöhnl ich als Glück betrachten, bezieht sich in der Regel auf materiel le 
und irdische Güter. Der Islam hingegen versteht darunter mehr. Aus sei
ner Sicht ist des Menschen Glück nicht auf die irdische, materielle Welt 
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beschränkt. Das wahre Glück liegt für den Menschen v ielmehr in seinem 
Wohlergehen und in seiner paradies ischen Existenz nach seinem Tod. 

Al lerdings, einen guten Ehepartner bzw. eine gute Ehepartnerin zu haben, 
wohlgeratene Kinder, ein geräumiges Haus, ein schne ll es und sicheres 
,Reittier', ganz allgemein Woh lstand und Wohlergehen - das alles be
zeichnet der Islam durchaus als erfreulich für des Menschen Erdendasein. 
Doch wertvoller und w ichtiger ist es seiner Auffassung nach, daß der 
Mensch über wahren Glauben verfüge und eine richtige Weltanschauung, 
die mit der Schöpfungswahrheit übereinstimmt (was in unserer Philoso
phie gerne mit dem Begriff f:,ikma na?ar,ya bezeichnet w ird). 

Auch eine gute Gesinnung und ein gutes islamisches Verhalten, das im 
Einklang steht mit den Schöpfungsgesetzen und mit den hohen Tugenden, 
das Frevel keinen Zutritt gewährt - in unserer Philosophie als /Jikma <amal,ya, 
als " Lehre von dem, was zu tun und zu lassen ist" verstanden -, ein gott
wohlgefälligesVerhalten also, das das Wohlgefallen Gottes auf sich zieht und 
vor der Höllenverdammnis bewahrt: all das bedeutet ein großes Glück, ein 
Glück, das weitaus wichtiger und größer ist als materielles, irdisches Glück. 

Alle Weisungen des Islams sind gegeben worden, um der geistig-ethi
schen Entwicklung des Menschen zu dienen. Der Gesellschaft aber kommt 
die Rolle einer ,Schule' zu, in der die Mitglieder der Gesellschaft Tag für 
Tag ihr Wissen weiter vertiefen und in ihrer geistig-ethischen Vervollkomm
nung voranschreiten können. 

So heißt es in einem f-;ladH sinngemäß, daß jener an seinem Glück vor
beigeht, dessen Tage sich von den Vortagen nicht unterscheiden, das heißt, 
die für ihn keine stete Weiterentwicklung mit sich bringen. 

Aus islamischer Sicht sollen auch die Gesetze, die die Muslime verab
schieden, die Ausrichtung des Islams sicherstel len und der Gesellschaft 
den Weg zu ihrerVervol lkommnung und zu ihrem Glück ebnen. Ziel wäre 
es also, daß die nachfolgende Generation jeweils entwickelter bzw. voll
kommener ist als die ihr vorangegangene, und zwar dadurch, daß - unter 
anderem - die Nachfolgenden aus den Erfahrungen der Vorausgegange
nen lernen. In vielen Koranversen wird auf die Wichtigkei t eines derarti
gen Lernprozesses aufmerksam gemacht; darauf, daß es sinnvoll ist, die 
eigenen Erfahrungen, aber auch die der Anderen und insbesondere die der 
Vorausgegangenen in diesem Sinne zu verwerten. Der Koran empfiehlt, 
sich zu diesem Zwecke auf Erden umzuschauen und sich über Ergehen 
und Geschick der Völker zu informieren und daraus, aus ihrer Geschichte, 
für sich Nutzen zu ziehen. 
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4.5 Ein w ichtiges An liegen: die Gesundheit der Familie 

Wiewoh l die Mitglieder der Famil ie zugleich Mitglieder der Gesellschaft 
sind und ihr geistiges Voranschreiten und Glück zu den wesentlichen Zie
len und Anl iegen des islamischen Rechts zäh len, hat dennoch jede Fami -
1 ie - als selbständige Kleingemeinschaft in der großen Gesellschaft- in ge
wisser Weise ihre eigenen Prinzipien und Vorstellungen. 

Dies hat zur Folge, daß der Einfluß religiöser und sozialer Programme auf 
die Gesell schaft bzw. deren Mitglieder weitgehend abhängig ist von den 
Pri nzipien und Vorstellungen, mit denen die heutigen Kinder - die morgen 
als Erwachsene Vollmitglieder der Gesel lschaft sein werden - im Elternhaus 
heranwachsen und demgemäß erzogen und geformt werden. 

Daher gilt der Fami lie die besondere Aufmerksamkeit der islamischen 
Gesetzgebung, die bestrebt ist, alles gesetzlich Vorgeschriebene (wägibät 
und mu/Jarramät - all das, was unbedingt zu tun oder aber zu meiden ist) 
bzw. Empfohlene (mustal)abbätund makrühät-was zu tun oder zu lassen 
zwar empfohlen, aber dennoch freigestel lt ist) im Blick auf das Wohl und 
die Stabili tät der Familie einzurichten, zu erlassen und zu publ izieren und 
der Gesel lschaft die echten Werte nahezubringen. 

Der Grundstein zur Erziehung und geistig-seelischen Entwicklung des 
Kindes w ird schon in der Mutter Schoß und unter ihrer Obhut gelegt. Erst 
dann nehmen das Elternhaus bzw. das Verhalten der anderen Familien
mitgl ieder sowie die nähere Umwelt Einfluß auf das Kind. Staat und Ge
setzgeber sind daher verpflichtet, für geeignete Regelungen und Richtlinien 
zur Erziehung des Kindes - u. a. im Sinne der Gesellschaft von morgen -
zu sorgen. Doch wird diesem w ichtigen Moment außer im Islam und in 
den himml ischen Rel igionen bedauerlicherweise nicht genügend Aufmerk
samkeit geschenkt. 

Einige europäische Rechtswissenschaftler haben die Auffassung vertre
ten, daß Recht und Gesetzgebung in erster Linie auf die Effektivität der Re
gierung bzw. der Verwaltung des Landes ausgerichtet sein so llten und sich 
weniger mit Moral und Eth ik zu befassen hätten. Darin könnte sich indirekt 
das mangelnde Interesse laizistischer und nicht wertorientierter Regie
rungen und Staaten an Moral, an mensch lichen Grundsätzen und dem 
wahren Woh l der Menschheit kundtun. Vielleicht ist aber die erwähnte 
Auffassung bloß als voreil ige Äußerung zu werten, die sich nur auf unge
naue Studien über die in den verschiedenen Teilen der Welt gegebenen 
Rechtsgrundlagen stützt. 

W ie dem auch sei - uns geht es in diesem Zusammenhang darum, auf 
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ein besonders wichtiges und schwerwiegendes Moment aufmerksam zu 
machen. Angenommen, die eben gemachte Aussage wäre falsch: der Ein
fluß des Staates bzw. der Regierungen auf die Ausarbeitung von Gesetzen, 
auf deren Verabsch iedung und Durchführung wäre dennoch nicht abzu
streiten. Damit Werte bzw. Wertprinzipien in Recht und Gesetz auch 
tatsächlich Widerhall finden, betont der Islam daher, daß zunächst einmal 
für eine Regierung zu sorgen ist, die sich zu diesen Werten bekennt und 
aus ihrem Interesse an ihnen darauf achtet, daß sie in der Gesetzgebung 
die ihnen gebührende Beachtung finden und allgemein verteidigt und prak
tiziert werden. 

Jedenfalls ist es ohne eine Regierung, die sich an einer von Gott be
gründeten Herrschaft orientiert und sich ihren Wertvorstellungen verpflichtet 
weiß, nicht zu erwarten, daß der Gesetzgeber-wo auch immer -auf diese 
wah ren Werte und auf die natürlichen Rechte des Menschen w irklich Be
dacht nimmt. 

Die fuqahä', die Rechtsgelehrten der islamischen Wel t, sind davon über
zeugt, daß es aufgrund des Vorhandenseins wertorientierter gesetzl icher Be
stimmungen im Islam (deren Durchführung ohne entsprechende staatl iche 
Unterstützung nicht garantiert ist) notwendig ist, zunächst die Regierungen 
selbst zu ,reformieren'. Das heißt, es ist für Regierungen zu sorgen, die selbst 
von den echten, schöpfungsgemäßen Wertekri terien bzw. Werteprinzipien 
überzeugt sind und sich für sie einsetzen. Denn von Werten wie Gerechtig
keit, Moral, Freiheit, Wohl der Menschheit und Menschenrechten lediglich 
zu reden, ist zu wenig. 

Das Problem der heutigen Völker liegt nicht darin, daß sie mit derlei Be
gri ffen nicht vertraut wären. Auch nicht darin, daß es ihnen an Gesetzen 
mangelte. Und wie es scheint, werden Freiheit und Menschenrechte von 
sämtlichen UNO-Mitgliedsstaaten akzeptiert. Das Dilemma ist, daß die Poli
tiker der laiz istischen, nichtreligiösen Welt von diesen Rechten und Werten 
nicht tief überzeugt sind und daß nicht für Regierungen gesorgt w ird, die 
sich für diese Werte und Rechte einsetzen. Ohne Zustimmung und Mitwir
kung der Regierungen bzw. der Verantwortlichen im Staat und, mehr noch, 
ohne daß diese von den hohen menschlichen Werten in Wahrheit überzeugt 
sind, wird jedoch eine gerechte Ordnung für ein fried liches und gedeih liches 
Zusammenleben der Menschen nicht zustande kommen. 
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Anfragen und Gesprächsbeiträge 

Verhältnis von 
Rechten und 
Pfl ichten 
differenziert zu 
betrachten 

Pichler Unter dem Eindruck dieser sehr umfassenden 
und lehrreichen Darlegungen möchte ich auf das von 
Ayatollah Khamene'i u. a. angesprochene Spannungs
verhältnis von Rechten und Pfli chten zurückkommen 
und fragen, ob nicht der Zusammenhang zwischen bei
den dabei zu rigid gefaßt war. Näherhin geht es mir um 

die Frage, ob und inwieweit sich aus dem wesensgemäßen Katalog von ver
pfli chtenden Verhaltensweisen bestimmte Rechte postulieren lassen. Wenn 
es beispielsweise heißt: Liebe deinen Gott über alles!, so bedeutet das für 
uns eine hohe Pflicht, jedoch kein Recht, das ein anderer uns gegenüber 
einklagen könnte. Würde eine derartige Sicht nicht auch dem Koran ent
sprechen oder ist der Rechtsbegriff im Islam so weit gefaßt, daß er gewisser
maßen das Metaphysische miteinbezieht? 

Luf Es steht leider nicht genügend Zeit zurVerfügung, um die v ielen Argu
mente einzubringen, die meiner Ansicht nach gegen zahlreiche im Referat 
vertretene Positionen geltend zu machen wären. Einige der Beweisführungen, 
die in der christl ichen Theologie in der Diskussion etwa um die Natur
rechtstradition verwendet werden, möchte ich aber doch hier aufgreifen 
und an dem einen oder anderen Beispiel belegen. 

Gefahr, geschicht
lich Gewordenes 
als ,schöpfungs
gemäß' 
zu bezeichnen 

Zunächst geht es um die Frage einer zureichenden Un
terscheidung zwischen dem, was als ,schöpfungsgemäß' 
bezeichnet w ird, als in einer Schöpfungsordnung vor
gesehen und gewollt, und dem, was geschichtl ich ge
worden ist. Unübersehbar gibt es in diesem Zusam
menhang die Gefahr, geschichtlich Gewordenes mit der 

Qualität eines von der Schöpfung her Intendierten und Gewollten zu ver
sehen. Wenn beispielsweise, wie dies im Referat von Ayato llah Khamene'i 
der Fall war, davon gesprochen wird, daß der Mann 11mit besonderen phy
sischen, psychischen, nervlichen und geistigen Fähigkeiten" ausgezeich
net und mit der Erhaltung der Fami lie betraut ist, und dies nun mit seiner 
von der Schöpfung her vorgesehenen Stellung in der Familie gleichgesetzt 
w ird, stellt sich für mich von selbst die Frage: Ob und inwiefern ist damit 
nicht ein ganz bestimmtes Modell des Verhältnisses von Mann und Frau 
sowie einer gleichfalls weithin geschichtlich bedingten Gesellschaftsauf
fassung hinsichtl ich der Verpfl ichtung zur sozialen und wirtschaftlichen Ob
sorge fü r die Familie angesprochen, das in wichtigen Belangen nicht mit 
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anderen Vorstellungen übereinstimmt, etwa mit dem eines partnerschaftli
chen Konzeptes im Verhältnis von Mann und Frau und mit dem einer ihnen 
gemeinsamen Verantwortung für das Wohl der Familie? Würde man das zu
erst angeführte Konzept als das (alleine) der von Gott gewollten Schöp
fungsordnung entsprechende bezeichnen, hätte dies wohl zur Folge, daß 
die erwähnten anderen Konzepte als schöpfungswidrig und naturwidrig zu 
qualifizieren wären. Handelt es sich hier nicht wesentlich um gesch ichtlich 
bedingte Konzepte, die als solche naturgemäß auch einem geschichtlichen 
Wandel unterworfen sind? 

Einigkeit in Prin
zipien darf nicht 
gegensätzliche 
Positionen in der 
Sache zudecken 

In der christl ichen Diskussion wurde immer wieder mit 
Nachdruck darauf hingewiesen, daß die Schöpfungs
bzw. Naturordnung mit dem Problem behaftet ist, re
lativ unbestimmt zu bleiben, und daß die in diesem Zu
sammenhang verwendeten Begriffe ein hohes Maß an 
Interpretationsbedürftigkeit haben. War beispielsweise 

im Referat von der Pflicht des Menschen die Rede, ungerechtfertigtes Töten 
zu vermeiden, so stellt sich notwendigerweise die Frage, was unter einem 
ungerechtfertigten Töten nun tatsäch lich zu verstehen ist. Meines Erachtens 
-und ich teile damit eine im christl ichen Bereich heute weithin akzeptierte 
Auffassung - steht zum Beispiel die Todesstrafe im Zeichen ungerechtfer
tigten Tötens. Das würde bedeuten, daß mit der Verhängung der Todesstrafe 
die Würde des Menschen verletzt wird. Mit der allgemeinen Formel, ein 
,ungerechtfertigtes Töten ' sei abzulehnen, besteht jedoch die Gefahr, daß 
ein in diesem Zusammenhang bestehendes konkretes Problem, wie die To
~esstrafe, übergangen wird; die mit dem Stichwort, ungerechtfertigtes Töten' 
angesprochene Problematik also allgemein bleibt, gleichsam verschliffen 
und eingeebnet wird. So könnte der Anschein erweckt werden, daß man 
sich zwar über allgemeine Prinzipien einig ist, daß in der Sache selbst aber 
gravierende Widersprüche bestehen bleiben, die, was eben noch gefährli
cher erscheint, durch eine prinzipielle, aber abstrakt bleibende Überein
stimmung geradezu zugedeckt werden. Auf dieses Problem wollte ich mit 
dem Gesagten hinweisen. 

Menschenrechte Eine dritte Bemerkung: Am Schluß des Referates war 
davon die Rede, daß in ,laiz istischen' Staaten -wobei 
an dieser Stelle offen bleiben muß, ob dieser Begriff 
überhaupt so verwendbar ist - die für den gesell
schaftspol iti schen Bereich Verantwortlichen von der 
Würde des Menschen und seinen Rechten nicht tief 

in ,laizistischen' 
Staaten juristisch 
oft besser 
gesichert 
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überzeugt seien und, dadurch bedingt, die Wahrung der Menschenrechte 
in diesen Staaten nicht gewährleistet ist bzw. fraglich bleibe. Ich bin dem
gegenüber der Auffassung, daß in der Frage der Situation der Menschen
rechte in ,la izistischen Staaten' wie Österreich und Deutschland, um bei 
diesem Vokabular zu bleiben, das juristische Instrumentarium zur Siche
rung der Menschenrechte und damit deren im Bedarfsfall notwendige Ein
klagbarkeit im Vergleich zu manchen anderen Staaten vorbi ldlich ist. Pau
schale Urteile, wie das hier zuletzt angesprochene, erscheinen mir daher 
als problematisch. 

auch naturrecht
liche Vorstellun
gen geschichtlich 
bedingt 

Gabriel In meiner Wortmeldung möchte ich gleich
falls darauf hinweisen, daß auch ,naturrecht liche' Vor
stellungen in bestimmter Weise geschichtlich bedingt 
sind und auf das Problem, ob und inw iefern derartige 
Vorstellungen sozusagen außerhalb von Geschicht

lichkeit erkennbar sind. Dies zunächst im Anschluß an das eben von Pro-
fessor Luf Gesagte. 

am Beispiel des 
Verhältnisses von 

Um das Gemeinte zu exempl ifiz ieren, möchte ich -
gerade auch am Hintergrund dessen, was lange Zei t 
hindurch in der katholischen Tradition dazu vorherr-

Mann und Frau 
sehende Meinung war - noch einmal auf die Frage 

einer besonderen ,Statthalterschaft Gottes', die dem Mann in der Familie 
zukommen soll, zurückkommen. Dabei geht es meines Erachtens in erster 
Linie um die Frage, ob der Gleichheit von M ann und Frau im Mensch-Sein 
oder der Differenz ein Vorrang zukommt. Gehe ich von den grundlegen
den biblischen Aussagen im ersten Kapitel des Buches Genesis aus, so 
heißt es dort in Vers 27: 11Gott schuf den Menschen als sein Abbi ld; als Ab
bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie." Hier steht die 
Gleichheit von Mann und Frau an erster Stelle- 11Als Mann und Frau schuf 
er sie." - und die Differenz kommt erst an zweiter Stelle und erscheint als 
solche gesellschaftli ch bedingt. Doch war die von Ayatollah Khamene'i 
vorgetragene Ansicht durch Jahrhunderte ohne Zweife l auch die im ka
tholischen Bereich vorherrschende Meinung und wurde als solche bis in 
die fünfziger Jahre des 20. Jahrh underts in den offiziellen Dokumenten der 
Kirche vertreten. 

neue Zuord
nungsmodelle 
erforderlich 

Noch auf eine andere Argumentationsweise sei in d ie
sem Zusammenhang hingewiesen, die es meiner An
sicht nach kritisch zu hinterfragen gilt. Si e geht weni
ger von einer Minderwertigkeit der Frau aus, sondern 

181 



idealisiert sie als Hort der Menschlichkeit und Fürsorge. Auch dies führt 
zu Problemen. Ich meine, daß sich hier für das Christentum ebenso wie 
für den Islam ein Bereich auftut, in dem eine Suche nach neuen Zuord
nungsmodellen unbed ingt erforderlich ist und daß man dabei nicht auf 
alte kosmisch oder ,naturrechtl ich' begründete hierarchische Vorstellun
gen rekurrieren kann . 

Taskhiri Die hier an Ayatollah Khamene'i gerichteten 
Anfragen müßte der Genannte natürlich in erster Linie 

entsprechen be-
stimmte Rechte selber beantworten. Doch will ich im fo lgenden auf ei-

allen Pflichten 

nige der an ihn geri chteten Fragen eingehen. 
(1 ) Wir können uns keine Pflichten vorstellen, denen keine Rechte ent
sprechen. Dieser Sachverhalt ist nicht Angelegenheit einer gegensei tigen 
Vereinbarung, sondern des Gewissens. Denn das Gegenüber, dem unsere 
Liebe gi lt, hat ein Recht darauf, geliebt zu werden. Dies stellt ein Recht dar, 
das ein Gläubiger dem anderen gegenüber hat. So haben auch gläubige 
Männer und Frauen der islamischen Lehre entsprechend bestimmte Rechte 
in ihrem Verhältnis zueinander. In diesem Kontext sagt 'Ati('alayhi s-saläm), 
der erste lmäm der ST'a: 11 Es gibt zwei Arten von Menschen - entweder sind 
sie Glaubensbrüder oder sie sind in ihrer menschlichen Beschaffenheit 
gleich w ie du. Beide haben das Recht, gel iebt zu werden." 

besondere Ord- (2) Betrachtet Professor Luf die spezifische Verteilung 
von Rechten und Pflichten in der Familie als Produkt 

nung der Familie 
zu beachten historischer Entwicklung, ist nach islamischer Auffas-

sung darauf hinzuweisen, daß die Familie eine beson
dere Ordnung, taskilät, und Organisation, ni.?äm, nötig hat, woraus sich in 
weiterer Folge die ihr angemessene schöpfungsgemäße Verteilung der Pflich
ten ergibt. Männer und Frauen üben demnach je nach der ihnen eigenen 
Stellung in der Familie ihre je besonderen Pflichten aus, was jedoch keines
fa lls zu einer sozia len Vorrangstellung oder Unterordnung bzw. zu einem 
Mehr oder Weniger an Würde führt, sondern einfach zu einer spez ifischen 
Verteilung der Pflichten unter den beiden. 
Damit bin ich auch schon ein Stück weit auf die Anfrage von Frau Profes
sor Gabriel eingegangen. Vom Standpunkt der Menschenwürde gibt es kei
nen Unterschied zwischen Mann und Frau. Mensch ist Mensch, ob Mann 
oder Frau. Auch die je verschiedene Verteilung der Pfli chten zwischen den 
beiden bringt hinsichtlich der menschlichen Würde keine Untersch iede. 
So spricht der Koran in Vers 71 von Sure 9 davon, daß 11die gläub igen Män
ner und Frauen in ihrem Verhältnis zueinander Freundschaft und bestimmte 
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Verantwortlichkeiten, wiläya, wahrzunehmen haben" . D iese verlangen, 
daß die Frauen gleichen Antei I haben an den politischen, w irtschaftlichen, 
ku lturellen und sozialen Belangen der Gesellschaft w ie die M änner. Die 
Verantwortlichkeit der Frau ist also weder auf den Bereich der Familie ein
geschränkt, noch ist es zu lässig, diesen familiären Bereich als ausgespart 
von den anderen Bereichen zu betrachten. Ist doch gerade der Bereich der 
Familie, d ie der Grundbaustein der mensch lichen Gesellschaft ist, der am 
meisten durch natü rl iche und gesetzliche Maßnahmen geschützte Bereich 
der Gesellschaft. Ich bin überzeugt, daß all das, was sich auf die Wahrung 
und Förderung der Wertegrundlagen der Familie bezieht, einen besonde
ren Sektor der Zusammenarbeit zw ischen Christen und M uslimen darstellt, 
w as auch im Rahmen der „ Internationalen Konferenz für Bevölkerung und 

Entwicklung" (Kairo 1994) deutl ich wurde. 

zur Frage der 
Todesstrafe 

(3) Schließlich zur Forderung, daß das grundlose Töten 
unterlassen werden soll. Doch, wer bestimmt den Grund 
für das Töten, wer entscheidet, ob es zulässig ist, in die

sem Falle einen Menschen zu töten und in einem anderen Falle aber nicht? 
Unserer Meinung nach liegt dieses Entscheidungsrecht allein beim Schöp
fer der Menschen. Vielfach w ird heute die Meinung vertreten, daß mange
nerell von Hinrichtungen Abstand nehmen soll, obwohl doch alle göttli
chen Religionen die Todesstrafe billigen. So heißt es: Die Vergeltung be
deutet für die Menschen das Leben (vgl. Koran 2, 179). Tatsächlich hängt in 
bestimmten Fällen das Leben der Gesellschaft davon ab, daß Übeltäter hin
gerichtet werden können -vor al lern anderen dann, wenn ohne diese Maß
nahme das Leben der Menschen in der Gesell schaft nicht geschützt werden 
kann. Welche Strafen sind für Menschen w ie Saddam Hussein vorzusehen, 
der tausende Menschen ermordet hat, darunter allein 55 meiner Freunde, 
w ie Seyed Mul)ammad Bäqir Sadr? Es kann sich in d iesem Falle also nicht 
um ein temporäres Gesetz handeln, sondern um ein allgemein gültiges Gebot 

der Rel igion in dieser Welt. 
Ob in einer laizistischen Gesellschaft die Rechte der M enschen beachtet 
werden? Zu diesem weiteren Punkt, der hier angesprochen worden ist, 
möchte ich sagen, daß w ir in dieser Konferenz über eine religiöse Gesell
schaft sprechen, und ich schlage vor, die betreffende Frage so zu formu
liern: In welcher Gesellschaft werden die Rechte der Menschen besser be
achtet - in einer Gesellschaft, in der sich die Einzelnen vor dem Gesetz 
und auch vor Gott verantwortl ich fühlen, oder in einer Gesellschaft, in der 
sich d ie Einzelnen nur den Gesetzen gegenüber verantwortlich fühlen? Im 
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letzteren Fall wird ein Mensch nur davor Angst haben, hingerichtet zu wer
den, während der, der sich seinem Gott gegenüber fürchtet, auch Angst 
davor hat, daß er im Jenseits die schl immste Qual erleiden wird. Wer von 
diesen beiden hütet sich also mehr davor, ein Verbrechen zu begehen? Es 
ist ganz natürlich, daß in einer rel igiösen Gesellschaft das Gefühl der Ver
antwortlichkeit mehr entwickelt ist, als in einer laizistischen Gesellschaft. 

Gemeinsamkeiten Schneider Viel lehrreiches habe ich den Aus-
und Differenzen führungen von Ayatollah Khamene' i entnommen. Dazu 
zu beobachten gehört die Art, w ie er die Rolle des Propheten um-

schrieben hat als die eines Menschen, der durch sein 
besonderes Reifwerden in derTugend zum Vorbi ld wird. Eine Vorstellung, 
die an die frü hchristliche Lebensweise der Spudaioi erinnert und auch in 
unserer abendländischen Tradi tion - in ihrem philosophischen Strang frei-
1 ich - zu finden ist. 

Bei anderen Elementen, die im Referat zur Sprache kamen, spüre auch ich 
Differenzen. So hinsichtlich der von Professor Pichler bereits angespro
chenen Frage der Gottesverehrung, die jeder Gläubige als Gewissenspfli cht 
betrachtet und die in unseren Gesellschaften geschützt w ird durch das 
Recht auf freie Religionsausübung. Doch gibt es dabei keine Rechtspflicht, 
eine bestimmte Art der Gottesverehrung also kraft staatl icher Anordnung 
zu vollz iehen. 
Ein anderer diskussionswürdiger Aspekt läge meines Erachtens in der An
sicht, daß Wi rtschaft nur mit materiellen Gütern zu tun hat, wo doch in 
unserer Informationsgesellschaft bestimmte Wissensgüter beispielsweise, 
die ihrem Wesen nach nicht materieller Natur sind, zu w irtschaftlichen 
Gütern geworden sind. 

leben wir 
in der besten 
aller Welten? 

Für eine rechte Bestimmung des Verhältnisses von Rech
ten und Pflichten ist in meinen Augen jedoch vor al lem 
eine andere Frage von entscheidender Bedeutung - die 
Frage, ob und inwieweit wir in der denkbar besten aller 

Ordnungen leben. Ich selbst b in in einer Tradition aufgewachsen, in der 
man jedenfalls große Scheu hätte zu sagen, daß w ir in der besten aller 
Welten leben. Diese Lehre wird in unserer Geistesgeschichte vor allem 
mit einem rationalistischen Aufklärer des 18. Jahrhunderts in Verbindung 
gebracht, der als einer der geistigen Väter der Französischen Revolution 
gil t, nämlich mit Vo/taire (l 694-1778) und seinem „Candide". Demgegen
über gibt es in der christlichen Tradi tion das Axiom, daß die geschaffene 
Wirklichkeit, in der wi r leben, ein ,ens non-ens' ist und daß in der Folge 
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im Hi nblick auf das andere Axiom ,ens et verum et bonum convertuntur' 
- Seiendheit, Wahrheit und Gutheit stehen füreinander - in dieser Welt 
weder einfach Wahrheit ist noch Gutheit. 

eine in ihrem 
Gutsein gebro
chene Schöpfung 

Im Referat fand auch der Umstand Erwähnung, daß das 
Gute, wenn auch nicht ausschließlich, so doch vielfach 
nicht zuletzt aus Angst vor der Strafe auf Erden oder vor 
der ewigen Strafe getan wird. Ohne Zweifel bedeutet 

das nicht, daß wir dem Schöpfer nicht dankbar sein dürfen für seine Schöp
fung. Allein wir müssen dabei zugleich immer unruhig sein, weil uns diese 
Welt nicht nur als heile, sondern in vielem auch als gebrochene entgegen
tritt, was wir besonders schmerz! ich in den mannigfachen Werte- und Rollen
konflikten erfahren, die wir durchzutragen haben. 
Wenn also im Referat davon die Rede war, daß jede Verpflichtung eine Rolle 
bedeutet, und jeder von uns viele Rollen zu erfüllen hat, kann demzufolge 
jeder von uns in Schwierigkeiten geraten. Das vielfache Nein zum Ja, der 
Bruch, der quer durch die Welt hindurchgeht und keineswegs den Eindruck 
vermittelt, daß w ir in der besten aller Ordnungen leben - all das hat, in der 
Perspektive unserer Glaubenstradition betrachtet, wohl mit dem Umstand 
zu tun, daß die Sünde nicht nur Folgen für den jeweils Sündiggewordenen 
hat, sonderen daß durch sie der Kosmos insgesamt sozusagen aus der ganz 
guten und ganz wahren Ordnung herausgefallen ist. Daraus ergeben sich 
für den einzelnen Menschen jene bedrängenden Fragen, wie es überhaupt 
dazu gekommen ist, daß er diese oder jene Verpflichtung zu erfüllen und 
die damit verbundene(n) Rolle(n) zu spielen hat. Bei der Vielzah l der Pflich
ten, die einem das Leben in der Regel zuweist, kann jeder in Schwierigkei
ten geraten, die nicht unbedingt immer zu einem glücklichen Ende führen. 
Von dieser unterschiedlichen Sicht der Dinge im Zusammenhang mit der 
Einschätzung der allgemeinen Grundbefindlichkeit unserer Welt hängt mei
ner Ansicht nach v iel ab für das, was dann im einzelnen über das Verhält
nis von Rechten und Pflichten gesagt w ird. 

Sachzwänge 
der modernen 
Gesellschaft zu 
beachten 

Potz Neben den bereits geäußerten Bedenken einer 
Auffassung gegenüber, die dazu tendiert, in unserer 
Welt die beste aller denkbaren Ordnungen verwirk
l icht zu sehen, ist es auch mir ein Anliegen, am Bei
spiel der Fami lie nochmals auf die Konsequenzen hin

zuweisen, die sich aus den Sachzwängen der modernen Gesellschaft für 
die konkrete Bestimmung des Verhältnisses zwischen Rechten und Pflich
ten ergeben. 
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viele christliche Was die Situation der Menschenrechte in den, wie es 
Werte in den hieß, ,laizistischen Staaten' anbelangt im Vergleich zu 

Menschenrechten deren Lage in den Staaten, die sich- in welcher Religion 
verankert auch immer - auf eine religiöse Begründung berufen, 

könnte man im lichte einschlägiger Statistiken eher den 
Eindruck haben, daß es die Politiker in der religiösen Welt si nd und nicht die 
Politiker in den ,laizistischen Ländern ', die von diesen Rechten und Werten 
nicht tief überzeugt sind. Im übrigen sind wir alle heute fest davon überzeugt, 
daß die Grundidee der Menschenrechte und auch ein Großtei l dieser Rechte 
im einzelnen einer christl ichen Tradition entspringen und daß- aus meiner 
Sicht - noch nie so v iele christliche Werte so tief verankert waren wie heute 
in den Menschenrechten. Daran ändert auch die Tatsache nichts, daß die 
Menschenrechte im Großen und Ganzen zunächst gegen die Kirche, gegen 
das Establishment des Christentums durchgesetzt werden mußten. 

Naturrechtsbegriff Vanoni Als ergänzende Anmerkung zu der kontro
auch innerchrist- versen Frage um das Naturrecht: Wenn sich diese in 
lieh kontrovers verschiedener Hinsicht als offene Frage im christlich-

islamischen Dialog zeigt, so sollten wi r uns auf christ
licher Seite nicht darüber hinwegtäuschen, daß die damit angesprochene 
Problematik auch innerchristlich noch bei weitem nicht ausdiskutiert ist. 
Das gi lt insbesondere hinsichtlich des Ausdrucks, Natur- bzw. Schöpfungs
ordnung', der für viele Christen durchaus problematisch ist. 

Asymmetrie in Was das Verhältn is von Rechten und Pflichten anbelangt, 
der Gegenseitig- sol lte es nicht überinterpretiert werden . In jedem Falle 
keit von Rechten gi lt es, die Gegenseitigkeit in diesem Verhäl tnis ernst
und Pflichten zunehmen. Ein w ichtiger Satz im Referat von Ayatollah 

Khamene'i war, daß es auch eine Pflicht gibt, das Recht 
zu respektieren. Umgekehrt kann man nicht grundsätzlich die Rechte eines 
Menschen davon abhängig machen, daß er seine Pflichten erfüll t. In der Ge
genseitigkeit, die das Verhä ltnis von Rechten und Pflichten kennzeichnet 
darf also nicht eine gewisse Asymmetrie übersehen werden, die es uns i~ 
Sinne des eben Gesagten verbietet, das eine vom anderen abhängig zu ma
chen, weil d ie Würde des Menschen darüber steht. 

gleiche Würde Rashadi Die natürliche und die entwicklungsge-
in der Unter- schichtliche Rolle der Frau sind voneinander nicht zu 

schiedlichkeit trennen, ganz ähnl ich, wie das auch für die Männer 
der Rollen gilt. Darin liegt auch weder für den einen noch für den 

anderen eine Beleidigung. 
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Was näherhin die Rolle der Frau betrifft, so ist sie vor allem durch die Mo
mente der Schwangerschaft, des Gebärens und der Erziehung der Nach
kommenschaft gekennzeichnet. Diese Aufgaben zählen ohne Zweifel zu 
den bedeutendsten, die Gott dem Menschen anvertraut hat. Wären sie 
nicht auf solche Weise bestimmt, gäbe es keine Geschichte der Mensch
heit. Wer diese Aufgabe herabsetzt, beleidigt die Menschheit. Ich pflichte 
Ayatollah Taskhi ri bei, wenn er sagte, daß Mann- und Frausein in der Unter
schied li chkeit der Funktionen grundsätzl ich die eine Menschlichkeit des 
Menschen in gleichem Maße ausprägen. Weist man dem Mann in der isla
mischen Tradition die Rolle eines Führers und Verwalters zu und der Frau 
die einer Mutter und Erzieherin, so nimmt die Frau diese Rollen natürli ch 
auch dem Führer und Verwalter gegenüber wahr. Sie ist es, der er sein 

Leben und seine Erziehung verdankt. 

Frauen als 
Pionierinnen der 
prophetischen 
Bewegungen 

In den Prophetengeschichten spielen Frauen an der 
Seite der Propheten eine entscheidende Rolle und kön
nen gleichsam als Pionierinnen der prophetischen Be
wegungen bezeichnet werden: So stehen Sara und 
Hagar an der Seite Abrahams, und an der Seite des 

Mose seine Mutter und seine Schwester. Daß Jesus ohne Vater gezeugt 
wurde, sehe ich in dem Umstand begründet, daß sich zu dieser Zeit kein 
Mann fand, der würdig gewesen wäre, Vater des Propheten Gottes zu sein, 
während es sehr wohl eine Frau gab, Maria, die würdig war, die Mutter 
des Propheten zu sein. Schließli ch standen neben dem Propheten des Is
lams seine Frau ljad,ga, die auch die erste Muslim in war, und seine Tochter 
Fätima. Auch war die erste Märtyrerin für die Botschaft des Propheten eine 

Frau namens Sumayya. 
Liegt die w ichtigste Aufgabe der Frau in der Erziehung der Kinder, so ist 
dies nicht so sehr als eine Pfli cht anzusehen als vielmehr als eine göttli
che Aufgabe, die höher ist als jede gesetzliche und rechtliche Rolle. Dem
gegenüber steht die Aufgabe des Mannes im Zeichen seiner größeren kör
perlichen und physischen Kräfte, so daß man versucht sein könnte, das 
Verhältnis von Mann und Frau mit dem von Eisen und Glas in einem Ge
bäude zu vergleichen. Zwar ist das Eisen robuster und widerstandsfähiger, 
doch ist es deswegen nicht höher einzuschätzen als das Glas. Es ist mei
ner Ansicht nach prinzipiell falsch, von einer Überlegenheit der Männer 
gegenüber den Frauen zu sprechen, auch wenn es derlei Ausdruckswei
sen in der Vergangenheit v ielfach gegeben hat. Ebenso falsch ist es aber 
auch, im Sinne gewisser feministischer Bewegungen heute von einer Über-
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legenheit der Frauen gegenüber den Männern zu sprechen. Warum muß 
unbedingt eines der beiden Gesch lechter, ob Mann oder Frau, dem ande
ren überlegen sein? Mann und Frau sind einander ebenbürtig, keinem von 
beiden kann ein Vorrang gegeben werden, ohne daß die Menschheit da
durch Schaden erleiden würde. 
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Werte und Normen. 
Gemeinsame Grundlagen von Rechtsbestimmungen 

Adel Theodor Khoury - Gottfried Vanoni 

Ziel dieses Beitrags ist der Aufweis gemeinsamer Inhalte von göttlichen Ge
boten in Bibel und Koran. Zuerst wird ein phänomenologischer Überbl ick 
über göttliche Forderungen im Koran gegeben (Kapitel 1 ). Darauf erfo lgt ein 
Vergleich mit der Bibel, wobei der Akzent auf Gemeinsamkeiten l iegen sol l 
(Kapitel 2). Absch ließend wird mit dem Akzent auf sozialethischen Geboten 
ein Brückenschlag zwischen Christentum und Islam versucht (Kapi tel 3). 

1. Gebot Gottes im Koran [Adel Theodor Khoury) 

Der Koran bezeichnet die „gläubigen Männer und Frauen" als diejenigen, 
die „das Rechte gebieten und das Verwerfliche verbieten " (9,71). In un
zähligen Versen lobt er die Menschen, die glauben und das Gute tun, und 
verheißt ihnen die sichere Belohnung bei Gott. Gott w ird ihnen ein gutes 
Leben bescheren (16,97), im D iesseits Gutes gewähren (16,30; 30,44 f.), 
mehr als ihnen zusteht (42,23). Desgleichen w ird Gott das Gute, das die 
Menschen tun, im Jenseits belohnen (13,29; 98,7 f.; 4,40.124) und den 
Gläubigen ein Mehr an Belohnung gewähren (10,26). Denn Gott liebt die 
Rechtschaffenen, die das Gute tun (2, 195). 

Paral lel zu diesen Texten und oft im selben Kontext betont der Koran, 
daß Gott das Böse verwirft, denn „nicht gleich sind das Verdorbene und 
das Köstl iche" (5,100). Und „ wer Böses tut, dem wird danach vergolten" 
(4,123; vgl. 30, 1 O; 28,84; 10,27 u. a.). 

1 .1 Beziehungen zu Gott 

Der Koran geb ietet den Menschen, an Gott allein zu glauben, ihm allein 
zu d ienen. Der Gehorsam und die Erfül lung der rel igiösen Pfl ichten, be
sonders die Verrichtung des Gebetes, sind der vorzügliche Ausdruck des 
ungeheuchelten Glaubens. Wer das versteht und sich bemüht, seinen Glau
ben zur vo llen Entfal tung zu bringen, erweist sich als einer, der sich an die 
Wahrheit hält (vgl. 103,3) und dem die Weishei t und damit „viel Gutes" 
gegeben wurde (2,269). 
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Der Gläubige findet auch in seiner Demut immer leichter den Zugang 
zum tiefen Glauben (vgl. 32, 15), im Gegensatz zum Hochmütigen, der in 
seiner Selbstzufriedenheit den Glauben nicht annimmt und sich vom Dien
ste Gottes abwendet (40,35; 4, 172 f. ). Gott )iebt die nicht, die sich 
hochmütig zeigen" (16,23), er liebt auch nicht den, 

11
der eingebildet und 

prahlerisch ist" (3 1, 18; 4,36). Die Hochmütigen w ird Gott in der Hölle be
strafen (16,27; 40,76; 39,60-72; 4,172 f. ). 

W ie den Hochmut, so verurteilt der Koran die Undankbarkeit der Men
schen, die in der Not Gott anrufen und sich undankbar zeigen, wenn die 
Gefahr vorbei ist (41 ,5 1; 17,67.83; 16,53-55; 30,33 f.; 11 ,9; 39,8.49; 
10, 12). Den Dankbaren aber erklärt er: ,,Gott w ird (es) den Dankbaren 
vergelten." (3, 144). Die dankbare Annahme des eigenen Schicksals aus 
der Hand Gottes bedingt die Haltung der Geduld und der Beharrlichkeit, 
die der Koran den Gläubigen empfiehlt: ,,0 ihr, die ihr glaubt, seid ge
duldig und miteinander standhaft und einsatzbereit. Und fürchtet Gott, auf 
daß es euch wohl ergehe." (3,2 00; vgl. 103,3; 2,45.153). 

„Gott ist mit den Geduldigen." (2,153.249; 8,46). Die Propheten sind 
ein Beispiel der geforderten Geduld (2 1,85), und Muhammad selbst wird 
wiederholt zur Geduld ermuntert (73, 1 O; 76,24; 50,39; 20,130; 16, 127; 
40,55). Die Geduld der Gläubigen wird ihre Belohnung bei Gott finden 
(41,35; 28,54.80; 29,58 f.; 2, 155-157; 3, 17; 22,34 f .). 

1 .2 Respekt vor dem Namen Gottes 

Der Koran verurteilt die Gewohnhei t, leichtfertig beim Namen Gottes zu 
schwören (2,224) sowie den Mißbrauch der Eide für al lerlei In trigen 
(16,92.94). Er droht dem Mißbrauch mit der Strafe Gottes (16,94), übt aber 
Nachsicht mit denen, die unbedachte Eide leisten (2,225), fordert jedoch 
von ihnen eine Sühne dafür: zehn Arme beköstigen oder drei Tage fasten 
(5,89; vgl. 66,2 ). 

Grundsätzl ich aber verlangt der Koran die Erfüllung der Gelübde (22, 29) 
und die Einlösung der durch Eid bekräftigten Versprechen: ,,Und haltet den 
Bund Gottes, wenn ihr einen Bund geschlossen habt, und brecht nicht die 
Eide nach ihrer Bekräftigung, wo ihr Gott zum Bürgen über euch gemacht 
habt. Gott weiß, was ihr tut." (16,91; vgl. 5,89). 

1.3 Beziehungen zu den Menschen 

Der Koran veru rteilt das Böse in der Welt und die Menschen, die auf Erden 
nur Unheil anrichten, statt für Frieden und Ordnung zu sorgen (2 6,1 52; 
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2,27; 5,33), denn solche Menschen liebt Gott nicht (5,64). Sie treiben auf 
Erden ihr Unwesen und richten Unheil an, statt an die Wohl taten Gottes 
zu denken (vgl. 7,56.74.85; 47,22). 

Im Gegensatz dazu empfiehlt der Koran die Güte und die Brüderlich
keit, die sich in den verschiedenen Bereichen des persönlichen Lebens 
auswirken. 

11
Die einen von euch stammen ja von den anderen." (4,25), 

denn Gott hat durch den Glauben aus den Feinden der alten Zeit Freunde, 
sogar Brüder gemacht (3,103) . ,,Die Gläubigen sind ja Brüder. " (49, 10), 
sie sind, Männer und Frauen, untereinander Freunde (9,71 ). Deswegen ge
bietet ihnen der Koran : ,,Helft einander zur Frömmigkeit und Gottesfurcht, 
und helft einander nicht zur Sünde und Übertretung. Und fürchtet Gott. 
Gott verhängt eine harte Strafe." (5,2) . 

Die Brüderlichkeit drückt sich so aus: ,,Vergeßt den Großmut unterein
ander nicht" (2,237) und „sprecht freundlich zu den Menschen" (2,83), 
denn 

11
freundl iche Worte und Verzeihen sind besser als ein Almosen, dem 

Ungemach folgt" (2,263). 
Auch die Vergebung sol l die Beziehungen der Gläubigen zueinander 

auszeichnen. Obgleich man das Böse mit Bösem vergelten darf, so ist die 
Verzeihung doch besser (16, 126; 4,149). Und wer bereit ist zu verzeihen, 
w ird auch bei Gott Verzeihung finden: ,,Sie sollen verzeihen und nach
lassen. Liebt ihr es selbst nicht, daß Gott euch vergibt? Gott ist vol ler Ver
gebung und barmherzig." (24,22; vgl. 64, 14). 

Die gläubige Entschlossenheit, die dadurch gezeigt w ird (42,43), w ird 
von Gott belohnt werden. Der Fromme w ird noch mehr tun, als b loß sei
nen Zorn unterdrücken und den Menschen verzeihen (3, 134), er w ird 
Böses mit Gutem vergelten: ,,Nicht gleich sind die gute und die schlechte 
Tat. Wehre miteinerTat, die besser ist, da wird der, zwischen dem und dir 
eine Feindschaft besteht, so, als wäre er ein warmherziger Freund." (41,34; 

vgl. 23,96; 28,54; 13,22). 
Brüderlichkeit verpflichtet auch dazu, den Spott zu vermeiden (49, 11 ) und 

den Neid zu bannen (113,5). Der Gläubige soll vielmehr „zur Aussöhnung 
zwischen den Menschen" auffordern (4,114) und mit den geeigneten M it
teln Frieden zwischen ihnen stiften: 11 Und wenn zwei Gruppen von den Gläu
bigen einander bekämpfen, so sti ftet Frieden zwischen ihnen. Wenn die eine 
von ihnen gegen die andere in ungerechter Weise vorgeht, dann kämpft gegen 
diejenige, die in ungerechter Weise vorgeht, bis sie zum Befehl Gottes um
kehrt. Wenn sie umkehrt, dann stiftet Frieden zwischen ihnen nach Gerechtig
keit und handelt dabei gerecht. Gott liebt die, die gerecht handeln." (49,9). 

191 



Endlich zeigt sich die Solidari tät und die Brüderlich keit der Gläubigen un
tereinander darin, daß sie fü r die Schwachen Sorge tragen, den Armen und 
Waisen beistehen und ihnen zu essen geben (107, 1 f.; vgl. 7 4,44; 90, 12- 17; 
89,17-19) und den Reisenden Gastfreundschaft anbieten (2,2 15; 9,60). 

Jrömmigkeit besteht nicht darin, daß ihr euer Gesicht nach O sten und 
Westen wendet. Frömmigkeit besteht darin, daß man an Gott, den Jüng
sten Tag, die Engel, das Buch und die Propheten glaubt, daß man, aus Liebe 
zu Ihm, den Verwandten, den Wa isen, den Bedürft igen, dem Reisenden 
und den Bettlern Geld zukommen läßt und (es) für den Loskauf der Skla
ven und Gefangenen (ausgibt), und daß man das Gebet verrichtet und die 
Abgabe entrichtet. " (2, 177). 

1 .4 Beziehungen zu den Eltern 

Unter Verheißung der göttlichen Belohnung (46, 16) empfiehlt der Koran 
den Gläubigen, sie sol len zu ihren Eltern gut sein, dies in Anbetracht der 
Fürsorge und der Erziehung, die sie ihrem Kinde angedeihen ließen (29,8; 
3 1,14; 6,151; 46,15; 4,36). Der Koran w ird sogar konkret in der Beschrei
bung der Haltung der erwachsenen Kinder ihren Eltern gegenüber: 

11
Und 

dein Herr hat bestimmt, daß ihr nur Ihm dienen sollt und daß man die Eltern 
gut behandeln soll. Wenn eines von ihnen oder beide bei dir ein hohes 
Alter erreichen, so sag nicht zu ihnen: ,Pfui !', und fahre sie nicht an, sondern 
sprich zu ihnen ehrerbietige Worte. Und senke für sie aus Barmherzigkeit 
den Flügel der Untergebenheit und sag: ,Mein Herr, erbarme dich ihrer, 
w ie sie mich aufgezogen haben, als ich klein war."' (17,23 f. ). 

Trotz al ler Ehrerbietung darf aber der M ensch seinen Eltern nicht ge
horchen, wenn sie versuchen, ihn vom Glauben abzubringen (29,8; 31 , 15). 
Wenn sie jedoch ihr Kind zum Glauben aufrufen, darf dieses sie nicht 
zurückweisen (46, 17). 

Der Koran verpflichtet die Kinder dazu, für ihre Eltern und Verwandten 
zu sorgen, wenn diese in Not geraten sind (2,177.21 5) . 

1 .5 Respekt des Lebens 

Der Koran gebietet den absoluten Respekt vor dem Leben. Denn, so lautet 
der allgemeingültige Grundsatz: 11Wenn einer jemanden tötet, jedoch nicht 
wegen eines Mordes oder weil er auf der Erde Unheil stiftet, so ist es, als 
hätte er die Menschen alle getötet. Und wenn jemand ihn am Leben erhält, 
so ist es, als hätte er die Menschen alle am Leben erhalten." (5,32). 

So verbietet der Koran mit Entschiedenheit den Mord (4,29.92), und er 
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mahnt die Eltern, ihre Kinder nich t aus Angst vor Verarmung zu töten, denn 
Gott wird für sie und für ihre Kinder sorgen (6,15 1). Der vorsätzl iche Mörder 
wird von Gott dem Zorn, dem Fluch und der Höl le ausgeliefert (4,93). 

Außerdem ist ein solcher Mörder der Vergeltung durch die Verwandten 
des Ermordeten ausgesetzt: "O ihr, die ihr glaubt, vorgeschrieben ist euch 
bei Totschlag die Wiedervergeltung: der Freie für den Freien, der Sklave 
für den Sklaven, das Weib für das Weib." (2,178). 

Nur in so lchen Fällen ist man berechtigt, Rache zu nehmen und zu töten 
(17,33; 6,151; 5,32). Aber, so schärft der Koran ein, man darf dann 11 nicht 
maßlos im Töten sein " (17,33). Im Gegentei l, man sollte bereit sein, die 
von Gottgewährte Erleichterung des ius talionis anzunehmen, auf die Blut
rache zu verzichten und sich mit einem Blutgeld zufriedenzugeben (2,178). 

Die Blutrache ist im Fal l eines aus Versehen verübten Totschlages sogar 
verboten . Dafür muß der Täter eine Sühne leisten: Blutgeld, Befreiung eines 
Sklaven oder Fasten während zweier aufeinanderfolgender Monate. Die 
Aufhebung der Blutrache in diesem Fal l w ird im Koran als eine Erleichte
rung des strengen ius talionis und als ein Gnadenerweis vonsei ten Gottes 
bezeichnet (4,92) . 

Außer dem Töten verbietet der Koran auch die Gewalttätigkeit (16,90; 
7,33; vgl. 40,35; 10,23). 

1.6 Sexualität und Familie 

Der Koran bejaht ohne Vorbehalt d ie menschliche Liebe und die mensch
liche Sexualität, die er als Gabe Gottes betrachtet: 11 Und es gehört zu sei
nen Zeichen, daß Er euch aus euch selbst Gattinnen erschaffen hat, damit 
ihr bei ihnen.wohnet. Und Er hat Liebe und Barmherzigkeit zwischen euch 
gemacht. " (30,21). 

Der Koran bezeichnet die Frauen als Saatfeld für die Männer (2,223). 
Männer und Frauen sind füreinander eine Bekleidung (2,187), sie brau
chen einander und passen zueinander. Der Geschlechtsverkehr muß 
während der Menstruation der Frau (2,222), am Tag in der Fastenzeit (2, 187) 
und im Weihezustand während der Wallfahrt nach Mekka (2,197) unter
bleiben. Auch ist der Gesch lechtsverkehr nur Eheleuten gestattet (24,33; 
70,31 ). 

Die M änner können aber auch Umgang mit ihren Konkubinen unter 
ihren Sklavinnen haben (70,29 f.; 23,5 f.). In al len anderen Fällen gebie
tet der Koran den M ännern die Keuschheit (70,29; 23,5; 24,30) sowie den 
Frauen (24,60). 
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Auf der anderen Seite verurtei lt der Koran die Homosexualität und for
dert die Züchtigung der Schu ldigen (4, 16; vgl. 7,80 f.: Gesch ichte des Lot). 
Er verbietet die Prostitution: 11Und zwingt nicht eure Sklavinnen, wenn sie 
sich unter Schutz stellen wo llen, zur Hurerei im Trachten nach den Gütern 
des diesseitigen Lebens." (24,33). Desgleichen verurteilt der Koran die Un
zucht (6,151; 16,90; 7,28.33). Die Strafe der Unzucht wird im Koran auf 
hundert Peitschenhiebe festgesetzt. Außerdem darf ein solcher Mann oder 
eine solche Frau keinen gläubigen Partner mehr heiraten (24,2 f.). 

Die Strafe wegen Ehebruchs wird erst verhängt, wenn vier glaubwürdige 
Zeugen den Tatbestand bestätigen (4, 15; 24,4), sonst muß es der Ehemann 
v iermal bezeugen und sich beim fünften Mal dem Fluch Gottes aussetzen, 
wenn er lügt (24,6 f.). Desgleichen kann die beschuldigte Frau durch ähn
liche Bezeugung der Strafe entgehen (24,8 f.). Wird der Ehebrucheinwand
frei festgestellt (z. B. durch das Geständnis des Sünders), so steht darauf 
die Todesstrafe. Dies habe der Prophet Mubammad selbst festgesetzt. Wenn 
aber die Frau nur durch das Zeugnis von vier Zeugen belastet wird, so soll 
sie im Haus festgehalten werden, ,,bis der Tod sie abberuft oder Gott ihnen 
einen Ausweg verschafft" (4, 15), z. B. dadurch, daß sich das Zeugnis als 
fa lsch erweist. 

1.7 Gerechtigkeit und Eigentum 

Der Koran tritt entschieden für die Gerechtigkeit ein, die er zu einer be
sonderen Tugend der Muslime erhebt: 110 ihr, die ihr glaubt, tretet für Gott 
ein und legt Zeugnis für die Gerechtigkeit ab. Und der Haß gegen be
stimmte Leute soll euch nicht dazu verleiten, nicht gerecht zu sein. Seid 
gerecht, das entspricht eher der Gottesfurcht. Und fürchtet Gott. Gott hat 
Kenntnis von dem, was ihr tut." (5,8; vgl. 7,29; 49,9). 

Die Gerechtigkeit besteht darin, einem jeden zu geben, was ihm zu
steht. So dürfen die Gläubigen sich nicht untereinander in betrügerischer 
Weise um ihr Vermögen bringen (2,188; 4,29). Auch aus dem Geschäft 
müssen Betrug und Unehrli chkeit verbannt werden: 11 Und gebt volles Maß 
und Gewicht nach Gerechtigkeit." (6,152; vgl. 55,8 f.; 83,1-3; 26,181 f.; 
17,35; 11,85; 7,85). Desgleichen gi lt es, das Zinsnehmen, das der Koran 
als Wucher bezeichnet, abzuschaffen: 110 ihr, die ihr glaubt, fürchtet Gott 
und laßt künftig, was an Zinsnehmen anfällt, bleiben, so ihr gläubig seid. 
Wenn ihr es nicht tut, so erwartet Krieg von Gott und seinem Gesandten." 
(2,278 f.; vgl. 30,39; 2,275 f.; 3,130; 4, 161). 

Auch muß man das anvertraute Gut nach Ablauf der festgesetzten Frist 
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verläßlich zurückgeben (70,32; 23,8; 2,283; 8,27; 4,58). Ganz allgemein 
muß der Gläubige die von ihm eingegangenen Verpflichtungen erfü llen 

(2,177). 
Die Gerechtigkeit fordert auch, daß man den Verwandten ihr Recht gibt, 

ebenso den Armen und den Reisenden (30,38). Man darf also ihre Situa
tion nicht ausnutzen, um sie um ihr Recht zu betrügen. Auch nicht gegen 
sonst friedliche Ungläubige darf man ungerecht handeln (60,8). 

Endlich sol l die Gerechtigkeit wa lten bei jedem Schiedsspruch und 
jedem Richterurteil (4,58), auch wenn es um Verwandte geht (6,152). 

So soll keiner den Leuten entziehen, was ihnen gehört (vgl. 26,183; 
11,85; 7,85). Wer dennoch, Mann oder Frau, einen Diebstahl begeht, wi rd 
hart bestraft: "Und hackt dem Dieb und der Diebin die Hände ab zur Ver
geltung fü r das, was sie erworben haben, dies als abschreckende Strafe 
vonseiten Gottes." (5,38). Wer jedoch umkehrt und sich bessert, w ird ver
schont (5,39). Auf Räuber und Gewalttätige wendet das islamische Straf
recht die Drohung des Korans an: Sie sollen 11getötet oder gekreuzigt wer
den, oder daß ihnen Hände und Füße wechselseitig abgehackt werden, 
oder daß sie aus dem Land verbannt werden" (5,33), es sei denn, sie keh
ren um, bevor man sie gefaßt hat (5,34). 

Nicht nur den Diebstah l und das Unrecht verurteilt der Koran. Er ver
wirft auch die allzu große Liebe zum Reichtum. Der Reichtum ist von Gott 
gegeben worden, um die Menschen auf die Probe zu stellen (18,7), aber 
die Reichen verlassen sich auf ihren Besitz (vgl. 104,3), werden wider
spenstig und weigern sich, an die Gesandten Gottes zu glauben (34,34-3 7). 
So empfiehlt der Koran den Gläubigen, von ihrem Besitz für die Sache 
Gottes zu spenden und den Geiz abzulegen (47,38), denn Gott liebt die 
nicht, 11die geizen und den Leuten befehlen, geizig zu sein" (4,3 7). Aber 
"diejenigen, die vor ihrer eigenen Habsucht bewahrt bleiben, sind die, 
denen es wohl ergeht" (59,9). 

1.8 Pflege der Wahrheit 

Der Koran gebietet den Gläub igen: 11Sprecht zutreffende Worte", dann wird 
Gott ihnen ihre Werke gedeihen lassen und ihnen ihre Schu ld vergeben 
(33, 70 f.). Verboten ist, 11fa lsche Aussage" zu machen (22,30) und falsches 
Zeugnis zu geben (25,72). Auch werden die Gläubigen gewarnt, die ihr Ver
sprechen nicht einhalten und nicht für die Sache Gottes mit dem Propheten 
kämpfen: 110 ihr, die ihr glaubt, warum sagt ihr, was ihr nicht tut? Großen 
Abscheu erregt es bei Gott, daß ihr sagt, was ihr nicht tut" (61,2 f.). Außerdem 
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verurteilt der Koran die Heuchelei (vgl. u. a. 2,264; 4,38; 8,47) und die Unauf
richtigkeit derer, die „es lieben, für das gelobt zu werden, was sie nicht getan 
haben [ ... ] . Bestimmt ist für sie eine schmerzhafte Pein." (3,188). 

Was das Zeugnis anbelangt, so legt der Koran großen Wert darauf, daß 
es der Wahrheit entspricht, damit jedem sein Recht zuteil wird, auch wenn 
das Zeugnis „gegen euch selbst oder gegen die Eltern und die Angehörigen 
sein sollte" (4,135). 

Energisch wendet sich der Koran gegen Mutmaßungen und Verdächti
gungen, denn „manche Mutmaßung ist Sünde" (49, 12). Er gibt den Gläu
bigen folgenden heilsamen Rat: ,,0 ihr, die ihr glaubt, wenn ein Frevler mit 
einer Nachricht zu euch kommt, so stellt es eindeutig fest, damit ihr nicht 
(einigen) Leuten in Unwissenheit etwas antut und dann bereuen müßt, was 
ihr getan habt." (49,6). Auch wenn dieser Rat durch die damaligen Kriegs
umstände bedingt wa r, so hat er dennoch bleibende Bedeutung. 

Endl ich verurteilt der Koran die üble Nachrede (24, 19), es sei denn, man 
verwahrt sich dadurch gegen ein Unrecht (4,148). 

Noch strenger geht er mit den Verleumdern ins Gericht: ,,Und wer eine 
Verfehlung oder eine Sünde erwirbt und sie dann einem Unschuldigen 
vorwirft, der lädt auf sich eine Verleumdung und eine offenkundige Sünde." 
(4,1 12). 

,,Diej enigen, die den unter Schutz gestellten, nichts ahnenden gläubi
gen Frauen Untreue vorwerfen, sind verflucht im Diesseits und Jenseits. " 
(24,23). Im Jenseits erwartet sie eine gewaltige Strafe (24,23), und im Dies
seits soll man sie „mit achtzig Hieben geißeln. Nehmt von ihnen nie mehr 
eine Zeugenaussage an" (24,4). 

2. Gebot Gottes in der Bibel [Gottfried Vanoni] 

Forderungen Gottes an die gläubigen Frauen und Männer durchziehen die 
Bibel wie ein roter Faden. In besonders gedrängter Form jedoch redet die 
,Tara' (der erste Teil der hebräischen Bibel - in der christlichen Tradition: 
,Pentateuch' oder ,Fünf Bücher des Mose') von den Pflichten der Gläubi
gen. Eingebettet in die Erzähltraditionen über die Herkunft der Mensch
heit (Gen 1- 11 ) und Israels (Gen 12 bis Dtn 34) finden sich hauptsächlich 
zwei Sammlungen von Gesetzestexten: (a) die Gesetzgebung am Gottes
berg Sinai (Ex 20 bis Num 36) und (b) die Gesetzgebung am Gottesberg 
Horeb (Dtn 5-30). Beide Blöcke werden durch eine Fassung der ,Zehn 
Worte' (Dekalog) eingeleitet (Ex 20,2-18; Dtn 5,6-22). Der jeweilige Kon-
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text macht klar: Direkt zum Vo lk hat Gott nur den Dekalog gesprochen; 
die übrigen Forderungen Gottes wurden den Israeliten auf deren Bitte hin 
von Mose übermittelt (vgl. Ex 20, 18 f.; Dtn 5,23-27). 

2.0 Das Thema des Dekalogs: Die Bewahrung der Gottesbeziehung 

Der Dekalog muß demnach als biblische Grundforderung an das Volk 
Gottes verstanden werden; die übrigen Gebote sind Konkretisierungen und 
Aktualisierungen des göttl ichen Willens. Als Konkretisierungen und Ak
tualisierungen müssen auch die Worte der Propheten und - für die Chri
stenheit - die Worte Jesu von Nazaret verstanden werden. Wenn Jesus nach 
dem Zeugnis der Evangel ien mit seinen jüdischen Volksgenossen über Gel
tung und Anspruch der göttlichen Gebote diskutiert, erweist er sich als 
,,echter Israelit" (vgl. Joh 1,47). Denn: ,,Da sich die Zeiten mit ihren Be
dingungen ständig wandeln, das in Buchstaben gefaßte Gesetz aber die 
Verhä ltnisse seiner Entstehungszeit w iderspiegelt, war innerhalb des Ju
dentums das Gesetz immer ein Gegenstand ununterbrochener Diskussion 
und Fortentwicklung, die sich bis in die heutige Zeit hinziehen". 1 Dabei 
geht das Judentum vom Glauben aus, daß die göttlichen Forderungen den 
Gläubigen einen gangbaren Weg weisen. Im rabbinischen Judentum wurde 
deshalb der Ausdruck ,Halacha' (= das Gehen, der Weg) zum Synonym 
für ,Gebot Gottes' .2 Daß biblischer Glaube in die Tat umgesetzt werden 
wi ll, ist im Zentrum der Tara bezeugt: ,,Ihr sollt auf meine Satzungen und 
meine Vorschriften achten. Wer sie einhält, wird durch sie leben. Ich bin 
YHWH [der Herr]." (Lev 18,5). 

In diesem Kapitel werden - ausgehend von den Geboten des Dekalogs 
- hauptsächlich Texte der hebrä ischen Bibel (also des christl ichen Alten 
Testaments) behandelt. Dabei w ird von dem auf einer breiten christl ichen 

' J. J. Petuchowski, Art. ,,Gesetz", in: /. J. Petuchowski - C. Thoma, Lexikon der jüdisch
christlichen Begegnung. Hintergründe - Klärungen - Perspektiven (Herder-Taschenbuch; 42 81 
Spektrum), Freiburg u. a. 1994, 127-131, hier: 130. -Zur jüdischen Bibelauslegung in der Zeit 
des zweiten Tempels vgl. auch C. Stemberger, in: Ch. Dohmen - C. Stemberger, Hermeneu
t ik der Jüdischen Bibel und des Alten Testaments (Kohlhammer-StudienbücherTheologie; 1,2), 
Stuttgart u. a. 1996, 24-74. Weitere Literatur zum Thema bei H. Frankemölle, Matthäus. Kom
mentar 1, Düsseldorf 1994, 217.222.225. - Wichtig zur Problematik ,Bleibendes und sich 
Wandelndes im Gotteswillen' schon innerhalb des Alten Testaments ist: N. Lohfink, Kennt das 
Alte Testament einen Unterschied von „Gebot" und „Gesetz"?, in: Jahrbuch für Biblische Theo
logie 4 (1989) 63-89. - Zur Frage einer ,Radikalisierung' des biblischen Gotteswil lens durch 
Jesus vgl. C. Lohfink, Worin besteht die Radikalität der Bergpredigt?, in: ders., Wem gi lt die 
Bergpredigt?. Beiträge zu einer christlichen Ethik, Freiburg u. a. 1988, 65-98. 

' Hier darf an die analoge Verwendung von sir'a / sari'a im Koran erinnert werden. 
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Tradition bas ierenden Grundsatz der 11Einheit der Schrift" ausgegangen. An
zunehmen, daß nur jene alttestamentl ichen Forderungen Gottes im Neuen 
Testament Geltung behalten, die ausdrücklich zitiert werden, wäre ein schl im
mes Mißverständnis. Für das Neue Testament gilt: 

11
Die Gebote-einschl ieß

! ich der des Dekalogs -werden als selbstverständl ich bekannt vorausgesetzt. 
Die Geltung der sittl ichen Gebote für das tägliche Leben wird nirgendwo 
im Neuen Testament bestritten".3 Stel lvertretend für die vielen neutesta
mentlichen Stellen, an denen der Dekalog in bekräftigender Weise zitiert 
wird, sei auf Jesu Gespräch mit dem reichen jungen Mann verwiesen: 

11
Es 

kam ein Mann zu Jesus und fragte: ,Meister, was muß ich Gutes tun, um das 
ewige Leben zu gewinnen?' Er antwortete: , Was fragst du mich nach dem 
Guten? Nur einer ist der Gute. Wenn du aber das Leben erlangen wi ll st, 
halte die Gebote!' Darauf fragte er ihn:, Welche?' Jesus antwortete: ,Du sollst 
nicht töten, du sol lst nicht die Ehe brechen, du so llst nicht stehlen, du sol lst 
nicht falsch aussagen; ehre Vater und Mutter! Und: Du sol Ist deinen Nächsten 
lieben w ie dich selbst! '" (Mt 19, 16-19).4 

Bezeichnend für den bibli schen Glauben ist ferner, daß dem fordernden 
Wort Gottes immer der Zuspruch vorausgeht, was Martin Luther im dialek
tischen Wortpaar 11 Gesetz und Evangelium" zusammenfaßte: 

11
Es ist kein 

Buch in der Bibel , darinnen sie nicht beiderlei sind, Gott hat sie al lewege 
beieinander gesetzt, beide: Gesetz und Zusagung [ ... ],welcherlei Buch dir 
vorkommt, es sei Altes oder Neues Testament, das lies mit solchem Unter
schied, daß du aufmerkst: wo Zusagungen sind, da ist dasselbe Buch ein 
Evangelienbuch, wo Gebote stehen, da ist's ein Gesetzbuch."5 

Auch der Prolog des Dekalogs ist Evangelium: 11 lch bin YHWH [der Herr], 
dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat, aus dem Sklavenhaus." (Ex 20,2; 
Dtn 5,6). Die folgenden Gebote wollen mit Bezug auf den Prolog gelesen 
se in. Das ägyptische "Sklavenhaus" ist Gegenbild zur befreiten Existenz, in 
der die Gläubigen leben. Auf diese Freiheit werden sie angesprochen. Sie 
sollen anerkennen, daß sie die Freiheit Gott verdanken; und sie sollen alles 
tun, um diese Freiheit nicht zu verspielen. Die Gottesbeziehung w ird hier 

' H. Schüngel-Straumann, Der Dekalog - Gottes Gebote? {Stuttgarter Bibelstudien; 67), 
Stuttgart 1973, 11. 

' Eine ähnliche Rezeption des Dekalogs findet sich bei Paulus: Röm 13,9. - Weitere Stel
len {in Klammern jeweils der entsprechende Vers von Ex 20): Lk 23,56 {8); Eph 6,2-3 (12); Mt 
5,2 1 (13); Röm 2,21-22 (14- 15); Mt 5,27-28 (17). 

' Mit adaptierter Rechtschreibung zitiert nach: D. Martin Luthers Werke. Kritische Ge
samtausgabe, Bd. 10, 1. Abteilung. 2. Hälfte, Weimar 1925, 159 (Evangelium am 3. Advent
sonntag. Matth. 11 ,2-1 O). 
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1 nicht als Herrschafts-, sondern als Freiheitsverhältnis gedacht.• Daß der 

~:~alog fast nur in (negativen) Verboten formu liert ("Du sollst nicht [ ... ] "), 
hat mit dieser Bewahrung der Freihei t zu tun. Grenzen werden abgesteckt, 
die nicht überschritten werden dürfen, wi ll man die von Gott g_eschen~~e 
Freiheit ni cht verwirken. Einzig das Sabbat- und das El terngebot sind pos1t1v 
formuliert (,,Du so llst [ ... ]"). Aber auch diese Gebote deuten den W ill en 
Gottes lediglich an. Fül lungen finden sich in den nachfolgenden Gesetzes
sammlungen, in der Verkündigung der Propheten und in der Forderung nach 
YHWH-Furcht' in den weisheitl ichen Traditionen der Bibel, vor allem im 

dritten Teil der hebräischen Bibel (,Schriften': Psalmen, ljob, Kohelet, Sirach, 
etc.).7 Hier wie dort dreht sich alles um den Grundsatz: Die Gottesbeziehung 
wirkt sich im Zusammenleben der Menschen aus. Beispiel aus den Propheten: 
,,Es gibt keine Treue und keine Liebe und keine Gotteserkenntnis im Lan~. 
Nein, Fluch und Betrug, Mord, Diebstahl und Ehebruch machen sich breit, 
Bluttat reiht sich an Bluttat." (Hos 4, 1 f.). Beispiel aus den Schriften : "Seht, 
die Furcht vor Adonay [dem Herrn], das ist Weisheit, das Meiden des Bösen 

ist Einsicht." (l job 28,28). 
Diesen Konkretisierungen des biblischen Gotteswillens sei nun im Ver

gleich mit dem Koran nachgegangen. 

2 .1 Beziehungen zu Gott 

Das erste Gebot des Dekalogs betont die Ausschließlichkeit des bibli schen 
Gottes: ,,Du sollst neben mir keine anderen Götter haben. Du sollst d ir 
kein Gottesbild machen und keine Darstellung von irgend etwas am Him
mel droben, auf der Erde unten oder im Wasser unter der Erde. Du sol lst 
dich nicht vor anderen Göttern niederwerfen und dich nicht verpfl ichten, 
ihnen zu dienen. Denn ich, YHWH [der Herr], dein Gott, bin ein eifer
süchtiger Gott [ ... )." (Ex 20,3-5; Dtn 5,7-9). Jede andere Gottesbeziehung 
wäre Verwerfung des befreienden Gottes. Geschichtlich hat sich das Gebot 
so ausgewirkt, daß Israel überall dort, wo es neuartige, aber echte Gottes-

6 Vgl. zum ganzen Abschnitt F. Crüsemann, Bewahrung der Freiheit. Das Thema des De
kalogs in sozialgeschichtlicher Perspektive (Kaiser-Traktate; 78), Münch~n 1983 . Zum Deka
log vgl. auch H. Schüngel-Straumann (a. a. 0. [Anm. 3]); W H. Schmidt - H. De/kurt - A. 
Graupner, Die Zehn Gebote im Rahmen alttestamentlicher Ethik (Erträge der Forschung; 281 ), 
Darmstadt 1993. 

' Vgl. dazu G. Vanoni, Volkssprichwort und YHWH-Ethos. Beobachtungen zu Spr 15, 16, 
in: Biblische Notizen 35 (1986) 73-108; ders., ,,Was verursacht Reichtum?" und weitere Fra
gen zu Spr 15, 16 - mit Hilfe der BHt-Software zu beantworten versucht, in: Biblische Notizen 
85 (1996) 70- 88. 
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erfahrungen machte, sie als Erfahrung des einen Gottes deuten mußte. Sein 
Ausschließlichkeitsanspruch (b iblisch: seine „Eifersucht") führte so zur 
positiven Auseinandersetzung mit anderen Religionen. Nicht alles Außer
Israelitische mußte Israel abstoßen. In dieser Auseinandersetzung fand auch 
das Hauptgebot immer neue Ausformungen. 

Im Anschluß an den Dekalog wird die Gottesbeziehung zunächst in 
einem positiven Hauptgebot umschrieben: 11Höre, Israel! YHWH [der Herr], 
unser Gott, YHWH ist einzig. Darum sollst du YHWH, deinen Gott, lie
ben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzem Vermögen." 
(Dtn 6,4 f.). Für die Zeit im Kulturland bekommt das Hauptgebot neue Ak
zente: ,,Wenn YHWH, dein Gott, dich in ein prächtiges Land führt [ ... ); 
wenn du dort ißt und satt wirst und YHWH, deinen Gott, für das präch
tige Land, das er dir gegeben hat, preist, dann nimm dich in acht und ver
giß YHWH, deinen Gott, nicht, mißachte nicht seine Gebote, Rechtsvor
schriften und Gesetze, auf die ich dich heute verpflichte. Und wenn du 
gegessen hast und satt geworden bist und prächtige Häuser gebaut hast 
und sie bewohnst [ ... ], dann nimm dich in acht, daß dein Herz nicht 
hochmütig wird[ ... ]" (Dtn 8,7.10- 12.14). 

In diesen Formulierungen des Hauptgebotes klingt vieles an, was auch 
im Koran zur Gottesbeziehung gehört: Dienst, Gebet, Dankbarkeit... Für 
die vielfältigen Formen des Betens bietet die Bibel reiches Material, beson
ders in den Psalmen. Der Glaube im Sinne des Gottvertrauens w ird vor allem 
in der Weisheits! iteratur zur Sprache gebracht: ,,Mit ganzem Herzen vertrau 
auf YHWH [den Herrn], bau nicht auf eigene Klugheit; such ihn zu erken
nen auf all deinen Wegen, dann ebnet er selbst deine Pfade. Halte dich nicht 
selbst für weise, fürchte YHWH, und fliehe das Böse!" (Spr 3,5-7). 

Das dritte Gebot des Dekalogs ist das ausführ! ichste: ,,Gedenke des Sab
bats: Halte ihn heilig! Sechs Tage darfst du schaffen und jede Arbeit tun. 
Der siebte Tag ist ein Ruhetag, YHWH [dem Herrn], deinem Gott, geweiht. 
An ihm darfst du keine Arbeit tun[ ... ] ." (Ex 20,8-11; vgl. Dtn 5,12-15). 
Die verbale Wurzel von ,Sabbat' bedeutet: ,aufhören'. Die ursprüngliche 
Begründung für den Ruhetag ist eine theologische. Das zeigen alte Zu
satzbestimmungen:,,[ ... ] selbst zur Zeit des Pflügens und des Erntens sollst 
du ruhen" (Ex 34,21 ). Die Gläubigen dokumentieren also durch wöchent
lichen Arbeits- und Erwerbsverz icht, daß sie an einen Gott glauben, der 
für sie sorgt: 11Aller Augen warten auf dich, und du gibst ihnen Speise zur 
rechten Zeit." (Ps 145, 15; vgl. Mt 6,26). Spätere Begründungen setzen so
ziale Akzente: ,,Dein Sklave und deine Sklavin so llen sich ausruhen wie 
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du." (Dtn 5, 14). Einmal wöchentlich darf das ganze Haus die durch die 
Herausführung aus Ägypten geschenkte Freiheit praktizieren. 

2 .2 Respekt vor dem Namen Gottes 

Das zweite Gebot des Dekalogs schützt den Namen Gottes vor Mißbrauch: 
Du sollst den Namen YHWHs [des Herrn], deines Gottes, nicht mißbrau

~hen" (Ex 20,7; Dtn 5, 11 ). Wörtlich heißt es: ,,Du sollst den Namen YHWHs 
[ ... ) nicht zu Nichtigem erheben/ auf die Zunge nehmen." Die allgemeine 
Formulierung w ill alle denkbaren Versuche ausschließen, Gottes Namen 
zu mißbrauchen: Schwur, Zauberei, Fluch, Gotteslästerung, falsche Pro
phetie, fa lsche Gelübde. In den weisheitlichen Traditionen zeigt sich eine 
zunehmende Skepsis gegenüber dem Schwören: ,,Gewöhn deinen Mund 
nicht ans Schwören, den Namen des Heiligen zu nennen, gewöhn dir nicht 
an! Wie ein Sklave, der dauernd straffällig wird, von Striemen nie frei bleibt, 
so bleibt von Sünde nicht rein, wer immerfort schwört und Gottes Namen 
ausspricht. " (Si r 23, 9 f.). Jesus fordert: 11Schwört überhaupt nicht" (Mt 5,34). 
Analoges gilt für die Gelübde (vgl. Koh 5,3). 

2.3 Beziehungen zu den Menschen 

Im Zentrum der Tara werden die Beziehungen zu den Menschen in das 
Hauptgebot gefaßt: ,,Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich 
bin YHWH [der Herr]." (Lev 19, 18). M it dem 11 Nächsten" ist zunächst wört
li ch der 11 Nachbar" gemeint. Das Gebot schränkt die Liebe jedoch nicht 
auf die nächste Umgebung ein; es will lediglich verhindern, daß der zweite 
Schritt vor dem ersten getan w ird und daß man in eine ,Fernsten liebe' flüch
tet. Das Gebot der Nächstenl iebe ist eingerahmt durch Forderungen gegen
über Armen und Fremden: 11 ln deinem Weinberg sollst du keine Nachlese 
halten und die abgefal lenen Beeren nicht einsammeln. Du sollst sie dem 
Armen und dem Fremden überlassen [ ... ]. Der Fremde, der sich bei euch 
aufhält, so ll euch wie ein Einheimischer gelten, und du sollst ihn lieben 
w ie dich selbst; denn ihr seid selbst Fremde in Ägypten gewesen. Ich bin 
YHWH [der Herr], euer Gott." (Lev 19, 10.34). Wie konkrete Züge d ie 
Nächstenliebe annimmt, zeigen weitere Bestimmungen: ,,Du sollst deinen 
Nächsten nicht ausbeuten und ihn nicht um das Seine bringen. Der Lohn 
des Tagelöhners soll nicht über Nacht bis zum Morgen bei dir b leiben. Du 
sol lst einen Tauben nicht verfluchen und einem Blinden kein Hindernis in 
den Weg stellen[ ... ). Ihr sollt in der Rechtsprechung kein Unrecht tun . Du 
sollst weder für einen Geringen noch für einen Großen Partei nehmen; 
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gerecht sollst du deinen Stammesgenossen richten. Du sollst deinen Stam
mesgenossen nicht verleumden und dich nicht hinstellen und das Leben 
deines Nächsten fordern [ ... ] . Du sollst in deinem Herzen keinen Haß gegen 
deinen Bruder tragen. Weise deinen Stammesgenossen zurecht, so w irst du 
seinetwegen keine Schuld auf dich laden. An den Kindern deines Vol kes 
sollst du dich nicht rächen und ihnen nichts nachtragen." (Lev 19, 13-18). 
Gerade die letzte Bestimmung zeigt, daß zur Nächstenliebe auch die Ver
söhn lichkeit unter den Menschen gehört. Das erste Buch der Bibel enthält 
mehrere Erzählungen, in denen Streit geschlichtet w ird und bietet somit 
bewährte M odelle für Konfliktbewältigung, besonders die Jakob-Esau 
Erzählung (Gen 27-33) und die Josefs-Geschichte (Gen 37-45).8 

Auch die Feindesliebe w ird nicht erst im Neuen Testament (Mt 5,44; Lk 
6,35) thematisiert: ,,Wenn du dem verirrten Rind oder dem Esel deines 
Feindes begegnest, sollst du ihm das Tier zurückbringen. Wenn du siehst, 
w ie der Esel deines Gegners unter der Last zusammenbricht, dann laß ihn 
nicht im Sti ch, sondern leiste ihm Hilfe! " (Ex 23,4 f. ). Oder: ,,Hat dein Feind 
H unger, gib ihm zu essen, hat er Durst, gib ihm zu trinken; so sammelst 
du die glühenden Kohlen von seinem Haupt, und YHWH [der Herr] wird 
es dir vergelten. " (Spr 25,21 f.). 

2 .4 Beziehungen zu den Eltern 

Das vierte Gebot des Dekalogs regelt die Weitergabe der von Gott ge
schenkten Freiheit am (damals) schwächsten Glied der Generati onen kette: 
,,Ehre deinen Vater und deine Mutter, damit du lange lebst in dem Land, 
das YHWH [der Herr], dein Gott, dir gibt. " (Ex 20, 12; vgl. Dtn 5, 16). Im 
Umgang mit den alten, schwachen und nicht mehr arbeitsfähigen Eltern 
muß sich die Freiheit bewähren. Das eigene Leben auf der „ AckJrerde" 
wird vom Verhalten zwischen Eltern und (erwachsenen) Kindern abhän
gig gemacht. Das Verb ,ehren ' hat auch materielle Konnotationen (analog 
zum deutschen ,Honorar' !). Zum respektvollen Umgang mit den Eltern hat 
eine angemessene Versorgung und am Ende eine würdige Beerdigung zu 
kommen. 

' Vgl. daz_u A. Schenker,_Versöhnung und Sühne. Wegegewaltfreier Konflikt lösung im A lten 
Testament. Mit em em Ausblick auf das Neue Testament (Biblische Beiträge; 15), Fri bourg 1981. 
- Zum Thema Frieden vgl. C. Vanoni, Die Wurzeln des Friedens in Bibel und christlicher Über
lieferung, in: A. Bsteh (Hrsg.), Friede für d ie M enschheit. Grundlagen, Probleme und Zu
kunftsperspektiven aus islamischer und christlicher Sicht (Beiträge zur Religionstheologie; 8), 
Mödling 1994, 105-130. 
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Während der Dekalog erwachsene Kinder anspricht und schon deswe

gen den Gehorsam gegenüber den Eltern nicht thematisiert, sind in anderen 
biblischen Traditionen durchaus Menschen im Ki ndesalter angesprochen: 

Höre mein Sohn, auf die Mahnung des Vaters, und die Lehre (Tora!) deiner 
" 1 Mutter verwirf nicht!" (Spr 1,8). Nirgends jedoch w ird kritikloser Gehorsam 
gefordert: ,,Was w ir hörten und erfuhren, was uns die Väter erzählten, das 
wollen w ir unseren Ki ndern nicht verbergen", damit sie „nicht werden w ie 
ihre Väter, jenes Geschlecht voll Trotz und Empörung" (Ps 78,3-4.8). 

2.5 Respekt des Lebens 

Ähnlich w ie der Koran im Ansch luß an d ie Kain-Abel-Erzählung den wun
derbaren Grundsatz vom Respekt des Lebens formuliert (Sure 5,32), so ge
langt das spät-alttestamentl iche Buch der Weisheit bei der Kommentierung 
der ersten bib lischen Kapitel (darunter auch die Kain-Abel-Erzählung) zum 
Grundsatz: ,,Gott hat den Tod nicht gemacht und hat keine Freude am Unter
gang der Lebenden." (Weish 1, 13). Es geht nicht um eine Todlosigkeit der 
Geschöpfe; gemeint ist offenkund ig „der durch Gewaltanwendung erlit
tene, zu frühe Tod" 9

• In den ersten Kapiteln der Bibel kommt das gewalt
same Töten auch sonst zur Sprache. Die menschliche Gewalttätigkeit ist 
Ursache für die große Flut: ,,Gott sprach zu Noach: Ich sehe, das Ende aller 
Wesen aus Fleisch ist da; denn durch sie ist d ie Erde voller Gewalttat. " (Gen 
6, 13) . Am Ende der großen Flut w ird der biblische Offenbarungsgrundsatz, 
daß der Gotteswille erst am Gottesberg erlassen wird, zum einzigen Mal 
durchbrochen; Gott kündigt die strenge Ahndung des Blutvergießens an: 
„Wenn aber euer Blut vergossen wi rd, fordere ich Rechenschaft, und zwar 
für das Blut eines jeden von euch ." (Gen 9,5). 

Das fünfte Gebot des Dekalogs verbietet ungesetzliches, w ill kürliches 
Töten: ,,Du sollst nicht morden." (Ex 20, 13; Dtn 5, 17). Das hebräische Verb 
für ,morden' w ird auch im Zusammenhang mit dem Justizmord an Nabot 
verwendet (1 Kön 21, 19). Besonders hohe Werte schützt das Alte Testa
ment durch die Androhung der Todesstrafe. In welchem Umfang sie in bib-
1 ischer Zeit exekuti ert w urde, ist schwerfestzustellen. Fälle von Lynchjustiz 
(1 Kön 12, 18) beweisen nichts. W ie der Koran ermöglicht auch die Bibe l 
den Verzicht auf die Todesstrafe: ,,Will man ihm aber eine Sühne auferlegen, 
soll er als Lösegeld für sein Leben so viel geben, wie man von ihm fordert." 

' H. Engel, Das Buch der Weisheit (Neuer Stuttgarter Kommentar: Altes Testament; 16), 
Stuttgart 1998, 58. 
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(Ex 21,30). Das hier angewendete Prinzip der Freiwilligkeit sollte nicht un
terschätzt werden. Denn welche der betroffenen Parteien sollte an einer 
gütlichen Beilegung der Streitsache kein Interesse gehabt haben? Die Voll
streckung der Todesstrafe würde Feindschaft zwischen Nachbarn begründen 
oder vertiefen. Dadurch, daß beide Seiten sich zum Nachgeben bewegen 
lassen, kann stabiler Friede entstehen. 

2.6 Sexualität und Familie 

Beim sechsten und neunten Gebot des Dekalogs steht weniger die Sexuali
tät im Vordergrund als vielmehr die Familie: ,,Du sollst nicht die Ehe brechen 
[ ... ]du sollst nicht nach der Frau deines Nächsten verlangen" (Dtn 5, 18.21; 
vgl. Ex 20, 14). Das sechste Gebot schützt grundsätzlich die Ehe (Ehebruch 
ist Rechtsbruch). Das neunte Gebot meint nicht reine Gedankensünden 
sondern das An-sich-Bringen fremder Frauen unter Ausnutzung des Recht~ 
(etwa in Kriegszeiten). Das hohe Gut der Ehe wird durch die Androhung der 
Todesstrafe gesichert (vgl. Dtn 22,22). Im gleichen Kontext ist der Frau Schutz 
vor Verleumdung und Vergewaltigung zugesprochen. 

Genau wie der Koran bejaht die Bibel ohne Vorbehalt die menschliche 
Liebe und Sexualität. Am schönsten kommt die Hochschätzung der geschlecht
lichen Liebe im Hohelied Salomos zum Ausdruck. Von der Freude an der Se
xualität ist aber auch innerhalb der Gesetzeskorpora-zum Teil an unvermute
ter Stelle - die Rede: ,,Wenn ein Mann neuvermählt ist, muß er nicht mit dem 
Heer ausrücken [. .. ] Ein Jahr lang darf er frei von Verpflichtungen zu Hause 
bleiben und die Frau, die er geheiratet hat, erfreuen" (Dtn 24,5). 

Homosexuelle Praktiken und (nur kultische?) Prostitution lehnt die Bibel 
a~ (Dt~ 2~,5; 23, 18). Hauptgrund für die Ablehnung dürfte die Verbindung 
mit he1dn1schem Verhalten sein. So ist bei den Propheten Prostitution Bild 
des Götzendienstes (vgl. Hos 1,2). 

2.7 Gerechtigkeit und Eigentum 

Das siebte und zehnte Gebot des Dekalogs schützen das Eigentum: ,,Du 
sollst ~icht s~ehlen, [ ... ] du sollst nicht das Haus deines Nächsten begeh
ren, nicht sein Feld, seinen Sklaven oder seine Sklavin, sein Rind oder sei
nen Esel, nichts, was deinem Nächsten gehört." (Dtn 5, 19.21; vg l. Ex 20, 15. 
1 7). Beim zehnten Gebot geht es wieder nicht nur um Gedankensünden 
sondern um Machenschaften, mit denen man unter Ausnützung des Recht~ 
an den Besitz des Nächsten kommt. Das siebte Gebot verbietet jede Art 
von Diebstahl, auch den Menschenraub. 
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Gerade auch diese Gebote sind vom Prolog des Dekalogs her zu lesen. 

Die Bibel sieht einen engen Zusammenhang von Freiheit und Besitz. U n
ablässige Vermehrung des Besitzes kann die Freiheit des Nächsten ge
fährden. Je mehr im Gottesvolk gegen das Prinzip der Gleichheit verstoßen 
wird, je weiter Armut und Rei chtum auseinanderklaffen, desto mehr Me
chanismen zur Wiederherstellung des Gleichgewichts baut die Tora ein.10 

In der frühen Gesetzgebung ist von Armen selten die Rede: ,,leihst du 
einem aus meinem Volk, einem Armen, der neben dir wohnt, Geld, dann 
sollst du dich gegen ihn nicht wie ein Wucherer benehmen." (Ex 22,24). 

" 
Sechs Jahre kannst du in deinem Land säen und die Ernte einbringen; im 

siebten sollst du es brach liegen lassen und nicht bestellen. Die Armen in 
deinem Volk sollen davon essen [ ... ] ." (Ex 23, 10 f.). 

Das Deuteronomium w idmet ältere Institut ionen zugunsten der Armen 
um: Der „Zehnte", ursprünglich eine Abgabe für den Lebensunterhalt der 
Priesterschaft (vgl. Dtn 14,27), wird nun zur Abgabe für alle Unterbemit
telten: ,,In jedem dritten Jahr sollst du den ganzen Zehnten deiner Jahres
ernte in deinen Stadtbereichen abliefern und einlagern, und die Lev iten, 
die ja nicht wie du Landanteil und Erbbesitz haben, die Fremden, die Wai
sen und die W itwen, die in deinen Stadtbereichen wohnen, können kom
men, essen und satt werden, damitYHWH [der Herr], dein Gott, dich stets 
segnet bei der Arbeit, die deine Hände tun." (Dtn 14,28 f.). Das alte Brach
jahr (vgl. Ex 23, 10 f.) wird nun zum Schuldenerlaß: ,,Jeder Gläubiger soll 
den Teil seines Vermögens, den er einem andern unter Personalhaftung als 
Darlehen gegeben hat, brach liegen lassen. Er soll gegen den andern, fa lls 
dieser sein Bruder ist, nicht mit Zwang vorgehen; denn er hat die Brache 
fürYHWH [den Herrn] verkündet. " (Dtn 15,2; ähnlich Lev 25, 10-15). Das 
Thema findet sich auch im Neuen Testament: Es muß auffa llen, daß bei 
Lukas das Gebot der Feindesliebe ganz auf die Thematik von leihen und 
Schulderlaß zugespitzt wird (Lk 6,34-38). Über allem steht der Grundsatz, 
den Gott formuliert: ,, [ ... ] denn das Land gehört mir, und ihr seid nur Fremde 

und Halbbürger bei mir." (Lev 25,23) . 
Die Forderung nach sozialer Gerechtigkeit durchzieht die Bibel wie ein 

roter Faden. Dabei wird Gerechtigkeit ni cht im Sinn von ,Jedem das Seine' 
und schon gar nicht im Sinn von ,Jedem das Gleiche' verstanden. Ge
recht igkeit meint gemeinschaftsgemäßes Handeln auf allen Ebenen. Das 
beginnt bei den richtigen Maßen und Gewichten: ,,Rechte Waage und 

10 Vgl. den Überblick bei G. Vanoni, Verschuldung und Schuldenerlaß. D ie biblische Tra
dition und d ie christliche Praxis, in: Ordensnachrichten 34 (1995) Heft 5, 17-32. 
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Waagschalen sind Sache YHWHs [des Herrn], sein Werk sind alle Ge
wichtssteine im Beutel." (Spr 16, 11 ). Und es geht bis zur gerechten Be
handlung der Fremden: "Einen Fremden sollst du nicht ausnützen oder 
ausbeuten, denn ihr selbst seid in Ägypten Fremde gewesen." (Ex 22,20). 
"Du sollst den Lohn eines Notleidenden und Armen unter deinen Brüdern 
oder unter den Fremden, die in deinem Land innerhalb deiner Stadtbe
reiche wohnen, nicht zurückha lten. " (Dtn 24, 14). '' 

2.8 Pflege der Wahrheit 

Di: Bibel '.ordert vom Gläubigen Wahrhaftigkeit in jeder Beziehung. So 
zeichnet ein Psalm das Gegenbild eines wahrhaftigen Menschen: 

11
Was 

rü~mst du dich deiner Bosheit, du Mann der Gewalt, was prahlst du all
zeit vor dem Frommen? Du Ränkeschmied, du planst Verderben; deine 
Zunge gleicht einem scharfen Messer. Du liebst das Böse mehr als das 
Gute und Lüge mehr als wahrhaftige Rede." (Ps 52,3-5). Das achte Gebot 
des Dekalogs wehrt die Verfäl schung des Rechts vor Gericht ab: 

11
Du so ll st 

nicht falsch gegen deinen Nächsten aussagen. " (Ex 20, 15; vgl. Dtn 5,20). 
Im alten Israel ist der Zeuge zugleich Ankläger. Diese Doppelrolle macht 
das Gerichtswesen für Mißbrauch anfällig. Im Fall von Todesstrafe werden 
deshalb zwei Zeugen gefordert (vgl. Dtn 1 7,6) . Dies zeigt, daß man die 
Gefahr kannte. Zahlreiche Prophetenworte lassen erkennen, w ie durch 
Bestechung und Meineid Fami lien zu Fall gebracht wurden (vgl. Jes 5,23). 
Im Dekalog wird verboten, durch Rechtsmanipulation den Nächsten um 
die Grundlage seiner Freiheit zu bringen. 

Am ~chten Gebot zeigt sich besonders deutlich, daß die Forderungen 
Gottes 1m Dekalog formal nicht (gesetztes) Recht sind, sondern das Ethos 
der von Gott befreiten Frauen und Männer formulieren. 12 Ethos steht über 
dem Recht. Ethos steht unter dem Vorzeichen: 

11
So etwas tut man in Israel 

nicht." (2 Sam 13, 12) . Das Ethos des Dekalogs schließt al le Lücken, die 
eine minimalistische Auslegung zu lassen würde. Jesus trifft exakt den Sinn 
~es altt~stamentlichen Ethos: "Wenn eure Gerechtigkeit nicht weit größer 
1st als die der Schriftgelehrten und der Pharisäer, werdet ihr nicht in das 
Himmelreich kommen." (Mt 5,20) . 

" Vgl. C. Vanoni, ,,Justice and Peace Embrace" (Ps 85:11 ). Stimuli towards an SVD Focus 
Taken from the Old Testament, in: Verbum SVD 39 (1998) 145- 159, ferner die in Anm. 6 ge
nannte Literatur. 

. ". Zur Differenzierung vgl. W Richter, Recht und Ethos. Versuch einer Ortung des weis
he1tl1chen Mahnspruchs (Studien zum Alten und Neuen Testament; 15), München 1966. 
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Die alttestamentli chen Gesetzessammlungen sind durchsetzt von solch 

hohem Ethos. Die folgende Gebotsreihe bewahrt uralte Tradition: ,,ver
breite nicht leeres Gerücht! Du darfst deine Hand nicht dem Frevler reichen, 
daß du Zeuge zu Gewalttat würdest! Sch ließe dich nicht einer Mehrheit 
an zum Bösen und sage in einem Rechtsstreit nicht aus, nach der Mehrheit 
zu neigen, das Recht zu beugen! Auch den Geringen bevorzuge nicht in 
seinem Rechtsstreit! [ ... ) 13 Beuge das Recht deines Armen nicht in seinem 
Rechtsstreit! Und Bestechung nimm nicht an; denn die Bestechung macht 
Sehende blind und verdreht die Sache der Gerechten. Von betrügerischer 
Sache ha lte dich fern! Und einen Schuldlosen und Gerechten darfst du 
nicht umbringen (helfen)! Denn: Ich spreche nicht gerecht einen Frevler." 
(Ex 23, 1-7). Die Grundsätze dieses Ethos sind: Gleichheit, Gegenseitigkeit 
und Großzügigkeit. So lches Ethos bedarf keiner Durchsetzung durch legi
timierte Macht, die institutionalisierte Ungleichheit schaffen würde. Das 
,Ich' Gottes im letzten Satz genügt. YHWH, der Gott Israels, ist die Alter
native zur Macht: 11 lch spreche nicht gerecht einen Frevler.111

• 

Zu den Eigenschaften dieses Gottes gehört seine Verläßlichkeit, Treue; 
er ist 

11
reich an Liebe und Treue" (Ex 34,6). Vom gleichen Wortstamm wer

den auch die Ausdrücke für ,Wahrheit' gebildet. So ist Wahrheit im bibli
schen Sinn umfassender als das Gegenteil von ,Lüge'. 

3. Suche nach einem Brückenschlag 
[Adel Theodor Khoury - Gottfried Vanoni) 

Die phänomenologischen Durchgänge durch göttliche Forderungen in 
Koran und Bibel wo llten die Beantwortung der Frage nach gemeinsamen 
Grundlagen vorbereiten. Vielleicht sind dabei auch Differenzen deutl ich 
geworden - und wenn es nur Differenzen in den Auslegungsmethoden 
sind. Das Gespräch über mögliche gemeinsame Grundlagen soll hier nicht 
vorweggenommen werden . Hier soll lediglich ein Brückensch lag versucht 
werden über die Frage, die Frauen und Männer bewegt, wenn sie nach 
ihrem Glauben leben wollen: 11Was ist der Wille Gottes? Was muß ich 
tun?" Uns w il l scheinen, daß d ie drei abrahamitischen Religionen in ihrer 
Antwort in eine gemeinsame Richtung gehen. 

" Die Verse 4 f. sind oben in Abschnitt 2.3 zitiert. 
" Vgl. dazu ausführlicher C. Vanoni, ,,Du bist doch unser Vater" Ues 63, 16). Zur Gottes

vorstellung des Ersten Testaments (Stuttgarter Bibelstudien; 159), Stuttgart 1995, 63-65. 
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3.1 Die vielen Gebote und der eine Wille Gottes 

Die jüdische Tradition bewegt schon früh die Frage: Was ist das Wichtig
ste in den 613 göttl ichen Geboten, die man in der hebräischen Bibel fin
det? Die kürzeste Antwort hat wohl der Apostel Paulus in einer Neufor
mulierung gefunden: ,,Wer den andern l iebt, hat das Gesetz erfüllt." (Röm 
13,8). Der Babylonische Talmud 15 sucht die Antwort in der hebräischen 
Bibel und findet über eine allmähliche Reduktion (besser: Konzentration) 
zu einem einzigen Satz, nämlich entweder: 11Sucht mich, dann werdet ihr 
leben." (Am 5,4), oder:,,[ ... ) der Gerechte aber bleibt wegen seiner Treue 
am Leben." (Hab 2,4). Eine Zwischenstufe auf diesem Weg der Reduktion 
sind die drei Forderungen beim Propheten M icha: ,,Es ist dir gesagt wor
den, Mensch, was gut ist und wasYHWH [der Herr] von dir erwartet: Nichts 
anderes als dies: (1) Recht tun, (2) Güte und Treue lieben, (3) in Ehrfurcht 
den Weg gehen mit deinem Gott." (Mich 6,8). Auf die elf Gebote bei David 
wird zurückzukommen sein. 

Die Evangelien spiegeln die innerjüdische Diskussion zur ZeitJesu. Jesus 
kann sich mit seinen Zeitgenossen auf das doppelte Liebesgebot einigen: 
„Da stand ein Gesetzeslehrer auf, und um Jesus auf die Probe zu stellen 
fragte er ihn: ,Meister, was muß ich tun, um das ewige Leben zu gewin~ 
nen?' Jesus sagte zu ihm: ,Was steht in derTora? Was liest du dort?' Er ant
wortete:, Du sol lst den Herrn, deinen Gott, 1 ieben mit ganzem Herzen und 
ganzer Seele, mit all deiner Kraft und all deinen Gedanken, und: Deinen 
Nächsten sollst du lieben wie dich selbst.' Jesus sagte zu ihm: ,Du hast 
richtig geantwortet. Handle danach, und du wirst leben."' (Lk 10,25-28: 
vgl. Mt 22,34-40; Mk 12,28-34). 

An anderen Stellen hebt Jesus auf einen einzigen Satz aus der hebräischen 
Bibel ab: ,,Ihr [ ... ] laßt das Wichtigste in der Tora außer acht: Gerechtigkeit, 
Barmherzigkeit und Treue." (Mt 23,23). Und der einzige alttestamentliche 
Satz, den Jesus innerhalb eines Evangeliums gleich zweimal zitiert, heißt: 
„ Barmherzigkeit will ich, nicht Opfer." (Mt 9, 13; 12,7). Dahinter steht das 
Gotteswort beim Propheten Hosea: ,,Liebe will ich, nicht Schlachtopfer, 
Gotteserkenntnis statt Brandopfer. " (Hos 6,6). In diesen Traditionen erhält die 
sogenannte zweite Dekalogtafel das Übergewicht: die zwischenmenschlichen 
Beziehungen sind wichtiger als die Gottesbeziehung. 

" Im Traktat Makkot, Fo!. 23b-24a. Übersetzung bei L. Coldschmidt, Der Babylonische 
Talmud. Neunter Band, Berlin 1934, 233-235. leichter zugänglich im Taschenbuch: Der Ba
by_l_onische Talmud. Ausgewählt, übersetzt und erklärt von R. Mayer(Goldmann Religion; 7902), 
Munchen ' 1963, 258-262. 
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3.2 Der Vorrang der Barmherzigkeit 

In die gleiche Richtung zielt die Rede des Weltenrichters im Gleichnis Je~u: 
Kommt her[ ... ], nehmt das Reich in Besitz [ ... ]. Denn ich war hungrig, 

~nd ihr habt mir zu essen gegeben; ich war durstig, und ihr habt mir zu 
trinken gegeben; ich war fremd und obdachlos, und ihr habt mich aufgenom
men; ich war nackt, und ihr habt mir Kleidung gegeben; ich war krank, und 
ihr habt mich besucht; ich war im Gefängnis, und ihr seid zu mir gekommen." 
Auf die Frage der Gerechten, wann sie denn entsprechend gehandelt hätten, 
wird der König antworten: ,,Was ihr für einen meiner geringsten Brüder 
getan habt, das habt ih r mir getan." Und den Verworfenen wird er an.tworten: 
Was ihr für einen dieser Geringsten nicht getan habt, das habt 1hr auch 

::r,ir nicht getan." (Mt 25,34-36.40.45). Der springende Punkt des Gleich
nisses sollte nicht übersehen werden: Die, die gerecht gehandelt haben, 
wissen gar nicht, wem sie das getan haben. In der christlichen Tradition 
wurden die vom Weltenrichter genannten sechs Werke in Anlehnung an 
das Buch Tobit16 durch das Begraben von Toten auf „die sieben leibl ichen 
Werke der Barmherzigkeit" ausgeweitet. 17 

In die gleiche Richtung zielt der Psalm Davids, der im Babylonischen 
Talmud bei der Suche nach einer Konzentration des göttl ichen Wi llens zu
erst genannt w ird - mit elf Forderungen: ,,YHWH [Herr], wer darf Gast sein 
in deinem Zelt, wer darf wei len auf deinem heiligen Berg? (1) Der tadellos 
[in ,Ganzheit') einhergeht und (2) Gerechtigkeit wirkt; (3) der von Herzen 
die Wahrheit sagt und (4) mit seiner Zunge nicht verleumdet; (5) der sei
nem Nächsten nichts Böses antut und (6) seinen Nachbarn nicht schmäht; 
(7) der den Verworfenen verachtet, doch (8) alle, die YHWH [den Herrn) 
fürchten, in Ehren hält; (9) wer sich selbst zum Schaden schwört und sein 
Versprechen trotzdem nicht ändert; (10) der sein Geld nicht auf Wucher 
ausleiht und (11 ) nicht zum Nachtei I des Schuldlosen Bestechung annimmt. 
Wer das tut, wankt ewig nicht." (Ps 15, 1-5). Wer in den Tempel Einlaß be
gehrt, wi rd also nur nach den Geboten der zweiten Tafel gefragt, nicht nach 

denen der ersten Tafel. 
Es sei sch ließlich noch auf ein Gotteswort verwiesen, das in der sozial 

und wirtschaftli ch schwierigen Zeit nach dem babylonischen Exil ergangen 
ist: ,, Ist das ein Fasten, wie ich es liebe, ein Tag, an dem man sich der Buße 

" Tob 1, 16- 17. Ähnliche Reihen von Werken der Nächstenliebe finden sich auch in den 
Verteidigungsreden ljobs: 29, 12-17; 31, 16-20. 31-32. . . 

" Vgl. R. Völkl, Art. ,,Werke der Barmherzigkeit", in: Lexikon für Theologie und Kirche ', 
Bd. 1 O, Freiburg 1965, Sp. 1052- 1054. 
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unterzieht: wenn man den Kopf hängen läßt, so wie eine Binse sich neigt, 
wenn man sich mit Sack und Asche bedeckt? Nennst du das ein Fasten 
und einen Tag, der YHWH [dem Herrn] gefällt? Nein, das ist ein Fasten, 
wie ich es liebe: die Fesseln des Unrechts zu lösen, die Stricke des Jochs 
zu entfernen, die Versklavten freizu lassen, jedes Joch zu zerbrechen, an 
die Hungrigen dein Brot auszuteilen, die obdach losen Armen ins Haus 
aufzunehmen, wenn du einen Nackten siehst, ihn zu bekleiden und dich 
deinen Verwandten nicht zu entziehen." Ues 58,5-7).'6 

3.3 Gemeinsamkeit in den Werken der Barmherzigkeit 

In die gleiche Richtung scheinen uns auch Texte aus der Tradition des Is
lams zu zielen, etwa das Wort aus dem Koran, das bereits am Ende von 
Abschnitt 1.3 zitiert wurde: ,,Frömmigkeit besteht nicht darin, daß ihr euer 
Gesicht nach Osten und Westen wendet. Frömmigkeit besteht darin, daß 
man an Gott, den Jüngsten Tag, die Engel, das Buch und die Propheten 
glaubt, daß man, aus Liebe zu Ihm, den Verwandten, den Waisen, den Be
dürftigen, dem Reisenden und den Bettlern Geld zukommen läßt und (es) 
für den Loskauf der Sklaven und Gefangenen (ausgibt), und daß man das 
Gebet verrichtet und die Abgabe entrichtet." (2, 177). 

Auch lassen sich Texte finden, die in die Nähe des jesuanischen Gleich
nisses vom Weltenrichter rücken. Der Koran zeichnet den Gegentyp zum 
Gerechten des Gleichnisses, nämlich den, ,,der die Waise zurückstößt und 
nicht zur Speisung des Bedürftigen anhält" (107,2-3). Näher beim Gleichnis 
sind andere Koranstellen: ,,Woher sollst du wissen, was der stei le Weg ist? 
(Es ist) die Befreiung eines Sklaven, oder, am Tag der Hungersnot, die Spei
sung einer verwandten Waise oder eines Bedürftigen, der im Staub I iegt. Und 
daß man außerdem zu denen gehört, die glauben, einander die Geduld nahe-

•• Es ließen sich weitere Gesichtspunkte nennen, die die beschriebene Tendenz stützen 
würden. So ist etwa das einzige Gesetz innerhalb des langen Gesetzeskorpus des Deuterono
miums (Dtn 12-26), in dem von einer Rechtfertigung des Menschen vor Gott die Rede ist, ein 
soziales Gesetz und nicht ein religiös-kultisches: ,,Bei Sonnenuntergang sollst du ihm sein 
Pf~nd zurückgeben. Dann kann er in seinem Mantel schlafen, er wird dich segnen, und dir 
w ird vorYHWH [dem Herrn!, deinem Gott, Gerechtigkeit zukommen" (Dtn 24, 13). Vgl. dazu 
C. Braulik, Gesetz als Evangelium. Rechtfertigung und Begnadigung nach der deuteronomi
schen Tora, in: Zeitschrift für Theologie und Kirche 79 (1982) 127-160. Verwiesen sei auch 
nochmals auf das für die Tora (auch stellungsmäßig) zentrale Kapitel Lev 19, aus dem in Ab
schnitt 2.3 mehrmals zitiert wurde. Schließlich sei daran erinnert, daß der Ausdruck ,YHWH
Furcht' in den biblischen Weisheitstraditionen nicht die Gott zugewandte Seite der Religion 
bezeichnet (dafür steht: YHWH/Gott-Vertrauen; vgl. Ps 22,5; 37,3; Spr 3,5; 16,20), sondern 
die den Menschen zugewandte Seite: YHWH-gemäßes Sozialverhalten; siehe oben am Ende 
von Abschnitt 2.0 mit Anm. 7. 

210 

nd einander die Barmherzigkeit nahelegen. Das sind die von der rech-
legen u d f ·· h · · 

Seite [beim Tag des Gerichts)." (90, 12-18). Von en Gottes urc t1gen in 
~;n Gärten des Paradieses heißt es: ,,[ ... ] sie räumten dem Bettler und dem 

Unbemittelten ein Recht auf ihr Vermögen ein. " (51, 15.1 ~). 
Nennenswert sind hier auch Worte Mui)ammads (tlad1te): ,,Besucht den 

Kranken, gebt dem Hungrigen zu essen und befreit die Gefangenen._"
19 

Oder: Der glaubt nicht wirklich an mich, wer sich satt zur Nachtruhe hin

legt, ~ährend neben ihm sein Nachbar hun?rig bleibt _und _er es ~eiß.''.
20 

Besondere Beachtung im Zusammenhang mit Jesu Gleichnis verdient ein 
weiterer tJadit: ,,Gott, der Hohe und Erhabene, wird am Tage der Auf_er
stehung sagen: ,0 Kind Adams, ich bin krank gewesen, und du hast mich 
nicht besucht.' Er wird sagen: ,0 mein Herr, wie kann ich dich besuchen, 
wo du doch der Herr der Welten bist?' Er wird sagen: ,Wußtest du nicht, 
daß mein Diener Soundso krank war, und du hast ihn nicht besucht. Hättest 
du ihn besucht, hättest du mich bei ihm gefunden; wußtest du es nicht? -
o Kind Adams, ich habe dich um etwas zu essen gebeten, und du hast mir 
nicht zu essen gegeben.' Er w ird sagen: ,0 mein Herr, w ie kann ich dir zu 
essen geben, wo du doch der Herr der Welten bist?' Er wird sagen: ,Wußtest 
du nicht, daß mein Diener Soundso dich um etwas zu essen gebeten hat, 
und du hast ihm nicht zu essen gegeben. Hättest du ihm zu essen gegeben, 
hättest du es bei mir gefunden; wußtest du es nicht? - 0 Kind Adams, ich 
habe dich um etwas zu trinken gebeten, und du hast mir nicht zu trinken 
gegeben.' Er wird sagen: ,0 mein Herr, wie kann ich dir zu trinken geben, 
wo du doch der Herr der Welten bist?' Er wird sagen: ,Mein Diener Sound
so hat dich um etwas zu trinken gebeten, und du hast ihm nicht zu trinken 
gegeben. Hättest du ihm zu trinken gegeben, hättest du es bei mir gefunden; 

wußtest du es nicht?'"21 

Im Islam wie in der biblischen Tradition bleiben die Werke der Barm-

herzigkeit nicht äußerlich. Sie sind innerlich zurückge~unden an da_s Vo_r
bild Gottes. Eine der schönsten Eigenschaften Gottes, seine Barmherz1gke1t, 
will auf die gläubigen Frauen und Männer abfärben. Gottes Barmherzigkeit 

•• Nach Abii Miisä (in der Sammlung SabTb von al-Bubäri), zitiert in: So sprach der Pro
phet. Worte aus der islamischen Überlieferung, ausgewählt und übersetzt von A. Th. Khoury 
(GTB Siebenstern; 785), Gütersloh 1988, 345. . . _ 

20 Aus der Sammlung SalJTb von al-Bubärf, in: Khal,d Muhammad Khahd, Kama tabaddata 

1-rasül, Bd. 2, Kairo ' 1973, 211. . . . . 
21 Nach Abii Hurayra (in der Sammlung: SabTb von Mushm), z1t1ert 111: So sprach der Pro-

phet (Anm. 19) 343. 
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ist in der Bibel eng mit seiner Bereitschaft zum Verzeihen verbunden, und 
sie steht sehr oft mit seiner Bereitschaft zum sol idarischen Helfen zusam
men - so schon bei Gottes Selbstoffenbarung am Sinai: ,,YHWH [der Herr] 
ist ein barmherziger und gnädiger Gott, langmütig, reich an Liebe und Treue." 
(Ex 34,6). Daß Gottes Gnade der Hilfsbereitschaft und seine Barmherzig
keit der Vergebungsbereitschaft entspricht, zeigt die Weisheit des Jesus Si
rach, aus der Jesus von Nazaret viel von seinem Gotteswissen geschöpft hat: 
„Gnädig und barmherzig ist der Herr; er vergibt die Sünden und hilft zur 
Zeit der Not. " (Sir 2, 11 )22

• Jesus fordert: ,,Seid barmherzig, w ie es auch euer 
Vater ist! " (Lk 6,36; vgl. Mt 6, 14 f.). Der Zusammenhang des Jesuswortes 
macht deutl ich, daß die Wohlhabenden besonders angesprochen sind: ,,Ihr 
[ ... ] sol lt Gutes tun und leihen, auch wo ihr nichts dafür erhoffen könnt. [ ... ] 
Erlaßt einander die Schuld, dann wird auch euch die Schuld erlassen werden. 
Gebt, dann w ird auch euch gegeben werden." (Lk 6,35.37 f.). Auch der 
Koran spricht die Wohlhabenden an: ,,Sie sollen verzeihen und nachlassen. 
Liebt ihr es selbst nicht, daß Gott euch vergibt? Gott ist voller Vergebung 
und barmherzig." (Sure 24,22). 

Auf die Frage, ob es ausreichend sei, siebenmal am Tag zu verzeihen, 
antwortet Jesus: ,,N icht siebenmal, sondern siebenundsiebzigmal." (Mt 18, 
22). Ein f:iadH überliefert: ,,Ein Mann kam zum Gesandten Gottes und 
sagte: ,0 Gesandter Gottes, wie oft vergibst du dem Knecht?' Der Gesandte 
Gottes schw ieg vor ihm. Dann sagte er: ,Verzeih ihm jeden Tag siebzig
mal. "'23 

3.4 Die Einheit der M enschen in Gott 

Wenn nach gemeinsamen Grundlagen von Rechtsbestimmungen gesucht 
wird, darf abschließend auch gefragt werden, worin denn diese Gemein
samkeit gründen könnte. Gläubige Frauen und Männer beider Religionsge
meinschaften, die hier miteinander ins Gespräch kommen, können sich im 
Glauben daran einig w issen, daß Gott der Schöpfer aller Menschen ist. Die 
Bibel setzt - anders als die Trad itionen v ieler Völker - nicht mit der Ge
schichte eines erwäh lten Volkes ein, sondern mit der Geschichte der Welt 
und der Menschheit (Gen 1- 11 ). Und sie begründet das so lidarische Han
deln der Menschen untereinander mit dem Glauben an den Schöpfer: ,,Haben 
w ir nicht alle denselben Vater? Hat nicht der eine Gott uns al le erschaffen? 

" A. a. 0. (Anm. 14) 69- 77. 
" In: al-Cazzä/1, lbyä' ' ulüm ad-din, 2/196. 
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handeln w ir dann treulos, einer gegen den andern[ .. . ]?" (Mal 2, 10).
24 

Warum d d b f .. d ' d' 
gumentiert nicht anders: ,,Liebt eure Fein e un etet ur ,e, ,e 

Jesus ar . . d d 
h folgen damit ihr Söhne eures Vaters ,m Himmel wer et; enn er euc ver , .. .. 

läßt seine Sonne aufgehen über Bösen und Guten, und er laßt regnen u?er 
Gerechte und Ungerechte." (Mt 5,44 f .). Wo~.te aus dem Koran lassen sich 
edankl ich anschließen: ,,0 ihr Menschen, furchtet euren Herrn, der euch 

g · em einzigen Wesen erschuf, aus ihm seine Gattin erschuf und aus 
aus ein . b · 1· ß" 
ihnen beiden viele Männer und Frauen entstehen un~ sich a~~ re.1ten ,e . 

(s 4 1) 0 ihr Menschen W ir haben euch von einem mannl,chen und ure , . ,, , .. 
einem weiblichen Wesen erschaffen, und Wir haben euch zu Verbanden 
und Stämmen gemacht, damit ihr einander kennenlernt. Der Angesehenste 
von euch bei Gott, das ist der Gottesfürchtigste von euch." (Su re 49, 13). 

,. zu weiteren bibl ischen Schöpfungstexten mit sozialethischen Implikationen vgl. G. Va
noni (a. a. O. (Anm. 14)) 49-53. - Zur erfreulich großen Einigkeit zwischen islan:iisch~r und 
christlicher Theologie in Fragen des Friedens vgl. die Beiträge von M. Zakzouk: Fnede 1n isla
mischer Sicht. Begriff und Notwen~igkeit des Weltf'.ieden~, un~ G. Vanom, Die Wurzeln ~es 
Friedens in Bibel und christlicher Uberlieferung (mit den Jeweils anschließenden D1skuss10-
nen), in: A. Bsteh (Hrsg.), Friede für die Menschheit.. ~.rundlagen,. P.robleme und Zukunf~sp.er
spektiven aus islamischer und christlicher Sicht (Beitrage zur Relig1onstheolog1e; 8), Modling 

1994, 69- 152. 
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Anfragen und Gesprächsbeiträge 

dem Dialog sollten Taskhiri Mit dem Dank für die beiden wertvo llen Bei
auch gemeinsame träge verbinde ich den Wunsch, daß sich dieses Bemühen , 
Taten folgen um Gemeinsamkeit zwischen den göttl ichen Religionen 

. ~nter d:n Gelehrten unserer Religionen verbreiten möge. 
Auf diesem Wege wird es immer mehr zur Erkenntnis einer gemeinsamen 
Quelle der göttlichen Religionen kommen und die Zusammenarbeit in den 
versch iedenen Bereichen wird intensiver werden. In diesem Sinne heißt es 
im Koran: "O Prophet, sage den Anhängern des Christ~ntums und des Ju
dentums: Kommt her und laßt uns mit jenen gemeinsamen Bereichen die 
zwischen uns existieren, befassen. Und das wäre, daß wir -außer Gott

1 

nie
manden anbeten und ihm auch keinen Gefährten beigesellen." (Korah 3,64). 
Im einzelnen möchte ich im Hinblick auf das Gesagte vier Punkte her
vorheben: 

unbedingte und 
zeitgebundene 
Gebote 

(1) Unter den Geboten, die der Prophet den Menschen 
aufgetragen hat, finden sich zwei Gruppen: Die einen 
hat er den Menschen als Gebote mitgeteilt, die ihm 
immer w ieder direkt von Gott offenbart wurden. Die 

anderen Gebote hat der Prophet als Oberhaupt des islamischen Staates 
selbst erlassen, es sind Gebote, die den Erfordernissen se iner Zeit ent
sprachen und die aus unserer Sicht keine absolute Gültigkeit haben, son
dern den Charakter von Regierungsgesetzen. 
Meine Frage geht nun dahin, ob es auch zwischen den Geboten von denen 
in d_en Au_sführungen der beiden Referenten die Rede war, dera~tige Unter
schiede ~1b_t. Je~en~alls sehe ich vor allem in den Zehn Geboten Weisungen, 
deren Gult1gke1t nicht nur in der Vergangenheit zu beachten war, sondern 
auch in der Gegenwart zu beachten ist - und in gewisser Weise heute noch 
mehr als in der Vergangenheit. Während man sich also einerseits nicht vor
stellen kann, daß einmal eine Zeit kommen w ird, in der man dieser Ge
bote n_icht ~ ehr bedürfen w ird, gibt es doch offensichtlich in der Vergan
genheit Weisungen, die so für unsere oder eine künftige Zeit nicht mehr 
adäquat sind. 

unter der Herr
schaft Gottes 
stehend, ist der 
Mensch nicht frei 
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(2) Es hieß, daß das Verhältnis des Menschen zu Gott 
nicht auf Herrschaft beruht, sondern im Zeichen der 
Freiheit steht. Es scheint mir, daß diese Sicht von einem 
Gegensatz zwischen Herrschaft und Freiheit ausgeht. 
Doch, w ie sollte das Verhältnis des Menschen zu Gott 

-
auf der Freiheit des Menschen beruhen? Gott ist es, der die Menschen 
schafft, sie führt und leitet - so können die Beziehungen des Menschen zu 
Gott nicht im Zeichen der Freiheit stehen. In diesem Sinne spricht auch 
Gott den Menschen an, wenn er ihm aufträgt: Handle nach diesen Gebo
ten. Handelst du dagegen, wirst du bestraft (vgl. Koran 59,7). Das ist ein 
Gebot der Herrschaft, dem gegenüber der Mensch nicht frei ist. Allerdings 
wird ein Mensch, in dem Maße er sich Gott unterwirft, frei von allen an
deren Bindungen. Darum heißt es: Die Propheten kamen, um die Fesseln, 
die die Menschheit gefangen hielten, zu lösen (vgl. Koran 7,157). Soge
sehen ist die Freiheit des Menschen im Wesen seiner Unterwerfung unter 

Gottes Herrschaft verankert. 

der Islam und 
die Todesstrafe 

(3) Im Referat wurde gesagt, daß der Heilige Koran 
von den Menschen verlangt, auf die Todesstrafe zu ver
zichten. Zwei Bereiche gilt es, in dieser Hinsicht zu 

unterscheiden: Da ist zunächst der Bereich der indiv iduellen Rechte, in 
dem beispielsweise der Fami I ie eines Menschen, der ermordet w urde, emp
fohlen w ird, nicht auf ihrem Recht aufVergeltung, qi$ä$, zu bestehen. Dann 
gibt es aber auch Fä lle, wo ein Einzelner sich gegen die Sicherheit und 
Souveränität einer Gesellschaft auflehnt, eine Situation, in der es selbst 
dem lmäm nicht möglich ist, auf die Tötung des Betreffenden zu verzich
ten. Im Koran heißt es: 11 Die Strafe für eine Person, die sich gegen Gott und 
seinen Propheten auflehnt, ist ihre Tötung." (Sure 5,33). Das ist das Gebot 
Gottes, und es ist unverzichtbar. 

körperl iche Liebe 
nur im gesetz
lichen Rahmen 
der Ehe 

(4) Auch im Islam w ird von der Liebe als von etwas 
Schönem und Erhabenem gesprochen, ob nun diese 
Liebe körperlich ist oder nicht. Doch ist jene Liebe, 
die sich außerhalb des gesetzl ich vorgesehenen Rah
mens der Ehe bewegt, mit aller Entschiedenheit unter

sagt. So ist der Tanz von Frauen vor Männern, die nicht mabram [Nahver
wandte und daher mit Eheverbot belegt] sind, ebenso verboten, wie der 
Bl ick eines Mannes auf eine Frau, die nicht mabram ist. Frauen dürfen auch 
nicht ihren Liebreiz vor den Männern zur Schau stellen, und Männer, die 
nicht ma/:iram sind, dürfen die Frauen nicht anschauen. Grundsätzlich ist 
alles untersagt, was den Menschen zum f:iaräm (Verbotenen) veranlaßt. 
Die körperliche Liebe ist demnach erlaubt, jedoch nur im Rahmen ehel icher 

Beziehungen. 
Ganz allgemein hat das Referat den Wunsch verstärkt, daß si ch Professor 
Khoury noch mehr mit den Details im Alten und im Neuen Testament sowie 
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im Koran befassen möge, um den Lesern einen möglichst umfassenden 
Vergleich zu ermöglichen. 

aufTodesstrafe Peschke Im Referat kam auch das fünfte Gebot des 
nicht in jedem Dekalogs zur Sprache, das ungesetzlich willkürliches 
Falle zu verzichten Töten verbietet. An laß für mich, nochmals auf die In-

tervention von Professor Luf zurückzukommen, im 
Namen der Menschenrechte die Abschaffung der Todesstrafe zu fordern . 
Natürlich ist ein Verzicht auf die Verhängung der Todesstrafe in höchstem 
Maße wünschenswert. Voraussetzung dafür müßte in jedem Falle sein, daß 
das Gemeinwohl auf andere Weise ausreichend geschützt werden kann, 
eine Bedingung, die jedoch nicht ohne weiteres überall gegeben ist, zum 
Beispiel nicht in Gesellschaften, in denen es nicht möglich ist, Verbrecher, 
insbesondere Wiederholungstäter, in sicherem Gewahrsam zu hal ten, um 
das Recht der anderen Menschen auf Sicherheit hinlängl ich zu schützen. 
Solange es also nicht überall möglich ist, sichere Haftanstalten zu führen, 
für deren Betreuung in ausreichendem Maße gesorgt ist, scheint für die 
Todesstrafe um des Gemeinwohles wi llen eine begründete Notwendigkeit 
zu bestehen. 

gewisse Arbeits
teilung in der 
Familie angezeigt 

Hinsichtlich der Arbeitsteilung zwischen Mann und 
Frau in der Familie - gleichfalls eine Bemerkung, die 
sich noch an die Diskussion nach dem Referat von 
Ayatollah Taskhiri anschließt - erscheint mir eine ge

wisse Differenzierung wünschenswert. Ohne Zweifel war die Frau in der 
Vergangenheit vielfach benachteiligt: wenn ihr für die gleiche Arbeit nicht 
gleicher Lohn zugestanden wurde oder sofern ihr nicht gleiche Ausbi l
dungsmöglichkeiten eingeräumt waren usw. Daß jedoch eine gewisse Ar
bei tstei lung in der Familie, insbesondere im Hinblick auf die Sorge um die 
Kinder und deren Erziehung angezeigt erscheint, liegt für mich auf der 
Hand. Mit Recht hatte Ayatollah Taskhiri gerade in dieser Frage auf ge
meinsame Ansichten zwischen den Vertretern des Vatikans und der mehr
heitlich islamischen Länder etwa bei der )nternationalen Konferenz für 
Bevölkerung und Entwick lung" in Kairo (1994) hingewiesen (vgl. oben 
S. 182 f.J. Jedenfall s sollte man sich nicht mit Verhältnissen abfinden in 
denen es den Frauen aus w irtschaftl ichen Gründen nicht in genügendem 
Maße möglich ist, sich ihrer Kinder anzunehmen; wenn sie beispielsweise 
gezwungen sind, ihre Kinder zu früh in Kinderkrippen zu geben u.ä. Not
lösungen soll ten auch in diesem Kontext nicht mit der Zeit Dauerlösungen 
werden. 
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Vanoni Als Bibeltheologe habe ich zwei Arbeits instru-

Gottes Wille mente: ein textbezogenes und ein geschichtsbezogenes. 
immer neu zu Der historische Aspekt bezieht sich sowohl auf die Ent-
aktualisieren stehung unserer Heiligen Schrift wie auf deren Ausle-

gungsgeschichte, hauptsächli_ch in _der jüdi_sch~n und i~ der chr!stli~h~n Tra
dition. So gesehen ist es gar nicht einfach, 1m lichte spater an die biblischen 
Texte herangetragener Fragestellungen festzustellen, was daran zeitlos gültig 
und was daran zeitgebunden ist. Denn nur selten spricht die Bibel von ewi
gen Willensbekundungen Gottes, und in solchen Fällen geschieht dies zu
meist in der Sprache der Frömmigkeit, die ja eine andere ist als die Sprache 
der Ju risprudenz oder die der Moraltheologie. So lobt etwa ein Beter die 
ewigen Satzungen Gottes, weil er damit bis jetzt gute Erfahrungen gemacht 
hat; und es wird in diesen Fällen nie ein bestimmter Satz, in dem von Gottes 
Willen die Rede ist, als unumstößlich genommen, sondern er muß- auch 
schon im Alten Testament - immer aktualisiert werden. 
Wird zum Beispiel gegen den Grundsatz der Gleichheit verstoßen, indem 
die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinandergeht, wird 
dem jeweils durch ein bestimmtes Gesetz gegengesteuert - je nach den 
historischen Verhä ltnissen, um die es gerade geht. So argumentiert man in 
der vorexi lischen Zeit, in der Israel noch Könige hatte, anders als dann 
später, als das Land unter der Perserherrschaft war und wieder anders in 
der Römerze it. Man hat demnach ein Zinsverbot nie strikt durchgehalten, 
man hat darin vielmehr ein Instrument gesehen, um dem immer gültig
bleibenden Grundsatz der Gleichheit aller vor Gott unter sich ständig än
dernden Bedingungen jewei ls neu zum Durchbruch zu verhelfen, hat also 
um eines stets gleichb leibenden Grundsatzes willen immer w ieder neue 
Gesetze erlassen bzw. die alten Gesetze neu formuliert. 

Tora auch Samm
lung von weg
weisenden Er
zählungen 

Im übrigen ist die Tora nicht nur eine Sammlung von 
Gesetzen, es f inden sich darin auch viele Erzählungen, 
die als solche wegweisend sind, weil sie erzäh len, was 
man nachahmen, bzw. im negativen Falle, was man 
eben nicht nachahmen soll. So soll man zum Beispiel 

nicht das nachahmen, was in die Sklaverei führt. 

Gebote den 
Befreiten zum 
Schutz ihrer Frei
heit gegeben 

Geht man, wie ich es im Referat versuchte, vom Deka
log aus, wird noch ein anderer für das Verständnis des 
Gottesgesetzes in der Bibel w ichtiger Umstand deut
l ich: Gesetze werden frühestens am Sinai gegeben; das 
heißt, nicht den geknechteten Israeliten in Ägypten, 
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erst den Befreiten werden sie gegeben. Die von Gott geschenkte Freiheit 
ist also die Voraussetzung für die Gebote - damit die befreiten Menschen 
ihre Freiheit nicht wieder verlieren. Zum Schutz ihrer Freiheit werden ihnen 
die Gebote gegeben. Im biblischen Kontext ist demnach im Zusammen
hang mit den Geboten nicht nur der Gott der Schöpfung zu beachten - sie 
zeigen nicht nur, was schöpfungsgemäß ist-, sondern auch der Gott der 
Befreiung, der Gott, der das Volk aus der Sklaverei erlöst. 

mit Rezeption Doch hat nicht nur das befreiende Handeln Gottes 
des Gotteswortes Vorrang vor seinen Geboten, die er zur Sicherung der 
kann auch dem Menschen geschenkten Freiheit erläßt (was Luther 
Gewichtung meint, wenn er vom Vorrang des Evangeliums vor dem 
verbunden sein Gesetz spricht); es ist für ein rechtes Verständnis der 
. Gebote im Sinne der biblischen Überlieferung auch 
1~ Re~hnung zu stellen, daß die Tora in der jüdischen Liturgie das Wich
tigste 1st, was vorzulesen ist, ähn lich w ie die vier Evangelien in der christ
lichen Tradition . Mit der Rezeption des Wortes Gottes in einer bestimm
ten Gemeinschaft von gläubigen, bekennenden und lobenden Menschen 
kann also auch eine bestimmte Rangordnung und Gewichtung verbun
den sein. 

H ier ist noch eine hermeneutische Erwägung zum fünften Gebot ange
bracht (Ex 20, 13). Im hebräischen Text steht lö(') tir!Jab (,,du sollst nicht 
morden"). Es wird also nicht das Verb mut verwendet, das für die Formu
li:rung der Todesstrafe typisch ist (Ex 21, 12). Viele Ausleger folgern aus 
dieser Beobachtung, daß im fünften Gebot die Todesstrafe (und auch das 
: öten im Kri eg) nicht mitgemeint sei. Dem ist entgegenzuhalten, daß das 
1m Dekalog verwendete Wort im Ausnahmefall auch für die Todesstrafe 
ste.ht (Num 35,30). Und es ist daran zu erinnern, daß es sprachphiloso
ph1sch unzulässig ist, aus der Nichterwähnung eines Sachverhalts auf des
sen Erlaubtsein zu schließen. Falls die Todesstrafe wirklich nicht im Blick 
ist, da.nn auch nicht im Sinne des Erlaubtseins. Für diese Frage wären wei
tere Bibeltexte heranzuz iehen. Es würde sich zeigen, daß durch die Todes
strafe besonders hohe Werte geschützt werden sollen. 
Deshalb sollte unsere Frage lauten: Haben wir nicht bessere Methoden 
u~ höchste Güter zu schützen, als durch die Androhung der Todesstrafe? 
~111e '.ragestellung, die sich ja auch in der Gesch ichte der Auslegung im 
1slam1schen Bereich f indet, etwa im Hinblick auf das Händeabhacken ob 
es nicht attraktivere Methoden gibt, um Eigentum vor dem Zugriff U~be
fugter zu schützen. 
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Frei heit Grund 
für die den Eltern 
geschuldete 
Ehrfurcht? 

Rashadi Im Rahmen des sehr dankenswerten Ver
gleiches zwischen den Standpunkten von Judentum, 
Christentum und Islam, w ie er in dem gemeinsamen 
Beitrag der beiden Referenten vorgelegt wurde, habe 
ich nur eine Frage an ProfessorVanoni: Er hat davon ge

sprochen, daß die Notwendigkeit der Ehrfurcht, ibtiräm, vor den Eltern ihren 
Grund in der Dankbarkeit des Menschen für die ihm von Gott geschenkte 
Freiheit hat. Welche Beziehung besteht nun zwischen dem Grundgesetz, 
daß der Mensch den Eltern Ehrfurcht schulde, einerseits, und der Dankbar
keit für die dem Menschen von Gott geschenkte Freiheit, anderseits? 

Schabestari Im Referat hieß es, Gerechtigkeit bedeute 
im Koran, einem jeden zu geben, was ihm zusteht, 
während im Hinblick auf die Bibel gesagt wurde, daß 
die Forderung nach sozialer Gerechtigkeit sie durch
ziehe w ie ein roter Faden und Gerechtigkeit biblisch 
verstanden ein gemeinschaftsgemäßes Handeln auf 

meint ,jedem das 
Seine' und 
,gerneinschafts
gemäß Handeln' 
das Gleiche? 

allen Ebenen besage. Meine erste Frage lautet: Haben Sie hinsichtlich der 
Definition der Gerechtigkeit in Koran und Bibel inhaltlich unterschiedli
che Auffassungen gefunden oder meinen die beiden Definitionen doch 

letztlich das Gleiche? 

muß nicht Ge-
Meine zweite Frage geht weiter: Welche Definitionen 
in Bibel und Koran auch immer zu finden sind - kön

rechtigkeit je neu 
defin iert werden? 

nen w ir mit diesen Defin itionen heute noch in der mo
dernen Industriegesellschaft bzw. in der Postmoderne 

alles in Ordnung bringen, was dort einer Bewältigung harrt oder tei lweise 
schon im Argen l iegt, oder gilt es, d ie Gerechtigkeit heute w ieder neu zu 
definieren? Wenn dem so wäre, w ie können wir dann zwischen unserem 
religiösen Glauben und diesem neuen Verständnis von Gerechtigkeit 

Brücken bauen? 

viele Entspre
chungen zwischen 
Bibel und Koran 

Khoury Seit Erscheinen des ersten Bandes meiner 
Auslegung des Korans im Jahr 1990 bin ich in diesem 
Kommentarwerk' darum bemüht, Parallelen zwischen 
koranischen Ausdrucksweisen auf der einen Seite und 

bib lischen Texten bzw. Aussagen der jüdischen und christlichen Literatur 
auf der anderen Seite zu berücksi chtigen. Dank an Ayatollah Taskh iri für 

den Hinweis auf dieses Anliegen. 

'A. Th. Khoury, Der Koran. Arabisch - Deutsch, Übersetzung und wissenschaftli cher Kom
mentar, 12 Bde., Gütersloh 1990- 2001 . 
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Gott will die Zur Spannung, die Ayatollah Taskhiri zwischen der 
Freiheit Herrschaft Gottes und der Freiheit des Menschen in 
des Menschen unseren Ausführungen urgiert hat: Gott will, so meine 

ich, daß der Mensch seine göttlichen Weisungen be
folge, doch nimmt er die menschliche Freiheit dabei ernst die er Gott 
ihm ja selbst geschenkt hat. ' ' ' 

Gott, der Befreier Das Motiv ,Gott, der Befreier' ist in der Tat wert, eigens 
- ein tragendes hervorgehoben zu werden, denn der Glaube an den 
Motiv transzendenten Gott kann den Menschen aus den 

Zwängen dieser Welt befreien, nicht zu letzt von der 
V~rst~llun~, der Mensch könne über irgendwelche Wahrheiten verfügen. 
Fur mich gibt es nur eine Wahrheit, und das ist Gott. Und: Es gibt keinen 
G?tt au~er diesen einen Gott, der ja selbst die ewige Wahrheit ist. Was 
wir von ihm zu erkennen suchen, das bleibt alles Stückwerk. Aus der isla
mischen Mystik stammt das schöne Wort: Der Weg des Menschen zu Gott 
ist unendl ich, und dann beginnt erst die eigentliche Unendlichkeit - der 
Weg in ?ott. Was wir von Gott wissen können, sind keine fertigen ewigen 
Wa.h.rhe1ten, sondern Wahrheiten, die sich bewahrheiten wollen im je
weiligen gesch ichtlichen Kontext. 

gerecht ist, was Wird schließlich Gerechtigkeit als jene Einstellung de-
dem Menschen finiert, die bereit ist, jedem das zu geben, was ihm zu-
in seiner gesell- steht, könnte man in dieser Wesensbestimmung, wie 
schaftlichen wir sie im Referat vorgelegt haben, auch eine Brücke 
Situation zusteht sehen zu dem, was Professor Schabestari in seiner 

.. . . Wortmeldung eingemahnt hat, nämlich Gerechtigkeit 
unter Berucks1cht1gung des sich ständig verändernden gesellschaftlichen 
Kontextes immer w ieder neu zu definieren. Dann könnte man in der Tat 
Gerechtigkeit als jene Haltung verstehen, die bereit ist, dem Menschen 
als Individuum, als Mitglied einer Familie, als Gemeinschaft und Gesamt
gesellschaft das zu geben, was ihm in der jeweiligen gesellschaftlichen 
Situation zusteht. 

,gemeinschafts- Vanoni Gerne stimme ich dem von Professor Khoury 
gemäßes' Gesagten zu. Im biblischen Sinne geht es bei der ,Ge-
Verhalten auf rechtigkeit' jedenfalls um das gemeinschaftsgemäße 
allen Ebenen Verhalten der Menschen auf allen Ebenen. Als Beisp iel 

sei auf das Buch Genesis, Kapitel 38 verwiesen, in dem 
sich die Erzählung von der Schwiegertochter des Juda namens Tamar fin
det. Nach damaligem Recht stand es ihr, die kinderlos war, nach dem Tod 

220 

-
M nes zu aus dem Kreis ih rer Verwandtschaft Nachkommen zu er-

ihres an ' . 
E·n Recht das ihr 1·edoch verweigert wurde. Nach Jahren des ver-

halten. 1 ' 
eblichen Wartens auf eine Einlösung ihres ~.ech~s auf Nachkomme~sch.aft 

g 'f ·e zur Möglichkeit eines ganz ungewohnl1chen Vorgehens: sie w ird 
gre1 t s1 . . 
-als Prostituierte verkleidet-vo~ ihrem S:hw.,e~ervater schwanger. In die-

Situation w ird sie im Hinblick auf die b1bl1sche Auffassung von Ge
serht'gkeit die das ihr zustehende Recht der Familie auf Nachkommen-rec 1 , . 
schaft höher bewertet als das ihr zu Lasten ~elegte Verhalten. al~ Prost1~u-
. t nicht zum Tod verurteilt, sondern freigesprochen: "Sie 1st [ ... ] 1m 
,er e, . · B · · 1 
Recht", wird schließli ch von ihr gesagt (Gen 38,26). Das 1st ein e1sp1e 

für biblische Gerechtigkeit. . 
. . Im übrigen hat das hebräische Wort Gerechtigkeit 

Gerechtig~e,t $cEdceq immer auch mit ,Heil' zu tun. ,Gottes Gerech-
schafft Heil tigkeit' bedeutet immer zugleich ,Heil schaffen'. Es 

eht nicht um Rechthaberei, auch nicht in erster Linie darum, daß jeder 
~as Seine oder gar, daß jeder das Gleiche bekommt. Vielmehr kommt von 
der Bibel und viel leicht auch vom Koran her der Impuls, die jeweilige Auf
fassung und Praxis von Gerechtigkeit immer wieder unter die Kritik des 
Gotteswortes zu stellen, das -wie die Erzählung von Tamareindrucksvoll 
zeigt - ,höhere Güter' kennt und dies geltend macht auf der Suche nach 

dem, was gerecht ist. 
. Der Zusammenhang von Elterngebot und Freiheit -

El t~rn~ebot.hilft, dies zu r Wortmeldung von Kollegen Rashadi - mußte 
Freiheit zu sichern in meinen Ausführungen zu sehr verkürzt werden. Tat-

sache ist, daß es eine große Gefährdung meiner Freiheit bedeutete, wenn 
ich nicht für meine alten Eltern sorge, da es mir dann möglicherweise gleich 
erginge. Wer nicht den Eltern die nötige Sorge zuwende~, w~rde da'.:1it 
also die von Gott geschenkte Freiheit verraten. Darum heißt die Begrun
dung des Gebotes, die Eltern entsprechend zu ehren: ,,[ ... ] damit du lange 
lebest in dem Land, das YHWH [der Herr], dein Gott, dir gibt." (Ex 20, 12). 

wo organisierte 
Obrigkeit, kann 
auf Todesstrafe 
eher verzichtet 

Patz Je mehr wir in unseren Gesprächen Gemeinsa
mes entdecken, desto interessanter wird es auch, Un
tersch iede festzustellen und dann zu fragen, warum ist 
das so. Von dieser Erfahrung ausgehend, möchte ich 
noch einmal auf die Frage von Todesstrafe und fünf

werden tem Gebot zurückkommen. In der Stellungnahme von 
Professor Peschke war eingangs die Rede davon, daß man in dem Mo
ment, wo eine organ isierte Obrigkeit da ist, leichter auf die Verhängung 
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der Todesstrafe verzichten könne. Unsere europäische Rechtsgeschichte 
macht deutlich, daß das Problem der Todesstrafe in dem Moment aufbricht 
wo der Staat das Strafrecht monopolisiert und es (u. a. wegen der Todes~ 
strafe) zu einer Kriminalisierung des Strafrechts kommt. 

Ganz and~rs scheint nun Ayatollah Taskhiri zu argumentieren, wenn er sagt, 
daß man 1m privaten Bereich auf die Todesstrafe verzichten könnte, nicht 
aber so der Staat. Ich meine jedoch im Sinne der Argumentation von Kolle
gen Peschke, daß der moderne Staat mit seinen vielen Möglichkeiten so
zialer Diszip linierung viel eher auf die Verhängung der Todesstrafe verzichten 
kann als eine vorstaatliche Gesel lschaft, die in einer prekären Situation viel
leicht sonst nicht in der Lage wäre, die Ordnung aufrechtzuerhalten. 

der Kampf gegen Luf Auch ich verstehe, daß es i~ einfachen Gesell-
die Todesstrafe s_chaft~n aufgrund gegebener Umstande schwerer mög-
und den lebens- lieh sein kann, auf die Todesstrafe zu verzichten. Nicht 
länglichen hi_~ z~neh_men_ ers_cheint mir umso mehr die gegen-
Freiheitsentzug wart1ge S1tuat1on in hochentwickelten Staaten wie in 

den USA. Und meine Frage ist präzise die, ob es nun 
Aufgabe einer Kirche ist, im Sinne einer allgemeinen Doktrin der Todes
strafe einen legitimen Platz zuzuweisen unter der Devise, daß es bestimmte 
Phänomene gibt, die sie notwendig machen. Oder so llte eine Kirche nicht 
vielmehr ihre Aufgabe im Kampf für eine generelle Abschaffung der Todes
strafe sehen, anstatt dafür zu plädieren, daß dabei Platz sein soll für alle 
möglichen Ausnahmen. 

Ein ähnliches Problem wird im Zusammenhang mit der Verhängung der le
benslänglichen Freiheitsstrafe deutlich: In einem Urtei l des deutschen Bundes
verfassungsgerichtshofes wurde die Ablehnung des lebenslänglichen Freiheits
entzugs damit begründet, daß man verpflichtet sei, einem Menschen eine 
Chance zu geben, sich verantwortli ch zu seinem Leben zu verhalten, an
sonsten der Mensch nicht als ein mit Würde ausgestattetes, selbstverant
wortliches Wesen anerkannt würde. In diesem Urteil finde ich mehr Christen
tum als in so manchen einschlägigen Äußerungen höchster kirchlicher Stellen 
- das ist angewandtes Christentum in säkularer Gestalt. 

gemeinsames Reza'i Je mehr dieser Dialog voranschreitet, desto 
Vorgehen gegen mehr vermittelt er uns das Gefühl eines immer tiefer 
Homosexualität? werdenden Einverständnisses, so daß w ir auch immer 

mehr auf gemeinsame Ergebnisse hoffen dürfen. So 
~at ProfessorVanoni gezeigt, wie klar und deutlich viele Begriffe sind, die 
1m Wortlaut der Zehn Gebote enthalten sind und d ie auch dem islami-
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V tändnis entsprechen. Ein gemeinsames Vorgehen zwischen Islam 
sehen ers . . . . . h . d 

Ch · tentum könnte sich be1sp1elswe1se 1m Zusammen ang mit em 
und ns · · h ß 

bl der Homosexualität ergeben. So hat die orthodoxe K1rc e Ru -
Pro em · · · d k h 1 · h 
lands mit Entschiedenheit darauf reagiert. Gibt es_nudnd1~ er Mat_ßo 1scd~n 
Kirche vergleichbare Maßnahmen, die geeignet sin , 1esem I stan in 
d Gesellschaft entgegenzuwirken? 
He:t Professor Luf gemeint, daß die Men_schenrechte ihre Wur~eln in den 
Weisungen des Christentums und der Kirche haben, warnm gibt es dann 
bei den Menschenrechten keine H inweise auf unmoralische Vorkomm-

nisse dieser Art, w ie sie heute allenthalben auftreten? . . . 
Taskhiri Zu einzelnen Aspekten, die in dem gemein-

den Andere~ samen Referat zur Sprache kamen, nur den einen oder 
die Wahrheit anderen H inweis: 
bezeugen Jeder Muslim ist aus der Sicht seines Glaubens dazu 

verpflichtet, dem Anderen die Wahrheit zu bezeugen. So heißt_ es in eine':1 
Hadil „Die Anwesenden müssen den nicht Anwesenden die Wahrheit 
Uberbringen", d. h. sie müssen sich in ih rer Verkündigung der Wahrheit 

verpfl ichtet w issen . . 
Natürlich konzentriert sich die Wirtschaft auf maten-

ideelle Einfluß- eile Werte. Doch können auch ideelle und spirituelle 
nahme auch auf Werte in der Gesellschaft auf wirtschaftliche Angele-
wirtschaftliche genheiten Einfluß nehmen. So können z.B. Bankgaran-
Fragen tien und Kredite, die auch auf ideelle Motivationen 

zurückgehen können, eine große Rolle im Wirtschaftsleben spielen. 
Auch der Islam kennt das Gebet als persönliche Zwie

Gebet als Zwie- sprache des Menschen mit seinem Gott. Es gibt viele 
sprache mit Gott Bücher über diese persönliche Zwiesprache mit Gott, 

munägät, ebenso sind zahlreiche Aussprüche von lmäm 'AIT überl iefert, 
die von dieser direkten Beziehung zwischen dem Beter und seinem Gott 

sprechen. 
Es w ird immer wieder behauptet, daß in säkularen Staa-

Menschenrechte ten die Menschenrechte mehr beachtet werden als in 
in säkularen ft d „ k „ den rel igiösen Staaten, in denen sie o unter ruc t wur-
und in religiösen den. wo das islamische Gesetz tatsächlich beobachtet 
Staaten wi rd, w ird man jedoch feststellen können, daß die be

treffenden Staaten in dieser Hinsicht den anderen Staaten überlegen sind. 
Im Islam sind seit jeher die Grundlagen der Menschenrechte mehr berück
sichtigt worden, als dies in der Charta der Menschrechte geschehen ist. 
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noch einmal Was schl ießlich die Todesstrafe anbelangt, so wurde 
zur Frage der in der Diskussion gesagt, daß eine Regierung ganz all -
Todesstrafe gemein und so auch in dieser Hinsicht leichter auf eine 

entsprechende Vergeltung verzichten und eine größere 
Toleranz anwenden könne. Diese Einstellung ist hinsichtlich der zivilen 

Straf~n akze~tabel, nicht a~e~ i_~ Zusammenhang mit Straftaten, die gegen 
die S1cherhe1t und Souveranitat des Volkes bzw. eines Staates begangen 
werden. In den zuletzt angeführten Fällen ist mit aller Entschiedenheit vor
~ugehen. In den internationalen Gesetzen wird das Prinzip der Todesstrafe 
1m Falle von gewissen Kapitalverbrechen festgehalten. Die Todesstrafe steht 
auch keineswegs im Gegensatz zur Charta der Menschenrechte. 
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christliche Werte im Sozialstaat- entwickl ungsgeschichtli che 
Perspektiven und aktuelle Herausforderungen 

Richard Potz - Gerhard Luf 

1. Barmherzigkeit und Solidarität. 
Die Institutiona lisierung christ li cher Prinzipien und 

die Geschichte des europäischen Sozialrechtes 

[Richard Potz] 

1. Christliche Sozialethik zwischen Anspruch und Realität 

Wie ein roter Faden durchzieht die Geschichte des Christentums angesichts 
von historischen Unrechtserfahrungen der Ruf nach einer kritischen Rück
besinnung auf eine durch Sol idarität bestimmte Sozialethik als ein Kern der 
christl ichen Botschaft. Immer w ieder wurde in diesem Zusammenhang vor 
allem auch d ie Frage d iskutiert, ob sich ein soziales Reformprogramm zu 
Recht auf Jesus berufen dürfe oder ob der Satz „Mein Reich ist nicht von 
dieser Welt" Ooh 18,36) im Sinne einer Distanzierung von allen Versuchen, 
gesellschaftliche Änderungen im Namen des Christentums herbeizuführen, 
zu verstehen sei. Wenn man als Christ - w ie ich meine notwendigerweise 
- die gesellschaftliche Verantwortung des Christentums prinzipiell bejaht, 
dann bedarf ~s jedenfalls der Beteiligung der Christen und Kirchen an dem 
gesellschaftli chen Meinungsbildungs- und Kommunikationsprozeß in ra
tionaler Diskussion. Darüber hinaus stel lt sich die Frage nach der Legiti
mität prophetischer Gesellschaftskritik, wie sie in der Geschichte der Kir
che vor allem von Gruppen am Rande oder abseits des christlichen ,main 
stream' immer w ieder geübt wurde - von den nordafrikanischen Z irkum
zel lionen der Spätantike über die mittelalterliche Armutsbewegung und die 
radikalen Reformatoren bis zur Befreiungstheologie der Gegenwart. Durch 
diese Gruppen w urden Normen als reale Utopien aufgestellt, die sich vor 
allem auch gegen das kirchl iche Establishment richteten, soweit sich die
ses nur auf die Einflußmögl ichkeiten beschränkte, die der jewei ls im pol i
t ischen System zugelassene Kommunikationsprozeß bot. Europa ist gerade 
durch seine christliche Prägung zur Mutter der Revolutionen geworden. 
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Im demokratischen Rechtsstaat bedeutet das Sicheinlassen auf den Kom
munikationsprozeß die Einbindung in einen rationalen Diskurs mit ande
ren Gruppen der säkularen, pluralistischen Gesel lschaft. Dadurch werden 
die Kirchen in vielen Fällen bereits überfordert. Diese Überforderung hat 
die Konsequenz, daß die Kirchen dialogunfähig zu sein scheinen und in 
Gefahr geraten, angesichts der Zwänge der modernen Industrie- und Me
diengesellschaft nicht zur 11 lnstitution der kritischen Freiheit des Glaubens" 
U. B. Metz)werden zu können. Unter dem immer hilfloser wirkenden Hin
weis auf die von ihnen verkündete Wahrheit mahnten sie lange Zeit als 
Institutionen der unkritischen Unterwerfung im Glauben nur entsprechende 
Verpflichtungen des Staates für die Ausgestaltung seiner Gesetzgebung ein. 
Demgegenüber gi lt es, die Religionsgemeinschaften an ihr Recht und ihre 
Pfli cht zu erinnern, entsprechend ihrem Selbstverständnis am öffentlichen 
Dialog in der plural istischen Gesellschaft teilzunehmen und sich zu so
z ialen und gesellschaftli chen Problemen zu äußern und damit einen Bei
trag zur Herstellung jenes Ethos zu lei sten, auf das der demokratische 
Rechtsstaat bekanntlich angewiesen ist, ohne es selbst autoritativ schaffen 
und erhalten zu können. Umgekehrt geht es selbstverständli ch nicht an, 
wenn seitens der anderen gesellschaftlichen Gruppierungen den Rel igi
onsgemeinschaften die Kompetenz, sich zu gesel lschaftspol itischen Fra
gen zu äußern, dann abgesprochen wird, wenn ihre prophetische Gesell
schaftskritik als besonders unangenehme Herausforderung empfunden 
wird. 

Dies hat vor al lem Konsequenzen im Verhältn is der Kirchen zu Parteien, 
die sich in ihren Grundsätzen religiösen Konzepten verpflichtet fühlen. Sie 
wurden von den Kirchen lange Zeit nicht als Partner im gesellschaftlichen 
Dialog, sondern als Empfänger von Direktiven gesehen. Umgekehrt zei
gen diese Parteien manchmal die Tendenz, von den Kirchen die Unter
stützung für Positionen zu verlangen, die sich etwa wahltaktisch aus tages
pol itischen Auseinandersetzungen ergeben. Man denke nur an das Bei
spiel der Ausgestaltung des Fremden- und Asyl rechtes, das in Österreich, 
wie in ganz Europa, eine Frage von brennender Aktualität darstellt. Hier 
ist es die oft recht schwierige Aufgabe der Christen und der Kirche, den 
rationalen Diskurs mit anderen gesellschaftl ichen Kräften nicht zu ver
weigern und zugleich diesen überschreitend mit prophetischer Gesell
schaftskritik zur Insti tution der kritischen Frei heit des Glaubens zu wer
den. Nicht nur aus theologischen Gründen, sondern auch aufgrund des 
Eingebundenseins des Christentums in die leidvolle Geschichte des Ver-
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wirklichens und Verfeh lens von soz ialer Gerechtigkeit in Europa bis in die 
Gegenwart können die Kirchen aus dieser Verantwortung nicht entlassen 

werden. 

2. D ie Werke der Barmherzigkeit als Zentrum 
der christl ichen Botschaft 

Barmherzigkeit als Ausdruck geschwisterlicher Solidarität gehört unbe
stritten zum Kern der christlichen Botschaft. Von den einsch lägigen Texten 
des Evangeliums gibt es wohl kaum einen, der eine größere Faszination 
ausübt, der das soziale Gewissen immer wieder wachgerüttelt und sich 
als Motor karitativen Wi rkens erwiesen hat, wie die Beschreibung des Welt
gerichtes bei Matthäus 25,31-46. 

Der Inhal t ist die bekannte Gerichtsszene, in der der Weltenrichter d ie 
Werke der Barmherzigkeit aufzählt, welche ihm die einen erwiesen haben 
und daher gerettet werden bzw. die anderen nicht erwiesen haben und 
daher verdammt werden. Die Werke der Barmherzigkeit sind als Reaktion 
auf sechs Notsituationen konzipiert, von denen jewei ls zwei sprach lich 
miteinander verbunden sind: Es sind dies die Nöte der Hungernden und 
Durstenden; der Fremden und derVerschuldeten; der Kranken und der Ge
fangenen. 

Alle Werke werden in der Rückfrage der Gerechten und in der Vertei
digung der Verurtei lten w iederholt, wodurch die Eindringlichkeit der ge
samten Szene verstärkt w ird. Mit dem abschließenden Satz, was ihr den 
ganz geringen meiner Brüder getan bzw. nicht getan habt, habt ihr mir 
getan oder nicht getan, begründet der Weltenrichter schließlich jeweils 
seine Entscheidung. Der für die vor Gericht Stehenden überraschende und 
entscheidende Aspekt ist daher, daß ihnen in den Geringsten der Herr 
selbst begegnet war, der sich mit der ganzen Bandbreite mensch lichen 
Leids identifiziert. 

Der Text bei Matthäus vor dem Beginn der Passionsgesch ichte stellt die 
letzte ausführliche Unterweisung Jesu an seine Jünger dar und erhält da
durch ein besonderes Gewicht. Er wird geradezu zu einer zentralen Bot
schaft des christlichen Evangeliums, zur Zusammenfassung der Lehre des 
ganzen Evangel iums. In der äthiopischen Kirche wird daher die Liturgie 
auf einem Stein gefeiert, der auf der einen Seite die 10 Gebote Mose als 
das Gesetz des ersten Testamentes und auf der anderen Seite den Matthäus
Text als das Gesetz des zweiten Testamentes enthält. 
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Gerichtsankündigungen gehören zu vielen religiösen Traditionen, vor 
allem sind Gerichtsdialoge auch für das Judentum charakteristisch und 
dem Islam vertraut. Die geschilderten Notsituationen sind aus verständli
chen Gründen im wesentlichen immer die gleichen - Hunger, Krankheit 
Fremdheit. Hier fällt die Gerichtsschi lderung bei Matthäus gegenüber ver~ 
~!eichbaren _Ges~hichten nur insoweit etwas heraus, als unter den ange
f~hrten ~ots1tuat1onen auch der Gefangene erwähnt w ird, worin sich mög
l1cherwe1~e die Verfolgungserfahrung des Urchristentums widerspiegelt. 

. Was die Urheberschaft des Textes betrifft, deutet der Sprachvergleich 
nicht auf Matthäus selbst hin. Es handelt sich daher entweder tatsächlich 
um die mündliche Überl ieferung eines Jesus-Textes oder aber - was heute 
als wahrscheinlicher angesehen w ird - um eine Tradition der frühen ju
denchristl ichen Gemeinde. Auf diese Frage und weitere Probleme der Exe
gese dieser Stelle soll hier nicht eingegangen werden. 

Ein zentrales Problem, das sich für die Exegese des Textes stellt, ist je
doch auch in unserem Zusammenhang bemerkenswert, und zwar die Frage, 
wer mit den ganz geringen Brüdern ursprünglich eigentlich gemeint sei. 
Es gibt viele Deutungen dieses Textes1: 

Der universale Deutungstyp, wonach alle notleidenden Menschen der 
Erde angesprochen sind, ist zwar alt, aber begann erst zu Beginn des 19. 
J~hrhunderts klar zu dominieren. Ihm stehen einschränkende Interpreta
tionen gegenüber, die sich jeweils aus dem histori schen Kontext erklären 
lassen. 

Drei Interpretationen des 20. Jahrhunderts seien besonders hervorge
hoben: Daß unter den ganz geringen Brüdern die Armen Israels zu ver
stehen seien, macht Mt 25,31 - 46 nach Auschwitz zur Bankrotterklärung 
des Christentums. 

In der südamerikanischen, afrikanischen und asiatischen Befreiungs
t~eolo~ie der Gegenwart bekommt der Text ekklesiologische Bedeutung: 
Kirche 1st dort, wo die Geringsten sind, Glauben heißt daher, Partei für die 
Armen, für die Völker der Dritten Welt ergreifen. 

In einer fundamentaltheologischen Deutung des 20. Jahrhunderts steht 
der Text schließlich für den Eintritt Gottes in die Geschichte und damit für 
die Möglichkeit, ihm in der W irklichkeit zu begegnen: ,,Daß Gott in der 
Welt beleidigt und gefoltert, verbrannt und vergast wurde und wird, das 

' U. Luz, Das Evangelium nach Matthäus (Evangelisch-Katholischer Kommentar· 1) Teil -
band 3: Mt 18- 25, Zürich u. a. 1997, 52 1 ff. ' ' 
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. der Fels des christlichen Glaubens, dessen Hoffnung darauf geht, daß 
1st d . ··t k 112 

ott zu seiner I ent1ta omme. . . 
G Wie auch immer, der Text wurde )n allen kircheng~sch1cht l1chen Ep~-

. em Grundtext der Oiakonie"3 der immer eine Antwort auf d ie 
chen zu ein ' . . 
. T en historischen Herausforderungen verlangte. D iese hermeneut1-
~:;:Vi!l fa lt der sich um Mt 25,31-46 als eines Schlüsseltextes der Evan-

1
. nkenden theologischen Reflexion muß daher bedacht werden, 

ge 1en ra . . . . f d. R I' 
wenn man seine Wirkungsgeschichte 1m Hinblick au 1e egu 1erung so-

zial-karitat iver Fragen untersuchen möchte. . 
Durch die Ideal isierung der Armut und die Betonung der_Tugend der 

B herzigkeit in der ch rist lichen Botschaft haben sowohl die Armut als 
arm ld N . . 

auch alle anderen in der Weltgerichtsszene g~sch i ~rten ots1tuat1onen 
· e hei lsgeschichtliche Funktion erhalten. Die Bestimmung von Armut, 

ein h . . 1. 
Krankheit und Fremdheit hat in allen Gesellschaften auc eine „ soz1a in-

tegrative Funktion"4, insofern sie es den Hauptgruppen der ~ esells~haft 
einerseits erlaubt, sich von Armen, Kranken und Fremden _zu d1sta.nz1~ren 

nd anderseits ihnen gegenüber soziale Kompetenz zu zeigen. Mit seiner 
~dealisierung von Notsituationen schuf das Christentum eine Verstärkung 
dieser Integrationsmöglichkeit und aufgrund seines univ~~salist '.schen An
spruchs die Verpflichtung, kleinräumige Loyalitäten zu uberw inden und 

letztlich die gesamte Menschheit einzubeziehen. . 
Durch die Idealisierung der Bedürftigkeit wurde aber auch ein Span

nungsverhäl tnis erzeugt, das sowohl die freiwilli~ a~f sich __ genommene 
Notsituation umfaßte als auch das Objektwerden für die Ausubung der Tu
gend der Barmherzigkeit durch den anderen. Wie noch zu zei~~n ist, erg~b 
sich aus diesem Spannungsverhältnis bereits seit dem europa1schen M it
telalter eine Zweigleisigkeit von Tugend- und Strukturethik. Die europäi
sche Gesch ichte ist auch die Geschichte der Versuche, Gerechtigkeit durch 
Strukturen zu schaffen. Es entspricht nicht nur dem ureuropäischen My
thos von Sisyphos, sondern ist auch zut iefst in Europas christli~her Tradi
tion verankert, es immer wieder zu versuchen, ,,strukturelle Mangel ganz 
zu beseitigen und damit das Problem der Abhängigkeit des Menschen von 
strukturellen Bedingungen und dem strukturell Bösen zu lösen."5 

2 0. Sölle, Stellvertretung, Stuttgart 1965, 204. 
' U. Luz, a. a. 0. (Anm. 1) 522. . . " . . . 
• u. Lindgren, Art. ,,Armut und Armenfürsorge. 1. Soz1olog1e , 1n: Lexikon des M ittelalters, 

Bd. 1, Stuttgart u . a. 1999, Sp. 984. . , 
, M. Honecker, Art. ,,Sozialethik", in: Evangelisches Staatslexikon, Stuttgart 1987, Bd. 2, 

Sp. 3202 . 
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~a es bekanntlich zu den Charakteristika der westl ichen Kultur gehört, 
ethische Probleme als Rechtsfragen zu definieren, ist auch die Frage nach 
der Umsetzung sozialethischer Postulate sehr schnel l zum organ isations
rechtlichen Problem der Institutionalisierung von Barmherzigkeit und So
lidarität geworden. 

3. Die Geschichte der Institutionalisierung von Barmherzigkeit 

Es ist sicher kein Zufall, daß die erste bedeutsame organisatorische Streit
frage des jungen Christentums die karitative Tätigkeit betrifft. Wie w ir aus 
der Apostelgeschichte erfahren, entstand zwischen zwei Gruppen der Ur
gemeinde in Jerusalem ein Streit hinsichtl ich der Witwenfürsorge, der durch 
den Aufbau einer entsprechenden Organisation beendet wurde (Apg 6, 1-7). 
Unterschiedliche Versorgungsämter treffen wir auch in den Pastoralbrie
fen des Apostels Pau lus, welche dartun, wie sehr das Entstehen von Struk
t~r~n in der fr~he~ Kirche mit Fürsorge-Aufgaben verbunden war. Orga
n,srert wurde dre Fursorge - modern gesprochen -als ,Heimhilfe' aufgrund 
von Armenmatrikeln, die von den Diakonen zu führen waren. 

Im christlich gewordenen Imperium gehörte die Sorge um die in Mt 25,35 f. 
genannten Personengruppen von al lem Anfang an zu den vornehmsten 
Herrscherpflichten. D ie zentrale Bedeutung des Textes zeigt sich auch bei 
den wichtigsten östlichen Theologen der zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts, 
bei Gregorios von Nazianz, Basileios dem Großen und Johannes Chrysosto
mos. Johannes Chrysostomos forderte ausdrück! ich den Einzug des Zehents 
von den Reichen zugunsten der Armen durch die öffentliche Gewalt.6 

Basileios der Große errichtete das berühmte und für seine Zeit vorbild
liche Xenodochion in Kaisareia, das für alle Arten der Bedürftigkeit Vor
sorge traf. Diese frühe Spezial isierung führte auch zu den unterschiedlichen 
Bezeichnungen für die einzelnen Einrichtungen als Fremdenherbergen, 
Armenhäuser, Waisenhäuser, Krankenhäuser, Altersheime und fi ndet in der 
justinianischen Gesetzgebung ihren Niederschlag.' 

Im Westen wurden nach byzantinischem Vorbild ,Xenodochien' zwi
schen dem 4. und 7. Jahrhundert meist nach Reisen in den Osten gegrün
det, das byzantinische Vorbild wird schon allein durch die griech ische Be-

' Johannes Chrysostomos, 64. Homil ie, in: Bibliothek der Kirchenväter' Bd. 26 München 
1916, 306-321. ' ' 

' Codex Justinianeus 1, 3: ,,De Episcopis et clericis et orphanotrophis et brethotrophis et 
xenodoch1s et asceterus et monachis et privilegio eorum ... ". 
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ennung der karitativen Einrichtungen deutlich. Die Einrichtung von Xeno

~ochien an Bischofssitzen für alle Arten v~n Hi ~~sbe?ürftigen :'urd: zur 
Re el. Mit dem Niedergang der Stadtku ltur ,m Fruhmrttelalter ging dre Ar-

egnfürsorge im weitesten Sinn auf die Klöster über. Aufgrund der Bene
~ktinerregel (Kap. 53) waren im Rahmen des Klosters auch Einrichtungen 
der Armenfürsorge vorgeschrieben. Mit der karol ingischen Klosterreform 
Bl 6/17 ordnete Kaiser Ludwig der Fromme nicht nur die Beachtung der 
Benediktinerregel für alle Klöster des westlichen Imperiums an, sondern 
ausdrücklich auch die Einrichtung von Hospitälern in den Klöstern. Damit 
kam es zu einer ersten Institutionalisierung von Caritas unter spezifisch 
westlichen Bedingungen, die auch in der Terminologie ihren Niederschlag 
fand: Im 9. Jahrhundert ersetz te der Begriff Hospital den Begriff Xeno
dochium. ,,Das Klosterhospital hat ganz wesentlich zur Linderung der 
Armut auf dem Land beigetragen und durch Gewährung von zinslosen 
Darlehen, Beschaffung von Saatgut sowie Bereitstellung von Werkzeugen 
ein Abgleiten in die Armut nach witterungsbedingten Katastrophen oder 
Seuchen verhindert. 118 

zu Beginn des Hochmittelalters ging das Hospital-Monopol der Klöster 
verloren, vor al lem in den Städten entwickelten sich neue Strukturen. Dies 
war nicht nur einfach eine Reaktion auf neue gesel lschaftli ch-demogra
phische Bedingungen, sondern lief mit einer der wichtigsten Zäsuren der 
europäischen Geschichte parallel. 

Bemerkenswert ist zunächst, daß die Matthäusstelle in verschiedenen 
Lebensbereichen immer stärker ins Bewußtsein trat. Die Geschichte von 
den geringsten Brüdern wurde zur zentralen Bibelstelle für karitative Ein
richtungen, '-'.Vie Stiftungsinschriften an mittelalterlichen Hospitälern deut
lich machen, und spielte auch im Zusammenhang mit der Entfaltung der 
europäischen Kunst im Mittelalter eine signifikante Rolle. Seit dem Ende 
des 12. Jahrhunderts wurde sie für die Darstellungen des Jüngsten Gerichts 
bevorzugt herangezogen. Ikonographisch ist dabei noch bedeutsam, daß 
in der gotischen Kunst des Mittelalters die theophane Darstellung Christi 
durch eine zunehmend anthropophane Darstellung abgelöst wurde. ,, In 
ihr wurde den Menschen der Mensch (und Bruder) Jesus bewußt, was die 
Identifikation mit ihm und seinem Leiden möglich machte"9, eine Ent-

• M.-L. Windemuth, Das Hospital als Träger der Armenfürsorge im Mittelalter, Stuttgart 
1995, 44. 

' Ebcl . 69. 
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wicklung, die etwa im byzantinischen Christentum keine Parallele findet. 
Man kann gerade in der Darstellung der Menschwerdung Gottes und des 
leidenden Christus eine religiös begründete Hinwendung zum Individuum 
im westlichen Christentum sehen. Zugleich setzte sich in der Frühschola
stik eine personalistische Auffassung von Kranksein und Leiden durch, die 
eine umfassende Einordnung des Bedürftigen in die mittelalterliche Sozie
tät bewirkte. '0 

Fasziniert hat die Künstler des Mittelalters schließlich auch die Ver
knüpfung von Gerechtigkeit und Barmherzigkeit, w ie sie durch die Mat
thäusstelle nahegelegt wird." Mit dieser Ausrichtung taucht die Darstel
lung des Weltgerichtes seit dem Hochmittelalter im westlichen Europa häu
fig als Illustration von Rechtstexten auf. In Kombination mit der anthropo
phanen Erscheinung Christi als Weltenrichter signa lisierte dies eine zu
nehmend analoge Sicht von göttlichem und weltlichem Gericht. 12 Auch 
auf diese Weise wurde der Gedanke einer institutionell-rechtlichen prak
tischen Umsetzung der Evangelienstelle den Menschen des europäischen 
Mittelalters nähergebracht. 

Damit weist auch die Geschichte der Insti tutionalisierung von Barmher
zigkeit und Nächstenliebe auf jenen viel schichtigen Verrechtlichungsprozeß 
hin, dem die westliche Gesellschaft seit dem 12. Jahrhundert unterworfen 
war. Wie auch in anderen Lebensbereichen erfaßte der Verrechtlichungs
prozeß zuerst die kirchlichen karitativen Einrichtungen, wie die zunehmende 
Zahl von kirchl ichen Normen vor allem seit dem 12. Jahrhundert deutlich 
macht. Alle geistlichen Gemeinschaften hatten eine klösterliche Regel zu be
folgen, die ihnen durch genaue Anweisungen für die Verwalter sowohl recht
l iche Ordnung als auch ein hohes Maß von Selbstverwaltung brachte. 

In der Folge griff der Verrechtlichungsprozeß auf städtische Einrichtun
gen über. Das heißt, daß auch für die Organisation der Caritas der allge
meine Grundsatz der europäischen Rechtsgeschichte gilt, daß neuzeitliche 
europäische Strukturen in der städtischen Selbstverwaltung des M ittelalters 
ihre Vorläufer fanden. Mit dem schnel len Anwachsen der städtischen Be
völkerung vor allem im 13. Jahrhundert entstanden karitative Einrichtungen 
in den Städten, in denen für Obdachlosigkeit, Hunger, Krankheit, Verwai-

'
0 Vgl. H. Schipperges, Art. ,,Krankheit", in: Lexikon des Mittelalters, Bd. 5, Stuttgart u. a. 

1999, Sp. 1473. 
11 Vgl. dazu W Pleister - W Schild, Recht und Gerechtigkeit im Spiegel der europäischen 

Kunst, Köln 1988, 76 ff. 
" A. a. 0. (Anm. 11 ) 71. 
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ng Altersschwäche, Invalidität und Armut Vorsorge getroffen wurde. Die 
suedizinische Versorgung hinkte jedoch mangels einer der byzantinischen 
mnd islamischen vergleichbaren Ausbildung noch deutlich hinterher. 
u Besondere Bedeutung erlangten schließli ch die bürgerlichen Hospital
stiftungen, die den städtischen Räten zur Verwaltung übertragen wurde~. 
Den städtischen O rganen blieb jedoch lediglich die Oberaufsicht und die 
Rechnungskontro lle vorbehalten, bei sonstiger weitgehend selbständiger 
Verwaltung und Leitung sowie Vertretung nach außen. Als spätmittelalter
liche Wortbildung scheint der Begriff ,Armenpflege' auf, der ein Synonym 
für Armenverwaltung darstel lt. Pflegschaft wird zum Inbegriff mittelalter
licher Verwaltungstätigkeit vor allem im karitativen Bereich, ein Begriff, 
der sich in der deutschen Rechtssprache bis heute erhalten hat. 

Die Kommunalisierung der Caritas seit dem 14. Jahrhundert bedeutete 
zwar noch nicht deren Säku larisierung im Sinne einer rel igiösen Entzau
berung. Sie beruhte jedoch bereits auf dem Gedanken einer Interessen
gemeinschaft und war damit Ausdruck eines neuen Denkens, in dem di_e 
solidarische Verantwortung al ler für al le im Mittelpunkt stand. Rechtsh1-
storisch gesehen stellt sich die Frage, ob die Notleidenden daher auch in 
irgendeiner Weise ihren Anteil an den für die mittelalterlichen Städte cha
rakteristischen partizipatorischen Strukturen einmahnen konnten. Es sei in 
diesem Zusammenhang nur darauf verwiesen, daß es gegenwärtig zu den 
umstrittenen Themen der europäischen Sozialgeschichte gehört, inwieweit 
im „Neuaufbruch des Hochmittelalters auch die real Armen, d. h. die re
ligiös und sozial abgewerteten Schichten der abhängig Arbeitenden und 
der durch soziale Veränderu ng bzw. durch Arbeitsunfähigkeit, Arbeitslo
sigkeit und mangelnde Fürsorge Verelendeten sich mit den selig gepriese
nen Armen des Neuen Testamentes identifizieren können und so in der 
mittelalterl ichen Kirche und Gesel lschaft Mitsprache beanspruchen"13

• Die 
Analogie zur gegenwärtigen Frage der politischen Vertretung von Arbeits
losen durch die Gewerkschaften fällt hier ins Auge. 

Wie immer man diese Frage beantwortet, es steht jedenfalls fest, daß 
die seit dem 12. Jahrhundert formulierten spirituellen und gesellschafts
politischen Ansprüche der versch iedenen Gruppen der Armutsbewegung 
nicht mehr vergessen wurden . So beeinflußte das franziskanische Ar
mutskonzept und seine Krit ik an der Verweltlichung der Kirche sämtliche 

" J. Schlageter, Art. ,,Armut und Armenfürsorge. II. Theologie", in: Lexikon des M ittelalters, 
Bd. 1, Stuttgart u. a. 1999, Sp. 986. 
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~eformbewegungen des 14. und 15. Jahrhunderts und wirkte schließlich 
in der Reformation wei ter. 

In Verbindung mit ~er Zurückweisung der Werkgerechtigkeit wird von den 
Reformatoren _Armut in den Kontext mit der Sündenverfallenheit der Welt 

ge~tellt. Zu?le1c~ aber w_~rde _durch diese Verknüpfung mit der Sündhaftig
ke1~, das ~e1ßt m1t_dem Bosen in der Welt, die Sicht auf strukturelles Unrecht 
weiter geoffnet. Dies muß jedoch nicht pietistische Inaktivität bedeuten den 
,,~ie Einsicht in die Sündhaftigkeit der Welt und in das ,strukturell Bös~' mu~ 
nicht n~twendig dazu führen, daß Reformen unterbleiben 11 14. Es besteht daher 

ke'.n ~1derspru_ch d_arin,_ daß sich im 19. Jahrhundert sowohl die liberalkapi
tal1st1sche_ Praxis - 1m Sinne der berühmten Theorie Max Webers über den 

protestant1~chen Ursprung des Kapital ismus-wie auch eine sozialpoli tische 
Gegenpraxis auf den Protestantismus berufen konnte . 

. Im neuze itl ichen Säkulari sierungsprozeß erfährt auch die Sozialethik 
eine Transformation. Es hieße jedoch gerade in diesem Bereich den Säku
lar!: ierungspr?ze~ grob mißzuverstehen, wenn man ihn auf ein Begleit
phanomen, naml1ch die Möglichkeit der Abkehr vom Christentum redu
zierte. _Säkula~isierung war vor allem auch ein Prozeß, in dem der 

11
ver

such eine~ un1~ersa le~ Durchsetzung des vernu nftnotwendigen Kerns111 s 

der gesch1chtl1ch bedingten ethischen Inhalte des Christentums unter
~ommen wurde. Menschenrechte, Freiheit und Solidari tät erw uchsen aus 
Jenem Grundbestand christlicher Ideen, die im Säku larisierungsprozeß als 
allgemein anerkannte Bas is menschl ichen Zusammenlebens unter den hi
storischen Bedingungen jener Gesellschaft w irkmächtig w urden, die sie 

h~rvor~ebracht h_~t. Wie sehr auch die bürgerliche Revolution (entgegen 
einer vielfach geaußerten M einung) in dieser Tradition stand, zeigt etwa 
Art. 2 1 der (allerdings nicht in Geltung getretenen) französischen Verfas
sung von ~ 7~3. D~rin heißt es - man beachte die religiös gefärbte Spra
che! - : " D ie offentliche Unterstützung ist eine hei lige Schuld. Die Gesell
~chaft schuldet ihren unglücklichen Mitbürgern den Unterhalt, indem sie 
ihnen entweder Arbeit verschafft oder denen, die außerstande sind zu ar
beiten, die Mittel für ihr Dasein sichert."16 

" M. Honecker, a. a. 0. (Anm. 5) Sp. 3203. 
" G. L. Müller, !esus Christus und die anthropologische Wende der Neuzeit, in: G. Mertens 

u. a_. (Hrsg.), Markierungen der Humanität. Sozialethische Herausforderungen auf dem We 
;';:'~. neues Jahrtausend (Festschrift Wilhelm Korff zum 65. Geburtstag), Paderborn u. a. 199l 

16

• Vgl. dazu T~:. Ramm, Zum freiheitlichen sozialen Rechtsstaat. Ausgewählte Schriften 
(Studren zur Europarschen Rechtsgeschichte; 112), Frankfurt/M. 1999, 124. 
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zu einem Schlüsselbegriff wird schließlich ,Sol idarität'. Als Bezeich
nung für eine bestimmte Ausgestaltung von Schuldverhältnissen aus dem 
römischen Recht stammend, hat der Begriff Sol idarität seine Ausformung 
vor allem im 19. Jahrhundert erhalten und wird seither als der 11aus ge
meinsamen Voraussetzungen motivierte[n) W ille[n), das zu tun, was man 

einander schuldig ist" 11
, verstanden. 

Wie die meisten zentralen Themen und Begriffe der europä ischen Gei
stesgeschichte ist auch Solidarität ein Begriff mit christlichen Wurzeln, der 
von der christlichen Soziallehre im 19. Jahrhundert gleichsam heimgeholt 
wurde. Sol idarität ist- nicht zu letzt unter dem Einfluß christl icher Parteien 
_ sch ließlich zu einem Strukturgesetz des sozialen Rechtsstaates, einer ver
antworteten Welt geworden.18 

4. Christli che Sozialeth ik und die Aufgaben 
des modernen Sozialstaates 

Es wird im allgemeinen heute immer noch unterschätzt, wie stark der Ein
fluß der katholischen und evangel ischen Sozialethik auf die moderne staat
liche Sozialgesetzgebung war. Im 20. Jahrh undert hat die katholische So
ziallehre die Notwend igkeit immer klarer herausgestellt, für Sol idarität und 
soziale Gerechtigkeit die entsprechenden rechtlichen Strukturen zu schaf
fen. Dies signalisiert die endgültige Zuwendung zu einer Ethi k der Struk
turen, welche verlangt, Solidarität und soziale Gerechtigkeit durch das Ver
bürgen von Rechtsansprüchen der Menschen im gesellschaftlichen Leben 
zu verwirk! ichen. 11 Die soziale Gerechtigkeit beinhaltet, daß die Menschen 
die Pflicht zu aktiver und produktiver Teilnahme am Gesellschaftsleben 
haben und daß die Gesellschaft die Verpfl ichtung hat, dem einzelnen diese 
Tei lnahme zu ermöglichen. " 19 Das Netz der sozialen Sicherheit baut also 
auf der Leistung aller arbeitenden Menschen auf und ist nicht mehr eine 
Art Redistribution, die auf einer egoistischen strategischen Moral beruht. 

Da das beste Sozialsystem zwangsläufig zu grobmaschig bleiben w ird, 

" W. Kod(-A. Baumgartner, Kommentar zu: Solidarität die Antwort auf das Elend in der 
heutigen Welt. Enzyklika Sollicitudo rei socialis Papst Johannes Pauls II., Freiburg u. a. 1988, 
129. 

" A. Baumgartner - W. Kodf, Das Prinzip Solidarität. Strukturgesetz einer verantworteten 
Welt, in: Stimmen der Zeit 11 S (1990) 237-250. 

" Wirtschaftliche Gerechtigkeit für alle: Die Katholische Soziallehre und die amerikanische 
Wirtschaft (Economic Justice for All: Catholic Social Teaching and the U.S. Economy), zit. nach 
,,Die Neue Ordnung", Sonderausgabe, Bonn 1987. 
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wird es immer wieder notwendig sein - ergänzend zu den allgeme· s · II · 1nen 
oz1a e1stu~gen -, i_n ~inzelfällen speziel le individuelle Fürsorgeleistun-

g~n zu erbri ngen. Die Jeweils Betroffenen gehen auch in diesem Fall von 
einem Rechtsanspruch aus. Sie erwarten einen organisierten rechtsstaatli
chen !ollzug: der ihnen nicht das Gefühl gibt, Almosenempfänger zu sein. 
Damit hat die Menschenwürde des Empfängers über das karitative Er
messen des Almosengewährenden endgü ltig gesiegt. 

. ~aß ?ere~htigkeit vor allem durch Strukturen vermittelt werden muß, 
1s_t ein~ 1~ Mittelalter wurzelnde historische Erfahrung Europas, die aller
?ings 1~ einzelnen christlichen sozial- und rechtsethischen Positionen erst 
im sozialen Rechtsstaat des 20. Jahrhunderts zum Durchbruch kommen 
konnte. 

.. N_ichtsdestowen iger bleiben Barmherzigkeit und Nächsten liebe als per
son_! 1che Haltungen gefra?t. Sie können durch strukturelle Bedingungen 
~efordert werden, immer Jedoch transzendieren sie diese, weil im christ
lichen Verständnis Gesetzlichkeit stets durch das Liebesgebot überboten 
werden muß. 

Das Angebot der Kirchen im sozialen Rechtsstaat kann daher nur darin 
b~~tehen, ihre Dienste einerseits im Rahmen der staatlichen Ordnung als 
Trager ~er ~ohlfahrtspflege zur Verfügung zu stellen, anderseits aber immer 
w i:der 1m S_in_ne ?rophetischer Gesellschaftskritik zugunsten der geringsten 
Bruder Def1 z1te 1m System aufzuzeigen und im Einzelfall auszugleichen. 

II. Christliche, Werte' im modernen Rechts- und Soz ial staat 

[Gerhard Luf] 

Mo_de~ne Parteien, die sich in ihrer Po litik, also auch in ihrer Rechtspolitik 
christlichen Forderung~~ verpfl!_chtet fühlen, nehmen in ihren Program
men bzw. grundsatzpol1t1schen Außerungen immer wieder auf christliche 
Werte' ~ls Orientierungsprinzipien Bezug. Läßt man die Fra;würdigkeit 
des dann angesprochenen Wertbegriffes beiseite, so werden als solche 
Werte neben der Anerkennung von Ehe und Famili e als Fundament des 
St~~tes, dem Rekurs auf die Ideen von Subsidiarität und Pluralität vor allem 
Wurde ~nd Freiheit der Person einerseits und das Prinzip der Solidarität 
anderseits angesprochen. Freiheit und Solidarität bilden in dieser Sicht kein 
unverbundenes Nebeneinander, sondern so llen -einem christlichen Men
schenbild gemäß - in Form der Garantie solidarischen Subjektseinkön-
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20 als normativer Maßstab von Recht und Poli tik fungieren. 
nens · · k f · d ß Nun sieht sich diese Programmatik mit der Tatsache on ro_nt1e~, a 
der moderne Staat ein säkularer Staat ist, .. dess~n ~nts;ehen sich in ent

heidendem Maße einem ,Vorgang der Sakulansat1on verdankt. Darun
sc ersteht man um Böckenfördes vielzitierte Charakterisierung heran-
~ r v ' . 

· hen die Ablösung der poli tischen Ordnung als solcher von ihrer 
zuz1e , " . . , 

· tl ich-religiösen Bestimmung und Durchformung, ihre ,Verweltlichung 
ge1s b 1. ... 1· · h 
. Sinne des Heraustretens aus einer vorgege enen re 1g1os-po 1t1sc en 
;nheitswelt zu eigener, weltlich konzipierter (,politischer') Zielsetzung 
und Legitimation, schl ießlich die Trennung der politischen Ordnung von 
der christl ichen Religion und jeder bestimmten Religion als ihrer ~run_d
lage und ihrem Ferment."21 Dies~'.:1 Staat ist es_ verfass~ngsrechtl_1ch_ 1m 
lichte weltanschaulicher Neutral1tat verboten, sich unmittelbar mit einer 
bestimmten rel igiösen Lehre oder Weltanschauung zu identifizieren. Seine 
Aufgabe ist es vielmehr, unter spezifischen konstitutionellen, im ""'.e_sent
lichen durch rechtsstaatliche Einrichtungen, Grundrechte und politische 
Mitwirkungsrechte umschriebenen Voraussetzungen in plu raler Offenheit 
den untersch ied lichen religiösen und weltanschau lichen Positionen einen 
angemessenen Entfaltungsraum zu garantieren. Auch die ch~istl iche R~l i
gion ist so gesehen ein vom Staat getrenntes Phänom_en, das in d~r Sphare 
der Gesellschaft verankert ist und nur von dort aus Einflu ß auf die Gestal
tung von Poli tik zu gewinnen vermag. Freilich ändert di es nichts an der 
Tatsache, daß das moderne Recht geschichtlich in entscheidendem Maße 
durch christliche Impulse geprägt wurde, auf dem „ Kulturboden des Chri
stentums"22 (Jsensee) entstanden ist und sich insbesondere der spannungs
reichen Auseinandersetzung von Kirche und Staat im Verlauf der ,abend

ländischen' Entwicklung verdankt. 
Angesichts dieser Situation stellen sich zwei grundlegende Fragen: Er

stens die Frage nach dem normativen Stellenwert christl icher Forderungen 
für die Gestaltung von Recht und Staat. Zweitens jene nach der Bedeu
tung, die dem Attribut der Säkularität in ihrem Verhäl tnis zu diesen For-

20 Vgl. J. B. M etz, Glaube in G eschichte und Gesellschaft. Studien zu einer praktischen 

Fundamentaltheo logie, Mainz 1977, 43 . .. . . . 
21 f .-W Böckenförde, Die Entstehung des Staates als Vorgang der Sakulansat1on, 1n: ders., 

Staat, Gesellschaft, Freiheit. Studien zu r Staatstheorie und zum Verfassungsrecht (Suhrkamp Ta-
schenbuch Wissenschaft; 163), Frankfurt/M. 1976, 42 f. .. . 

22 /. /sensee, Die katholische Kirche und das verfassungsstaatl iche Erbe der Aufklarung, in : 

J. Hengstschläger u. a. (Hrsg.), Für Staat und Recht. Festschrift für Herbert Schambeck, Berlin 

1994, 221. 
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?er~ngen zukommt. ~eide F~agen lassen sich freilich nicht voneinander 
1so/1eren,_ sondern bleiben, wie zu zeigen sein wird, notwendig aufeinan
der ~erwiesen und bewegen sich in einer höchst komplexen und kontro
vers1ell beantworteten Thematik. Im folgenden soll daher versucht 
d · · wer-

en, einige Konturen dieser Thematik nachzuzeichnen. 

1. Zum normativen Stellenwert christlicher Forderungen 
für die Gestaltung von Recht und Staat 

V'!as die erste Frage anlangt, also die nach dem normativen Stellenwertchrist
~'.cher Fordernngen für die Gestaltung von Recht und Staat, gilt es- und dar
uber besteht in der heutigen wissenschaftlichen Diskussion Übereinstim
~ung ~ zu_nächst zwei Extreme zu vermeiden. Sie bestehen zum einen darin, 
die christliche Botschaft auf unmittelbare Weise politisieren zu wollen und 
zum anderen, sie im Sinne weltabgewandter Spiritual isierung auf eine Weise 
zu verstehen, daß sie gegenüber konkret-geschichtlicher Institutionalisie
rung gleichgültig bliebe. Die Vorstellung von der unmittelbaren Politisie
r_ung der christliche_~ B~tschaft würde ein fundamentales Prinzip der christ
lichen Botschaft, ~am/ich da~ ihrer eschatologischen Vorläufigkeit, verlet
zen. ~as Evangelium formu liert weder das Bild des idealen Staates noch 
das einer vollendeten irdischen Gerechtigkeit. Versuchte man das nähm 
man unzulässig die äußere Erfüllung des Reiches Gottes in der Welt vor~ 
w~g. In seiner eschatologischen Ausrichtung auf das Kommen des Gottes
reiches ~ra~szendiert die christliche Botschaft alle irdischen Wirklichkeiten 
un~ weist_ 1hne_n einen kategorial vorläufigen Rang zu. Die christliche Frei
h:it kann in keiner Rechtsordnung zur vollendeten Wirk/ ichkeit werden, sei 
di:se auch auf noch so gelungene Weise gestaltet. Ebenso verhält es sich 
~it dem christlichen Liebesgebot, denn auch dieses reicht über alle karita
tiven bzw. rechtlichen Strukturen soz ialer Solidarität hinaus. 

. Anders:its_bedeut~t der Charakter der eschatologischen Vorläufigkeit recht
lic_h:r ln~t1~ut1onen nicht deren Beliebigkeit. Eine solche wäre Ausdruck einer 
sp_intua/ 1st'.schen Weltabkehr, die dem Geist des Christentums widerspräche. 
Dieses bleibt dem Anspruch der Weltverantwortung unverzichtbar unterste/ /t 
un_d daher zur_ Mit?esta!tung recht/ ich-politischer Strukturen aufgefordert. 
Wie ~ber manifestiert sich diese Weltverantwortung des Christentums im 
Hinblick auf die Gestalt rechtlicher Institutionen? Welche markanten und 

exemplarische~ Sp~ren _hat_es i'.11 l aufe der gesch ichtlichen Entwicklung hin
terlassen? Worin zeigt sie sich 1m heutigen Rechts- und Sozialstaat? 
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An esichts der unhintergehbaren Spannung von Welt~erant~ortung und 
escha~ologischer Vorläufigkeit wäre es unangebracht, einen fixen Katalog 

h 
. tl"ch inspirierter Rechtswerte vorlegen zu wollen. Es kann nur darum c ns 1 • • 

ehen, auf strukturelle Komponenten_ ch_ri~tlichen Weltbezugs ~nd _im we1-
g auf einige leitende normative Pnnz1p1en und deren rechtsform1ge Kon-reren . . 
k t"sierung hinzuweisen. Strukturell gesehen 1st zu beachten, daß das Chn-

ren1tu m als eine religiöse Botschaft die rechtlich-politischen Strukturen nicht 
st

~bst hervorbringt, sondern diese immer schon in ihrer jeweiligen ge
:~hicht/ichen Gestalt vorfindet und sich aufgefordert sieht, sich mit ihnen 
im lichte einer kritisch-dialogischen Haltung auseinanderzusetzen. Das be
deutet eben nicht, das Gegebene kritiklos hinzunehmen, sondern stellt vor 
den Anspruch, auf dieses verändernd einzuwirken, es also zu beeinflussen 
und mitzugestalten. Diese kritisch-dialogische Auseinandersetzung hat im 
Laufe der Geschichte natürlich die unterschiedlichsten Formen angenom
men, wurde mit unterschied/ ichster Intensität geführt und nur zu oft von den 
Vertretern des offiziellen Christentums verraten und um politischer Machtan
sprüche w illen mißbraucht. Entscheidend ist dabei aber do~h, ?aß so lcher
art aus dem christlichen Glauben heraus Forderungen art1kul1ert wurden, 
die das Rechtsdenken maßgebl ich mitgeprägt haben und auch heute zum 
unverzichtbaren Bestand einer humanen Rechtskultur gehören. 

Entscheidende Impulse gingen dabei von der Idee christlicher Freiheit 

aus, auf deren Grundlage rechtliche Prinzipien des modernen Rechts- und 
Verfassungsstaates, w ie die der Würde eines jeden Menschen, der indivi
duellen Freiheit, der rechtlichen Gleichheit ihren Niedersch lag gefunden 
haben. Daß dies in prononciert rechtli cher Form geschah, verdankt sich 
geschichtlich gesehen ganz wesentlich der spezifischen Weise, in der sich 
die Entwicklung des ,abendländischen' Christentums vollzog. Charakteri
stisch für diese Entwicklung ist die kategoriale Differenzierung von geist
licher und weltlicher Sphäre, von Kirche und Staat, von individuellem Ge
wissen und gesetzlichem Anspruch. Sie hatte zur Folge, daß man der in
dividuellen Freiheit nicht nur in moralisch-religiöser Perspektive Bedeu
tung zumaß, sondern sie auch in rechtlicher Dimension als grundlegen
des Recht verstand, das speziel I in einer Rechtsfigur zum Ausdruck kommt: 

der des subjektiven Rechts.23 

" Zur Herausbildung der Rechtsvorstellung vom subjektiven Recht im mittelalterlichen 
Rechtsdenken vgl. Ch. Taylor, Die Beschwörung der Civil Society, in: K. Michalski (Hrsg.), Eu
ropa und d ie Civil Society. Castelgandolfo-Gespräche 1989, Stuttgart 1991, 62 f. 
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Die Fi~u~ des subje~tiven Rechts, wie sie etwa für die Menschenrechte 
charakteristisch 1st und in der Anerkennung individueller Freiheit ihre Gr d 
1 h . un -
ag~ at, 1st so gesehen ein wichtiges Resultat christlich er Prägung des Rechts. 

In dieser_ Be_tonung_des Rechts manifestiert sich keineswegs ein Widerspruch 
z~m christliche~ Liebesgebot, wie von manchen im lichte einer abstrakten 
D1alekt1k von Liebe und Gesetz gemutmaßt w ird. Denn es ist eine aus d 
Perspektive christlicher Freiheit zu ziehende Konsequenz wonach es eb er 
· f d , en 

ein un _amentales Gebot christlicher Liebe darstellt, für das Recht des Men-
schen e'.nz~treten, um gerade aus Solidarität mit dem Leiden in der Welt 
den Erniedrigten und Beleidigten ihr Recht zu verschaffen. 

Nun werden rechtliche Freiheit und Gleichheit gemeinhin als bedeu
tende Errungenschaften der aufklärerischen Rechts- und Staatstheorie de 
Neuzeit, also einer säku laren Theorie angesehen, und das sicher zu Recht.2/ 
Dab~i sollte fr:ili_ch nicht vergessen werden, daß diese Prinzipien we
sentlich an chnstl,che Voraussetzungen anknüpfen und so lcherart christ
liche Prinzipien in säku larer Gestalt zur Geltung bringen. Dies geschah 
gerade auch gegenüber jenen etablierten Kräften des Christentums - ins
besondere dessen kirchlichen Repräsentanten -, in deren Denken und 
Handeln diese originär christl ichen Forderungen lange Zeit verschüttet 
waren und denen sie solcherart wieder in Erinnerung gebracht wurden. 

2. Die Bedeutung der Säku larisation für den normativen Stel lenwert 
christlicher Prinzipien in Staat und Recht 

Dies führt uns zum zweiten, mit dem ersten freilich verschränkten The
menkreis: der Bedeutung, die der Säkularisation für den normativen Stel
lenwert christlicher Prinzipien in Staat und Recht zukommt. Weit verbrei
tet ist hier ein säku laristisches Begriffsverständnis von Säkularität welches 
auch im Rahmen von Dialogen zwischen Muslimen und Chri~ten eine 
Rol le spielt und hier immer wieder zum An laß von tiefgreifenden Mei
nungsuntersch ieden wird. In dieser säku laristischen Version bedeutet Sä
kularisierung nichts anderes als die radikale Elimin ierung des Religiösen 

24 

Vgl. St. Hammer, Säkularität a_ls Menschenrecht?, in: A. Th. Koury - C. Vanoni (Hrs .), 
,,Geglaubt habe ich,_ deshalb habe ich geredet" . Festschrift für Andreas ßsteh zum 65. 8e
burtstag (Rel1g_1onsw1ssen_schaftlich_e_ Studien; 47),_ Würzburg u. a. 1998, 136-151, hier: 144, 
d_~r bet?nt, bei d1e~-~r gle1ch~n politischen Fre1he1t handle es sich „n icht um das nachträglich 
sakulans1erte rel1g1ose Gewissen, also um ein bloßes Derivat aus der Freiheit des Christen
menschen. " 
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B 
·eh gesellschaftlicher bzw. staatlicher Öffentlichkeit und damit 

sdem ere1 . .. . . 
au R d ktion auf eine ins Private verdrangte, letztlich auch hier zu-
deren e u 1· · · · 

d nbedeutender werdende Restgröße, sozusagen Re 1g1on in pn-
nehmen u · d d b "ffl. h . . h Schwundstufenform. Säkularisation w ir zu em egn 1c 
vat1st1sc er . 1· N·h·1· 

· t mit Phänomenen wie Atheismus, Matena 1smus, 1 1 1smus, 
konnot1er . 
individualistischer Egoze~_trik ~- a. m. . . . . 

Ein solches ßegriffsverstandnis mag auf den ersten ~l1ck eine gewisse intu-
.. Plausibilität besitzen. In der Tat zeigt ja gerade die neuere gesellschaft-
11~1vhe Entwicklung, w ie radikal der Einfluß religiöser Orientierungen -zumin-
ic e h d . 0 . . 

d d traditionel ler religiöser Gruppen - gesc wun en 1st, rient1erungs-
est er d s · · 

k 
· aufgebrochen sind, und wie sehr dadurch der mo erne taat in ein 

nsen d . 1 . ..k I b 
legitimatori sches Vakuum geraten ist, das mit en Mitte n eines sa u _ar-a -
strakten Ethos nur unzureichend gefüllt werden kann. Und das d~u_tl_1~_he~_e 
Wissen um die ,Dialektik der Aufklärung' hat zudem unsere Sens1bd1tat fur 
die Gefahren der Freiheit gesteigert, angesichts der Herausforderungen der 
wissenschaftlich-technischen Zivilisation in immer neue Formen der Instru-

mentalisierung und damit des Freiheitsentzugs umzusch_lagen. .. . . 
Gleichwohl bleibt ein solches säkularistisches Begriffsverstandnis ein

seitig und daher inadäquat. Denn die „Grundphänomene der Sä~ularisie

rung" lassen sich, so Böckenförde 25
, ,,auf ?em Boden __ de~ heutigen Ve~

ständnisses der Kirche von sich selbst und ihrem Verhaltnis zur Welt kei
neswegs mehr nur negativ, als Form des Abfalls von c~r!stlich-~irchlich~r 
Einheit bestimmen, sondern ebenso als Momente pos1t1ver Freigabe, die 
im Gehalt der christlichen Offenbarung mit angelegt ist." Es gilt also zu 
beachten, daß die Säkularisation sich zwar in Gegnerschaft zur offizielle~ 
Kirche entwickelt hat, dabei aber doch nicht pauschal gegen das Chri
stentum gerichtet war, sondern sich - im Gegenteil - genu in :hristli ch_en 
Antrieben verdankt und diese auch zur Geltung bringt. Unter diesen christ
li chen Impulsen ist es vor allem die Idee christlicher Freiheit selbst, d_ie 
von sich aus, also um der Achtung der Freiheit des individuellen Gewis
sens wil len und seines Vermögens, der Um- und Mitwelt auf verantwor
tete Weise zu begegnen, eine Entflechtung von religiöser und rechtlich
poli tischer Sphäre fordert und damit die Notwen~igkeit_ ~iner kriti_schen 
Distanz zwischen Staat und Religion einmahnt. Sakularis1erung wirkt so 
gesehen befreiend, denn sie ermöglicht es den religiösen Repräsentanten, 

" E.-W ßöckenförde, Schriften zu Staat - Gesellschaft - Kirche, Bd. 3: Religionsfreiheit. 
Die Kirche in der modernen Welt, Freiburg u. a. 1990, 168. 
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eine kritische Distanz zu Staat und Poli tik einzunehmen und damit Be
strebungen vorschneller politi scher Vereinnahmung zu entgehen, die das 
religiös motivierte Handeln in der Vergangenheit ungemei n belastet hat
ten. Sie mögen auf diese Weise zwar geringeren unmittelbar-poli tischen 
Einfluß haben, besi tzen aber gerade dadurch die Chance, in kriti scher Di
stanz gegenüber der offi ziellen Politik die Integrität der religiösen Botschaft 
unangefochtener zu wahren und gegenüber politischen Deformationen 
wachzuhalten. 

3. Aufgabenstellungen aus heutiger Perspektive 

Welche Aufgabenstellungen gilt es dann in heutiger Perspektive zu bewäl
tigen? Es w urde berei ts darauf hingewiesen, daß diese Auseinandersetzung 
mit Recht und Staat der Moderne auf eine kri tisch-dialogische Weise zu er
folgen habe. Ein solcher kritisch-dialogischer Weg der Auseinandersetzung 
besitzt sowohl affirmative als auch korrektive Dimensionen. Er ist affirma
tiv, insofern er ein positives Verhältnis zu modernen rechtlichen Institutio
nen, w ie Menschenrechten, Rechts- und Sozialstaatli chkeit, Demokratie 
und Gewa ltenteilung zum Ausdruck bringt. D ies nicht im Sinne einer bloß 
äußerlich-pragmatischen Anpassung, sondern aus dem Bewußtsein heraus, 
daß sich in diesen Einrichtungen wesentli che Anliegen der chri stlichen Bot
schaft von Freiheit und Solidarität w iederfi nden lassen, ohne daß dies in 
eine Totalidentifikation mündete. Wenn man in religiöser Perspektive für 
die ,Transzendenz der menschl ichen Person' eintritt, bedeutet dies im Ver
hältnis zu diesen Institutionen nicht, daß man sie auf spiritual isti sche Weise 
religiös überhöhen wo llte. Im Gegenteil, sie sollen gerade in ihrem Eigen
stand anerkannt werden, indem aus religiöser Perspektive eine vert iefte 
Sicht ihres humanen Wertes vermittelt und damit ein wichtiger Beitrag für 
die Wahrung ihrer Legitimationsgrundlagen geleistet wi rd. 

Ganz zentrale Bedeutung kommt in diesem Kontext heute der Aufgabe 
zu, aus der rel igiösen Idee der ,Transzendenz der Person' heraus in allen 
Bezügen für die Würde des Menschen einzutreten. Diese bildet zwar die 
Grundlage allen Menschenrechtsdenkens und hat heute weltweit, im na
tionalen Recht w ie auch in den internationalen Dokumenten des M en
schenrechtsschutzes, als fundamentales Rechtsprinzip Anerkennung ge
funden. Gleichwohl ist sie trotz humanitärer Lippenbekenntnisse, die schon 
ins Inflationäre gehen, vielfä ltig bedroht, denn die Tendenzen, den M en
schen zu verzwecken, ihn zu instrumentalisieren und seinen unbedingten 
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f II h ftl.,che Nutzenerwägungen zu relativieren, 
· bl 'ckau gese sc a .. · f ld 

w ert irn Hin , h' densten Bereichen. Ein reiches Betat1gungs e 
. h · den versc ,e 'f · 

zeigen sie in . H. ·cht - um nur ein Beispiel herauszugre1 en - ,m 
. h ·n dieser ms, . . . h ·t 

ergib.t sie , dernen Biotechnologie. Denn gerade hier zeigt s,c m1 
Bereich ~er ~o ichkeit, w ie elementar ein Konglomerat a~s ho~.em tec~
großer E1n~~1ngl ent renzter Forscherneugier und massiven oko~om1-
nischem Kannen, . g t ist den unverfügbaren Wert der menschlichen 

sehen l~teressenz~e;~~~een. Daß sich christliche Gruppen _i n diesem Korn
Person ,n Frage . . h" t wohl zu den verdienstvollsten Er-

h . t ns1v engagieren, ge or h 1 
Plex se r in e . . f" d'eWürde des Menschen. Noc ma s 

f en eines Einsatzes ur 1 
scheinungs dar; . h bei diesem Engagement nicht um das Verfolgen un-
sei betont, ~ -~s s1c Z' 1 handelt sondern darum, für säkulare Rechts
mittelbar rellg1oser ,ede ' aus religiöser Perspektive besonderes 

·nzipien einzutreten, enen man 
pn . 'ß 

·ta"res Gewicht zum1 t. 1. ·.. · · 
hurnani .. . über zum zweiten Aspekt eines re ,g,os msp1-

Diese Erwagungen leiten d R ht na" mlich dem kritisch-korrekti-
. 1 ·t dem mo ernen ec , 

rierten D ia ogs m1 „ d U tand Rechnung daß die genannten, an 
· A pekt tragt em ms ' · d ven. Dieser s . auch Tendenzen unterworfen sin ' 

sich affirmierten lnstitu.tionen i;mererkürzen bzw Freiheitsmißbrauch zu 
Gerechtigkeit zu verweigern ul~ . zu v des Mensch.en benützt zu werden. 

.. . zur lnstrumenta ,s,erung . h 
begunst1gen, . . D' 1 kfk der Freiheit in ihren geschichtllc en 
Darin kommt eine innere ,a e '. s der Verbürgung von Freiheit in 

Realisierungsformen zu~l: o:~c~/;; i:: es zentrale Aufgabe des Christen
ihre Bedrohung um~~s\ gF ·il,eit diesen die Humanität des Menschen 
tums, als Instanz kr1t1sc er ~e nt e enzutreten. Dari n er-
bedrohenden E~scheinungenh ,mf mder aEufs ng:~i~:s t~dierte Solidarität mit 

. eine in der Botsc a t es van " k 1 . 
weist es s ·) . h d Christentum im Zuge des Sa u an-
den Leidenden. Ger~de we1. s~~ re ;istanz zum Staat gesetzt hat, hat es 

s'.e~u;~s~~;~~:üe;~n'; d~: ~:~'~ritischen Funktion gr~ßeren Spffielraum und 
s1c u . "ßerer Glaubwürdigkeit gescha en. 
dami.t auch d,~ Chanc~.:~e ~;~ diese produktive Kritik aus christl icher Sicht 

D1eAnwen ungsge , b hl' ßb r Was die Dialektik der Freiheitsge
sind vielgestaltig ~nd un~ sc .'e d' a . Hinsicht die Menschenrechte ex
währleistung betrifft, so bieten m. ;~:~enn an ihnen zeigt sich besonders 
emplari sches Anscha~ungsm~hte~,a . b hes der in liberalistisch-indiv i-
deut lich die Gefahr eines Frei e1tsge raue ' 

henrechte aus der Sicht der Kirchen, in: A. 
,. Dazu eingehender G. Lu{, Friede und Md~nsc p obleme und Zukunftsperspektiven aus 

Bsteh (Hrsg.), Friede für die Menschh.eit_. Grun R afen~n:theologie· 8), Mödling 1994, 153-169. 
islamischer und christlicher Sicht (Beitrage zur e ig1 , 
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dualistischer Verengung einem egozentrischen Anspruchsdenk 
fl' h · d d' . en ver-p 1c tet 1st, em 1e soziale Verantwortungsdimension abhanden gek 

men ist. Dies führt nicht selten dazu daß Menschenrechte 1·m Ge om. . . . , gensatz 
zu dem ihnen begrifflich zugrunde liegenden Prinzip gleicher Freiheit 
A~satzpunkt für das Entsteh~n neuer Gruppenprivilegien sozial Be:~~ 
st1~ter verko~men. Gegen diese Deformation der Freiheit richtet sich _ 
m1.~ Recht - ~1~ auch von muslimischer Seite immer wieder mit Vehemenz 
g~~u~erte K~1t1k. ~ nzumerk~~ i.st allerdings, daß dabei nicht selten auf frag
~ urd1ge Weise ~1eses zu kn~1s1erend~ Zerrbild der Freiheit unzulässig mit 
dieser s.e lbst gleichgesetzt wird. Damit bleibt aber gleichzeitig auch deren 
nor~at1ver Anspruch und - als Konsequenz-deren fundamentale und un
verzichtbare Bedeutung für einen funktioni erenden Rechts- und Verfas
sungsstaat unbeachtet. 

.. Aus de~ ch:istlichen Freiheitsverständnis solidarischen Subjektsein
kon.nens sind die Menschenrechte nicht als privatistische, das individuelle 
B.el1ebe~ bloß freisetzende, sondern als Freiheitsrechte zu begreifen, die 
eine soziale Verantwortungsdimension besitzen. Mißachtet das staatliche 
Recht bzw. die spezifische nationale oder internationale Rechtspraxis die
s~n ~nspr~ch, ist es e~e~ Aufgabe religiös stimulierter, aus einer Opiion 
fur d1~ Le1den~en mot1v1erter Kritik, auf die Veränderung der Bedingung:~ hinzu.a~~e1ten:. Nochmals sei betont, daß damit keinesfalls eine spe
zifisch .r~l1g1os ~efarbte Version der Menschenrechte propagiert, sondern 
eine ~nt1sche ~nnnerung an die - verschüttete - Integrität des autochthon 
staatlichen Freiheitskonzeptes vorgenommen werden soll. 

Dieses Menschenrechtsengagement kann in einer plurali stischen Ge
sellschaft von christlichen Gruppen nicht mittels machtgestützter Appa
rate erbracht werden, sondern unter Bedingungen eben dieser pluralisti
s~.h:n ~esel.lschaft.27 Um dabei erfolgreich zu w irken, w ird es vielfach 
not.1g sein., sinnvolle Wege der Kooperation mit Gruppen zu suchen, die 
gleich~ Zielsetzungen verfolgen. Garantien für diesen Erfolg gibt es vor
weg nicht, woh l aber begründete Hoffnung, daß religiös fundiertes Enga
ge~ ent auch heute noch nachhaltige rechtli ch-politi sche Wirkungen aus
zulosen vermag. 

. " Vgl. K. Lehmann, Die Funktion von Glaube und Ki rche angesichts der Si nnproblemati k 

T
1nhGesellschaft und. Staat heute, in: /. Krautscheidt - H. Marre (Hrsg.), Essener Gespräche zum 

ema Staat und Kirche, Bd. 11, Aschendorf( 1977, 24. 
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Anfragen und Gesprächsbeiträge 

Taskhiri Dankbar für den wissenschaftli chen Beitrag, 
für alle Bereiche der uns vorgelegt wurde, möchte ich einlei tend sagen, 
umfassende und daß meiner Ansicht nach dieser Beitrag wesentlich auf 
konkrete VorStel- die Geschichte des Christentums ausgerichtet war- und 
Jungen in diesem Kontext wäre auch sein Inhalt zu diskutie-

A 
der Sicht des Islams ist jedoch grundsätzlich davon auszugehen, 

ren. us d' d E · h d R cht 
ß d

. verschiedenen Bereiche, ob nun 1e er rz1e ung, es e s-
da ie · · 1 d · h · .. d ·sses der Gesellschaft der Wirtschaft und v1e e an ere, nie t 1so-
verstan ni ' ' .. II k 
Jiert voneinander betrachtet werden können, da de

11
r lslambfur ~ h~'Al s6e te 

d D
·mensionen der Wirklichkeit konkreteVorste ungen ere1t a t. enn 

un i • h . . 
. II diesen Bereichen geht es um den einen Mensc en tn seinen ver-
in ha. ednenen materiellen ideellen und spirituellen Bedürfnissen . 
SC te ' . · Im Glaubensbereich bekennt sich der Islam zur Ein-
tawhid - und heit Gottes, tawhTd, und zum Jensei ts, und er hat von 
die Einheit der da aus die allgemeinen Auffassungen und Einstellungen 
Gesellschaft des Menschen in dessen individuellem Leben ebenso 

vertieft, wie in dessen gesellschaftlichen Bezügen un~ fBelda.nge
1
~. ~ng~-

. hts seiner diesbezüglichen Vorstellungen und Entwur e, 1e a e ere1-
~1~e der Wirkli chkeit umfassen, ist im Rahmen der islamischen Welt~n-

ha
uung kein Platz für die Sichtweisen des Säkularismus. Im Unterschied 

K d h' k. 
der Behauptung, daß es zwischen Säkularismus un C nstentum e1-

zu d k 1 • . 
nen Gegensatz gebe, sagen wir, daß zwischen Islam un Sä u ansmus ein 

radikaler Gegensatz besteht. . . . 
. . Damit soll jedoch nicht gesagt sein, daß es in einer 1s-

Freihei.t der Men- lamischen Ordnung keinen Platz für die modernen 
sehen im.Rah-. Werte gibt. Alle Werte, von denen im Referat die Red: 
men der tslam1- war, wie politische Verantwortung, persönliche Frei-
sehen Gesetze heit, menschliche Würde, Familie, Freiheit in Gesell-

schaft und Wirtschaft, werden im Islam in einem vernünftigen Rahmen 
berücksichtigt und behandelt. So ist z. B. in der Islamischen Republik Iran, 
die auf dem Boden der Religion steht, die politische Ordnung von der 
Wahl des Volkes abhängig-die Wahl der Führung ebenso wie die der ein
zelnen Abgeordneten des iranischen Parlaments. Die ganze Ordnung des 
Staates ist m. e. W. eine demokratische. In ihr hat die Freiheit des Menschen 
im Rahmen der islamischen Gesetze die ihr gebührende Berücksichtigung 

gefunden. 
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Säkularismus zum Auf der anderen Seite hat der Säkularismus bedauer
Kampf gegen licherweise in weitaus größerem Maße in die islami
die religiöse Welt sehe Welt Eingang gefunden, als es die westliche Welt 
angetreten zuzugeben bereit ist, ja er ist in der Welt des Islams 

zum Kampf gegen die religiösen Entwicklungen ange
treten. Selbst da, wo religiöse Entwicklungen durch demokratische Ent
scheidungen in Gang gekommen sind, hat er sie im Nachhinein bekämpft. 
So hat Algerien gezeigt, wie zwar die Bevölkerung sich für eine religiöse 
~rdnung entscheidet, wie man diese Ordnung dann jedoch auf dem Weg 
eines Putsches, der auch von den westlichen Ländern anerkannt wird w ie
der beseitigen kann. Ähnliche Dinge sind auch in der Türkei, in 

1

Aser
beidschan und in Tunesien passiert. Jedenfalls bin ich der Meinung, daß 
der Säkularismus gotteslästerlich ist und antireligiös, und er hat zudem 
nicht unparteiisch gehandelt. 

das herrschende Schneider Im Beitrag der Kollegen Potz und Luf war 
Selbstverständnis das Element der prophetischen Gese llschaftskritik als 
einer Gesell- ein Anliegen christlicher Randgruppen angesprochen 
schaft und neu worden. Dabei stellt sich für mich die Frage, wie es 
hinzutretende heute ganz generell um unsere pluralistische Gesell-

schaft bestellt ist, wenn man zunächst von den etabl ierGruppierungen 
ten Großkirchen ausgeht, neben diesen die christl ichen 

Randgruppen situ iert sieht und dann sozusagen als dritte Quasi- oder Pseu
dokirche die der ungläubigen Skeptiker und Humanisten, die groß sein soll. 
In Deutschland fällt nun die Tendenz unter Politikern und Juri sten auf, Glau
bensgemeinschaften, die nicht zu einer dieser drei Säulen gehören, nur in
soweit Existenz-, Betätigungs- oder gar Entfa ltungsrecht zuzuerkennen, w ie 
sie bereit sind, mit dem herrschenden Selbstverständnis des Gemeinwesens 
konform zu gehen und sich integrieren zu lassen. 

In einer anderen Kulturstunde war den Christen gesagt worden: "Gleicht euch 
nicht dieser Welt an" (Röm 12,2). Seither sind einige Epochen christlich-abend
ländischer Kultur vorübergegangen. Muß nicht in der gegenwärtigen Stunde 
der Geschichte von einem Staat, wie er von den beiden Referenten bejahend 
skizz iert wurde, auch die Frage beantwortet werden, wie er es mit Gruppen 
von Menschen hält, die andere Glaubensüberzeugungen haben, und ob es 
korrekt ist, von ihnen zu verlangen, daß sie sich zwar nicht direkt in das christ
liche Abendland - im alten Sinn dieses Begriffes-, aber doch in ein funktio
nales Äquivalent integrieren lassen, und auf solche Weise von ihnen einen 
Konformismus einer modernen Zivi lreligion gegenüber zu erwarten. 
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Rashadi Von den Fragen, die sich mir im Anschluß 
Widersprüchlich- an das Referat stellen, möchte ich die folgenden hier 

keit der zur Sprache bringen: 
modernen Werte (1) Die erste Frage bezieht sich auf die offensichtliche 

d 
··chlichkeit die zwischen den modernen Werten selbst herrscht. 

Wi erspru ' . . . . . d 
·se beispielsweise auf die beiden Werte, die 1m Referat beson ers 

Ich verwe1 . b ·d 
rden· auf Säku larismus' und ,Demokratie'. Welcher der et en betont wu · , . . 

V ng? Entscheidet sich die Gesellschaft etwa 1m Rahmeneinerdemo-hat orra . . . . 
kratischen Ordnung dafür, eine religiöse Reg1eru~g e'.nzusetzen - ~as _in

1 Chehen ist (aber auch in anderen Ländern), 1st ein konkretes Be1sp1e 
Iran ges . . · d lk 
dafür -, hat in diesem Falle die Demokratie bzw. d,_~ Ents~he1du~g esVo es 
Priorität oder w ird davon ausgegangen, daß der Sakulansmus immer an der 

Herrschaft zu sein hat und durch nichts ersetzt werden s~II? . . 
(2) Wurde im Referat postuliert, daß eine Regierung frei 

kein Individuum, sein sol l von Ideologie und Weltanschauung, so frage 
keine Gesell-. ich mich, ob es überhaupt mögl ich ist, daß ein lndivi-
schaft und keine duum, eine Gesellschaft oder eine Regierung tatsäch-
Regierung kann lieh davon frei sein kann. Meiner Ansicht nach ist dies 

fre i von_ . nicht möglich. Selbstverständlich kann an die Stelle einer 
Ideologie sein Weltanschauung anderes treten, was anscheinend frei 

von Ideologie ist. Doch sind solche Anschauungen wie der Liberalismus 
oder der Säkularismus nicht selbst eine Art Ideologie? Ist es nicht in den 
Augen verschiedener Leute gewissermaßen verboten, daß _i_n ein~r Gesell
schaft andere Anschauungen in Erscheinung treten als der Saku lansmus? So 
scheint es ein bloß theoretisches Postulat zu sein, daß eine Regierung frei 
von Ideologie bleiben soll. Denn das Verhalten jedes Menschen und jeder 
Gesellschaft ist in irgendeiner Weise abhängig von einer Ideologie. 

. (3) Es stellt sich mir auch die Frage, ob und inwieweit 
wie sollte Plura- _ abgesehen von der Möglichkeit, in einer bloß theore-
lismus mit tischen Weise darüber zu diskutieren - ,Plura li smus' und 
Christentum christlicher Glaube' in Wahrheit miteinander vereinbar 
konform gehen? ~ind. Vielleicht kann der Pluralismus aus der Sicht der 

Religion noch bejaht werden, wenn man darunter eine Einstel lung der Tole
ranz versteht, aber als Akzeptanz von Vielfalt, die auf einer Reihe bestimmter 
epistemologischer Prinzipien - nicht zuletzt auch des Zweifels-basiert, w ie 
sol lte er mit dem Christentum konform gehen können? Ist die Religion doch 
überzeugt von ihrer Rechtgeleitetheit und dem sich daraus ergebenden Wahr
heitsanspruch, l)aqqanTya: basiert Religion also in jeder Hinsicht auf einer 
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lehrhaften Überzeugung, die als solche mit dem Prinzip einer ideologischen 
Vielfa lt im strengen Sinn des Wortes kaum in Einklang gebracht werden kann. 

,moderne Werte' 
- geistige Kinder 
und zugleich 
Gegner des 
Christentums? 

(4) Wie Professor Luf erläuterte, sind die modernen 
Werte grundsätzlich unter dem Einfluß der christlichen 
Werte und Lehren entstanden. Anderseits steht es für 
uns außer Zweifel, daß das Christentum eine göttliche 
Religion ist. In diesem Sinne akzeptieren wi r auch die 
christli che Religion und sehen in der Person Jesu Christi 

einen Propheten, ähnlich dem Propheten des Islams. W ie können sich dann 
aber daraus einige von jenen modernen Werten, w ie Liberal ismus, Plura
lismus und Säku larismus entw ickelt haben, d ie gegen die Religion und damit 
auch gegen das Christentum selbst auftreten? W ie können m. a. W. d ie mo
dernen Werte aus dem Christentum hervorgegangen sein, wenn sie im Wider
spruch zur religiösen Praxis des Christentums gestanden sind und maßgeb
lich zur Einschränkung der Religion beigetragen haben? 

Säkularismus 
eine antichrist-
1 iche Bewegung 

(5) Die Berechtigung, den Säku larismus im Sinne von 
Liberalität und Toleranz zu verstehen, und daß er mit 
Frömmigkeit und Religiosität in Einklang stehe, ja daß 
das Chri stentum sogar sein Fundament bilde, ist mei

nes Erachtens in Zweife l zu ziehen. Tatsächlich stellt der Säkularismus eine 
anti chri stliche Bewegung dar, und er ist von allem Anfang darauf aus, die 
Kirche zu entmachten. In meinen Augen würde es auf eine Fälschung der 
Geschichte hinauslaufen, wü rde man die wahre Funktion des Säkularis
mus in einem ganz falschen Licht sehen, wenn man christliche Prinzipien 
als geistige Grundlage des Säkulari smus bezeichnet. 
Meine abschließende Frage an die hier anwesenden Christen lautet: Wären 
Sie nicht gezwungen, einen säkularen Staat zu akzeptieren, wü rden Sie 
sich dann nicht lieber für einen christlichen Staat entscheiden? 

,Säkularität' im 
Unterschied zu 

Potz An erster Stelle zu der fundamentalen Frage des 
Säkularismus, wie sie von Ayatollah Taskhiri angeschnit
ten worden ist. Er hat darin ein historisches Phänomen 

,Säkularismus' 
gesehen, das in der Neuzeit entstanden ist und durch 

das unter ganz bestimmten histori schen Bedingungen im neuzeitli chen 
Staat das Christentum zurückgedrängt, verdrängt und privatisiert werden 
sollte. Will man die historische Dimension voll einbeziehen, ist jedoch 
darüber hinaus bis in das 12. und 13. Jahrhundert zurückzugehen: in eine 
Zeit, in der vonseiten der päpstlichen Pol itik, insbesondere im Verlauf des 
lnvestiturstreites im Hochmittelalter, mit einer chri stlichen Begründung die 

248 

1111 

. h d h das Weltlichwerden der weltlichen 
S t und K1rc e urc ·tt d S„ 

Trennung v~n taa de , In der Reformation taucht dann der Begn er' a-
cewaltforc1ert wur . wenn schon nicht in d ieser Form, aber de~. Sa~he 
kularität' des ~taate:,reformatorischen Gruppen auf. So bin ich tatsach l1ch 
nach als das Ziel vod ß d. Idee der Säkularisierung vor allem des Staates 

„berzeugt a ie 1 
davon u . , . nen im christlichen Denken wurze t. . . 
und seiner lnstitutio Demgegenüber ist der säkularistis~he ~taat, ':i~ ih~ 

Qeiizite hin- Ayatollah Taskhiri bezeichnet hat, in. seiner rel ~gi~~~ 

sichtlich der und kirchenfeindlichen Ausrichtung in de.r~t e~ . ~~ 
Trennung von nomen der Neuzeit. Man kann diesen Je oc .n1c. 
Kirche und Staat mit dem säkularen Rechtsstaat gleichsetz~n, der Ja di~ 

einschaften nicht nur nicht bekämpft, sondern im Gegentei 
Rel igio~sgem r· ihre freie Entfaltung schafft. . 
die Bedin~ungen ur kun von Professor Schneider zufolge mangelt es J~
Qer wichtigen Berner H. g . ht am politischen Willen in Deutschland. Mit 
doch gerade in dieser ins1c d . .. ten Zeit bei deutschen Verfassungs-

dem Problem_, das sic~iad~~ a:/~~n~ Beschränkung bzw. Zurückn~hme 
juristen abze1~hnet u hinausläuft, gilt es, sich ernsthaft auseina~
jener Offenheit des S_t~at~ ie sich in dieser Weise zurückzieht, indem sie 
derzusetzen. Eine Politik, ·t den christlichen Traditionen bzw. den 
im Großen und Gan~en nur mi t nd zum anderen mit einer, wie er 

rechtlich verfa~ten ~irchen/etnen ~keptiker und Humanisten, fällt einer 
sagte, Pseudok1rche er u~gdau igl el oder auch vielen neuen reli giösen 

· · meinschaft wie em s am Eb 
Rel igionsge . .. k d weil sie auf institutionalisierter ene 
Bewegungen in den Ruc en - gera e R 1· . 

· h Staat und Kirche bzw. e igion. 
nicht trennt zwisc en f d mo·· chte ich darauf hinweisen, daß 

zusammen assen d f 
säkularer Staat es nicht der konfessionsgebundene, sondern .. er au 
notwendig mit Religions- und Gewissensfreiheit beruhe~de ,sakulare 

Demokratie Staat' ist der notwendig mit Demokratie ~erbundend 
' 1 S„k I mus' un verbunden ist. Was im Unterschied dazu a s,. a. u ans , 

. . S atsform als ,säkulanst1scher Staat be-
angewandt auf eine b~stimmte t~ Erscheinun en des bürgerlichen 
zeichnet wird, kennzeichnet bestimkm~e ße Roll~ mehr spielen. Selbst 

. 19 J h hundert die heute eine gro 
Staates im . a r. , . h d . 1 izistisches Trennungskonzept 
in einem Staat w ie Frankreic , en ein a 

. . nd staatliche Souveränität. Auf der Suche nach 
' Vgl. dazu auch R. Patz,_ Glo_ba_li~1erung ~ -5 A. Mirdamadi (Hrsg.), Gerechtigkeit in den 

einer ,grenzenlosen' Gerech~1~~e1t, in . A ~sie :n islamischer und christlicher Perspektive, 
internationalen und interrelig1osen Bez1e ungen 1 
Mödling 1997, 197-209, hier: 198-200. 
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prägt, ist die Entfaltung von Religion durchaus mögli ch, ganz abgeseh 
v~n der amerikanischen Gesellschaft, die eine weithin von Religion durc~~ 
trankte Gesellschaft darstell t. 

Säkularität gibt Luf Um das zuletzt von Kollegen Patz Gesagte noch. 
unterschiedlichen mals aufzugreifen, da es mir in dem von uns geführte 
Religionen Raum Dialog von entscheidender Bedeutung erscheint: Eine~ 
für entsprechende ist di~ ,sä~ularistische' Gesellschaftsidee, die die religi
Entfaltung ons_fe1ndl 1che Verdrängung des Ch~!stentums aus der 

pol1t1 schen und gesellschaftlichen Offentlichkeit zum 
Ziele hat. Sie gehört, w ie schon gesagt wurde, zu einem guten Tei l der Ver
gangenheit an. Etwas anderes hingegen w ill der Begriff ,Säkularität' zum 
A_usdruck bringen: Er räumt der religiösen Betätigung, dem Leben der Reli
gionen_ e1nen __ w ichtigen, ja essentiellen Spielraum im Rahmen der gesell
schaftli chen Offentlichkeit ein, ohne jedoch einer bestimmten Religion, wie 
~twa d~m Christentum, das Recht zuzugestehen, mit Hilfe seiner Programme 
1n unmittelbarer Weise Politik zu machen. 

Das wäre vor allem deswegen nicht möglich, weil w ir weltweit in immer 
stärkerem M aße mit der Tatsache konfrontiert sind, daß in unserer Gesell
schaft Menschen mit unterschiedlichen religiösen und w eltanschaulichen 
P~sitionen leben. _Es gibt eben nicht nur gläubige, sondern auch ungläu
~1ge M enschen, nicht nur Menschen einer bestimmten religiösen Konfes
s,o~, s_ondern auch Agnostiker und Atheisten. Engagiere ich mich nun aus 
ch~1s_t_l_, cher Perspektive für die Freiheit des M enschen auch angesichts der 
rel1g1osen Wahrheitsfrage, dann muß ich auch diese anderen Positionen 
respektieren. Und das nicht nur aus pragmatischen Gründen weil ich mit 
ihnen zusammenleben muß, sondern w eil ich anzuerkenn~n habe daß 
es sich bei einer Entscheidung für oder w ider den Glauben für diese

1 

oder 
jene konkrete Gestalt des Glaubens um ein Freiheitsproble~ handelt. Geht 
es doch nach christlicher Lehre um die Bewahrung eines essentiellen Zu
sammenhanges von Wahrheit und Freiheit: Wahrheit muß auf eine der 
:rei~eit adäquate Weise gewußt werden. Daher kann (staatl icher) Zwang 
111 diesem Zusammenhang nicht eingesetzt werden. 

sich auf Das Gemeinsame nun, um das es in einer Pluralität von 

gemeinsame 
Werte 
verständigen 

Meinungen geht, kann nicht unmittelbar in einem christ
lichen Programm gesucht werden, da dies unvermeid-
1 ich mit dem Versuch der Christianisierung Andersgläu
biger bzw. überhaupt Andersdenkender verbunden wäre 

sondern es gilt, sich gemeinsam mit Andersdenkenden auf gemeinsame Wert; 
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.. d·gen unter denen man leben kann. Zu diesen ,gemeinsamen Wer-
verstan , , 1 

zu 
I 

b chtet man diese nicht so sehr vom Standpunkt der Mora, son-
ten - etra B · · 1 dem verbindlicher Rechtsstrukturen - gehören zum e1sp1e ver-
dern von d d h. d 

taatliche Strukturen und Menschenrechte. Je e er versc 1e enen 
fassungss . . gt··h· G . 

1 
· hen Richtungen kann ih ren Beitrag zu e1ner tra a ,gen eme,n-

ideo ogisc h h 
k 

·t on Wertvorstellungen leisten, da man etwa zu den Mensc enrec ten 
sam e, v · · h 1 · · h 

Chiedensten Seiten her Zugang f,nden kann - nie t zu etzt, wie 1c 
von vers . bd" b . h . . auch von christl icher Seite. Doch ersche,nt es una 1ng ar, s,c m,t 
meine, . k . .. d. d 
den Andersdenkenden über diese Geme,nsam e1ten zu verstan ,gen un zu 
. gesellschaftspol itisch relevanten Konsens zu kommen. 

einem .. dl. h . h . d ß d So wird auch verstan 1c , warum ,c me1ne, a er 
nicht ideologie- Staat zwar in einer gewissen Weise weltanschaulich 

frei, sondern . neutral zu sein hat, jedoch keinesfalls ideologiefrei sein 
weltanschaulich kann : Das heißt, es kann nicht seine Aufgabe sein, al le 

neutral ideologischen Gruppierungen zu beseitigen, sondern 

hat in seiner Funktion als Staat insofern neutral zu sein, als er diesen 

~ruppierungen im Gegentei l einen angemessenen Entfaltungsrau':1 in ~er 
gesellschaftlichen Öffentlichkeit zu b ieten hat. _Es geh_~ also ~m d1: Mog
lichkeit für alle, sich im Bereich der gesellschaftlichen Offentlichke1t chan
cengleich zu entfalten, niemanden einseitig zu privilegieren, aber auch 

keinen zu unterdrücken. . 
Ich kann mir auch nicht denken, daß es möglich wäre, eine Demokratie 
unter der Voraussetzung gleicher Freiheit und weltanschaulicher Plurali tät 

zu organisieren, ohne Demokratie mit Säkularität ~u verbind~n_. Würde 
man nicht andernfalls jemanden, der nicht einer bestimmten Rel1g1on fo lgt, 

zwingen, rel igiöse Pflich ten zu erfüllen, was seinem Re~ht auf ~reiheit w i
derspricht? Es würde dies meines Erachtens auch auf e,nen Widerspruch 

des Christentums in sich hinauslaufen. 
. . Das Programm der Säkularisation kann meines Erach-

ganzh~itl,che, tens nicht besagen, daß das Christentum den Men-
aber d,fferen- sehen nicht als Ganzes nimmt. Vielmehr glaube ich, 
zierte Schau daß das Christentum unter der Perspektive der Säku-
des Menschen larisation nur unterschiedlichen D imensionen seines 

Menschseins Rechnung trägt; daß es dem Christentum also um eine ganz
heitl iche, aber differenzierte Sicht geht. Zu d iesen Unterscheidungen gehört 
eben auch eine stärkere D ifferenzierung von Religion und Pol itik, die im 
übrigen, w ie Kollege Potz schon sagte, ein rel igiöses Anliegen der Päpste 

insbesondere in der Zeit des lnvestiturstreites war. 
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h Grund für die Notwendigkeit dieser Unterscheidun-
··· angesic ts 
unterschiedlicher gen ist der Umstand, daß es sozusagen unterschiedli-
Verantwortungs- ehe Verantwortungsdimensionen gibt - aus unserem 
dimensionen Blickwinkel hier: insbesondere eine Verantwortungs-

dimension im moralischen Bereich und eine solche 
im rechtlich-politischen Bereich. Auch wenn beide in einer notwendigen 
Beziehung zueinander stehen - so geht es immer auch um die moralische 
Legitimation von politischen Institutionen -, gil t es doch, zwischen Moral 
und Recht zu differenzieren, um ein Prinzip wachzuhalten, das nach christ
lichem Verständnis zum Menschen als Ganzem gehört: das Prinzip seiner 
Freiheit. Spricht das Christentum von Menschenwürde und meint es damit 
unmittelbar die Verantwortungsfreiheit des Menschen, so ergibt sich in 
christlicher Betrachtung aus dieser Anerkennung der Menschenwürde um 
der Freiheit wi llen die Notwendigkeit einer Differenzierung in bestimmte 
Sinnstufen, wie man sie bezeichnen könnte, etwa im Hinblick auf Reli
gion und Politik - um eben eine so lche Freiheitsdimension zu wahren und 
den Menschen als Ganzen zu nehmen. 

Durchsetzung Es gab, das sol l meine abschließende Bemerkung sein, 
christlicher Werte zweifelsohne bestimmte liberale Strömungen und säku-
manchmal auch laristische Bestrebungen in der Geschichte, die das Chri-
gegen etablierte stentum bekämpfen wollten. Auf der anderen Seite gab 
Christenheit es jedoch viele Bemühungen eines wohlverstandenen 

Liberali smus, die im Grunde genommen keinesfalls chri
stentumsfeindlich waren, sondern nur in Opposition standen z,u gewissen 
vorherrschenden Auffassungen. So sei es nach Walter Kasper eine Tragik des 
Christentums gewesen, daß in der Neuzeit so manche christliche Werte gegen 
die etablierte Christenheit durchgesetzt werden mußten.2 Es handelt sich 
daher um keine Fälschung der Geschichte, sondern um eine erkenntnis
mäßige Entwicklung, wenn uns heute viel klarer geworden ist, wie sehr christ-
1 iche Impulse bis in unsere Tage in der öffentlichen Diskussion gebl ieben 
und darin wirksam geworden sind. In diesem Sinne bedeutet ,Säkularisation ' 
auch, daß diese christlichen Impulse im hege/sehen Sinne ,aufgehoben', also 
sozusagen integriert worden sind in unser Konzept von moderner Politik, 
wohl aber unter der Voraussetzung, daß sich dieses Konzept in pluraler Offen
heit mit solchen verträglich denken muß, die anderer Auffassung sind. 

' W Kasper, Autonomie undTheonomie. Zur Ortsbestimmung des Christentums in der mo
dernen Welt, 111: H. Weber - D. M1elh (Hrsg.), Anspruch der Wirklichkeit und christlicher 
Glaube. Probleme und Wege theologischer Ethik heute, Düsseldorf 1980, 17-41; hier: 24. 
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Khalidji Um die Gedanken von Ayatollah Taskhi ri wei-
Säkularismus terzuführen, möchte auch ich davon ausgehen, daß es 
hat keinen Platz im Islam keinen Platz für den Säkularismus gibt, und den 

im Islam Grund dafür darin sehen, daß im islamischen Denken 

Diesseits und Jenseits zusammengehören. Im lichte der Einheit Gottes, tawh'id, 
die der Islam bekennt, ist die ganze Aufmerksamkeit auf den einen Ursprung 
der Schöpfung gerichtet, auf den Ursprung alles Seienden, auf das Diesseits 
und Jenseits, die der Islam als zusammengehörig betrachtet. Im Diesseits 
sieht er den Beginn des Jenseits und im Jenseits die Folge des Diesseits. 

Die Ausführungen der Professoren Vanoni, Khoury und 
Rückzug aus ~~r Bsteh stehen für mich in einem deutlichen Gegensatz 

1. ·k m Kritik 
Po 1t1 , u .. zu dem, was Professor Luf zuletzt dargelegt hat, da sie 
"'b zu konnen7 
u en · sagten, daß sich das Christentum auf Gott zu bewege, 

was auch ganz dem ersten der 1 0 Gebote entspricht. Versuche ich das von 
Professor Luf Gesagte zusammenzufassen, hat er demgegenüber die Mei
nung vertreten, daß sich das Christentum bewußt aus dem Geschehen der 
Politik und aus dem Spannungsfeld der sozialen Pobleme zurückgezogen 
hat, um einen kritischen Standpunkt einnehmen zu können und für die 
Freiheit einzutreten. Doch stell t die Freiheit nur eine der Folgen der Hin
wendung zu Gott dar, neben ihr ergeben sich hundert andere Folgen aus 
der Hinkehr zu Gott, wie Glück, Liebe usw. 
Die Quintessenz des Referates, das wi r zuletzt gehört haben, scheint mir 
zu sein, daß nach dem 13. christlichen Jahrhundert ein anderer Gott in Er
scheinung tritt: die Freiheit, und daß wir sie als neuen Gott anbeten sol
len. Richtig ist: Wenn jemand nicht an die Freiheit glaubt, glaubt er auch 
nicht an Gott. Das ist die Auffassung sowohl des Islams wie auch des Chri
stentums. Die Ausführungen von Professor Luf sprechen jedoch von einem 
Christentum der Angst und Passivi tät, denn sie sprechen davon, daß sich 
das Christentum aufgrund vielfältiger Angriffe von der Bühne der Macht 
und des pol itischen Geschehens zurückgezogen hat, um, w ie es heißt, Kri

tik ausüben zu können. 

modernen Irr-
wegen mit einem 
umfassenden 
Ordnungssystem 

Doch stellt sich die Frage, ob wir den Entgleisungen, 
die sich in jenen Attacken gegen das Christentum ar
t ikuliert haben, durch Kritik begegnen können. Eine 
Kritik kann nichts dazu beitragen, und wir sind der 
Meinung, daß, nur ein entsprechendes umfassendes 

entgegenzutreten · 1 · 1 dl ' h Ordnungssystem diese Entg e1sungen etzten 1c un-
terbinden kann, ein System, das alle Lebensbereiche der Gesellschaft um-
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faßt, so daß derjenige, der vom rechten Weg abkommt, keine Mö l ic . 
m:hr zu~ Entgleisung findet. Das bedeutet selbstverständlich ni~ht hkeit 
wir a~f d1e_sem Wege etwas mi t Zwang durchsetzen wollen. Was wir; daß 
fen, sind v1elm~hr Bedingungen dafür, daß gleichsam ein Flußbett f· c~af
Verbesserung, 1$läb, und für eine Gesundung der Verhäl tnisse ent t ~reine 

Notwend_ig~ei t _für den Zwang ist erst dort gegeben, wo jemand :~a:k ~ie 
so daß wir ihn rns Krankenhaus bringen müssen. st, 

wer ist eigentlich Patz . Man w ird freil~:h im Sinne eines offen geführ-
ängstlicher? ~en Dialoges fragen durfen, wer eigentlich ängstlich 

t d · · d er . .. .. '.s - eqenrge, er für die Durchsetzung seiner rel i 
g1osen Anspruche die Politik braucht, oder der, der darauf verzichtet? -
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Die Beziehungen zwischen /:laqq und tak!Tf 

Abolghassem Gordji 

Im Namen Gottes des Al lbarmherzigen, des Gütigen 

Eine Diskussion des Gesamtthemas, das mir gestellt ist, erübrigt sich nach 
meinem Dafürhalten, wenn man die einzelnen Elemente betrachtet, um 
die es dabei geht. Denn nach dem Verständnis der 'ulüm 'aq!Tya, rationa
ler Wissenschaften, zählt die Beziehung zwischen den beiden Elementen, 
zwischen f:,aqq, Recht, und taktif, Pflicht, bzw. umgekehrt zwischen tak/Tf 
und f:,aqq zu den Dingen, bei denen es genügt, sie einfach zur Sprache zu 
bringen, um zu w issen, was sich daraus ergibt. Ich werde einleitend ver

suchen, die beiden im Thema angeführten Begriffe inhaltl ich näher zu be
stimmen, um dann im weiteren auf den verpflichtenden Charakter der 
abkäm wad'Tya, der positiven Rechtsbestimmungen, einzugehen. 

1. Zum Begriffsverständnis von f:,aqq 

Das Wort f:,aqqstammt aus dem Arabischen . Üblicherweise und nach Aus
kunft der Wörterbücher der arabischen Sprache wird das Wort in sehr un
terschied lichen Sinnzusammenhängen verwendet, wobei aber nur eine 
Wortbedeutung für unsere Fragestellung re levant ist. In dieser Bedeutung 
wird f:,aqq entweder substantivisch verwendet und meint dann soviel wie 
,Tatsache', oder adjektivisch und steht dann für ,tatsächlich'. 

Im übertragenen Sinn bedeutet baqq nach Meinung der großen Mehrheit 
der religiösen Rechtsgelehrten die Herrschaft und Verfügungsgewa lt, die einer 
Person über eine bestimmte Sache oder über eine andere Person gegeben 
ist, bzw. die ihr aufgrund eines Vertrages zusteht, so daß diese Person in der 
Folge Anspruch auf Besitzergreifung oder Nutznießung erheben kann. So 
kann beispielsweise jeder Mensch von den elementaren erlaubten Dingen, 
wie vom Flußwasser oder von wi ldwachsenden Pflanzen, Besitz ergreifen 
bzw. sie nutzen, vorausgesetzt immer, daß er dabei einen verschwenderi
schen Umgang meidet. Es kann auch der wa!Ty ad-dam [einer, der das Recht 
hat, eine bestimmte Bluttat zu rächen], z. B. der Vater, gegebenenfalls das 
Recht auf Vergeltung für den Mord an seinem muwallä 'alayhi (Mündel), 
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z. B. an seinem Kind, dem Mörder direkt oder indirekt gegenüber geltend 
machen. Ebenso kann einer, der diesbezüglich ein einseitiges Entschei
dungsrecht besitzt, biyär genannt, einen Vertrag aufkündigen. 

Das Rechtsobjekt ist entweder eine Sache, eine Person oder eine Ver
einbarung, und die Handlung, die der Inhaber eines bestimmten Rechtes 
in bezug auf diesen Gegenstand setzen kann, w ird als m uta'alliq, gegen
standsbezogen, bezeichnet. Grund für ein bestimmtes Recht, i)aqq, kann 
ein in der Natur oder im ursprünglichen Wesen des Menschen selbst ver
ankertes Gesetz sein, das auf eine bestimmte Anlage im Menschen zurück
geht, w ie bei den Rechten, die einer Frau zustehen oder einem Mann. Es 
kann aber auch in einer freiw illigen Entscheidung eines M enschen grün
den, w ie zum Beispiel bei Personen, die ein Studium auf sich genommen 
haben. Wie auch immer, solange die Religion oder das Gesetz derartige 
Rechte nicht anerkennt bzw. ihnen Gültigkeit verleiht, kann weder der In
haber des Rechtes von ihnen Gebrauch machen, noch besteht bei seinem 
Visav is eine Pfl icht, diesem Rechtsanspruch zu entsprechen. 

Auch wenn es Gemeinsamkeiten im i)aqq gibt zwi schen den soge
nannten Genehmigungsbestimmungen (ai)käm tarbifiya), den rechtlichen 
Optionen hinsichtlich dessen, was erlaubt, befürwortet oder empfohlen 
w ird, einerseits, und den auf der Grundlage der sarT'a und des Rechtes ge
gebenen Ermächtigungen zur Durchführung oder Unterlassung einer Hand
lung anderseits, und der Möglichkeit des Inhabers eines Optionsrechtes 
(biyär), von sich aus einen Vertrag zu annullieren oder zu bestätigen, so 
w ie j ede unter dem Religionsrecht stehende Person (mukalla f) darüber ent
scheiden darf, ob sie erlaubte Speisen oder Getränke zu sich nehmen will 
oder nicht, gibt es doch auch Unterschiede zwischen ihnen: 

So kann bei den rechtlichen Optionen, ai)käm tarbT$Tya, nur der reli
giöse Gesetzgeber selbst die Festlegung dessen aufheben, was erlaubt, 
empfohlen oder verpönt ist. Er allein ist befugt zu erklären, ob der Ver
pflichtete ermächtigt ist, eine Handlung zu setzen oder zu unterlassen, so 
daß der Verpflichtete von sich aus nicht in der Lage ist, diese Ermächti
gung zu annullieren. 

Anders jedoch im allgemeinen Rechtswesen: Der Träger eines Rechtes 
ist nicht nur ermächtigt, eine Handlung zu setzen oder diese zu unterlas
sen, er kann auch auf diese Ermächtigung verzichten, weshalb es auch 
heißt: li-kulli dT i)aqqin an yusqita i)aqqahü - jeder Träger eines Rechtes 
darf auf sein Recht verzichten. 

Somit hat der heilige Gesetzgeber den Inhaber des Rechts in der Ge-
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etzgebung in zweifacher Weise ermächtigt: einerseits zum Setzen oder 
:ur Unterlassung einer Handlung und auf der anderen Seite dazu, an die
ser Ermächtigung festzuhalten oder sie zu annu llieren. Demgegenüber gibt 
es für den Verpfli chteten hinsichtl ich der Genehmigungsgebote nur eine 
Ermächtigung: die, eine Hand lung zu setzen oder sie zu unterlassen. Diese 
Ermächtigung aufzuheben hingegen liegt al leine im Ermessen des religiö
sen Gesetzgebers; der mukallaf, die unter dem Religionsrecht stehende 
Person, ist diesbezügl ich nicht verfügungsberechtigt. 

Dem Begriff i)aqq gegenüber weist der Begriff milk, der Verfügungsgewa lt 
bedeutet, gewisse Gemeinsamkeiten und Unterschiede auf: Die beiden Be
gri ffe kommen darin überein, daß sowoh l der Eigentümer einer Sache, der 
mälik, als auch der Inhaber eines Rechtes an einer Sache - in dem einen 
Falle steht eine Sache im Besitztum eines Menschen, im anderen Falle ist sie 
nur Objekt bestimmter Rechte eines Menschen an ihr- in einer oder in meh
reren Hinsichten ih r Recht an ihr geltend machen können oder nicht. 

Bezügl ich des Unterschiedes zwischen milk und i)aqqwurde u. a. schon 
darauf hingewiesen, daß das eine, milk, eine volle Verfqgungsgewal t über 
eine Sache meint, während i)aqq nur eine im Vergleich dazu schwache 
Verfügungsgewalt bedeutet, m ilk also ein umfassendes und i)aqq dagegen 
ein begrenztes Eigentumsrecht besagt. 

Das im Vorangegangenen Gesagte läuft möglicherweise darauf hinaus, 
daß der Eigentümer, mälik, jede statthafte Verfügung hinsichtlich seines 
Eigentums treffen, bzw. nur die religiös als erlaubt erklärten Handlungen 
hinsichtl ich seines Eigentums setzen kann. Daß es in dieser Frage unter
schiedl iche Auffassungen gibt, mag an der nicht einheitl ichen Auslegung 
des überl ieferten Prophetenwortes: ,,inna n-näsa musallatün 'alä am wäli
him -die Menschen haben Verfügungsgewalt über ihr Eigentum" liegen. 

Im Unterschied dazu steht dem Träger eines bestimmten Rechtes nicht 
jede Art der Verfügung über eine Sache zu, sondern nur die eine oder an
dere. Was der Inhaber eines biyär-Rechtes jedoch in jedem Fal le geltend 
machen kann, ist die Aufhebung der Optionsvereinbarung. 

milk und i)aqq unterscheiden sich nach der Auffassung einiger großer 
religiöser Rechtsgelehrter auch dadurch, daß das mit einem bestimmten 
baqq zusammenhängende Recht immer nur eine von versch iedenen mög
lichen Handlungen betrifft, genauso w ie der Inhaber eines Rechtes aufVer
geltung (qi$ä$) nur Vergeltung an dem betreffenden Übeltäter üben kann, 
ohne berechtigt zu sein, darüber hinauszugehen. Demgegenüber kann das 
Objekt von milk eine Sache oder verschiedene Handlungen sein. 
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Bei?~ Be_griffe -~eisen demnach m. E. nur auf unterschiedliche Stufen der 
lntensrtat hrn: Wahrend baqq in 1·edem Falle zwar das Recht auf · b . . .. erne e-
strm'.:1te Sache z~m. Aus_druck brrngt, so laßt es nach Ansicht der Logiker Ein. 
schran~unge~ hrnsrchtlrch s_e iner Intensität zu, d. h. es kann schwach oder 
stark sern. m,lk hingegen beinhaltet als Begriff eine große Intensität· er w · 

f 
. . , erst 

au erne~ Sa_chverhalt hrn, auf den zwar der Begriff f:,aqq zutrifft_ um d 
unterschredlrchen Intensität willen jedoch als milk bezeichnet wird D her 

sind baqq (Recht) und milk (Eigentum, Besitz) nicht als separate Beg;iffea a~: 
zusehen~ ersterer ist der allgemeinere, letzterer der spezielle Begriff. 

Absch ließend sei noch daran erinnert, daß das Wort f:,uqüq die Plural
form von ?aqq bildet und bekanntlich aus dem Recht, f:,aqq, die Verpflich
tung, takl,f, hervorgeht und nicht aus der Verpflichtung das Recht. Indes 
kann man beobachten, daß die verschiedenen Arten des Rechtes die 
den Fakultäten für Rechtskunde zur Diskussion gestellt und gelehrt ~erdean 

auf Geboten u~dVerpf~!c~~ungen beruhen und nicht auf den Rechten, buqii~ 
Daher sollte dre Fakultatfur Rechtskunde (persisch: Daneschkadehe Huqü ) 
in Fakultät für Gesetzeskunde (Daneschkadehe QawänTn) umbenan~t we;. 

~e~:. da ihre Lehre über buqüq in Wahrheit einen Teil der Lehre von den re
lr gros.en Gesetzen darstellt. Nur wenn wir das Wort f:,uqüq für die Be
schreibung und Auslegung der Gesetze zulassen, dann können wir diese 
Fakultät auch weiterhin „Fakultät für buqiiq 11 (Rechte) nennen. 

2. Die verschiedenen Arten von f:,aqq 

Zunächst eine V~rbe~~rkung: Es gibt zahlreiche Arten von Einteilungen 
der ~.ec~te, bu~uq. Ern rge Kategorien der islamischen Rechte entsprechen 
de~ ublrchen Einteilungen des Zivilrechtes, z. B. ihre Einteilung in Sach
objekt-bezogene Rechte und in Rechte, die sich aus bestimmten Verein
barungen und Verträgen (z.B. aus der Übernahme von Schulden einem An
deren gegenüber) ergeben, in Rechte, die die Wirtschaft und die Finanzen 
betreffen und die nichtfinanzieller Art sind; es gibt das Recht auf Kaution 
und das aufTeilverzicht, das Recht auf einseitige Entscheidung sowie das 
Nutzungsrecht, das Vorzugsrecht des Teilhabers und viele andere. Andere 
Kategorien des Zivilrechtes betreffen im besonderen das Gewohnheitsrecht: 
bürgerl iches Recht, Strafrecht, öffentliches und privates Recht, internatio
nales Recht u. dgl. m. Bestimmte Rechte aber stellen speziell islamische 
Rechte dar, w ie das Recht Gottes, baqq Alläh, das Recht der Menschen 
baqq an-näs, das Recht der Armen auf die zakät-Steuer, f:,aqq al-fuqarä~ 
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> 
h

t der Nachkommen des Propheten, was die bums-Steuer bzw. den 
das Rec h / ,-
·dat-Anteil angeht, das Untertanenrec __ t, .1aqq ar-:a ,~a, u. _a. 

sa . ßeAnzahl dieser zuletzt erwahnten spezrell 1s lamrschen Rechte 
Erne gro - .. . f b . . 1 . 

d 
· den schiitischen f:lad1tsammlungen uberlie ert, erspre swe1se 

wer en in .. I - S V -d 
. d Abhandlung über die Rechte des hochgeschatzten a -Imam aga . 
,n ~~aren soeben bestimmte Rechte etwa den Zivilrechten zugeordnet 
Uncd so heißt das nicht, daß sie in den ,islamischen Rechten' fehlen 
wor en, · b · 1 h d' 
oder umgekehrt. Religiöses und allgem~rnes Rec.ht ha en vre me r re 

. t n dieser Rechte gemeinsam. M it erner speziellen Zuordnung kann 
meis :meint sein, daß die betreffenden Ausdrücke vorzüglich aus einer 
nur g · · 1 · h R ht 
d
. er beiden Rechtsordnungen stammen: Denn, was 1m rs am1sc en ec 
,es d B . h 

nkert ist, finden wir, wenn auch v ielleicht unter an eren ezerc -
vera d · d b.. 1· h 
nungen, in der allgemeinen Gesetzgebung wie er, so wre as urger rc e 
Recht im Islam als abkäm 'uqiid wa-,qä'ät (und das Vertragsrecht) und das 
islamische Strafrecht als budüd, ta'z,rät, qi$ä$ und diya (Strafausmaß, Mahn
maßnahmen, Recht auf Vergeltung und Regelung der Blutgeldzahlungen) 

bezeichnet werden. 
Die Begriffe ,öffentliches Recht', ,privates Recht' und ,internationa~e: 

Recht' wiederum haben ihre Entsprechung in den Begriffen baqq al-wa/1, 
Recht der Regierung, f:,aqq an-näs, Recht der Menschen, baqq ar-ra'Tya, 
Recht der Untertanen, in den Geboten für die Anhänger anderer Him
melsschri ften, abkam ahl ad-dimma, im dimmT-Recht, und in den Gebo

ten für die Leute des Krieges, abkäm ahl al-barb usw. 
Ebenso verhält es sich umgekehrt mit dem ,Recht Gottes', baqq Allah 

mit dem ,Recht des Menschen', baqq an-näs, und anderen Rechten im 
Islam. Auch diese finden wir unter anderen Bezeichnungen im allgemei
nen Recht w ieder, ausgenommen etwa das Recht der Prophetennach
kommen (den Anteil des Imams bzw. die bums-Steuer betreffend und den 
Anteil der sädat) und vielleicht auch das Recht bzw. der Anteil der Armen, 
wie er in den Büchern der Rechtsgelehrten definiert wird: Diese zäh len zu 

den ,Rechten des Islams' und speziell zu dem der Schi iten. . 
Der Islam kennt hauptsächlich zwei Arten von Rechten: die Rechte 

Gottes - buqüq Alläh, und die Rechte der Menschen - buqüq an-näs. 
Unter den Rechten Gottes, buqüq Alläh, sind jene Rechte zu verstehen, 

die ihren Ursprung im Dasein und in den Daseinsvollkommenheiten -wie 
Wissen, Stärke, äußere und innere Kräfte - haben, die Gott seinen Ge
schöpfen zusammen mit einer überfülle von sichtbaren und verborgenen 
guten Gaben verleiht und die für den Menschen verbindlich werden durch 
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die KraftderVernunft und aufgrund deren Bestätigung durch re ligiöse Über
lieferungen. Angesichts so reicher Gaben ist es verständlich, daß der Ern _ 
fänger dieser Gaben verpflichtet ist, Gott zu danken, ihn zu preisen u:d 
ihm zu gehorchen bzw. sich des Ungehorsams zu enthalten. 

Die Rechte der Menschen, l)uqüq an-näs, auf der anderen Seite, stel
len i_:~e Rechte dar, die kraft der Vernunft erkannt und von der Religion 
bestat1gt werden und die jeder Einzelne den Anderen gegenüber hat: So 
hat jeder Einzelne ein Recht darauf, daß man nicht schlecht über ihn redet· 
daß man seine Feh ler nicht ohne Grund weitererzäh lt und ihn nicht ver~ 
leumdet; daß man an ihm kein Verbrechen begeht, sondern ihn gut be
handelt; daß man sich an Versprechen hält, die man ihm gegeben hat und 
mit ihm getroffene Vereinbarungen nicht verletzt. Es ist einsichtig, daß diese 
Rechte des Einzelnen die Anderen verpflichten, ihre Pfli chten ihm gegen
über zu erfüllen und ihm seine Rechte nicht vorzuenthalten. 

Hinzu kommt eine dritte Gruppe von Rechten, die weder direkt Rechte 
Gottes gegenüber den Menschen sind noch Rechte der einzelnen Men
schen gegenüber den Anderen: Sie umfassen die ,öffentli chen Rechte und 
Aufgaben'. Es handelt sich dabei um die Rechte der Gesellschaft gegen
über jedem einzelnen ihrer Glieder. Hat die Gesellschaft doch das Recht 
von jedem Einzelnen zu verlangen, daß er einer bestimmten Schulpfl icht 
nachkommt, die vorgeschriebenen Abgaben entrichtet, den Wehrdienst 
absolviert und vieles andere. 

Dennoch hat diese Art von Rechten etwas mit den Rechten Gottes zu 
tun, da er der Träger der Rechte der Gesellschaft ist, während die Gesell
schaft als so lche ja etwas Abstraktes ist und nicht konkret existiert. Was je
doch konkret existiert, sind die einzelnen Menschen, aus denen in ihrer 
Gesamtheit kraft der Vernunft der Begriff der Gesellschaft gebildet wird, 
und Gott als Inhaber der Rechte der Gesellschaft fordert diese Rechte der 
Gesellschaft von den Einzelnen direkt oder indirekt ein wenn es in unse-
rer Überlieferung z. B. heißt: ' 

talab al-'ilm far,da 'alä kulli muslim - ,,Die Suche nach Wissen ist eine 
Pflicht für jeden Muslim. " (tladTt bei Ibn Mäga, Sunan, Einleitung, Kap. 17, 
Nr. 224). 

a'iddü lähum mä stata 'tum min qüwatin - ,,Rüstet gegen sie, was ihr an 
Kraft [ ... ] haben könnt. " (Koran 8,60). 

aqtmü $-$aläta wa-ätü z-zakäta - ,,Verrichtet das Gebet und entrichtet 
die Abgabe, zakät." (Koran 2, 11 O; 4,77; 22,78 u. ö.). 

lä sunna af<;/a l mina t-tal)q,q- 11Eine Handlungsweise, bei der man sich 
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gewissert ist besser als jede andere, bei der man sich nach einem selbst ver , 
vorbild richtet." 

. Rechte der Gesellschaft haben aber auch etwas mit den Rechten 
de~:enschen zu tun: Denn, obgleich die Gesellschaft selbst_abstrakt ist 

d ·cht konkret so gilt dennoch, da ihr Bestehen durch die konkrete 
un n1 ' ftd. 
Existenz von Personen bedingt ist, daß in den Rechten d_er Gesellscha 1e 
Rechte aller ihrer Gl ieder gesehen werden und daß sie als solche dann 
auch entsprechend geltend gemacht werden können. 

3. Zur Bedeutung des Begriffes takltf 

takltf- Verpflichtung ist, zusammen mit dem bisher behandelten Begriff 
des Rechts, der zweite Begriff, der im Titel meines Referates vorkommt und 

den ich im folgenden behandeln möchte. 
Seiner Wortbedeutung nach bedeutet takl,f: jemandem eine anstren-

ende Arbeit auferlegen. Im übertragenen Sinne handelt es sich dann um 
! ine Art von Vorschriften, die die Rechtsgelehrten mit al)käm taklifiya be
zeichnen - im Unterschied zu jener anderen Art von Verpfl ichtungen, die 
sie als al)käm wad'tya, als positiv festgesetzte Rechtsvorschriften bezeichnen. 

Ergänzend sei an dieser Stelle darauf hingewiesen, daß fiqh jene Wis
senschaft ist, die die von der Religion her gegebenen rechtlichen Aspekte 
zu verschiedenen Themen behandelt. Die al)käm sar'tya, wie diese reli
giösen Rechtsbestimmungen zusammenfassend_ bezeichnet we~den, kön
nen in vielfä ltiger Weise eingeteilt werden. Bei der Unterscheidung von 
abkäm taklifiya und al)käm wad 'iya geht es um eine dieser Einteilungen. 

3 .1 M it der ersten Gruppe, den abkäm taklifiya, sind Vorschriften gemeint, 
die bestimmte Handlungen von jenen einfordern, auf die sich diese Vor
sch ri ften beziehen, bzw. die bestimmte Handlungen im negativen Falle 
verbieten oder sie aber freistel len: 

Bei jenen Handlungen, die als notwendig eingefordert werden, handelt 
es sich um die Pflichten, wugüb; im negativen Falle um das Verbotene, 
l)urma; und sch ließl ich bei den nicht gebotenen, ganz freigestellten Hand
lungen um die ibäl)a im allgemeinen Sinne. 

Die ibäha werden im besonderen als isti/Jbäb bezeichnet, wenn das Setzen einer 
Handlu~g gegenüber ihrer Unterlassung bevorzugt wird, sie werden je?och als 
karäha bezeichnet wenn im anderen Fa lle ihre Unterlassung bevorzugt w ird. W ird 
es aber als gleich~ertig betrachtet, ob etwas unterlassen oder getan wird, w ird von 
ibä/Ja im engeren oder unbedingten Sinne gesprochen. 
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Im. Falle ~er Geb_ote, ":'u!ü~, und der Verbote, f:,urma, handelt es sich 
um die _af:,kam :ak'.1fiya ''.zam,y~, das ~eißt einerseits um verpflichtende 

d
\t~rsUchrrfthen,

1 
befr,~p1elswerse u~ Jene, dre sich auf das Gebet beziehen, auf 

re nter a tsp rchten gegenuber Frau und Kind nafaqa und and . 
. , , erserts 

um Verbote, w re etwa um das Verbot von Lüge und Verleumdung. 

1~ Falle der Handlungsweisen hingegen - istif:,bäb (der empfohlenen) 
karaha (der verbotenen) und ibäf:,a (der erlaubten) - geht es um die ahk- ' 
tak/ifiya tarbi~iya: Diese Regelungen beinhalten Empfehlungen, z. B·. d:~ 
man den Ar".1en he_lfen soll, istif:,bäb, Aufforderungen, daß man z. B. Pferde. 
und _Eselsflersch nrcht essen soll, karäha, oder ibäf:,a, wo es um Gleich
wertiges geht, etwa hinsichtlich des Trinkens der meisten Getränke. 

Für unser Thema freil ich sind vor allem die verpflichtenden af:,käm tak/ifi a 
relevant, die af:,käm tak/ifiya ilzämiya: die wugüb und die f:,urma, die ~
bote und Verbote. Das so Gebotene steht naturgemäß mit den Rechten d 
/:l_uqüq, in Beziehung. Doch gehen auch die istif:,bäb und die karäh; ~~ 
erner Art von Rechten einher, deren Erfüllung aber nicht zwingend ist. 

3.2. ~enden wir uns nun der zwei ten Gruppe, den af:,käm wa(i'iya, den 
posrtrv festgesetzten Rechtsvorschriften zu, so haben w ir es dabei mit einer 
a_~de~en Art vo~ Geb~te_n zu tun, mit denen die fiqh-Wissenschaft haupt
sachlr~h befaßt rst. Ber dieser Gruppe von Rechtsvorschriften geht es nicht 
un?edrngt darum, daß eine bestimmte Handlung durch die dazu Ver
pfl~cht~ten gesetzt oder unterlassen w ird, sondern beispielsweise um Einzel
heiten rm Z~sammenhang mit dem Eingehen einer Verpfl ichtung, mit dem 
Absch luß ernes Vertrages oder um die Bedingungen bei der Übernahme 
einer Stiftung, bei der Entgegennahme einer Mietskaution u. ä. Es kann um 
ander~ Perso~en oder auch um Sachfragen gehen, beispielsweise um das 
V~rherratetsern ~on Frau un? Mann, um das Volljährigsein und um die gei
strge Gesundhert alsVorbedrngung hinsichtlich desVerpflichtetseins durch 
Gebote, rel igiöse Vorschriften und das Gesetz. 

_I~ den at:,käm wad'iya sind j ene Vorschriften zusammengefaßt, die der 
herl1ge Gesetzgeber des Islams für die einzelnen Angelegenheiten des Le
bens aufgestellt hat mit Ausnahme der fünffachen at:,käm taklifiya. Unter 
anderem geht es dabei um die Voraussetzungen, die erforderlich sind 
d~mit Details _tatsäc~lich zu verbindlichen Detai ls, Bedingungen zu Be~ 
drngungen, Hrndernrsse zu Hindernissen werden oder ein verbindlicher 
Ehesta~d z~_ischen einem Mann und einer Frau vorl iegt. Es werden aber 
auch dre Grunde dargelegt, warum in diesem oder jenem Falle Verpflich-
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n oder Garantien bestehen, welche Bedingungen ein Bürge zu er

t~nge hat um eine Bürgschaft übernehmen zu können, bzw. welche son-
fullen ' d h.. · · II R · h · D" . Bedingungen noch azu ge oren, wre rrtue e ern ert usw. rese 
sugen h I b h ·· k N ·· 1 · h 

h ·ften sind nicht auf eine bestimmte Anza esc ran t. atur rc vorsc rr . 
·· t es nicht, alle diese af:,käm im einzelnen zu kennen, um von fiqh, 

genugeligiöser Rechtswissenschaft sprechen zu können. Denn das ist erst 
von r . ·· d 
insoweit möglich, als man auch um dre besonderen Begrundungen er 

einzelnen Vorschriften weiß. .. _ _ 
Die af:,käm wad'iya bi Iden zwar das Gegenstuck zu den af:,kam takl,fiya. 

E teren entspricht jedoch immer die eine oder andere Vorschrift der letz
t;;en, so daß sie nicht voneinander getrennt betrachtet werden können. 
So zählt beispielsweise das Eigentumsrecht zu den af:,käm wad'iya, zu den 
ositiv festgesetzten Rechtsvorschriften: Es ist stets mit der Erlaubnis zur 

~esitzergreifung von seiten des Besitzers und mit dem Verbot einer Besi tz
ergreifung durch den Nichtbesitzer verbunden, so wi~ der _Ehestan_d von 
Mann und Frau ibäf:,a, die Erlaubn is, diese bestehende Verbrndung rn An
spruch zu nehmen ebenso einschließt wie wugüb nafaqa, die Sorgepflicht 
vonseiten des Mannes, und wugüb tamkin, die Pflicht vonseiten der Frau, 
bestimmte Dinge, w ie insbesondere den Geschlechtsverkehr zu ermögli
chen - was alles zusammen auch Teil der af:,käm taklifiya ist. 

Grund für diesen Hinweis ist der fo lgende: Wenn wir sagen, daß Rechte, 
t:,uqüq, immer mit Verpflichtungen, takä/1(, einhergehen und daß eine Ab
hängigkeit zwischen beiden besteht, so gilt dies nicht nur von den al)käm 
taklifiya, sondern auch von den af:,käm war;Nya. Bei ersteren tritt diese Ab
hängigkeit in direkter, bei letzteren in indirekter Form in Erscheinung. Das 
ist auch der Grund dafür, daß einige Gelehrte den Begriff af:,käm nur den 
af:,käm taklifiya zuschreiben und die al)käm wad'iya als solche behandelt 
wissen wollen, die daraus entstehen. 

Über die bisher behandelten Kategorien hinaus werden, wie dies aus den Werken 
der Rechtswissenschaft und aus den Büchern über die religiösen Grundlagen der
selben hervorgeht, im Zusammenhang mit den religiöse_n Vorschriften, ?~n abkäm 
sar'tya, noch viele Einteilungen entwickelt, von denen 1m folgenden einige ange
führt seien. 
So werden u. a. d ie a!1käm ta 'sTsTya und die abkäm im<;/ä'Tya unterschieden: 
Die abkäm ta'sTsTya beinhalten jene Vorschriften, die der heilige Gesetzgeber d~s 
Islams selbst aufgestel lt hat, w ie zum Beispiel die Gebote der Gottesverehrung'.. die 
sich auf das tägl iche Gebet, die rituelle Reinigung u. ä. _beziehen_. Dazu geh?ren 
aber auch gewisse Anweisungen, d ie sich auf Essen und Trinken beziehen, auf Fisch
fang, Jagd und das Schlachten von Tieren sowie auf das Erbrecht, auf Verwaltung 
und Gerichtswesen u. dgl. 
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Die abkäm_imdä'Tya _wi~derum beinhal!en jene Vorschriften, die der rel igiöse Ge. 
setzgeber nrcht neu ernfuhrte, sondern dre auf andere Quellen zurückgehen: Sie 1 • 

ten sich im einzelnen vom Gebrauch der Vernunft her, von gelehrten Menschen ode,. 
v?._n überlieferten religiösen Gesetzen :-. mitunter auch anderer Volksgruppen un~ 
Volker - und wurden als solche vom herl,gen Gesetzgeber des Islams übernomm 
B~ispiele derartiger Vorschriften, die von der Vernunft aufgestellt wurden, sind et:· 
dre Pflicht des Dankes für den_Empfang v~n Gottesgaben, die Pflicht des Gehorsam: 
G?.tt u~d dem Propheten sowre dem wal, al-amr, dem durch das rel igiöse Recht er
machtrg~en ~ errscher geg:nüber. D~zu gehören auch Bestimmungen hinsichtlich 
des verbrndlrchen Nachweises, daß erne Nachricht den Tatsachen entspricht, in wel
:hem ~all~ ~erträge als gül tig oder ungültig anzusehen sind, gehören Vorschriften 
uber ernsertrges Vertragsrecht, qä'ida damän al-yad, Regeln über Verträge, die Zu
s~gen beinhalten, qä'ida al-yad, Regelungen hinsichtlich versteckter Mängel und 
vreles andere, was in der Praxis nur eine Ubernahme von dem bedeutete, was be
stimmte Völker oder Volksgruppen in ihren Traditionen gepflegt hatten; oder die An
erkennung dessen, was nur durch Los entschieden werden kann, insofern dieses 
Prinzip von früheren religiösen Gesetzen übernommen worden ist usw. 
Eine andere Einteilung sieht die Unterscheidung zwischen a/:,käm mawlawiya und 
abkäm irsädiya vor: Wobei unter den ersteren jene Gebote verstanden werden die 
der heilige Gesetzgeber selber als Vorschrift für die Untergebenen und hinsich~lich 
der Aufgaben der Gottesdiener aufgestell t hat und die zumeist Vorschriften darstellen 
die in den Büchern des fiqh enthalten sind; unter den letzteren hingegen jene Gebote' 
mit denen der hei l ige Gesetzgeber seine Diener kraft ihrer eigenen Vernunft und de~ 
Bedürfnissen der menschlichen Natur auf eine vernünftige Vorgangsweise hin lenkt: 
so die Gebote über den Gehorsam, der Gott, seinem Propheten und den religiösen 
Herrschern, den uli 1-amr zu leisten ist, das Verbot von Sünden und Freveln sowie 
Vorschriften, die sich auf Ethik, Erziehung und Gesellschaft beziehen u. dgl. m. 
Schließlich sei hier noch die Einteilung in a/:,käm wäqi'Tya, reale Vorschriften, und 
in a/:,käm +ähiriya, äußerliche Vorschriften, angeführt : af:,käm wäqi'Tya oder reale 
Vorschriften stellen jene Gebote dar, die der heilige Gesetzgeber bezüglich rea ler 
Angelegenheiten erlassen hat - ob die zur Erfüllung dieser Gebote Verpflichteten 
davon wissen oder nicht, ob sie den Gegenstand dieser Gebote kennen oder nicht. 
Man kann dabei etwa an die religiösen Vorschriften denken, die sich auf das Trin
ken von berauschenden Getränken beziehen oder auf den Handel, auf das Miet
recht u. a. Unter diese realen abkäm fallen zunächst die primären Realgebote (die 
für_ den jeweil_s angegebenen Gegenstand aufgestellt sind, vorausgesetzt, daß sich 
kerne sekundaren Themen anschließen: Gebote über Schäden, Versprechen, Eid 
u. a.); sie stellen d ie meisten Gebote dar. Zu den rea len af:,käm gehören sodann auch 
die sekundären Rea lgebote, die im Hinblick auf Inhalte erlassen sind, denen sich 
sekundäre Angelegenheiten anschließen, w ie beispielsweise Vorschriften, die dar
auf angelegt sind, in einem bestimmten Fall einen bestimmten Verlust für einen be
stimmten Menschen wiedergutzumachen oder für ihn eine bestimmte Schwierigkeit 
zu beseitigen. 
Im Unterschied dazu sind unter den abkäm +ähirTya, den äußerlichen Vorschri ften, 
jene Verpflichtungen zu verstehen, die für den Fall aufgestellt sind, daß kein Wissen 
über das reale Gebot oder den Gegenstand der realen Gebote oder über beides vor
liegt: w ie a/:,käm amära beispielsweise, wenn die Richtigkeit einer Aussage nur von 
einer Person bezeugt w ird, oder hinsichtlich der übereinstimmenden Meinung der 

264 

1 hrt
en ;xmä' hinsichtlich des Grundsatzes der barä'a, der Unschuldsver-

Rechtsge e ' 5 ' · d G"'I · k · f t der der Ausführung einer früheren Anweisung, wenn eren u t1g ert or • 
rnutung, o 
d uert, a$1 isli$/:läb. . . . . h . 
~ hkäm wäqi'Tya werden wiederum unterteilt rn vorrangige und rn na~. ra~g1ge. 

D~e a · ang·igen ahkäm wäqi'Tya sind i·ene, die, wie schon gesagt, unabhangrg von 
D1e vorr . . . b . S h . 

d
.. n Situationen - in denen z. B. ern Verlust oder erne est1mmte c w1e-

sekun are · d b · h 1· h · F h . k ·t f"r eine einzelne Person entsteht, oder wo ieman una s1c t rc ernen e -
ng ei u · b' d ·t · V t 

ht oder eine Pflicht vergißt, oder wo man rn Ver rn ung m1 ernem er rag 
ler rnac . · b · s· · d' d h . bestimmte Bedingung akzeptiert, oder rn est1mmten 1t_~at1_onen, r~ urc 
eine E'd bzw. durch ein religiöses Gelöbnis entstehen u. a. - fur ernen bestimmten 
einen 

5

1
tand geschrieben worden sind: Die meisten religiösen Vorschriften sind von 

Gegen h · hk- - ·,-
dieser Art. Demgegenüber versteht man unter d~n nac rang1gen a. am wa~t rya 
·ene, die aufgestellt werden für den Fall, daß ?est1_mmte Sachver~alte durch die be
J ·ts angeführten sekundären Situationen tatsachlich gebunden srnd. 
re1 d · · G t Die a/:,käm +ähir iya werden, wie oben schon_ gesag~ wur e, rn zwer ruppen ~n _er-

·1t· in die af:,käm +ähiriya, die aus den af:,kam amara hervorgehen, z. B. bez~glrch 
~bbär (Überlieferungen un~ Beric~te) ~nd igmä'ä~ (übereinstimmen~e ~~sichten 
von Rechtsgelehrten); und die af:,kam, die aus praktisch festgel~gten Prinzrpr~n her
vorgehen: wie aus dem Prinzip, daß jede Person als unschuld_1g anzusehen 1st, so
lange ihr nicht eine Schuld nachgewiesen wurde, und daß kern Mensch __ durch ern 
rel igiöses Gesetz verpfli chtet ist, so~ang_e kei~ e~tsprechen_der Gru_nd dafu~ besteht, 

/ barä'a und das Prinzip der Verbrnd lichke1t erner Anweisung, die von erner da_zu 
f:gi timie~en Stelle kommt, solange diese Anweisung nicht sicher abzulehnen 1st, 
a$1 istigäl, und das oben angeführte Prinzip isti$/:,äb. 

4. Die Beziehungen zwischen /Jaqq und taktif, 
zwischen Rechten und Pflichten 

Wir sagten bereits, daß J:,aqq die Befähigung und Vollmacht meint, die je
mand in bezug auf eine Sache, eine Person oder eine Vereinbarung be
sitzt, so daß er in dieser Hinsicht frei verfügen kann bzw. das Recht auf 
Nutzung besi tzt. In diesem Zusammenhang ist dem Umstand Rechnung 
zu tragen, daß ,Recht', J:,aqq, ein Beziehungsgeflecht zwischen_mehr~ren 
Dingen bedeutet: eine Beziehung zunächst zwischen dem B~s1 t:er eines 
Rechts, dü 1-/Jaqq oder man /ahü 1-/Jaqq genannt, und demJeni~en, d_er 
das Recht des Rechtsinhabers erfül len muß, mukallaf oder man alayh, 1-
/Jaqq genannt. Hinzu kommt der Rechtsgegenstand, das also worüber der 
Inhaber eines Rechts, der ~ä/Jib J:,aqq, verfügen kann, und generell alles, 
was ihm ein Handlungs- oder ein Nutzungsrecht einräumt, sowie schl ieß
lich muta 'al/iq J:,aqq, die Handlung selbst, die dem Inhaber des Rechts zu

steht bzw. die Nutzung, die er beanspruchen kann. 
Nehmen w ir als Beispiel das einseitige Recht zur Annul lierung eines 

Vertrages, so impliziert dies eine Beziehung zwischen dem Rechtsinha-
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ber, dü 1-biyär, d. h. dem, der das Recht hat einen Vertrag zu annu11· 
d , . ' 1eren 

un dem ":an alayh, 1-?aqq, d. h. dem, der im Grunde gegen die An~ 
wendung d1es_es R~chtes 1s~.' Rechtsgegenstand ist der diesbezügliche Han. 
delsvertrag mrt seinen _a ll fa llrg~n Vertragszusätzen, z. B. daß solange die 
Vertragspartner noch nrcht auseinandergegangen sind, sie noch besti 
Rechte hinsichtlich des gegenständlichen Vertrages haben können rnrndte 

. h b . d 'o er 
we~n es src er em„Handelsobjekt um ein Tier handelt bezüglich et-
waiger Fehler und Schaden, oder im Falle eines Abweichens der tatsä h 
liehe~ Eigenschaften des Handelsgutes von dessen vorausgegangener ~e: 
s~hre1bung _oder :on den vorher vereinbarten Bedingungen, bzw. wenn 
erner verpfl ichtet 1st, Geld zu bezahlen, die Begleichung seiner Schuld · _ 
doch verzögert u. ä. Je 

In ähnlicher Weise ist ~as Recht auf Vergeltung unter G leichen, qi$ä$ 
baqq, zu betrachten: In diesem Falle ist der Rechtsinhaber der wa!, ad
dam, z. B. der Vater; der (zu Wiedergutmachung) Verpflichtete ist der mu
kallaf oder der man 'alayhi 1-baqq - der den M enschen, der dem wa/i 
nahestand, z. B. dessen Kind, getötet hat. Der Gegenstand sind Mörder 
und Mord, und das aus dem baqq resultierende Handlungsrecht, das heißt 
muta'alliq baqq ist hier qi$ä$, die Vergeltung. ' 

Und ähnlich bei den anderen Arten von Recht, baqq. 

Für das Thema unserer Tagung sind von diesen vier Elementen die w ir 
als die vier Bezugsgrößen von baqq bezeichnen können, nur z~ei rele
~ant: d_er Inhaber des Rec~ts, man lahü 1-baqq- der einem Anderen gegen
uber ein Recht hat, und Jener, demgegenüber ein Anderer ein Recht hat 
man 'alayhi 1-baqq. ' 

Ob es sich nun um Recht Gottes handelt oder um Recht des Menschen 
um pri_vates oder öffentliches Recht, ob es Rechte sind, die dem Zivil rech; 
entspringen ~-der d~r Natur des Menschen, ob es sich um Angelegenhei
ten handelt, uber dre man selbst entscheiden oder nicht selbst entschei

den k~nn, ob es Re_ch_te sind, die der Gesetzgeber direkt aufgestellt hat 
oder ~in anderer (wie 1m Falle von Zusatzbed ingungen eines Vertrages)_ 
all_e diese Rechte legitimieren den Inhaber des Rechts, den $ä/:iib t:,aqq, 
sei~ ~echt vom Verpflichteten einzufordern, vorausgesetzt, daß sie von der 
~el1g1on und de~ Gesetzgebern bestätigt wurden. Und da diese Legitima
tion dem Rechtsinhaber durch das Gesetz verliehen w ird stellt es für den 
der ihm gegenüber ein Recht einzulösen hat, eine Pflicht dar, dieser For~ 
derung nach Rechtserfüllung nachzukommen. Für den Fall aber, daß der-
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. . e demgegenüber ein Rechtsanspruch vorl iegt, diesem Anspruch nicht 
Jeni~k~mmt, kann der Rechts inhaber bei den dafür zuständigen Stellen 

;~c e einbringen - und der in der betreffenden Pflicht Stehende hat natür

lic~g diesen Stellen Folge zu leis~en. Kommt eine Ei~ig~ng n_icht zustande, 
besteht für den Rechtsinhaber immer noch die Mogl1chke1t, den Vertrag 
zu annul l ieren. Aufseiten des zur Erfüllu ng eines /:iaqqVerpfl ichteten ist 

·edoch die wesentlichste Verpflichtung, die er dem betreffenden Rechts

~~~aber gegenüber hat, daß er sich fügt und sich nicht ungebührlich und 

undankbar verhält. 

Was man heute buqüq, Rechte, nennt und was diesbezüglich an den juri
dischen Fakultäten unterrichtet wird und worüber Bücher geschrieben werden 
_ dabei geht es in Wahrheit nur um die Beschreibung und Auslegung von 
in- und ausländischen Bestimmungen und Gesetzen. Wahrscheinl ich wird 
im Rahmen des Zivi lrechts und des Analogieschlusses, bei der Aufstel lung 
neuer Bestimmungen aufgrund stärkerer Argumente, bei der Abwägung von 
Interessen und der Erörterung des Rechtsempfindens usw. an den Begriff 
buqüq im eigentlichen Sinn des Wortes erinnert, d. h. im Sinne jener Ermäch
tigungen, die auf Verpflichtungen und Rechtsvorschriften beruhen. Doch 
müßte die Rechtskunde und das Rechtsw issen ganz und gar in der Kenntnis 
des Ursprungs der Verpfli chtungen und der Rechtsvorschriften bestehen und 
nicht einfach nur in ihrer Kenntnis. Sagt doch die religiöse Rechtslehre hin
sichtlich der Erkenntn is der Verpflichtungen und Bestimmungen, daß „sich 
die wahre Kenntnis von den sekundären Rechtsbestimmungen aus deren 
ausführl ichen Beweisen und Begründungen ergibt- huwa 1-'i/m bi-1-abkäm 
as-sar'iya al-far'iya min adillatihä t-taffi/Tya. "Die so erkannten Inhalte bilden 
das System des fiqh, der religiösen Rechtslehre, und nicht der buqüq, im 
Sinne von bloßen Gesetzen. 

fiqh ist damit die Wissenschaft von den Geboten und den ihnen ent
sprechenden Pfl ichten, die die Religion aufgestellt hat, während das Wis
sen über die bürgerlichen Rechte ein W issen über Gesetze bedeutet, d ie 
konkrete Themen betreffen und die durch Gewohnheitsrecht, Analogie
schlüsse, Wahrung von Interessen u.ä. entstanden sind. Zudem ist fiqh die 
Wissenschaft von den religiösen Geboten, die in der Schrift und in der Tra
dition des Propheten begründet sind, während die Zivil rechtskunde eine 
Wissenschaft ist, die es mit Verpflichtungen und Geboten zu tun hat, d ie 
aus den in- und ausländischen Z ivi lgesetzen herrühren und deren Maß
stab sich dem Gewohnheitsrecht, dem Analogieschluß u. a. verdankt. 
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Fassen wir zusammen: Zwischen J:,aqq und taktif. zwischen R h 
Pflicht, gibt es im Hinblick auf die Bedeutung der b~iden Begriffeec t~ u

nd 

h II · hb ra 10nal 
nac vo 21e are Entsprechungen, aber auch eindeutige Unters h" d 
h b d f .. d h c ie e . aqq e eutet ur en In aber des Rechtes die Ermächtigung zu eine~ 
Tun, das zu Lasten des dadurch Verpflichteten geht. Auf der andere s · 
bedeutet die Pflicht eine Aufgabe, die jener, der unter einem Rec~ts:

1
~~ 

spruch steht, zu Gunsten des Rechtsinhabers zu erfüllen hat. 
. Beide Begriffe sind offensichtlich ganz unterschiedlicher Art doch 1· 
,h · ··b ·f d , 1egt 

nen em e U ergre1 en_ e Gemeinsamkeit zugrunde und verbindet sie: SO-

ferne die ~echt~, l:,uquq, auf göttlichen und auf menschlichen Gesetzen 
beru~en, sind diese R~chte zugl~ich Ausgangspunkt für Verpflichtungen. 
Damit besteht also zwischen Pflichten (takälif) und Rechten (hu - ) · . . B . h . quq ein 
gegense1t1ges ez,e ungsverhältnis. 

Die übergreifende Einheit zwischen Rechten und Pflichten bilden di 
Gesetze. Da~ gilt für das Privatrecht, noch mehr aber für das öffentlich: 
Recht; denn 1m Falle des öffentlichen Rechtes liegt alles in der Hand der 
Menschen: Gesetze und Verpflichtungen sind von gelehrten Menschen 
aufgestellt worden, _während der heilige Gesetzgeber nur den allgemei
nen Rahmenvorschriften - Gerechtigkeit, Ethik, Gleichheit u. a. - Geltun 
verschafft hat. g 

Begegnen uns in den Fragen, die in der Wissenschaft des religiösen 
Recht~ und im Zivilrecht behandelt werden, nach Meinung der Logiker 
gemeinsame und unterschiedli che Inhalte, so sind ihre gemeinsamen 

~spekte _doch zahln~ich. ~om fiqh, dem religiösen Gesetz aus betrachtet, 
liegen die _LJnt:_rsch1ed: insbesondere in den Fragen der Verrichtung der 
Gebete u. a_-, wahrend s1: von der allgemeinen Rechtswissenschaft aus ge
seh~n u. a._ in den versch iedenen internationalen Gesetzen und in den Vor
schriften liegen, die die rechtlich verbindliche Hinterlegung bestimmter 
Sachverhalte betreffen, Jabt. Dem religiösen und dem zivilen Recht kann 
dennoch eine immer größere Relevanz hinsichtlich ihrer Begriffe zuge
sprochen _werden, so daß der Themenbereich, in dem Übereinstimmung 
herrscht, immer umfangreicher wird. 

~ie Beziehung zwischen Rechten und Pfli chten, fiqh, besteht daher 
dann, daß, wenn jemand aufgrund von geltenden Vorschriften und Ge
setzen (ob es sich n~n um ein religiöses Gebot oder um ein vom hei l igen 
Gesetzgeber akzeptiertes menschliches Gesetz handelt) einem Anderen 
~egen~ber eine b:stimmte Befugnis geltend machen kann oder ihm gegen
uber einen rechtlichen Anspruch besitzt, dieser Umstand es erfordert, daß 
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ndere dieses Recht beachtet und angesichts der rechtl ichen Befugn is 
der A htsinhabers seiner rel igiösen und gesetzl ichen Verpfl ichtung nach
des Rec 

kommt. .. . · ·h · 
So hat Gott seinen Geschopfen die Gabe des Daseins, 1 rer Daseins-
llkommenheiten und zah llose andere gute Gaben zukommen lasse~. 

vo bietet uns nicht die Vernunft, Gott für seinen Segen zu danken und se1-
G:n Lobpreis ebensowenig zu vernachlässigen wie den ihm geschuldeten 
;ehorsam? Er selbst hat im Hei ligen Koran dieses Gebot der Vernunft be

stätigt und erneut darauf hingewiesen: 
Bedankt euch und seid nicht undankbar (vgl. Koran 2,152). 
Betet Gott, euren Schöpfer, an (vgl. Koran 2,21 ). 
Gehorcht Gott, dem Propheten und den Befugten (vgl. Koran 4,59). 
Die Eltern haben sich für uns aufgeopfert und nichts unterlassen, damit 

wir gesund bleiben und reifen. Gebieten uns nicht die Vern~nft und dem
entsprechend das rel igiöse Recht, sie gut zu behandel~, ihre~ Rechten 
nachzukommen und auf sie zu hören, ihnen Liebe und Jede H ilfe zu er
weisen und in dieser Beziehung nichts ungetan zu lassen? Und wenn auf
grund des religiösen Gebotes, den bestehenden Gesetzen oder vere_in
barten Bedingungen zufolge einer der beiden Vertragspartner bzw. beide 
das Recht auf Annullierung des Vertrages haben - gebietet es dann nicht 
die Vernunft und das Gesetz, daß, im Falle einer der Vertragspartner die
ses Recht in Anspruch nimmt, der andere sich den gesetzlichen Forde
rungen beugt und jeder Verpfli chtung, die dieses Recht mit sich bringt, 

nachkommt? 
Gleiches gil t auch von den Rechten des Lehrers, des Freundes und der 

Nachbarn, wie überhaupt für alle Fälle, in denen kraft des Gebotes der 
Vernunft, des rel igiösen Rechtes und der bestehenden Gesetze usw. einem 
Anderen gegenüber ein Recht, }:,aqq, bzw. ein rechtlicher Anspruch gel
tend gemacht w ird - sei es ein verfügtes und positiv festgesetztes Recht 
oder ein in der Natur bzw. in der Veranlagung begründetes Recht. 

Berücksichtigt man, was über das Begriffsverständnis von J:,aqq und 
taklif, von Recht und Pflicht, gesagt wurde, läßt sich unschwer die Bez ie
hung zwischen beiden Größen erkennen, lassen sich vo~ den_ Rechten, 
den }:,uqüq, die Verpflichtungen begründen, läßt sich auf die Pfli chten des 
Verpfl ichteten schließen und umgekehrt von den Verpfl ichtungen, ?ie je
mand hat, auf die Rechte des Anderen bzw. der Anderen. Denn die Ver
pfl ichtung wi rd durch das Recht bedingt, sie richtet sich nach der Art der 
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Rechte. Es ist also von einem unlösbaren gegenseitigen Kausalzusam
menhang zwischen l:wqüq und takälif, zwischen Rechten und Pflichten 
auszugehen, und diese Untrennbarkeit von Pflicht und Recht wiederum 
setzt voraus, daß jener, der eine Pflicht geltend macht, dies auf der Grund-
lage rationaler Regeln tut. 1 

Betreffen die religiös-rechtlichen Pflichten die Gottesverehrung, lassen 
sie auf die Rechte des einzig Angebeteten schließen; betreffen sie nicht 
die Gottesverehrung, können sie von den Rechten der Menschen herrühren 
Die Regierungsgesetze und die damit verbundenen Verpflichtungen kön~ 
nen ihrerseits aus den Befugnissen dieser Regierung kommen oder sie ba
sieren auf Rechten, die bestimmte Personen gegenüber anderen haben. 
Aus dem Gesagten geht auch der Zusammenhang zwischen masrüt Iahe, 
und masrüt 'a layhi hervor - zwischen dem, der eine bestimmte Forderung 
erhebt, und dem, der dieser Forderung nachzukommen hat, sowie zwi
schen den Partnern eines Vertrages in bezug auf Rechte und Pflichten. 

Weitere Erklärungen würden über die zur Verfügung stehende Zeit hin
ausgehen. 
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inwieweit Offen
barungen Gottes 
Quelle rechtlich 
verbindlicher 
Anweisungen? 

Anfragen und Gesprächsbeiträge 

Hammer Das Referat von Professor Gordji hat für 
mich ein Grundproblem, mit dem wir als Anhänger 
beider Offenbarungsrel igionen konfrontiert sind, sehr 
deutlich gemacht: inwieweit man die Offenbarungen 
Gottes tatsäch lich als Gesetzesbücher interpretieren 
kann, als Quelle rechtlich verbindlicher Anweisungen. 

Die Offenbarungen Gottes enthalten selbst kaum ausdrückl iche Stellung
nahmen zu diesem Problem. Nicht zuletzt deshalb zeigen sich im heuti
gen Erscheinungsbild des Islams und des Christentums von dem Vorver
ständnis her, mit dem wir an die Texte herangehen, wesentliche Unter
schiede. Das weist meines Erachtens auch darauf hin, daß dieses Vorver
ständnis nicht unabhängig von der jeweiligen geschichtlichen Situation 
ist, in der w ir uns damit befassen, sondern eine jeweils zeitgebundene, ge
schichtsabhängige Perspektive ei nsch I ießt. 
Das stark juridifizierende Offenbarungsverständnis kam nach meinem Empfin
den beispielsweise da zum Ausdruck, wo Professor Gordji von den Rechten 
Gottes gesprochen und daraus, jedenfalls in einer bestimmten Richtung, un
mittelbar Rechte der Gesellschaft gegenüber dem einzelnen Menschen ab
geleitet hat, diese beiden Elemente gewissermaßen miteinander identifizierte: 
Gott sei als Träger der Rechte der Gesellschaft, als Herrscher über die Gesel 1-
schaft, auch Inhaber der Rechte der Gesellschaft gegenüber allen ihren Glie
dern, und diese Rechte könnten dementsprechend auch durchgesetzt werden. 
Als Beispiel wurde u. a. angeführt, daß die Suche nach Weisheit und das 
Verrichten des Gebetes bestimmten Aussagen des Korans und der Überlie
ferung zufolge [vg l. die angeführten Stellen in Sure 2,11 0 und in dem f-:iadH 
bei Ibn Mäga, oben S. 260) Pflichten sind für jeden Musl im. 
Daran knüpft sich nun die Frage, welche Voraussetzungen sind dafür maß
geblich, d iese Aussagen so zu verstehen, daß es sich dabei um Rechte der 
Gesellschaft gegenüber dem Einzelnen handelt? Angesichts der gegen
wärtig - auch in islamischen Ländern - immer mehr um sich greifenden 
Pluralisierung der Gesel lschaft und den sich damit ganz allgemein verän
dernden gesch ichtlichen Bedingungen erscheint es mir heute besonders 
wichtig, Kriterien dafür zu finden, inwieweit man Ansprüche Gottes an 
den Menschen, die ja geschichtlich immer neu zu verwirklichen sind, so 
zu verstehen hat, daß sie in institutionelle, also rechtlich gesicherte Vor
gaben umzugießen sind - und inwieweit die persön liche Gewissensfrei-

271 



hei~ und individuelle Entscheidungsfreiheit eines jeden Menschen dadu 
~es1.chert werden muß, daß eben nicht alle Vorschriften oder Gebote r~h 
in einem offenbarten Text zu finden sind, unmittelbar in rechtliche G b die 
oder Verbote übersetzt werden, die dann durch eine politisch I e ote 

· G II h f e nstanz 
einer ese sc a t auch zwangsweise durchsetzbar werden. 

göttliche Gebote Taskhiri Aus islamischer Sicht kommt das Recht f 
sind unveränder- Herrschaft ?ott allein zu, wei l Gott der Schöpfer ~~s 
liehe Gesetze Menschen ist und der Mensch das Eigentum Gott 

. . Von göttlichen Geboten kann man dann sprech:~· 
wenn eindeutig festgestellt ist, daß sie von Gott erlassen wurden. Ist die; 
der Fall, so handelt es sich um ewige, unveränderliche Gesetze. 

Entscheidungs- Gottes Gebote umfassen auch den Bereich, in dem Men-
freiheit nur im sehen Herrschaft ausüben, soweit die Herrschaft der 
Rahmen der Men~chen auf Gottes Gebot gründet und im Einklang 
islamischen damit steht. Und Gott hat den Menschen Entschei-
Weltanschauung dungsfreiheit eingeräumt, ibtiyär, damit sie im Hinblick 

auf das, ~as gut und böse ist, ihre Entscheidungen tref
fen. Was ?ott auf solche Weise den Menschen eingeräumt hat, schl ießt die 
d:mokrat1schen ~echte des Volkes ein, das staatliche Gerichtswesen und 
viele andere B~re1ch.e. Weil jedoch im Islam Weltanschauung und Gesetz 
zusammen~ehoren, 1st es den Muslimen nicht erlaubt, das Gesetz alleine 
der Entsche.1dung des Volkes zu überlassen. Im islamischen Denken kann 
es daher keinen Platz für den Säkularismus geben. 

Pluralismus auf stimmt der Islam dem Prinzip Pluralismus zu, so bedeu-
dem Boden der tet das nicht, daß er in der Ausübung der Herrschaft einen 
islamischen Leh- Part~er ~kzeptiert. Eine islamische Regierung ist aus
ren und Gesetze schließlich auf dem Boden der göttlichen Lehren und 

. der islamischen Gesetze denkbar. Doch ist es nicht von 
Bede.utun~, ob :ich unte: der Herrschaft dieser islamischen Regierung ein 
Musl 11~ , ein Christ oder ein Konfessionsloser befindet. Ein derartiger PI ural is
~us ':are unter der Herrschaft der Religion zulässig, nicht aber eine Regierung, 
die nicht auf dem Boden der islamischen Lehren und Gesetze steht. 

auf bestimmte Hat Dr. Gordji gesagt, daß es dem Inhaber eines Rech-
Rechte kann tes ganz allgemein möglich ist, auf sein Recht zu ver-

der Mensch nicht zichten, isqät; so ist doch zu bedenken, daß auf man
verzichten ehe Rechte keinesfalls verzichtet werden kann. So kann 

etwa der lmäm nicht darauf verzichten, von den Rech
ten Gebrauch zu machen, die er als unfeh lbarer lmäm hat, wenn er zu r 
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. d Gemeinde bestimmt worden ist. Oder könnte ein Mensch dem 
Le1t~ng er daß seine Ehre in den Schmutz gezerrt und er unterdrückt 
zustimmen, . . . 

. 
7 

Daher sind ein ige Rechte unverzichtbar. . . 
wi rd . .. Cordji Im Verständnis der Muslime 1st der erhabene 

Gott ist Sehopfer Gott nicht nur Schöpfer der Welt, des Menschen und 
und Gesetzgeber aller guten Gaben, sondern auch Gesetzgeber, as-~~ri'. 

. Gott gegebenen Gesetze teilen sich in drei Gruppen: Da sind 
Q1e von hk · ·b · - - · d G b t 

„ hst die individuellen Verpflichtungen, a. äm-11 t1!;a~1, wie as e e 
zundadc Fasten Es sind Verpflichtungen, deren Erfüllung für Andere keine 
un as · · · · f d' G 

1 hab
en in der Hauptsache Verpflichtungen, die sich au 1e ottes-

Fo gen , d' h ung beziehen, und damit Verrichtungen von Untertanen, ,e aus ;~;:r ~nterwerfung Gott gegenüber erfließen. Grundlage. dafür bilden der 
Koran und die Sunna, d. h. die Taten, Worte und Entscheidungen des Pro-

heten des Islams und der Imame der Sra. 
~s folgen die allgemeinen Verpflichtungen, abkäm-i .'um.ümf, d:ren Adres-

t 
nicht ein bestimmtes Individuum ist, sondern die d,e Regierung al ler 

sa h 'h G . 
Menschen betreffen und die Rechtsprechung im Ra men I rer. eme1n-
schaft. Wiederum bilden Koran und Sunna die Grundlagen dieser Ver
pflichtungen, woraus sich auc~ die durch den .heiligen Gese~geb~r a.uf-
estellten Kriterien für ihre Erfullung ergeben, insbesondere die Kriterien 
~ Gerechtigkeit und der Moral. Maßgeblich ist natürlich in allem das 
A~;gemeinwohl, das also, was für eine Gesellschaft nützlic.h oder ~~häd
lich ist. Unter der Voraussetzung, daß jene Eigenschaften, die Gott fur den 
Herrscher bestimmt hat, diesem tatsächlich eigen sind, gi lt dann: Jedes Ur-

tei l das er verkündet, ist das Urteil Gottes. 
schließlich gibt es jene Verpflichtungen, die sowohl indi~iduelle~ wie auch 
gemeinschaftsbezogener Art sind, wofür die Heirat, die Verpfl1~htungen 
also zwischen Mann und Frau und deren Anerkennung durch die Gesell-

schaft ein klassisches Beispiel ist. 
In all:m gi lt, daß nach der Auffassung der Muslime letztendlich Gott der Ge-
setzgeber ist und al le Gesetze und Verpflichtungen von i~m ko~men. Daher 
ist es uns auferlegt, seinen Befehlen zu gehorchen. So heißt es 1m Koran: ,,Ihr 
sollt Gott und seinem Propheten und allen, die über Anordnung, amr, und 
Herrschaft verfügen, gehorchen." (Koran 4,59). Alles, was eine islamische 
Regierung, d. i. eine Regierung, die nach den vo~ hei~igen Gesetzgeber an
geordneten Bestimmungen eingesetzt ist, beschließt, 1st Gesetz ~ottes. . 
zur Frage, ob es dem Inhaber eines bestimmten Rechtes gestattet 1st, auf ~1e
ses Recht zu verzichten: Ist etwas Gebot Gottes im Sinne der oben angefuhr-
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ten individuellen Verpflichtungen, so kann man sich eines solchen G b 
· h I d. e Otes 

nie t ent e 1gen. Vom Gebot ist jedoch das Recht zu unterscheiden. 

tak/Tf kann Ver- _Rash~di Es könnte sein, daß einer, der nicht mit dern 
pflichtung und 1slam1sc~en Recht, fiqh, vertraut ist, die diesbezügli-
Recht bedeuten chen Erlauterungen von Dr. Gordji nicht ohne wei te-

. res v~rstehen kann. In diesem Zusammenhang eine 
kleine Bemerkung: Was in der modernen Li teratur als Recht und Pf!" h 
b . h . d h IC t eze1c net w ir , untersc eidet sich von dem, was w ir unter Recht d 
Pflicht im_fiqh verstehen. Was in unserem Sprachgebrauch als Verpfl~~
t~ng, takl!f, verstanden wird, kann in der modernen juristischen und poli
tischen ~1teratur als Recht verstanden werden . Davon spricht z. B. das 
Recht, ein Abk~mmen zu annullieren, sowie die moderne Anwendung 
vo~ Recht, ~ewa_hlt zu ~erden bzw. vom Recht zu wählen-was möglicher
weise auch 1m Sinne einer Verpflichtung aufgefaßt werden kann. Es kann 
also m. a. W. eine vom Menschen erlassene, verpflichtende Vorschrift 
/:,ukm, zugleich als ,Recht' bezeichnet werden. ' 

Gott kann Es sieht heute so aus, als wäre die Zeit der göttlichen 
Gesetze senden, Gebote zu Ende gegangen und daß, was einmal ge-
die für alle galten hat, heute nicht mehr gilt, sondern zur Vergan-
Zeiten gelten genheit gehört. Sollte es Gott nicht geschafft haben, 

Gebote und Werte kundzutun, die für die Menschen 
aller Zeiten nützlich sind und so Vorsorge treffen für eine entsprechende 
Ordnung der Gesellschaft? 

Es kann natür_l ich _sei~, daß ":'ir die Gesetze und Gebote, die uns Gott ge
schickt hat, nicht in einer adaquaten Weise erhalten haben und dann ver
ständlicherweise auf den Gedanken kommen, daß ihre Lebensdauer be
g_renzt wa r und jetzt andere Wege für das menschliche Leben zu wählen 
: incl. Das wäre dann unser Problem, nicht Gottes Problem. Sollte er nicht 
imstande gewesen sein, Gebote zu senden, mit deren Hilfe der Mensch 
seine Lebensordnung entsprechend einrichten kann? Diesen Punkt habe 
i~h für die Freunde erwähnt, nach deren Auffassung die Religion heute 
nicht mehr herrschen kann. Dieser Mangel würde jedoch auf Gott selbst 
und auf die göttli che Religion zurückfallen. 

können Gesetze Schabestari Gesetze, die von einem Staat erlassen 
einer rechtmäßi- wurden, sind unter Umständen zugleich als Gesetze 
gen Regierung Gottes zu betrachten, als Gebote, die auch die Auto
kritisiert werden? rität Gottes für sich beanspruchen können. Ich möchte 

nun gerne an Professor Gordji die Frage richten, ob 
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die von einer Regierung erlassen werden, die rechtmäßig einge

Gesetze,d m Gerechtigkeit bemüht ist, kritisiert werden können - auch 
etzt un u f II h 5
.. F II daß sie bereits verabsch iedet wurden und gegebenen a s auc 

furden a , . 
hon in Kraft getreten sind. . . 

sc . Im übrigen scheint mir - ohne dabei Stellung ~ez1e-
Gottes Wille_ und hen zu wollen für oder gegen eine bestimmte Meinung 
das men:chli~he _ die Hauptschwierigkeit in der hier geführten D_is
Vorverstandnis kussion die prinzipielle Frage der Hermeneutik zu sein: 

W„h end die einen sagen, wenn w ir verstehen wollen, was Gottes W ille 
un~ ~ottes Gesetz ist, dann spielt dabei auch _unser je"".eili?es Vorver-

.. dnis eine Rolle, dann sind wir Menschen gleichsam M 1tsp1eler, so be-
stan · · 1 h 

die anderen
1 

daß sie ohne ein derartiges lnterpretat1onssp1e, o ne 
tonen . · h ·· k 
ihre eigenen jeweiligen Verständnisvoraussetzungen mit une1ngesc ran -
ter Gewißheit imstande sind, Gottes Gesetz zu erkennen. Ist letz_teres der 

F II könnte ein Gläubiger keinerlei Zweifel geltend machen, ob diese oder 
a ' · d d · ne Wi llensäußerung Gottes so zu verstehen 1st o er an ers. 

Je Schneider Zu der von Professor Gordji geäußerten 
jeder religiöse Akt Meinung daß die Tatsache, ob jemand betet oder nicht, 
hat, christlich keinen Elnfluß habe auf andere Personen, und zu der 
gesehen, auch von Kollegen Hammer angesprochenen Frage, inwie-
eine ge~ellsc~aft- weit die Offenbarungen Gottes nach islamischem Ver
liehe Dimension ständnis unmittelbar als Quelle rechtlich verbindlicher 

Anweisungen im gese llschaftlichen Bereich verst~nde~ und in Ansp~uc~ 
genommen werden können, noch zwe_i kurze ~inwe1s~: Nach christli
chem Verständnis hat die Tatsache, daß iemand hier und Jetzt betet, zwar 
keinen Einfluß auf den Rechtszustand anderer Personen, doch hat jeder 
positive religiöse Akt ohne Zweifel auch eine ges~llschaftliche Dimension, 
die letztendli ch auch Auswirkungen hat auf die Gesamtverfassung der 
Menschheit. Und es gilt auch umgekehrt, daß jede stille Gedankensünde 
gleichfalls die Dimension einer sozialen Schuld, _ei n_es Vergehens a~ ~er 
menschlichen Gesellschaft also, haben kann, weil die Menschen mitein
ander solidarisch sind. Dahinter stehen offenkundig zwei ganz verschie

dene Denkwelten . 
Zum anderen ist gewiß Gott auch Gesetzgeber, seine 

was ist unter dem Gebote stellen für die Menschen verbind liche Sat-
,Gesetz Gottes' zungen dar und verpflichten sie daher als Gesetze. 
zu verstehen? Doch müßte man fragen, was in diesem Zusammen-

hang unter ,Gesetz' näherh in zu verstehen ist. In der lateinischen nicht-
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christlichen Tradition gibt es das alte Axiom: 11est enim vera lex recta ratio" 
- das w~hre Ges:tz ~esteht in der richtigen Orientierung des menschli
chen _Geistes, ~s 1st ~1e Anl: h~ung und Eingliederung in die richtige Per
spektive und nicht ern schri ftlich formulierter Satz aus dem Gesetzbuch 
Wo Thomas von Aquin auf das Gesetz zu sprechen kommt, das Gott · · 
die Wirklichkeit hineingelegt hat, umschreibt er es als die Teilhabe d in 
me~schlichen Geistes am Plan der göttlichen Weltregierung, als 

11
partic~~ 

pat10 legis aeternae i~ rati~nali creatura" 1
• Auch hier müßte man sich großer 

Auffas~~ngsuntersch1ede 1m chri stlich-islamischen Dialog bewußt sein und 
sie zu uberbrücken suchen. 

das Gute _ Gebot Was schließlich das Verhältnis von Gesetz und Ver-
der Vernunft nunft anbelangt, so hat Professor Schabestari in sei-
und/oder nem Referat auf zwei Theologenschulen hingewiesen 
Gottes Gebot? [vgl. oben S. 11 5 f. ] und mich auf diesem Wege sehr 

an die Diskussion unseres Mittelalters erinnert: Ob 
das, was zu tun ist, zu geschehen hat, weil es gut ist und als gut erkannt 
werden kann und w eil Gott, der Herr, der Allweise, es bekräftigt und auf
getragen hat - oder ob es nur deswegen zu tun ist, weil Gott es so will, 
ohne_ daß wir e_s eigentlich einsehen können. Professor Gordji hat jeden
falls 1m abschließenden Teil seines Referates mehrfach und nachdrück
lich darauf hingew iesen, daß es die Vernunft ist, die uns befiehlt dieses 
und jenes zu tun, insbesondere Gott, dem Schöpfer und Geber aller guten 
Gaben zu danken, ihn anzubeten und ihm und seinem Propheten sowie 
den rechtlich Befugten zu gehorchen. Freili ch taucht hier das Problem 
noch einmal auf: inwieweit das uns Aufgetragene von uns auch kraft un- \ 
sererVernunft bejaht werden kann oder ob es ausschließlich bejaht wer-
den muß in der Weise der Unterwerfung unter den Willen Gottes. ' 

Recht kann auch Cordji Zu den Fragen, die Herr Rashadi an mich ge-
Verpflichtung ri chtet hat: Ein Recht kann natürlich auch eine Ver-

meinen pflichtung beinhalten. So hat jeder das Recht, einen 
Abgeordneten zum Parlament zu wählen oder selbst 

in diese Aufgabe gewählt zu werden; dieses Recht kann also für einen 
Menschen zur Pflicht werden in dem Fall e, daß er selbst dafür kandidiert. 

22
)_' Thomas von Aquin, Summa theol. 1/11 q. 91 a. 2 (vgl. mein Referat oben S. 53 mit Anm. 
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Und zu den anderen Anfragen: Meine Aussage, daß 

unter den ent- alle Mitglieder einer Gesellschaft den Regierenden ge-
sprechenden . horchen müssen, die die Herrschaft innehaben, ist hy-
Bedingungen 1st pathetischer Art - sie trifft zu unter der Voraussetzung, 
Regierenden zu daß die Regierenden alle Bedingungen, wie Wissen, 
gehorchen Gerechtigkeit usw. dafür erfüllen. Sind alle Bedingun-

gen dafür erfü ll t, sind al le M itglieder einer Gesel lschaft gehalten, denen, 

d. die Macht ausüben, zu gehorchen. 
ie Ob die Menschen das Recht haben, die Regierenden 

auch Regierende zu kritis ieren? Selbstverständlich haben sie dieses Recht, 
können kritisiert sich entsprechend zu äußern und Kri ti k zu üben. 
werden 

Ob nicht der Gottdienst auch Einfluß auf Andere haben 
gesellschaftliche kann? Es gibt verschiedene Arten von gottesd ienstli -

Relevanz chen Verrichtungen, wie Gebet und Fasten, die re iner 
bestimmter Gottesd ienst sind und sonst nichts einschließen. Doch 
Gottesdienste gibt es Gottesdienste, w ie das Freitagsgebet, die auch 

eine gesell schaft liche Komponente haben - eine politische und eine w irt

schaftl iche. 
Zur Frage nach dem Verhältnis von Gesetz und Ver-

Vernunft- eine nunft: Beide haben ohne Zweifel eine enge Beziehung 
der Grundlagen zueinander. Im schiit ischen Islam hat die Vernunft einen 
der gött!ichen besonderen Stellenwert, da die göttl ichen Vorschri f-
Vorschnften ten, a/J käm, bekanntlich eine vierfache Grundlage 

haben: den Koran, die Sunna, den igmä' (den Konsens der religiösen Ge
lehrten) sowie eben die Vernunft. Wobei meiner Meinung nach die Ver
nunft an erster Stelle steht, da die Unterwerfung Gott gegenüber erst durch 
den Vernunftgebrauch verpfl ichtend w ird. Denn es ist der Verstand, der 
uns zur Befolgung des Glaubens und der Religion auffordert, da er es ist, 
durch den wir den Propheten, das Buch und Gott erkennen. N icht zuletzt 
kommt der Vernunft auch die w ichtigste Funktion in den Fragen des Re

gierens und der Herrschaftsausübung zu. 
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Die Beziehung von Recht (f:,aqq), Verpflichtung (tak/Tf) 
und Gerechtigkeit in islamischer Betrachtung 

Mohammad Ali Taskhiri 

Im Interesse eines besseren Verständnisses der Beziehung zwischen Recht, 
Verpflichtung und Gerechtigkeit richten wir zunächst einen Blick auf die 
Bedeutung dieser Begriffe; wir werden uns sodann zu fragen haben, wie der 
zwischen ihnen bestehende Zusammenhang zustande gekommen und seine 
Komplexität zu verstehen ist, und werden uns schließlich Möglichkeiten 
einer Bewältigung der sich daraus ergebenden Probleme zuwenden. 

Der Begriff f:,aqq bedeutet (u. a.) Beständigkeit, und es wird auch Gott, 
der Erhabene, die absolute Beständigkeit genannt, f:,aqq mutlaq. Auch eine 
Mitteilung, die wahr ist, wird als f:,aqq bezeichnet. 

Das ganze Dasein beruht, w ie dies der heilige Koran anschaulich zum 
Ausdruck bringt, auf f:,aqq. Es steht auf dem Boden von f:,aqq und spiegelt 
so die beständige Barmherzigkeit Gottes wider. Von dieser ursprünglichen 
Bedeutung des Wortes kann ein gültiges Begriffsverständnis abgeleitet wer
den, das imstande ist, Licht in die Bemühungen um eine Ordnung der so
zialen Beziehungen zu bringen. 

So wird deutl ich, daß das Gesellschaftsrecht zwei Aspekte aufweist: 
• Es stellt eine Größe dar, die aus der realen Situation hervorgeht, die 

der schöpfungsgemäßen Ordnung der Dinge und deren wahren Interes
sen dient - und 

• es hat eine re l igionsrechtlich und in der Ratio bzw. der Vernunft des 
Menschen, das heißt in seiner Urveranlagung abgestützte Gültigkeit. 

1. Der Ursprung der Rechte, f:,uqüq 

Die Tatsache, daß alle Rechte der ursprünglichen Anlage des Menschen, 
seiner fitra, entspringen, wird in der islamischen Literatur bezeugt, sie geht 
aber auch aus der Reflexion des Menschen auf sein ihm eigenes Wesen 
hervor. Auf diese Weise gewinnen wir für die Ableitung des Begriffes ,Ge
rechtigkeit' eine feste Grundlage: ,Gerechtigkeit' wird als eine positive 
Größe erkennbar, die ganz und gar als der Vernunft gemäß wahrgenom
men werden kann. 
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Sucht man für diesen Ursprung der Rechte eine Erklärung wird . 
· d Th · d , · · ' man sre 
rn er eorre er ,1tra, rn der Lehre vom seel ischen Urgrund d M 

h f d · es en 
sc en rn en - erne Theorie, die die Religionen ganz allgemein sich .-
gen __ ge~acht haben u~d die betont, daß der Mensch ein privilegierte:~:: 
schopf rst, das von sernem Wesen her im Besitz von Kräften ·,st d. G 
d E h b ' re ott er r a ene, selbst der menschlichen Natur anvertraut hat u d ' d. . . n wenn 

re gee igneten Voraussetzungen gegeben sind, kön nen diese g tt 
schenkten Kräfte den Menschen zu der gewünschten Voll komm o hge
f· h D. b · · en ert ~ ren. res etrrfft insbesondere den Bereich der theoretischen und 
xrsbezogenen Rationalität des Menschen sowie die auf seinem urs _pra-
1. h . prung
rc en Wesen und lnstrnkt beruhende Motivierung, die das Streben des 

M~n~-~hen nach Vollkommenheit auslöst und ihn bewegt, das Wesen des 
relrgrosen Glaubens zu bewahren u. ä. 

Es ist hier nicht der Ort, Einzelheiten der damit angesprochenen The
men nachzu~ehen. Der Hinweis auf sie möge hier genügen, um zu sagen, 
daß das Gewissen des Menschen, sein inneres Wesen, ganz rea l einen Teil 
d:r Rechte _des Menschen wahrnimmt und sie begreift, ohne daß es dafür 
ernes Vermittlers bedarf. 

Dies trifft zum Beispiel dafür zu, ein vernunftbedingtes Freiheitsrecht 
d~s Men~chen __ sow!e sein Recht auf Leben und auf die Besorgung jener 
Drnge, dre er fur sern Leben nötig hat, nachvollziehen zu können 

~uf ~iese Wei~e können w ir erkennen, daß es eine Reihe von G.ründen 
dafur grbt, daß dre Rechte und Pflichten auf dem Boden der Gerechtigkeit 
stehen. 

2. Rechte, Pflichten und religiöse Gerechtigkeit 

In der islamis~hen_ Lit:ratur wird betont, daß es der seelische Urgrund des 
M~ns~hen, _ser~e fitra 1st, der den Sinn des Menschen zu einer unbegrenzten 
W1rkl1chkert hrnlenkt, die in einem erhabenen Horizont steht _ im Ho ·_ 
zont der Religion, der sich dem unendlichen Wissen, der absoluten Mac~t 
und der allumfassenden Güte Gottes verdankt. 

. Durch Vertiefung in theoretische Überlegungen wird der Mensch in eine 
Rrc~tung bewe~t, di~ ihn zum Glauben an Gott, den Erhabenen, führt. 
Darrn besteht sern rational begründeter Glaube, ein Glaube, der den Men
schen ge~aus? ~ie sein praxisbezogenes Nachdenken an die verborgene 
Not~endrgke,t ernes absoluten Wesens erinnert und daran, daß man sich 
an dresen Gott um Hilfe wenden und Ihn anbeten kann und Ihm in einer 
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. glauben hat, w ie es Ihm als Herrn über alles Sein gebührt. 
Werse zu h · F··11 . lf··1. 

d
. er Situation sieht sich der Mensc einer u e von vre a trgen 

In ,es . . 

h U
nd pflichten gegenüber, die sich in ihrer Gesamtheit an Jenes 

Rec ren . 
k Stern ' anschließen das w ir in unsererseel rschen Naturanlagevor-

Mi rosy ' .. 
'. den und als solches in unserem Inneren erfahren konnen. 
frn

5 
b ld w ir den Boden der rel igiösen Welt betreten, erkennen wir, daß 

o a h · · 
. 1·giösen Schriften v iele einschlägige Themen ansprec en. Um ernrge 

dre re, .. f .f . h" b . 
von diesen Themen in der gebotenen Kurze au zugre, en, se, ,er er-

. lsweise auf die folgenden h1ngew1esen: 
spie · · · h d R h h. (l ) zunächst ist hier auf die Erweiterung 1m Bererc er ec te rn~_u-

. en bis hin zur Schaffung eines entsprechenden Systems, das den naturwers , r h n Entwicklungsgang des einzelnen Menschen und der Gesellschaft 
'~t ~em Ziel der Erlangung derVol lkommenheit gewährleistet. Dies ist ge

rn en vom unendlichen Wissen Gottes und geschieht im Interesse der 
trag · dl. h d · R 1· Menschen; es steht im Zeichen weitgehender verbrn 1c er un 1m e 1-
ionsgesetz verankerter Rechte, die sich u. a. auf Individuum, Gesellschaft, 

tziehung, W irtschaft und Politik beziehen. Die von Gott aufgestellten 
pflichten und die genaue Darstellung der Art der Beziehungen zwischen 

baqq und tak/Tf nehmen dabei sehr konkrete Formen ~n. . . .. 
(2) In den religiösen Quellen w ird betont, daß dre rel1g1ose Rechts

ordnung auf einer umfassenden Gerechtigkeit basiert und Schöpfungs
ordn ung sowie rel igiöser Rechtsbereich parallel zueinander verlaufen und 

einander entsprechen. 
So heißt es in der Sure 55 al-Ra/:imän in den Versen 7 bis 9: ,,Und den 

Himmel hat Er hoch erhoben und die Waage [d. i. Gerechtigkeit und Ord
nung] aufgestellt, damit auch ihr Diener die Gerechtigkeit nicht verletzt 
und gegen Gebotenes nicht verstoßt." Und Vers 49 von Sure 54 al-Qamar 
sagt: ,,Alle Dinge haben Wir nach einem bestimmten Maß geschaffen." 
Weiters sagt der Koran: ,,Gott selbst bezeugt, daß es keinen Gott gibt außer 
Ihm, ebenso die Engel und diejen igen, die das Wissen besitzen. Er ist der 
Wächter der Gerechtigkeit und des Rechten. Es gibt keinen Gott außer 
Ihm, dem Mächtigen, dem Weisen." (Sure 3 Al 'lmrän Vers 18). Schließ
lich hält Sure 16 al-Nabf Vers 90 fest: ,,Gott gebietet, Gerechtigkeit zu üben 

und Gutes zu tun [ ... ]." 
(3) Wie sich aus den religiösen Grundbegriffen ableiten läßt, werden 

in der Relation zwischen Rechten und Pflichten keine Detailaspekte an
geführt. So sagt der Koran über die Frauen: ,,Und sie [die Frauen] haben 
Anspruch auf dasselbe, was ihnen obliegt, und dies auf rechtliche Weise 
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[ ... _]." (S~re 2 al-Baqara Vers 228). Und zur Ablehnu ng von Zinswucher 
heißt es rn derselben Sure, Vers 279: 11 [ ••• ] Doch bekehrt ihr euch in Reue 

dann soll das Kapital eures Vermögens euch verbleiben. Tut niemande~ 
ein Unrecht, dann wird euch kein Unrecht w iderfahren." 

Vom Propheten wird in bezug auf die Ablehnung von Unrecht und Schä
digung anderer das Wort überliefert: ,,/ä darar wa-lä dirär- keinem ande

ren Schaden zufügen und nicht einander Schaden zufügen" (bei Ibn Mäga, 
Sunan). 

In diesem Zusammenhang wird in einem Grundsatz des fiqh, der reli
giösen Rechtswissenschaft, betont: 11Ebenso, wie jemandem etwas zuteil 
w ird, ist auch er zu einem Ausgleich verpflichtet." 

(4) Es entstehen dabei aber auch gesetzlich verbriefte Rechte, die aus 
Quellen herrühren, deren Einführung von der sari'a, dem religiösen Ge
setz anerkannt wurden, w ie zum Beispiel: 

• Verträge, die H andelsgeschäfte, Mietverhältnisse und mudäraba _ 
Verträge, in denen der eine Vertragspartner das Kapital und der andere 
die dementsprechende Arbeitsleistung erbringt - betreffen; 

• Tqä'ät bzw. Angelegenheiten, bei denen es um eine indiv iduel le Ent

scheidung geht, w ie beispielsweise hinsichtlich der Festlegung des, Letz
ten Wi llens' oder einer Scheidung; 

• gesetzli ch verbotene Handlungen, w ie das Verüben verbrecherischer 
Taten; 

• die Anweisungen eines durch das religiöse Gesetz eingesetzten Ver
walters zur Wahrung des öffentlichen Interesses; 

• Gewohnheitsrecht im Rahmen von religiös Erlaubtem. 

Vielle icht können noch weitere Quellen angeführt werden, z. B. Ge
setze, die sich auf Reichtü mer beziehen, die ohne jegliche Anstrengung 

angehäuft werden, oder hinsichtlich des Nachweises der Verantwortung 
des Baumeisters für ein Gebäude, das auf schlechten Fundamenten errich
tet worden ist, so daß es dann über den Köpfen der Besitzer einstürzt (eine 

Materie, die schon für sich eine ausführlichere Diskussion verdiente). 

Die sekundären Rechte entspringen zwar nicht direkt dem sar!'a-Gesetz, 
sie werden jedoch von der sarT'a akzeptiert, weil sie auf authentischen 
Prinzipien beruhen. 

(5) Die musl imischen Rechtsgelehrten haben diesen Fragenkomplex 
eingehend analysiert, um die Abgrenzung zwischen Rechten und Pflich

ten klar herauszustellen . In unserem Zusammenhang hier besteht jedoch 

meines Erachtens keine Notwendigkeit, uns damit weiter auseinanderzu-
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Es wird von der religiösen Rechtslehre, fiqh, ausreichend behan-
setzen. . . . h d . 

1 O
bei die J·eweil1ge Argumentation anhand von entsprec en en Kri-

de t, w . .. . . -
. wie Annullieren (isqät), Weitergabe (naql), Ubertragung (tntiqa/)ge-

terien, · 
führt wird. 

zusammenfassend lassen sich zu diesem Kapitel die folgenden Punkte 

festhal ten: . . . . . 
l. Zwischen J:,aqq (Recht), tak/Tf(Pflicht) und Gerecht1gke1t gibt es eine 

Fülle von Beziehungen, die der Mensch in seinem Inneren, im Grund seiner 

Seele wahrnimmt. 
2. Sein Inneres führt den Menschen zur Religion und damit in eine 

höhere Welt. 
3. Die Religion läßt diese Beziehungen zw ischen J:,aqq und tak/Tf auf-

grund von Gottes ~iss~n und Ma~htvollkommenheit und der dem Men
schen erwiesenen Gute 1m menschlichen Leben konkrete Gestalt annehmen. 

4. Die religiöse Rechtsordnung ist auf dem Boden der Gerechtigkeit er

richtet, sie hat das menschliche Wohl und wünschenswerte Gesel lschafts

verhältn isse zum Ziel. 

3. Der verborgene G rund für d ie Komplexität des Problems 
und der Weg zu seiner Lösung 

Nach dem Gesagten scheint der Glaube mit der Theorie von dem seeli

schen Urgrund, der fitra, nicht nur für einen Dialog über den Fragenkom
plex von Rechten, Pflichten und Gerechtigkeit, von Menschlichkeit, Ethik 

sowie ästhetischem Empfinden u.ä. die entsprechenden Voraussetzungen 
zu schaffen. Darüber hinaus legt der Glaube auch die Bedingungen vor, 

wie der Mensch zu einer sicheren Erkenntn is gelangen kann. 
Würde man das Dargelegte nicht beachten, wäre meiner Meinung nach 

jede Äußerung zu den hier besprochenen Angelegenheiten sinnlos. Es geht 

dabei freilich um jene große und bedeutsame Wahrheit, die von den ma
terialistischen Schulen heft ig bekämpft wird. Die islam ische Literatur hat 

daher ihre guten Gründe, die Frage des seelischen Urgrundes, der fitra, 

hervorzuheben. 
In der Tat findet die Rel igion mit der fitra zu einer großen Geschlos

senheit: Stel lt d ie fitra, die seelische Veran lagung des Menschen doch eine 
Urwahrheit dar- und die Rel igion ein Konzept, das der Vervollkommnung 

des Menschen dient. 
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In Vers 30, ~ure 30 al-.Rüm spricht Gott, der Erhabene: 11Wende daher 
(zusammen mit allen deinen Anhängern) dein Antli tz rechtgläubig dern 

Islam zu und fo lge dem Weg der Religion Gottes, für den Er den Menschen 

?esc.haffen hat, und was Gott geschaffen hat, ist nicht zu verändern. Dies 
1st die wahre und beständige Religion [ ... ] . " 

Wie der Märtyrer a/-fmäm as-Sayyid Muf:,ammad Bäqir a$-$adr in sei

nem Werk lqti$ädunä, "Unsere Wirtschaft", schreibt, beinhaltet dieser hei
lige Vers die folgenden Aussagen: 

(1) Die Religion ist - mit allem, was sie an Rechten und Pflichten sowie 

an Vorstellungen von Gerechtigkeit einschließt- eine Angelegenheit des er

schaffenen Urwesens des Menschen. Die ganze Menschheit ist auf dieser 
Basis erschaffen. Und in der Schöpfung Gottes findet keine Änderung Einlaß. 

(2) Diese Religion, auf deren Grundlage die M enschheit erschaffen 

wurde, ist die unveränderli ch reine Religion der Rechtgläubigkeit. Die 
durch Polytheismus verunreinigte Religion und der Glaube an imaginäre 

~nd bloß relative Götter ist nicht imstande, der Menschheit Befreiung aus 
ihren Problemen. zu bringen. So sagt der Prophet Yüsuf zu seinen Mitge

fangenen: )hr dient außer Ihm nur Namen, die ihr und eure Väter selbst 
erfunden habt, für die aber Gott keine Ermächtigung herabgesandt hat 
[ ... ]." (Sure 12 Yüsuf Vers 40). 

(3) Die von aller Verunreinigung freie Religion für die Menschheit ist 
auf einer derartigen Grundlage geschaffen worden. Wegen ihrer Wesens
art, die beständig ist und innerhalb eines Gesamtrahmens geeignet für die 
Regelung des Lebens und der Lebensweise, ist sie überragend. 

Ein w ic htiges gesellschaftliches Problem, auf das wir ständig in der 
Menschheitsgeschichte stoßen, ist die Auseinandersetzung zwischen den 

Interessen des Einzelnen (wobei der Mensch aufgrund des Selbsterhal
tungstriebs ein Recht auf Durchsetzung seiner Interessen empfindet) und 
den kollektiven Interessen, die vonseiten der gesel lschaftlichen Ordnung 

zu: Sprac~e gebracht und dem M enschen unter dem Titel der Gerechtig
keit als seine Aufgaben und Pfli chten auferlegt werden . Die Wissenschaft 
konnte die Gegensätze zwischen den individuellen und gesel lschaftlichen 

Interessen nicht lösen, denn die menschliche W issenschaft stellt sich nie 
der Neigung des Menschen, sich um seine eigenen Interessen zu bewe
gen in den Weg. Auch der historische Material ismus konnte aufgrund der 

von ihm angenommenen geschichtlichen Gesetze kein brauchbares An
gebot für die Lösung dieses Problems machen. 
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Die Religion ist es, die d ie Aufgabe hat, diese Spannungen und Kon
·kte beizulegen und eine Gerechtigkeit aus der Verbindung zwischen 

fli d · h · L.. h b . türlichen Interessen un ric t1gen osungswegen ervorzu ringen. 

~ um heißt es im Koran: "[ ... ] Und diejenigen, die Gutes tun, ob Mann 
J~r Weib, und dabei gläubig sind, werden in das Paradies eingehen und 

0
d t ein überreiches Auskommen haben." (Sure 40 CäfirVers 40). Und an 
or d 1 . . 
· er anderen Stel le: 11Wer rechtschaffen han et, tut es zu seinem e1ge-

e1n .. . . S h d [ J " nen Vorteil. Und wer Boses tut, tut es zu seinem eigenen c a en ... . 

(Sure 41 FU$$ifat Vers 46). . . . . 
Auf diese Weise entsteht eine erstaunl iche Verbindung zwischen den 

Interessen des Einzelnen und den Interessen der Gesellschaft, zwischen 
den Rechten und Pfl ichten, und eine Überwindung des Konfl iktes w ird 

möglich. In dem oben bereits zitierten Buch von al-lmäm a$-$adrschreibt 

der Genannte: 
Daher weist die Veranlagung des Menschen, die fitra, zwei Aspekte auf: 

zum einen liegt ihre Besonderheit darin, daß sie dem Menschen die ihm 
auf sein eigenes Wesen bezogenen Motivationen mitteilt, die dann zum 

Ausgangspunkt werden für die größten sozialen Probleme im Leben der 
Menschheit (man denke dabei nur an das Problem des Widerspruchs zwi
schen diesen Motivationen und den wahren Interessen der mensch li chen 

Gesellschaft)- und zum anderen gibt diese fitra den Menschen durch einen 

natürlichen Hang zur Rel igion die Fähigkei t, dieses Problem zu lösen. 

285 



Anfragen und Gesprächsbeiträge 

auch das öffentli
che Recht auf re
ligiöse Quellen 
zurückzuführen? 

Schabestari Mit meinem Dank an den Vortragende 
möchte ich eine Frage verbinden, die das Verhältni~ 
von Rechten und Pflichten betrifft - Thema seines Re
ferates und des vorangegangenen Referates von Pro
fessor Gordji. 

Professor Gordji hatte die Auffassung vertreten, daß das öffentliche Recht 
durch Vernunft und Meinungsaustausch festgelegt w ird. Er hat darin eine 
Vernunftaufgabe für die Menschen gesehen, die in diesem Öffentlichkeit _ 
bereich tätig sind und darüber zu befinden haben, wie dieses öffentlichse 
Recht, was das politische System beispielsweise anbelangt, näherhin aus
z~sehen hat:_Natürlich hat er hinzugefügt, daß alle verpflichtet sind, wenn 
eine rechtmaßige Regierung mit Gerechtigkeit regiert, deren Gesetze zu 
bef?,lgen. ~ enn_ nun_ Ayatollah Taskhiri sagt, daß alles auf die Religion 
zuruckzufuhren 1st, g, lt das auch für den Bereich des öffentlichen Rechtes 
wäre darin nach Meinung des Referenten gleichfalls alles aus den religiöse~ 
Quellen abzuleiten? 

Im gelte~den '. ranischen Grundgesetz, das von der Bevölkerung akzeptiert 
:."orden 1st, w_,_rd u. ~- über die Rechte des Volkes gesprochen, über religi
ose Systeme, uber dre Gewaltenteilung zwischen dem Gerichtswesen und 
der Gesetzgebun? ~: a. Werden diese Bestimmungen des Grundgesetzes 
auch von den rel1g1osen Quellen abgeleitet? Auf welchem Wege gelangt 
man dazu, welche Rolle kommt dabei der Vernunft und dem öffentlichen 
Diskurs zu bzw. insbesondere dem Koran? 

Interpretation Pichler Zunächst eine Anfrage zur Wortbedeutung 
und Bedeutung von /:,aqq: Professor Gordji hat das Wort im Sinne von 
von /:,aqq ,Bestätigung' verstanden, Ayatollah Taskhiri in seinem 

Referat als ,Beständigkeit' . Laufen diese beiden Worte 
im Verständnis der persischen Sprache inhaltlich auf das Gleiche hinaus 
~der gilt ~s, dabei doch unterschiedliche Bedeutungen zu beachten etwa 
111 dem Sinne, daß ,Beständigkeit' eine Überhöhung von ,Bestätigung' in 
sich schlösse? 

naturrechtl icher 
Anspruch und 
geschichtliche 
Bedingthei t 
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Eine zweite Frage stellt sich für mich im Anschluß an 
die etwas apodiktisch anmutende naturrechtli che Be
gründung von Recht und Gerechtigkeit. Wenn es im 
Referat hieß, daß alle Rechte des M enschen seiner Ur
veranlagung, der fitra, entspringen - kann es da nicht 
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ungsfeld zwischen dem Anspruch vernunftmäßig-naturrechtl i-
im Spann d. h · · h ·· d" 

G·· 1tigkeit und der geschicht lichen Be rngt ert src stan 1g wan-
cher u . . . · d p bl 

1 
der gesellschaftlicher S1tuat1onen zu schwerwregen en ro emen 

den en und zu (manchmal auch fragwürdigen) Konfl ikten? 
komm schließlich eine mehr fachspezifische, wirtschaftswis-
Zinsverbot, senschaftliche Anfrage zum Zinsverbot, die jedoch, 
Abgeltung von wie ich meine, auch von grundsätzlicher Bedeutung 
Kapitalertrag und ist. Sie stand schon in den vorangegangenen Diskus
öffentliche _Haus- sionen im Raum, allgemein gesprochen im Zusam
haltsfinanzierung menhang mit einer gerechten, pflichtorientierten Haus

haltsführung des Staates. Das Problem ist ähn lich in christlich_er Tradit_ion 
unter dem Stichwort des (mannigfach mißinterpretierten) kanonischen Zins-

rbotes bekannt. Der Referent hatte dabei u. a. Bezug genommen auf 
~~ne Stelle in Sure 2 des Korans, wo es heißt: ,,0 ihr, die ihr glau~t, für~h
t t Gott und laßt künftig, was an Zinsnehmen anfällt, bleiben, so 1hr glau
b~g seid. [ .. . ) Wenn ihr umkehrt, steht euch euer Kapital zu [ ... )." (Koran 

2 278 f. [siehe oben S. 282)). 
Heißt das nun, daß der Wert des Kapitals über die Zeit hinweg real ge
wahrt, d. h. gleichbleiben soll? Dann wäre es aber, ökonomisch gesehen, 
zweifel los schwierig, nicht von legitim zu forderndem Kapitalertrag zu spre
chen - was man eben auch ,Zins' nennen kann und was bekanntlich im 
kanonischen Zinsverbot nicht ausgesch lossen ist. Dah inter steht eben der 
legitime Anspruch eines auf realem Leistungsaustausch begründet_en Kapi
talertrags bzw. Zinses; so versteht es etwa auch Thomas von ~qwn._ 
Hinsichtlich der gegenwärtigen Situation des Irans bedeutet dieses Zinsver
bot generell wohl eine andere Form der Gestaltung und Organisation ~es 
Kredit- und Finanzwesens sow ie seiner Strukturen. Ein Phänomen, das in
ternational heute gerne mit dem Terminus „ lslamic Banking" bezeichnet wi_rd. 
Es bedeutet, und zwar ganz grundsätzlich, daß der öffentliche Haushalt sich 
gewisser Instrumente begibt, auf sie bewußt verzi~ht~t, in ~eiterer .'.olge aber 
natürlich für seine Finanzierung auf andere Moglichkerten zuruckgrerfen 
muß: das heißt u. a. gezwungen ist, an die Stelle einer Finanzierung des _öf
fentlichen Haushaltes auf Grundlage herkömmlicher Instrumente (Kredite) 
mit entsprechender Abgeltung von Finanzierungen, eine staatlich (über die 
Zentralbank) verordnete Geldvermehrung zu setzen. Dies bedeutet eine sehr 
reale Konsequenz, die für mich letztendlich mit der Frage gesellschaftlicher 
Gerechtigkeit verbunden und- wiederum auf Grundlage des gottbezogenen 

Anspruchs im Koran - damit in Einklang zu bringen ist. 
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zur Frage nach der Gabriel Die Frage des Gesetzes, auf die ich in meiner 
Gerechtigkeit des Wortmeldung zurückkommen möchte, erscheint mir in 
Gesetzes selbst unserer Diskussion von zentraler Bedeutung. Wie ich 

. . Ayatollah Taskhiri verstanden habe, würde der Mensch 
nach 1slam1scherVorstel lung als vernunftbegabtes Wesen zu Gott hin gelenkt 
und zur Befolgung der durch den Koran vorgegebenen Gesetze. Die Befol
gung des Gesetzes bildet auch in der abendländischen christlichen Tradition 
einen wichtigen Fragenkomplex. Was sich jedoch in der antiken Tradition 
für die die Befolgung des Gesetzes die erste Form der Gerechtigkeit darstellt' 
bereits als grundlegendes Problem abzeichnet, ist die Frage nach der Gerech~ 
tigkeit des Gesetzes selbst. In der christlichen Tradition stellt die , /ex naturalis' 
die im menschlichen Verstand verankerte Form des Gottesgesetzes dar. Die 
Frage ist nun, welche Rol le dem Menschen bei der Interpretation dieser ,!ex 
naturalis' zukommt, welcher Spielraum ihm also dabei gegeben ist. Das Pro
blem stell t sich verschä rft in der Neuzeit nach der Gerechtigkeit des Geset
zes selbst. Es geht also nicht nur darum, daß der Mensch das Gesetz befolgt, 
sondern ob das Gesetz selbst gerecht ist, bzw. welcher Strukturen oder In
stitutionen es bedarf, um eine gerechte Gesellschaft zu schaffen. 
Wie sieht es mit dieser institutionellen Dimension der Gerechtigkeit im 
Islam aus? Ist es nicht im Islam ebensowenig möglich, aus dem Gebot des 
Korans direkt eine gerechte Gesellschaftsordnung abzuleiten, wie dies auch 
aus c~risdichen Geboten nicht möglich ist? Denn das Gebot, barmherzig 
zu sein wie euer Vater im Himmel barmherzig ist (vgl. Lk 6,36 par.), das 
Gebot also, Werke der Barmherzigkeit zu setzen, entbindet uns nicht von 
der oftmals sehr schwierigen Aufgabe zu prüfen, welche Strukturen in der 
jeweiligen Gesellschaft dieser Verpflichtung, die uns da von Gott zuge
dacht ist, tatsäch l ich entsprechen. 

die menschliche Taskhiri Auf die Fragen der Professoren Schabestari 
Vernunft als und Gabriel möchte ich antworten mit dem Hinweis, 
Brücke zwischen daß die Vernunft nach islamischem Verständnis eine 
Gott und Mensch Brücke b ildet zwischen Gott und dem Menschen, sie 

befreit den Menschen aus seinem Gefängn is. Diese 
Brücke ruht auf zwei Pfeilern auf: auf der gedanklichen Reflexion und Argu
mentation, einerseits, und auf der Hinführung des Menschen zur Unterwer
fung unter Gott, anderseits. Bleibt nun der Mensch da, wo er Gott erreicht, 
bei der gedanklichen Überzeugung, 1män, von Gott stehen oder werden 
dabei auch andere Bereiche des Menschen, wie sein emotionales Empfin
den und sein Willensstreben erfaßt? Auf diese Frage antwortet Gott im Koran: 
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·hr Muslime! Warum seid ihr w ie Juden geworden? 0 ihr Menschen, die 
~/ an den einzigen Gott fest glaubt, dieser Glaube muß eure sämtlichen 
~ pfindungen und Gefühle erfassen. Eure Herzen müssen für Gott weich 
s;n (vgl. Sure 33,69-71 ). Dies deutet darauf hin, daß das Herz des jüdi-
chen Volkes rebellierte, als es sich von Mose entfernte, so daß seine Ge

;ühle und Empfindungen nicht mehr mit seinem Glauben in Einklang stan
den. 50 führt die Vernunft zum Glauben, und dieser ergreift das ganze Sein 
des Menschen und leitet sein ganzes Verhalten. Die Vernunft ist also in Wahr
heit eine Brücke zwischen dem Menschen und seinem Gott. 

.. d Der Verstand des Menschen leidet jedoch aufgrund eines 
die Schwache ~s unzureichenden Fundus an Wissen unter einer erhebli
Versta~des mac t chen Schwäche. 

11
Was Wir euch an Wissen gegeben 

detaillierte_~?r- haben, ist sehr wenig. " (Koran 17,85). Dieser Mangel be-
schriften notig trifft seine Kenntnis der Zusammenhänge der Welt, sei-

ner eigenen Beziehung zur Natur und zu den anderen Menschen. Gott hin
gegen ist der absolut Wissende, und es ist die von Gott offenbarte Religion, 
die den Verstand des Menschen zu leiten vermag. Als Urheber der Schöp
fung kennt er auch den Weg zur Vervollkommnung des Menschen. Daher 
bedarf es der Propheten, die uns auf der Grundlage des göttl ichen W issens 
die detaillierte, konkrete Religion, dln-i taf$,/T, zeigen und uns hinsichtlich 
aller unserer Verpflichtungen und Rechte im einzelnen unterweisen. 

Wenn uns nun die Vernunft zur Religion geführt hat
so fragen einige Vertreter des Säkularismus - , wäre es 

weisen auf un-
dann nicht besser, wenn die Vernunft auch das Ganze 

Gebote Gottes 

ersetzliche Funk-
unserer Religion ordnet und es entsprechend einrich

tion der Vernunft 
. tet? Ich meine: Der Verstand hat uns zwar zu Gott ge-

führt, er ist jedoch der Begegnung mit dieser Welt Gottes trotz vieler wei
ser göttlicher Vorkehrungen nur in sehr unvollkommener Weise gewach
sen. Hei ßt das jetzt, daß der Verstand in dieser Situation ganz ausgeschaltet 
werden soll? Keineswegs, weil nach islamischer Auffassung dem Verstand 
gerade vonseiten der Religion eine wichtige Aufgabe hinsichtlich der Ord
nung der gesellschaftlichen Beziehungen zugewiesen ist. Denn gerade in 
der Hinwendung zu den Geboten Gottes wird uns der Umfang der An

wendungsfähigkeit des Verstandes bewußt. 

unveränderliche 
rel igiöse 
Grundlagen 

W ir haben dabei in Rechnung zu stellen, daß der Islam 
für alle individuellen und gesellschaftlichen Bezie-
hungen, die sämtl ich fest vorgegebenen Bedürfnissen 
des Menschen entsprechen, maßgebl iche Anweisun-
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gen gegeben hat. Als Beispiel führe ich hier die zehn Gebote an di . . , .e uns 
1':1 V~ran_gega~genen w ieder vor Augen geführt wurden und die mit aller 
Eindnngl 1chke1t darauf hinweisen, wie sehr der Mensch da fester Grund ·· 

. ~~ 
und Vorschriften bedarf, wo er sich Gott unterwirft. 

... und deren Demgegenüber gibt es aber Dinge, die veränderlich und 
Applikation durch wan~elbar sind. Die dafür erforderlichen Vorschriften 
eine rel igiöse b:ze1chnet der l~lam als at,käm-i ibäf,ät und weist dern 
Regierung Fuhrer der Muslime und dem Zuständigen, wali-i am 
. . . . die Aufgabe zu, auf der Grundlage der allgemeinen Rich;: 
lin1e~ der _Po~1t1k, ?.ie der Islam dem Anführer und der Regierung gegeben 
hat, in Fre1he1t daruber zu entscheiden, welche Verordnungen und Geset 
angesichts d~r Erfordernisse der Zeit, ma$älih zum Wohl der Allgemeinh:~ 
zu erlassen sind. Die Rechtleitung durch die Religion bildet also in eine 
ersten Schritt die Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen; auf dies: 
Grundlage werden dann, unter Berücksichtigung der jeweiligen Erfordernisse 
und des Wohles der Gesellschaft, durch den islamischen Herrscher die ent
sprechenden Gesetze erlassen und wird für deren Durchführung gesorgt. 

allgemeine In diesem Zusammenhang möchte ich auch erwähnen, 
Begriffe und daß der Islam manchmal einen allgemeinen Begriff bil-
deren Konkreti- det, dessen weitere Konkretisierung er aber dem Ver-
sierung durch stand des Menschen überläßt. So ist im Islam Ver-
den Verstand schwendung verboten, ein Begriff, der verschiedene Op-

tionen offen läßt: denn, was beispielsweise in einer armen 
Gesellschaft Verschwendung ist - wie das Wohnen in einem sehr schönen 
Haus-, ist dies nicht in einer wohlhabenden Umgebung. D ie Konkretis ie
rung also derartiger allgemeiner Begriffe ist dem Verstand und den verant
wortlichen Politikern überlassen. 

Sagt der heil ige Koran, daß die Zinsen Krieg vonseiten Gottes bedeuten (vgl. 
Sure 2,278 f. ), so stellt sich die Frage, ob das notwendigerweise bedeutet, 
daß das Kapital stilliegen muß. Das ist keineswegs der Fall, da wir im Islam 
m~hr als 20 Verträge bzw. Übereinkünfte, 'uqüd, haben, die besagen, daß 
wir - an der Stelle von direkten Zinsen - das Kapital als Beteil igung an der 
Arbeit investieren; das heißt, wir bringen das Kapital auf den Arbeitsmarkt 
und dort bringt es seine Früchte. Eine der Alternativen zum Zinswesen, die 
aufgrund islamischer Verträge ausgearbeitet wurde, stell t das islamische Bank
wesen dar, was zu einer z. Z. sehr dynamisch sich entwickelnden islamischen 
Bankordnung geführt hat. Wenn auch nicht alles ideal läuft, so sind wir doch 
ständig dabei, die Situation zu verbessern. 
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Verb ietet der Islam demnach bestimmte Vorgangsweisen, 
eligiöse Führung wie Glücksspiel, Zinsen und unsittliche Verträge, so öff-

~röffnet vielft- net sich in diesem Bereich unter dem Stichwort mubäf,ät 
tige Möglich ei- [Erlaubtes und Geduldetes] zugleich ein weites Feld von 
ten auf religiöser Mögl ichkeiten, das der Führer der islamischen Gemein
Grundlage schaft mit Hi lfe von Experten des Finanz- und Gesell-

chaftswesens und eines diesbezüglich geführten allgemeinen Diskurses sowie 
:nhand islamischer Richt linien auslotet. Eine Richtl inie dieser Art lautet: Han
delt so, daß das Geld nicht ausschl ießlich unter den Reichen zirkuliert (vgl. 
Koran 59,7). Denn das Geld ist eine Hauptader für die gesamte Gesellschaft. 
Ferner heißt es: Das Handeln muß gewinnbringend sein und Vortei le bringen 
(vgl. Koran 2, 16). Der Verstand kennt diese Beziehungen nur teilweise, wei 1 

er unvollkommen und manchmal auch fehlerhaft ist. 
Andere Beisp iele für Vorschriften, die der Verstand nicht erfassen kann, sind 
jene, die das Tragen von goldenen Ringen durch Männer oder das Essen 
von Schweinefleisch im Islam verbieten . Denn der islamische Gesetzge
ber, Gott, weiß um den Zusammenhang zwischen Schweinefleisch und 
menschlichem Körper. Wäh rend beispie lsweise der Führer der islamischen 
Gemeinschaft im Zusammenhang mit dem Beziehungsgefüge zwischen Le
gislative, Exekutive und Justiz durchaus freien Raum hat, mit Rücksicht auf 
das Allgemeinwohl geeignete Entscheidungen zu treffen. 

Hat Professor Pichler Näheres wissen wollen zum Ver-
,Recht' und hältnis von ,Recht' und ,Beständigkeit', von dem ich in 
Beständigkeit' . R f h h b · · h d ß · ' meinem e eratgesproc en a e, so meine 1c , a sie 

sich gegenseitig notwendigerweise bedingen. Gott ist die Wahrheit, al-Haqq, 
weil er die beständige, unveränderl iche Wahrheit ist. Wenn es im Koran 
heißt: ,,Sprich : Gott ist einer, Gott der Undurchdringliche ($amad)." (Sure 
112, 1 f. ), so bringt das Wort $amad zum Ausdruck, daß er die Beständigkeit 
und Bedürfn islosigkeit gegenüber allen Veränderungen ist. 

Im übrigen bin ich ungeachtet aller, die mir Dogma
Rückführung tismus vorwerfen, überzeugt, daß sämtl iche durch den 
aller Rechte auf 
die Natur des 
Menschen und 
ihren Schöpfer 

Gesetzgeber geltend gemachten und verbindlichen An-
gelegenheiten auf etwas Wesentliches, das heißt Ur
sprüngliches, dätT, zurückgehen müssen. So gibt es im 
Islam Rechte, die di rekt auf die innere Natur, fitra, 

zu rückgehen. Denn alles, was ich hervorbri nge, hängt von mir ab, ist ge
wissermaßen eine Verlängerung des eigenen Selbstes. So ist auch das Ge
setz nicht als Ursache, sondern als Wirkung anzusehen. Alleinige Quelle 
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des Gesetzes ist hinsichtlich der unveränderli chen Vorschriften die Reli
gion; bei den variablen Vorschriften verbindet sich mit der Religion die ge
sell schaftliche bzw. die staatliche Räson. In jedem Falle muß ein Gesetz 
das auf dem Boden der Gerechtigkeit steht, auf Gott zurückgehen, den~ 
er ist der Herrscher und der Gesetzgeber. 

Autorität der Khoury Im islam ischen Rechtssystem, wenn ich es 
richtig verstanden habe, tendiert man dazu, die AutoBefugten auf alle 

einzelnen rität Gottes auch für die Gesetze des Staates zu bean-
spruchen. Man beruft sich dabei auf koranische AussaEntschei du ngen 

auszudehnen? gen, w ie die im Referat von Professor Gordji zitierte: ,,0 
ihr, die ihr glaubt, gehorchet Gott und gehorchet dem 

Gesandten und den Zuständigen unter euch. [ ... )."(Sure 4,59). Ich habe die
sen Vers immer so verstanden, daß Gott zwar hinter der Autorität der beste
henden Ordnung steht, damit aber nicht gesagt ist, daß er deswegen unbe
dingt auch die Inhalte aller ihrer Entscheidungen bejahen muß; daß es also 
eine Autorität geben muß, die zu respektieren ist, daß aber damit nicht auto
matisch die Art und Weise, wie sie ihre Befugnisse im einzelnen wahrnimmt 
und durch konkrete Gesetze und Vorschriften inhal tl ich fü llt, denselben Re
spekt verdient. Diese Unterscheidung scheint mir erforderlich. 

bleiben früher er- Eine andere Frage bezieht sich auf die Möglichkeit, daß 
lassene Gesetze die Befugten in einer bestimmten Gesellschaft zu der 
angesichts verän- Einsicht gelangen, die von früheren Generationen ge
derter Situationen troffenen Entscheidungen und die von ihnen erlassenen 

Gesetze würden nicht mehr den gegebenen Verhältn is
sen entsprechen; weil die Lebensumstände sich geän

dert hätten, müßten nun auch die gesetzlichen Vorschriften zur Ordnung 
der Gesellschaft geändert werden. Haben die Befugten das Recht, dies zu 
tun, oder sind sie daran durch die Autorität Gottes, die man den früheren 
Gesetzen zugesprochen hat, gehindert? Das Problem hat eine besondere 
Aktualität für die Musl ime in Europa, wei l sie ja hier nicht mehr dieselben 
Lebensumstände vorfinden, w ie in ihren angestammten Heimatländern, w ie 
in Iran oder in der Türkei. Haben die Zuständigen in ihren Gesellschaften 
hier die Möglichkeit, etwas Neues zu entwerfen? 

unantastbar? 

Und drittens eine grundsätzliche Frage für uns alle: Welche Wege führen 
zu gesellschaftlicher Meinungsbildung? Kommen die diesbezüglichen Ein
sichten alle von ,oben', von den politisch Verantwortlichen also, oder gibt 
es die Möglichkeit, daß sich die Zuständigen in der Gesellschaft ihre Mei
nung auch mit H ilfe anderer Gruppierungen in der Gesellschaft bilden? 
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gibt es nicht auch 
böse Tendenzen 
in der Natur des 

Rashadi Besitzt der Mensch eine innere Natu r, fitra, 
wie Ayatollah Taskhiri betonte, und führt ihn diese Natur 
zum Guten und Schönen, stellt sich mir die Frage, ob 
es nicht im menschlichen Dasein noch ein anderes Eie

Menschen? ment gibt, das ihn zu Handlungen führen kann, die gegen 

seine ihm angeborene fitra gerichtet si nd. Denn wir sind Zeugen, daß der 
Mensch manchmal zu Schlechtigkeiten und zur Sünde neigt. Gibt es nicht 
gute und böse Menschen? Handelt der_ Mensch nicht ?elegentli~h gut und 
dann wieder böse? Muß es dann aber ni cht außer der fitra noch eine andere 
Quelle für sein Handeln geben oder bringt die eine fitra zweierlei hervor?, 
oder gibt es im Menschen von vornherein zwei fitras? Und auf welcher Sei te 

liegt der endgültige Sieg? 
Schneider Für vieles, was er gesagt hat, bin ich dem verehrten Referenten 
sehr dankbar und kann ihm aus vollem Herzen zustimmen. Auch für uns ist 
in jedem Augenblick und an jedem Ort Gottesdienst möglich und geboten. 
Und wir gehen in bestimmte Gottesdiensträume, weil wir dort daran erinnert 
und dafür gestärkt werden . Doch hört der Gottesdienst im Leben nicht auf. 
Ich möchte im folgenden versuchen, einiges von dem im Referat Gesagten 
auf meine eigenen Überlegungen zurückzubeziehen. 

Elemente, die 
auch im Erbe 
Griechenlands 
zu finden sind 

So bin ich in meinem eigenen Referat von dem)aspers
Zitat ausgegangen: ,,Europa, das ist die Bibel und die 
Antike." [s. oben S. 41 f. 45] und habe in den Aus
führungen von Ayatollah Taskhiri viel aus Hellas w ieder
gefunden. fitra hat mich zum Beispiel daran erinnert, 

daß für große Griechen die ,Psyche' das Sensorium des Menschen für die 
Transzendenz war und daß sie den , Nous' als Fähigkeit der geistigen Wahr
nehmung von Rechten und Pfli chten verstanden haben, die über die natur

haften Verhältnisse hinausführt. 
Weiters gibt es dort die Lehre, daß die Welt kein Chaos ist, sondern geord
net, und daß man dieser Ordnung der Dinge Kri terien der Gerechtigkeit ent
nehmen kann. Für Hellas ist diese Ordnung gleichfalls von Gott eingerich
tet, es ist sein Wille, daß das wahrgenommen und in menschliches Denken 
und Handeln umgesetzt w ird. A llein, die menschlichen Ordnungen bleiben 
in Differenz zu jener gottgewollten Verfassung der Dinge, sie sind in aller 
Regel günstigstenfalls sozusagen die zweitbeste Ausgestaltung des göttlichen 
Willens - nicht nur wei l unsere Vernunft schwach ist, sondern auch, weil un
sere Einsichten fast naturnotwend ig imprägniert sind von menschlichem 
Machtstreben. Deswegen gibt es bei den Griechen sogar die Lehre von der 
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Epikie: von der ,Tugend der Abweichung vom Gesetz' für den Fall, daß man 
davon überzeugt ist, daß dieses oder jenes Gesetz nicht der wahren Ge
rechtigkeit entspricht; dann hat man u. U. nicht nur das Recht, sondern auch 
die Pflicht, nicht dem Gesetz konform zu handeln. 

die Bibel ruft Und die Bibel? Sie spricht davon, daß Gott sein Volk 
immer wieder in auf seinem Weg zum Ziel führt. Da gibt es immer 
Neuland hinein Neues, neue dynamische Impulse und Antriebe, die 

die Menschen aus den Verhältnissen herausrufen, in 
denen sie bislang lebten. Will man derartige Anrufe und Prophetenworte 
ernst nehmen, kann man nicht anders als fragen, was das für uns heute 
bedeutet, die w ir zwar in der gleichverfaßten Welt leben, aber u. U. in 
einer ganz anderen Situation als die Generationen vor uns. 

Asymmetrien 
im Verhältnis von 
Rechten 
und Pflichten 

In einer letzten Bemerkung möchte ich auf den Umstand 
zurückkommen, daß man das Verhältnis von Rechten 
und Pflichten in unserem Zivilisationskreis unterschied
lich sieht: Zum einen geht das gläubige und moralische 
Bewußtsein davon aus, daß jedem Recht eine Pflicht ent

spricht und umgekehrt. In unserem öffentlichen Rechtssystem stoßen wir je
doch auch auf eine gewisse Asymmetrie. Es gibt als geheimen oder offenen 
Grund der Rechte menschliche Pflichten; so ist das Recht auf Rel igionsfrei
heit bei uns eingerichtet worden, damit die Menschen ihrer höheren Pflicht 
der Gottesverehrung nachkommen können. Trotzdem gibt es in unserem öf
fentlichen Recht keinen Grundpflichtenkatalog, der symmetrisch und in jeder 
Hinsicht korrelativ wäre zu dem Katalog der Grundrechte. Kann man im 
Islam für diese Differenzen Verständnis haben? 

kann Gott sein 
Gesetz ändern? 

Vanoni Nur in aller Kürze die Frage: Kann Gott sein 
Gesetz ändern? Wenn nein, warum? Und als Unter
frage: Wenn man meint, daß Gott seine Gesetze nicht 

ändern kann, warum hat er dann die Vernunft so geschaffen, daß wir nie 
alle seine Gesetze verstehen bzw. warum hat er dann die Welt so einge
richtet, daß nie alle Menschen Muslime werden? 

eigentliche Taskhiri Zunächst zur Frage von Professor Khoury. 
Herrschaft ist Im Islam ist die eigentliche Herrschaft, /Jäkim,yat-i a$1i, 
bei Gott bei Gott, und diese umfaßt sowohl die auf die Gesel l-

schaft als auch die auf das Individuum bezogene Herr
schaft, /:iäkim,yat-i 'umüm,und /:iäkim,yat-i sumü/1. Für die feststehenden 
Bedürfnisse, ob individuel ler oder gesellschaftlich er Art, hat Gott feststehen
de Gesetze vorgesehen. 
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Näherhin hat der Islam hinsichtlich der gesellschaftli 
Bedingungen für chen Kompetenz des Herrschers drei allgemeine Be-
gesellschaftliche dingungen festgelegt: (1) Er muß ein faq,h, ein Rechts-
Kompetenzh gelehrter sein, (2) er muß ein praktizierender Mus lim 
des Herrsc ers · · · d f .. d. D hf .. h d · 1 • sein sowie einer, er ur 1e urc u rung er 1s am1-
schen Gesetze zuständig ist, und (3) er muß ein mudfr, ein in der Verwal
tung Kompetenter sein. Doch gibt es daneben auch veränderliche Bereiche, 
in denen es dem islamischen Herrscher erlaubt ist, unter Berücksichtigung 
der Gebote Gottes und der Erfordernisse der Zeit selber eine Entscheidung, 
f:iukm, zu treffen; wenn es z. B. um die Art der Beziehung zwischen Legis
lative, Exekutive und Judikative im lande geht oder auch um Einzelfragen, 
wie die Gestaltung der Fahne des betreffenden Landes u. ä. 
Die andere Frage von Professor Khoury lautete: Auf welchen Wegen ge
langen die Menschen zu einer gesel lschaftlichen Meinungsbildung? Aus 
der Sicht des Islams ist dieser Weg die Berücksichtigung der islamischen 
Lehre und Schriften sowie der Einsatz der Vernunft. 

fitra und die 
Notwendigkeit 

rel igiöser 
Wegweisung 

Um den Begriff fitra zu verstehen, sollte man davon aus
gehen, daß die Vervollkommnung des Menschen das Ziel 
seines Weges ist und der erhabene Gott in die mensch
liche Existenz bestimmte gedankliche und praktische 
Vorstel lungen und Motivationen legt, um die Menschen 

zurVol lkommenheit zu führen - Selbstliebe zum Zweck der Selbsterhaltung, 
Sexualität, damit der Weg der Menschheit sich fortsetze, und Liebe zur Vo ll
kommenheit gehören zu jenen, die im Leben jedes Menschen zu finden sind. 
Es liegen also verschiedene Motive und Zielvorgaben im menschlichen Leben 
und der Verstand ist dazu da, die Kontrol le darüber wahrzunehmen. Dafür 
bedarf er auch eines anderen Wegweisers - der Religion. Auf ihrer Grund
lage macht der Verstand von diesen Möglichkeiten Gebrauch, indem er man
che zurückweist, andere wieder fördert und ausbaut. 

ambivalente 
Tendenzen erfor
dern Ausrichtung 
auf das Gute 

Die Anregungen zum Bösen gehören zu dem, was der 
Mensch in seinem Leben zurückzuweisen hat. So sind 
ungezügelte Wut und unbeherrschter Zorn gegen die 
Vernunft gerichtet, wenn sie deplaziert sind; in Richtung 
Selbstverteidigung hingegen kann ihnen eine sehr w ich

tige posit ive Funktion zukommen. Die fitra ist also nicht nur Quelle des 
Guten, sie bedarf des Vernunftgebrauchs, um die in ihr I iegenden Strebungen 
auf gute Ziele hin auszurichten. Auf der Grundlage der Religion ausgeübt, 
bedeutet beispielsweise die Sexual ität etwas Natürliches und Gesundes auf 
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dem Weg des Menschen zurVollkommenhei t, während ihr zügel- und prin. 
zipienloser Gebrauch d ie Ordnung der Gesellschaft gefährdet. 
Bewegt sich die Motivation des Menschen in Richtung Machtsucht -das zur 
Anfrage von Professor Schneider, die sich gleichfal ls auf das Verständnis der 
fitra bezog-, dann liegt darin ein Mißbrauch dieser Motivation, der im Wider
spruch zu den Geboten der Religion steht. Auch wenn die Charta der Men
schenrechte nicht direkt Bezug nimmt auf den fitra-Begriff, so appelliert sie 
doch vom Anfang bis zum Ende an die Moral des Menschen. 

von religiösen 
Menschen 
religiöser Staat 
zu akzeptieren 

Wie stellt sich nun in dieser Hinsicht die Lage in einer 
sä kularen Gesellschaft dar? Montesquieu vertritt die 
Auffassung, daß ein Staat im Sinne einer civil society 
unvereinbar sei mit einem religiösen Staat, da man 
nicht in einer Gesel lschaft zwei pol itische Ordnungen, 

zwei grundverschiedene Staatswesen haben kann. Ich weise darauf hin, 
daß die Religion einen liberalen Staat nicht anerkennt, sondern nur ihre 
eigene Regierung. In einem religiösen Staat b ietet sie dem Herrscher und 
seiner Herrschaft die entsprechenden Richtlinien und Ordnungselemente 
an. Die Religion sagt, daß die Gesellschaft, die aus von Gott geschaffenen 
Menschen gebildet wird, ihr Leben so gestalten muß, wie es die Religion 
und Gott befohlen haben. Es besteht also ein Gegensatz zwischen einem 
säkularen und einem religiösen Staat. Wollen w ir religiöse Menschen sein, 
haben wir den rel igiösen Staat zu akzeptieren. 

Gottes Gesetze 
zum Wohl des 
Menschen 

Und zur Anfrage von Prof. Vanoni: Erläßt Gott ein Gesetz, 
gesch ieht das nicht in seinem eigenen Interesse, sondern 
im Interesse des Menschen. Den Erfordernissen seiner 
Güte, lutf, und Barmherzigkeit entsprechend gibt Gott 

Gesetze kund, die auf das Wohl der Menschen, auf ihren Vorteil, ma$laba, 
ausgerichtet sind. Keines der Gebote Gottes richtet sich also gegen die Inter
essen der Menschen. Er kann Befehle erteilen, er kann sie auch ändern. 

die Vernunft -
damit der 
Mensch Gottes 
Gebot erkenne 

Warum Gott, der Erhabene, uns Menschen nicht so ge
schaffen hat, daß wir seine Gebote seinen Intentionen 
gemäß verstehen können? Ich b in der Meinung, daß er 
den Menschen gerade so geschaffen hat, wie er ist, und 
ihn mit dem Segen der Vernunft ausgestattet hat, damit 

der Mensch seine göttlichen Gebote verstehen kann. Und warum dann nicht 
alle Menschen Muslime geworden sind? - diese Frage würde eine ausführ
liche Darstellung der gesellschaftlichen und historischen Probleme der Re
ligion erfordern, die den Rahmen dieses Dialoges sprengen würde. 
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zum Verhältnis zwischen Rechten und Pfl ichten 

Stefan Hammer 

1. Ein leitung 

Im modernen, in der europäisch-atlantischen Zivil isation vorherrschenden 
Rechtsverständnis bi ldet der Begriff des subjektiven (individuell~n) Rechts 
den Ausgangspunkt für die Definition der Stellung des Menschen in der Ge
meinschaft. Daß der Mensch vor allen Pflichten und unabhängig von ihrer 
Erfüllung Träger von Rechten ist, gi lt als die spezifische Weise, in der die An
erkennung der Würde des Menschen als Person in der Rechtsordnung ihren 
Ausdruck findet. Dieser Zusammenhang zwischen Menschenwürde und un
bedingten Rechten wird zuweilen auch in den positiven Rechtsordnungen 
selbst in zentralen Sätzen artikuliert. So bestimmt zum Beispiel der aus dem 
Jahre 1811 stammende§ 16 des österreichischen Allgemeinen Bürgerlichen 
Gesetzbuches: ,,Jeder Mensch hat angeborene, schon durch die Vernunft ein
leuchtende Rechte, und ist daher als eine Person zu betrachten." Besondere 
Berühmtheit hat der nach dem Zweiten Weltkrieg an den Beginn der neuen 
deutschen Verfassung gestellte Satz über die Menschenwürde erlangt: ,,Die 
Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen, ist Ver
pflichtung aller staatlichen Gewalt." Diese Bestimmung steht zugleich an der 
Spitze des Kapitels über die Grundrechte, deren Ausformulierung somit als 
Konkretisierung der Menschenwürde zu verstehen ist. 

Die aus der grundsätzl ichen Priorität des subjektiven Rechts resultierende 
,Asymmetrie' zwischen Rechten und Pflichten' ist für die gesamte moderne 
,westliche' Verfassungstradi t ion kennzeichnend. Daran wurde in neuerer 
Zeit immer wieder Kritik geübt, und zwar nicht nur vonseiten nichtwestlicher, 
vielfach religiös fundierter Auffassungen über das Wesen mensch licher Ge
meinschaft, sondern auch durch eine innerhalb der westlich-säkularen Tra
dition formulierte Skepsis gegenüber der Tragfähigkeit einer allein auf libe-

1 Vgl. H. Hofmann, Grundpflichten als verfassungsrechtliche Dimension, in: Grundpflich
ten als verfassungsrechtliche Dimension/V. Cötz u. H. Hofmann. "'.'erwaltungs~erfahren z~1-
schen Verwaltungseffizienz und Rechtsschutzauftrag/R. Wahl u. J. P1etzcker. Berichte und Dis
kussionen auf der Tagung der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer in Konstanz vom 
6.-9. Oktober 1982 (Veröffentlichungen der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer; 41 ), 
Berlin u. a. 1983, 42 (54, 84). 
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ra listischem Individualismus aufbauenden Gesel lschaftsk 

b
. d d' k . . .. onzept. Als V 
in ung 1eser nt1schen Ansatze versteht sich das Projekt · er. 

der Menschenpflichten, das 1997 von einer Gruppe namha~;e; Er~!ärung 
keiten aus allen Teilen der Welt vorgelegt worden ist.2 Nach d e; sonl i~h
der Initiatoren des Projekts sollte eine Allgemeine Erkläru erdntention 
sehe ff ht d d ng er Mcn np 1c en er von er Generalversammlung der Vereinte N · · 
1949 beschlossenen Allgemeinen Erklärung der Menschenrechtengl ~tihonen 
. S . II d e1c ran 

g1g zur e1te geste t wer en und damit die Grundlage für ein Gle· h . · · h R h ic gew1cht 
zw1sc en ec ten und Verantwortlichkeiten bilden. Die einseitigeA ··b 

hl'h . usuung 
von rec t 1c garantierten Freiheiten ohne Verantwortung gegen "b d 
schwächeren Mitmenschen und der Gesel lschaft insgesamt könneu ~r /n 
vor allem angesichts der Globalisierung des Wirtschaftsliberalism:am ichh 
weit e·t V „ k k I s auc . w 1 _zur erstar _ung u turelle~ Gegensätze führen, in welchen berech-
tigte Anliegen gemeinschaftsonent1erter Pflichtethiken insbesondere · · 

h p ·· . . as1at1-
sc. er_ ragung und ego1st1sche Ideologien der rücksichtslosen Selb t 
w 1rklichung' unversöhn lich aufeinanderprallen. Auch um eine~ so~c~:r~ 
Kampf de~ Kulturen vorzubeugen, sol lte eine globale Ethik derVerantwor
tung .. entw1ckelt und durch die vorgeschlagene 11Verantwortlichkeitserklärun " 
gestutzt werden.3 g 

~s ~esteht woh_l kei.n Z~eifel, daß die radikale Durchsetzung der eigenen 
Fr~1h:1t ohne Beruck.s1cht1gung der Freiheit der Anderen auch die Freiheit als 
Prinzip des mensch.l1chen Zusammenlebens insgesamt zerstört. Deshalb ist 

es e~en~o unbes_tr:1tbar, daß ein Begriff des subjektiven Rechts, der nur auf 
das isolierte lnd1v1du~m bezogen w ird und jeglichen Bezug zur Gemein
schaft aus.b lendet, keine tragfähige Grundlage für den Aufbau oder die Er
haltun~ einer gesel lschaftl ichen Ordnung darstellen kann. Damit ist aber 
noc~ ni: ht ausgemacht, inwieweit ein individualistisch verkürztes Verständnis 
sub1ekt1ver Rechte und deren egoistischer Mißbrauch ih ren Grund da · 
haben, d~ß ~estimmten fundamenta len Rechten ein unbedingter Stellenw~~ 
~nd.dam1t e1 ~ struktureller Primat vor jegl ichen Pflichten eingeräumt ist. Es 
1s.t vielmehr die Frage zu stellen, ob nicht eine sowohl Theorie als auch Pra
xis der Menschenrechte heute vielfach prägende individualistische Ideolo
gie gera?e den Sinn der Unbedingtheit von Rechten als Ausdruck der Men
schenwu~de verfeh lt. Inwieweit und in welcher Weise eine Aufwertung von 
Grundpflichten gegenüber Grundrechten deren individualistische Verzerrung 

' So~. lnterAction Council. Siehe H. Schmidt (Hrsg.), Allgemeine Erklärun der M n-
sch~npf11c~ten. Ern ~orschlag (Serie _Piper; 2664), München 1997. g e 

Zu diesen Motiven s. H. Schmidt, Zum Geleit, in: ders. (Hrsg.), a. a. o. (Anm. 2) 7-17. 
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. t'schen Mißbrauch abfangen kann, wird daher erst beurteilt wer-
d ego1s 1 . . un „ en wenn Klarheit darüber besteht, wann Bedeutung und Tragweite 

den konn ' . . h h 
b d

ingten Vorrangs fundamentaler Rechte liegen. Diese Frage atme -
desun e d II -r ·1 spekte die im folgenden kurz dargelegt wer en so en. 
rere ie1 a ' 

2. Gründe für den Primat der Rechte 

a) Sittliche Autonomie 
Primat von Rechten und ihre Asymmetrie gegenüber den Pflichten ist 

oer 1 . . d d .. . h A f 
. wesentlichen ein Erbe der Säku ansat1on un er europa1sc en u -
~ . ung und hat im Zuge der bürgerlichen Revolutionen in die Verfas

sua:gsordnungen westlichen Ty~s Ei~g~ng gef~n?:n. Geg~n die Ansprüche 
des absolutistischen Staates, einhe1tl1che relig1os-moral1sche Ordnungs-

odelle, die in der Gesellschaft ihre Allgemeinverbindlichkeit verloren 
~atten, durch öffentlichen Zwang durchzusetzen, mußte insbesondere die 
Gewissensfreiheit der Menschen geschützt werden. Gerade auch aus der 
Sicht eines religiösen Anspruchs, der sich an alle Menschen richtet, w urde 
klar, daß sittliche Gewissenspflichten nicht durch öffentlichen Zwang er
setzt werden dürfen, da sonst das Gewissen der Mächtigen privilegiert und 
das Gewissen der Herrschaftsunterworfenen vergewaltigt wü rde. Der dem 
gleichen Schutz der inneren sittlichen Autonomie aller Mensc~en die~ende 
Primat allgemeiner Rechte trifft sich daher so gesehen auch mit dem eigent
lichen Anspruch der Religionen, der sich an die moralische Verantwort
lichkeit aller Menschen richtet, welche eben des äußeren Schutzes durch 
allgemeine Freiheitsgarantien bedarf. Aus christlicher Sicht w ird dies von 

Gerhard Luf und Richard Patz eingehend dargelegt.• 
Die Trennung von Recht und Moral und die damit verbundene Entkoppe-

lung der Grund- und Menschenrechte von sittlichen Pflichten hat daher ihren 
eigentlichen Sinn nicht darin, den Menschen zu egoistischer Beliebigkeit zu 
legitimieren, sondern vielmehr darin, ihm die Wahrnehmung seiner morali
schen Verantwortung in Freiheit zu ermöglichen. Prägnant hat dies der deut
sche Rechtsgelehrte Savigny im frühen 19. Jahrhundert so ausgedrückt: "Das 
Recht dient der Sittlichkeit, aber nicht indem es ihr Gebot vollzieht, sondern 
indem es die freye Entfaltung ihrer, jedem einzelnen Willen inwohnenden, 
Kraft sichert. "5 Eine unmittelbare Verrechtlichung sittlicher oder religiöser 

• Siehe ihr Referat „Christliche Werte im Sozialstaat - entwicklungsgeschichtli che Per
spektiven und aktuelle Herausforderungen" im Rahmen dieser Konferenz, oben S. 225-244. 

' F. C. von Savigny, System des heutigen Römischen Rechts, Bd. 1, Berlin 1840, 332. 
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Pflichten würde daher eine Moralisierung des Rechts bewirken, die dazu 
getan ist, die Moralität individuellen Handelns zu untergraben. an-

b) Reziprozität und Verpfl ichtungscharakter der Menschenrechte 

M it dieser Verhältnisbestimmung zwischen Recht und Moral w ird frei!. h 
1 . h. f IC 

~ug e'.c in Kau genommen, daß moralisch pflichtgemäßes Verhalten recht-
lich nicht erzwungen werden kann. Rechte können also zweifellos im eth·
schen Sinne mißbraucht werden. Nun liegt es im Wesen eines an den freie

1 

M ens~~en geri chteten moralischen Anspruchs, daß er diesen, gerade we~ 
er frei 1st, .: erfehlen kann. D ies kann denn auch nicht den eigentlichen 
Grund dafur ausmachen, d ie Forderung nach einem Ausgleich der Recht 
durch Pflichten zu erheben. Vielmehr w ird zur Begründung dieser Forde~ 
rung auf die schädlichen Folgen verw iesen, die eine rücksichtslose Inan
spruchnahme der eigenen Rechte für den Mitmenschen, insbesondere für 
den sozial Schwächeren, sowie für die Gemeinschaft insgesamt nach sich 
z iehen kann. Deshalb müsse dem Prinz ip der Verantwortung in W irtschaft 
und Gesellschaft gegenüber der bisherigen Dominanz der individuellen 
Freiheit w ieder ein höherer Stellenwert eingeräumt werden. 

Sosehr nun die Diagnose zutri fft, daß die Freiheitsräume, w ie sie heute 
beispielsw~ise im Bereich der Wirtschaft oder der Informationstechnologie 

~este~en, '.~sbesondere im weltweiten Zusammenhang dazu angetan sind, 
in sozial hochst schädlicher Weise mißbraucht zu werden, sosehr ist zu fra
gen, ob dies daran liegt, daß den einschlägigen Rechten nicht in ausreichen
der Weise Pfl ichten gegenüberstehen. Es ist hier daran zu erinnern, daß dem 
Prinz ip der Menschenwürde, so w ie es dem Begriff des subjektiven Rechts 
zugrunde liegt, das Moment der Al lgemeinheit und Reziprozität inhärent ist. 
Wenn die Unbedingtheit von Menschenrechten in der Unbedingtheit der 
Menschen.würde als normativem Prinzip wurzelt, so muß diese allgemein 
sein, d. h. Jedem Menschen allein aufgrund seines Menschseins zukommen. 
Menschenrechte lassen sich daher schon ihrem Begriff nach gar nicht anders 
denken, als daß sie jenen, gegenüber denen sie beansprucht werden, not
wendig in gleicher Weise zustehen w ie denen, die sie für sich selbst bean
s~ruch~n. ~ llein aufgrund ihrer Allgemeinheit und Reziprozität implizieren 
sie somit ein Moment der rechtlichen Verpflichtung, das bereits in ihrem Be
g~iff enthalten _i st und nicht erst aus einem selbständigen, gegenläufigen Prin
zip der Verpflichtung gewonnen werden muß.6 Menschenrechte sind also 

• In diesem Sinn auch W Benedek, Eine A llgemeine Erklärung der Menschenpflichten?, in: 

300 

p 

. htl iche Form in der Menschen, die für sich Freiheit beanspruchen, 
die rec ' 
. der wechselseitig als freie Personen anzuerkennen haben. 

e1nan . d 
Diesen immanenten Verpflichtungscharakter der Men~chenrecht:, er 

. haus ihrer Reziprozität ergibt, gi lt es freizulegen, um einer heute in der 
~~ um sich greifenden ind ividual istischen Engführung der Menschenrechte 
. Theorie und Praxis angemessen entgegenzuwirken. 7 Besteht also unter 
;onkreten Bedingungen die Gefahr, daß die exklusive lnanspruch~ahme 
der eigenen Freiheit die Freiheit des Anderen bedroht, so kann dies nur 
bedeuten, daß die Reziprozität der wechselseitigen Zuerkennung gleicher 
Freiheit rechtl ich nicht vol lständig verw irkl icht ist. Nicht der Mangel an 
besonderen Pflichten ist es, der das Ungleichgewicht erzeugt, sondern im 
Gegenteil der Mangel an durchsetzbaren rechtlichen Ansprüchen, die dem 
sozial und w irtschaftl ich Benachtei I igten zur Verfügung stehen. Daraus er
klärt sich insbesondere die Forderung nach Institutionalisierung sozialer 

Grund- und Menschenrechte. 
Daß nicht aus allen Rechten, wie zum Beispiel dem Recht auf Eigen

tum, schon begriffl ich Pfl ichten fo lgen, wie zum Beispiel die Pflicht zum 
sozialen Gebrauch des Eigentums, ist somit kein Argument dafür, solche 
pfl ichten selbständig neben den Rechten zu postulieren.8 Es ist vielmehr 
ein Argument dafür, Menschen, die aufgrund ihrer sozial oder wirtschaft
lich schwächeren Position von einem solchen unsozialen Mißbrauch des 
Eigentumsrechts oder anderer Rechte betroffen sein könnten, mit spezifi
schen Grundrechten auszustatten, um sie dagegen zu schützen. Dem in
dividuellen Recht auf Eigentum steht also nicht nur die daraus in begriff
licher Verallgemeinerung ableitbare Pflicht gegenüber, das Eigentum An
derer zu respektieren, sondern auch die Pflicht, die Anderen in allen son
stigen Rechtspositionen, die aus ihrer Menschenwürde fließen, nicht zu 
verletzen, besonders in jenen, die durch den uneingeschränkten Gebrauch 
des Eigentumsrechts spezifisch bedroht sein könnten. Es genügt also nicht, 
die konkret ausgeübte Grundrechtsposition zu verallgemeinern, um einen 
Ausgleich herzustel len; vielmehr ist es erst die Verallgemeinerung des al le 
Grundrechte tragenden normativen Prinzips der Freiheit, die den Rekurs 

8. Simma - C. Schufte (Hrsg.), Völker- und Europarecht in der aktuellen Diskussion. Akten des 
23. Österreichischen Völkerrechtstages, Abtei Frauenwörth, Frauenchiemsee, 19. bis 21 . Juni 1998, 
Wien 1999, 103 (108). 

' Im selben Sinne Th. Hoppe, Priorität der Menschenrechte. Zur Diskussion um eine „All
gemeine Erklärung der Menschenpflichten" , in: Herder-Korrespondenz 52 (1998) 293- 298, 
hier: 296. 

• Dieses Argument entwickelt H. Küng in : H. Schmidt (H rsg.), a. a. 0. (Anm. 2) 90 f. 
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a~f bes_on?ere Pfl icht:n ~um Ausgleich der Rechte entbehrl ich macht. Soll 
die Fre1he1t als das „einzige, ursprüngliche 1·edem Menschen kraft · . , , seiner 
Menschheit, zustehende Recht", w ie es Kant ausdrückt, 1·edem Men h 
· 1 · h W · sc en 
1~ g e1c :r e1s: gesicher_t werde~, so bedarf es eben der rechtlichen Aus-
d1ff:re~z1eru ng 1~ v~rsc~1edenart1gste Rechtsansprüche, um den unter
sch1edl1chen Beeintracht1gungen, denen die Freiheit im menschliche z 

1 b n U-
sammen e en un.terliege~ kann, zu wehren.9 Menschenrechte haben so 
vor allem auch die Funktion, spez ifische Ungleichheiten und Abhä · 
k' . h . ~~ 
. e1ten z_w1~c . e~ den Menschen aufzugreifen und so zu neutralisieren, daß 
ihre Fre1he1t in ihrem gegenseitigen Verhältnis gesichert bleibt. 

c) Erzwingbarkeit 

Aus dem eben erläuterten Aspekt werden zugleich die Gründe deutlich 

warum e~ sogar sc~~dlich wäre, die im Interesse der Sozialverträgl ichkei; 
notwendige Beschrankung subjektiver Rechte nur im Wege selbständig 
Pflichten erreichen zu wollen, die sich ihrerseits nicht aus Rechten ableitee~ 
lassen. Rechte .~eichnen sich dadurch aus, daß sie zwangsweise durchge
s~tz~ werden konnen, ohne daß der Berechtigte dabei auf die moralische 
Einsicht des Verpflichteten angewiesen ist. Darin liegt ein weiterer entschei
dender Vorteil ei~erTrennu~g von Recht und Moral im Interesse der Wahrung 
der Menschenwurde: Es ware um den Schutz der Menschenwürde schlecht 
bestellt, wenn er sich schon auf prinz ipieller Ebene in weiten Bereichen 
einer Ausgestaltung in Form zwangsbewehrter Rechte entzöge und statt
d:ssen von vornherein vom individuellen Ethos jener abhängig bl iebe, die 
d1: Mensch:nwürde anderer verletzen könnten. 10 Im Zusammenhang etwa 
mit. der Soz'.alpflichtigkeit liberaler Grundrechte beim appel lativen Hin
weis auf soz1alethischeVerpflichtungen zu verharren, hieße, bestimmte Di
mensionen des rechtlich-institutionellen Schutzes der Menschenwürde aus
zublenden und da~it jene individualistische Verkürzung des subjektiven 
R~.chts, um _deren Uberwindung es ja geht, indirekt zu bestätigen. Damit 
wa_re dem eigentli chen Motiv, das hinter dem Anliegen einer Stärkung der 
Pflichten steht, im Ergebnis ein schlechter Dienst erw iesen. 

Auf einer möglichst umfassenden Verrechtl ichung der Menschenwürde 
zu insisti_eren, be?eutet nun keineswegs, den Aspekt der Verpflichtung zum 
Verschwinden bringen zu wollen - ganz im Gegenteil: Gerade durch seine 
Verankerung in zwangsbewehrten Rechten tritt er umso deutlicher hervor. 

• Vgl. /. Kant, Die Metaphysik der Sitten, AB 45 ff. 
'
0 

Auch dazu siehe wieder Th. Hoppe, a. a. O. (Anm. 7) 296. 
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im Unterschied zu selbständigen sittli chen Pfli chten, denen keine 
Denn srechte korrespondieren und deren Erfü llung daher nur aus freier Ein
~whatn!öglich ist, sind die aus fremden Rechten resultierenden Pflichten viel 
SIC d I h h . . M . t· . chneidender, da sie en Einze nen auc o ne seine innere ot1va 10n, 

~~~~gar gegen seine .~ktuel le Überzeu?un? zu ein~m bestimmten äußeren l rhalten zwingen konnen. Der vermeintlich so pf11chtvergessene und per-
~ssive Charakter der subjektiven Grundrechte zeigt hier am deutlichsten 

:ine verpflichtende Kraft, zumal sie ja aufgrund der Reziprozität der Grund
s chte immer auch jeden Grundrechtsträger selbst trifft. 
re Dieser Zwang ist aber gerade wegen der allgemeinen Reziprozität, die 
schon im Begriff des Freiheitsrechts selbst liegt, nichts der rechtlichen Frei
heit Entgegengesetztes, sondern deren Verwirklichung. Kant hat dies be
sonders klar formuliert: ,,Wenn ein gewisser Gebrauch der Freiheit selbst 
ein Hindernis der Freiheit nach al lgemeinen Gesetzen (d. i. unrecht) ist, so 
ist der Zwang, der diesem entgegengesetzt wird, als Verhinderung eines 
Hindernisses der Freiheit mit der Freiheit nach allgemeinen Gesetzen zu
sammenstimmend, d. i. recht." Würde man, um das Zwangsrecht des einen 
zu legitimieren, diesem Zwangsrecht eine selbständige moralische Verpflich
tung des andern zur Achtung der Freiheit des Ersteren gegenüberstellen, so 
würde die allgemeine wechselseitige Achtung der Freiheit wiederum von 
der ethischen Motivation eines jeden Einzelnen abhängig gemacht und ih re 
rechtl iche Sicherung wieder in Frage gestellt. Kant hat dies selbst wiederum 
prägnant verdeutl icht: ,,Wenn also gesagt w ird: ein Gläubiger hat ein Recht, 
von dem Schuldner die Bezahlung seiner Schuld zu fordern, so bedeutet 
das nicht, er kann ihm zu Gemüte führen, daß ihn seine Vernunft selbst zu 
dieser Leistung verbinde, sondern ein Zwang, der jedermann nötigt, dieses 
zu tun, kann gar wohl mit jedermanns Freiheit, also auch mit der seinigen, 
nach einem al lgemeinen äußeren Gesetze zusammen bestehen: Recht und 
Befugnis zu zwingen bedeuten also einerlei."11 

3. Freiheit und Zwang im demokratischen Staat 

a) Freiheit als Grund und Schranke po litischer Autonomie 

Wallte man das Recht als wechselseitige private Zwangsbefugn is in seiner 
Veral lgemeinerung unmittelbar realisieren, so würde dies frei lich in eine 
Aporie führen. Denn es gäbe kein allgemein verbindliches Kriterium zur 

11 
/. Kant, a. a. 0. (Anm. 9) Aß 35 f. 
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Unterscheidung zwischen dem ein~n Privatzwang, der das Recht der An
deren verletzt, und dem anderen Privatzwang, der das eigene Re h 
W h d c t unter 

a rung es Rechtes der Anderen w iederherstellt. Wechselseiti e F . 
hei ts.verletzung und wechselseitige Freiheitssicherung wären u~ rei-

h db d ·· d . . unter-
sc e1 ar un wur en permanent ineinander umschlagen Dies w·· . 

. . .. . . · are nicht 
nur die Folge der allgemeinen Moglichke1t, das private Zwangsrecht 

1. h M · 'ßb aus ~n'.11ora 1sc en ~t1ven zu m1 rauchen, sondern ebenso das Resultat kol-
lid1er~nd~r moralischer Auffassungen über seinen richtigen Gebrauch 
Auch in diesem Punkt würde eine bloße Stärkung sozialethischer" · . . veran~ 
wortung ~lso _nicht we_1terhelfen . Vielmehr zeigt sich an dieser Stelle die 
Notw:nd1g~e1t, den privaten Zwang jedes Einzelnen zu einem gemeinsa
men, offentl1chen Zwang zu vereinigen, also die Notwendigkeit eines Über
gangs v?'.11 Naturz~stand in den bürgerlichen Zustand, der ein Hauptthema 
der pol1t1schen Philosophie der Neuzeit bildet. 12 

. Die Hauptaufgabe einer solchen Konstruktion besteht darin, die Be
dingungen aufzuweisen, unter denen das allgemeine Zwangsrecht des 
Staates als das vereinigte gegenseitige Zwangsrecht seiner Bürger gelten 
ka~n. ? enn andernfalls könnte der staatl iche Zwang nicht mehr aus dem 
Fre1he1tsrecht der Bürger abgeleitet werden . Der gemeinsamen Unterwer

fu~g unter den öffentlichen Zwang muß also ein Moment der Freiwi l lig
keit unterstellt werden können, das mit der Figur des sog. Gesellschafts
vertrages ausgedrückt worden ist. 

. Bei gen~uerer Betrachtung ist damit allerdings die zuvor festgestellte Apo
rie von Fre1he1t und Zwang nicht aufgelöst, sondern besteht in veränderter 
Form. weiter: ~ a ~a.s ursprüngliche Zwangsrecht gegen jeden auf Achtung 
der eigenen Fre1he1t 1m verallgemeinerten Verhältnis der Gegenseitigkeit nicht 
direkt realisierbar ist, hat es sich nun auf der einen Seite in ein Zwangsrecht 
darauf verwandelt, einen gemeinsamen Schutz der Rechte aller zu etabl ie
ren. ~äre nämli~h nicht auch dieses gewandelte Recht auf Bi ldung eines 
Gemeinwesens ein Zwangsrecht gegen jedermann, so wäre der Schutz der 
F~eiheit wiederum auf die übereinstimmende vernünftige Motivation jedes 
Ei_ nzelnen angewiesen. 13 Die Idee des Gesellschaftsvertrages darf also gerade 
nicht als rechtliche Freiheit begriffen werden, den gemeinsamen Schutz un
bedingter Rechte nach Belieben auch zu verweigern. Auf der anderen Seite 

12 
Zu den nun _diskutierten Zus_ammenhängen vgl. auch A. Somek, Die Moralisierung der 

M_enschenre~hte, 1n: C. Demmerlmg - T. Rentsch (Hrsg.), Die Gegenwart der Gerechtigkeit. 
D1s~urse zwischen Recht, praktischer Philosophie und Politik, Berlin 1995, 48 (51 ff. ). 

' Vgl. nur/. Kant, a. a. 0 . (Anm. 9) AB 73 f., AB 87. 
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d. Vergesellschaftung auf vertragsförmiger Einigung, also auf Frei-ß aber 1e . . 
rnu . b uhen da der öffentl iche Zwang sonst nicht als kol lektive Aus-

·11igke1t er , .. . 
wi d e·igenen Zwangsrechts jedes Einzenen gelten konnte. Ein Zwang 
"bung es . . . 
u F ·will igkeit erscheint aber als Widerspruch in sich . 
zur rei · k · d S b ·· d . hand der theoretischen Konstru t1on er taats egrun ung am 

Die an h . F .h . 
dell des Gesellschaftsvertrags deutlich gemac te ~porie von re1 e1t 

Mod z g reicht in die politische Praxis des demokratischen Staates selbst 
un wan . h 
. . wo sie auch nicht auflösbar ist, sondern als Spannung zw1sc en 

h1ne1n, h h · · d 
l·t·isch unverfügbaren Anspruch der Mensc enrec te einerseits un 

dem po 1 . . 
d mokratischen Autonomie der pol itischen Gemeinschaft anderseits 

~~~ch:uhalten ist. Dies gil t zunächst für di~ Institutionen einer sol~hen 
Grundrechtsdemokratie' selbst: Der demokratische Gesetzgeber ste~t einer

~eits unter der verfassungsrechtlichen Vorgabe der Grundrechte, .die auch 
einzelnen Grundrechtsträger im Wege der Beschwerde an ein Verfas-

vom · d · d k · h V sungsgericht erzwingbar ist. In dieser Gestalt wir 1m emo rat1sc .en er-
f ungsstaat das Zwangsrecht jedes Einzelnen gegen alle auf Errichtung 
;~ses Gemeinwesens zum gemeinschaftlichen Schutz der Freiheit erhalten 

und auf Dauer gestel lt. Anderseits fi ndet das der Idee des .Gesellschaft~
vertrags inhärente Moment der freiwill ig~n Selbstbindung .1m de~~krat1-
schen Verfassungsstaat seine Fortsetzung in Gestalt der freien polit_1schen 
Willensbildung über die Ausgestaltung der öffentlichen Ordnung, die zum 
Schutz der Freiheit aller für konkret erforderlich gehalten wird. Beide Aspekte 
stehen nicht beziehungslos nebeneinander, sind aber institutionel l auch 

nicht zur Deckung zu bringen. 

b) Für eine Ethik pol itischer Verantwortung 

An dieser Schnittstelle zwischen unverfügbaren Menschenrechten und poli
tischer Autonomie ist nun der Ort, an welchem die Rede von Verantwort
lichkeiten, die nicht in Zwangsrechten aufgehen, in der Tat Sinn macht. Es 
geht hier um die pol itische Verantwortung des Bürge~s bei seiner M it"".irk~ng 
an der demokratischen Definition dessen, was als die angemessene institu
tionel le Ausgestaltung der staatlichen Zwangsbefugnisse zur Sicherung der 
Freiheit al ler gelten kann. Diese Verantwortung trägt er als Mitgesetzgeber 

gegenüber al len anderen Mitbürgern, ohne daß sie von d_ies~n . geg~n ihn 
zwangsweise durchgesetzt werden könnte. Denn es geht hier Ja Jeweils um 
erst zu institutionalisierende Aspekte grundrechtl ichen Freiheitsschutzes. 
Zwar ist der einzige inhaltliche Bezugspunkt auch hier nur die Menschen
würde al ler in ihrer Gegenseitigkeit als Trägerin des allgemeinen ,Urrechts 
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der Freiheit', doch kann die politische Verantwortung dafür rechtl ich nicht 
erzwungen werden. 14 Andernfalls könnten die Institutionen staatlicher Frei
heitssicherung selbst nicht mehr als Ergebnis aus der vereinigten Freiheit aller 
Bürger gelten. Auch für pol itische Rechte darf es also keine öffentlichen Vor
gaben für ihren ,richtigen' Gebrauch geben. Die Verantwortung des demokra
tischen Gesetzgebers muß sich daher aus sittl ichen Quellen speisen, die letzt
li_ch von ?en Bürg~_rn zu tragen und in den politischen Prozeß einzubringen 
s I nd. Es g11 t das beruhmt gewordene Diktum des deutschen Staatsrechtslehrers 
B~ckenförde: '.'Der freihe_itliche, säkularis ierte Staat lebt von Voraussetzungen, 
die er selbst nicht garantieren kann. Das ist das große Wagnis, das er, um der 
Freiheit w illen, eingegangen ist." 15 

Unter den Quellen, aus denen sich ein so lches politisches Bürgerethos 
speisen kann, sp ielen nun die Religionen eine herausragende Rolle. Sie 
sind aufgerufen, ein vertieftes Verständnis der Menschenwürde in die de
mokratische Öffentlichkeit einzubringen und Bedingungen zu identifizie
ren, in denen Menschen in ihrer existentiellen Befindlichkeit rechtlich nicht 
ausreichend geschützt sind. 16 Die Stärkung der politischen Verantwortung 
gegenüber den solcherart Benachteiligten ist deshalb so wichtig, weil ins
besondere unter heutigen Bedingungen globaler Vernetzung oft gar keine 
individuelle Verantwortung bestimmter Personen lokalisiert werden kann 
die ihre Rechte in sittlich unveran twortlicher Weise mißbrauchen würden'. 
Ein Ausgleich individuel ler Rechte durch individuelle Verhaltenspflichten 
würde also, abgesehen von ihrer sonstigen Problematik, auch in der Rea
lität vielfach überhaupt leerlaufen. Vielmehr geht es um systembedingte 
Benachteiligungen, welche in einem von techn isch-ökonomischer Effizi
enz dominierten Umfeld oft überhaupt ignoriert werden. Auf der Ebene 
politischer Bürgerverantwortung ist daher eine Sensibi I isierung für die Viel
fa lt rechtl ich-institutioneller Rahmenbedingungen zum Schutz der Men
schenwürde umso dringender vonnöten. Nicht auf eine Ethisierung des 
Gebrauchs individuel ler Rechte, sondern auf eine Ethisierung des politischen 
Prozesses ihrer Ausgestaltung sollte sich daher eine allgemeine Erklärung 
von Verantwortlichkeiten in erster Linie bez iehen. Das Ethos der Religionen 
hält auch dafür einen reichen Fundus bereit. 

" Vgl. H. Hofmann, a. a. 0. (Anm. 1) 78 f. 
" E.-W Böckenförde, D ie Entstehung des Staates als Vorgang der Säkularisation, in: ders. 

(Hrsg.), Staat, Gesel lschaft, Freiheit, Frankfurt/M. 1976, 42 (60). 
" . Vgl. C. Luf, Diskussionsbeitrag in: A. Bsteh - S. A. Mirdamadi (Hrsg.), Gerechtigkeit in 

den 1nternat1onalen und interreligiösen Beziehungen in islamischer und christlicher Perspek
tive, Mödling 1997, 163 . 

306 

p 

Anfragen und Gesprächsbeiträge 

Taskhiri Im Anschluß an den sehr positiven und nütz-
Charta der liehen Beitrag w iederum einige Bemerkungen: 
Menschenrechte (1 ) Leider wurde die Charta der Menschenrechte 

im Zeichen zunächst als Charta der individuellen Rechte des Men-
individueller sehen verfaßt. Sie wurde erst später im Rahmen der 

Rechte vierten Genfer Konvent ion durch gesel lschaftl iche 

Aspekte, w ie durch das Verbot des Kolonialismus erweitert. 
(2) Zur Aussage, daß man mit dem Instrument des 

notfalls au.eh Gesetzes niemanden zur Erfüllung seiner moralischen 

zwan? bei Verpfl ichtungen, tak/Tl und Aufgaben, wa,?ä'il zwingen 
moralischen kann : Ich sehe die Funktion des Gesetzes darin, den 
Verpfl ichtungen Menschen bei der Inanspruchnahme ihrer Rechte als 

ordnende Richtl inie zu dienen. Weigert sich nun ein Individuum, seine mora
lische Pflicht und Verpfl ichtung zu erfül len, dann muß ihn das Gesetz dazu 
zwingen. So sol l die Verletzung der Rechte Anderer vermieden werden. 

. . . (3) Was die Frage anbelangt, ob die Freiheit eines Men-
keine '..rei.heit sehen sich solange betätigen kann, solange sie die Frei-
dem gottlichen heil anderer Menschen nicht verletzt, vertrete ich die 
Gebot gegenüber Meinung, auch wenn man mir vielleicht dabei eine fun-

damentalistische Einstellung vorh iel te, daß der erhabene Gott besser um 
die Belange, ma$alil), Bescheid weiß als der Mensch. Daher hat der Mensch, 
wenn ein göttliches Gebot-das ja immer den Prinzipien der Vernunft und 
der fitra entspricht- vorliegt, keine Frei heit diesem Gebot gegenüber. Ist es 
doch gerade diese innere Natur des Menschen, die ihm sagt, wenn Gott, 
der Wissende, Mächtige, Gütige und Barmherzige dir befiehl t, hast du sei
nem Gebot entsprechend zu handeln. Somit ist es dem Menschen nicht 

möglich, sich auf eine absolute Freiheit zu berufen. 
. (4) Hinsichtlich der Anerkennung von Rechten um der 

... insbesondere 1 . k · ·11 ·h - · h b ·· t · h d 
bei Rechten um Gerec 1t1g e1t .w, en, , . qa

1
~-,h. aqMq, hegndug s,c d er 

Islam nicht mit den mora ,sc en et o en, son ern 
d~r Gerechtigkeit greift gegebenenfa lls auf gesetz liche und zwingende 

willen Maßnahmen zurück. Dies betrifft z. B. das Bezahlen 

der gesetzlichen Abgabe, zakat, die in der islamischen Gesellschaft ein 
Wirtschaftsgesetz ist, oder das Bezahlen des Fünftels, bums, [einer Ab
gabe, die sich aus dem Ertrag der Früchte dieser Erde ergibt], wiederum 
im Interesse der islamischen Gemeinschaft. Das angesprochene W irt-
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schaftsgesetz hat auch einen moral ischen Aspekt, wenn es heißt: o p 

phet, diese w irtschaftli chen Rechte (gemeint ist die islamische Steuer) rn roß-
d d . . u t 

u von en M enschen einnehmen, und du mußt ihnen den Sachverh 
1 

verständlich machen, daß diese Steuer d ie Läuterung und Rein igung eu a t 
V .. b k d res ermogens ezwec t. U n wenn du diese Steuer erhalten hast, bete f„ 
sie. Dein Gebet ist eine Beruhigung für sie (vgl. Koran 9,103). ur 

Vorrang der (5) Der Referent sprach von einer Aporie, auf die ich 

sozialen vor den nun eingehen möchte. Im gesell schaftlichen Bereich 
individuellen kennen w ir keine Aporie. Aporien gibt es in philoso-
Rechten phischen und theoretischen Fragen. Es stellt sich also 

d ie Frage, ob w ir in gesell schaftlichen Fragen eine 
,Aporie ' vorfinden, so daß w ir im Spannungsfeld zwischen ,Freiheit' und 
,Pflichten' zu einem Circulus vit iosus kommen w ürden. 

In meinem Beitrag versuchte ich zu zeigen, daß die allgemeinen, sozialen 
Rechte gegenüber den individuellen Rechten Vorrang haben. Zwar sind alle 

Rechte von ihrem Wesen und Ursprung gut, es ist daher ihnen entsprechend 
zu handeln. Doch sind einige Rechte von ihrem Ursprung und Wesen her 

gut - sofern keine Einschränkung besteht -, während andere Rechte, die 
auch von ihrem Ursprung und Wesen her gut sind, darüber hinaus immer, 

d. h. ohne Einschränkung gut sind. Besteht ein W iderspruch zwischen zwei 
Arten von Gutem? Es gibt absolute und immer gültige Werte, die man daher 
niemals opfern kann, w ie z. B. die Gerechtigkeit. Und es gibt Werte, die 

zwar selbst ihrem Wesen nach gut sind, aber in der Kollision mit einem ab
soluten W ert als nachrangig betrachtet werden können. 

So kann etwas Gutes w ie ,Gerecht igkeit' unter keinen Umständen schlecht 

sein. Sollte es einmal zu einer Kollision kommen zwi schen der Verpflich
tung zur Ehrlichkeit und Wahrheit einerseits und der Verpflichtung zur Ge
rechtigkeit anderseits, so hat die Verpflichtung zur Gerechtigkeit Vorrang 

gegenüber der Verpflichtung zur Wahrheit. Denn die sozialen bzw. al !ge
meinen Rechte haben gegenüber den indiv iduellen Rechten Vorrang. Wobei 
natürli ch immer vorausgesetzt w ird, daß die allgemeinen Rechte auf ge

sellschaftli cher Gerechtigkeit aufgebaut sind, was im Falle despotischer 
Verhältnisse nicht zutrifft. 

vom Virus der 

Übertreibung und 
dadurch bedingter 

U nterbewertung 
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Rashadi Ich danke für diesen w issenschaftlich fundier
ten Beitrag von Herrn Dr. Hammer. Ich möchte nur auf 
einen Punkt hi nweisen: Ein U nheil, unter dem der 

M ensch immer schon gelitten hat, das aber mit dem 
Zeitalter der Renai ssance einen dominierenden Einfluß 

p 

f ihn gewonnen hat, ist ifrätund tafri't, ,Übertreibung'. und ,Un_tertreibu~g', 
a~ okausale Denkweise, die zu extremen Pos1t1onen neigt. Das eine 
eine motnn Schu len auf die in den Rechten das Wesentliche sehen und die 
Mal tre e , h .b d 

. · Gefahr sind d ie Pfl ichten zu vergessen. Umgeke rt g1 t es ann 
dabei in , . . - - d d b . 
wieder Schulen, die sie_~ nur mit den Pflichten, taka!,f, ~-efassen un .. a ~1 
d. Rechte übersehen. Ahnl iches gilt für die Diskussion uber das Verhaltnis 

,e I di·viduum und Gesellschaft, wo immer die Gefahr besteht, daß man 
von n · d 
das eine überbetont zu Lasten des anderen, das unter_bewertet wir . 

Problem zeigt sich auch im Zusammenhang mit der Bewertung des 
Das ·Js den die Religion bzw die Vernunft h insichtlich der Ordnung der Ante1 , · 
Gesellschaft haben. Sagen die einen, daß die Ordnung der Gesellsc~aft 

auf der Grund lage der religiösen Schriften und der daraus abgele1te
nur Richtlinien erfolgen kann und daß dabei der Vernunft keinerlei Be

~e:utung zukommt, behaupten die anderen das Gegent~il. Das Gleiche ge-
hieht auch hinsichtl ich der Freiheit des Menschen, die manche so hoch 

SC k d' D' bewerten, daß andere Werte w ieder zu kurz ommen. Vor 1esem 1-

lemma, daß der Mensch zwischen dem Zuviel und dem Zuwenig in sei
nem Leben so schwer einen ausgeglichenen Mittelweg f indet, stehen w ir 

ständig. Daher hat auch weder das eine noch das andere eine all~u lange 
Lebensdauer. D as gilt von Marx, der auftritt und behauptet, daß sich al les 
nur noch um die Achse der ökonomischen Frage dreht, ebenso w ie von 
Freud, der kommt und die sexuelle Seite im menschlichen Leben so sehr 

betont, als ob es sonst nichts gäbe. Das hat entscheidend damit zu tun, 
daß man einseitig auf den Verstand setzt und in seiner Betrachtungsweise 

bloß eindimensional w ird. 
So ist auch das Problem der Menschenrechte in viel

auch hinsichtlich facher H insicht mit diesem Mangel bzw. mit dieser Ge-

der Menschen- fahr der ü ber- oder Unterbewertung behaftet, indem 

rechte man beisp ielsweise sagt, daß die Menschenrechte auf 

der ganzen Wel t gü ltig sind, und dabei in Gefahr ist zu übersehen, daß 
jede Kultur, jedes Volk und jede Gesel lschaft die Menschenrechte auf eine 

andere Weise definieren . 
Dies nur als Ergänzung zu den w issenschaftlich fundierten Aussagen von 
Professor Hammer und seiner Kritik der verschiedenen Standpunkte, weil 

ich überzeugt b in, daß das Prob lem der Überbewertung und in der Folge 
auch der U nterbewertung bestimmter Aspekte der Wirkl ichkeit nicht nur 
in der W issenschaft und der Epistemologie enorme Probleme verursacht, 

sondern auch im täglichen Leben des Individuums und der Gesellschaft. 
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neben den Rech- Peschke Der Hauptakzent des Referates lag offen
ten auch Pflichten sichtl ich darauf zu zeigen, daß es in den sozialen Be

ziehungen vor allem darum geht, von den Rechten her 
entsprechend zu 
beachten das Leben zu regeln. Blieb nicht dabei der Aspekt der 

Verpfl ichtungen unterbewertet? Hat der Mensch, so 
wäre vom Ansatzpunkt des Referates ausgehend zu fragen, tatsächlich vor 
allen Pflichten immer schon Rechte oder sind nicht beide gleichzeitig da? 
Wird der Mensch geboren, steht er bereits unter der Verpfli chtung Gott 
gegenüber; heiratet ein Mensch, geht er damit seinem Partner bzw. seiner 
Partnerin und den Kindern gegenüber grundlegende Verpflichtungen ein. 
Es gibt eben ganz allgemein in der Gesellschaft nicht nur Rechtsbestim
mungen, sondern die verschiedensten Arten von Verpflichtungen, w ie die 
Steuerpfli chten, die Verpflichtung, die Verkehrsgesetze zu beachten, keine 
Fahrerflucht zu begehen usw. Alles Pflichten, die auch gesetzlich geregelt 
sind. Würde nicht die Tendenz, alles in festgeschriebene Rechte umzu
setzen, die Gefahr einer Art von Diktatur in sich tragen, weil es zuneh
mend u. a. darauf hinausliefe, auch entsprechende Kontrollmechan ismen 
einzuführen, um al le diese Rechte in die Tat umzusetzen? Hinsichtlich der 
Medienethik, beispielsweise, gibt die Pressefreiheit den Informatoren das 
Recht auf freie Pressemittei lungen. Welches sind aber die Pflichten im Zu
sammenhang mit diesen Rechten? Obwohl es gewisse Rechte auf die Wah
rung der Privatsphäre gibt, wird es doch als unerwünscht betrachtet, ge
nerell alles in Gesetze zu fassen, wo es um die Ethikkodizes der Media
toren geht. Würde doch eine derartige Vorgangsweise zu allzuvielen De
tailregelungen und -vorschriften führen. Auf die verschiedenen Aspekte 
der Verantwortung im Bereich der Medien müßte vielmehr vorwiegend 
über eine Medienethik Einfluß genommen werden. 

Was die angesprochene „Allgemeine Erklärung der Men
Verantwortungs-
ethik ein Gebot schenpflichten" anbelangt, so versteht sie sich als eine 

,,Verantwortlichkei tserklärung mit ethischem Appell", 
will also damit nicht eo ipso eine Gesetzesvorschrift sein 

bzw. werden. Einzelne dieser ethi schen Appelle können j a auch einmal in 
Gesetzesvorschriften übergehen, doch wäre das nichts Außergewöhnliches, 
insofern doch viele Verpflichtungen in der Gesellschaft ohnehin den Cha
rakter von gesetzlich geregelten Verpflichtungen haben. Die Notwendigkeit 
einer derartigen Verantwortungsethik wird nicht zu letzt durch die Tatsache 
unterstrichen, daß sich unter den Unterstützern dieser Erklärung zah lreiche 
(ehemals) führende Staatsmänner und Politiker befinden. 

der Stunde 

3 10 

Hammer Die Wortmeldungen zeigen, da~ d_ie k~n~ 

weck des troversiel le Auffassung bestimmter Fragen hins1c_ht~: r 
~echts: Sicherung des im Referat behandelten Themas„quer durch die ie 

der Eigen- vertretenen Gesprächspartner verlauft. k . Mein 
erantwortung Zunächst zum Einwand von Professor ~es~h e. . ht 

v . .. i en rechtlichen Sicherung der Fre1he1t war nie 
Anliegen eine~_du~chg~ng g htlichung aller Lebens- und Verantwort_ungs
als Plädoyer fu~ eine errec t ·1· Ich wollte die unverzichtbare 01men
bereiche geme1~t.. Im Ge~~n ::v~rantwortung für die freiheitssichernde 
sion ethisch-poli tischer Burg_ . Demokratie aufzeigen. Meine Aus-

Substanz der Rechtsordn~~cttk~~k~~tistisch, gewissermaßen rechtst~ch
führungen wollten auch h als ob vom juristischen lnstrumentan~_m 
nisch verstanden werden, d. . d . subJ. ektive Rechte aufgelost 

h d' esamte Rechtsor nung in .. 
1
. h 

aus gese en ie g . d T t so etwas wie dem offent ic en 
1 D c de dann in er a · 

werden sol te. a s un h E kam m·1r vielmehr darauf an, die 
· 1 · · Platz me r zu. s 

Interesse kein eg1t1m_er . . h 1 · h der Frage, woraus die Verpflichtungs-
Begründungsdim~ns1on hhinl_s1hc t l~rdnung gewonnen werden kann, ein
kraft einer öffentlich-rec t ic en 

zubeziehen. . . d A . ht daß sich auch sämtliche Defini
ln dieser Frage bi~ ich freilich h ~;ch~:~~te,ndlich auf das Anliegen einer all
tionen des ~eme1nwohles re~h:it für al le, die in einer solchen Rechtsge~ 

gemeinen Sicherung der Fre „ Freilich muß Freiheit dabei 
. b .. kführen lassen mussen. . . 

meinschaft le en, zuruc n daß auch die Aspekte solidarischer Mit-
so umfassend verstanden wer~e '. b ·ff her erschlossen werden können. 
verantwortung von diesem„Fre1htts eg:~ en würden mir insofern als pro
Alle Zwecke, die aber daruber inaudsgd g z'weck des Rechts die umfas-

. h · ls sie gera e en ' blemat1sch ersc einen, a d Menschen nicht mehr aus-
sende Sicherung der Eigenverantwortung es ' 

reichend berücksichtigen würde~. d' damit auf seine Wortmeldung 
Etwas anders als Professor Ra\ a 1, ~~t ls unheilvoll für die Mensch
zurückzukommen,_ bet_rachte ,~ 1 e~ nie d:r hinsichtlich des Wesens des 
heit, daß sie jetz~ in eine~ We t e/ ~:ssun en vertreten werden, die mit
Menschen und seiner Bestimmung _u b ghe·1nen Kann man eine Situ-

d icht verein ar ersc . 
einander schwer o_ er gar n 1· ... s·cht auch als Bewährungsaufgabe 
ation w ie diese nicht aus re 1g1osehr 1 ·t Freiheit und damit auch mit 

d ß G tt den Mensc en mi .. 
dafür sehen, a O h d durch diese Grunddispos1t1on 
Reflexionsvermö?en ausgesta~:: Ga:~c~chte auftreten, in denen die Men
bedingt immer w ieder Phasen ff "ber die Art der richtigen Lebens
sehen ganz unterschiedlicher Au assung u 
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führung sind. Das würde meines Erachtens der Religion selber bzw. der 
Geltung des Gesetzes Gottes, von dem gestern die Rede war, keinen Ab
bruch tun, sondern d~zu a_uffordern, die Grundl agen und die Art dieser 
Geltung unter dem Blickwinkel der Freihei t des Menschen noch e· 

1 „ k b d inrna verstar t zu e enken. 

der Mensch 
als ,Statthalter 

Dafür finden sich nun, wie ich meine, auch in beiden 

Off~nbarungsreligionen Ansätze, die in derartigen Si
tuationen besonders zu aktualisieren wären . Was den Gottes' 

. Islam betrifft, glaubte ich in unseren Diskussionen in 
dem koran1schen Verständnis des Menschen als Statthalter, als balifa Gott 
Ansätze dafür erkennen zu können: daß man auch die Eigenverantw~:~ 
tung des Menschen gerade in solchen geschichtlichen Situationen, in denen 
Entzweiung entsteht, besonders herausgefordert sieht. Denn in solchen 
Stunden der Gesch ichte geht es dann verstärkt darum, eine gemeinsame 
Ordn~ng zu finden, in der divergierende Positionen so untergebracht wer
den konnen, daß der von Gott gewollten Freiheit des Menschen nicht Ge
walt ange~an w ird, einerseits, und jedem Menschen in gleicher Weise der 
Weg zu einer persönlich motivierten Erkenntn is des Gesetzes Gottes er
mögl icht w ird, anderseits. 

aufgerufen, In diesem Zusammenhang denke ich auch an zwei 
das Rechte zu Aussagen im Koran: Zunächst an den von Ayatollah 
gebieten und Taskhiri zitierten Vers (Koran 16,90): ,,Gott gebietet, 
das Verwerfliche Gerechtigkeit zu üben, Gutes zu tun [ ... ]. Er verbietet 
zu verbieten das Schändl iche, das Verwerfliche [ ... ) . " [siehe oben 

S. 281). Es gibt aber auch eine Stelle im Koran, wo 
Gott den Menschen sagt, sie selbst sollten das Gute befehlen und das 
Sch lechte verbieten; so wenn es in Sure 3, Vers 104 heißt: ,,Aus euch soll 
eine Gemeinschaft (von Gläubigen) entstehen, die zum Guten aufrufen, 
das Rechte gebieten und das Verwerfliche verbieten. [ ... )."Das ist ein unter
schied!icher A~satz, der wahrscheinlich die Eigenverantwortung des Men
schen in S1tuat1onen, in denen es unklar ist, wie das Gesetz Gottes zu ver
stehen und zu verwirklichen ist, betonen und unterstützen soll. Situationen 
dieser Art könnten den Menschen dazu veranlassen, die Geltung des Ge
setzes_ Gottes neu verstehen zu lernen, indem er sich selbst aufgerufen 
sieht, in verantwortlicher Weise den Grundanspruch, den eine Religion an 
den M enschen stellt, in einer bestimmten geschichtlichen Situation umzu
set~e~ und insofern auch in einer geschichtl ich bedingten Weise selbst zu 
definieren, was hier und jetzt als gerecht zu gelten hat. 
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.. 
kein Monopol 
Einzelner, 
sondern grund

sätzl ich jedem 

D iesen Anspruch kann man auch im Sinne der Offen
barungsrel igionen an jeden Menschen gerichtet sehen, 
islamisch etwa, w ie schon angedeutet, durch die Vor
stellung von der Statthalterschaft Gottes, die jedem Men
schen in einer für ihn grundlegenden Weise von Gott 

zuzuerkennen her zugeeignet ist. Das hat aber zur Folge, daß die 

Bemühung einer politischen Gemeinschaft um die Definition des Gerechten 
nicht so aussehen kann, daß bestimmte Menschen diese Defin itionsmacht 
sozusagen monopolartig für sich in Anspruch nehmen können, sondern 
daß jedem Menschen grundsätzl ich d iese Verantwortlichkeit zuzuerken
nen ist. Insofern hat es auch Sinn, in einer öffentl ich wirksamen Weise ein 
öffentl iches Ethos stärken zu wollen. Doch würde es, w ie ich meine, die 
Verantwortlichkeit jedes einzelnen Menschen, die ja schon ein religiöser 
Anspruch ist, untergraben, wollte man versuchen, ein solches Ethos mit 

rechtlichen Zwangsmitteln durchzusetzen. 

Charta der 
Menschenrechte 
als Reaktion auf 
das Mittelalter 

Khalidji Um die wissenschaftl ichen Positionen richtig 
verstehen zu können, müssen wir sie in jenem histori
schen Rahmen betrachten, in dem sie entstanden sind. 
Die Charta der Menschenrechte ist eine Reaktion auf 
die Herrschaftsverhältn isse des M ittelalters, wo der 

Schwerpunkt auf Verpflichtung, tak/,f, und Aufgaben, wa?ä'if, lag. Sie hebt 
die Rechte des Menschen hervor, wobei man freilich in der Diskussion 
grundsätzlich zugibt, daß dabei d ie Pflichten nicht übersehen werden 
dürfen. Immer wenn man fordert, daß neben den Rechten auch Pfl ichten 
zu beachten sind, entsteht vielerorts Angst und Furcht, damit in das Mittel

alter zurückzufal len. 
Auf der anderen Seite neigen gerade diejenigen, die individuel le Rechte 
fordern, dazu, die Rechte der Anderen zu verletzen. Wir beobachten heute 
weltweit diese Tendenz. Insbesondere verletzen jene Kräfte, die sich heute 
als Weltmacht verstehen, in selbstverständlicher Weise die gesellschaftlichen 
und individuellen Rechte Anderer oder interpretieren diese Rechte zu ihren 
Gunsten, um damit ihre eigenen Rechte durchzusetzen. 

Religionen für 
Gleichgewicht 
zwischen Rech
ten und Pflichten 

Die Religionen haben demgegenüber ein ausgewoge
nes Verhältnis zu den Rechten und Pflichten der Men
schen. So unterstreichen sie einerseits, daß die Ehre 
eines Gläubigen sein Recht ist und daß er weder das 
Recht hat, sich selbst zu erniedrigen noch sich durch 

Andere ern iedrigen zu lassen, betonen aber anderseits die Pfl ichten des 
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Gläub.i.gen zuerst Gott gegenüber und dann auch den 
gegenuber. W ir sollten uns also in der D' k . anderen Menschen 
z . h R h is uss1on um das Gle· h 
w1sc en ec ten und Pflichten durch die R 1· . . . . ic gewicht 

Und wenn bestimmte Kreise bei dem Ver e 1g1o_nen in~p1r1eren lassen. 
sehen Rechten und Pfl ichten herzustel l su~h, ein_ Gleichgewicht ZWi-
ten der Religion zu bedürfe d e~, meinen, nicht der H ilfe von sei 

R f 
n, wer en sie in andere E t f II -

e erent hat für dieses Proble k . L.. x reme a en. Der m eine osung gezeigt · h h ·· 
gerne seine Meinung gehört. , ic atte jedoch 

individuellen Schabestari Es geht bei dem was p f 
Freiraum zu r sagen woll te, meines Erachte~s nichtruomesds?rFHammer · d 1e rage ob 
Erfüllung morali- w i~ en Rechten Priorität einräumen sollen od ' 
scher Pfl ichten Pflichten. Er ist v ielmehr, w ie ich meine d er den 
. h g d ß d' , avon ausge 

s1c ern _angen, a 1e Menschen Pflichten haben di .. -
lieh moralischer Art si d· d d ß . ' e natur-

Frage stellt, ob diese moralischen D' _n , un a sich von da aus die 
ser garantiert werden daß man d f"ing~ m der Gesellschaft dadurch bes
pflichten' schafft ode; indem a _ur ein eigenes System von ,Menschen-

h 
man ein entsprechendes Sy t f d 

sc enrechten aufbaut, das den Mens . .. . s_ eri:, au en Men
ten auszuüben. Wobei man bei der De~~~ ?'e ~ oglichke1t gibt, ihre Pflich
machen müßte daß es sich dab . . eh in1t1on dieser Menschenrechte klar-

' ei nie t um bloße Rechte h d 1 
um Rechte, mit denen auch Pflichten verbu d . -~n e t, sondern 
darum gehen den Rechten d M h n en sind. Es wurde somit nicht 
zu geben, so daß man sich fraesen : -~c en auf K~sten der Pflichten Vorrang 

w_o bleibt dabei die Moral. v ! lmeh~ßs~lto ?leiben d~bei ~ie Religionen, 
eine Lösung dafür anbieten die M te eine_derart1ge Sicht der Dinge 

schaftli chen Systemen gerad~ dadur~~si:s:npfl 1chten in unseren gese ll
generell nicht zu Gesetzen macht d .:r zu ver~nkern, daß man sie 
indem man sie rechtlich absiehe/On ern, re moralische Natur bewahrt, 

können auch Eine zweite Bemerkung bezieht sich darauf daß · · 
r· .. 1· h Zusammenh · d , Wir 1m ur person 1c e d ang mit en Menschenrechten von Rechten 
Pfl ichten es Menschen sprechen, die dem Menschen als solchem 

Gesetze erlassen gegeben worden sind. Im Unterschied da ·b b 

d 

auch R h d. · zu gi t es a er 
wer en? ec te, 1e in erster Linie auf die mens h 1 · h G 

sellschaftbezog · d b . . . c ic e e-
Rechte u.ä. Dementsprechend ·bt en sin , e1sp1elswe1s_e parlamentarische 
Linie Pflichten betreffen die z g1M es auhch Menschenpfl ichten, die in erster 

d
. . , um ensc en als Mensch geh.. d 

re, ie zum Beispiel seine Ste fl" h oren - un ande
nehmer anhaften. Die Frage is~er~ /~ _t betrefffen oder ihm als Verkehrsteil

' o ur Jene p lichten, die den Menschen als 
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,v1ensch betreffen, die ihn persönlich, in seinem persönlichen Verantwortungs

bereich betreffen, eigene Gesetze erlassen werden können. 
d Cordj i Ich möchte Herrn Professor Hammer fü r sein 

,Recht: er h sehr nützliches Referat meinen Respekt aussprechen. 
Person .-.;ec t~ Dazu eine Anmerkung, die weder islamisch noch christ
des 1nd1" 1 uums lieh ist: Wenn er von den ,Rechten der Person', buqüq
i sab$, gesprochen hat, so meine ich, daß man von diesen Rechten der Per
son sinnvollerweise nur in Beziehung zu Gott reden kann. Denn die Rechte 
einer Person mit den ihr zukommmenden Eigenschaften sprechen von 
jenen Rechten, die wir Gott zuschreiben. Davon sind meiner Ansicht nach 
die ,Rechte des Individuums' zu unterscheiden, insoferne das ,Individuum' 
gleichsam als konkretes Beispiel, mi$däq, eines Ganzen zu sehen ist- im 
Falle des Menschen also als konkretes Beispiel, das für einen einzelnen 

Menschen steht ebenso w ie fü r alle Menschen. 
Was ist nun unter den ,Rechten einer Person' im Unterschied zu den ,Rech-
ten eines Indiv iduums' zu verstehen? Ich denke, daß im ersteren Falle es 
um Rechte einer Person geht, die so keiner anderen eigen sind, während 
die Rechte eines Indiv iduums prinzipiell keine Rechte eines Einzelnen 

sind, sondern Rechte eines Ganzen. 
Von einem Vorrang der Rechte gegenüber den Pflichten oder umgekehrt 
der Pflichten gegenüber den Rechten zu sprechen, macht meiner Ansicht 
nach keinen Sinn. Eines steht in Beziehung zum anderen: Kommt einem 
Recht große Bedeutung zu, dann hat die ihm korrespondierende Pflicht 
auch große Bedeutung, ist das Recht von geringer Bedeutung, dann auch 
die Pflicht. Vielmehr sollte man von einer Ausgewogenheit bzw. von einem 
Gleichgewicht zwischen Rechten und Pflichten reden, das würde der Bezie

hung zwischen diesen beiden Größen am besten entsprechen. 
Wie die Rechte, die an einer juridischen Fakultät gelehrt 

,Menschen-rechte'_ Pflich- werden, eigentl ich Pflichten sind, so auch im Falle der 
ten, die im Recht Menschenrechte. Es geht also dabei nicht um Rechte, 
verankert sind sondern um Pflichten, nur tragen sie den Namen ,Rechte', 

w ie dies auch beim ,islamischen Recht', fiqh, der Fall 

ist. Der einzige Unterschied zwischen den Menschenrechten und dem islami
schen Recht ist, daß letzteres auf den vier bekannten Grundlagen von Koran, 
Sunna, Analogie und Konsens steht, während die Menschenrechte auf der 
Tradition beruhen, auf logischer Schlußfolgerung und einem Instinkt dafür, 
was für ein bestimmtes Problem die beste Lösung ist. Es geht daher bei den 
Menschenrechten um Pflichten, die freil ich im Recht verankert sind. Meines 

315 



Erachtens ist das Wort ,Rechte' im Begriff ,Menschenrechte' unpassend. 

Religionen auf- Gabriel Mit meinem Dank für die eingehenden D 

gerufen den legungen von Professor Hammer verbinde ich die F ar-
' b · h rage 

M enschen im o man nie .. t aus u_~serer Sicht der Gesellschaft das Dik~ 
Gebrauch seiner turn von Bockenforde, daß der freiheitliche, säkulare 
Freiheit zu Staat von Voraussetzungen lebt, die er selbst nicht . k garan-
unterstützen tieren ann [vgl. oben S. 306], noch um vieles ernst 
. neh'.11en müßte. Würde doch die Frage, welcher persö~: 

liehen Voraussetzungen 1m Menschen es in einer solchen freiheitlichen Ord
nung bedarf, uns zum kl~ss1schen Tugenddiskurs zurückführen. Es ist nicht 
s~hwer_ z_u sehen_, daß mit dieser Bildung der Persönlichkeit zur Freiheit für 
die -~el_1g1onen eine eminent wichtige Aufgabe verbunden wäre. 
Im ubngen meine ich, daß diese Diskussion deshalb eher aus dem am · 
k . h S h en-
~nisc en prac raum zu uns kommt, während im europäischen Bereich 

hier noch große Berührungsängste bestehen, weil religiöse Pflichten b · 
uns zu lange Zeit hindurch nicht nur in einer generellen Weise vorgeg=~ 
ben waren, sondern auch mit Zwang eingefordert wurden. Im amerikani
schen Spr~chrau_m steht man der Aufgabe der Religion in dieser Hinsicht 
psycholog1sch v iel unbefangener gegenüber. 

Can~ari Ich d~n_ke Herrn Professor Hammer für sein Referat, das sich 
m~t _e iner kompl1z1erten Materie befaßt. Die Sache wird zusätzlich kom
pliz ierte~'. wen~ man den Schutz der individuellen Rechte den einzelnen 
Staaten ubertragt. :"1aclntyre betont in diesem Zusammenhang: 

11
Men

s~henrechte erscheinen ohne Sinn da, wo man von Utilitarismus und von 
:inem 11beralen Staa_t a~sgeht" . l_n dem Maße man Utilitarismus bzw. Eigen
interesse Vorrang einraumt, w ird die Rolle des Staates hinsichtlich des 

Schutz~s der M: nschenre~hte i~re~ Relevanz beraubt. Meiner Meinung 
nach ~onnen w ir gerade hier mit einer Aporie konfrontiert werden. Will 
~an die ,Religion' oder ,Pflichten' hier ins Spiel bringen, dann bedarf es 
einer anderen theoretischen Grundlage, um die Pflicht des Staates in dieser 
An~eleg~_nheit sein~ Verantwortung wahrzunehmen, in entspr~chender 
Weise erortern zu konnen. Hier sehe ich tatsächlich ein Problem. 

Menschenrechts- Luf Fürs erste nur zum Diskussionsbeitrag von Dr. Kha
erklärungen _ lidji den Hi~weis, daß die Menschenrechtserklärungen 
gegen Verbrechen von 1948 nicht gegen das Mittelalter gerichtet waren, 
unserer Zeit sondern gegen die Barbarei des Nationalsozialismus 
. . gegen die unmenschliche Weise, wie man in dieser Zei~ 
in Auschwitz und an anderen Orten mit Menschen umgegangen ist. 
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In der Tat geht es bei den hier verhandelten Fragen um 
Unterschiede eine entsprechende Verhältnisbestimmung von Recht 
zwischen moral i- und Moral. Geht man nun von der Verpfli chtung des 
sehen und recht- Menschen aus, sich in einer religiösen und umfassend 
liehen Pflichten humanen Perspektive zu vervollkommnen, stel lt sich die 

wie dies geschehen soll. Gesch ieht die Vervol lkommnung aufgrund 
Frage, f h. ..b d 7 D . nfreiheitlichen Handelns oder dar 1erZwangausgeu twer en . as 
eigene . . h 
. d. Grundfrage. W ieweit also darf in diesem Zusammen ang Zwang aus
ist ie · · d h d · d? 
eübt werden, und wann ist dieser Zwang so, daß er fre1~e1tsbe_ ro en wir .. 

;as Problem hat bei uns dazu geführt, daß man deu~!ich zw1sch_en morali
schen und rechtlichen Pflichten unterschiede~ hat. Wahr~nd ?es~1mmte m~
ralische Pfl ichten für die persönl iche Lebensfuhrung s~ w1cht1g_ sind, da~ sie 
frei verantwortet werden müssen, gibt es andere moralische Pflichten, dies? 
elementar die Rechte anderer betreffen, daß sie im Falle ihrer Verletzung mit 

Rechtszwang bedroht werden müssen. . . 
Als Beispiel sei die ,Hilfeleistungspfl icht' angesprochen: Sie besa~t, daß ich 

·cht nur ein moralisches Gebot verletze, wenn ich jemandem nicht helfe, 
~~r bei einem Verkehrsu nfal I schwer verletzt wird, sondern auch ein rechtliches 
Gebot. Recht und Moral sind also nicht getrennt zu sehen, es muß.vielmehr 
der moralische Hintergrund differenziert werden hinsichtlich dessen, was 
ich aus eigener Verantwortung für meine moral ische Vervol lkommnung zu 
tu n habe, und hinsichtlich dessen, wo das Recht mich zwingen darf. 
Ein Fall einer angewandten Differenzierung von Recht und Moral, der in den 
bisherigen Darlegungen auch schon angesprochen wurde [vgl. oben S. 1_ 12 _f. 
194. 204. 222 f.], ist die Behandlung der, Homosexualität. Hier erscheint in 
ähnlicher Weise eine Differenzierung angebracht. Ein Aspekt ist die moral ische 
Beurteilung der Sache und der konkrete Umgang mit ih r, w ie diese sich von 
bestimmten religiösen Auffassungen und von anderen Seiten her ergeben. 
Sol l man nun auch mit Hilfe des Rechts in dieser Angelegenheit tätig werden, 
die im Grunde eine Frage der persönlichen Lebensführung ist, w ie imm~r 
man sie moralisch qualifiziert? Unsere Antwort darauf ist: Diese Angelegenheit 
ist bei Erwachsenen als eine moralische, nicht aber als eine juristische Frage 
zu behandeln, und sie ist demgemäß auch nicht unter Strafe zu stel len. 

Hammer Vieles wurde in der Diskussion schon ge
da'.11it mora1!:che sagt, und ich kann in dieser abschließenden Wortme_l-
Pflichten erfullt dung darauf aufbauen. Es ging mir insgesamt um d1_e 
und gelebt wer- Sorge, daß dem Menschen jeweils in einer aktuellen Si-
den können tuation die Möglichkeit gegeben w ird, seine moralischen 
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Pflichten erfüllen und leben zu können, die er ja nicht zu letzt aus der Reli
gion gewinnt, der er anhängt. Diese Sorge dafür muß sich, besonders unter 
den Bedingungen einer pluralen Gesellschaft, institutionell niederschlagen 
und sich in Form von fundamentalen Rechten ausdrücken. Es gibt keine an
dere institutionelle Form, um dieses Anliegen in einer konkreten Gesellschaft 
umzusetzen. Das ist gemeint, wenn ich von der These des Vorrangs der Men
schenrechte ausgehe. Und es schließt keinesfalls aus, daß die konkrete Ausge
staltung einer Rechtsordnung immer den Aspekt von Rechten und Pflichten 
sozusagen unauflösbar miteinander zu verknüpfen hat. 

Aus diesem Grund habe ich auf die Intervention von 
... insbesondere 
unter den Bedin- Professor Peschke hin festgestellt, daß es keineswegs 

gungen einer 
pluralistischen 
Gesel lschaft 

darum geht, daß das ganze Rechtssystem gewisser
maßen nur noch isoliert aus dem subjektiven Recht und 
aus keinen anderen Elementen funktionieren kann. Es 
geht vielmehr um eine Begründungsfrage, darum, aus 

welchen Anforderungen bzw. Ansprüchen heraus es möglich ist, die Ver
bindlichkeit eines Rechtssystems insbesondere unter den Bedingungen einer 
pluralistischen Gesellschaft zu legitimieren. Da scheint es mir zielführend 
zu sein, bei dem anzusetzen, was notwendig ist, um jedem Einzelnen die 
Mögl ichkeit der Erfü llung moralischer Pfl ichten in ausreichender Weise zu 
sichern. 

Begründungs
ebene für 
Rechtsgebrauch 
essentiell 

Was ist sodann - im Sinne der Anfrage von Professor 
Ganbari - die Basi s für eine moralisch bzw. ethisch 
hinreichende Legitimitätsvoraussetzung der Grund
rechte? Damit war vor allem auch d ie amerikanische 
Diskussion angesprochen. Doch handelt es sich dabei 

um die Frage nach einem poli tischen Ethos, das der Staat um der Freiheit 
willen nicht garantieren kann; er muß m. a. W. um der Freiheit willen die
ses Wagnis eingehen - denn die Alternative dazu bestünde immer wieder 
nur darin, moral ische Pflichten von Staats wegen vorschreiben zu wol len. 
Allerdings verdanken wir dieser Reflexion einen wesentlichen Impuls, in
sofern sie unser Augenmerk darauf gelenkt hat, daß es nicht nur darum 
geht, individuelle Freiräume zu gewährleisten, in denen jeder Einzelne 
seine persönliche Verantwortlichkeit vor Gott und im vielfä ltigen Bezug 
seines Lebens angemessen wahrnehmen kann, sondern auch Freiräume 
für jene Quellen zu sichern, aus denen sich ein politisches Ethos speisen 
muß, aus denen allererst eine verantwortungsvol le Bestimmung von Rech
ten und Pflichten in einer Gesel lschaft erwachsen muß. 
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Das ist das Risiko eines säkularen Staates. Er ka~~ nicht 

säkularer Staat garantieren, daß sich alle Bürger, ~ie den ~oltt1sch~n 
1 bt von Voraus- Prozeß mitgestalten und so in gewisser Weise als M1.~-
s:tzungen, die er gesetzgeber tätig werden, tatsäch lich aus der Sorge fur 
selbst nicht die Freiheit aller Anderen motivieren. Das ~roblem 
liefern kann taucht immer wieder auf, mit ihm gilt es, sich fort-

.. auseinanderzusetzen. Daher hat Herr Ganbari Recht, wenn er 
wahr~:~ w ir zu keinem normativen Begriff der M enschenrechte komme~, 
sagt, . nur em irische Interessen als Ausgangspunkt nehmen. Denn in 
v.:enn w~ führu/ ist es nicht einmal möglich zu begrün?en, ~ar~m das 
dieser E g. . ~en Anderen gleich viel wert sein soll wie mein eigenes, 
lnteres.seh e1~e~t mmer schon den Wert dieses Interesses begründe durch 
wenn ,c rnc ~enden Wert der in der Person eines jeden liegt- und das 
einen vor~usge h .. d'e Im Interesse einer demokratisch-säkularen 
. ben die Mensc enwur . 

1 ist e II haft muß es daher liegen, daß die ethischen Quellen erha ten ':er-
Geseu~~ sich immer wieder neu im Ethos und in der morali.s~hen Mot1~~
den . 1 B.. bis hinein in den Bereich ihrer pol1t1schen Betat1-
tion der einze nen urger, 

gung ausgestalten. 
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oas eth ische Element in der ökonomischen Doktrinbildung 
und die Katholische Sozia llehre 

J. Hanns Pichler - Ingeborg Gabriel 

lrn folgenden sei versucht, die angesprochene Thematik unter zweifachem 
Aspekt zu beleuchten: einmal dogmenkritisch anhand wesentlicher Inhalte 
bzw. Fragestellungen im Rahmen des ,mainstream' wirtschaftswissen
schaftlicher Denkmuster in dessen markanten Facetten und sodann spe
zifischer vom Standpunkte der ,Katholischen Soziallehre'. 

U. Hanns Pi ch ler] 

Mit Bl ick auf Ethik und Ökonomie sei vorab die mehr grundsätzliche Frage 
gestel lt, ob es - etwas provokativ formuliert - eine Art ,B indestrich-Ethik' 
(z. B. eine sogenannte, Wirtschafts-Ethik') denn überhaupt gäbe oder geben 
könne; trotz eines beachtlichen Spektrums einschlägig betitelter, vor al lem 
auch neuerer Werke und Abhandlungen bliebe dies einmal prinzip iell zu 
hinterfragen.' 

Bezieht man sich auf die dah ingehend sozusagen ,klassischen' Texte 
und Schriften, findet sich solche Differenzierung weder in einer „Niko
machischen Ethik" von Aristoteles 2 noch in den hiezu relevanten Tei len 

' Vgl. hiezu ·einen der ,Klassiker' aus dem einschlägigen Schrifttum: W Weddigen, Wirt
schaftsethik. System humanitärer Wirtschaftsmoral, Berlin 1951; weiters}. Messner, Ethik. Kom
pendium der Gesamtethik, Innsbruck u. a. 1955; 0. Schilling, Katholische Wirtschaftsethik. 
Nach den Richtlinien der Enzyklika Quadragesima anno des Papstes Pius XI., München 1933; 
0. von Ne/1-Breuning, Art. ,,Wirtschaftsethik", in: Staatslexikon. Recht, Wirtschaft, Gesellschaft 
(hrsg. von der Görres-Gesel/schafl), Bd. 8, Freiburg 61963, Sp. 772-781 , hier: 780 (worin er 
zur Frage „ Eth ik der Wirtschaft" u. a. bemerkt, daß „die Wirtschaftswissenschaft selbst eine 
Tochter der Ethik" sei; insoferne „die Wirtschaft ohne ethische Normen nicht auskommt", wäre 
folglich „eine nicht wertende Wirtschaftswissenschaft[ ... ! zur Unfruchtbarkeit verurteil t"); neu
erdings auch P. Koslowski, Ethik des Kapitalismus (Vorträge und Aufsätze /Walter-Eucken-ln
stitut; 87), Tübingen ' 1991, sowie ders., Prinzipien der ethischen Ökonomie. Grundlegung der 
Wirtschaftsethik und der auf die Ökonomie bezogenen Ethik, Tübingen 1988; ferner auch 
G. Enderle u. a. (Hrsg.), Lexikon der Wirtschaftsethik, Freiburg u. a. 1993. 

' Siehe insbesondere „ Eth ika Eudemeia" (zwischen 347 und 335 v. Chr.): ,,Wenn man I. .. I 
die natürlichen Güter [ ... ! Wohlbefinden, Vermögen, Freunde [ ... ! in der Weise erstrebt und 
sich zu eigen macht, daß dadurch die Betrachtung Gottes möglichst gefördert wird, so ist dies 
die beste Norm [ ... !"; sowie „Ethika Nikomacheia" (zwischen 335 und 323 v. Chr.): Wonach, 
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der epochenprägenden "Summa theologiae" des großen Aquinaten.J 
. Wenn scho_n gefordert und einz~mahnen, so_sch'.ene das Ethische, schiene 
Jedweder ethische Anspruch - nicht zuletzt 1n einem philosophisch 
fassenderen Verständn is-wohl durchgängig gültig für alle Bereiche men umh-
1. h d SC -
1c en Han eins; somit eben auch für das wirtschaftliche Handeln. Solch 

Ha~del~ folgt_ bzw. ~rienti:rt sich an ethischen Prinzipien, ist demna:~ 
,ethisch oder 1st es nicht. Eine Art ,Bauchladen' spezifischer Ethiken w , or-
aus man al lenfalls beliebig seine jeweiligen Verhaltensweisen wählen m 

h. d h a& sc 1ene enn nac gerade problematisch, um nicht zu sagen abwegig. 
So etwa auch beansprucht das Verständnis von Ethik bzw. ethisch fun

diertem Handeln in erwähnter 11Summa" eines Thomas vonAquin, in deren 
vor al lern sozio-ökonomisch relevanten Aspekten, einen ihm wesensgemäß 

~uko~menden überhöhenden Gültigkeitsanspruch, der jedwede spezi
fisch ein- oder abzugrenzende Differenzierung in einem ,fachorientierten' 
Sinne weder erforderte noch zu ließe. 

In weiterführender Betrachtung uns sodann dem im wesentlichen abend
ländisch geprägten Anblick der Ökonomie in Form des klassisch fundier
ten ,mainstream' der Diszipl in zuwendend, sei im gegebenen themati
schen Zusammenhang auf die berühmten vier Postulate einer 

11
reinen Öko

nomie" verwiesen, als solche formuliert von Nassau W Senior• ein ige Jahr
zehnte nach Adam Smiths 11Wealth of Nations", nämlich: 

erstens auf das "E igennutzprinzip" als Ausdruck ,natürlichen' mensch-
1'.chen Verhaltens im Sinne eines gewissermaßen anthropologisch zugrunde 
liegenden und somit wirtschaftswissenschaftlich eigentlich nicht weiter zu 

neben gerechter „Verteilung" im Rahmen „eines geordneten Gemeinwesens", eine weitere 
Grundform der Gerechtigkeit ,,~ie, :eiche dafür sorgt, daß die vertraglichen Beziehungen von 
Men_sc~, zu Mensch rechtens sind. J~weils z1t. nach H. _Flashar u. a., Aristoteles und seine 
„ Pol1t1k . Vademecum zu einem Klassiker des antiken Wirtschaftsdenkens Düsseldorf 1992 
16 bzw. 97. ' ' 

' ,,Summa", insbesondere deren „pars secunda secundae" als im wesentlichen Thomas von 
Aquins ,Ethik'. in Form_eine'. allgemeinen ,Tugendlehre': Demnach ist es, in Anlehnung an Ari
stotele.s, ,,bei Jedem Ding die Tu_gend, die den, der sie hat, gut macht, und gut macht sein Wir
ken . Uberall also, wo 1~gend ,;in~ Handlung des Menschen [ ... ] .. gut ist, _muß sie notwendig 
einer Tugend [ ... J entspnn~en . Z1t. nach P Koslowsk,, Ethische Okonom1e und theologische 
Deutun~ der Gesamtw1rklichke1t in der „Summa theologiae" des Thomas von Aquin, in: N. 
Lobkow,cz, Thomas von Aquin - Leben, Werk und Wirkung (Klassiker der Nationalökonomie), 
Du:sel_dorf 1 _?91, 43 f.; vgl. auch ~ - F. Utz, Die Ethik des Thomas von Aquin, in: ebd., 23-32. 

. Einschlag1g h1ezu: N. W _Senior, ,,An l~troductory Lecture on Political Economy" (1827), 
weiters „An Outl1ne of the Sc1ence of Pol1t1cal Economy" (1836), sowie insbesondere Four 
lntroductory Lectures on Political Economy" (1852); alle in: Ders., Selected Writings, Kelley 
Reprint, New York 1965. 
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• 
hinterfragenden ,ordre naturel' wir~schaftlich rationalen Handelns (impli
ierend so zugleich dessen Max1m1erungspostulate nach dem sogenann

z n Wirtschaftlichkeitsprinzip'); 
te ;weitens auf das „Knappheitspri nzip" mit einem darin wiederum sich 

anifestierenden rationalen Abwägen in der Allokation von (u. a. aufgrund 
rn achsender Bevölkerung sowie damit einhergehend zunehmender Be
;ürfnisse) stets ,knappen' Mitteln oder Ressourcen für zu verwirklichende 

Ziele; 
drittens auf das „Arbeitsteilungsprinzip" als klassisches Rationalitätskrite-

rium schlechthin, mit einem letztlich durch und durch funktional gefaßten -
und damit seines humanen Bezuges entäußerten - Begriff von ,Arbeit'; 

viertens schl ießl ich, und eher ergänzend, auf das 11 Ertragsprinzip", mit -

bei gleichbleibender Technologie - tendenz iell fallenden Erträgen. 

Hierin manifestiert'sich der durchgängig rationalistisch säkularisierende 
Gehalt der Ökonomie im ,klassischen' Kleide als-vergleichsweise mit an
deren Wissenschaften - späte Frucht der Aufklärung einer von ihrem gei
stigen Erbe her dem abendländisch individualistischen Naturrecht verhaf

teten ,Sozialwissenschaft'. 5 

Dessen gesellschaftswissenschaftliche wie -politische Relevanz findet 
sich ,moralphilosophisch ' artikuliert bzw. ausformuliert bereits in Francis 
Hutchesons nachgerade symptomatisch betitelter Betrachtung über eine 
moral isch-ethisch zu begründende Unterscheidung zwischen Gut und 
Böse in spezifisch gesellschaftlicher Relevanz (zwischen 11Moral Good and 
Evil") 6; einer Betrachtung darüber also, was aus gesellschaftlicher Sicht in 
den Beziehungen bzw. im Zusammen leben der Menschen eben als ,mo
ralisch ' gut oder böse anzusehen sei. Damit wurde er als, mit David Hume, 
unmittelbarer Lehrer von Adam Smith nicht zu letzt für dessen nachfolgen
de Hauptwerke, von der thematisch besonders einschlägigen 11Theory of 

s Vgl. aus gesellschafts- bzw. dogmenkritischer Sicht u. a. dazu: 0. Spann, Wirtschaft und 
Gesellschaft. Eine dogmenkrit ische Untersuchung (1907), Gesamtausgabe, Bd. 1,_Graz ' 1974, 
1-270, sowie ders., Die Haupttheorien der Volkswirtschaftslehre auf lehrgesch1chtl1cher Grund
lage (191 1 ), Gesamtausgabe, Bd. 2, Graz 21na1967/1969; ferner auch ~ Hei~ric/1, Wirtschaft 
und Persönlichkeit. Die Führungsaufgaben des Unternehmers und seiner M1tarbe1ter 1n der 
freien Welt (Reihe Wort und Antwort; 16), Salzburg 1957. 

• Vgl. thematisch einsch lägig: An lnquiry into the Original of our Jdeas of Beauty and_Vi r
tue, London 1725, sowie: Essay on the Nature and Conduct of the Passions, w1th Jllustratlons 
upon the Moral Sense, London - Dublin 1728; weiters insbesondere, A System of Moral Ph1-
losophy. In Three Books. Published from the original manuscript by his son F. Hutcheson, Glas

gow 1755. 
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Moral Sentiments" (1759)7 bis hin zu seinem disziplinbegründenden 
11
Wealth 

of ~ations" (1776)8 schlechthin prägend und richtungweisend. 
Ahnlich w ie schon zuvor ein Bernard de Mandeville in seiner berührnt

berüchtigten w ie zugleich aufklärerisch sarkastischen 11 Fable of the Bees" 
(zu Anfang des 18. Jahrhunderts)9

, geht es Hutehesan hierin um eine ra
tionale Erklärung dessen, was gesell schaftlich förderlich (,gut') oder eben 
nicht förderlich (,böse') sei, und zwar: 

• daß es einer natürlichen Ordnung (im Sinne eines liberalistisch auf
klärerisch verstandenen ,ordre nature!') entspreche, eigennutzbestimrntes 
Verhalten des Einzelnen möglichst frei sich entfal ten zu lassen, auf daß es 
so zum ,größtmöglichen Glück', zur optimalen Befriedigung - im Sinne 
gesellschaftlicher Wohlfahrt- aller führen bzw. beitragen könne; 

• daß solches Verhalten, das dem ,Glück', sprich einer - vornehmlich 
güterhaufenmäßig materiell definierten - Wohlfahrt aller förderlich, dern
nach zuletzt auch moralisch besehen als ,gut', somit als ethisch-sittlich 
positiv und folglich gesellschaftlich konform zu legitimieren sei; 

• daß es so schließl ich denn auch möglich sei, zwischen ,gut' und ,böse' 
rein vernunftbestimmt zu unterscheiden; durchaus also -wenn man wi ll -
ohne Gott, ohne Verankerung eth ischer Normen und daran sich orientie-

' Dt. ,,T.heorie der moralischen Gef_ühle";_ n:iit einigen_ mark~nten Stellen aus dem Original 
zur Illustration einer dann vertretenen sakulans1erend 1nd1v1dualist1schen Sichtweise:,,[ ... ] man 
1s, no doubt, by nature, first and principally recommanded to his own care". ,,How selfish so
e~er .man may be supposed, there are evidently some principles in his nature, which interest 
h1m 1n thefortune of others [ ... ] though he derives nothing from it [ ... ]"; zit. nach H. c. Reck
tenwald, Uber Adam Smiths „The Theory of Moral Sentiments". Ein Leseführer. Vademecum 
zu einem frühen Klassiker der ökonomischen Wissenschaft (Die Handelsblatt-Bibliothek Klas-
siker der Nationalökonomie"), Düsseldorf 1986, 12. " 

• Voller Titel im Original : ,,An lnquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations". 
. ' Titel der Originalausgabe: ,,The Grumbling Hive, or KnavesTurned Honest", London 1705; 
1n erweiterter Fassung (1714) neu betitelt: ,,The Fable of the Bees. Or Private Vices Publick 
B_enefits. " Ein - wie F. A. von Hayekdazu bemerkt - ,,succes de scandal~"; ,,ein Autor, 

1

den man 
v1elle1cht he1ml1ch lesen konnte, um ein Paradoxon zu genießen [ ... J aber( .. . ] an dessen Ideen-
gut man sich nicht infizieren durfte. Dennoch las ihn nahezu jedermann ( ... ]". Ähnlich betont 
H. C. Recktenwald, dabei die geistige Vordenkerleistung Mandevilles und Verwandtschaft ins
besondere zu Adam Smith herausstreichend, daß die „Bienenfabel" zu ihrer Zeit nachweislich 
nicht nur ''.viel beachtet" wurde (so u. a. von Hume, Smith, Herder, Kant, Diderot, Rousseau), 
sondern bis „in unsere Epoche [ ... J den Diskurs über Ethik und Ökonomie" beeinflußte um 
„alte _und neue Einsichten miteinander zu verknüpfen [ ... ] und die natürliche Ordnung' und 
Entwicklung 1m menschlichen Zusammenleben [ ... J zu erklären". Zit. nach F. A. von Hayek, 
Dr. Bernard Mandeville. ,,Die Bienen-Fabel - eine moderne Würdigung" von M. Per/man. 
„Bernard d~ Mandevilles Leben" von F. B. Kaye. Mit einem kritischen Editorial: Mandevilles 
Politische OkCJnomie und Ethik von H. C. Recktenwald. Vademecum zu einem klassischen 
Literaten der Okonomie und Ethik (Die Handelsblatt-Bibliothek , Klassiker der Nationalöko
nomie"), Düsseldorf 1990, 16 (Recktenwald), 31 ff., im bes. 36 r:on Hayek). 
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ender Werthaltungen einer das menschliche Handeln als solches über
~öhenden Bindung im Sinne etwa religiös fundierter , Rückverbundenheit'. 10 

Wirtschaftl ich konkret und unmittelbarer, zugleich jedoch mit durch
aus moralphilosophisch gesellschaftlichem Bezug, formuliert in pointier
terWeise ähnlichen Sinnes sodann Adam Smith in seinem schon genannten 
Hauptwerk, daß es eben nicht ankomme auf eine bewußt gemeinwohl
orientierte 

11
benevolence of the butcher, the brewer, or the baker, that we 

expect our dinner", sondern allein auf 11 their regard to their own i nterest" 11
; 

deren Handeln einzig und allein also beruhe auf ihrem - wirtschaftlich 
wie letztlich gesellschaftlich legitimierbaren - Selbstinteresse, ihrem in 
einem radikal individualistischen Sinne durch und durch eigennutzbe

stimmten Vorteil . 
Das ,Ethische' bekommt hiemit einen entschieden anderen, einen so-

zusagen ,profanierten' Stellenwert; profund anders jedenfalls als nachzu
vollziehen etwa bei einem Thomas von Aquin, einem Aristoteles oder son
stigen Vertretern der geistesgeschichtlich idealistischen Tradition europäisch

abendländischen Zuschnitts. 
Hierin auch lag und liegt (neben den disziplinbegründenden Inhalten 

und Hypothesen im engeren Sinn) das letztlich so epochemachende wie 
unleugbar geschichtsmächtig gewordene ,Neue' unter dem Banner indi
vidualistisch geprägter Entgemeinschaftung und damit einhergehender Ent
solida risierung, mit einem gewissermaßen sich selbst rechtfertigenden An
spruch eines moralphilosophisch und damit zugleich gesellschaftlich legi
timierten Wohlverhaltens zum ,Nutzen' aller. 

D iesem so profund klassischen Erbe einer ,Moralphilosophie' mit dar
aus folgernden Prinzipien menschlicher Werthaltung bzw. Verhaltenswei
sen hatte sodann die ,Neoklassik' in ihrer noch pointierter utilitaristischen 
und individualistisch verdichteten einzelwirtschaftlichen Sicht wenig, wenn 
überhaupt etwas, hinzuzufügen oder gar entgegenzusetzen. Der sozusa
gen allwissend regulierende ,Auktionator' als Garant vollkommener Märkte 
eines Leon Walras - ähn lich wie schon bei Nassau Senior Ausdruck des 

10 Vgl. in kategorialer Fundierung hiezu 0. Spann, Kategorienlehre (1924), Gesamtaus
gabe, Bd. 9, Graz ' 1969 (zu den „Weisen der Rückverbundenheit" im bes. S. 213 ff.), sowie 
ders., Religionsphilosoph ie auf geschichtlicher Grundlage (1947), Gesamtausgabe, Bd. 16, 
Graz ' 1970; ferner auch E. H. Prat (H rsg.), Ökonomie, Ethik und Menschenbild (Veröffentli
chungen der Katholischen Hochschulgemeinde), Wien 1993. 

11 „Wealth of Nations", a. a. 0. (Anm. 8) 1, ii; zit. nach: The Glasgow Edition of the Works 
and Correspondence of Adam Smith (Liberty Classics), IINol. 1, ed. by R. H. Campbe/1-A. 5. 
Skinner, reprint, Indianapolis 1981, 26 f. 
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~-unktionierens einer marktwirtschaftlich fundierten ,reinen politischen 
Okonomie' 12 

- kennt in seinem Perfektionismus weder, noch braucht er 
eth isch relevante Grundsätze für so definiertes wirtschaftliches Handeln'. 
er wird sich in diesem seinem Perfektionismus auch ethisch betrachtet so~ 
zusagen selbst gerecht, ohne jedwedes metaökonomische Beiwerk oder 
von anderswo her - etwa religiös - zu begründende Rangbestimmtheiten. 

Konsequent fügt in eben dieses Spektrum sich - nicht zuletzt auch im 
ethischen Hinblick- die klassisch so arteigene, funktional abstrahierende 
Sicht von ,Arbeit' als immerhin essentielles Element menschlicher Lebens
äußerung und damit jedweden ,Kulturberei ches' im weiteren Sinn. 

In keinem anderen Kul turkreis als dem christli ch-abendländischen_ 
etwa mit A. Toynbee gesprochen13

- hat denn auch der Begriff ,Arbeit' eine 
ähnlich geartete ,Ethisierung' erfahren. 14 Stand im dahingehend frühchristl ich 
formul ierten Anspruch (Konzil von Nikaia, 325 n. Chr.) immer noch das 
,ora' rangbestimmend vor dem , labora' und wäre demnach auch nicht be
liebig umkehrbar, verl iert sich solche Rangbestimmtheit in der Folge mit 
zunehmend individualistisch säkularisierender Tendenz der Aufklärung 
mehr und mehr, bis hin eben zur schon angesprochenen abstrakt funktio
nalen, ihres humanen Bezugs damit entkleideten und so letztl ich entsol i
darisierenden Redefi nition von Arbeit als nutzbarem ,Faktor' in ökono
misch klassischer Sichtweise. 

Nicht von ungefähr hat denn ein Karl Marx seine Kri tik auf eben diese 
,wunde Stelle' klassischer Argumentation gerichtet.'5 Er war es auch, der 
jener klassisch funktional en ,Entfremdung' des Arbeitsbegriffes auf seine 

" Vgl. im besonderen L. Walras, Elements d'economie pure. Ou theorie de la richesse so
ciale, 2 Bde., Lausanne u. a. 1874-77, sowie ders., Theorie mathematique de la richesse sociale. 
Quatre memoires, Paris 1877; annotierte englische Übersetzung von W Jaffe, Elements of Pure 
Economics. Or the Theory of Social Weal th, Homewood IL 1954. 

" Vgl. A. }. Toynbee, A Study o( History, 10 Bde., London 1934-54; dt.: Der Gang der Welt
geschichte, Bd. 1: Aufstieg und Verfall der Kulturen, gekürzte Fassung (1950), Stuttgart ' 1954, 
worin er 1m Verlauf der Geschichte der Menschheit insgesamt 21 markante und geschichts
mächtig sich behauptende Kulturkreise zu unterscheiden bzw. abzugrenzen versucht; wie auch 
ders., The World and the West, London 1953 (dt.: Die Welt und der Westen, Stuttgart 1953). 

" Hiezu insbesondere M. Weber, Die protestantische Ethik und der Geist des Kapital ismus, 
Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik, Bel . 20 (1905), sowie ders., Gesammelte Auf
sätze zur Relig ionssozio logie, 3 Bde., Tübingen 1920-21; ferner A. Müller-Armack, Religion 
und Wirtschaft. Geistesgeschichtliche Hintergründe unserer Lebensform, Stuttgart 1959; W 
Heinrich, a. a. 0 . (Anm. 5); weiters auch L. Ziegle,; Zwischen Mensch und Wirtschaft, Darm
stadt 1927. 

'' Vgl. im Zusammenhang dazu: Zur Kritik der politischen Ökonomie, Berlin 1858; sowie 
vor allem: Das Kapital. Kritik der Po litischen Ökonomie; insbes. 1. Buch: Der Produktions
prozeß des Kapitals, Hamburg 1867. 
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Weise kategorisch und kri tisch zugleich entgegenhie_lt, d~ß ,Arbeit' für den 
Menschen nicht b loß ,existenzerhaltend', sondern in einem ganz funda
mentalen Sinne ,existenzbegründend' sei; mit dem Wesen des Mensche~ 

lso untrennbar verknüpft und von seiner Existenz, vom Humanum somit 
a icht einfach losgelöst, nicht beliebig ,entäußert' werden könne. Auf eben 
~ieses sch lechthin existentiel le Moment im Begriff ,Arbeit' wies aus christ-

1. h und damit religiös überhöhender Sicht nachdrücklich wiederum auch 
,c h" 

Papst}ohannes Paul II. in seiner Enzyklika " Laborem exercens'~_(1981_) in, 
worin - mit spezifisch menschlichem Bezug- von der unveraußerltchen 
Würde der Arbeit die Rede ist als lebendiger Ausdruck fortwährender Mit
wirkung an der Verwirklichung des Schöpfungsaktes selbst, wozu w ir be

stimmt und aufgerufen. 
Im enggeführten und rigiden Zuschnitt ,klassischer' Sichtweise öffnet 

demnach sich ein Defiz it, mit dem seither die Ökonomie im tradierten Ver
ständnis ihres ,mainstream' nicht eigentlich zu Rande zu kommen scheint: 
mit einem Arbeitsbegriff, in dem etwas nicht beliebigVeräußerbares, etwas 
an den Menschen se lbst Gebundenes wegdiskutiert, ja radikal entäußert 
(,entfremdet') w urde; reduziert zu einem verfügbaren Gut, zu einer unter 
Gesetzen von Angebot und Nachfrage vermarktbaren und als solcher han
delbaren ,Ware' w ie jede andere auch. 

Aber nicht Marx nur hat auf seine Weise den Finger subtil auf diese -
wie z. T. schmerzhaft auch aktuell sich zeigt - nach wie vor schwärende 
( kapital istische') Wunde gelegt. Die Fortentw icklung des marktwirtschaftl ich 
~eprägten Denkmusters selbst zeugt anhand der Lehrgeschic~te eindrü~klich 
davon, wie man sich seit der Klass ik immer wieder damit befaßt, Ja of
fensichtl ich l;Jefassen muß, d ie Ri giditäten ihrer eigenen Postulate mit der 
Realität gesel lschaftlicher Erfordernisse - im ureigensten Sinne von ,poli
tischer Ökonomie' - in Einklang zu bringen, oder anders gesprochen: die 
,Marktwirtschaft' als solche, mit ihren impliziten Härten, Abgleitflächen 
und Unvollkommenheiten durch wie auch immer geartete ,Abschirmme
chanismen ' menschlich sozial aushaltbar bzw. verkraftbar zu machen. 

Daher nicht zuletzt das gewissermaßen systemkorrigierende An liegen 
einer ,Sozialen Marktwirtschaft'; 16 daher - neben den Doktrinen diverser 

•• Mit den diesbezüglich grundsätzlichen Arbeiten bzw. Ansätzen. ein.es ,Ordoliberalism~s' 
und der sog. ,,Freiburger Schule"; hiezu insbes.: Ordo .. Jahrbuch fur die Ordnung von W irt
schaft und Gesellschaft, Düsseldorf u. a. (ab 1948), sowie „Magna Charta der Sozialen Markt
wirtschaft". Wortlaut der Vorträge aur dem Bundestag des Freiwirtschaftsbundes (Nov. 1951 ), 
Heidelberg 1952; weiters W Eucken, Grundsätze der Wirtschaftspolitik hrsg. v. E. Eucken- P. 
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,Sozialismen' -die frühe Forderung etwa der ,Historischen Schulen' nach 
einer unter marktwirtschaftlichen Systembedingungen bewußt zu gestal
tenden Sozialpolitik;1

' daher, und keineswegs von ungefähr, die gleicher
maßen als vermittelnd anzusehenden Ansätze einer ,christlichen' (im be
sonderen Katholischen) Sozial lehre in ihrem Bemühen, zuvorderst wie
derum den Menschen mit der Unveräußerbarkeit und nicht beliebig zu 
funktionalisierenden, Verfügbarkeit' seiner Würde, der Würde damit auch 
seiner Arbeit als Teilhabe letztendlich an der Schöpfertat Gottes, ganz be
wußt in den Mittelpunkt zu rücken. 18 

Ansätze somit, '::'eiche - trotz nach wie vor nachhaltig klassisch ge
prägter Inhalte der Okonomie- zumindest in Teilbereichen den Blick, über 
abstrakt formalisierende ,Sozialtechniken' hinweg, verstärkt wiederum auf 

Hense/ (Hand- und Lehrbücher aus dem Gebiet der Sozialwissenschaften), Bern u. a. 1952· 
E.-W Dürr, Wesen und Ziele des Ordoliberalismus, Winterthur 1954; W Röpke, Maß und 
Mitte, Erlenbach-Zürich 1950, sowie ders., Ein Jahrzehnt sozialer Marktwirtschaft in Deutsch
land und seine Lehren. Aktionsprogramm der Aktionsgemeinschaft Soziale Marktwirtschaft 
(Schriftenreihe der Aktionsgemeinschaft Soziale Marktwirtschaft; 1), Köln 1958; ferner A. Mül
ler-Armack, Grundprinzipien der Sozialen Marktwirtschaft, Münster 1950, sowie ders., Stil und 
Ordnung der Sozialen Marktwirtschaft. Insti tut für Wirtschaftspolitik, Untersuchungen 4, Uni
versität Köln (1954); B. Molitor, Art. ,,Soziale Marktwirtschaft", in: Hamburger Jahrbuch für 
Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik, Bd. 3 (1958); H.-J. Seraphim, Kritische Bemerkungen zur 
Begriffs- und Wesensbestimmung der Sozialen Marktwirtschaft, in: f. von Beckerath (Hrsg.), 
Wirtschaftsfragen der freien Welt. Zum 60. Geburtstag von Bundeswirtschaftsminister Ludwig 
Erhard, Frankfurt/M. 1957; einschlägig auch A. Rüstow - W Frickhöffer, Das christliche Ge
wissen und die neoliberale Marktwirtschaft, in: Junge Wirtschaft 8/Nr. 2 (1960); F. Romig, Wirt
schaft der Mitte. Eine Einführung in die „Wirtschaftspolitik" von Walter Heinrich (Stifterbiblio
thek; 72), München 1955; W Weddigen, Grundzüge der Sozialpolitik und Wohlfahrtspflege, 
Stuttgart 1957; schließlich aus Sicht aktueller gesellschaftspolitischer Herausforderungen 
A. Klose, Sinnfindung in sozialer Verantwortung, Klagenfurt 1998. 

" In Form der ,ä lteren' (mit ihrem Hauptvertreter W Rascher) und sodann insbesondere 
der ,jüngeren' Schule (mit C. Sehmol/er u. a.), welche ihre Kritik vor allem an den Rigiditäten 
und Engführungen klassischer Argumentation ansetzten als der geschichtlich bedingten und 
gewachsenen Vielfalt sozio-ökonomischer Phänomene nicht hinreichend Rechnung tragend; 
so insbesondere in den frühen Ansätzen: C. Sehmol/er (Begründer u. a. des bis heute fortwir
kenden „Vereins für Socialp9.litik" als führende wirtschaftswissenschaftliche Vereinigung des 
deutschen Sprachraumes), Uber einige Grundfragen der Sozialpolitik und der Volkswirt
schaftslehre, Leipzig 1898; weiters R. van der Borght, Grundzüge der Sozialpolitik, Hand- und 
Lehrbuch der Staatswissenschaft. In selbständigen Bänden, Abt. 1, Volkswirtschaftslehre; 15, 
Leipzig 1904; 0. von Zwiedineck-Südenhorst, Sozialpolitik (B. G. Teubners Handbücher für 
Handel und Gewerbe), Leipzig u. a. 1911 ; W Voss, Sozialpolitik als Wissenschaft, Jena 1925; 
F. A. Westphalen, Die theoretischen Grundlagen der Sozialpolitik (Deutsche Beiträge zur Wi rt
schafts- und Gesellschaftslehre; 9), Jena 1931; ferner auch W Heinrich, Die Soziale Frage. Ihre 
Entstehung in der individualistischen und ihre Lösung in der ständischen Ordnung, Jena 1934, 
sowie ders., Das Ständewesen. Mit besonderer Berücksichtigung der Selbstverwaltung der Wirt
schaft (1932), Jena ' l 934. 

" Dazu wird im folgenden auf das unmittelbar relevante Schrifttum eingehender noch zu 
verweisen sein; im hier gegebenen Zusammenhang seien aus einschlägig aktualisierender Sicht 
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ine vor allem dem Maße des Menschen gerecht werdende ,Sozialethik' 
:u richten trachten; verweisend so auch auf die Notwendigkeit eines be
wußt zu gesta ltenden Wandels hin zu einem insgesamt menschlicheren 
Antlitz wirtschaftlich er Real itäten, Werthaltungen und Verhaltensweisen 
unter entsprechender Neu- bzw. W iederbesinnung auf die auch ethische 
Dimension und deren Wahrung im Bereich sozio-ökonomischen Handelns 

generell. 
Anhand der systemprägenden Grundpfeiler und Postulate insbesondere 

der ,Katholischen Soziallehre', gerichtet auf Personalität und damit auf die 
individuell geprägte unverlierbare Würde des Menschen, weiters auf Soli
darität und Subsidiarität, wird denn auch versucht, eben solchem Anspruch 
einer dem Maße des Menschen entsprechungsgerechten Gestaltung so
zialen Zusammenlebens in spezifischer Weise Rechnung zu tragen, wovon 
im folgenden nun eingehender die Rede. 

II. 
[Ingeborg Gabriel] 

1. Entstehung und Ziel der katholischen Soziallehre: 
Die Auseinandersetzung mit den Sozialideologien der Moderne 

Dem Christentum, das seine Selbstdeutung aus den prophetischen Tradi
tionen des Judentums schöpft, geht es um das Heil des Menschen, das Gott 
verheißen hat und vol lenden wi l l. Im Anschluß an die alttestamentliche 
Sozialkritik der Propheten verlangt dies immer auch eine Kritik an gesell
schaftlichen und sozialen Zuständen, die menschl iches Leben in seiner 
leiblichen und sozialen Dimension nicht zur Entfaltung kommen lassen 
und damit der Würde des Menschen und der sozialen Gerechtigkeit w i
dersprechen. In der Neuzeit wird dieses sozialkritische Anliegen durch sä
kulare Philosophien aufgegriffen und wandelt sich zugleich in doppelter 

lediglich erwähnt: C. Henckel-Oonnersmarck, Markt und Globalisierung in der katholischen 
Sozial lehre, in: Conturen. Im Rahmen von Vip - Probleme von heute aus Wirtschaft, Politik, 
Kultur. Das Magazin zur Zeit, vip 14, IV/98, 18-27; der Autor fügt hierin den „ klassischen" 
Grundpfeilern der Katholischen Soziallehre (Personalprinzip, Solidarität, Subsidiari tät) als zu
sätzliche Prinzipien noch das „Gemeinwohl " sowie - mit Blick insbesondere auf die Ent
wicklungsländer - ,,Option für die Armen" hinzu; vgl. weiters auch A. Klose, Christliche So
ziallehre. Eine ökumenische Herausforderung, Graz u. a. 1993, sowie ders., Kleine Katho li
sche Soziallehre, Klagenfurt 1992. 
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Weise: 1. Es löst sich von seiner religiösen Grundlage; 2. es mutiert von 
der Frage nach der Gerechtigkeit innerhalb der gesellschaftlichen Ord

nung z~; Fr~ge nach der Gerec~tigkei~ der gesellscha~! ichen Ordnung als 
ganzer. Serne bis heute gesch1chtsw1rksamen Auspragungen findet die
s_er neue Ansat_z in den _neuzeit_lichen Weltanschauungssystemen des poli
t1sc~e~ und w1rtschaftl1chen L1bera li smus20 und des Marxismus, bzw. des 
Soz1al1smus, als seiner Gegenbewegung. Die Verwirklichung von Gerech
tigkeit wird dabei zum Resultat der Umsetzung der jeweiligen sozialphi
losophischen Prämissen in die politische Realität. Vom Ende des 18. Jh. 
an, dem Zeitalter der amerikanischen und französischen Revolutionen 
stellt _sich die Geschichte Europas als kämpferische Auseinandersetzun~ 
um die Art und Weise dar, wie Gesellschaft und Staat am besten zu gestal
ten seien. Dies gilt für den Kampf zwischen dem pol itischen und wirtschaft
lichen Ko~servativismus und dem Liberalismus, als politische Bewegung 
des aufsteigenden Bürgertums, ebenso wie für die folgende Auseinander
setzung zwischen Liberalismus und Marxismus, die bis vor einem Jahr
zehnt Europa in zwei Blöcke spal tete. 

Welches war und ist nun die Position der katholischen Kirche in dieser 
Auseinandersetzung? Die Kirchen, die seit dem 4. Jh. in enger Symbiose 
mit dem Staat gelebt hatten, wurden durch die Forderung des politischen 
Liberalismus nach religiösen und bürgerlichen Freiheiten zugleich mit dem 
Staat herausgefordert. In der katholischen Kirche des 19. Jh. gab es zwar 
immer wieder Versuche, das neue liberale Gedankengut mit der eigenen 
christlich-katholischen Tradition zu vermitteln; vonseiten des päpstlichen 
Lehramtes kam es jedoch zu einer prinzipiellen Ablehnung des Libera lis
mus, vor allem seiner Forderung nach Freiheitsrechten, die ihren Ausdruck 
i~ ein~r Vi~lzahl !ehramtlicher Verurteilungen fand.21 Diese Frontstellung 
fuhrte rn erne weitgehende geistige und politische Selbstisolation der ka-

.. " Vf W Korf(, Grundzüge ein~r künftigen Sozialethik, in: ders., Wie kann der Mensch 
glucken .. Perspektiven der Ethik, Munchen 1985, 95-118, der in dieser Erweiterung der ethi
schen Fragestellung auf die Beurteilung der gesellschaftlichen Ordnungen das eigentliche Sig
num der Neuzeit sieht. 

20 
kh verstehe hi_er unter Libera lismus jene ?eistesgeschichtlichen Strömungen, die ausgehend 

von einem methodischen lnd1v1dualismus die Autonomie des Einzelnen ins Zentrum stellen 
verbunden mit der Vorstellung, daß das freie Spiel der individuellen Kräfte in allen Daseins
bereichen zu_ einer optimal funktionierenden und gerechten Ordnung führen wird. Für den 
p~l1t1sche~ L1 bera_l1smus 1st v~r allem die Philosophie von John Locke grundlegend, für den 
w1rtschaftl1chen L1bera l1smus Jene von Adam Smith. 

" Vgl. :f· Jedin (Hrsg.), Handbuch der Kirchengeschichte, Band Vl/1, 4. Tei l: Die katholi
sche Reaktion gegen den Liberalismus, Freiburg 1985, 507 ff. 
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• 
holischen Kirche, die sich nachtei lig sowoh l für sie selbst als auch für die 

~esellschaft auswirkte, und die erst in der zweiten Hälfte des 20. Jh. durch 
das zweite Vatikanische Konzil endgültig überwunden werden konnte. 

Einen ersten und wesentlichen Schritt aus dem selbstgewählten Ghetto 
bi ldete die katholische Sozial lehre.22 Ihr erstes päpstliches und d~mit ge-
amtkirch liches Dokument ist die Enzyklika "Rerum novarum", die 1891 

:an Papst Leo XIII. veröffentlicht wurde. Ihr wesentliches Ziel sowie jenes 
der folgenden Dokumente bis hin zur vorläufig letzten Enzyklika "Cente
simus Annus", die Papst Johannes Paul II. zum 100. Jubiläum von 11Rerum 
Novarum11 herausgab, war die kritische Auseinandersetzung mit wesent
lichen Aussagen der Doktrin des Liberalismus und des Marxismus. Sie stellt 
damit eine bewußte Annahme der Herausforderung der Modeme im Hin
blick auf die Gestaltung der Wirtschaft dar. Ihren theoretischen Ausgangs
punkt bildete der Neuthomismus23 als neuzeitliche lnterpret~tionsforr:n des 
philosophisch-theologischen Systementwurfs des großen m1ttelalterl1chen 
Theologen Thomas von Aquin, der die aristotelische Philosophie mit dem 
christlichen Glauben vermittelte. Auf dieser theoretischen Basis entstand 
während der vergangenen hundert Jahre ein Korpus von lehramtlichen Do
kumenten . Sie verfolgen im wesentl ichen zwei Zielsetzungen: eine den 
jeweil igen Zeitumständen entsprechende Sozialkritik und ei~e p_ri_nzipielle 
Kritik der phi losophischen Prämissen, anders: eine ldeolog1eknt1k. 

1) Die sozialkritische Zielsetzung: Die Kritik an den sozialen M ißständen 
der jeweiligen Zeit enthält sowoh l eine Anklage gegen das bestehende Un
recht als auch einen Appell, dieses Unrecht durch soziale Reformen zu über
winden . So verurteilt 11Rerum novarum11 das Elend und die Ausbeutung der 
Arbeiter in einer Zeit, ,, in der das Kapital in den Händen einer geringen 
Zahl angehäuft [war], während die große Menge verarmte" (Nr. 1, vgl. auch 

22 Ich verstehe im folgenden darunter die Dokumente des Lehramte_s der, katholischen Ki r
che (des Allgemeinen Konzils, des Papstes, der Bis_chofssynode, ?er Bischofe). In d iese lehr
amtlichen Dokumenten sind geschichtlich und regional untersch1edhche Erfahrungen katho
lischer Basisbewegungen eingegangen. Ihr theoretische_s Fundam~nt bildete s_1 ch 1~ engen Zu
sammenhang mit den sozialphilosophischen und so21altheolog1schen Ansatzen 1m katholi-

schen Raum heraus. 
D ie deutsche Übersetzung der Dokumente des KonzHs, des Pap_stes und der Bisc_hofssynode 

1971 zu sozialen Fragen findet sich in: Texte zur katholischen Soziallehre. Die sozia len Rund
schreiben der Päpste und andere kirchliche Dokumente hrsg. vom Bundesverband der Katho
lischen Arbeitnehmer-Bewegung (KAB) Deutsch lands, Bornheim •1992. . . . 

" Zum Neothomismus vgl. das Standardwerk von E. Coreth u. a. (Hrs~.), Chnstl1 che Phi
losophie im katholischen Denken des 19. und 20. Jahrhunderts, Bd. 2: Ruckgnff auf schola

stisches Erbe, Graz u. a. 1988. 
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Nr. 2); ,,Qu.adragesimo anno" kritisiert im Zuge der Weltwirtschaftskrise 
von 1929 eine Gesellschaft, in der der Besitz extrem ungerecht verteilt· 

d ß · · · 1 1st, 
s~ a s,e in ~':e' Kassen gespa!ten ist (Nr. 3), 11Mater et magistra" beklagt 
die Benachteiligung der Landwirtschaft und unterentwickelter Reg·10 . . nen 
(Nrn. 123 ff.). Ein weiteres zentrales Thema der Sozialkritik bildet die u 

h . . . nge-
r~c te Verte, l.ung des Re1chtu.ms zw1sc~en den Industrie-und Entwicklungs-
landern (~~ insbesondere die Enzykliken 11 Populorum progressio" 1967 
und "Soll1c1tudo rei social is" 1987, sowie das Dokument der Weltbischofs
synode "De iustitia in mundo" 1971 ), 

2) Die ideologiekritische Zielsetzung: Die ideologiekritischen Überle
?ungen setzen prinzipieller an. Die modernen Sozialideologien beziehen 
ihre mor~l1sche Legitimität aus einem humanen Grundanl iegen, das auch 
ihre Anziehungskraft ausmacht: die Verwirk! ichung einer gerechten, ja der 
vo ll komme~ gerechten Gesellschaft für alle in der Zukunft. Dieses Ziel ist 
ihnen gemeinsam, wenn auch weitreichende Unterschiede bestehen so
wohl hinsichtlich der impliziten Geschichtsphilosophien, als auch der an
thropologischen Grundannahmen, die der jeweiligen Gesellschafts- und 
Staatskonzeption zugrunde liegen, und damit auch hinsichtlich der Maß
nahmen, deren es zu ihrer Umsetzung in die politische Wirklichkeit be
darf. Die katholische Soziallehre versteht sich dabei nicht als eigenes ge
schlossenes Weltanschauungssystem. Sie wi ll kein sogenannter dritter 
Weg' sein, sondern ein kritisches Korrektiv des Grundansatzes d~r mo
dernen Sozialideologien.2

• Die Schwierigkeit einer derartigen Ideologie-

2
' . Die Frage, ob die katho~ische Soziallehre gleichsam eine Alternative zu Liberalismus und 

Marxismus anbietet bzw. anbieten soll, zählt zu den meistdiskutierten in der Geschichte christ
lich-sozialen Denkens: Gibt bzw. soll es eine spezifisch christliche politische oder auch Wirt
sch_aftsordnung geben? In einem berühmten Vortrag beantwortete G. Cundlach diese Frage ne
gativ. Seine Worte. verdienen es, auch heute noch zitiert zu werden: 

11
lnsofern christliche 

Sozialreform auf die Menschheit im dynamischen Sinne zielt, also, wie wir oben sagten, auf 
das gesch1c~tl1che Geschehen zielt, knüpft sie jeweils an die historische Situation 
[Sperrungen im Ong1nalJ an I ... J. Für uns ist also in~_mer die jeweilige historische Situation po
sitiv zu_ we_rten und. gut genug, um an sie anzuknupfen mit christlichen Sozialbestrebungen 
I ... J. Wir konnen die bessere Welt nur organisch aus dem Vorhandenen, seinen guten Ele
menten, entwickeln. Das 1st es, wenn wir als christliche Sozialreformer von Anpass u 11 g, 
an die bestehenden Verhältni.sse bei unseren Reformbestrebungen sprechen'." c. Cundlach, 
Die christliche Sozialreform in ihrem Gegensatz zu liberalistischen und sozialistischen Lö
sungsversuc_hen der sozialen Frage,_ in: '?ie kat~olis~h-soziale Tagung in Wien, Wien 1929, 
32-47, hier. 35 f. In "Soll1c1tudo re1 _soc1al1s_" wird die Idee eines Dritten Weges, d. h. einer 
chr.1stlichen ~irt~chaftso~dnung explJZJt zuruckgewiesen: 11Die kirchliche Soziallehre ist kein 
,dritter Weg .zwischen l1beral1st1schem Kapitalismus und marxistischem Kollektivismus und 
auch keine mogl1che Alternative zu anderen, weniger radikal entgegengesetzten Lösungen: Sie 
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" 
kritik besteht darin, daß die Defizite und Grenzen von We ltanschauungs
systemen in ihrer historisch w irksamen Form oft erst spät zutage treten. 
Lord M. Keynes, der wohl bedeutendste Nationalökonom dieses Jahrhun
derts, sol l einem Kollegen, der das Gleichgewichtsmodell der neoklassi
schen ökonomischen Theorie damit verteidigte, daß sich langfristig das 
ökonomische Gleichgewicht in jedem Fall einstellen werde, zur Antwort 
gegeben haben: 11 But in the long run we are all dead." Dies gilt- und in 
einem weiteren Sinn als von dem bekannten D iktum intendiert- auch für 
die modernen Ideologien: Die Erprobung des Wahrheitsgehaltes von Ideo
logien in der geschichtl ichen Realität ist nicht nur langwierig, sondern hat, 
wie uns die letzten zwei Jahrhunderte zeigen, auch in hohem Maße in
humane Konsequenzen. Der Soziologe P L. Berger beginnt sein Buch 

11
Pyramids of Sacrifice"2 5

, über die Auswirkungen der liberalistischen und 
sozia listischen Entwicklungstheorien, mit dem folgenden Vergleich: wie 
die Opferpriester altind ianischer Kulturen halten auch die Anhängermoder
ner Ideologien Menschenopfer für gerechtfertigt. Nicht um die Götter gnädig 
zu stimmen, wohl aber aus dem irrigen Glauben, daß derartige Opfer sinn
voll und notwendig wären, um zukünftigen Generationen ein gutes, ja das 
gute Leben zu ermöglichen. 

Daß die Hoffnungen des Marxismus, die neue Gesellschaft zu ver
wirklichen, eine Illusion waren, der Millionen von Menschen in unserem 
Jahrhundert geopfert wurden, hat der Zusammenbruch der marxistischen 
Systeme gezeigt. Auch der wirtschaftliche Liberalismus ist von seinen Ur
sprüngen her von einer großen humanen Hoffnung beseelt: jener, daß eine 
wirtschaftliche Entwicklung auf der Basis der Prämissen der klassischen 
Nationalökonomie, wie sie im ersten Tei l des Vortrags beschrieben wur
den, zu Wohlstand für alle führen wird. Doch die Hoffnung auf mehr Ge
rechtigkeit durch einen universalen Markt, die sich wie alle Ideologien da
durch immunisiert, daß sie die Erfüllung in die Zukunft verlegt, hat sich 
längst als illusorisch erwiesen. Wie die gegenwärtige Weltsituation zeigt, 

ist vielmehr etwas Eigenständiges. Sie ist auch keine Ideologie, sondern die genaue Formulie
rung der Ergebnisse einer sorgfält igen Reflexion über die komplexen Wirklichkeiten mensch
licher Existenz in der Gesellschaft und auf internationaler Ebene, und dies im Licht des Glau
bens und der kirchlichen Überlieferung. Ihr Hauptziel ist es, solche Wirklichkeiten zu deuten, 
wobei sie prüft, ob sie mit den Grundlinien der Lehre des Evangeliums über den Menschen 
und seine irdische und zugleich transzendente Berufung übereinstimmen oder nicht, um dar
aufhin dem Verhalten der Christen eine Orientierung zu geben." (Nr. 41 ). 

25 P. L. 8erger, Pyramids of Sacrifice. Political Ethics and Social Change, Harmondsworth 
u. a. 1977. 
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wird die Kluft zwischen arm und reich vielmehr immer größer so d ß 
. h . . ' a es 
immer sc were~ wird, die Annahme zu rechtfertigen, daß auf lange Sicht 
alles von selbst ins Lot bzw. Gleichgewicht kommen w ird. 

2. Einige Aspekte der Kritik der katholischen Soz iallehre an den 
Prämissen der Sozialphilosophie des Liberalismus 

Ich möchte im folg~nden __ einige Aspekte der Kritik des ersten Teils dieses 
~ufsatzes am T~eoriegebaude der klassischen Nationalökonomie aus der 
Sicht der kathol ischen Soziallehre vertiefen: 

2 .1 Methodischer Indiv idualismus versus Sozialität 

Ausg~ngspunkt der Sozialphilosophie des Liberalismus ist das lndiv iduu 
das sich zu _s~ inem Schutz und zur besseren Verfolgung seiner Ziele ;~ 
an_?eren lnd1v1duen zusammenschließt. Der dazu geschlossene Vertrag be
grundet und legitimiert Gesellschaft und Staat.26 Für die katholisches · J 
1 h d. · h · oz1a -
e re, 1e s1c hierin der klassischen, vor allem aristotelischen Philoso h" 

a hl" ßt h. d P ie 
nsc 1~ , . ingegen ist er M ensch von Natur aus mit anderen verbun-

~en, er 1st ein soziales bzw. politisches Wesen. Er kann als Einzelner nicht 
uberle?en ~n~ noch weniger sich in seiner Menschlichkeit voll entfalten, 
d. h. e1_n w1_rkl'.~~ menschenwürdiges, gutes Leben führen. Er steht immer 
s~hon 1_n v'.elfa lt1_gen sozialen Bezügen. Das vorgängige soziale Leben, 
~insch l1eßl1 ch seiner Werte und Normen, bildet jenes Material, das sitt
lich gestaltet we~de~ kann und muß. So heißt es in 

11
Caudium et spes'~ 

d: r Pastoralk?nst1tu~1?n des Zweiten Vatikan ischen Konzils von 1965: ,,Die 
E'.nzeln_e_n, die Familien und die verschiedenen Gruppen, aus denen sich 
?1e pol1t1s~he Gemeinschaft zusammensetzt, wissen, daß sie allein nicht 
1'.11stande sind, all~~ d:s zu leisten, was zu einem in jeder Richtung mensch
lichen Leben ~ehort. . (Art. 74). Der Einzelne bedarf der gemeinschaftli
chen Kooperation. Er 1st ergänzungsbedürftig. Es besteht ein irreduzibles 
~ echselverhältnis von Person und Gesellschaft: ,,Der Fortschritt der mensch

lichen P~~so,~ und das Wachsen der Gesellschaft als solcher bedingen sich 
g~gense1tig. (Art. 25). Wenn jedoch das gesellschaftliche Zusammenleben 
die Voraussetzung für die Selbstwerdung des Einzelnen ist hat dies zur 
Folge, daß dieses nicht zuerst ein Gegenüber für das Individuum bildet 

I 

Ph.;• Zuh~ KdontrGaktualismus vgl. die vorzügliche Darstellung von W Kersting, Die politische 
1 osop 1e es esellschaftsvertrags, Darmstadt 1996. 
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sondern seinen Lebensort, den er zusammen mit anderen gestalten sol l, 
indem die vorgängig vorhandenen gesel lschaftl ichen Werte und Normen 
entsprechend den Werten des Evangel iums und den phi losophischen Tra
ditionen, die in die katholische Soziallehre Eingang gefunden haben, um
gesta ltet werden. 

Das Personprinzip stell t dafür das oberste Prinzip dar. Der Mensch soll 
,,Träger, Schöpfer und Ziel al ler gesel lschaftl ichen und damit w irtschaftli
chen Entwicklungen" sein (11 Mater et magistra"Nr. 21911,Caudium et spes" 
Art. 25). Ein erstes Zielkritierium für die w irtschaftliche Ordnung sind dem
nach die materiellen und immateriellen Bedürfnisse des einzelnen Men
schen, deren Erfül lung für die Wahrung seiner Würde grundlegend ist. Den 
Ernstfa ll humaner Praxis b il det dabei die Behandlung der schwächsten 
Glieder einer Gemeinschaft. Die „vorrangige Option für die Armen" stellt 
eine Konkretisierung des Personprinzips dar. Dieses verlangt in allen Be
reichen des gesel lschaftlichen Lebens, einschließlich der Wirtschaft, die 
poli tischen Maßnahmen daraufhin zu prüfen, ob sie die Lage jener ver
bessern, die - aus welchen Gründen immer - in ihrer Würde gefährdet 

sind.21 

2.2 Eigennutzprinzip versus Gemeinwohlprinzip 

Entsprechend der klassischen Ö konomie und der Ideologie des Wirt
schaftsliberal ismus sind Menschen zuerst und vor allem Nutzenmaximie
rer.28 Dies entspricht jedenfalls teilweise einer empirischen Beobachtung, 
die jedoch unter der Hand zu einer ethischen Aussage mutiert: Indem Men
schen ihren eigenen Nutzen kalkulieren und verfolgen, handeln sie zu
gleich sittlich richtig, denn - so die zweite Prämisse - sie verwirklichen 
damit nicht nur ihr eigenes, sondern zugleich das allgemeine Wohl. Das 
schw ierige sozialethische Problem der Vermittlung von Einzelwohl und 
Gemeinwohl wird so einer einfachen Lösung zugeführt: die Verfolgung 
des Einzelwohls führt - w ie im ersten Tei l bereits dargelegt - per se zum 
allgemeinen Wohl. Die Enzykl ika 11 501/icitudo rei socialis"sieht darin einen 

" Der Begriff stammt aus der Befreiungstheologie, hat aber inzwischen in die katholische 
Soziallehre Eingang gefunden; so kann die äußerst lesensw erte Einführung von 0. Darr, Option 
for the Poor. A Hund red Years of Catholic Social Teaching, Maryknoll, New York 1993, die ge
samte katholische Soziallehre unter diesen Oberbegriff stellen. 

" Vgl. dazu/. Gabriel, Eigeninteresse und Moral. Der geschichtliche und kulturell-religiöse 
Begriffshorizont als Anfrage an die christliche Ethik, in: W Schmitz - R. Weiler (H rsg.), Inter
esse und Moral. Gegenpole oder Bundesgenossen? (Beiträge zur Politischen W issenschaft; 80), 
Berlin 1994, 105-1 22. 
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,,einfältigen Optimismus mechanistischer Art" (Nr. 27, Abs. 2). Seinen Ur
sprung hat er in einem säkularisierten Glauben an eine göttliche Vorse
hung, die - unabhängig vom menschlichen Handeln - alles in der Welt 
zum besten lenkt. Eine derartige Sicht der Welt und Geschichte macht wei
tere ethische Überlegungen, w ie die wirtschaftliche Ordnung zu gestalten 
sei, offenkundig überflüssig. Die Welt wird zu einem großen Mechanis
mus, der sich aus sich selbst bewegt. 

Nun ist es zwar durchaus so, daß, indem wir arbeiten, produzieren, un
sere Kräfte einsetzen und weiterentwickeln, w ir nicht nur unser eigenes, 
sondern auch das Wohl der Anderen und damit der Gesell schaft als ganzer 
fördern. Eben diese Beobachtung hatte A. Smith als Moraltheologen er
staunt: Das traditionell scheel angesehene Nutzenstreben des Einzelnen 
kann für die materielle Versorgung der Gesellschaft vorteilhafte Folgen 
haben. Doch gilt d ies offenkundig nicht in allen Fällen. Der als Faktum 
vorausgesetzte Eigennutz der Individuen muß daher durch ein überge
ordnetes Prinzip, das sogenannte Gemeinwohlprinzip, im Dienste des 
Wohls aller geordnet werden.29 Das Gemeinwohl bezeichnet dabei 11die 
Summe aller jener Bed ingungen gesellschaftlichen Lebens, die den Ein
zelnen, den Famil ien und gesellschaftlichen Gruppen ihre eigene Ver
vollkommnung voller und ungehinderter zu erreichen gestatten." C,Gau
dium et spes 11 Art. 74, vgl. Art. 26).10 Sein Ziel ist es, 11den unantastbaren 
Lebenskrei s der Pflichten und Rechte der menschlichen Persönlichkeit zu 
schützen und seine Verwirklichung zu erleichtern" (Pfingstbotschaft Pius' 
Xlf. von 1941 ).11 Es handelt sich somit um eine ethische Zielvorgabe hin
sichtli ch der Gerechtigkeit, die in der konkreten gesellschaftlichen Rea
lität immer mehr oder wen iger unvollkommen verwirklicht ist.32 A ls Wert 
steht das Gemeinwohl im Dienst der Entfaltung von Einzelnen oder Grup
pen, die für eine ihrer Würde entsprechende Lebensführung auf gemein
schaftl iche Hilfe angewiesen sind. Dies enthält zugleich eine wesentl iche 
Kritik an den liberalen Vorstellungen, die von einer formalen Gleichheit 
der Menschen ausgehen und damit die unterschiedliche materielle und 

,. A. Etzioni drückt dies so aus: das Paradigma des ,,Ich" muß durch jenes des ,,Ich und Wir" 
ergänzt werden. In: Ders., The Moral Dimension. Towards a New Economics, New York 1990, X. 

'° ,,Materet magistra"Nr. 65 definiert das Gemeinwohl als ,,Inbegriff der Voraussetzungen, 
die den Menschen die volle Entfaltung ihrer Werte ermöglichen oder erleichtern". 

" Zit. nach: Texte zur Katholischen Soziallehre, a. a. 0. (Anm. 22) 129. 
" J. Messner, Das Naturrecht. Handbuch der Gesellschaftsethik, Staatsethik und Wirt

schaftsethik, Berlin ' 1984, 211, definiert dementsprechend das Gemeinwohl von seinem Ziel 
her als „allseitig verwirklichte Gerechtigkeit". 
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t 
·elle Ausstattung hinsichtlich ihres Besitzes und ihrer Fähigkh~itedn 

irnrna en .. . . . h' risch gewachsene Untersc ie e 
ebensowenig berucks1cht1gednKwl1te ~t~a 1·edoch Menschen hinsichtlich 

· h Gesellschaften un u ure · 1 zw1sc en . 1 . h . d bedarf es einer übergeordneten n-
ihrer Au_sga~gslage ~1r~:~1! ~1~gl;;:hheit soweit begrenzt, daß die soziale 
stanz, d1_e d1~se ma~ t . d Dies ist zuallererst der Staat, dem die Schaf-
Gerecht1gk~1t gewa r_ wir . - nd Sozialordnung obliegt. 
fung einer innerstaatl1chin R~chts h~- und damit Gerechtigkeitszielen ist 

Die Verfolgung von emeinwo II Nr 20 Abs 5). Sie 
l"k ( 1 Laborem exercens · , · 

demnach Aufgabe der Po it1 vg . II . d d' ndlegenden Bedürf-
. · 1 o d g anstreben, in er ie gru . 

soll eine soz1a ~ r nun . rfüllt sind. Auf diese Weise wird 
nisse aller M itgliede~ de~ GJmein;:r:~s ;usammenhang der Gesellschaft 
die Wirtscha_ft zugleich in . e~ grondere Problematik hinsichtlich der Ver
als ganzer eingeordnet. Die eso „ f darin daß der Natio-

wirklichung des Ge;;~~w:it~s~~~~h;p~:rr:~:a:~~liert: ~ir befinde~ uns 
nalstaat zunehmen _P „ k . Globalökonomie. Damit ver
auf dem Weg von der Nat1o_nalo onom1e z:~lauf aben von der nationalen 
lagern sich jedoch wesentliche Gemhein:" k" nn!n Rechte und Pflichten 
auf die supranationale Ehbhen_e.bDtoecffewn,:e( c:udiu,;; et spes11 Art. 26) heute 

1 d. d' anze Mensc e1t e r " . . h 
[ ... , ie ie g 7 . k" nte eine allgemeine polit1sc e 
institutionell verankert werd~n. Wie. on 

I 
G " ·nwohl führen" soll 

,, h d' zu einem universa en eme1 . 
Macht_ ausse en, . ieübereinkunft aller Völker begründet und nicht m_1t 
und die "durch freie . . 11 Nrn 138 f) Anders gesagt, w ie 

f 1 11 • d? ( Pacem ,n tems · · · 
Gewalt au er egt wir · " . . . eltweite Dimension er-
soll in einer Zei~, in der die "s:az~~l~~:~~;;:i;auf dieser Ebene erfül lt 
langt hat, [ ... ) die Forderung . . 11 · enwärtige Dominanz 

d "7 ( Sollicitudo rei socia/1s Nr. 10). Die geg . 
wer en . " . f I des eigenen Nutzens wie 
der simplistischen ~nnahme, 1aeß;~~n~: ~~~~7uhren wird, ist wohl teil
ein deus ex mach1na zum -~I g ß es auf diese Fragen bisher keine be
weis~ aus der Tatsache er~~~r~rh d~aß uns politisch realisierbare Ansätze 
fried1genden Antworten gi 'h · · d S ·alordnung zu schaffen, die einer 
fehlen um eine globale Rec ts- un oz1 „ n 
global,isierten Wirtschaft politisch Grenzen setzen konnte. 

. d s olitik finden sich in: The Report ofThe Com-
" Vorschläge für eine derartige Weltor bnri p hb rhood Oxford University Press 1995 

mission on Global Governance, Our _G~o da K e1g mi~s~on für'weltordnungspolitik, hrsg. von 
(dt.: Nachbarn in einer Welt. D~r Benc t er o;:. ebenso: Bericht der Gruppe von Lissabon, 
der Stiftung Entwicklung und Fnedenb, ~onn 199 d' r Wirtschaft und die Zukunft der Mensch
Grenzen des Wettbewerbs. Die Glo a is1erung e 

heil, München 1997 · 
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2.3 Wettbewerb versus Solidarität 

Zu den Grundannahmen des wirtschaftlichen Liberalismus gehört weiters 
daß der (mögl ichst vollkommene) Wettbewerb zwischen den Produzen~ 
ten auf einem nicht-regu lierten Markt zu optima ler Güterallokation führt. 
Diesem einseitigen Wettbewerbscredo1• entsprechen gesell schaftliche 
Werte, die den Einzelnen zu einem kompetitiven Verhalten befähigen sol
len'. als_o __ Effizienzwert: im Dienst der Konkurrenz, die den Vorrang vor 
Sol1dantatswerten genießen. Doch ein geordneter w irtschaftlicher Wett
bewerb (in einer Demokratie auch der politische Wettbewerb um die 
Macht)_, der etwas wesentli ch anderes ist als ein regelloser Kampf jedes 
gegen Jeden, bedarf zu seinem Funktionieren einer Vielzah l individueller 
und gesell schaftlicher Werthaltungen. Die Aussage E.-W Böckenfördes, 
daß der moderne Staat Werte voraussetze, die er selbst nicht schaffen könne 
(das sogenannte Böckenförde-Paradoxon)35

, läßt sich in ana loger Weise auf 
die Wirtschaft übertragen: auch sie setzt gesell schaftliche Werte voraus 
die sie _selbst_ nicht schaffen kann, auf deren Bestand sie jedoch langfristi~ 
angewiesen 1st. M. Weber hat in seinen Studien zur 

11
W irtschaftsethik der 

Weltreligionen"36 gezeigt, daß die Wertsysteme der Weltreligionen die 
Wirtschaftsform des jeweiligen Kulturraumes wesentlich mitprägten. Er 
entfaltete so seine Grundthese, wonach eine spezifische Form des Prote
stantismus, näherhin der Kalvinismus, einen wesentlichen Faktor für die 
Entstehung der kapitalistischen Wi rtschaftsweise darstellte. 

Eine ursprüngl ich religiös begründete Askese förderte demnach die Aus
bildung indiv idueller Effizienzwerte, wie Disziplin, Sparsamkeit, Pünktlich
keit, Genauigkeit und führte damit zu jener Rationalisierung der Lebens
weise, die die moderne Wirtschaft bei ihren Arbeitskräften voraussetzt. 
Diese Werte bestehen nach M. Weberin den säkularisierten Industriegesell
schaften weiter, wobei sich jedoch die Frage stellt, ob sie langfristig ohne 
ihre religiöse Basis überhaupt überlebensfähig sind. Gegenüber diesen Effi
zienzwerten des Individuums traten Solidaritätswerte wie Vertrauen37, Ko-

' ' Vgl. Bedcht_der C?_ruppe von Lissabon, Grenzen des Wettbewerbs, a. a. O. (Anm. 33) 16: 
„Wettbewerb 1st nicht langer Mittel zum Zweck, sondern ist zu einem universellen Credo einer 
Ideologie geworden." 

" E.-W Böckenförde, Staat, Gesellschaft, Kirche (Christlicher Glaube in moderner Gesell
schaft. Enzyklopädische Bibliothek; 15), Freiburg 1982, 5-120, hier: 49. 

;: M. Weber, Gesammelte Aufsätze_ zur Religionssoziologie, 3 Bde., Tübingen 1988. 
Zur Bedeutung des Vertrauens fur das Funktionieren moderner Gesel lschaften vgl A 

Ciddens, Konsequenzen der Moderne, Frankfurt 1995, 102- 140. ' · · 
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operativität, Sinn für Gerechtigkeit und letztl ich Liebe als Grund lag: mensch
lichen Zusammenlebens zunehmend in den Hintergrund, bzw. s1~ w~rden 
als selbstverständ lich vorausgesetzt. Doch um ein wettbewerbsorientiertes 
Verhalten konstruktiv in das gesellschaftliche Leben zu integrieren, bedarf 
es ausreichender Ressourcen an Solidaritätswerten. Sie bilden zugleich die 
Voraussetzung dafür, daß Effizienzwerte nicht zu einer Auszehrung der 
menschlichen Person führen, wie w ir sie heute in den industrialisierten Ge
sell schaften vielfach beobachten. Zwischenmenschliche Solidarität als zen
traler Wert unserer We lt und unserer Gesellschaft zu fördern ist umso w ich
tiger, als die engen Kontakte, die heute zwischen Menschen und N~~ionen 
bestehen, eine verstärkte gemeinsame Wertbasis als Grundlage fur Ver
trauen und Kooperation voraussetzen. Der Weltordnungsbericht38 nennt als 
derartige Werte für eine Welt, in der alle zu Nachbarn geworden sind, de~ 
Respekt vor dem Leben, Freiheit, Gerechtigkeit, gegenseitige Achtung, Sol i
darität und moralische Integrität. Eine Reduktion aller dieser Werte auf 
Effizienzwerte im Dienste der Durchsetzung der eigenen Interessen im Wett
bewerb führt nicht nur zur Ausgrenzung der Schwächeren, sondern letzt lich 
auch dazu, daß an die Stelle eines gerechten sozialen Zusammenlebens, 
dem die Güterproduktion national und international dienen sol l, ein Kampf 

aller gegen alle tri tt. 

3. Abschließende Überlegungen: Die Notwendigkeit einer Zähmung 
der Wirtschaft durch den Staat 

Der Zusammenbruch der kommunistischen Regime und der Sieg des Kapi
talismus haben zu einer (berechtigten) Diskreditierung der marxistischen 
Weltanschauung und Theorie geführt, die mit dem historischen Anspruch 
angetreten war, eine vollkommen gerechte, kommunistische Gesellschaft 
hervorzubringen . Angesichts eines praktisch w ie theoretisch vorherr
schenden Liberal ismus verloren j edoch (unberechtigterweise) auch jene 
soz ialen Theorien und Modelle an Überzeugungskraft, die Gerechtig
keitsziele bzw. eine aktive soziale Po litik vertreten. 

D ies gilt vor allem für das Modell der sozialen Marktwi rtschaft, das sich 
als Mischform in Europa, vor allem in den deutschsprachigen Ländern, in 
einer Auseinandersetzung des liberalen mit dem marxistischen und christ
lich-sozialen Denken herausgebi ldet hat. Es stehen sich heute somit zwei 

' 1 

38 Vgl. The Report ofThe Commission on Global Governance, a. a. 0. (Anm. 33) 48-55. 
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Formen des Kapitalismus gegenüber. M. Albert spricht von einem ameri
kanischen und einem rheinischen Modell. 39 Die stri ttige Frage in dieser 
Auseinandersetzung ist, ob und in welcher Form das w irtschaftsliberale 
Modell durch eine Soz ialordnung ,gezähmt' werden kann und soll. Der 
klassische W irtschaftsliberal ismus vertri tt entsprechend dem ,Eigennutz
pri_n~ip' die Position, daß eine derartige Sozialordnung zu einer weniger 
eff1z1enten Ressourcenallokation fü hre und so langfristig die Wohl fahrt 
aller verringere. Die katholische Soziallehre anerkennt zwar den Markt
mechan ismus als besten bekannten Weg zur Güterallokation.•0 Über den 
Markt können jedoch nur die Bedürfnisse jener Menschen befriedigt wer
den, die über die notwendige Kaufkraft verfügen, anders: es werden jene 
benachteil igt, die über kein genügend hohes Einkommen verfügen. Es w ird 
daher in allen Dokumenten von 11 Rerum novarum"bis 11Centesimus annus 11 

eine V_erbesserung d~r Ausgangsbedingungen aller Bürger durch Bildung 
und die Schaffung einer Sozialordnung verlangt, durch die der Staat ein 
Minimum an sozialem Ausgleich herstellt. Zu den geforderten sozialen Si
cherungen zählt der familiengerechte Lohn, die Sozialversicherung für 
Alter und Arbeits losigkeit und ein angemessener Schutz der arbeitenden 
Menschen (vgl. ,,Centes imus annus1' Nr. 34, das sich hier auf „ Rerum no
varum '1 bez ieht). Der Markt soll demnach wohl Produktionsmechanismus 
jedoch nicht alleinigerVerteilungsmechanismus sein. Denn eben dies führ~ 
aufgrund der ungleichen Ausstattung der Individuen als Marktteilnehmer 
notwendig zu Ungerechtigkeiten. Es bedarf daher sowohl national als auch 
international poli tischer Maßnahmen, um jenes Mindestmaß an sozialer 
Gerechtigkeit zu verwirkli chen, das der Markt nicht schaffen kann, das 
aber aus humanen und politischen Gründen zu fordern ist.•1 

Ebensowenig w ie die sozialen Kosten berücksichtigt der Marktmecha
nismus die ökologischen Kosten, die durch Verringerung und Beeinträch
tigung der natürli chen Ressourcen aufgrund der industriellen Produktion 
und der modernen Lebensweise anfa llen. Die Erhaltung der natürlichen 

,. Vgl. M. Albert, Kapitalismus contra Kapitalismus, Frankfurt 1992. 
'

0 Vgl. ,,Centesimus annus"Nr. 34: ,,Sowoh l auf der Ebene der einzelnen Nationen w ie auch 
auf jener der internationalen Beziehungen scheint der freie Markt das w irksamste Instrument 
für den Einsatz der Ressourcen und für die beste Befriedigung der Bedürfnisse zu sein. " 

" Fo~gendes Zi!_at ~azu ~us '.'Cente~imus annus": ,,Es ist jedoch notwendig, auf die mit die
ser Entw icklung [naml1ch die hin ~u einer l iberalen Wirtschaft} zusammenhängenden Gefah
ren und Probleme _h1 ?zuwe1sen. Viele Menschen, j a die große Mehrheit, verfügen heute nicht 
uber Jen_e Mittel, die ihnen auf Dauer _und in _m e_nschenw ürdiger Weise den Zugang zu einem 
Produktionssystem erlauben, 111 dem d1eArbe1t die zentrale Stellung einnimmt. Sie haben keine 
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Lebensgrundlagen der Menschheit kann demn~ch ~-icht über den Markt er
folgen, sei es, wei l es si ch um sogen_annte f~e1e Guter (Wasser, Luft_) han
delt, die keinen Marktpreis haben, se, es, weil derTa_tsache, daß best1m~te 
Ressourcen nicht erneuerbar sind (Erdöl, M ineral1~n), vo~ Markt ni~ht 
Rechnung getragen w ird. Der zügellose Verbrauch d,ese_r Guter verletz~ Je
d h die Gerechtigkeit gegenüber kommenden Generationen, denen viele 
d~ecser Güter nicht mehr in ausreichendem Maße zur Verfügung ~tehen we:
den. Die katholische Soziallehre hat der ökologischen Frage bisher wenig 
Beachtung geschenkt. Gleichwohl handelt es sich um ein zen_trales Pro
blem der Gemeinwohlgerechtigkeit in ihrer zeit lichen Dimens_1on.•

2 
Aber 

Ch von der nationalen und internationalen Politik w urden diese Aufga-
au · d. 
ben bisher sehr begrenzt wahrgenommen. Zu fordern wäre zum einen 1e 
Entwi cklung und der Ansatz umweltschonenderer Te~h~iken, vor all~m 
aber eine Verringerung des Konsums speziell von Energ_,e 1_n den lndustne-

1 
•. dem und politische Maßnahmen, um dies zu verw 1rkl1chen. 
an , . b · v 

Dementsprechend hat der Bericht der Gruppe von L1ssa on, ein~r :r-
einigung von international renommierten Wissenschaftlern - als_ einzige 
Alternative zum drohenden internationalen Chaos - ange~e_gt, v ier welt
wei te Sozialverträge abzuschließen, um den Mangel a~ politischen Ste~e
rungsmöglichkeiten auf globaler Ebene zu beheben: einen Grundbedurf
nisvertrag, durch den die absolute Arm ut wel~eit beseitigt werden soll, 
einen Kulturvertrag, durch den Toleranz und interkulturelle Kontakte ?e
fördert werden sollen, einen Demokratievertrag, der unter ande~em eine 
Vernetzung der demokratischen Bestrebun?en auf~eltebene vors,~ht, u~d 
einen Erdvertrag, durch den eine nachhaltige Entwtcklung weltweit ?.efo_r
dert werden soll.43 Derartige Verträge könnten einen ersten Ansatz fur d ie 

M ö lichkeit, jene Grundkenntnisse zu erwerben, di~. e~ ihn_en ermöglichen _würden, ihre Krea~ 
tivi~t zum Ausdruck zu bringen und ihre Leistungsfah1gke1t zu ent~_al!en. _Sie haben ke1~e Ge 
legenheit miteinander in Verbindung zu treten, um dadurch ihre Fah1gke1te_n kennen~ ern.e~ 
und fruchtbrin end einzusetzen. Um es kurz zu sagen_: Es_sind [ ... } R~ndex1ste~zen. 1e w ir -
schaftliche Ent~ icklung geht über sie hinweg, wenn sie 111c~t so~ar d,~.ohnehm.s~hon enge~ 
Grenzen ihrer traditionellen Subsistenzwirtschaften noch we1tere111schrankt. Un~ah1~.?r _Kon 
kurrenz von waren standzuhalten, die auf neue Weis~ he_rgestellt werden, u~ . Be ur rnssen 

begegnen die sie früher mit herkömmlichen Orga111sat1onsformen zu bewalt1gen gewohnt 
~aren [ ... ]. Ihnen w ird de facto keine Menschenw~rd~ zuerkann!." (Nr. 33).,,_ . e 

,, Eine der wenigen relevanten Stellen findet sich 111 „Centes1mus ~-nnus : ,,~~ 
1
st A~fr a~ 

des Staates für die Verteidigung und den Schutz j ener gemeinsamen Guter, wie ~e n.atur 1c ~ 
und die m~nschliche Umwelt, zu so rgen, deren Bewahrung von den M arktmec a111smen a -

lein nicht gewährleistet werden kann." (N r. 40). l &9- 191 
o Bericht der Gruppe von Lissabon, Grenzen des Wettbewerbs, a. a. O. (Anm. 33) · 
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inter~ation.a.le Zähmu~g des Kapitalismus darstellen. Ihre Realisierung er
schein t freilich angesichts der gegenwärtigen Weltlage wenig chan 
reich. cen-

Das liberale Wirtschaftsmodell hat unter Einsatz der Technik deren M „ 

lichkeite~ in den vergangenen Jahrhunderten gigantisch z~genommog
haben, die Produktion einer größeren Gütermenge ermöglicht als di·e ~n 

1 . d . ' s Je-
ma s in er Geschichte der Fall war, und damit auch den Wohlstand vie-

l~r Mens.~hen.erh~ht. Die Defizite hinsichtlich einer gerechten Vertei lung 
d1e:er Guter sind Jedoch offenkundig. D ies sowoh l national als auch inter
national .un_d hinsi.chtlich der kommenden Generationen. Die Gefahr be
steht dann, daß diese schwerwiegenden Defizite als notwendiges Üb _ 

h" 'd I er ga~gsp ano:.11en„1 eo ogisch legi timiert werden: Wenn man nur das freie 
Spiel der Krafte uber den Markt fördere, dann werde sich langfristig die 
Gerechtigkeit von selbst ergeben. 

. Demgegenüber steht die grundlegende Einsicht, daß eine Wirtschaft 
die der Bedürfnisbefriedigung und damit Entfaltung des Menschen und d. h'. 
aller Menschen heute und in Zukunft dienen soll, sowoh l sozialethische 
~oraussetzungen hat, als auch politisch der Regulierung bedarf, durch die 
ein Zusammenleben in Gerechtigkeit erst möglich wi rd. Nur so kann Wirt
scha.ft in de_n wei.teren Zusammenhang der Gesellschaft integriert werden 
und 1~'.en ~1gentl1chen Sinn erfüllen, dem Menschen die materielle Grund
lag~. fur seine Entfaltung als Geschöpf Gottes zu bieten zur Ehre seines 
Sehopfers, denn, .wie lrenäus von Lyon, ein christlicher Theologe des 2 . Jahr
hunderts, formul ierte: homo vivens gloria Dei. 
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Anfragen und Gesprächsbeiträge 

Rashadi Ich bin für den wissenschaftl ich fundierten 
wie sich befreien kb d Beitrag von Frau Professor Gabriel dan ar, in em sie 
aus der Herr- auf die Unzulänglichkeiten und Ungereimtheiten der li-
schaft des · s· . . 

1 
beralistischen Wirtschaftsauffassung eingegangen 1st. 1e 

Liberalismus. hat sich demgegenüber einer Doktrin verpflichtet ge-

zeigt, die auf der Katholi schen Soziallehre beruht. Während diese Art der 
Kritik eine ganz allgemeine Voraussetzung darstellt für jedwede Veränderung 
und Reform, würde mich interessieren, was ihr eigener Vorschlag ist, w ie 
man diesem Problembereich in entsprechender Weise begegnen sollte. Denn 
dieses l iberal istische Gedankengut mit den ihm eigenen Wertvorstellungen 
beherrscht heute die Wirtschaftsordnung in allen westlichen und in vielen 
östlichen Ländern. W ie kann man die Menschheit aus den Krallen befreien, 
die diese liberalistische Ideologie w ie ein Dämon in die Tiefe der Seele, des 
Geistes und der Existenz der Menschheit geschlagen hat? 

katholische 
Gabriel Zunächst nur eine Klarstellung. Man hat zwar 
manchmal die kathol ische Soziallehre als dritten Weg 

Soziallehre kein b 1 
bezeichnet, der als ein eigenes System dem Li era ismus 

eigener 
und Marxismus gegenübergestellt werden könnte. Die 

systementwurf katholische Soziallehre versteht sich jedoch selbst nicht 

als eigener Systementwurf, sondern es geht dabei vor allem um eine Kritik 
an Einseitigkeiten des Liberalismus. Es sollen Denkrichtungen und politische 
Maßnahmen unterstützt werden, die mehr soziale Gerechtigkeit fordern. 

kritisch-
konstruktives 
Einflußnehmen 

Man könnte in diesem Zusammenhang beispielsweise 
an den „Human Development Report" denken, der jähr-
1 ich vom „U.N. Development Programme (UNDP)" her
ausgegeben wird, wo anstelle des Bruttosozialprodukts 

als einzigem Kri terium für die Beurtei lung der w irtschaftlichen Leistung eines 
Landes andere Kriterien herangezogen werden, wie etwa Gesundheit, Aus
bildung, die Verteilung der Güter innerhalb der Gesellschaft. Dies könnte 
einen kleinen Schritt bedeuten, um ein Denken, das nur am wirtschaftli
chen Wachstum interessiert ist und das z. Z. in unseren Gesellschaften vor
herrscht, zu ändern, um die Entwicklung auf den Menschen hinzulenken. 
Denn beginnt man danach zu fragen, was dem Menschen eigentlich dient, 
dann ist es mehr als zweifelhaft, ob unsere Form des Wirtschaftens mehr 
mensch liche Entwicklung bringt. Liegt nicht in unserer gegenwärtigen Welt
situation das Ärgernis darin, daß in manchen Ländern eine zu große Güter-
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fülle die menschliche Entwicklung behindert, während in anderen Ländern 
umgekehrt ein zu großer Mangel an den Gütern dieser Erde und das dadurch 
bedingte Elend ganzer Bevölkerungsgruppen menschliche Entwicklung un
möglich macht? Darin spiegelt sich eine extrem ungleiche Machtverteilung. 
Doch durch gezielte Initiativen kann vieles zum Besseren verändert werden. 
So regt beispielsweise die katholische Soziallehre an, einen Teil der Rüstungs
ausgaben in einen Weltfonds einzuzahlen. Es geht mit einem Wort darum, 
die Marktwirtschaft politisch zu zähmen, so daß auch die Armen und Not
leidenden zu ihrem Recht kommen. 

in ,neoliberaler' 
Position erweiterte 
Aufgabenstellung 
des Staates schon 
vorgesehen 

Schneider Die Rechtsordnung kann hinsichtlich der 
marktwirtschaftlichen Systeme entweder nur die Eigen
tumsgarantie sicherstellen oder darüber hinaus auch 
für eine sekundäre Umverteilung Sorge tragen, indem 
das Sozialprodukt, nachdem es zunächst nach dem 
Marktmechanismus verteilt wird, durch entsprechende 

Maßnahmen, wie progressive Einkommensteuer u.ä. umvertei lt wird und 
dadurch Sozialleistungen möglich werden. Diese Alternative habe ich dem 
Referat von Professor Gabriel entnommen. Meine Frage ist nun: In welcher 
Weise ist in der letzteren Position die im strengen Sinne ,neoliberale' Kon
zeption berücksichtigt, die da besagt, daß der Markt selbst nicht nur dann 
funktioniert, wenn der Staat das Eigentum garantiert, sondern wenn er als 
Einrichtung verstanden wird, die als solche bereits gewisser Rahmenbe
dingungen und Spielregeln bedarf, zum Beispiel einer Monopol- oder Kartell
kontrolle. So gesehen, wäre auch in einer nicht auf soziale Umvertei lung 
ausgehenden Marktwirtschaft die Rolle des Staates schon eine umfassen
dere. Dieser Hinweis erscheint mir angebracht, da in der zur Zeit herrschen
den Sprachverwirrung unter dem Stichwort ,Neoliberalismus' üblicherweise 
eine längst überwundene, sozusagen reine ,paläoliberale' Ordnung ver
standen wird und diese Ordnung gebende Funktion der öffentl ichen Gewalt 
gerne unberücksichtigt bleibt. 

der homo oeco- In meiner zweiten Bemerkung möchte ich gerne auf 
nomicus- ein den Zusammenhang der im Referat behandelten The-
pädagogisches matik zur Frage nach den Menschenbildern zurück-
Ideal kommen. Einer der Begründer der sozialen Markt-

w irtschaft in Deutschland, Alfred Müller-Armack, hat 
sich ja interessanterweise auch mit der berühmten These von Max Weber 
auseinandergesetzt, auf die Professor Gabriel in ihren Ausführungen hin
gewiesen hat und derzufolge „die Wertsysteme der Weltreligionen die Wirt-
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schaftsform des jeweiligen Kulturraumes wesentlich mitprägten" [s. oben 
s. 338). Das Entscheidende ist, daß dieser homo oeconomicus bekannt
lich nicht ein Konstrukt l iberaler Wirtschaftstheoretiker war, sondern ur
sprünglich ein pädagogi sches Ideal darstellte und den Menschen meinte, 
der in seinem rationalen Handeln darauf bedacht ist, sich nach Gottes Wi l
len auszurichten. So auch Benjamin Frank/in beispiel sweise als ein klas
sischer Vertreter dieser Pos ition. Es ist demnach keinesfalls so, daß diese 
Vorstel lung in ihrer Herkunft nicht näher zu bestimmen ist, sondern ganz 
eindeutig, daß sie im Weg der Erziehung ersonnen und umgesetzt worden 
ist. Und es wäre nun die Frage, ob und auf welchem Weg etwas dieser Art 
vom Menschen wieder aufgenommen werden kann. 

Die gängige Diskussion, ob eine Wiederherstellung 
Fragen rund um k k f des Primats der Politik gegenüber den Mar t rä ten 
das Verhältnis 
von Politik und 
Marktkräften 

mögl ich und wünschenswert ist, zeigt sich heute in 
hohem Maße parteipolitisch vereinnahmt. Während 
den konservativen Parteien mit Recht ein Nahever

hältnis zum Liberal ismus nachgesagt wird, zur Auffassung also, daß die 
Marktwirtschaft an sich etwas Gesundes ist und nach Überwindung all
fälliger Übergangs- und Anpassungskrisen eine Wiederherstel lung einer 
gemeinwohlgerechten Ordnung auf dem Wege der Marktmechanismen 
zu erwarten sei, fordern in der Regel sozialistische bzw. sozialdemokrati
sche Parteien in diesem Zusammenhang die Wiederherstellung des Pri
mats der Pol itik. Doch ist letzteres im Zeichen der Globalisierung der 
Märkte und unter dem Primat der Finanzmärkte offenkundig durch ein 
zelne Staaten normaler Größenordnung nicht mehr zu bewältigen. Eine 
Erkenntnis, die beispielsweise nicht zu letzt für die Einführung einer euro
päischen Einheitswährung maßgeblich werden sollte. Denn auf diesem 
Weg soll te es u. a. leichter möglich sein, großangelegten Finanzspekula
tionen zu wehren, als wenn einzelne Landeswährungen für sich mit derlei 
Problemen konfrontiert sind. 
Die Überzeugung, daß wir den unter bestimmten Bedingungen notwen
dig erscheinenden Primat der Politik nur durch eine größere Zusammen
fassung der politi schen Kräfte schaffen können, war und ist eine der Legiti
mierungen der Integrationsprozesse, die in unseren Tagen auf vielen Ebenen 
immer weiter voranschreiten. Das Problem ist freilich, daß das Produkt 
einer derartigen Integrationspoli tik nicht so sehr die Institutionalisierung 
eines höheren Gemeinwohles ist, sondern daß sie zu neuen Staatenver
bünden führt, die dann auf ihrer Ebene genau das rekapitulieren, was w ir 
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a~f der einzelstaatlichen Ebene auch haben: Sie selber sind es nun, die 
w ieder unter einen erheblichen Druck seitens ökonomischer Kräfte gera
ten, so daß sich, ähn lich wie bei Münchhausen, d ie Frage stellt, ob es in 
der Tat eine Möglichkeit gibt, sich am eigenen Schopf aus dem Sumpf z 
ziehen bzw. welche auch pol itisch effektuierbaren Kräfte imstande sindu 
so etwas w ie den Primat der Politik oder des Gemeinwohls überhaupt ers~ 
einmal w ieder ins Spiel zu bringen. 

das Beispiel der Ei nen F~I I'. in de_rr_i solche ~-ot_i ve in der Geschichte 
Überwindung ~achw~~slich pol1t1sch w1rkkraftig "':'urden, könnte man 
der Sklaverei 1n der Uberwindung der Skl averei in der westlichen 

Zivil isation sehen. Diese Meinung hat ei n W issen
schaftler in den Vereinigten Staaten, angeregt u. a. durch Kontakte mit dem 
hier schon zitierten Inter Action Council, geäußert, der seit ein igen Jahren 
der Frage nachgeht, wie es möglich ist, geistige, mora li sche Motive nicht 
nur Begleitmusik bleiben zu lassen für das, was ohnehin auf der Ebene der 
~ acht in dieser Welt geschieht, sondern diese Motive als so lche w irkkräftig 
einzusetzen. Nach seiner Einschätzung der D inge war der Anteil der Skla
venarbeit an der frühneuzeitlichen europäischen W irtschaft viel größer, 
als da~ in der gängigen Li teratur dargestellt wird, und daher ist die Frage 
umso interessanter, wie es mögl ich gewesen ist, hier durch die Einsicht in 
die Menschenw ürde aller Menschen eine Metanoia von Gesell schaften zu 
erreichen, die die Vorstellung über die unmittelbaren w irtschaftl ichen In
teressen gewissermaßen umgekehrt hat. Und damit nochmals zu rück zur 
These von Max Weber und zu der angesichts der zunehmenden Globali
sierung immer w ichtiger werdenden Frage, ob es den gläubigen Menschen 
und den Religionsgemeinschaften gelingt, diese nicht nur metaökonomi
schen, sondern auch metapoli tischen Gesichtspunkte ins Sp iel zu bringen 
angesichts der Tatsache, daß die normale Politik j a selber schon von die
sem Primat der Ökonomie durchdrungen ist. 

die drei Folgen Khalidji 1~ ~us_ammenhang mit dem, was Frau Pro-
der kapitalisti- ~essor Gabriel in ihrem Referat ausgeführt hat, möchte 
sehen Ordnung ich auf Max Weber verwe isen, der in einem seiner 

Werke1 ausführlich darlegt, wie es auf der Grundlage 
einer chri stli ch-protestantischen Ethik zu einer kapi talistischen Ordnung 
kommen kann. Er vertritt darin die Meinung, daß das Christentum nicht 

. ' ":'· Weber, Die __ protestantische Ethik und der „ Geist" des Kapitalismus (Klassiker der Na
t1onalo konorn1e), Dusseldorf 1992 {Faks.-Ausg. d. Erstdr. Tübingen, 1905). 
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so sehr Interesse hat am Kapital als an der Arbeit. Durch die Arbeit ver
mehrt sich das Kapital, wodurch es zu einer Akkumulation des Kap itals 

kommt. 
Ausgehend von den Ansichten M ax Webers und anderer westlicher Öko-
nomen können wir auf einige Folgewirkungen hinweisen, die der Kapita

l ismus mit sich gebracht hat: 
(1) D ie Kluft zw ischen Arm und Reich hat sich in der Gesellschaft vehe-

ment vergrößert. 
(2) Die Umwel t als Lebensraum fü r Mensch und Tier ist durch die kapi
talistische Ordnung kontaminiert, ja schon ein Stück weit zerstört worden. 
(3) Die kapi talistische Ordnung hat sich in einen Götzen verwandelt. So 
sagt ein französischer Ph ilosoph mit Recht: 11Wir sind im 20. Jh. mit einem 
neuen Gott konfrontiert, der ,Geld' heißt". Dieser Gott beherrscht heute 

das Abendland. 

Hilfe hat Arme 
ihrer Würde 
beraubt 

Die Bedrohungen, die vom Kapitalismus fü r die Ge
sell schaft ausgegangen sind, hat die Kapitalisten und 
die Theoretiker ih res Systems mit großer Sorge erfü ll t 
und zum Nachdenken bewegt, w ie man Abhi lfe schaf

fen kann. Ein Vorschlag, von dem auch im Referat die Rede war, hebt dar
auf ab, den Armen und Mittellosen zu Hilfe zu eilen. So hat die katholi
sche Ki rche verschiedene Hilfswerke und -aktionen u. a. für Afri ka ins 
Leben gerufen. D iese Aktionen haben zur Förderung der Bettlerei gefü hrt. 
Die Menschen sind arm geblieben, sind aber zudem jetzt auch ihrer mensch
lichen Würde beraubt und um ihre Identi tät gebracht. 

W
. h ft . h Die Folgen der kapital istischen Ordnung, w ie wir sie 
irtsc a nie t I f d . d . h F 1 • b . als Ziel, sondern 1eute vor in en, sin nie t o gen eines estrmmten 

als Mittel Teiles d ieser Ordnung, sondern sie als ganze mit ihren 
verstehen lernen spezifischen Rechten und Pflichten und ihrem Ver-

ständnis von Gerechtigkeit hat zu diesen Mißständen 
geführt. Soll eine Änderung eintreten, müßte offensichtlich das ganze Sy
stem hinterfragt und entsprechend verändert werden. D ies könnte wohl 
nur dadurch erfolgen, daß die rein materielle Zielsetzung- als Folge einer 
bloß materialistischen Weitsicht - durch eine höhere Zielsetzung ersetzt 
w ird. Es gilt mit anderen Worten, die W irtschaft neu verstehen zu lernen 
nicht als Ziel, sondern als M ittel und Werkzeug für ein über sie hinaus l ie
gendes Ziel. Wenn das gelingt, nicht mehr die Wirtschaft selbst als Ziel zu 
sehen, sondern das w irtschaftl iche Geschehen auf ein erhabeneres Ziel 
hin auszurichten, dann wird es möglich werden, erste Schritte zu einer Lö-
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sung der gegenwärtig immer größer werdenden Spannungen und Probleme 

zu finden. Im Zusammenhang mit einem derartigen Neuansatz hätten der 
Islam und das Christentum ein wichtiges Wort mitzusprechen. 

Wirtschaft nicht Gabriel Was Dr. Khalidji zuletzt gesagt hat, wäre 
Selbstzweck tatsächlich von zentraler Bedeutung: daß die Wirtschaft 

de M .tt' 1 Mittel für höhere Ziele, für Gerechtigkeit und fü r Hu son rn , e -
für höhere Ziele manität sein so ll te und sich nicht als Selbstzweck ver-

stehen darf. Das steht auch im Zentrum der katholi
schen Soziallehre. Die schwierige Frage bleibt, wie es zu erreichen ist. Zu 

Recht haben al le Diskussionsredner hier darauf hingewiesen, daß in die

sem Zusammenhang die Wertperspektive besonders w ichtig ist, und ich 
meine, daß von Max Weber her ein wichtiger Zugang zur Lösung des Pro
b lems zu gewinnen ist. A llein die Tatsache, daß er aufgezeigt hat, w ie und 

in welchem Maße die W irtschaftssysteme in der Geschichte durch rel igiöse 

Faktoren mitgeformt und mitgeprägt wurden, ist für unsere Fragestellung 
von großer Wichtigkeit und könnte angesichts der manchmal übergroß er
scheinenden Schwierigkeiten, wie sie auch hier in den verschiedenen Stel

lungnahmen durchschienen, eine Ermutigung bedeuten. Müßten nicht in 
dieser Situation die Religionen ganz allgemein und insbesondere auch die 
monotheistischen Religionen angesichts des hohen Stell en~ertes, den sie 

der Gerechtigkeit einräumen, jede in ihrem eigenen Einflußbereich, darüber 

hinaus aber auch in gemeinsamen Anstrengungen ernsthaft versuchen, einer 
Ökonomisierung des Lebens entgegenzuwirken? 

menschliche Dies müßte zum einen dadurch geschehen, daß sich 
die Einstellungen der M enschen ändern, auch wenn 
man nicht ohne Grund darauf hinweist, daß alles in 

der Welt leichter zu ändern ist als eben die menschl i
chen Einstellungen. Mit ihnen würden sich dann aber 

Einstellungen 
müßten 

geändert ... 

aus dem gleichen Grund die anderen D inge langfristig mitändern. Denn 
es sind immer wieder die Menschen, die die Systeme schaffen. 

d P l ·t· h Die andere Ebene ist die der pol itischen Umsetzbar-... un o, ,sc e 
Umsetzbarkeit keit. Denkt man an das 19. Jahrhundert, so waren es 
bedacht werden damals in Europa die Kräfte der Arbeiterbewegung, 

unter ihnen auch christlich-soz iale Gruppierungen, 
die langsam ein M achtgegengewicht gegen den vorherrschenden wirt
schaftlichen Liberalismus aufgebaut haben. Fragt man, von wo man der

artige Kräfte nun in unserer Zweit erwarten könnte, so meine ich, daß sie 

sowohl von den Religionen herkommen können, aber auch - wie es in 
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den Enzykliken immer wieder heißt- von allen Menschen guten Wi llens, 

d. h. durchaus auch von säkularen Gruppen, die human orientiert sind. 
Man kann hier beispielsweise an den Präsidenten der Wel tbank in den 

siebziger Jahren Robert 5. McNamara denken, der damals überraschend 
eine starke Wendung vollzogen hat und die Weltbank ganz neu auch auf 

Programme für die Armen hin orientiert hat. In die gleiche Richtung weist 

auch ein Papier des derzeitigen Präsidenten James Wolfensohn aus jüng
ster Zeit, das diesen Aspekt wieder viel stärker betont. Man kann darin Bei 

spiele sehen für Kräfte, d ie in unseren Tagen der Erw~rtung gegen~teuer~, 
daß ein liberales Wi rtschaftssystem automatisch zu einem Ausgleich zwi
schen Arm und Reich führen wird. Jedenfa lls b leibt die Frage, woher diese 

polit ischen Kräfte kommen, von zentra ler Bedeutung, und man darf sie da 
und dort nicht nur auf der Ebene der Ziv i lgesellschaft angesiedelt sehen, 

sondern auch auf der Ebene der Staaten, wie dies zum Beispiel im Jahr 

1995 bei dem „Weltgipfel für soziale Entwicklung" in Kopenhagen der Fall 
war. Dennoch geht al les, trotz vieler Bemühungen im einzelnen, v iel zu 

sch leppend voran. 

Armut ein 
immer komplexer 

werdendes 

Phänomen 

Absch ließend noch ein kurzer Hinweis zu der Aus
sage, daß der Abstand zwischen der Armut und dem 

Reichtum in der Welt immer größer wird: Das Phä
nomen w ird immer komplexer, insofern bestimmte 
arme Staaten, insbesondere die ärmsten unter ihnen, 

zwar immer mehr zurückfa llen, gewisse Staaten aber beginnen, sich in 

einer Mitte zu halten. Die ,Dritte Welt' hat sich längst aufgelöst in v iele 

Untergruppen und das Gesamtb ild ist viel komplexer geworden. 
Schabestari Es war mir schon bekannt, daß die kathol i-

christliche h . h · p f Gb' I' 'h Rf tbt sc e Kirc e, w ,e ro essor a ne in I rem e era e on-
Versuche, eige- te, nicht versucht hat, ein eigenes christliches W irtschafts-

nes System oder Sozia lsystem auszuarbeiten. Was mich jedoch in 
auszuarbeiten? d 

diesem Zusammenhang interessieren würde, ist ie Frage, 

ob nicht doch einzelne Christen dies versucht haben und dieser Versuch dann 
von offiz ieller Sei te nicht akzeptiert w urde. Wurde also in der christl ichen 

Theologie je ein derartiger Versuch unternommen oder ist er überhaupt nie 
gemacht worden - und wenn dies der Fall ist, warum nicht? 

Gabriel Versuche dieser Art gab es, sie waren sogar 

sehr einflußreich. So gab es in der Auseinandersetzung 
unreal istisch und 

mit der Modeme im wirtschaftlichen Bereich die grund-

derlei Versuche 

ahistorisch 
legende Forderung, zu einer vormodernen Wirtschafts-
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ordnung zurückzugehen -vor al lern in Richtung einer mittelalterli chen Wirt
schaftsordnung, wobei interessanterweise die Eigentumsfrage und die Zins
frage eine wichtige Rolle gespielt haben. In diesen Strömungen zu Beginn 
des 19. Jh., die freilich von einzelnen Gruppen auch noch in das 20. Jh. hin
eingetragen wurden, wollte man von einem immer sehr diffus bleibenden 
Gemeinschaftsbegriff ausgehend auf ein vor der Renaissance I iegendes nicht
individualistisches Eigentumsrecht zurückgreifen. Diese Versuche, eine Wirt
schaftsordnung auf christlicher Basis als Al ternativmodell zu kreieren, waren 
unrealistisch, vor allem, weil das moderne Wirtschaftssystem eigenen Ge
setzmäßigkeiten gehorcht, hinter die zurückzugehen nicht möglich ist. Außer
dem schafft es materielle Verbesserungen -es gibt heute weltweit viel weniger 
Armut als vergleichsweise vor hundert Jahren-, die vielen Menschen zugute 
kommen. Aber es stellt keine gerechte Verteilung sicher. Dies bedarf des 
politischen Willens und entsprechender Institutionen. 

A f b . d Z. BeieinerTagungimJahr1929hatsich -wieichbereits 
~ ga e, Je

1 
e eit erwähnte [vgl. oben S. 332 Anm. 24] - der berühmte 

m1tzugesta ten J . d w· 1 f . h f I c c dl esu1t un irtsc 1a tsw1ssensc a t er ustav un ach 
gegen Strömungen gewandt, die ein eigenes christl iches Wirtschaftssystem 
etablieren wo llen, und dabei (sinngemäß) gesagt: Wir erl iegen nicht der 
Illusion, ein eigenes W irtschaftssystem schaffen zu können . Für uns ist jede 
Zeitgut genug, um in der Gegenwart anzusetzen und Reformen zu machen, 
die helfen sollen, mehr soziale Gerechtigkeit zu verwirkl ichen. Diese Mei
nung hat sich sch ließlich durchgesetzt, freilich, wie schon angedeutet, erst 
nach einem jahrhundertelangen Ringen. 

Schuldenerlaß Khoury Kann man die Forderung nach einem Schulden
für arme Länder? erlaß für die armen Länder als Forderung der Gerechtig-

keit in den internationalen Beziehungen betrachten? Da 
dies nicht nur eine Frage der Ethik, sondern auch der Wirtschaft ist, würde 
ich dazu gerne eine Stellungnahme von Professor Pichler hören. 

Frage von Ver
schuldung und 
Schuldenerlaß in 
differenzierter 
Betrachtung 

Pich/er Mit der Prob lematik internationaler Ver
schuldung und der sich daran knüpfenden Frage der 
Gerechtigkeit bin ich seit drei Jahrzehnten aufs engste 
befaßt. Rein pragmatisch gesprochen ist es für die 
Weltwirtschaft eine im Gesamtkomplex zu sehende 
Angelegenheit. Daß sie freilich Beachtung verdient, 

zeigt u. a. die Tatsache, daß sich auch das Lehramt der Kirche damit be
faßt und Papst Johannes Paul II. in extremistischen Formen der Marktwirt
schaft ein Element von ,Strukturen der Sünde' sieht. 
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zum besseren Verständn is sei hier darauf hingewiesen, daß in der Regel 
immer die Auslandsverschu ldung der betreffenden Länder gemeint ist, 
wenn wir von ,Verschuldung' sprechen (im Unterschied zu interner Ver
schuldung, d ie weithin den größeren Tei l der Gesamtverschuldung von 
Volkswi rtschaften ausmacht). Bezogen auf die Entwicklungsländer insge
samt kann man hinsichtlich ihrer Auslandsverschuldung von einer Inan
spruchnahme internationaler Kapitalien sprechen, die glo_bal gese~en 
durchaus im Rahmen relativ verkraftbarer Größenordnung bleibt; was dies
bezüglich wirklich problematisch ist, sind besondere Verschu ldungsfälle. 
Es wäre somit ökonomisch nicht rational, einen sogenannten Gesamt
schu ldenerlaß undifferenziert, sozusagen quer durch die Länder zu ver
langen, w ie das oft geschieht; es ist dies nur von Fall zu Fall verantwort
lich zu lösen. Involviert sind in v ielen Fällen nicht nur die internationalen 
Organ isationen oder bilaterale Interessen, sondern die betreffenden Län
der aufgru nd von Entscheidungen, die sie in diesem Zusammenhang je
wei ls selber treffen. Im Nachhinein die Schuld einseitig nur anderen an
zulasten, verstößt gegen die Gerechtigkeit. 

Zu den Proportionen, die für das Verständn is der Ver
weltwirtschaftl i-

schuldungsproblematik zu berücksichtigen sind: Wenn 
ehe Proportionen das Weltsozialprodukt rd. 30 Bill ionen (tausend Milli-
und Größen- arden) US-Dollar beträgt, so bildet davon rund ein Vier-
ordnungen tel das Volumen des Welthandels. Von diesen rd. 7 Bil-

lionen Dolla r beträgt der Anteil der internationalen Verschuldung bezo
gen auf die Entwicklungsländer etwa 1,5 Billionen Dollar, was durchaus 
im Rahmen erwähnter Gesamtproportionen der Weltwirtschaft bleibt. Man 
könnte dies auch umdrehen und sagen: Es ist in bestimmter Weise not
wendig, dieses Finanzierungsvolumen in Anspruch zu nehmen, so daß alle 
gemeinsam an der damit auch finanzierten weltwirtschaftlichen Dynamik 

teilhaben. 

Schulden so ge
stalten, daß sie 
bedienbar bleiben 

Was nun die Frage der ,Rückzahlung' betrifft, so geht 
es dabei in besagtem Rahmen nie unmittelbar um deren 
Rückzah lung an sich, sondern im Sinne ökonomischer 
Argumentation in erster Linie um Bedienung der Schul

den, also um deren Gestaltung, daß sie auch bedienbar bleiben, d. h. im 
zu wahrenden Rahmen ökonomischer Kreditwürdigkeit. Wenn w ir solche 
ökonomische Kriterien zugrunde legen, sehen w ir, daß dies in etwa bei 90 
Prozent der Entwicklungsländer zutri fft. Worum es also im Kern tatsäch
l ich geht, ist jeweils verantwortl iche w irtschaftpolitische Gestaltung von 
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Verschuldung, sich um entsprechende Voraussetzungen und Strukturen 
auch zu kümmern. Dafür ist die internationale Gemeinschaft heute, wenn 
vielleicht auch nicht ideal, aber doch wesentlich besser gerüstet als dies 
noch vor zwei, drei Jahrzehnten der Fall war. 
Was also die gestellte Frage an langt, kann man zusammenfassend sagen, 
daß es dabei durchaus vergleichbar zugeht w ie auf einzelwi rtschaftlicher 
Ebene: Jeder florierende Betrieb bekommt von seinem Bankier gerne einen 
entsprechenden Kreditrahmen eingeräumt, wird diesen bei entsprechen
dem Wachstum auch ausweiten. Seine Kreditwürdigkeit ist somit nicht 
daran gebunden, daß er den erhaltenen Kredit zurückzahlt, sondern viel
mehr daran, daß die Bedienbarkeit in gegebenem Kreditwürdigkeitsrah
men entsprechend gewährleistet ist und bleibt. 
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Wertgrundlagen der islamischen Wirtschaftsordnung 

Akbar Ganbari 

Einleitung 

Fragestellungen zum Thema Gerechtigkeit, zu ihrer Begründung durch 
die Religion und zum Verhältnis zwischen Religion und Gerechtigkeit 

W ill man der Gerechtigkeit, diesem uralten Ideal des Menschen, ge
dankl ich auf den Grund gehen, so begegnet man massiven Problemen und 
komplizierten Zusammenhängen, insbesondere wenn es um ihren Zusam
menhang mit der Religion im allgemeinen oder mit einer bestimmten Reli
gion, w ie dem Islam und dem Christentum, geht und wenn über den Rück
halt und d ie Begründung der Gerechtigkeit in der Religion nachgedacht 
werden soll . 

Ist die Gerechtigkeit Maßstab der Religion oder die Religion Maßstab 
der Gerechtigkeit? Kann aus der Religion ein besonderes Verständnis der 
Gerechtigkeit abgeleitet werden? Wo ist im Aufbau der Theologie der Platz 
der Gerechtigkeit, wo ist ihr Platz in der moralischen und gesetzlichen 
Struktur der Religion? Ist ,Gerechtigkeit' ein geschichtsbezogener Begri ff? 
Entwickelt sich bei einer geschichtlichen Betrachtung der Gerechtigkeit 
deren Verhältnis zur Religion in dynamischer Weise? Läßt sich die Ge
rechtigkeit auf eine Weise definieren, daß diese Definition den ethischen, 
wirtschaftli c_hen, rechtl ichen und sanktionsbezogenen Aspekt der Ge
rechtigkeit, aber auch die maßgebliche Bedeutung der Gerechtigkeit für 
die Gesta ltung der internationalen Beziehungen ebenso w ie der interfami
l iären Beziehungen sowie im Kontext der göttlichen Lehre miteinsch ließt? 
Wie versteht sich jene Gerechtigkeit, von der die Religion spricht? Ist diese 
Gerechtigkei t in den religiösen Texten vollständig und nach allen Hin
sichten definiert worden? Handelt es sich dabei um die Beschreibung des 
Menschen oder um die seiner Tätigkei ten und seiner Verhaltensweisen? 
Hat die Bedeutung von ,Gerechtigkeit' im l aufe der menschlichen Kultur
geschichte einen Wandel erfahren oder haben sich diesbezügl iche Vor
bilder und Paradigmen verändert? Akzeptiert die Religion in jedem Falle 
die soziale Gerechtigkei t im modernen Sinne? Wollen w ir die Gerechtig
keit um ihrer se lbst willen oder wollen wir sie aus einem anderen Gru nd? 
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l~teressiert sie uns in dem, was sie selbst ist, oder geht es eher um Weg
findungen und Fragen der Methodik? Ist es besser, wenn man ein Unrecht 
tut oder wenn man Opfer von Unrecht wird? 

Und: Welche Stellung bezieht die Religion, wenn man im Zusammen
hang mit der Frage der Gerechtigkeit angesichts einander widersprechender 
Positionen keine andere Wahl hat, als sich für eine von ihnen zu entscheiden? 
Begründet die Gerechtigkeit im Verständnis der Religion die Unterscheidung 
zwischen ,Freiheit' und ,Wi llkür', und betrachtet sie eine in Widerspruch 
zur Gerechtigkeit stehende Freiheit als etwas, was mit dem Grundgedanken 
der Freiheit in Wahrheit nicht vereinbar ist? Mit anderen Worten: Bezeichnet 
die Religion eine ,ungerechte Freiheit' als einen Widerspruch in sich? Sieht 
die Religion einen Widerspruch zwischen ,aus der Gerechtigkeit resultie
renden Pflichten' und ,Freigebigkeit', die auf Liebe und Freundschaft beruht? 
Wenn ja, was ist dann ihrer Meinung nach zu tun? Welches Konzept legt 
die Religion dem Einzelnen vor, der in einer ungerechten Gesel lschaft ge
recht leben will? Anders gesagt: Wieviel Spielraum läßt die Rel igion dem 
normalen Bürger hinsichtlich der Befolgung von Gesetzen, die in ungerech
ter Weise über die Gesellschaft verfügt sind? Wenn es für die Rel igion ein 
Ideal und ein Anliegen sein soll, daß eine gerechte Ordnung hergestell t 
und soziale Gerechtigkeit verwirklicht wird, worin sieht sie dann die theo
ret ischen und praktischen Hindernisse auf diesem Wege? Ist die Religion 
davon überzeugt, daß es möglich ist, in dieser Wel t eine gerechte Ord
nung und soziale Gerechtigkeit in vollkommener Weise zu verwirklichen? 
Kann Rel igion selber als ,gerecht' oder ,ungerecht' beschrieben werden, 
wenn ja, in welcher Weise? Kann die Gerechtigkeit eine Grundlage des 
fiqh, des von den religiösen Gelehrten erarbeiteten Religionsrechts, bi lden? 
Wenn ja, in welcher Weise? 

Darüber hinaus tauchen weitere Fragen auf, die - ohne direkten Bezug 
zur Religion - mit dem Begriff der ,Gerechtigkeit' selber in Verbindung ste
hen. Ich denke dabei an neue Fragen, w ie: Kann die Gerechtigkeit zu an
deren Grundwerten in Widerspruch stehen, wie beispielsweise zu den 
Werten von Freiheit, persönlichen Interessen, Liebe und Freundschaft, 
Gleichheit, Entwick lung? W ie steht es um den Wandel ihrer Wesensart in 
der Moderne und um den Übergang von Ethik zum Recht? Was ist von der 
Entstehung von gesellschaftl ichen Ordnungen zu halten, die einen tota
litären Anspruch erheben, und von Regierungen nach dem Mehrhei ts
prinzip, die sich auf den Gedanken der Verteilungsgerechtigkeit stützen? 
Ist es möglich, die Theorie der sozialen Gerechtigkeit auf dem Begriff der 
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Gemeinschaft aufzubauen und demgemäß auch zwischen ,Gemeinschaft' 
und ,Gesel Jschaft' zu unterscheiden? Was bri ngt schließl ich die politische, 
rnoral ische, gesellschaftliche, theologische und ideologische Deutung der 
,Gerechtigkeit' mit sich oder ein ab lehnendes bzw. bejahendes Verständ
nis von Gerechtigkeit? 

Dies alles schl ießt sich an die historischen Analysen an, denen der Begriff 
der Gerechtigkeit durch die griechischen Denker der Antike unterzogen 
wurde, sowie an deren Vermittlung in den islamischen Bereich, an den damit 
in Zusammenhang stehenden Wandel der Begriffe und an die Resultate dieser 
Vermittlung, aber auch an die modernen Begriffe und Deutungen der Ge
rechtigkeit, die vorgenommen wurden oder vorgenommen werden soll ten. 

1. Ethik und Wirtschaft 

Die Wirtschaftswissenschaft ist von der Annahme ausgegangen, daß es in 
einer Großgesellschaft nicht die ethischen Anweisungen sind, die das So
zialverhalten der Einzelnen regeln und eine gegebene Ordnung hervor
rufen können, daß vielmehr eine bestimmte vorgegebene Ordnung ange
nommen werden kann, wenn man fü r das gesellschaftli che Verhalten der 
Einzelnen von einem auf dem persönlichen Vorteil des Einzelnen beruhen
den Verha lten ausgeht. Die Aufgabe der Wirtschaftswissenschaft besteht 
nun darin, die Art der strukturel Jen Entstehung und des Funktionierens die
ser Ordnung zu beschreiben. Daher würde jeder Versuch, der die moral i
schen Gebote als Grundlage des menschlichen Verhaltens festlegen w ill 
mit dem Ziel, auf diesem Wege eine Reform der Wirtschaftswissenschaft 
zu erreichen, in Wahrheit kei ne Korrektur darstellen, sondern eine grundsätz
liche Absage an die Wirtschaftswissenschaft. 

Erstens: Das Streben nach persönlichem Vorteil ist an und für sich keine 
Handlung, die gegen die moral ischen Vorschri ften verstößt, es sei denn 
w ir folgen Kant.' 

Zweitens: Die oben erwähnte Behauptung, daß die Wirtschaftswissen
schaft ethisch neutral sei, weist aus der Sicht der Epistemologie und Me
thodik grundlegende Probleme auf. Denn das Reich der Wissenschaften, 
so auch d ie Wirtschaftswissenschaft, ist eine Welt der Theorien, und Theo-

' Diejenigen, die Kant nicht folgen, sagen: Der Mensch ist von Natur aus von der Selbst
liebe geleitet. D iese Eigenliebe führt zum Selbstschutz. So gesehen wird das Erreichen von Vor
teilen und die Abwehr von Schäden erforderlich. Solange man Vorteile gewinnt und Schäden 
abwehrt, ohne anderen dabei zu schaden, verstößt dies nicht gegen die Moral. 
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rien werden entworfen im Rahmen von Modellen, die entweder Ver
gleichsmodelle oder induktive Modelle sind, wobei beide Methoden auf 
einer Hypothese beruhen, die vorher aufgrund bestimmter Erkenntnisse 
aufgestellt wurde. Begegnen w ir nun der Welt der Wirtschaft und den w irt
schaftlichen Entwicklungen mit einem unvoreingenommenen Geist oder 
mit bere its vorgefaßten Meinungen? Gemäß der 11 Lichtfackel-Theorie" 
(theory of searchlight) in der W issenschaftsph ilosoph ie folgen die Beob
achtungen jeweils bestimmten, ihnen vorausliegenden Annahmen. Theo
rien lenken Beobachtungen in bestimmte Bahnen, Beobachtungen setzen 
Theorien voraus.2 Anders ausgedrückt: Nach dieser Theorie sind alle Be
obachtungen theorielastig (theory-loaden). Die Welt, die wir beobachten, 
entspricht also unseren eigenen Theorien und theoretischen Deutungen. 
Dieser 11 Lichtfackel-Theorie" steh t in der Wissenschaft die sogenannte 
11 Behälter-Theorie" (theory of bucket) gegenüber, die davon ausgeht, daß 
die Theorien erst den Beobachtungen fo lgen. 

Denn beruhen die Theorien in der Wirtschaft nicht auf vergleichenden 
Methoden, und ist nicht dieser vernunftbestimmte, wirtschaftlich denkende 
Mensch nicht mehr als eine reine Hypothese? Das heißt, steht diesem Men
schen eines descar/schen Typus nicht ein pawlowscher Mensch gegen
über? Sicher trifft zu, daß die bekannten ökonomischen Grundwerte und 
Ziele im Widerspruch zu den tatsächli ch gegebenen Verhältnissen stehen, 
doch kann man von diesem Gegensatz nicht notwendigerweise darauf 
schließen, daß wir auch die in den Wörtern verborgenen Wertbegriffe ver
gessen müssen. Halten wir uns zum Beispiel die Pareto-Optimalität in der 
Wohlstandswirtschaft vor Augen: Die Situation der Gesellschaft wird nach 
Pareto verbessert, wenn (und auch nur dann, wenn) keiner einen größe
ren Vortei I erzielen kann, ohne daß dies zur Beeinträchtigung des Nutzens 
eines anderen führen würde. Ein solches Optimum gilt als äußerst schmal
spuriger Erfolg und kann sicher nicht automatisch als Garant für glänzende 
Resultate angesehen werden. Eine bestimmte Situation kann nämlich be
reits eine „ Pareto-Optimalität" aufweisen, auch wenn einige Menschen 
noch in totaler Armut leben, während andere im Überfluß schwimmen -

' Alan F. Chalmers, What is this Thing Cal led Science? An Assessment of the Nature and 
Status of Science and lts Methods, Übersetzung von Said Zibakalarn, S. 51 [dt. : Wege der W is
senschaft. Einführung in die Wissenschaftstheorie, hrsg. u. übers. von N. Bergemann, 5. Aufl. 
Berlin 2001], sowie Karl R. Popper, The Bucket and the Searchlight. Two Theories of Knowl
edge, abgedruckt in: Elm tschist? Falsafeh tschist? (Was ist Wissenschaft, was ist Philosophie?), 
Abdol-Karim Sorusch, Serat-Kulturinstitut, 2. Auflage 1368 (1989). 
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und die Situation der Armen wi rd nicht verbessert werden können, ohne 
den Überfluß der Reichen anzutasten. In der Tat kann die ,Pareto-Opti
ma lität' eine Inferno-Denkweise enthalten.3 

Darüber hinaus lassen sich die Wertbegriffe in 5 Gruppen gliedern: 
(1) in moralische Wertvorstellungen: w ie schlecht und gut, richtig und 

falsch, geboten und verboten, Aufgabe, Verantwortung, Tugend oder Laster; 
(2) in rechtliche Kategorien: wie Recht und Unrecht, Diebstahl, Eigen

tum; 
(3) in religiöse und konfessione/leVorste ll ungen: entsprechend den fünf 

Arten von Geboten, die sich auf Pfli chten, Verbote, Verpöntes und Emp
feh lenswertes sowie Erlaubtes bez iehen; 

(4) in ästhetische Wertbegriffe, d. h. in Begriffe, die in al len Zweigen der 
Kunst verwendet werden, das sind vor allem Begriffe der Ästheti~, w ie schön, 
häßl ich, prächtig, großartig, ruhespendend, bedrückend, seelenlos u. a. 

Diese vier Begriffsgruppen üben mehr oder weniger Einfluß auf die Wirt
schaft aus. Doch gibt es schl ießl ich (5) eine Gruppe, die aus den eigent li
chen wirtschaftlichen Wertbegriffen besteht. So heißt es bei Walter T. Stace, 
daß ,neu' und ,alt', ,teuer' und ,bil lig' die wirtschaftlichen Wertbegriffe sind. 
Einige haben diese Begri ffe jedoch zu den ästhetischen Werten gezäh lt. 
Will man der Sache gerecht werden, so gehen die wirtschaftlichen Wert
begriffe jedenfal ls über die von Stace angeführten hinaus. Es handelt sich 
dabei um Begriffe mit (entweder positiven oder negativen) Wertungen. 

2. Der Einfluß der Rel igion auf die Wirtschaft 

Die Religion kann auf drei Wegen die W irtschaft beeinflussen: 
Erstens durch Begriffe: Hierbei werden die betreffenden Begriffe in den 

Modellen umgetauscht und die Konsum-, Produktions- und Vertei lungs
muster durch den Entwurf des eigenen Ideals vom ökonomischen Men
schen umgewandelt. Da d ie Ausarbeitung ökonomischer Modelle natur
gemäß aufgrund vergleichender Methoden geschieht, ist die Möglichkeit 
der Einflußnahme darauf in w issenschaftstheoretischer Hinsicht gegeben. 

Zweitens durch Wirtschaftsinstitutionen und -organisationen: In unse
rer Zeit ist das Verständnis der Systeme unter dem Gesichtspunkt ihres Ein
flusses auf Einrichtungen und Organ isationen zu untersuchen. Die Veröf-

3 Vgl. Amartya K. Sen, On Ethics and Economics [(The Royer Lectures), 1 st publ. 1987, 
reprint: Oxford 19991, übers. von H. Fescharaki, Hrsg. Schirazeh, 1377 (1998), S. 36. 
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fentlichungen von Weber und Tawneyhinsichtlich des Einflusses der pro
testantischen Reformation auf die Verbreitung des Kapitalismus haben De
batten ausge löst, die heute noch anhalten.• So ist Max Weber der Ansicht 
daß „die rationale Lebensführung auf Grundlage der Berufsidee [ ... ] au~ 
dem Geist der christlichen Askese" geboren ist und als solche einen „der 
konstitu tiven Bestandteile des modernen kapitalistischen Geistes, und nicht 
nur dieses, sondern der modernen Kultur" bildet.5 

Hinsichtlich der kulturellen Basis der islamischen Zivi lisation werden 
ebenfalls Untersuchungen durchgeführt, die veranschauli chen, w ie die isla
mische Welt mit ihrer rel igiösen Kultur im 4. Jh. n. H. (11. Jh. n. Chr.) Zeugin 
einer erstaunlichen Zivilisation wurde. Die Konformität von Religion und 
Weltlichem im Islam und die religiöse Logik dieser Epoche sowie die Bedeu
tung der städtischen Wirtschaft und des Handels jener Zeit verdienen eine 
sorgfältige Anlayse. Im Zusammenhang mit dem wirtschaftlichen Fortschritt 
Japans haben einige Analytiker diesen auf den Einfluß der Religion des Konfu
zius zurückgeführt, da in dieser Religion einer bestimmten Interpretation zu
folge „die kol lektive Arbeit für hei I ig erklärt"6 wird. Religionssoziologen haben 
über zahlreiche religiöse Gruppen in Asien Studien durchgeführt, um festzu
stellen, ob zwischen der Art, wie sie die religiöse Bedeutung der Arbeit ein
schätzen, und der Weise, w ie die ersten Protestanten diese religiöse Bedeu
tung der Arbeit betonten, eine Ähnlichkeit vorliegt oder nicht.7 

Drittens durch Werte: Einige Wirtschaftswissenschaftler haben wirt
schaftliche Gerechtigkeit, Freiheit, Eigentumsrecht, Lohn und Arbeitsrecht, 
Produktionsfaktoren und ideale Konsumordnung als themenrelevante 
Grundsätze einer Wirtschaftsordnung bezeichnet. Es liegt auf der Hand, 
daß diese Grundsätze je nach der Art der verschiedenen Systeme und deren 
Betrachtungsweise auf unterschiedliche Art entworfen werden. Ohne Zwei
fel sind einige dieser Prinzipien wichtig und verdienen Beachtung. 

Bevor wir uns mit dem Thema ,Gerechtigkeit' und der Frage ihrer Bezie
hung zu einer Wertordnung näher befassen, sollten zunächst unabhängig 

' Max Weber, Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus, Tübingen 1934, 
202; Michio Morishima, Konfuzius und Kap italismus, Payyam, Farwardin 1368 (1989), zitiert 
aus „Tschera Japan Mowafaq schod"? idt.: Warum Japan so erfolgreich ist: Westliche Techno
logie und Japanisches Ethos, München 1985, 95 f.J . 

' Weber, a. a. 0 . (Anm. 4), 189. 
• Siehe „Schenachte Japan" Uapankunde), Band 1, übers. von Biraschk, Teheran, Entescha

rate Charazmi, 1375 (1996) S. 275. 
' Siehe den Arti kel: Cynthia T. Morris - lrma Ade/man, The Religious Factor in Economic 

Development, in: World Development Vol. 8 (1980) 491-501. 
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davon der Begriff des, Wertes' untersucht und danach die Wertvorstel lun
gen im Rahmen der islamischen Wirtschaftsordnung erklärt werden. 

Werte 

Der Mensch macht im Leben zwei Arten von Erfahrungen: Wissenserfahrun
gen und Werterfahrungen. Die Wissenserfahrungen werden von den Wissen
schaften diskutiert. Doch hinsieht! ich einer Erklärung der Werterfahrungen 
konnten sich die Denker b is lang nicht einig werden, ob diese ebenso w ie 
die Wissenschaft eine Wahrheit darstel len oder nicht. 

So ist man sich hinsichtlich der ,Werte' darüber uneinig, ob ein Wert ob
jektiv oder subjektiv ist (Streit zwischen Objektivisten und Subjektivisten). 
Die Objektiv isten sagen: Wertbezogene Feststellungen sind als wissen
schaftlicheAussagen anzusehen. Der islamische Standpunkt hat im al lgemei
nen zu dieser Theorie der Objektivisten tendiert. Deshalb wurde die islami
sche Anschauung auch als eine ,real istische Anschauung' bezeichnet. 

Akzeptieren wir hinsichtlich der Wertmaßstäbe die Ansichten der Ob
jektivisten als Grundlage, so ist die Wirtschaft in einem realistischen Rahmen 
zu entwerfen. Dabei ist davon auszugehen, daß Gott sich in seinem Tun 
von moralischen Prinz ipien leiten läßt, d. h. genauso wie er nichts Irratio
nales tut, setzt er auch keine amoralischen Handlungen. Auch hat dem 
real istischen Muster zufolge das Prinzip der Gerechtigkeit als Fundament 
der islamischen Wirtschaftsordnung zu gelten. Wenn wir konventionell 
denken, werden w ir im Gewohnheitsrecht und in den Vereinbarungen 
nach einer Gerechtigkeitstheorie suchen, doch w ird dies keinen wesent
lichen Einflu ß auf die W irtschaft haben. 

Vom Stan9punkt des Realismus aus entsprechen die Gebote und reli
gionsrechtlichen Regeln rea len Kriterien, d. h. jenseits der Gebote existie
ren Wahrheiten, die die Moral bestimmen. Das bedeutet mit einem Wort, 
daß die Moral nicht erfunden, sondern entdeckt wird. Die Werte haben 
für uns als Rea listen objektiven Charakter. 

Die Religion kann hinsichtlich der Moral vier Arten von Funktionen er
füllen: 

(1) Es besteht die Möglichkeit, daß bei der Definition ethischer Begriffe 
(gut, schlecht, richtig, falsch, geboten, verboten, Pflicht, Tugend und Laster) 
re ligiöse Vorstel lungen und Feststellungen Anwendung finden. 

(2) Es ist mögli ch, daß die re ligiösen Vorstel lungen und Feststel lungen 
dazu führen, daß die Handlungen als Träger von moralischen Auflagen be
schrieben werden. 
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(3) Es kann aber auch sein, daß die Religion dem Menschen zur Er
kenntnis von Beispielen für moralische Werte verhilft. 

(4) Schließlich kann die Religion für die Durchführung der moralischen 
Gebote bürgen. 

Im Kaläm-Bereich, d. h. in der Wissenschaft, die sich denkend mit dem 
offenbarten Glauben auseinandersetzt, geht man im Kapitel ,Kriterien' von 
der Annahme des vernunftmäßig Guten und Schändlichen aus und von der 
Überzeugung, daß in jeder Handlung ein Nutzen liegt und daß dieser Nut
zen auch jenseits der Gebote (und nicht nur in den Geboten selber) liegen 
kann. Der Nutzen bzw. Schaden, auf den sich die vom religiösen Recht aus
gehenden Gebote beziehen und der zur Aufstellung eines religionsrechtli
chen Gebotes führt, ist nichts anderes als das, was man die ,Ursache des 
Gebotes' nennt. So bildet das Gelten bzw. Nichtgelten eines Gebotes den 
relevanten Bereich für das, was zur Ursache des Gebots wird, den Nutzen. 
Doch rühren der Nutzen und die guten Ergebnisse, die sich dem Gebot ver
danken bzw. die vom Gebot erwartet werden, von der Philosophie des Ge
botes her, während das Gebot an sich nicht in den Zuständigkeitsbereich 
dieser Philosophie fällt. Es kann sein, daß etwas aus unserer Sicht als ge
eignetes M ittel zur Erreichung des gleichen Zieles gilt, der Gesetzgeber aber 
- Gott, der Prophet und die lmäme - nicht mit jedem Mittel Ziele erreichen 
wollte, sondern nur ein bestimmter Weg für ihn ein Thema war: wie z. B. 
die Philosophie der Sicherung und Achtung von religionsrechtlich legitimen 
Besitztümern von Personen, die zum Wachstum des Lebensunterhaltes in 
der Gesellschaft führt, oder die Philosophie bestimmter Regeln wie jener 
Regel des tasl,t, nach der die Menschen das Recht haben, über ihr Eigen
tum zu verfügen, oder das Verbot der Schädigung. 

Einige Gelehrte haben diese Kriterien als Ziele der sarT'a, des Rel igi
onsgesetzes interpretiert. So ist 5ätibTin seinem Buch 11al-Muwäfaqät11 der 
Ansicht, daß die religiösen Vorschriften nur wegen der kurz- und langfri
stigen Vorteile, und zwar beider zusammen, aufgestellt wurden. D iese 
Denkweise wird von allen Mu'tazili ten vertreten und von den meisten spä
teren rel igiösen Rechtsgelehrten akzeptiert. 

Im Gegensatz zu Räzf, der der Meinung war, daß 11d ie Gebote und Hand
lungen Gottes nichts zum Ziel haben und keiner Ursachenerklärung unter
zogen werden können", gelangte 5ätibibei der Untersuchung der Gebote 
des Religionsgesetzes zu der Gewißheit, daß die Gebote der sarl'a im In
teresse der Diener Gottes aufgestellt wurden und diese Zielsetzung alle 
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ausführl ichen Bestimmungen und Einzelheiten des Religionsgesetzes durch
zieht. Er sagt: 11 Detaillierte Analysen haben ergeben, daß die notwendigen 
Ziele aus den folgenden fünf Zielen bestehen: Schutz der Rel igion, Schutz 
der Person, Wahrung der Gesellschaft, Schutz des Eigentums und Wah
rung der Vernunft. 118 

Den Hauptgrundsatz der Eth ik stellt der Begriff der ,Pflicht' bzw. ,Auf
gabe' dar, während die anderen moral ischen Begriffe von ihm abgeleitet 
werden. Im Sinne Kants kommt gleichfalls als erstes die Pflicht und dann 
folgen die anderen Begriffe. 

Die mora lischen Begriffe werden gemäß einer Definition auch in ,not
wendige' (Pflicht, Gebot und Verbot) und ,wertmäßige' (gut und schlecht, 
richtig und falsch) eingeteilt. Hinsichtlich der Frage, welche der beiden Be
griffsgruppen die primäre und welche die sekundäre ist, gibt es Meinungs
untersch iede. Die ,Pflichtori entierten' unter den Autoren (Deontologisten) 
sind der Ansicht, daß den ,notwendigen' Begriffen die grundlegende Bedeu
tung zukommt und die ,wertmäßigen' von ihnen abgeleitet werden. Kant 
vertritt gleichfalls die Auffassung, daß wir als erstes das ,Notwendige' ver
nunftmäßig erfassen und in der Folge wertmäßige Begriffe darauf beziehen.9 

Doch die Vorteilsorientierten vertreten w ie alle zweckorientierten Autoren 
(Teleologisten) eine Ansicht, die das Gegenstück zu der Ansicht Kants darstellt. 
Sie sagen: 11Wir bilden uns zuerst die Wertbegriffe und dann erst die notwen
digen Begri ffe", und: 11Wenn etwas sehr gut ist, dann wird es notwendig. 1110 

Beide Gruppen haben unter den Muslimen ihre Anhänger. Die kant
sche Theorie ist mehr unter den As'ariten gängig, die pflichtorientiert sind. 
Sie sagen: Was Gott sagt, entspricht der Gerechtigkeit. Demgegenüber ver-

• )a(ibT, al-Muwäfaqät, 3. Teil : al-Maqä~id, S. 8. 
' Die Summe der Gebote und religiösen Lehren sowie der Religion im allgemeinen kann 

in drei Hauptgebiete aufgeteilt werden: 1. die Lehren des Allgegenwärtigen über die Wahrheit 
(Existenz, Dasein und N icht-Existenz), 2. die Lehren des Allgegenwärtigen über die morali
schen Werte, 3. d ie Lehren des Allgegenwärtigen über die Grundw erte der Anbetung. Die Mo
ra lanweisungen d ienen der Regelung der vier Arten von Beziehungen des Menschen (Bezie
hung zu Gott, zu sich selbst, zur Natur und zu den Anderen ). 

10 Es ist viel darüber diskutiert worden, welche Theorie - jene der Pflichtorientierten oder 
der Z iel- bzw. der Vortei lsorientierten - der Religion näherkommt, worauf wir hier jedoch nicht 
eingehen können. Es werden dabei die Philosophie der Ethik des Aristoteles, in deren M ittel
punkt die Tugend steht, die Moralphilosophie von Kant, welche sich nach der Pflicht orien
tiert, und andere Lehren, die vorn Endziel bzw. Resultat ausgehen, genannt. Von diesen hat die 
Gewinnorientierung seit dem 19. Jh. im Westen den größten Einfluß ausgeübt. In den letzten 
Jahrzehnten hat die Moralphilosophie des Aristoteles eine gewisse Renaissance erlebt. Über 
die tugendorientierte Moral s. Alasdair Maclntyre, Artikel „Virtue Ethics", in: Encylopedia of 
Ethics, Lawrence C. Becker (ed.), Garland Publishing lnc., New York u. a. 1992, 1276-1282. 
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treten die Mu'tazi liten im Sinne derTeleologisten die Auffassung: Das ein
deutig Gute ist das Notwendige. Sie sind der Überzeugung, daß w ir sel
ber das erkennen können, was gerecht ist, und daß Gott gehalten ist, ge
recht zu handeln. Dementsprechend empfiehlt die Religion das, was nach 
allgemeiner Vorstellung un ter ,Gerecht igkeit' und ,gerecht' verstanden 
w ird. Das würde in W irklichkeit bedeuten, daß die Gebote und die Be
stimmungen des Religionsrechts der allgemeinen Einstell ung entsprechen 
müssen. Dieser Ansicht nach werden w ir von der as'ariti schen Denkweise 
die sich denkend mit dem Wort Gottes auseinandersetzt, zum vernunft~ 
mäßigen mu' tazilitischen Denken hingezogen. Die Debatte um die Ge
rechtigkeit geht also über die Religion hinaus. M an könnte es auch so aus
drücken: Die Gerechtigkeit gehört in den Bereich der Begründung und 
nicht in den Bereich der Folgen der Gebote.11 

3. Ist eine , islamische W irtschaft' möglich? 

Die Vorstellung von einer islamischen W irtschaftsordnung stößt hauptsäch
lich auf zwei gewichtige Einwände, wobei aufgrund dieser Einwände u. u. 
der Rücksch luß möglich ist, daß es eine , islamische Wirtschaft', im lichte 
der Vernunft betrachtet, nicht geben kann. Die beiden Einwände können 
im Zusammenhang mit zwei Ansichten verdeutli cht werden: 

Erstens im Zusammenhang mit der Ansicht, daß das islamische Wirt
schaftskonzept aus der Summe der Gebote der religiösen Rechtslehre be
steht. Nun lassen sich aber die einzelnen verstreuten Gebote (1) nicht zu 
einem System zusammenfügen und (2), selbst wenn sie die Aufstellung 
einer Ordnung ermöglichten, verlören die fatwäs (die vom Religionsge
setz ausgehenden Gutachten)- die nicht notwendigerweise Stellungnahmen 
beinhalten (bukm ?ähirT}, die den wahren Gottesgeboten entsprechen, und 
deswegen nicht unbedingt zu einer Ordnung führen müssen, die den tat
sächlichen Grundlagen dieser Gebote gerecht werden - unter solchen Vor
aussetzungen ihren harmonischen Zusammenhang. Darüber hinaus ließe 
sich (3) ein solches Vorhaben nicht durch das Gutachten eines einzelnen 
Mojtahed (eines zur Erstellung religiöser Gutachten bevollmächtigten 
Rechtsgelehrten) realisieren und falls es (4) aufgrund der Gutachten meh
rerer Mojtaheds durchgeführt würde (was 5ahid Muf:,ammad Bäqir a$-$adr 

11 Siehe Morteza Motahari, Barersiye Egmali Mabaniye Eqtesadi Eslami (Kurze Betrachtung 
der Grundlagen der islamischen W irtschaft), Entescharate Sadra, S. 14. 
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getan hat, indem er aus der rel igiösen Rechtslehre über Vertragsabsch lüsse 
und Wi rtschaftsrecht Grundlagen ableitete), würde es dennoch keine reli
gionsrechtl ich zulässige Belegbarkeit für diese Ordnung geben. 

Offensichtlich sind hier vier Dinge auseinanderzuhalten: erstens die 
Grundlagen des Wirtschaftssystems, zweitens das W irtschaftssystem selber, 
dri ttens das Wi rtschaftsrecht oder re l igionsrechtl ich ausgedrückt: die rel i
giösen Rechtsbestimmungen, die sich auf Geschäftsabschlüsse beziehen, 
und viertens die Ökonomie. 

Aus dieser Einteilung läßt sich schließen, daß eine Reduzierung der is la
mischen Wi rtschaft auf die Summe der religionsrechtlichen Gebote in 
Wahrhei t bedeuten w ürde, daß vier Tei lbereiche auf einen einzigen Nen
ner gebracht werden und zwar auf das Wirtschaftsrecht. Die islamische 
Wi rtschaft ist jedoch nicht led iglich W irtschaftsrecht. Vielmehr können 
neben dem Wi rtschaftsrecht zumindest auch die Grundlagen und die W irt
schaftsordnung debattiert werden. 

Im Rahmen des religiösen Rechtes (fiqh) über Handelsabsch lüsse kön
nen zahlreiche Systeme (w ie zum Beispiel das System des Bankwesens) 
aufgebaut werden, welche zwar mit dem religiösen Recht fü r Handelsab
schlüsse übereinstimmen, jedoch nicht den Kri terien und Z ielen der isla
mischen O rdnung entsprechen. Es kann zum Beispiel sein, daß dem Ver
kauf in Raten oder einer Miete unter der Bedingung der Besitzübertragung 
rel igionsrechtl ich nichts im Wege steht, Kapital investitionen hingegen, kri
tisch betrachtet, das Ergebnis des Zinsnehmens zur Folge haben. 

Es scheint daher zusätzlich zur islamischen Rechtslehre und den isla
mischen Gesetzen die Ableitung von Grundlagen und Rahmenbedingun
gen erforderl ich, da w ir uns andernfalls durch eine äußere Wahrung des 
rel igiösen Gesetzes von seiner eigentli chen Wahrheit entfernen. 

Zweitens im Zusammenhang mit der Ansicht, daß man erst dann von 
einer islamischen W irtschaftsordnung sprechen kann, wenn man vorher 
deren Grundlagen w ie Freiheit, Eigentumsrecht, Gerechtigkeit, Rechte der 
Produktionsfaktoren und das Konsumideal aus der Sicht des Islams verdeut
li cht und diese in einen Systemzusammenhang bringt, damit sich eine ent
sprechende W irtschaftsordnung aufstellen läßt. Diese Betonung einiger In
halte der Religion würde eine Ideologisierung der Religion bedeuten, wo 
doch die Religion nicht in das Gewand einer Ideologie hineingezwängt 
werden kann. Dies w iederum beruht auf einer anderen Vorüberlegung, 
und zwar jener, daß die Religion sich darauf zu beschränken hat, nur das 
w irklich Notwendige vorzulegen; mit anderen Worten, daß die Religion 
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nur die Werte vorlegt und nicht die Methoden und Ordnungen. Das „ d 
b d d ß . . d „ wur e 
~ euten, a e1ni?e er Uberze~gung sind, wenn die Religion gesagt hat: 

s~1d gerecht'. ~o z~1g: das, daß die Gerechtigkeit ein Wert ist und daß das 
Z1.el der Rel1~1on in Jeder Ordnung, in der die Gerechtigkeit verwirklicht 
wird - ob es sich nun um.eine islamis~he, sozialistische oder kapitalistische 
Ordnung h~nde~t ~'.. erreicht würde. Uberhaupt spiel t es demzufolge keine 
Rol~e, ob ein rel 1g1?se~ oder ein säku lares System vorliegt. Das wichtigste 
Anliegen der Rel1g1on 1st die Wahrung der Werte-daß sie so w ie man · . . , sie 
a~n im~t'. auch ein~ehalten werden. Deshalb ist es nicht notwendig, daß 
die Religion auch die Methoden festlegt. Die Methoden beruhen auf der 
allgemeinen Vernunft- auf der Erfahrung, auf den Lehren der Geschichte 
und auf dem menschlichen Verstand. 

l'.11. Geg:nsatz zu dieser Theorie sind einige davon überzeugt, daß die 
Rel1g1on nicht ~ur die ~erte, sondern auch die Methoden vorlegt. Sie ver
stehe~ d.as lmamat (die Leitung durch den lmäm) als eine Methode zur 
V~rwirkl ichung der rel igiösen Werte. Das führt dazu, das Velayate Faqih 
~die Lenkung durch den befugten Rechtsgelehrten) nicht als Fragestellung 
inner~alb d:s Reli.gionsrechtes zu verstehen, sondern als einen Fragepunkt, 
d~r die Kalam-W1ssenschaft betrifft (welche denkend die offenbarte Reli
g.1.on behand~lt) und ~er vom lmämat entsprechend den Glaubensgrund
satzen entschied~~ wird. Des weiteren heißt es: Wenn die Religion Metho
den vorlegt, so musse diskutiert werden, ob die Religion durch ein System 
od.er durch mehrer~ Systeme zu definieren ist, d. h. besteht also die Möglich
keit, daß es verschiedene religiöse Systeme gibt oder nicht? 

Andere wiederum haben die folgende Meinung vertreten: 

War~~ sollen wir, da w ir die Planung und Gesetzgebung zur Erreichung 
der politischen und wirtschaftlichen Werte und Ziele des Islams der Er
f~hrungswissenschaft üb.erlassen haben, die Planung zur Erreichung der 
d.1e Seele betreffenden Ziele von dieser Regel aussch ließen? Gibt es denn 
einen Unterschied zw'.sche~ d~r individuellen und gesellschaftlichen Psy
c~ologie und der Soz1olog1e einerseits und den Wirtschafts- und Pol itik
w issenschaften anderseits, so daß einige von ihnen das Recht haben für 
die Err.eichung der islamischen Werte zu planen und andere nicht? Es bi'eibt 
also nichts anderes übrig, als daß sich alle islamischen Gebote darunter 
auch di~ Gebote: die sich auf die Gottesverehrung beziehen, 

1

nach den 
menschliche~ Wissenschaften richten, es sei denn, daß w ir die religiösen 
Ideale u~d Ziele als solche betrachten, die über der analytischen Experi
mentalwissenschaft auf einer höheren Ebene stehen und die als solche 
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vielleicht noch höher als die daraus result ierenden Erkenntnisse zu gelten 
haben. In diesem Falle wäre die Gesamtheit der Gebote und religiösen 
Vorschriften allein auf das religiöse W issen gestützt und im lichte der gött
lichen Schri ften und der Schriften der Prophetenfamil ie zu verstehen und 

zu gewinnen. 
Nur in diesem letzteren Falle würden die angeführten Schw ierigkeiten 

aus dem Wege geräumt; denn dann könnten w ir nachweisen, daß eine Of
fenbarung notwendig ist und der Mensch unbedingt auf das Propheten
turn angewiesen ist. Im ersteren Fall jedoch ist angesichts der Tatsache, daß 
alle Menschen die generellen Werte und Ziele verstehen und anderseits 
keine Mögl ichkeit besteht, die Richtigkeit bzw. die Unrichtigkeit bestimmter 
Wert- und Zielvorstellungen nachzuweisen, weder die Notwendigkeit von 
Propheten gegeben, noch ein logischer Beweis dafür zu erbringen, daß ihr 

Weg richtig war. 12 

Demgegenüber vertreten einige, wie schon gesagt, die Ansicht, daß die 
Religion nur die Werte aufstell t und keine Methoden vorlegt, wobei sie 
sich jedoch untersch iedlich dazu geäußert haben. Sie sind überzeugt, daß 
die Religion nur das unbedingt Notwendige an die Hand gibt und nicht 
das maximal Mögliche: 11 Die Religion ist das, was die Luft fü r das Leben 
ist. Planung hingegen bedeutet so etwas w ie die Anfertigung einer Be
kleidung für die Lebenszeit des Menschen, und das ist nicht Sache der Re
ligion, sondern Sache der Vernunft und der W issenschaft. " 13 

Sie sind der Ansicht, daß eine Ideologie aus einer systematisierten und 
durchstrukturierten Lehre besteht, deren Grundfesten abso lut festgelegt 
w urden. Die Ideologie lehrt die Menschen die Werte und Endziele, be
stimmt ihre Einstellung gegenüber den einzelnen Ereignissen und Fragen 
und w ird zu ihrem Handlungsratgeber. Die Religion hingegen kann ihrer 
Überzeugung nach nicht zu einer solchen Ideologie werden. Dies ist nicht 
nur unmöglich, es wäre auch nicht wünschenswert. Folgende Argumente 

führen sie hierzu an: 
(1 ) Der re ligiöse Gesetzgeber (Gott, der Prophet, die lmäme) hat die 

Religion nie in Form einer Ideologie vorge legt. 
(2) Die Religion ist vom Geheimnis erfü llt und birgt Staunenswertes in 

sich. Ein Verständnis der Religion als Ideologie w ürde ihr das Wunderbare, 
die Weisheit der Schöpfu ng und ihre Tiefe nehmen. 

" Ayatollah Abdol/ah Cawadi Amoli, Schari 'at da.r Ainehe Ma'refat (Das Religionsgesetz 
im Spiegel der Erkenntnis), Markaze Naschre .F~rhang1 Raga, S. 239. 

" Abdol-Karim Sorusch, Modara wa M odmat (Nachsicht und Lenkung), S. 256- 259. 
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. (3) Die_ Religion ist kein Gewand, das entsprechend den Körperma ßen 
einer _best1mm~en Gesellschaft maßgeschneidert wurde. Die Religion ist 
wie die Luft, die Ideologie aber wie ein Kleidungsstück. 
. (4) ideologien sind Theorien einer Gründungsphase, die Religion aber 
1st daruber hinaus auch die Theorie des Fortbestandes. 

(5) Die Ideologien legen die Rel igion auf der Ebene des Religionsrechtes 
fest, während die Tiefe, die die Mystiker erreicht haben, dabei übergan
gen wird. 

. (6) Die Religion ist wie ein Halteseil , wie ein Maßstab und gibt von 
sich aus keine bestimmte Richtung vor, während die Ideologie die Reli
gion in eine bestimmte Richtung lenkt. •• 

. Im Sinne dieser Argumentation geschieht eine ideologische Systemati
s1erung_ dann, "".en~ wir beispielsweise in unserer Wirtschaftsordnung In
halte wie Fre1he1t, Eigentumsrecht, soziale Gerechtigkeit usw. herausheben 
und ihre Verhältnisbestimmung innerhalb des Systems untersuchen. Das 
ist dann nur ein~ ~on vielen Sp ielarten der Ideologie. In Wahrheit ist es je
d~ch so, daß Rel 1g1on -:"enn wir unter, Ideologie' eine Meinung verstehen, 
~1e ohne Beweis akzeptiert wird-sich nicht nur ideologisieren läßt, sondern 
uberhaupt ideologischer Art ist. '5 

Nun,_ da wir die Argumentation der Konkurrenztheorie herausgestellt 
ha~en, 1st zu sagen, daß an dieser Theorie unserer Meinung nach Kritik 
geubt we~den _kann. Erstens betrachten wir auch die Welt unter ideologi
schem Bli ckwinkel und nicht nur die Religion. Wir treten den Phänome
~en der We_lt immer zusammen mit unseren Erwartungen gegenüber. Daher 
1st unser Bli ck selektiv. Auch der Religion wenden w ir uns mit bestimmten 
Er:"artungen zu, w~i~ wir Bedürfnisse in uns verspüren, deren Befriedigung 
wir nur von der Religion erwarten. Mit anderen Worten: Hinsichtlich dieser 

·~ Abdol-Karim Sorusch, Forbehtar az Ideologie (Größer als Ideologie), S. 125-130. Es sei 
erwahnt, ?aß Dr. Ali Schari'ati zu jenen im Iran gehört, die für ein ideologisches Verständnis 
von Religion eintreten. 

. " Normalerweis_e w ird ~ine bestimmte Meinung als „ Idee" bezeichnet, wenn wir sie zu
friedenstellend begrunden ko~nen, während eine Anschauung als Ideologie bezeichnet wird, 
wenn kein rationaler Grund fur sie erbracht werden kann und sie akzeptiert wird, ohne nach 
einem Grund fragen . Einige Gelehrte, die die Philosophie dem Nachweis Gottes zugrunde 
l~gen, g lauben, daß alle Ideen Ideologien nach Art von Weltanschauungen bilden. Es braucht 
nicht betont zu werden, daß die ldeologiedisku5.sion sich im Bereich der Begründung und nicht 
in dem der Behauptungen bewegt. Von der Sta_rke des Beweises läßt sich auf die Richtigkeit 
der Behaupt~ng schließen, doch aus der Schwache des Argumentes darf nicht umgekehrt auf 
~1e Falschheit der Behauptung geschlossen werden. Auch kann umgekehrt nicht aus der Rich
t1gke1t der Behauptung gefolgert werden, daß der Beweis stark ist. Jedoch läßt sich aus der 
Falschheit der Behauptung auf die Schwäche des Beweises schl ießen. 
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Bedürfni sse ist die Religion durch nichts anderes zu ersetzen. 16 

Wenden wir uns der Religion zusammen mit unseren Erwartungen zu, 
so nehmen diese Erwartungen entsprechend der je unterschiedl ichen see
lischen Typologie und unseren Bedürfn issen Gesta lt an. Deshalb treffen 
wir gezwungenermaßen eine Auswahl. Natürl ich ist es möglich, daß die 
Menschen die Erwartungen, die sie an die Reli gion richten, korrigieren. 
Und wenn die Erwartungen an die Religion auch wirtschaftlicher Art sein 
sol lten, so beginnen wir eine Systematisierung . 

Muhammad Bäqir a$-$adr, der bekannte islamische Ökonom und Be
gründer der Systemtheorie im Islam, hat sich mit deren systematischer und 
konkreter Form in der schi itischen Rechtslehre auseinandergesetzt. Aus 
seiner Sicht erfordert die Able itung einer Ordnung schwierige igtihäd
Operationen (Überlegungen und Entscheidungen hinsichtlich rel igiöser 
fatwäs). Über die üblichen Anstrengungen im Zusammenhang mit der Auf
stellung von religiösen Stellungnahmen und Gutachten hinaus ist es seiner 
Meinung nach erforderl ich, den Islam als eine Summe von Anschauungen, 
Begriffen, Konstanten sowie veränderlichen Geboten und Anweisungen 

zu betrachten. 
Jeder der angeführten Aspekte der Gesetze und Gebote des Religions

gesetzes basiert auf Grundlagen, Kriterien und dem Ausmaß an Nutzen, 
die einer Betrachtung des jeweil igen Gebotes, der Regel oder der Ord
nung im Zusammenhang mit den generellen Zielen der sari'a zugrunde
zulegen sind. Da diese Debatte vor allem in den Bereich der Vorschriften 
über Geschäftsabsch lüsse und nicht in den Bereich der die Gottesvereh
rung betreffenden Gebote (ahkäm ta's,sT) fä l lt, kann durchaus erwartet wer
den, daß mit Hilfe der Vernunft und dem Gewohnheitsrecht und anderen 
Methoden Kriterien auf diesen Gebieten gewonnen werden können. 

1• Das Bedürfnis nach Religion rührt u. a. von den folgenden Faktoren her: von der Angst 
vor dem Tod (Migue/ de Unamuno, Tragic Sense of Life, Dover Press, New York 1921 [reprint 
1990; dt. : Das tragische Lebensgefühl, München 1925]) oder von dem Verlangen nach Uber
windung der Einsamkeit (Paul Ti/lieh; Freud ist gleichfalls überzeugt, daß jemand umso schnel
ler vereinsamt, je emotionaler er ist), von dem Verlangen, die Ungerechtigkeit zu überwinden 
(wird doch in der Welt, die die Religion vorstellt, die Gerechtigkeit vollständig verwirklicht) 
oder von der Sehnsucht nach Erlösung von Leiden und nach einer Sinngebung des Lebens (die 
meisten Psychologen und Existentialisten sind davon überzeugt, daß der w ichtigste Grund für 
psychische Störungen davon herrührt, daß man keinen Sinn im Leben sieht; Viktor E. Frank/, 
Begründer der Logotherapie, der Schule von der Sinnwahrheit, sagt: ,,Wenn wir nicht w issen, 
wozu wir leben, so leben w ir in W irklichkeit nicht, sondern setzen nur unser bio logisches Sein 
fort"). Es w urden Theorien für die Substitu ierung der unersetzbaren Rel igionsbedürfn isse auf
gestellt, w ie zum Beispiel über die menschliche Selbstbejahung (Viktor E. Frank/, Karen Hor
ney, Abraham Maslow u. a.). 
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Muf:,ammad Bäqir a$-$adr hat nun durch den Beginn einer Debatte über 
eine bestimmte Erkenntnismethode im Rahmen der U$ül-Wissenschaft (einer 
Wissenschaft, die sich mit jenen Grundprinzipien und Methoden befaßt, auf 
deren Basis die islamische Rechtswissenschaft arbeitet] hinsichtlich der Weise 
wie im islamischen Religionsrecht Systeme auszuarbeiten und praktisch an~ 
zuwenden sind, im Zusammenhang mit der Entwicklung und Ausarbei tung 
einer islamischen Wirtschaftsordnung den wichtigsten Beitrag für die Kon
kretisierung dieses Kapitels im schiitischen Religionsrecht geleistet. ,,Aufgabe 
der Wirtschaftsordnung ist es, einen Weg zur Regelung des Wirtschaftslebens 
der Gesellschaft auf der Grundlage der Gerechtigkeit zu schaffen. Daher ist 
diese Ordnung der Garant für die Ziele, Werte und Richtlinien, nach denen 
ein Teilbereich des menschlichen Lebens einzurichten ist." 

Nach Auffassung a$-$adrs wird dies nicht nur durch äußere Gründe unter
mauert (wie dies bei den Argumenten für das vorhandene Bedürfnis der 
Menschheit hinsichtlich der Religion und der Aussendung von Propheten 
der Fall ist), sondern findet auch durch interne Gründe in der Religion selber 
seine Bestätigung, z. B. durch die Überlieferungen, die als Nachweis dafür 
dienen, daß die Religion alles, was die Menschen brauchen, mit einsch ließt 
(selbst die Geldstrafe für einen Hautkratzer); denn natürlich ist das Bedürfnis 
des Menschen nach den guten Erträgen eines gemeinschaftlichen Lebens 
und nach dem Wissen über die Regelung des Gemeinschaftslebens tief
gehender und vitaler. Er sieht in den Geboten des Islams im H inblick auf 
die Ausarbeitung einer Ordnung mehr als nur die Vorstellung von allge
meinen Zielen und moralischen Werten, da der Islam auch v iele generelle 
Richtlinien und unabdingbare Grenzen für die Festlegung und Verwirk
lichung einer solchen Ordnung vorlegt, zu der eben dann auch der Bereich 
einer islamischen Wirtschaftsordnung zählt, wobei er einige Grundregeln 
und Prinzipien der Wirtschaftsordnung anführt. ' 7 

Um die Grundzüge einer Ordnung entwerfen zu können, erachtete 
Mubammad Bäqir a$-$adr allgemein vier Elemente für notwendig: (1) das 
Wissen um die allgemeine Richtung der sar,<a, (2) die Einsicht in das Ziel 
der religiösen Texte (Schrift und Sunna) bezüglich der unveränderlichen 
Gebote, (3) die Berücksichtigung der gesellschaftlichen Werte und schl ieß
lich (4) die Ziele, die durch den wal, al-amr (den befugten Rechtsgelehr
ten) erkannt worden sind. 

" Siehe lqti$ädunä, al-madrasa al-islämiyya, al-isläm yaqüd al-bayä, sowie den Artikel von 
Mubammad Bäqir a$-Sadr mit dem Titel „Min fiqh al-na~~ ilä fiqh al-na?ar". 
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4. Gerechtigkeit, Wachstum und Wohlfahrt 

Welche der beiden Größen ,Gerechtigkei t' oder ,Wachstum' genießt Pri
orität, wenn erstere in einen Widerspruch zu letzterer gerät? 

Auf der Suche nach einer Antwort auf diese Frage ist zunächst zu klären, 
ob die Gerechtigkeit über das menschliche Ideal hinaus auch ein religiö
ses ideal ist und ob das Wachstum, wenn es ein menschliches Ideal ist, 
auch ein re ligiöses darstellt. Sind beide rel igiöse ideale, w ie w ird dann die 
Bevorzugung des einen Ideals gegenüber dem anderen erklärt für den Fall, 
daß das eine mit dem anderen in Widerspruch gerät? Stellt eines der bei
den ein menschliches ideal dar, so wird relig iös gesehen kein Grund für 

einen W iderspruch bleiben. 
Im wei teren muß geklärt werden, in welchem Verhä ltnis das wirt

schaftli che Wachstum zum Wohlstand steht und wie sich der Wohlstand 
zum menschl ichen Wohl bzw. Glück verhält. Führt das Wachstum auto
matisch zum Wohlstand und garantiert der Wohlstand automatisch das 
Glück der Menschheit? Ist das Glück der Menschheit immer weltlicher und 
materieller Natur? Und kann man nicht für die Gerechtigkeit eine Grund
lage im ,Wohl und Glück des Menschen' finden? 

Im Interesse einer Antwort auf diese Fragen behandeln wir zunächst die 
Frage, was unter ,Wohl und Glück' zu verstehen ist und welche Arten es 
davon gibt. Sodann werden wir auf einige im Iran verbreitete Ansichten 

hinweisen. 
Die einhellige Definition für Wohl bzw. Glück lautet, daß es sich dabei 

um ,die bestmögliche Situation' handelt. ,Wohl' wird in zweifacher Weise 
verstanden: als diesseitiges und als jenseitiges Wohl. Und hinsichtlich des 
diesseitigen Woh les w ird nochmals zwischen einem materiellen und einem 
immateriellen Wohl unterschieden. 

Unter dem materiellen weltlichen Wohl versteht man das, was heute 
gerne als hoher Lebensstandard (standard of life or living) bezeichnet wird. 
Das Lebensn iveau betrifft Dinge, die den Wohlstand steigern. 

Das immaterielle weltliche Wohl besteht im Genuß von Gerechtigkeit, 
Freiheit, Ordnung und Sicherheit im Bereich der Gesellschaft und in der 
Haltung der inneren Ruhe, Hoffnung, Fröhlichkeit usw. 

Mit dem jenseitigen Glück ist das gemeint, was Begriffe wie ,Erlösung', 
,Seligkeit', ,Rettung', ,Befreiung' u. ä. bezeichnen. 

Einige iran ische Denker sind nun der Überzeugung, daß das Ziel der 
Religion nicht das materielle we it! iche Wohl darstellt; denn erstens besteht 
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das Ziel der Religion ihrer Meinung nach nicht darin, den Lebensstandard 
im heutigen modernen Sinne so weit es nur geht anzuheben, und zweitens 
argumentieren sie: Wenn w ir die weltlichen Segensgaben und Wohltaten 
um ihrer selbst willen fordern und nicht, damit wir dadurch ein höheres 
Ziel erreichen - oder sie so betrachten, als ob w ir ein Recht darauf hätten 
und vergessen, daß sie uns gnäd ig zur Verfügung gestellt wurden -, oder 
d~ß wir nicht bereit sind zu akzeptieren, daß w ir als Gegenleistung für 
diese Gaben auch Selbstverzichte leisten müssen, dann gilt in allen drei 
Fällen, daß diese Gaben zu Götzen werden, die uns zu ihren Sklaven ma
chen und uns, anstatt zu einer Vervollkommnung zu verhelfen, allmählich 
spirituell verarmen lassen. Denn aus religiöser Sicht hängt das Heilig- oder 
Götzesein einer Sache niemals von der äußeren Form einer Sache ab, son
dern davon, wie wir von ihr Gebrauch machen und welche Vorstellung 
w ir von ihr haben. 

Außerdem ist es in Wahrheit eine der Folgen der Anwendung einer nicht
religiösen und auf diese Welt ausgerichteten Denkweise auf die Rel igion, 
wenn das Ziel der Religion in der optimalen Anhebung des Lebensstan
dards gesehen w ird. Dies drückt das N iveau der Religion auf die Stufe 
einer Zielorientierung oder Ideologie herunter, die den weltl ichen Ideo
logien auf dem Weg eines gemeinsam angestrebten Zieles, nämlich den 
Wohlstand des Menschengeschlechts zu erreichen, Konkurrenz macht. 
Man kann daher ohne Übertreibung sagen, daß sich heute das Ziel der 
Religion in der Hauptsache darin erschöpft, der vol lkommenen Verwirk
lichung der Ziele eines Wohlfahrtsstaates zu dienen. Es scheint, daß alle 
nicht-religiösen Ideologien es nur für gut befinden, wenn eine Religion, 
die nur noch auf die Erreichung des Wohlstandes der Menschen abzielt, 
ihre Existenzberechtigung verliert und diesen Ideologien gegenüber ganz 
gewiß ihre N iederlage bitter zu verspüren bekommt. '8 

Ein anderer Denker vertri tt wiederum die Meinung, daß weder in der 
Schrift noch in der ursprünglichen Tradition noch in den islamischen Wis
senschaften, die darauf folgten, das Wie und Warum der Entwicklung be
sprochen wurde. Entwicklung ist ein soziales Ziel, das die Bevölkerung 
einer bestimmten Gesellschaft aufgrund ihres freien W illens verfolgt (wor
aus ohne weiteres erhellt, daß die Entwicklung in den modernen Gesell-

" Mostafa Malekiyan, Eqterah Entezare Baschar az Din (Vorstellung der menschlichen Er
wartung gegenüber der Religion) Zeitschrift „Naqd va Na?ar" (Kritik und Meinung), 2. Jahr
gang, Nr. 2, S. 56 f. 
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schaften zum unumgängl ichen Thema geworden ist), und das entspre
chende Wissen br ingen sie entweder selber hervor oder sie übernehmen 
es von entwickelten Gesel lschaften. 

Der einzige Einfluß der Hei ligen Schrift und der Sunna auf die Ent
wicklung der muslimischen Gesellschaften besteht darin, daß die endgül
tigen Wertziele der Entwicklung nicht im Widerspruch zu den endgü lti
gen Wertprinzipien der Schri ft und der Tradition stehen dürfen . Über die 
endgü ltigen Werte hinaus kann das durch das islamische Recht konkreti
sierte Erlaubte und Verbotene die Entwicklungsstruktur zum Teil in eine 
bestimmte Gestaltungsrichtung lenken.' 9 

Es erübrigt sich im Grunde der Hinweis, daß eine Entwicklung, die in 
Widerspruch zur Gerechtigkeit gerät, eine Entwicklung im Sinne eines 
Wachstums ist, das eine rein quantitative Größe (im Englischen mit dem 
Begri ff growth wiedergegeben) darstel lt und in der ökonomischen Termino
logie als das Ansteigen des Bruttosozialprodukts bezeichnet wird. Unter
dessen schließen w ir im Begriff der Entwicklung, der für uns qualitativer 
Art ist, d ie Gerechtigkeit ein. Es ist hier manchmal ein wenig Nachlässig
keit (bei der Begriffsunterscheidung) zu beobachten. 

Zusammenfassend können w ir sagen: Erstens ist die Gerechtigkei t nicht 
nur ein menschliches Ideal, sondern auch ein religiöses. Zweitens stellt 
die Existenz einer gerechten Ordnung eines der unersetzbaren Bedürfnisse 
der Menschheit dar, welches nur von der Religion erfüllt werden kann. 
Dri ttens bringt d ie Gerechtigkeit auch Ruhe und Frieden hervor, während 
der Wohlstand nicht unbedingt eine solche Funktion erfül lt. Viertens liegt 
in den religiösen Texten so deutlich die Betonung auf der Gerechtigkeit, 
daß kein Zweifel darüber bestehen bleibt, daß ihr den anderen Werten 
gegenüber, w ie dem Wachstum, eine bevorzugte Stellung zukommt. Im 
Koran heißt es: ,,Seid gerecht, das entspricht eher der Gottesfurcht. " (Sure 
5,8). Textkritisch gesehen w ird durch das Weglassen eines Bezugswortes 
(für die Gerechtigkeit) eine Verallgemeinerung der Bedeutung vorgenom
men. Daher bedeutet dieser Aufruf: Seid in allen Dingen gerecht. Einige 
glauben, daß d ie Gerechtigkeit in unabhängiger Form die Grundlage für 
das religiöse Recht sein kann.20 

" Mohammad Modjtahed Schabestari, Seh guneh Danesch dar seh Qalamru (drei Wis
sensarten in drei Gebieten), Zeitschrift „Naqd va Na?ar", 2. Jahrgang, Nr. 1, S. 300. 

20 S. Zeitschri ft „Naqd va Na?ar", 2. Jahrgang, Nr. 1. 
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5. Religionsinterne Diskuss ion über die Wertgrundlagen 
der Wirtschaft 

Der Islam und der Koran haben eine Reihe von Werturteilen über den Men
schen, die irdische Welt, die zukünftige Welt und die vier Arten der Be
ziehungen des Menschen - zu Gott, zur Natur, zu den anderen M enschen 
und zu sich selber - vorgenommen, und diese haben auch die Gestaltung 
der Wirtschaft beeinflußt. 

Im Folgenden sollen die einzelnen Wertprinzipien der islamischen Wirt
schaft angeführt werden: 

(1) Das Leben auf dieser Welt ist nicht das Endziel, sondern ein Zwi
schenziel auf dem Weg in das Leben nach dem Tod; mit anderen Worten: 
der Islam sieht diese Welt in einem größeren Zusammenhang und nicht 
als höchstes Z iel. 

(2) Anhäufung von Reichtümern und Prahlerei gelten als häßlich. Ver
mögen zu besitzen, ist an sich zwar noch nicht tadelnswert, aber es ist zu
mindest auch nichts Lobenswertes. 

(3) Das Einkommen, das der Mensch durch seine Arbeit erzielt, ist damit 
noch nicht eo ipso sein Eigentum, nur wei l es der Ertrag seiner Arbeit ist: 
Die Rechtschaffenen sollen „ein bestimmtes Recht auf ihr Vermögen dem 
Bettler und dem Unbemittelten einräumen" (Koran 70,24 f.; 51, 19). 

(4) Die Anhäufung von Besitz und das Hängen am Besitz werden ne
gativ bewertet. 

(5) Das private Eigentum bewertet der Koran grundsätzlich positiv. 

(6) Der Koran tadelt die Vermehrung des Vermögens, es sei denn sie 
wird dadurch erzielt, daß dieses Vermögen in Umlauf gebracht w ird. Geld 
zu besitzen allein genügt noch nicht für eine Wertsteigerung. Vielleicht ist 
das der Grund für das Verbot des Zinsnehmens. 

(7) Ein luxuriöses Leben wird getadelt, wobei unter einem luxuriösen 
Leben der Konsum von Lebensgütern verstanden wird, der über das Maß 
des Notwendigen hinausgeht. Maßstab dafür, ob es sich um Luxus han
delt oder nicht, ist das allgemein Übliche. 

(8) übertriebener Konsum, isräf, ist ebenso verboten wie Verschwen
dung, tabdir (das Wort tabdfr stammt von badr [Saatkorn) und bedeutet 
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soviel w ie Verschwendung). Das heißt also auch, daß der Islam gegen Mas
senproduktion und Massenkonsum ist. So heißt es im Koran : ,,Diejenigen, 
die verschwenderisch sind, sind Brüder der Satane" (Sure 17,27; vgl. auch 
17,26). Und an anderer Stelle: ,,Eßt und trinkt, aber seid nicht maßlos" 
(7,3 1; über die Maßlosigkeit siehe auch Koran 6,141; 10, 12.83; 20,124; 

21,9; 26,151 f.; 43,5). 

(9) Wertprinzipien des Korans, die bei der Erzeugung, Verteilung und 
dem Gebrauch von Vermögen Anwendung finden, verwehren jeglichen 
Handel mit Verbotenem: jede Art des Schmuggels, Verkauf und Kauf von 
Drogen, alkoholischen Getränken und allgemein von religionsgesetz li ch 
Verbotenem (Sure 5,90 f. ), Erhöhung des Gewichtsmaßes beim Verkauf 
oder dessen Reduzierung beim Kauf, ribä (Zinsnehmen), dem Verleih von 
Geldern der Staatskasse (bayt al-mä/) zu hohen Zinsen, Kredi t, Doppel
Verzinsung und andere Arten von Zinsnahme, den sexuel len Ausverkauf 
von Frauen: Besitzanhäufung durch Nutzung des weiblichen oder männ
lichen Körpers, w ie zum Beispiel durch Sexfil me oder durch Aufstieg in 
der sozialen Hierarch ie mittels der Frau, unredliche Manipulationen beim 
Handel zum Zweck der Monopolisierung (plötzl iches Anheben der Waren
preise und der ausländischen Währungskurse): 11Verzehrt nicht unterein
ander euer Vermögen durch Betrug" (Koran 4,29). 

(1 O) Im Fal le einer Wertekollision w ird den Interessen der Al lgemein
heit den Interessen des Einzelnen gegenüber Vorrang gegeben. Die Prio
rität, die der Al lgemeinheit gegenüber dem Einzelnen eingeräumt wi rd, 
ergibt sich aus drei untersch iedlichen Blickwinkeln und ist in drei Formen 
vorste llbar: aus psychologischer, ontologischer und soziologischer Per

spektive. 

(11 ) Der Islam heißt es nicht gut, wenn der Wert der Arbei t des Ande
ren abgewertet wi rd, w ie beispielsweise durch die M inderung des Geld
wertes (wenn früher etwa der Edelmetal l-Feingehalt bei Münzen verfälscht 
wurde oder wenn heute aufgrund pol itischer Einflüsse die Kaufkraft des 
Geldes gemindert w ird), das Ausnutzen von Armut und die Ausbeutung 
der Bedürftigen (Sure 2,280), das Ausnutzen der Unwissenheit Anderer 
und die Aneignung ih res Vermögens (Sure 7,199), der erzwungene Kauf 
und Verkauf (Handel ohne gegenseitiges Einverständnis) (Sure 4,29), die 
Verweigerung oder Einschränkung der Arbei tsmöglichkeiten Anderer durch 
den Einsatz von Einfluß und Macht, Abzüge von Lohn und Gehalt der 

Untergebenen. 
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Wertprinzipien der islamischen Wirtschaft bei der Herstellung der Ge
rechtigkeit: 

Die Wörter 'ad/ und qist kommen über fünfzigmal im Heiligen Koran 
vor. Da 'ad! das Gegenteil von ?Ulm ist und ?ulm ,Rechtsverletzung' be
deutet, ist die Abkehr von dieser Rechtsverletzung f)aqq (Recht) und 'ad/ 
(Gerechtigkeit). Das Wort qist hingegen bedeutet soviel wie ,Anteil' und 
,Teilhabe', so daß es auch im Zusammenhang mit der Vergabe von Betei
ligungen und der Berücksichtigung der Rechte Anderer verwendet wird 
sowie hinsichtlich der Abwehr von Diskriminierung und Herabsetzung.21 

In jedem Falle ist die Gerechtigkeit ein ewiges Gesetz Gottes, das für die 
Ordnung der ganzen Schöpfung Gültigkeit besitzt. Sie ist bei weitem die 
festeste Grundlage und Verhaltensweise Gottes bei der Kundgabe seines 
Gesetzes und seiner Wege. 

Wertorientierte An leitungsgrundsätze: 

Verbot von unbegründeter Vermögensanhäufung: 
„0 ihr, die ihr glaubt, verzehrt nicht untereinander euer Vermögen durch 

Betrug, es sei denn, es geht um einen Handel in gegenseitigem Einver
nehmen." (Koran 4,29; s. auch 2,188; 4,160 f. sowie 9,34). 

Verbot eines Entzugs des unter normalen Bedingungen fluktuierenden 
Bargeldes aus dem Um/auf-

"Denjenigen, die Gold und Si lber horten und es nicht auf dem Weg 
Gottes spenden, verkünde eine schmerzhafte Pein." (Koran 9,34). 

Verbot der Monopolisierung von Besitz und Vermögen in den Händen 
einiger: 

"Was Gott seinem Gesandten von den Bewohnern der Städte als Beute 
zugeteilt hat, gehört Gott und dem Gesandten, und den Verwandten, den 
Waisen, den Bedürftigen, dem Reisenden. Dies, damit es nicht eben unter 
den Reichen von euch die Runde macht." (Koran 59,7). Auch wenn es in 
diesem Vers um die Rückgabe der ,Beute'-Güter an den rechtmäßigen Be
sitzer geht, so wurde er dahingehend ausgelegt, daß der in der Schrift und 
Sunna angeführte Grund veral lgemeinert werden kann. Die Sachverstän
digen sind sich daher über die Ausdehnung des Gebotes in Fäl len, wo die 
Gründe des Gebotes in der Schrift und in der Sunna geschrieben stehen, 
einig. So w ird der Inhalt dieses Verses zugrunde gelegt, wenn es heißt, daß 

21 5. Enzyklopädie von FrrüzäbädT: Mufraclät rägib wa aqrab al-mawärid. 
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in einem islamischen Staat keine Monopol isierung von Eigentum und Ver
mögen entstehen darf und es nicht statthaft ist, daß eine Anzahl bestimm
ter Leute die Produktion und die Verteilung der Güter oder den Konsum 
unter sich ausmachen, während es auch andere Interessenten dafür gibt. 
Einige Kommentatoren haben aus diesem Koranvers auch die Grenzen des 

Privateigentums abgeleitet.22 

Verbot der Maßlosigkeit (isräf) und der Verschwendung (tabdir): 
Koran 6,141; 7,31 (s iehe oben Pkt. 8); vgl. 25,67. ,,Eßt und trinkt, aber 

seid nicht maßlos." (7,31 ). 

Verbot der ungerechten Abwertung und Minderung von Eigentum: 
Siehe Koran 6,85; 11 ,85; 26,182 f. 

Verbot, Eigentumsrechte törichten, nicht zurechnungsfähigen, eigen
sinnigen Menschen zu überlassen: 

„Und gebt nicht den Toren euer Vermögen, durch das Gott euch einen 
Unterhalt verschafft hat. Versorgt sie damit und kleidet sie, und sagt zu 
ihnen, was sich geziemt. " (Koran 4,5). 

Rücksichtnahme bei Elend, Armut und Notstand ('usr wa f)arag): 
Siehe Koran 2,173.185.280.286; 5,3 .6; 6,119; 7,157; 9,91; 16, 115; 

22,78; 52,61; 48,17. 

Verbot, anderen zu schaden: 
Siehe Koran 2,231.233.285; auch 2,107; 65,6. 

" Sayyid Qurb, FT 4iläl al-qur'än, 28/37. 
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Anfragen und Gesprächsbeiträge 

zum Profil Taskhiri Ich bedanke mich für den wissenschaftlich 
eines Wirtschafts- wertvollen Beitrag und möchte in einem ersten Punkt 
experten darauf aufmerksam machen, daß der Martyrer Ayatollah 

Mul)ammad Bäqir a$-5adr in der Wirtschaftslehre zwi
schen ,Schöpfung' und ,Entdeckung' unterscheidet. Er fordert von einem 
Wirtschaftswissenschaftler in dessen Forschungsarbeit die Beachtung dreier 
Phasen: 

(1) Wirtschaftliche Gesetzmäßigkeiten müssen entdeckt werden. 
(2) Davon ausgehend gil t es, Problemlösungen zu erarbeiten. 
(3) Schließlich sind die umfassenden und allgemeinen Gesetzmäßigkeiten 
der betreffenden Wirtschaftsordnung zu entwerfen. 
Wer sich also mit Wirtschaftswissenschaften befaßt, muß diese drei Pha
sen durchlaufen. Mit dem ersten Schritt befaßt sich die reine Wissenschaft. 
Der zweite Schritt ist Tei l der Weltanschauung, während der dritte Schritt 
sich mit Systemen befaßt. Jeder einfache Ökonom muß sich mit diesen 
Schri tten auseinandersetzen. Geht aber ein islamischer oder christl icher 
Ökonom an die Sache, hat er zuerst mit dem dritten Schritt zu beginnen. 
So hat auch Ayatollah a$-5adr als islamischer Wirtschaftswissenschaftler 
mit dem dritten Schritt begonnen. Er ging also zuerst von einem umfas
senden System aus und bestimmte zunächst die Grundzüge dieses Sy
stems. Erst dann ging er zum zwei ten und schl ießlich zum ersten Schritt 
über. Im Sinne dieser Reihenfolge vertrete ich folgende Auffassung: Wir 
können einem Volk nicht eine Wirtschaftslehre vorlegen, ohne zunächst 
anzuerkennen, daß dieses Volk eine Wel tanschauung besitzt. Dies gi lt ins
besondere von einer Weltanschauung, die alle Bereiche des Lebens erfaßt. 
Damit wi ll ich sagen, daß al le Gesetze der Wirtschaft auf eine umfassende 
Basis und auf umfassende Interessen hin betrachtet werden müssen. 

Islam definiert Zweitens: Der Islam definiert die einzelnen Werte nie, 
Wert und ohne zugleich eine bestimmte Methode festzu legen, 
Methode mit der diese Werte zu ihrer Realisierung gelangen. 

Das heißt, der Islam sagt nicht nur, daß z. B. die Ge
rechtigkeit einen Wert darstellt, sondern er definiert auch die Methode 

1 

wie dieser Wert umzusetzen ist, nämlich im Sinne der wirtschaftli chen 
Woh lfahrt, takäful, und des wirtschaftlichen Gleichgewichts tawäzun für 
alle gesell schaftlichen Schichten . 

1 1 

376 

Gerechtigkeit 
vorrangig vor 
Wirtschafts-
wachstum 

Drittens: Das wirtschaftliche Wachstum ist ein islami
scher Wert, der, wie auch andere Werte, von seinem 
Wesen her gut ist, solange nichts rangmäßig Höheres 
dagegen spricht bzw. mit diesem Wert kollidiert. Steht 
also das Wirtschaftswachstum z. B. im Gegensatz zur 

Gerechtigkeit, die einen absoluten Wert darstellt, dann muß der Wert des 
wi rtschaftl ichen Wachstums gegenüber dem der Gerechtigkeit zurücktreten. 
Dieses Beispiel kann also den eingangs angeführten Grundsatz verdeutlichen. 
Würde demnach das w irtschaftliche Wachstum in einem Volk zu einer unge
rechten Verteilung der Güter führen und benachtei I igte Bevölkerungsschichten 
an den Rand der Gesellschaft drängen, hätte ohne Zweifel die Gerechtigkeit 
dem Wachstum gegenüber Vorrang. Unterstützt m. a. W. das Wirtschaftswachs
tum eine gerechte Ordnung in der Gesellschaft, ist es zu begrüßen; kommt 
es jedoch zu einer gegentei ligen Entwicklung, hat das Wachstum zugunsten 
der Gerechtigkeit zurückzutreten . Meine Frage an den Referenten geht also 
dah in, wie er über den Stellenwert von wirtschaftlichem Wachstum resp. 
Gerechtigkeit im Falle einer lnteressenskolli sion denkt. 

Pichler Daß die Wirtschaft und damit auch ihre Wis
Wirtschaft - eine senschaft eine Tochter der Ethik ist, kann, w ie Kollegin 
Tochter der Ethik Gabriel erwähnt hat, mit Fug und Recht als eine der 

w ichtigen Aussagen der katholischen Soziallehre und darüber hinaus der 
abendländischen Tradition generell angesehen werden. Tatsächl ich war das 
abendländische Wirtschaftsverständnis grund legend unter dem Gesichts
punkt der Ethik menschl ichen Handelns - somit auch des wi rtschaftlichen 
Handelns - postu liert und stand damit zugleich unter der Forderung nach 
Gerechtigkeit. So waren denn auch die wirtschaftlichen Prinzipien für unser 
abendländisches Wirtschaftsverständnis früh schon nicht in einem ein
schlägigen wirtschaftlichen Text formuliert, sondern in der Ethik des Aristo
teles, insbesondere in seiner 11 Nikomachischen Ethik", wo es u. a. um ge
rechte Preisgestaltung, um gerechten Tausch wie auch um Solidarität geht 
- um den Gemeinschaftsbezug also wirtschaftlichen Handelns. 
Da w ird zugleich auch die Vorstellung des ,Freundes', der ,Freundschaft', 
der philfa, relevant, wie dies Kollege Schneider schon betont hat [vgl. oben 
S. 44 und 148 f.]: das Verständnis des Freundes demnach als posi ti ve 
zwischenmenschl iche Beziehung, von der Aristoteles ganz im Sinne 
gesellschaftl ich er Sol idarität spricht. Ähnliches gilt auch für die Auffassung 
von ,Gerechtigkeit', welche die Kategorien wirtschaftlichen Handelns in 
der mittelalterlichen Scholastik, insbesondere bei Thomas vonAquin, durch-
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gängig bestimmte. Es gibt somit einen ethischen Kodex in der Wirtschaft 
so daß Oswald von Ne/1-Breuning mit Recht von der Wirtschaftswissenschaft 
al s von einer „ Tochter der Ethik" sprechen konnte. Eine Wirtschaft ohne 
ethische Normen, damit eine nicht-wertende Wirtschaftswissenschaft, wäre 
folg! ich zur Unfruchtbarkeit verurteilt. Es wäre diesbezüglich auch das sog. 
Wertfreiheitspostulat eines Max Weber zu hinterfragen. Somit meine ich 
auch, daß die katholische Soziallehre, indem sie für die N ichtwertfreiheit 
eintritt, auch w issenschaftlich methodisch betrachtet im Recht ist und würde 
diese differentia specifica für das Wirtschaftsverständni s ganz bew ußt auch 
für mich in Anspruch nehmen. 

Ein Element, das unter Bedachtnahme auf die Aus-religiös fundierte 
W irtschafts lehre führungen von Kollegen Ganbari auf eine gewisse Ge-

meinsamkeit in unseren Anschauungen hinweist, kann 
man darin sehen, daß auch die islamische Wirtschafts
lehre unter dem Einfluß verschiedener Sichtweisen -

ohne eigene 
Theoriebi ldung 

gegebenenfalls ihrem eigenen Verständn is zuw iderlaufend -gewissen An
passungszwängen an die W irkl ichkeit ausgesetzt ist. Insofern könnte man 
auch sagen, daß für sie, ähn l ich wie für die katholische Soziallehre, eine 
ihr eigene Theorielosigkeit charakteristisch ist. Dies ergibt sich für mich aus 
den drei methodischen bzw. erkenntn istheoretischen Problemen, die postu
liert wurden: Erstens aus der Feststellung, daß es nicht mögl ich ist, aus den 
verbindlichen Urteilen des islamischen Rechts selbst, also aus dessen Selbst
verständnis, ein Wirtschaftssystem abzuleiten; in zweiter Linie aus dem 
Hinweis auf die Übereinstimmung - oder eben Nichtübereinstimmung -
der Rechtsurteile mit Gegebenheiten in der wirtschaftlichen Wirklichkeit, 
und schließlich drittens daraus, daß diese Rechtsurteile im Wirtschaftsbereich 
nicht unbedingt verbindlich werden müssen. 

Diese hier angesprochene Problematik findet sich auch in marktwirt
schaftlich theoretischen Ansätzen, wie in diversen Beiträgen bereits zur 
Sprache gebracht, die in der Realität gewissermaßen auf Abschirmmecha
nismen gegen die Härten einer ,reinen' Marktwirtschaft hinauslaufen. In 
dieser Tatsache also, daß man die Marktwirtschaft mit einhergehenden 
sozial- bzw.gesellschaftspolitischen Abschirmmechanismen versehen muß, 
dürfte letztlich eine gewisse Gemeinsamkeit liegen. Allerdings möchte ich 
hinzufügen, daß w ir der Marktwirtschaft in ihrem grundlegend theoreti 
schen Anliegen, bei aller Kritik, ein ihr eigenes Verständnis von Gerechtig
keit nicht absprechen dürfen. Nur ist dieses Verständnis von Gerechtigkeit 
nicht aus der Tradition, sondern aus den der M arktwirtschaft selbst inne-
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wohnenden Gesetzmäßigkeiten heraus formuliert. Man sol lte also nicht 
übersehen, daß sich damit auch ein gewissermaßen arteigen eth ischer An

spruch verbindet. 

Lebensstandard 
und wirtschaft
licher Wohlstand 
nicht gleich 
Lebenssinn 

Ein weiteres Element, in dem wi r Gemeinsamkeiten 
wahrnehmen können, sei hier ebenfal ls im Anschluß 
an das Referat von Kol legen Ganbari angesprochen: 
Trotz eines manchmal hedon istischen oder säkulari
sierten Einschlages westl ich-marktwirtschaftl ichen Wirt
schaftsverständnisses kann man auf die Frage von Ge

rechtigkeit in Hinblick auf Wachstum, auf ,Glück' (sei es im säkularisierten, 
sei es im religiös verankerten Sinn) oder auf Wohlstand eine weitgehende 
Übereinstimmung dari n sehen, daß in beiderlei Verständnis Lebensstandard 
im gütermäßig-materiell verstandenen Sinn nie dasselbe bedeutet w ie Lebens
sinn; daß die höchsten Güter, d ie wi r viel leicht unter dem Begriff ,Glück' 
subsumieren mögen - Glück mit Freunden, Glück in der Famil ie, Glück in 
der Ehe und im Zusammenleben generel l, auch persön l iche Sicherheit, 
Ruhe u. a. -, letztlich nie und nimmer um Geld zu kaufen sind. 
Insgesamt schien jedoch im Referat Ganbaris zum Ausdruck zu kommen, 
daß die islamische Wirtschaftslehre in einem zwiespältigen Spannungs
feld von Zwängen sozusagen gefangen liegt, näml ich: einerseits ihre Theorie
findung in der Rechtsordnung und in den Rechtsurteilen und damit in einer 
Überhöhung im Religiösen zu verankern, anderseits jedoch dem Anspruch 
einer eigenständigen W irtschaftstheorie entsagen zu müssen aufgrund von 
U nterordnung unter andere Rangbestimmtheiten . 

bl Ganbari Zunächst zum D iskussionsbeitrag von Pro-
z~m ~rol ~mh fessor Pichler: Ich teil e die Auffassung, daß es in der 
einer 1s am,sc en . 

1 
• h . h ft h · · s h · · k ·t . ft ,s am,sc en W 1rtsc a st eorre gewisse c w1errg e, en 

W1rtscha .b d . · Ph " z · "h h' g1 t, a sie erst ein anomen unserer e,t, na er In 
unseres Jahrhunderts ist. Meines W issens war in der Tat der schon genannte 
Ayatollah $adr der erste, der ein eigenes System entwickelt hat. Er war je
doch nicht mehr in der Lage, in seine Theorie, die er als Achtundzwanzig
jähriger in seinem Buch vorgelegt hatte, d ie rel igiösen und theologischen 
Gesichtspunkte zu integrieren und auf diese Weise seine Theorie zu Ende 

zu fü hren. 

... nicht nur in 
der Praxis, auch 
in der Theorie 

Diese Theorie einer islamischen Wirtschaft ist, w ie ich 
meine, hinsicht lich ihrer Durchführbarkeit und An
wendbarkeit mit ein igen Problemen konfrontiert. D ie 
Probleme, denen sie sich gegenübergestellt sieht, exi-
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sti_eren _aber nicht nur_ in der Praxis, sondern sind auch theoretischer Art 
Die beiden erkenntnistheoretischen Fragen, die ich selbst aufgew f · 
habe, gehen in diese Richtung. or en 

Notwendigkeit Die S~hwie~i~keiten liegen ganz allgemein darin, daß 
der Anpassung sich die Rel1g1on '.n i~rem Begriffsverständnis den ge-
an Zei tverhält- gebenen Ze1tverhaltn1ssen anzupassen hat: Denn das 
nisse was heute unter diesen Begriffen verstanden wird, un~ 

. . . terscheidet sich von dem, was man darunter in frühe-
rer Zeit trad1t1onellerweise verstanden hat. Das Problem scheint sich dem 
Koran ebenso zu stellen wie der Bibel. 

manchmal auch Zur Frage, welcher der beiden Werte, Gerechtigkeit ode 
Ungerechtigkeit w irtschaftliches Wachstum, Vorrang hat: Man hat dies; 
in Kauf Frage unterschiedlich beantwortet. Manche, die dem 
zu nehmen Wachstum den Vorrang einräumen, vertreten die Auf-

.. . fassung, daß man unter bestimmten Bedingungen, dann 
~aml1ch'. wenn es um einen gewissen Entwicklungsschub im Bereich der 
okonom1schen Verhältnisse geht, bereit sein müßte, Ungerechtigkeit in Kauf 
zu nehmen. Und hier stell t sich die Frage sowohl dem Islam wie dem Christen
tum, welchen Zustand w ir für religiös vertretbarer halten - da wo es um · b · . , eine 
est1 '.11mte Entw1ckl ung der Wirtschaft geht, eher um der Gerechtigkeit wi llen 

a~f einen Wachstumsschub zu verzichten, oder in einer derartigen Situation 
ein gewisses Maß von Ungerechtigkeit in Kauf zu nehmen. 

islamische Rashadi Auch von meiner Seite ein Wort des Dan-
Wirtschafts- kes für den präzisen und gelehrsamen Beitrag. Im Re-
w issenschaft? ferat wurde auf vier Punkte hingewiesen: auf die Grund-

. lagen der islamischen Wirtschaft, auf das islamische 
Wirtschaftssystem, auf das islamische Recht und die Wirtschaftslehre. Eine 
de~ ~-erausforder_ungen unserer Zeit ist die Frage, ob es mögli ch ist, von 
rel1~1os~n bz~. n1cht~eligiösen Wissenschaften zu sprechen. Näherhin, ob 
~sein~, 1slam1sche Wirtschaftslehre', eine, islamische Soziologie' oder eine 
,1sla'.111sche Psychologie' gibt. Meine Frage an den Referenten ist also ob 
er eine all~emeine ,Wirtschaftswissenschaft' annimmt, und wenn j;, in 
welchem Sinne. 

wieweit Religion 
im Sog 
menschlicher 
Erwartungen? 
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Im Referat war wei ters davon die Rede, daß wir allen 
Dingen m_it bestimmten Voraussetzungen begegnen 
und daß dies auch für die Religion gi lt, da wir uns mit 
1hr befassen, wenn wir bestimmte Fragen und Erwar
tungen haben, und wir uns wünschen, daß die Reli-

gion diese Fragen beantwortet:. Inwieweit beeinfluss~n d i:se in ge~i.sser 
Weise wel tanschauli chen Annaherungen unser Verstandnis der Religion? 
üben sie einen großen oder einen kleinen Einfluß aus? Je nachdem, ob 
wir diesen Einfluß hoch einschätzen oder niedrig, kann dies zur Annahme 
führen, daß die Religion auch ein Wi rtschaftssystem impliziert oder ein 
politisches Konzept. Je nachdem, mit welchen Erwartung~n man also an 
die Rel igion herantritt, können wir dies schlußfolgern oder nicht. Betrachten 
wir die Religion beispielsweise aus einer sozialistischen oder einer kapi
tal istischen Perspektive, wollen wir möglicherweise aus der Rel igion auch 
ein sozialistisches oder ein kapitalistisches Wirtschaftssystem ableiten. 
Unter diesen Umständen könnten gegebenenfalls also auch ganz wider
sprüchliche Auffassungen von der Religion her abgeleitet und von ihr her 

begründet werden. 
Daraus scheint zu folgern, daß im Falle man große Erwartungen an die Re
ligion heranträgt- sei es von der Psychologie, der Soziologie, von der Wirt
schaftskunde oder anderswoher - es im Endergebnis eine nichtreligiöse 
Vorstellung sein wird, die auf diesem Wege zustande kommt. Handelt es 
sich aber nur um einen geringeren bzw. relativen Einfluß, den man auf die 
Religion ausübt, würde dies nicht zu derart gravierenden Ergebn issen 
führen . Von da aus ergibt sich für mich die Dringlichkeit der Frage, von 
welcher Größenordnung der Einfluß dieser Voraussetzungen und Erwar
tungen bei unserer Wahrnehmung und unserem Verständnis von Religion 
ist. Persön lich gehe ich von einem geringen Einfluß aus. 

Khalidji Im Referat hieß es, daß einige meinen, die 
jeder Wert ver- Religion liefere die Werte, aber nicht die Methoden 
langt bestimmte [vgl. oben S. 363 f .]. Diese Aussage konfrontiert uns 
Weise der . . mit einem methodologischen Problem: Man kann nicht 
Realisierung einen bestimmten Wert mit jeder beliebigen Methode 

verwirklichen. Werte verlangen nach ihnen angemessenen Methoden und 

Verwirk! ichungsmustern. 
Was Herr Ganbari gemeint hat, war, daß man eine W irtschaftsordnung im 
20. Jh. nicht so einrichten kann, wie man sie vor 1000 Jahren gestaltet hat. 
Und Ayatollah Taskh iri sprach von einem freien Entscheidungsraum, 
mantaqatu 1-faräg, das heißt von Entscheidungsrechten, die man unter Be
dachtnahme auf die historischen Werte und Methoden selbst wahrneh
men kann. Ich meine daher, daß man von den koranischen Richtlinien für 
die islamische Wi rtschaft nicht Gebrauch machen kann, wenn man nicht 
vorher dieses methodologische Problem löst. 

381 



Vorgabe einer 
Wertgrundlage, 
aber nicht Fest
legung auf be
stimmtes System 

Gabriel Es haben sich, wenn ich die Übersetzung 
des inhaltsreichen und differenzierten Vortrages rich
tig verstanden habe, große Ähnlichkeiten gezeigt mit 
der En twicklung der katholischen Soziallehre: daß 
nämlich die Religion die Wertegrundlage vorgibt, aber 
sich - wie dann das Zweite Vatikanische Konzil aus

drücklich festgehalten hat - mit keinem Wirtschaftssystem identifiziert und 
auch kein eigenes System schafft. Damit wäre dies Ideologie, die als ge
schlossenes Weltanschauungssystem der Religion widerspricht. 

unterschiedliche In diese Richtung scheinen mir auch die verschiede-
nen fatwäs in den unterschiedlichen Bereichen zu wei
sen - ein Aspekt, der gleichfalls im Referat angespro
chen war. Ich sehe auch hier eine Parallele, insofern 
es nach unserer Auffassung in wirtschaftl ichen und ge
sellschaftl ichen Angelegenheiten verschiedene Mei

Auffassungen, 
wenn man von 
vorgegebener 
Realität ausgeht 

nungen unter den Christen geben kann, die nach bestem Wissen und Ge
wissen aufgrund der vielfältigen Facetten der Wirklichkeit und der unter
schiedlichen Perspektiven, sie zu sehen, zu unterschiedlichen Ergebn is
sen gelangen können. Dies ergibt sich, wenn man bei der Betrachtung der 
Wirklichkeit nicht vom obersten Stockwerk des Hauses ausgeht, sondern 
von der vorgegebenen Reali tät, die nach Grundsätzen der Gerechtigkeit 
z. B. hinsichtlich der Eigentumsordnung, einer situati onsgerechten Arbeits
politik ·und in vielen anderen Fragen verbessert werden soll. 

religiöse Werte 
als Orientierun
gen für Pol itik 
und Wirtschaft 

Schabestari Ich habe mich auch in der Öffentl ichkei t 
dahingehend geäußert, daß man in bezug auf Pol itik 
oder Wirtschaft nur von religiösen Werten sprechen 
kann, die w ir in diese Bereiche einzubringen haben, 
nicht aber von einem eigenen System. Das heißt, wir 

können und müssen unsere religiösen Werte in die Diskussionen um die 
Gestaltung der gesellschaftlichen oder w irtschaftl ichen Ordnungssysteme 
einbringen, w ir haben sie geltend zu machen, wenn darüber gesprochen 
w ird, welche Orientierungen unsere Politik und unsere Wirtschaft haben 
sol len. Ich habe es jedoch in diesem Zusammenhang immer vermieden, 
von einem islamischen Wirtschaftssystem zu sprechen. 

Wichtigkeit der 
Methodenfrage 

Canbari Ayatollah Taskhiri hat drei Punkte genannt, 
auf die ich eingehen möchte: Zunächst hat er die The
sen von Ayatollah Sadr vorgetragen, auf die auch ich 

in meinem Referat eingegangen bin. Ayatollah Sadr nennt vier methodo-
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logische Schritte, die für den Entwurf eines umfassenden Systems erfor

derlich sind: 
• das Erkennen der Richtung einer Religion (sart'a), 
• das Verstehen der in islamischen Texten vorgegebenen Ziele für feste 

und unveränderliche Gesetze, 
• die Berücksichtigung von gesel lschaftlichen Werten 
• und das Verstehen von Zielen, die vom Statthalter Gottes erkannt wor-

den sind. 
zum anderen unterstrich er, daß der Islam sowohl die Werte als auch die 
Methoden zu ihrer Reali sierung vorstellt. Ich habe das auch als eine Theo
rie vorgelegt. Ayatol lah Taskh iri hat sich für diese Theorie entschieden. Und 
seine These, daß das Wachstum in einem bestimmten Wertbereich, w ie 
im Bereich der Wirtschaft, islamisch gesehen solange gut ist, als es nicht 
mit einem höheren Wert, wie der Gerechtigkeit kollidiert, ist für mich eine 

wertvolle D iskussionsgrundlage, für die ich dankbar bin. 

unter Anwen
dung deduktiver 
oder induktiver 
Methoden? 

Zur Frage nach der Methode einer islamischen Wirt
schaftswissenschaft, die Herr Rashadi gestellt hat: W ir 
wissen, daß die induktive Methode generell bei der 
Untersuchung einzelner Fälle beginnt und von dort zu 
al lgemeinen Prinzipien zu gelangen sucht. Die de-

duktive Methode beginnt umgekehrt bei allgemeinen Voraussetzungen, 
die sich aus dem Wesen des vernünftigen Menschen ablei ten lassen. Kon
kret, hinsichtli ch der ökonomischen Belange: Die deduktive Methode geht 
von einer allgemeinen Definition des Menschen als eines wirtschaftstrei
benden Wesens aus und leitet daraus entsprechende Modelle ab-die Ge
brauchs-, Produktions- und Vertei lungsmuster. Auf diesem Wege gelangt 
man beispielsweise zu einer Vorstellung von einem homo oeconomicus 
is/amicus - im Gegensatz beispielsweise zu einem solchen descartscher 
Prägung. Ein solcherart auf deduktivem Weg gewonnenes Muster kann so 
etwas w ie ein Modell sein für die Wirtschaftswissenschaft, in diesem Falle 

für eine , islamische Wirtschaftswissenschaft'. 
Eine induktive Vorgangsweise geht demgegenüber von einer Untersuchung 
der konkreten Verhaltensweisen der Muslime im Konsumbereich aus und 
sucht auf dieser Grundlage eine allgemeine Theorie zu erarbeiten. Diese 
Methode fü hrt dann auch zu einer Wissenschaft des wirtschaftlichen Le
bens der Muslime. Beispielsweise sei in diesem Zusammenhang auf die 
induktiv gewonnene Theorie des ,Spendens für gute Werke' hingewiesen, 
von der aus man dann in weiterer Folge zu einer allgemeinen Theorie des 
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Konsumverhaltens gelangen kann. Manche Wirtschaftswissenschaftler wie 
Mannän meinen, daß man nicht zwischen normativer und positiver Wirt
schaftsleh re unterscheiden kann, d. h. sie betrachten die Wissenschaft von 
der islamischen Wirtschaft als einen Tei l der Gesellschaftswissenschaft. 

von einem 
,großen' oder 
,kleinen' Einfluß 
zu sprechen? 

Ob ich den Einfluß bestimmter Erwartungen, die an 
die Religion herangetragen werden, groß oder gering 
einschätze? Bei dieser Frage scheint mir die Bedeu
tung der Worte ,groß' bzw. ,gering' unklar. In jedem 
Falle ist zu beachten, daß bestimmte Leute hinsicht

lich der Vorstellung von einer , islamischen W irtschaft' gewisse Einschrän
kungen für angebracht halten, insoweit eine solche Auffassung darüber 
hinausgeht, daß der Islam nur die entsprechende Wertvorstellungen l ie
fert, und annimmt, daß er auch konkrete Vorstellungen hat, wie diese Werte 
umgesetzt werden sollen. 

eine theoretische Herr Dr. Khalidji sagte, ich würde behaupten, der Islam 
l iefere nur die Werte, nicht die Methoden. Ich habe 
dieses nur als eine theoretische Meinung vertreten. 

Erörterung 

Wenn Herr Khalidj i auch die Methoden kennt, an welche denkt er dabei 
im einzelnen? Und wenn Fra u Gabriel die Meinung vertrat, daß zwischen 
dieser Theorie und den diesbezügl ichen Aussagen des Zweiten Vatikani
schen Konzils eine Ähnlichkeit festzustellen wäre, so meine ich, daß das 
einer der Theorien entsprach, die ich erwähnt habe. 
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195 194 189 373 191 373 

2,285 4,16 4,135 5,100 1,80 f Sure 11,9 
375 194 196 189 194 88. 190 

2,286 4,25 4,748 Sure 6,33 1,85 11,61 
375 191 196 173 191. 194 f. 166 
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Begri ffe der islamischen Tradition baqq al-fuqarä ' buqüq intiqäl maqäsid as-sari'a 
258 258. 262 f. 283 123 

267-270. 279 
'adäla abkäm ' uqüd bayt a l-mäl 

baqq al-wäli Tqä'ät masälib 
116 fitra 259 buqüq Alläh 282 290. 307 wa-Tqä'ät 373 87. 97. 112. 161. 259 
'adl 259 

279 r. 283. 285 f. baqq an-näs isläb maslaba dätT 
119.174.374 abkäm wac;f'Tya 291 291 _ 293. 295 r. 258 f. buqüq an-näs 254 296 

255. 261-263 307 259 f. 
abbär dikr baqq ar-ra'Tya isqä\ masrüt 'alayhi 
265 abkäm wäqi'Tya 78 fitrat Alläh 259 buqüq-i sabs 272. 283 270 

264 f. 161 315 
abkäm dilla baqq mutlaq isräf masrüt lahü 
263-265. 277 abkäm +ähirTya 105 fuqahä' 279 burma 372. 375 270 

264 f. 11 5. 11 7. 162. 79. 261- 263 
abkäm ahl dimmT 170. 172. 178 baqqänTya istibbäb mawc;fü' 
ad-dimma abkäm-i ibäbät 259 

badTt 
247 busn wa-qubb 'aq lT 261 f. 123 

259 290 11 5 

abkäm-i ibtisäsT 
dTn 130. 176 baräm isti' mär milk 

abkäm ahl al-barb 161f. 
badit qudsT 171. 215 butba 166 257f. 

259 126.273 163 
dTn al-fitra 149 bayr istisbäb misdäq 

abkäm amära abkäm-i sar' 161 161 ibäba 265 122 f. 315 
264 r. 126 bäkim as-sar' 261 -263 

dTn-i tafsTIT 113 
bikma Ka'ba mubäbät 

abkäm imc;fä'Tya abkäm-i 'umümT 289 ' iffa 
263 f. 126. 273 bäkimTyat-i aslT 116 

116 
79 291 

diya 294 
abkäm irsädTya 'a layhi 1-baqq 170. 259 bikma 'amalTya ifrät karäha muc;färaba 

264 266 bäkimTyat-i sumülT 160. 176 
309 261 f. 282 

dü 1-baqq 294 

abkäm mawlawTya 
'a layhim as-saläm 265 bikma na+arTya igmä' lutf mudTr 
99 bäkimTyat-i 176 296 295 264 
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rayn 172 106 173 162. 261. 263 93. 107. 111 faqTh haläk 265 

abkäm taklTfiya 'aql 295 117. 124 biläfa igtihäd mabram mubarramät 
261 -263 162 ha laka ubrawTya 

123. 127. 165 123. 367 215 177 
far'T 

abkäm taklTfiya asl barä'a 124 116 biyär ibqäq-i baqq makrühät mubayyar 
ilzämTya 265 fasäd balTfa 256 r. 307 177 111 
262 173f. 312 budüd mälik muhlik asl istigäl ibtiräm 
abkäm taklTfiya 265 fatwä balTfatu llähi 170. 259 219 257 11 7 
tarbTsTya 
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265 382 al-f:laqq 123 f. 274. 295 111. 272 266 f. 11 6. 11 7 
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qä nün at-ta'zirät ta'ädul 
170 125 

410 

tabdir 
372. 375 

tabt 
268 

tafrrt 
309 

takäful 
125. 376 

takälif 
263.268.270.309 

takätur 
155 

taklif 
104. 255. 258. 
260. 265. 268 f. 
274. 281. 283 . 
307. 3 13 

taqwä 
171 

tafölät 
182 

taslit 
360 

tawäzun 
376 

lawbid 
11 7. 245. 253 

ta'zirät 
259 

uli 1-amr 
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Menschenrechte im Westen und im Islam (Scyed Mostafa Mohaqqeq-Damad) 

Globalisierung und staatl iche Souveränität. Auf der Suche nach einer 
,,grenzen losen" Gerechtigkeit (Richard Potz) 

Gerechtigkeit und Machtausübung im Existenzkampf (Mohammad Taqi Ja'fari) 

Politische Gerechtigkeit in der Welt von heute Uavad Zarif) 

Gestaltungsprobleme der Gerechtigkeit im weltpolitischen Kräftefeld (Heinrich Schneider) 

Kulturelle Gerechtigkeit aus der Sicht des Westens und des Islams (Mohammad Ali Shoa'i) 

Für eine größere Gerechtigkeit in den Beziehungen zwischen Christen und Muslimen 
(Adel Theodor Khoury) 

Die Muslimen und Christen gemeinsamen Glaubensprinzipien und praktischen Pflichte n 
als tragfähige Stützen ihres gerechten Zusammenlebens (M. Modjtahed Schabestari) 

Mit einer wsammenfassenden Wiedergabe der Diskussionen durch Andreas Bsteh 
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